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Stichwortverzeichnis


		
 Einführung

Herzlich willkommen zu Wirtschaftsrecht für Dummies. Lassen Sie mich raten: Sie studieren an einer Universität, (Fach-)Hochschule oder Berufsakademie und das Wirtschaftsrecht ist Teil Ihres Studiums, nicht wahr? Und sicher liege ich nicht falsch, wenn Sie sich von diesem Buch nützliche Informationen erhoffen. Oder kommen Sie aus der Praxis und hätten gern etwas Orientierung? Nun, was immer Sie antreibt, dieses Buch möchte Ihnen für das eine wie das andere einen Einstieg bieten: kompakt, fundiert, anschaulich und hoffentlich ein bisschen kurzweilig.

Falls Sie ein eher klassisches Fach- und Lehrbuch erwarten, sogleich ein Hinweis in eigener Sache: Es gibt tatsächlich ganze Bibliotheken einschlägiger Fach- und Lehrbücher. Vieles von dem, was darin steht, bietet Ihnen dieses Buch ebenfalls (in mancher Hinsicht sogar etwas mehr als in einigen anderen Büchern). Warum dann noch ein Wirtschaftsrecht für Dummies? Ganz einfach: Vielen ist diese Materie fremd, vor allem dann, wenn man ansonsten wenig mit Rechtsthemen zu tun hat. Hier bekommen Sie das Ganze daher auf eine etwas andere Art und Weise präsentiert, nämlich möglichst verständlich und einprägsam. Neugierig geworden?

Okay, Sie haben das Buch nicht nach den ersten Zeilen gleich wieder zugeklappt und ins Regal verbannt. Dann lassen Sie uns loslegen. Zeit ist ja bekanntlich Geld, wie es bereits Benjamin Franklin (Erfinder des Blitzableiters und einer der Gründerväter der USA) vor über 250 Jahren formulierte. Er schrieb das übrigens den Lesern seiner »Ratschläge für junge Kaufleute« ins Stammbuch. Damit Sie dieses Buch bestimmungsgemäß nutzen können, finden Sie in dieser Einleitung eine Art Gebrauchsanweisung.

Über dieses Buch

Inhaltlich orientiert sich Wirtschaftsrecht für Dummies an dem, was Unterrichtsgegenstand vieler Studiengänge ist. Dabei geht es – etwas salopp formuliert – um die wichtigsten rechtlichen Spielregeln des Wirtschaftsalltags. Solche wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen berühren uns alle auf die eine oder andere Weise: Egal ob privat als Verbraucher oder beruflich als Angestellter, ob als selbstständiger Unternehmer in einem Einmannbetrieb oder Chef eines global agierenden Konzerns. Wirtschaft ohne Recht – das gibt’s nicht.

Dieses Buch möchte zweierlei, nämlich


[image: check.gif] Sie dabei unterstützen, sich wichtige Teilgebiete des Wirtschaftsrechts zu erschließen (was erfahrungsgemäß nicht allzu schwer ist und sich mit etwas Fleiß und Beharrlichkeit gut bewerkstelligen lässt).

[image: check.gif] Sie mit der juristischen Denk- und Arbeitsweise vertraut machen. Oftmals wird von Studierenden erwartet, erworbenes Wissen zum Beispiel im Rahmen von Fallbearbeitungen anzuwenden (das ist vor allem eine Sache der Übung, wozu Sie hier ebenfalls Gelegenheit haben werden).


Dieses Buch eignet sich aber nicht nur zum Einstieg. Sie können es ebenso gut dafür nutzen, einige Eckpunkte gezielt zu wiederholen (beispielsweise vor Prüfungen). Apropos: Das eine oder andere in diesem Buch wird Ihnen womöglich sogar schon bekannt vorkommen. Umso besser, denn Wiederholungen schaden keinesfalls. Sie profitieren von der Lektüre insbesondere,


[image: check.gif] wenn Sie sich als angehende Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsingenieure, Wirtschaftspsychologen, als Sozial- oder Verwaltungswissenschaftler (oder im Rahmen irgendeines anderen Studiums) dank Ihres ausgeklügelten Vorlesungsplans mit dem Wirtschaftsrecht befassen dürfen.

[image: check.gif] wenn Sie sich als Jurastudierende (vor allem in den ersten Semestern) einen schnellen Überblick verschaffen wollen.

[image: check.gif] wenn Sie sich als Vertreter der Praxis mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Wirtschaft vertraut machen möchten.


Was dieses Buch nicht will

Zwar ist dieses Buch thematisch breit angelegt – das Wirtschaftsrecht ist ein ziemlich verästeltes Rechtsgebiet –, es nimmt aber nicht für sich in Anspruch, eine Gesamtdarstellung zu bieten. Das würde den zur Verfügung stehenden Rahmen gleich mehrfach sprengen. Die Darstellung diskutabler Details darf daher draußen bleiben, wie auch manche Meinungsstreitigkeit. Fußnoten mit weiterführenden Hinweisen zur Vertiefung werden Sie daher vergeblich suchen. Auch als individuelle Rechtsberatung bei konkreten Problemen stößt dieses Buch an Grenzen. Sollte es darum gehen, so gilt: Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Anwältin oder Ihren Anwalt.

Begriffe, die in diesem Buch verwendet werden

Die Bücher der … für Dummies-Reihe wollen das jeweilige Thema verständlich darstellen. Das ist auch hier die Leitlinie. Ganz ohne Fachbegriffe werden Sie dabei zwar nicht auskommen. Aber keine Sorge: Wichtige Begriffe sind besonders hervorgehoben und entweder im Text kursiv gedruckt oder sogar eigens durch ein Symbol gekennzeichnet und erklärt. Obendrein finden Sie unter www.downloads.fuer-dummies.de ein Glossar mit wichtigen Fachbegriffen, die Ihnen im Laufe der Lektüre verschiedentlich begegnen werden.

Konventionen in diesem Buch

Auch wenn Ihnen dieses Buch anbietet, das Wirtschaftsrecht verständlich darzustellen, wenn Sie dazu kein bestimmtes Vorwissen benötigen, wenn es auf Wissenschaftlichkeit verzichtet und sich eher als ein Lernbuch denn als ein Lehrbuch versteht, ganz ohne Ihr Mitwirken geht es nicht: Dazu zählt in erster Linie die Arbeit mit dem juristischen Handwerkszeug. Das sind die jeweils einschlägigen Gesetze. Entsprechende Textsammlungen gibt es bereits für wenige Euro zu kaufen. Ein paar Hinweise dazu finden Sie gleich im ersten Kapitel.

Was Sie nicht lesen müssen

Dieses Wirtschaftsrecht für Dummies konzentriert sich auf das grundlegende Know-how, die wesentlichen Leitlinien. Wer es noch schlanker haben möchte und eine noch ökonomischere Arbeitsweise bevorzugt – Sie finden über die einzelnen Kapitel verstreut immer wieder graue Kästen. Die Inhalte können Sie sich beim ersten Durchlesen gern schenken und zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal vorknöpfen (aber Sie können die natürlich auch gleich lesen; schaden wird es kaum).

Törichte Annahmen über den Leser

Es wäre gewiss töricht anzunehmen, Leserinnen und Leser dieses Wirtschaftsrecht für Dummies seien denkfaul oder sie würden dieses Buch nur zur Hand nehmen, weil


[image: check.gif] sie alles verschlingen, was ihnen in die Hände fällt, um für den Fall der Fälle als potenzielle Kandidatin oder potenzieller Kandidat bei einem TV-Quiz bestens gerüstet zu sein (man weiß ja nie, was kommt).

[image: check.gif] gelb ihre Lieblingsfarbe ist und sie alles sammeln, was auch nur im Entferntesten danach schimmert (und diese Ausgabe daher gleich dreimal gekauft haben – da hat man noch zwei Tauschobjekte),

[image: check.gif] von einer Schänke zur nächsten ziehen, stets auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage: »Moment … wie … Wirt schafft’s Recht? Welcher Wirt schafft’s Recht?«


Im Gegenteil haben Sie sich vermutlich bewusst für dieses Buch entschieden, weil Sie – wenn man das mal so sagen darf – mit Ihrem Einsatz (der Lektüre dieses Buches) eine Art Rendite (Erkenntnisgewinn), quasi einen Return on Investment, erzielen wollen. Das klingt nicht nur plausibel, sondern es ist obendrein selbst durchaus wirtschaftlich gedacht.

Wie dieses Buch aufgebaut ist

Dieses Buch umfasst acht Teile bestehend aus insgesamt 24 Kapiteln, zuzüglich des schon erwähnten Glossars und eines Stichwortverzeichnisses. Die beiden letzten Teile helfen Ihnen dabei, sich die Inhalte dieses Buches gezielter zu erschließen. Die einzelnen Kapitel sind jeweils in sich abgeschlossen. Sollte an einer Stelle auf ein anderes Kapitel Bezug genommen werden, gibt es entsprechende Querverweise. Weil auch dieses Buch dem innovativen Prinzip folgt, die einzelnen Kapitel fortlaufend zu nummerieren, lässt sich alles leicht auffinden. Und darum geht’s:

Teil I – Ihr Einstieg in das Wirtschaftsrecht

In den beiden ersten Kapiteln lernen Sie, wie Sie sich im Wirtschaftsrecht zurechtfinden und wie die Rechtsanwendung funktioniert.

Teil II – Im Fokus: Das Wirtschaftsprivatrecht

In zwei weiteren Kapiteln erfahren Sie, was es mit Unternehmen, Kaufleuten und Verbrauchern als Akteure des Wirtschaftsrechts auf sich hat. Zudem lernen Sie das Konzept des Wirtschaftsprivatrechts kennen, das oftmals den Schwerpunkt des Wirtschaftsrechts ausmacht.

Teil III – Meilensteine des Bürgerlichen Rechts

In den Kapiteln 5 bis 11 geht es dann ans Eingemachte: Erfahren Sie alles Wissenswerte zum Vertragsrecht und dazu, wie man Probleme löst, wenn es einmal nicht rund läuft. Nach der Lektüre wissen Sie zudem, dass Rechtsbeziehungen sogar ohne Vertrag entstehen können. Einige Erläuterungen zum Sachenrecht und zur Unternehmensfinanzierung runden die Ausführungen ab.

Teil IV – Kernfragen des Handels- und Gesellschaftsrechts

Die Kapitel 12 bis 15 machen Sie mit einer ersten Spezialmaterie des Wirtschaftsrechts vertraut, dem Handelsrecht und dem Recht der Personen- und Kapitalgesellschaften.

Teil V – Grundzüge des Arbeitsrechts

Zwei weitere Kapitel geben Ihnen Gelegenheit, sich die Grundzüge des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts zu erschließen.

Teil VI – Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Kartellrecht

In den Kapiteln 18 bis 20 geht es dann um den Schutz geistigen Eigentums in Form der gewerblichen Schutzrechte und des Urheberrechts. Mit dem Wettbewerbs- und dem Kartellrecht lernen Sie zudem zwei weitere wirtschaftsrechtlich bedeutsame Rechtsbereiche kennen.

Teil VII – Außergerichtliche Konfliktlösung, Prozess- und Insolvenzrecht

Abschließend erfahren Sie in den Kapiteln 21 und 22 noch, wie man sich außergerichtlich einigen kann, wie man seine Rechte gegebenenfalls aber auch durchsetzt und woran bei einer (drohenden) Insolvenz zu denken ist.

Teil VIII – Der Top-Ten-Teil

Wenn Sie mit der … für Dummies-Reihe schon vertraut sind, ist Ihnen der charakteristische Top-Ten-Teil nicht fremd. Darin gibt es kurz, knapp und knackig weitere Informationen.

Symbole, die in diesem Buch verwendet werden

Das Buch ist zusätzlich gespickt mit den typischen Symbolen der … für Dummies-Bücher. Sie machen Sie aufmerksam auf »Merk«würdigkeiten, Beispiele und Begriffe, Tipps, die Sie nutzen, oder Tücken, vor denen Sie gefeit sein sollten. Und das sind sie:


[image: Icon_Hand.jpg]Dieses Symbol enthüllt wichtige oder interessante Facetten und betont noch einmal bestimmte Punkte des vorherigen Abschnitts.




[image: Icon_beispiel.jpg]Die abstrakten gesetzlichen Regelungen lassen sich anhand von Beispielen besser veranschaulichen. Mit diesem Symbol sind jeweils kleinere (Fall-)Beispiele gekennzeichnet.




[image: Icon_definition.jpg]Wichtige Begriffe im Text sind mit diesem Symbol hervorgehoben. Kennen Sie diese, führt Sie niemand mehr durch sein Fachchinesisch aufs Glatteis.




[image: Icon_Warnung.jpg]Das Wirtschaftsrecht ist nicht frei vor manchen Fallstricken. Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Textpassagen bewahren Sie vor Schlimmerem.




[image: Icon_gluehlampe.jpg]Speziell dieses Symbol macht Sie mit praktischen Bezügen des Wirtschaftsrechts vertraut.



Wie es weitergeht

An diese Einleitung schließt sich – das wird Sie kaum verwundern – der erste Teil an. Darin geht es um den Einstieg in das Wirtschaftsrecht. Verschaffen Sie sich zunächst einmal einen Überblick. Oder interessieren Sie sich für bestimmte Details? Auch kein Problem, dann steuern Sie einfach schnurstracks auf das jeweilige Kapitel zu, gehen Sie nicht über Los und denken Sie daran: Wer rastet, der rostet.



	
	
Teil I

Ihr Einstieg in das Wirtschaftsrecht

  
  
 

[image: cartoon_01.jpg]


In diesem Teil . . .

  

Erhalten Sie im ersten Kapitel zunächst einen Überblick zum Wirtschaftsrecht. Machen Sie sich gleich zu Beginn mit einigen Grundzügen vertraut: Was kennzeichnet diese Rechtsmaterie eigentlich und wie ist sie in unserer Rechtsordnung verankert? Werfen Sie zudem einen Blick in die Praxis und lernen Sie einzelne Arbeitsfelder mit wirtschaftsrechtlichem Bezug kennen. Erfahren Sie in einem zweiten Kapitel sodann mehr dazu, wie (angehende) Wirtschaftsjuristen denken und arbeiten, welchen Werkzeugkasten Sie benötigen, um sich routiniert durch das Wirtschaftsrecht bewegen zu können, und was es mit der Falllösungstechnik auf sich hat.


		


		
	1

	Das Wirtschaftsrecht – ein Rechtsgebiet mit vielen Facetten

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Berührungspunkte zwischen Wirtschaft und Recht erkennen

	[image: arrow] Wirtschaftsrecht innerhalb des Rechtssystems einordnen

	[image: arrow] Wirtschaftsrechtliche Arbeitsfelder benennen



Das Wirtschaftsrecht ist ein weites Feld. Wer es als Einsteiger beackern will, dem erscheint es auf den ersten Blick bisweilen sogar etwas arg großflächig. Grund genug, gleich hier im ersten Kapitel ein paar Pflöcke einzuschlagen und die Grenzen abzustecken, um so etwas Orientierung zu schaffen. Machen Sie sich in diesem Kapitel deshalb zunächst im Überblick damit vertraut, welche Teilbereiche des Wirtschaftsrechts es gibt und wie es in unserer Rechtsordnung verankert ist. Erfahren Sie zudem etwas dazu, wo in der Praxis wirtschaftsrechtliches Know-how gefragt ist. Am Ende dieses Kapitels wissen Sie dann, was das Wirtschaftsrecht ausmacht. Erschließen Sie sich die Themen ausgehend von folgender Fallstudie:


[image: Icon_beispiel.jpg]Dienstag 8:30 Uhr. Liu Chen (21 Jahre) und Sebastian Schnee (23 Jahre), beide Studierende der Wirtschaftswissenschaften, treffen sich mit ihrer Bekannten, der Webdesignerin Katja Witt (22 Jahre). Die drei verfolgen seit geraumer Zeit die Idee, gemeinsam ein Start-up-Unternehmen aufzubauen. Dabei möchten sie eine Erfindung vertreiben, die Sebastians Vater entwickelt hat. Es geht um duftende Büroklammern. Da sich Liu und Sebastian aktuell ohnehin noch auf eine Prüfung im Wirtschaftsrecht vorbereiten müssen, alle drei aber zugleich für ihre ersten unternehmerischen Schritte gut gerüstet sein wollen, haben sie sich mit der Rechtsanwältin Dr. Beate Bisnet (38) verabredet. Ebenfalls mit dabei ist der Referendar Aruj Ura (27 Jahre), der momentan eine Ausbildungsstation in der Kanzlei von Dr. Bisnet absolviert und bald als Wirtschaftsanwalt starten möchte.



Eine Frage, die die drei Existenzgründer sicher beschäftigen wird: Was ist eigentlich das Wirtschaftsrecht? Die Frage mag simpel klingen, eine Antwort darauf ist es nicht.


Den roten Faden finden: Ein schneller Überblick

Nach einer verbindlichen Definition zum Wirtschaftsrecht werden Sie vergeblich suchen. Das Wirtschaftsrecht ist nämlich keine in sich abgeschlossene Materie: Es handelt sich vielmehr – so viel sei vorausgeschickt – eher um einen Oberbegriff, unter dem sich ein Sammelsurium unterschiedlicher Teilrechtsgebiete einordnen lässt. Man könnte ebenso gut von einer Querschnittsmaterie sprechen. Gemeinsam ist den jeweiligen Teilgebieten der Bezug zum Wirtschaftsleben, was in der Verbindung der beiden Begriffe »Wirtschaft« und »Recht« ja schon zum Ausdruck kommt.


[image: Icon_Hand.jpg]Wirtschaftliche Aktivitäten wollen in erster Linie menschliche Bedürfnisse befriedigen, und zwar nicht nur solche nach Essen, Kleidung, Wohnraum etc. Die bereitstehenden Ressourcen sind jedoch oft knapp. Wie kann man sie also mit Bedacht einsetzen? Und wie kann man in den unterschiedlichsten Bereichen ökonomisch sinnvoll handeln? Denken Sie nur an die ganze Palette wirtschaftlicher Betätigungen, angefangen von Handel und Produktion über Organisation, Finanzierung, Marketing, Vertrieb und Logistik bis hin zu Arbeitswelt. Hinzu kommt: Das Ganze vollzieht sich in einem Wettbewerb. Letztlich sind Belange unterschiedlichster Beteiligter berührt (zum Beispiel Verbraucher, Beschäftigte, Wettbewerber aber auch weitere Institutionen und Einrichtungen wie zum Beispiel Behörden).



Anstatt sich dem Thema vonseiten der Wirtschaft zu nähern, ist es einfacher, am Recht anzuknüpfen. Vielleicht wissen Sie schon, dass man hierzulande typischerweise drei große Rechtsbereiche unterscheidet, nämlich


[image: check.gif] das Privatrecht (auch Bürgerliches Recht oder Zivilrecht genannt). Es lässt sich wiederum aufteilen in


• Allgemeines Privatrecht. Hierbei geht es um Regelungen, mit denen wir als gleichgestellte (Privat-)Personen unser Miteinander regeln (etwa durch den Abschluss von Verträgen). Die wichtigste rechtliche Grundlage ist das Bürgerliche Gesetzbuch (kurz: BGB).

• Sonderprivatrecht. Es umfasst Teilbereiche des Privatrechts, die für bestimmte Adressaten gelten, wie etwa das Handelsrecht für Kaufleute (geregelt im Handelsgesetzbuch, kurz: HGB), das Arbeitsrecht als Schutzrecht für Beschäftigte (teils im BGB, teils in diversen anderen Gesetzen geregelt) oder das Verbraucherrecht als Schutzrecht für – klar – Verbraucher (ebenfalls teils im BGB, teils in diversen anderen Gesetzen geregelt).


[image: Icon_Warnung.jpg]Das Sonderprivatrecht steht nicht separat neben dem allgemeinen Privatrecht, sondern es ergänzt oder modifiziert zumeist die allgemeinen Regelungen (was gerade bei der Rechtsanwendung bedeutsam werden kann; das wird Ihnen in diesem … für Dummies verschiedentlich begegnen).



[image: check.gif] das Öffentliche Recht, das sich wiederum aufteilt in das


• Verfassungsrecht. Dabei geht es erstens um die Grundrechte der Bürger und zweitens um Regelungen zu den Aufgaben und zum Aufbau staatlicher Institutionen (Staatsorganisationsrecht). Wichtige Rechtsquelle ist hier das Grundgesetz (kurz: GG; für die Bundesländer gibt es jeweils Landesverfassungen).

• Verwaltungsrecht. Dabei geht es um die rechtlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Rechtsbeziehungen gegenüber öffentlichen Stellen – vereinfacht ausgedrückt in einer Art hierarchischem Über- und Unterordnungsverhältnis. Ausprägungen dessen sind etwa das Beamtenrecht, das Kommunalrecht, das Öffentliche Baurecht, das Polizei- und Ordnungsrecht sowie diverse Verfahrens- und Prozessrechte (zum Beispiel um Rechte gerichtlich durchsetzen zu können: Zivilprozessordnung, Arbeitsgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung etc.).


[image: check.gif] das Strafrecht. Dabei geht es darum, wann eine Straftat vorliegt und welche Konsequenzen jemand zu tragen hat, der eine Straftat begeht. Manchmal droht eine Geldstrafe, manchmal sogar eine Freiheitsstrafe.


Nun fragen Sie sich vielleicht: »Gut und schön. Aber wo finde ich bei alledem das Wirtschaftsrecht?« Ganz einfach: Teile dieser drei Rechtsbereiche haben jeweils einen spezifischen wirtschaftsrechtlichen Bezug. Dann spricht man vom:


[image: check.gif] Wirtschaftsprivatrecht

[image: check.gif] Öffentlichen Wirtschaftsrecht bestehend aus


• Wirtschaftsverfassungsrecht

• Wirtschaftsverwaltungsrecht

[image: check.gif] Wirtschaftsstrafrecht


Alles zusammen kann man dann als Wirtschaftsrecht bezeichnen. Die Terminologie ist aber nicht immer einheitlich: Oft steht dieser Begriff synonym für das Wirtschaftsprivatrecht. Tatsächlich liegt in vielen Studiengängen gerade dort ein Schwerpunkt, weshalb es zugleich im Mittelpunkt dieses Buches steht. Wo es angebracht ist, wird es aber um einige (kurz gehaltene) Ausführungen zum Öffentlichen Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsstrafrecht ergänzt.


[image: Icon_Hand.jpg]Zusammenfassend lässt sich festhalten: Das Wirtschaftsrecht umfasst sämtliche rechtlichen Rahmenbedingungen basierend auf gesetzlichen Vorschriften und sonstigen rechtlichen Vorgaben sowie Ansichten der Rechtsprechung mit Bezug zur Wirtschaft. Es gilt als das »Korsett der Märkte« – ein durchaus treffender Vergleich, wenn Sie dabei berücksichtigen, dass dieses Korsett manchmal straffer und manchmal lockerer geschnürt sein kann.



Ausgehend vom Aufbau unserer Rechtsordnung (das ist die Gesamtheit aller gültigen geschriebenen und ungeschriebenen Rechtsgrundsätze) finden Sie in Abbildung 1.1 eine erste zusammenfassende Übersicht zum Wirtschaftsrecht.


	 

  
  
  [image: fg0101.jpg]
  
Abbildung 1.1: Die Rechtsordnung (und die wirtschaftsrechtlichen Bezüge)



Auch wenn es auf den ersten Blick den Anschein hat: Nicht immer lassen sich die einzelnen Bereiche ganz trennscharf voneinander abgrenzen. Damit Sie ein besseres Gespür bekommen, sehen Sie sich die einzelnen Teilbereiche nun etwas genauer an.

Richtungsweisend: Das Wirtschaftsverfassungsrecht

Es klingt so einfach: Eine lohnende Idee und ein Quäntchen Glück und dem sprichwörtlichen Erfolg vom Tellerwäscher zum Millionär steht nichts entgegen. Was dabei leicht übersehen wird: Die wirtschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen müssen ebenfalls stimmen. Die sehen in einer Wirtschaftsordnung, die einer staatlich geregelten Planwirtschaft folgt, naturgemäß anders aus als in einer Marktwirtschaft, die auf Angebot und Nachfrage baut. Hierzulande setzt man darauf, dass Markt und Wettbewerb es schon richten werden, ergänzt um eine soziale Komponente als soziale Marktwirtschaft.

Man braucht sich aber nicht nur solche Extreme wie im Tellerwäscher-Millionär-Beispiel anzuschauen. Ausgewogene rechtliche Regelungen müssen vor allem im Alltag helfen. Dabei ist oft ein Spagat erforderlich, um verschiedene Interessen der Beteiligten auszugleichen. Hier obliegt dem Staat eine ordnende Aufgabe: Regelungen dürfen nicht zu eng gefasst sein, sie dürfen aber auch nicht ausufern. Und schließlich soll bei alledem weitgehende Rechtssicherheit herrschen. Das ist ein bisschen die Kunst, die der Gesetzgeber zu realisieren versucht. Grundlegende Weichen stellt dabei das Öffentliche Recht, vor allem mit dem Grundgesetz. Darin findet sich zwar keine explizite Weichenstellung für oder gegen ein bestimmtes Wirtschaftsmodell; insofern gilt das Grundgesetz als »wirtschaftspolitisch neutral«. Dennoch enthält es ein paar Aspekte, die als Wirtschaftsverfassungsrecht einen Rahmen abstecken.

Relevant ist bereits der Grundrechtskatalog ab Art. 1 GG. Die dort normierten Grundrechte sind in erster Linie Freiheitsrechte des Einzelnen und Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Wirtschaftsrechtlich von Interesse sind vor allem folgende Rechte:


[image: check.gif] Handlungsfreiheit: Art. 2 Abs. 1 GG garantiert die Handlungsfreiheit. Damit können die Akteure des Wirtschaftslebens (insbesondere Anbieter und Nachfrager) ihre Handlungen und Entscheidungen im Wesentlichen frei treffen. Gerade die so wichtige Freiheit, Verträge schließen zu können (Vertragsfreiheit), ist Ausdruck eben dieser grundgesetzlich gewährleisteten Handlungsfreiheit.

[image: check.gif] Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit: Art. 9 GG gewährleistet das Recht, Gesellschaften zu gründen (Abs. 1). Zudem ist für jedermann und für alle Berufe das Recht gewährleistet, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden (Abs. 3). Diese spezielle Koalitionsfreiheit ist beispielsweise eine Grundlage für Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Verbraucherverbände und andere Wirtschaftsverbände können sich auf Abs. 1 stützen.

[image: check.gif] Berufsfreiheit: Art. 12 Abs. 1 GG gewährt die Freiheit, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen, was ebenso die Freiheit unternehmerischer Aktivität mit einschließt. Die Berufsausübung kann nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden (Abs. 1 Satz 2 GG).

[image: check.gif] Eigentumsgarantie: Marktwirtschaftliche Mechanismen funktionieren letztlich nur, wenn das Privateigentum gewährleistet ist. Genau das garantiert Art. 14 GG.



[image: Icon_Hand.jpg]Die genannten Grundrechte sind vor allem deshalb bedeutsam, weil sie zu starken staatlichen Reglementierungen einen Riegel vorschieben.



Das Grundgesetz kennt darüber hinaus weitere Regelungen mit wirtschaftsrechtlichem Bezug:


[image: check.gif] Sozialstaatsprinzip: Nach Art 20 Abs. 1 GG ist die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Zudem muss die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern den Grundsätzen des sozialen Rechtsstaates im Sinne des Grundgesetzes entsprechen (Art. 28 Abs. 1 GG). Der Staat trägt damit bei der Gestaltung des Wirtschaftslebens eine soziale Verantwortung.

[image: check.gif] Gesetzgebungskompetenz: Zudem sieht Art. 74 Nr. 11 GG eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes für bestimmte Wirtschaftsbereiche vor (Bergbau, Industrie, Energiewirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Handel, Bank- und Börsenwesen, privatrechtliches Versicherungswesen); andere Bereiche sind ausgenommen (zum Beispiel das Recht des Ladenschlusses, der Gaststätten etc.). Im Übrigen liegt die Gesetzgebungskompetenz bei den einzelnen Bundesländern.



[image: Icon_Hand.jpg]Zwar werden Sie das Wirtschaftsverfassungsrecht nicht unbedingt in einer Fallbearbeitung benötigen. Für das Verständnis unserer Rechtsordnung ist es aber grundlegend.




[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn sich Liu, Katja und Sebastian beruflich wirtschaftlich betätigen wollen, steht ihnen das frei. Das garantiert ihnen das Grundgesetz. Eventuell sind aber ein paar gesetzliche Anforderungen zu beachten, wenn es um die Berufsausübung geht. Wollen sie beispielsweise ein Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung (GewO) betreiben, müssen sie deren Anforderungen beachten. Wenn Aruj als Anwalt starten möchte, regelt die Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) nicht zuletzt die Zulassung zu diesem Beruf.



Nachdem Sie jetzt das Wirtschaftsverfassungsrecht genauer einordnen können, lohnt es sich, sich auf eine Art »Arbeitsebene« zu begeben. Denn dort spielt die eigentliche Musik, vor allem beim Wirtschaftsprivatrecht. Aber selbst beim Wirtschaftsverwaltungs- und beim Wirtschaftsstrafrecht lohnt es sich, kurz hinzuschauen.

Gestaltend: Das Wirtschaftsprivatrecht

So wie das Privatrecht die Rechtsbeziehungen zwischen gleichgestellten Rechtssubjekten regelt (was Rechtssubjekte sind, dazu mehr in Kapitel 3), so regelt das Wirtschaftsprivatrecht solche Beziehungen, nur eben mit einem speziellen wirtschaftlichen Bezug. Um diesen Regelungsbereich etwas genauer zu erfassen, kann man sich drei Fragen stellen: »Wer?, »Wie?« und »Was?« (diese Fragen weisen schon ein bisschen auf die Inhalte der noch folgenden Kapitel hin).



[image: check.gif] Wer = Welche Akteure begegnen uns im Wirtschaftsprivatrecht? Das kommt drauf an, aus welcher Richtung man sich dem nähert: Aus der Richtung des allgemeinen Privatrechts können das natürliche oder juristische Personen sein. Aus der Richtung des Sonderprivatrechts kommt man an Kaufleuten im Sinne des Handelsrechts nicht vorbei. (Einen ersten Einblick zu einzelnen Akteuren erhalten Sie vertiefend in Kapitel 3.)

[image: check.gif] Wie = Auf welche Weise werden Rechtsbeziehungen im Wirtschaftsleben gestaltet? Kennzeichnendes Merkmal des (Wirtschafts-)Privatrechts ist die Privatautonomie. Sie gibt jedem die Möglichkeit, seine Lebensverhältnisse und seine rechtlichen Beziehungen eigenverantwortlich (autonom) zu gestalten, vor allem durch Verträge. Das sichern auch die schon erwähnte grundgesetzlich geschützte Handlungsfreiheit und daraus folgend die Vertragsfreiheit. Sie können bei der Vertragsfreiheit noch etwas genauer unterscheiden:


• Abschlussfreiheit: Sie bezieht sich darauf, ob jemand überhaupt und gegebenenfalls mit wem einen Vertrag abschließen möchte.

• Inhaltsfreiheit: Sie bezieht sich darauf, welchen Inhalt ein Vertrag haben soll. Das kann man weitgehend frei aushandeln.


[image: Icon_Warnung.jpg]Ganz unbeschränkt gilt die Vertragsfreiheit nicht; sie ist an bestimmte Rahmenbedingungen gebunden. So kann die Abschlussfreiheit etwa eingeschränkt sein, wenn es darum geht, elementare Grundbedürfnisse sicherzustellen: Anbieter im Bereich der Daseinsvorsorge sind beispielsweise verpflichtet, ihre Kunden mit Strom, Gas oder Wasser zu bedienen und entsprechende Verträge abzuschließen (Kontrahierungszwang). Auch die Inhaltsfreiheit kann beschränkt sein, etwa wenn der Inhalt eines Vertrags nach § 138 BGB als sittenwidrig einzustufen ist, was als Rechtsfolge (!) zur Nichtigkeit eines Vertrags führt (mehr dazu lesen Sie übrigens in Kapitel 5).




[image: Icon_Hand.jpg]Weil das Vertragsrecht im Wirtschaftsleben einen sehr breiten Raum einnimmt, finden Sie Ausführungen dazu in diesem Buch auf die Kapitel 5 bis 8 verteilt. Fehlt es an vertraglichen Absprachen, findet sich für bestimmte Fälle immer noch ein gesetzlicher Rahmen (siehe Kapitel 9).



[image: check.gif] Was = Welche speziellen Rechtsbereiche sind im Wirtschaftsrecht betroffen? Hier geht es um spezielle Themen und damit zusammenhängende Fragestellungen. Das reicht angefangen von »A« wie Arbeitsrecht über »G« wie gewerblicher Rechtsschutz bis hin zu »Z« wie Zivilprozess (wenn es zum Beispiel darum geht, Rechte aus Verträgen durchzusetzen). Sie fragen sich, welche Kapitel dieses Buches sich damit befassen? Mehr oder weniger kommt dazu in allen Kapiteln etwas vor. Vor allem aber finden Sie dazu etwas ab Kapitel 12.


Schon mit dieser Kurzdarstellung haben Sie einen Überblick dazu bekommen, was Sie im Folgenden erwartet, wobei es vom Allgemeinen (etwa die erste Hälfte des Buches, Kapitel 1 bis 11) hin zum Speziellen und damit verbunden einzelnen Rechtsbereichen geht (etwa die zweite Hälfte des Buches, Kapitel 12 bis 22). Wenn Sie wollen, können Sie – wie in der Einleitung erwähnt – die einzelnen Kapitel aber durchaus unabhängig voneinander durchstöbern.


[image: Icon_Hand.jpg]Das Wirtschaftsprivatrecht ist Teil des Wirtschaftsrechts. Es umfasst die privatrechtlichen Regelungen, die die rechtlichen Beziehungen der am Wirtschaftsleben beteiligten Akteure betreffen.



Falls Ihnen das noch etwas zu abstrakt ist, seien im Folgenden einzelne Teilgebiete samt den einschlägigen Rechtsquellen kurz vorgestellt. Lernen Sie in diesem Wirtschaftsrecht für Dummies unter anderem mehr zu folgenden Rechtsbereichen kennen:

Das Bürgerliche Recht

Das Bürgerliche Recht des BGB ist das allgemeine Privatrecht und regelt die rechtlichen Beziehungen von Privatpersonen untereinander. Zugleich ist es so etwas wie die Basis des Wirtschaftsprivatrechts. Es ist zudem ein recht umfangreiches Regelwerk, das seinerseits wiederum aus fünf »Büchern« besteht. An dieser Stelle ein paar kurze Hinweise zum Aufbau dieses wichtigen Gesetzes, damit Sie sich besser darin orientieren können. Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis des BGB hilft bereits weiter (siehe auch Abbildung 1.2):


[image: check.gif] Allgemeiner Teil (§ 1 bis § 240 BGB): Er enthält einige allgemeine Bestimmungen, die für die weiteren Bücher des BGB gelten.

[image: check.gif] Schuldrecht (§ 241 bis § 853 BGB): Dort sind einzelne typische und immer wiederkehrende Vertragstypen geregelt (vertragliche Schuldverhältnisse); ergänzend dazu finden Sie dort etwas zu gesetzlichen Schuldverhältnissen, bei denen es keine vertraglichen Absprachen gibt.


• Allgemeines Schuldrecht: Das in den § 241 bis § 432 BGB geregelte Allgemeine Schuldrecht enthält – wenig überraschend – allgemeine Regelungen, die für alle Schuldverhältnisse relevant werden. Es beantwortet Ihnen beispielsweise, was ein Schuldverhältnis ist und welche Pflichten ganz allgemein aus einem Schuldverhältnis resultieren (§ 241 BGB), das Schadensersatz zu leisten sein kann, wenn solche Pflichten verletzt werden (§ 280 BGB), und viele weitere Dinge mehr.

• Besonderes Schuldrecht: Das in den § 433 bis § 853 BGB geregelte Besondere Schuldrecht enthält konkrete Regelungen bezüglich einzelner Schuldverhältnisse, angefangen vom Kauf (§§ 433 ff. BGB) über Miete (§§ 535 ff. BGB) und Bürgschaft (§§ 765 ff. BGB) bis hin zur unerlaubten Handlung (§§ 823 ff. BGB). Das ist nur eine kleine Auswahl (blättern Sie doch dort einfach mal herum).

[image: check.gif] Sachenrecht (§ 854 bis § 1296 BGB): Es betrifft die Rechtsbeziehungen einer Person zu einer Sache.

[image: check.gif] Familienrecht (§ 1297 bis § 1921 BGB): Hier geht es um die rechtlichen Aspekte der Familie.

[image: check.gif] Erbrecht (§ 1922 bis § 2385 BGB): Hier geht es um die rechtlichen Folgen, wenn jemand verstirbt.
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Abbildung 1.2: Aufbau des BGB




[image: Icon_Hand.jpg]In diesem Buch werden Sie sich vorwiegend mit den ersten drei Büchern beschäftigen. Nur vereinzelt werden Regelungen aus dem Familien- beziehungsweise Erbrecht eine Rolle spielen.



Das Handelsrecht

Das Handelsrecht gilt als das sogenannte Sonderprivatrecht der Kaufleute. Wichtigste Rechtsgrundlage ist das HGB. Es ergänzt beziehungsweise modifiziert in vielerlei Hinsicht das BGB. Wenn es in einem Fall um Kaufleute geht, sollte bei Ihnen immer ein »HGB-Lämpchen« angehen. Ausführungen zum Handelsrecht gibt es in diesem Buch gleich an mehreren Stellen:


1. Einmal finden Sie immer dort, wo sich HGB und BGB konkret begegnen, explizite Hinweise.

2. Darüber hinaus behandeln zwei separate Kapitel die Kernfragen des Handelsrechts (siehe Kapitel 12 und 13).


Das Gesellschaftsrecht

Hier geht es zuvorderst um den Zusammenschluss mehrerer Personen, die einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Wichtige rechtliche Regelungen finden Sie verteilt im BGB (zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts), im HGB (zum Beispiel zu den Handelsgesellschaften, wie der offenen Handelsgesellschaft und der Kommanditgesellschaft) sowie in speziellen Gesetzen, etwa für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), für die Aktiengesellschaft im Aktiengesetz (AktG) oder für die Genossenschaft im Genossenschaftsgesetz (GenG). Ähnlich wie das Handelsrecht begegnet Ihnen das Gesellschaftsrecht an verschiedenen Stellen. Speziell mit den Kernfragen des Gesellschaftsrechts befassen sich die Kapitel 14 und 15.

Das Arbeitsrecht

Das Arbeitsrecht hat sich inzwischen als eine Spezialmaterie herauskristallisiert (um das Arbeitsrecht geht es in den Kapiteln 16 und 17). Es ist zweigeteilt:


[image: check.gif] Das Individualarbeitsrecht betrifft Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung und Beendigung einzelner Arbeitsverhältnisse.

[image: check.gif] Das Kollektivarbeitsrecht regelt die rechtlichen Rahmenbedingungen im Hinblick auf Zusammenschlüsse von Arbeitgebern beziehungsweise Arbeitnehmern sowie die bedeutsame Mitbestimmung im Unternehmen.


Der gewerbliche Rechtsschutz und das Urheberrecht

Immaterielle (also »unkörperliche«, »nicht gegenständliche«) Vermögenswerte wie geistiges Eigentum in Form von Patenten, Marken, Designs, Urheberrechten etc. sind gerade in den letzten Jahren zunehmend bedeutsamer geworden. Nicht nur für Existenzgründer sind solche immateriellen Vermögenswerte oftmals bares Geld wert. Grund genug, sich das geistige Eigentum, wenn möglich, schützen zu lassen und etwaige Rechtspositionen zu verteidigen. Regelungen zum Schutz geistigen Eigentums finden Sie vor allem im Patentgesetz (PatG), im Markengesetz (MarkenG), im Designgesetz (DesignG), im Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) und im Urhebergesetz (UrhG). Mehr zu alledem können Sie in den Kapiteln 18 und 19 lesen.

Das Wettbewerbsrecht

Das Wettbewerbsrecht dient dem Schutz vor unfairen Wettbewerbsmethoden. Geschützt sind Mitbewerber, Verbraucher sowie die Allgemeinheit in Bezug auf einen unverfälschten Wettbewerb. Der Wettbewerb selbst ist damit schützenswerter Teil unserer Wirtschaftsordnung. Eine rechtliche Grundlage finden Sie im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Es gewährt anderen Akteuren beispielsweise die Möglichkeit, gegen unlautere Wettbewerbsmethoden vorzugehen. Verwaltungsbehörden sind dagegen nicht vorgesehen, weshalb man es eher dem Wirtschaftsprivatrecht zuordnet. Mehr dazu lesen Sie in Kapitel 20.


Abbildung 1.3 verdeutlicht Ihnen nochmals im Überblick das Wirtschaftsprivatrecht, wobei das grau unterlegte Bürgerliche Recht und Handels- und Gesellschaftsrecht oft so etwas wie den Kernbestand bilden, das durch weitere Facetten ergänzt wird.
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Abbildung 1.3: Das Wirtschaftsprivatrecht im Überblick




[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn Liu, Katja und Sebastian ihr Start-up-Unternehmen auf den Weg bringen, werden sie sich zwangsläufig mit wirtschaftsrechtlichen Fragen konfrontiert sehen: Ganz sicher werden sie Verträge schließen (Bürgerliches Recht) und vielleicht sogar als Kaufmann auftreten (Handelsrecht). Wenn sie sich zusammenschließen, gründen sie eine Gesellschaft (Gesellschaftsrecht). Vielleicht stellen sie Mitarbeiter ein (Arbeitsrecht) und müssen sich dem Wettbewerb stellen (Wettbewerbsrecht). Liegt die Geschäftsidee darin, eine Erfindung zu vertreiben, sind Rechtsfragen des geistigen Eigentums betroffen (gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht).




IPR, Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht

Wirtschaft vollzieht sich global. Dabei können Rechtsordnungen miteinander kollidieren. Welche Rechtsordnung dann anzuwenden ist, ist eine Frage des Internationalen Privatrechts (IPR), auch Kollisionsrecht genannt. Anders als es der Begriff vielleicht vermuten lässt, ist das IPR keineswegs internationales, sondern nationales innerstaatliches Recht (Regelungen finden Sie im Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, kurz: EGBGB).

Aber es gibt auch vielfältige europäische und internationale Entwicklungen, die zu berücksichtigen sind und die mal mehr, mal weniger direkt das Recht hierzulande beeinflussen. Der wichtige Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) enthält beispielsweise die grundlegenden Freiheiten des Waren- und Dienstleistungsverkehrs (siehe Art. 34, 56 AEUV). Ein anderes Beispiel betrifft Vorgaben zum Verbraucherschutz. Impulse aus Brüssel führen oft zu einer europaweiten Annäherung einzelner Rechtsbereiche, sei es, weil entsprechende Rechtsakte unmittelbar gelten (EU-Verordnungen), sei es, weil sie in nationales Recht umzusetzen sind (EU-Richtlinien). Was auf europäischer Ebene verabschiedet wird, findet sich später durchaus hier wieder. Auch mit dem Internationalen Wirtschaftsrecht muss sich die Praxis beschäftigen, etwa mit internationalen Abkommen, wie zum Beispiel dem UN-Kaufrecht oder den Incoterms (International Commercial Terms); sie können bei grenzüberschreitenden Sachverhalten zu berücksichtigen sein. International bedeutsam ist darüber hinaus das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade, kurz: GATT) als Vereinbarung zum Welthandel. Dass solche Abmachungen durchaus Kontroversen entfachen können, zeigte sich zuletzt etwa beim angedachten Transatlantischen Freihandelsabkommen (Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz: TTIP) zwischen der Europäischen Union und den USA.



Dazwischentretend: Das Wirtschaftsverwaltungsrecht

Sofern das Verwaltungsrecht wirtschaftsrechtliche Bezüge aufweist, spricht man vom Wirtschaftsverwaltungsrecht. Als Teil des besonderen Verwaltungsrechts prägt es das Wirtschaftsleben in vielfältiger Weise, indem zum Beispiel wirtschaftliches Handeln von staatlicher Seite fördernd, lenkend oder womöglich beschränkend beeinflusst wird. Legitim sind etwaige Aktivitäten freilich nur, wenn es dazu jeweils eine konkrete rechtliche Grundlage gibt (Prinzip des Gesetzesvorbehalts). Im Wesentlichen können Sie sich auf zwei Formen von Verwaltungsaktivität beschränken:


[image: check.gif] Eingriffsverwaltung: Hier setzt staatliches Handeln gewisse Schranken.


[image: Icon_beispiel.jpg]Solche Schranken finden sich beispielsweise im Gewerbe- und Gaststättenrecht, im Kartellrecht und dort speziell im Rahmen der Fusionskontrolle (dort geht es um die Monopolkontrolle und eine etwaige Begrenzung der Marktmacht einzelner Unternehmen). Manche Wirtschaftsbereiche sind zudem in besonderer Weise reguliert (dazu zählen zum Beispiel Energie, Banken und Finanzen, Verkehr als für das Gemeinwesen bedeutsame Einrichtungen, sogenannte »kritische Infrastrukturen«). In Kapitel 20 lesen Sie im Zusammenhang mit dem Wettbewerbsrecht auch etwas zum Kartellrecht. Das Gewerberecht spielt hier nur am Rande eine Rolle.



[image: check.gif] Leistungsverwaltung: Hier fördert der Staat bestimmte Entwicklungen.



[image: Icon_beispiel.jpg]Denken Sie beispielsweise an das Gewähren unterschiedlicher Arten von Vorteilen, insbesondere von Subventionen (Subventionsrecht) oder sonstiges (finanzielles, beratendes, vermittelndes) Handeln, wie etwa im Rahmen kommunaler Wirtschaftsförderung, um günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen zu schaffen.




[image: Icon_beispiel.jpg]Liu, Katja und Sebastian werden sich Gedanken machen, ob sie sich an zuständige staatliche Stellen wenden müssen, wenn es zum Beispiel um die Voraussetzungen für das Betreiben eines Gewerbes geht. Als Start-up wird das Kartellrecht für sie dagegen sicher nicht relevant werden (Eingriffsverwaltung). Aber womöglich gibt es staatlicherseits Unterstützung (Leistungsverwaltung)?




Materielles und formelles Recht

Recht lässt sich noch in anderer Weise unterteilen, nämlich in das Begriffspaar materielles und formelles Recht. Ersteres umfasst die rechtlichen Vorschriften, die Rechtsverhältnisse inhaltlich betreffen und sie gestalten. Materielles Recht finden Sie in fast allen vorstehend genannten Gesetzen zum BGB, HGB etc. Formelles Recht bezieht sich dagegen auf die Verfahren zur Durchsetzung materiellen Rechts, es sind Verfahrensvorschriften (daher spricht man auch von Prozessrecht, speziell dazu mehr in Kapitel 21). Darunter fallen beispielsweise das Zivilprozessrecht sowie das Zwangsvollstreckungsrecht und das Insolvenzrecht.


[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn Liu, Katja und Sebastian beispielsweise ein Produkt verkaufen, haben sie materiell-rechtlich einen Anspruch auf Bezahlung des Kaufpreises. Zahlt der Käufer nicht, gibt das formelle Recht vor, wie sie ihren Anspruch geltend machen (im Rahmen eines Gerichtsverfahrens) und durchsetzen (Vollstreckung durch einen Gerichtsvollzieher) können. Mehr dazu finden Sie in Kapitel 21.





Sanktionierend: Das Wirtschaftsstrafrecht

Streng genommen gehört das Strafrecht als ein drittes großes Rechtsgebiet zum öffentlichen Recht. Denn aufgrund des Strafmonopols kann nur der Staat – und können demzufolge nur die Gerichte – Strafen verhängen. Es gibt keine Selbstjustiz. Typischerweise wird das Strafrecht aber als eigenständiges Rechtsgebiet neben das Privatrecht und das öffentliche Recht gestellt. Wichtigste Rechtsgrundlage ist das Strafgesetzbuch (StGB). Darüber hinaus sind weitere Straftatbestände in anderen Gesetzen geregelt (sogenanntes Nebenstrafrecht). Sofern es um strafrechtliches Verhalten im Wirtschaftsleben geht, hat sich mit dem Wirtschaftsstrafrecht sogar ein eigener Teilbereich herauskristallisiert. Relevant ist dabei stets die strafrechtliche Verantwortlichkeit einzelner Personen. Aber auch ein Unternehmensstrafrecht wird diskutiert.


[image: Icon_beispiel.jpg]So kann man sich zum Beispiel wegen Bankrotts (§ 283 StGB) oder Subventionsbetrugs (§ 264 StGB) strafbar machen. Darüber hinaus gibt es Verbindungen zu anderen Rechtsgebieten, wie dem Gesellschaftsrecht: Ein Geschäftsführer einer GmbH macht sich wegen Insolvenzverschleppung (§ 15a Abs. 4, 5 Insolvenzordnung) strafbar, wenn er einen Insolvenzantrag vorsätzlich oder fahrlässig nicht oder fehlerhaft stellt. Strafrechtliche Vorschriften finden Sie zudem im Urheberrecht. Hoffentlich werden Liu, Katja oder Sebastian nicht einmal mit dem Strafrecht in Konflikt geraten. Aber wer weiß?




Compliance und Corporate Governance

Rechtliche Bestimmungen sind einzuhalten. Was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, ist jedoch keineswegs immer der Fall, wie diverse publik gewordene Rechtsverstöße von Unternehmen belegen. Verfehlungen schädigen nicht nur das Image, sondern können zudem finanzielle Einbußen zur Folge haben. Unter dem Stichwort Compliance hat sich dabei ein Tätigkeitsfeld zum Umgang mit rechtlichen Risiken entwickelt. Es ist gleichermaßen für Groß- und Mittelstandsunternehmen bedeutsam. Speziell für börsennotierte Wirtschaftsunternehmen regelt der Deutsche Corporate Governance Kodex (kurz: DCGK) das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien und deren Beachtung durch die Konzernunternehmen. In diversen weiteren Bestimmungen (§ 43 GmbHG, §§ 91, 93 AktG) ist zudem für Geschäftsführer und Vorstände explizit die Pflicht normiert, wirtschaftliche Schäden vom Unternehmen abzuwenden – etwa durch wirksame Compliance-Maßnahmen.



Nun haben Sie einen ersten Überblick. Vielleicht werden Sie ja zustimmen, dass der erste Satz diese Kapitels durchaus berechtigt war: Das Wirtschaftsrecht ist ein weites Feld. Wie geht die Praxis damit um und was wird von Ihnen im Studium erwartet?

Wo wirtschaftsrechtliches Know-how gefragt ist

Für wen ist es wichtig, etwas zum Wirtschaftsrecht zu wissen? Das kommt ganz darauf an, denn die Einsatzgebiete und Tätigkeitsfelder variieren stark voneinander – ist man eher »klassisch« unterwegs oder genügt ein Grundverständnis?

Die »klassischen« juristischen Berufe

Die »klassische« juristische Tätigkeit in der Praxis ist breit gefächert. Erforderlich ist in aller Regel ein rechtswissenschaftliches Studium sowie ein sich anschließendes Referendariat mit jeweils zwei erfolgreich abgeschlossenen Staatsexamen (Volljurist). Das eröffnet verschiedene Berufswege:


[image: check.gif] Anwaltschaft: Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte unterstützen ihre Mandanten in allen rechtlichen Belangen, etwa wenn es darum geht, wirtschaftliche Aktivitäten auf rechtliche Risiken abzuklopfen und Lösungswege aufzuzeigen, insbesondere Verträge zu erstellen (streitvermeidende Tätigkeit). Darüber hinaus bereiten sie solche Prozesse vor und vertreten ihre Mandanten im Gerichtsverfahren (streitbegleitende Tätigkeit).

[image: check.gif] Unternehmen: Unternehmensjuristen sind nicht freiberuflich für mehrere Mandanten tätig. Sie sind innerhalb eines Unternehmens mit rechtlichen Belangen ihres Arbeitgebers befasst (manchmal als Syndicus oder Syndici beziehungsweise Syndicusanwälte bezeichnet).

[image: check.gif] Verwaltung: Als Verwaltungsjuristen sind Absolventen in Behörden tätig.

[image: check.gif] Notariat: Noch etwas andere Aufgaben übernehmen speziell geschulte Juristen, die Notare: Ihnen obliegen sogar öffentliche Aufgaben, etwa wenn sie Gesellschaftsverträge beurkunden. Manche Anwälte sind zugleich Notare.

[image: check.gif] Justiz: Und wenn es hart auf hart kommt? Dann urteilen Richterinnen und Richter beispielsweise, wie in einem Streitfall zu entscheiden ist (streitentscheidende Tätigkeit).



[image: Icon_Hand.jpg]Hätten Sie es gedacht? Hierzulande gibt es mehr als 160.000 zugelassene Anwältinnen und Anwälte. Auch wenn davon nicht alle klassisch tätig sind, ist das doch eine beeindruckende Zahl, die zugleich die Bedeutung rechtlicher Themen erahnen lässt. Nicht wenige von ihnen sind zusätzlich spezialisiert. Ausgewiesene Experten (Fachanwaltschaften) gibt es gerade mit wirtschaftsrechtlichem Bezug, etwa für Arbeitsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht, Internationales Wirtschaftsrecht, gewerblichen Rechtsschutz, Handels- und Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht, Transport- und Speditionsrecht sowie Urheber- und Medienrecht, um hier nur einige zu nennen.



Juristischer Sachverstand ist nicht nur bei Volljuristen gefragt. Beschäftigte ohne eine klassische juristische Ausbildung brauchen ebenfalls wirtschaftsrechtliches Know-how, vor allem an den Schnittstellen zwischen Wirtschaft und Recht.

Die Kombination von Wirtschaft und Recht

Wirtschaftsrechtliche Kenntnisse benötigen nicht nur diejenigen, die in verantwortlichen Positionen in einem Unternehmen tätig sind, wie Manager, Führungskräfte und sonstige Mitarbeitern in leitenden Funktionen. Letztlich bedarf es für viele Tätigkeiten eines soliden rechtlichen Hintergrundwissens, um auftretende (rechtliche) Risiken einschätzen und damit angemessen umgehen zu können: Wer Haftungsrisiken aus vertraglichen oder gesetzlichen Schuldverhältnissen nicht kennt, wer seine Haftung als Gesellschafter einer BGB-Gesellschaft, einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft nicht einschätzen kann, wer nicht weiß, was er als Geschäftsführer einer GmbH oder Vorstand einer AG zu tun hat, oder wem letztlich als Arbeitnehmer die eigenen Rechte und Pflichten unbekannt sind, balanciert manchmal auf einem Drahtseil. Denken Sie zudem an einzelne Bereiche, wie etwa an das Beschaffungs-, Finanz-, Personal- oder Vertriebswesen (und das alles branchenübergreifend). Oder werfen Sie einen Blick in die Insolvenzverwaltung, Steuerberatung (gerade für Unternehmen wichtige Ansprechpartner!) sowie die Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Wirtschaftsrechtliche Aspekte wirken überall hinein.

Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Sie haben in diesem Kapitel nun einen ersten Überblick zum Wirtschaftsrecht erhalten. Im Mittelpunkt steht das Wirtschaftsprivatrecht mit seinen unterschiedlichen Teilgebieten. Aber auch das Wirtschaftsverwaltungs- und das Wirtschaftsstrafrecht lassen sich dem Wirtschaftsrecht zuordnen. Letztere bleiben hier jedoch weitgehend ausgeklammert und werden nur punktuell behandelt. Sie haben darüber hinaus eine Vorstellung davon erhalten, welche Berufsgruppen sich in der Praxis mit dem Wirtschaftsrecht befassen. Und wie funktioniert die Arbeit in der Praxis? Konkret etwas dazu, wie angehende Wirtschaftsjuristen denken und arbeiten, erfahren Sie im nächsten Kapitel.
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	Wie (angehende) Wirtschaftsjuristen denken und arbeiten

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Wichtige Hilfsmittel kennen

	[image: arrow] Mit Gesetzen umgehen können

	[image: arrow] Subsumtionstechnik und Gutachtenstil beherrschen



In diesem Kapitel haben Sie nun Gelegenheit, in die juristische Arbeitsweise einzutauchen und sich mit dem einschlägigen Handwerkszeug vertraut zu machen. Eignen Sie sich dazu die Denk- und Arbeitsweise (angehender) Wirtschaftsjuristen an und schlagen Sie dann eine Brücke zum Studium. Erfahren Sie mehr dazu, was von Ihnen regelmäßig verlangt wird, wenn es um (wirtschafts-)rechtliche Themen geht. Dabei lernen Sie nicht nur den Umgang mit Gesetzestexten kennen, sondern qualifizieren sich obendrein dafür, wie man Fälle löst. Am Ende dieses Kapitels haben Sie dann bereits eine konkrete Vorstellung davon, wie Sie mit alledem umgehen können. So ausgestattet sind Sie dann für die weiteren Kapitel bestens gerüstet.


[image: Icon_Hand.jpg]Selbst wenn Sie in Ihrer beruflichen Praxis nicht unbedingt in die Situation kommen werden, tatsächlich juristisch zu arbeiten (wofür gibt es schließlich Spezialisten?), wird es Ihnen aber helfen, sich das Wirtschaftsrecht zu erschließen, wenn Sie sich mit der juristischen Arbeitsweise vertraut machen.



Bestens ausgestattet: Der wirtschaftsrechtliche Werkzeugkasten

Um wirtschaftsrechtlich arbeiten zu können – egal in welchem Metier –, brauchen Sie das nötige Arbeitsmaterial. Einiges davon ist unerlässlich, auf anderes können Sie bei Bedarf zurückgreifen.

Unverzichtbar: Die einschlägigen Gesetze

Was Sie in jedem Falle zwingend benötigen, sind die einschlägigen Gesetzestexte. Die können Sie beispielsweise im Internet finden.


[image: Icon_Hand.jpg]Hilfreich ist das Portal des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz unter www.gesetze-im-internet.de.



Da Ihnen das Internet in Prüfungen kaum zur Verfügung steht, können Sie die einschlägigen Gesetze einzeln erwerben oder – was sich oftmals empfiehlt – auf entsprechende Textsammlungen zurückgreifen. Dabei gilt ein bisschen: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Viele Fachverlage haben entsprechende Titel in ihrem Sortiment, zum Beispiel Wichtige Gesetze des Wirtschaftsprivatrechts, Wichtige Wirtschaftsgesetze, Wichtige Wirtschaftsgesetze für Bachelor/Master oder Aktuelle Wirtschaftsgesetze. Darin sind jeweils die relevanten Gesetze zusammengestellt, allerdings nicht immer vollständig, sondern nur auszugsweise. Entsprechende Bände sind über den Buchhandel leicht zu beziehen. Erkundigen Sie sich einfach, welche Gesetze in Ihrer Prüfung zugelassen sind. Wenn Sie es noch persönlicher möchten: Man kann sich heute Gesetzesbücher sogar kurzfristig nach seinen jeweiligen Bedürfnissen eigens zusammenstellen (etwa über www.gesetzbuch24.de). Auf eines sollten Sie jedoch unbedingt achten, nämlich Ihre Gesetze auf dem aktuellen Stand zu halten.


Gesetze, Gerichte, Gewohnheiten und die »herrschende Meinung«

Der »Aufhänger« für die juristische Arbeit sind zunächst immer die einschlägigen Gesetze. An den Gerichten liegt es dann, diese Gesetze anzuwenden. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass der Gesetzgeber bestimmte Fallkonstellationen nicht bedacht hat und die Gerichte (vor allem die höchstrichterliche Rechtsprechung) das Recht weiterentwickeln, gegebenenfalls sogar neues Recht schaffen (Richterrecht). Wenn sich eine bestimmte rechtliche Überzeugung im Laufe der Jahre mehr und mehr verfestigt, spricht man von Gewohnheitsrecht. So existieren im Wirtschaftsrecht teilweise Rechtsinstitute, die gesetzlich gar nicht ausdrücklich geregelt, die aber gleichwohl gewohnheitsrechtlich anerkannt sind. Im Handelsrecht spielen besondere »Gewohnheiten und Gebräuche« unter Kaufleuten – Handelsbräuche genannt (§ 346 HGB) – sogar explizit eine Rolle. In diesem Buch finden Sie gegebenenfalls an entsprechender Stelle einen Hinweis, sollte es darauf ankommen. Gewicht hat zudem die Rechtswissenschaft. In Fachaufsätzen und Fachbüchern werden beispielsweise unterschiedliche Ansichten zu rechtlichen Problemen aufgegriffen und diskutiert. Bildet sich eine Meinung heraus, die auf breite Zustimmung stößt, spricht man von »herrschender Meinung« (kurz: »h. M.«). Manchmal werden in der höchstrichterlichen Rechtsprechung und der herrschenden Meinung in der Literatur durchaus unterschiedliche Auffassungen vertreten. Solche Details werden in diesem Buch aber nicht vertieft.



Bedarfsweise: Weitere Hilfsmittel

Daneben gibt es noch weitere Arbeits- und Hilfsmittel, die Sie nicht gleich anzuschaffen brauchen (bei Bedarf schauen Sie einfach in einer gut sortierten Bibliothek vorbei). Die weiteren Hilfsmittel können Ihnen aber helfen, einzelne Aspekte zu vertiefen oder spezielle Fragen zu beantworten.


[image: check.gif] Kommentare: Die gibt es zu vielen Gesetzen. Darin finden Sie Erläuterungen und Analysen einzelner Vorschriften mit weiteren Hinweisen (etwa zu Literatur und Rechtsprechung). Ein bekannter Kommentar zum BGB ist beispielsweise der sogenannte Palandt.

[image: check.gif] Fachbücher: Fachbücher gibt es zu den unterschiedlichsten wirtschaftsrechtlichen Themen, und zwar als wissenschaftliche Darstellungen wie auch als praxisorientierte Handreichung.

[image: check.gif] Fachzeitschriften: Viele wirtschaftsrechtliche Probleme werden in Beiträgen in allgemeinjuristischen oder wirtschaftsrechtlichen Fachzeitschriften dargestellt und diskutiert. Bekannte Fachzeitschriften sind – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – neben der Neuen Juristischen Wochenschrift (NJW) vor allem mit wirtschaftsrechtlichem Bezug und interdisziplinärem Ansatz der Betriebs-Berater sowie Der Betrieb. Darüber hinaus gibt es für einzelne Rechtsbereiche Spezialliteratur.

[image: check.gif] Gerichtsentscheidungen: Sie haben für das Verständnis unseres Rechts eine große Bedeutung – allen voran die Entscheidungen der höchsten Gerichte (Bundesgerichtshof, Bundesarbeitsgericht, Bundespatentgericht etc.). Wenn Sie kein rechtswissenschaftliches Studium absolvieren, brauchen Sie sich mit Details aber nicht zu belasten.


Bestens vorbereitet: Das wird von Ihnen erwartet

Erwartet wird von Ihnen, dass Sie mit Ihrem Werkzeugkasten (allen voran den einschlägigen Gesetzen) umgehen können. Das ist das Handwerkszeug aller Juristen – egal ob als Anwalt oder Unternehmensjurist, ob in der Verwaltung oder Justiz. Lernen Sie hier, wie Sie Gesetze handhaben.


Den Code knacken – wie Sie Gesetze »zitieren«

Ein Gesetz kann ein ganzes Gesetzbuch sein (etwa das BGB, HGB etc.) oder ein einzelner Paragraf (oft als Vorschrift, Norm, Regelung oder Bestimmung bezeichnet – beim Grundgesetz spricht man übrigens von Artikeln). Wenn Sie mit einzelnen Paragrafen beziehungsweise Artikeln arbeiten, sollten Sie wissen, wie man sie konkret bezeichnet, wenn man sich darauf bezieht (zum Beispiel wenn Sie einen Fall lösen). Dazu gibt es in der Juristerei ein gemeinsames Verständnis und eine Art »Zeichencode«, den Sie natürlich nutzen sollten. Damit jeder weiß, worum es geht, müssen Sie genau angeben, auf welchen Paragrafen, gegebenenfalls welchen Absatz, Satz oder weitere Details Sie sich beziehen. Das geht so: § = Paragraf, Art. = Artikel, Abs. = Absatz (es gehen auch römische Zahlen für einen Absatz, also I, II, III …), »S.« beziehungsweise 1, 2, 3, 4 und so weiter = Satz, »Halbs.« = Halbsatz, »Nr.« = Nummer. Sollte es innerhalb eines Tatbestands zwei Tatbestandsmerkmale geben, die alternativ vorliegen können, spricht man von Alternative (»Alt.«), bei mehr als zwei Optionen von Varianten (»Var.«). Wenn Sie auf weitere, sich anschließende Paragrafen Bezug nehmen, können Sie ein »f.« (für eine folgende Norm) oder ein »ff.« (für mehrere Normen) verwenden. Dann stellt man üblicherweise ein doppeltes Paragrafenzeichen (»§§«) voran.


[image: Icon_beispiel.jpg]Finden Sie § 812 Abs. 1, 1. Alt. BGB? Was steht in § 2 Abs. 1 Nr. 2 UrhG? Und welche Vorschriften sind mit §§ 349 f. HGB gemeint?






[image: Icon_Hand.jpg]Erst einmal muss man die Regelungen finden. Hier gilt das geflügelte Wort »Man muss nicht viel wissen, man muss nur wissen, wo es steht«. Das können Sie sich zunutze machen: Versuchen Sie erst gar nicht, sich irgendwelche Vorschriften zu merken oder womöglich auswendig zu lernen. Das wird nicht erwartet und wäre obendrein verlorene Liebesmüh. Schließlich kann es immer wieder vorkommen, dass der Gesetzgeber einzelne Vorschriften mehr oder weniger umfangreich ändert.



Bürden Sie sich nicht unnötigen Ballast auf. Bemühen Sie sich stattdessen lieber, eine Gesetzesvorschrift einfach aufmerksam zu lesen, und versuchen Sie, den Inhalt zu verstehen. Schließlich gilt: Was Sie verstanden haben, brauchen Sie nicht zu lernen.


Gesetze verstehen in fünf Minuten

Wer seine Finger auf einem Klavier virtuos über die Tasten hasten lassen möchte, wird sich an ein Instrument setzen und immer wieder üben. Auf die Wegstrecke eines Marathons wird man sich kaum unvorbereitet einlassen. Das gilt in etwa auch für das Wirtschaftsrecht. Lernen Sie das Gesetz als Ihr Handwerkszeug kennen. Das ist zwar zugegebenermaßen nicht eben eine erbauliche Lektüre. Aber wenn Sie wissen, dass die ungezählten Vorschriften, die es so gibt, fast alle nach demselben Prinzip aufgebaut sind, sollte es Ihnen sogar möglich sein, selbst unbekannte Vorschriften zu verstehen. Man unterscheidet bei einer Vorschrift zwischen


[image: check.gif] dem Tatbestand und

[image: check.gif] der Rechtsfolge.


Beides lässt sich leicht behalten, wenn Sie sich eine Wenn-dann-Verknüpfung denken: Wenn die einschlägigen Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, dann tritt eine vorgesehene Rechtsfolge ein. Knöpfen Sie sich zum Beispiel § 433 Abs. 1 BGB vor. Dort heißt es in Satz 1:


»Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen.«


Wie ist diese Vorschrift zu verstehen? Zäumen Sie das Pferd einmal von hinten auf und sehen Sie sich zunächst die Rechtsfolge an.

Rechtliche Konsequenzen: Die Rechtsfolge

Die Rechtsfolge ist häufig das Interessante an einer Norm, gewissermaßen das Salz in der Suppe. Denn sie verrät Ihnen, was die rechtlichen Konsequenzen sind.


[image: Icon_Hand.jpg]Der Rechtsfolge sollten Sie stets eine besondere Aufmerksamkeit schenken.




Liest man den § 433 Abs. 1 Satz 1 BGB mit dem »Wenn-dann-Schema« im Hinterkopf, dann wird jemand verpflichtet, einem anderen die Sache zu übergeben und das Eigentum daran zu verschaffen. Damit haben Sie die Rechtsfolge: Übergabe und Eigentumsverschaffung. Das tritt aber nur ein, wenn der Tatbestand erfüllt ist.

Rechtliche Voraussetzungen: Der Tatbestand

Der Tatbestand einer Vorschrift enthält mindestens eine (oftmals sogar mehrere) Voraussetzung(en). Man nennt das Tatbestandsmerkmal (beziehungsweise bei mehreren Voraussetzungen: Tatbestandsmerkmale). Die Rechtsfolge tritt nur ein, wenn die Voraussetzung(en) erfüllt ist/sind.


[image: Icon_Warnung.jpg]Sind in einem Tatbestand tatsächlich einmal mehrere Voraussetzungen genannt, kann es sein, dass alle erfüllt sein müssen. Manchmal können Sie direkt dem Wortlaut entnehmen, ob entweder das eine »oder« das andere gegeben sein muss.




[image: Icon_beispiel.jpg]So etwas finden Sie beispielhaft in § 823 Abs. 1 BGB (die »oder« sind fett hervorgehoben):


»Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.«




Zurück zu § 433 Abs. 1 Satz 1 BGB. Was sind die Tatbestandsmerkmale? »Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache […]«. Mit dem »Wenn-dann-Schema« lassen sich darin schon die nötigen Tatbestandsmerkmale identifizieren: zum einen der »Kaufvertrag« (wenn es den gibt, gibt es automatisch einen »Verkäufer« und einen »Käufer«), zum anderen eine »Sache«. Sind beide Tatbestandsmerkmale im konkreten Fall gegeben, folgt als rechtliche Konsequenz automatisch die Verpflichtung zur Übergabe und Eigentumsverschaffung.


[image: Icon_Hand.jpg]Wenn es einen Kaufvertrag (Tatbestandsmerkmal 1) betreffend einer Sache (Tatbestandsmerkmal 2) gibt, dann besteht eine Verpflichtung des Verkäufers zur Übergabe und Eigentumsverschaffung (Rechtsfolge).



Können Sie sich mit dem Wissen im Hinterkopf selbst § 433 Abs. 2 BGB erarbeiten? Kein Problem mehr, oder?


[image: Icon_Hand.jpg]Achten Sie bei jeder Norm, die Ihnen unterkommt, immer darauf, was die Rechtsfolge ist und welche Tatbestandsmerkmale erfüllt sein müssen, damit die Rechtsfolge eintritt. Das wird Ihnen zunächst vielleicht etwas ungewohnt vorkommen. Wie beim Klavierspielen oder beim Marathon wird das zunehmend besser klappen.



In Abbildung 2.1 finden Sie noch einmal als Übersicht die Konzeption einer gesetzlichen Vorschrift.


	 

  
  
  [image: fg0201.jpg]
  
Abbildung 2.1: Aufbau einer Gesetzesvorschrift




Gesetze auslegen: Inhalte erfassen

Nicht immer erschließt sich einem sofort die tiefere Bedeutung einer Norm. Dann muss man ein Gesetz interpretieren. Man spricht dann davon, ein Gesetz auszulegen. Gängige Auslegungsmethoden orientieren sich am Wortsinn eines Gesetzesbegriffs (wörtliche Auslegung), an der Stellung einer Norm innerhalb des Regelungszusammenhangs (systematische Auslegung), an der Entstehungsgeschichte einer Regelung (historische Auslegung) oder an deren Sinn und Zweck (teleologische Auslegung). Für Juristen ist das mehr oder weniger Tagesgeschäft, für Studierende, die Wirtschaftsrecht eher im Nebenfach studieren, regelmäßig weniger relevant.



Gesetze zu lesen und zu verstehen ist aber nur die eine Seite der Medaille. Was damit noch nicht beantwortet ist: Wie löst man Fälle?

Fälle lösen ist wie Flirten

Im Studium wird häufig gefordert, dass Studierende rechtliche Fragestellungen lösen sollen. Das Lösen von Fällen ist oft Gegenstand von Prüfungsarbeiten (Klausuren).


[image: Icon_Hand.jpg]Selbst wenn Sie keine Fälle zu lösen brauchen, ist es doch hilfreich zu wissen, wie das funktioniert. Dadurch werden die rechtlichen Zusammenhänge oftmals klarer und Sie geraten nicht in die Versuchung, etwas stumpf auswendig zu lernen. Obendrein trainieren Sie Ihr analytisches Denken und die Fähigkeit, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden.



Das Lösen von Fällen hat in gewisser Weise etwas von Flirten. Ein erstes Date mit dem Sachverhalt löst bisweilen ein gewisses Kribbeln hervor – gerade in Prüfungen. Soll der Funke überspringen, sollten Sie auf Signale achten, die Ihnen der Fall sendet. Dann finden Sie sicher eine gemeinsame Wellenlänge. Sie brauchen übrigens nicht allzu schüchtern zu sein. Ein bisschen Übung schafft Selbstvertrauen (und vielleicht winken ja unvergessene Er(l/g)ebnisse).

Wie geht man die Sache an? Sehen Sie sich dazu im Folgenden zum Einstieg ein einfaches Beispiel an, das an der Fallstudie aus dem vorausgegangenen Kapitel anknüpft:


[image: Icon_beispiel.jpg]Katja verspätet sich etwas zum gemeinsamen Treffen. Sie berichtet, sie habe den Bus nehmen müssen. In der Nacht seien mehrere Pkw in der Nachbarschaft zerkratzt worden, so auch ihr Wagen. Der Schaden belaufe sich auf 800 Euro. Die Polizei habe sogar jemanden erwischt, einen gewissen Peter; der habe die Wagen aus Ärger über seinen gerade verlorenen Job beschädigt. Kann Katja ihren Schaden von Peter ersetzt verlangen?



Rechtlich gesehen könnte hier so manches von Interesse sein: Hat sich Peter beispielsweise strafbar gemacht? Welche Befugnisse hatte die Polizei? Gefragt ist aber nach etwas ganz anderem: Kann Katja ihren Schaden von Peter ersetzt verlangen.


[image: Icon_Warnung.jpg]Wenn es eine konkrete Fallfrage gibt, dann beantworten Sie diese und nur diese. Nicht mehr und nicht weniger.



Ihre Aufgabe wird häufig darin bestehen, ein Gutachten zu einem vorgegebenen Sachverhalt zu erstellen. Dafür gibt es eine Herangehensweise, die Sie einfach übernehmen können. Das ist die Falllösungstechnik, auch (Methodik der) Fallbearbeitung oder ganz einfach Rechtsanwendung genannt.

Hier geht es darum, dass Katja als Privatperson von Peter als Privatperson etwas will, nämlich Schadensersatz. Das betrifft das Privatrecht. Um Fälle aus dem Privatrecht (und damit auch aus dem Wirtschaftsprivatrecht) zu lösen, hat sich eine bestimmte juristische Arbeitsweise etabliert, die man die Anspruchsmethode nennt. Anspruch deshalb, weil jemand von einem anderen etwas »beansprucht« (darauf wird in Kapitel 4 noch zurückzukommen sein).


[image: Icon_definition.jpg]Ein Anspruch ist das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (§ 194 Abs. 1 BGB).




[image: Icon_beispiel.jpg]Beispiele für ein Tun: zum Beispiel einen Kaufpreis zahlen, die Miete begleichen, Schadensersatz leisten, Sachen herausgeben und anderes mehr. Für ein Unterlassen: zum Beispiel ehrverletzende Äußerungen unterlassen.



Mit der Anspruchsmethode lässt sich beantworten, ob jemand ein entsprechendes Recht zusteht, ob im vorstehenden Beispiel Katja also 800 Euro Schadensersatz verlangen kann.

Von Casanova lernen: Die Vorbereitung

Auch Casanova dürfte bei seinen Abenteuern gut vorbereitet gewesen sein. Vorbereitung ist wie so oft die halbe Miete. Das gilt im Wirtschaftsrecht ebenfalls, und zwar in zweierlei Hinsicht: Zum einen sollten Sie die wichtigsten Eckpunkte des Wirtschaftsrechts beherrschen (dazu lernen Sie in diesem Buch vieles kennen). Zum anderen sollten Sie wissen, was wann zu tun ist. Dazu gehen Sie, wenn eine Fallbearbeitung anliegt, einfach in folgenden Schritten vor:


1. Den Sachverhalt lesen! Ausgangspunkt ist in aller Regel ein bestimmter Sachverhalt, der sich entweder in Wirklichkeit zugetragen hat oder der zu Ausbildungszwecken konstruiert wurde. Der Sachverhalt ist Ihre Fundgrube. Er verrät Ihnen, worum es geht. Nehmen Sie den Sachverhalt so, wie er sich Ihnen präsentiert. Unterliegen Sie nicht der Versuchung, etwas hinzuzudichten. Überlesen Sie aber auch nichts; Details können wichtig sein.

2. Die Fallfrage beachten! Am Ende des Sachverhalts steht regelmäßig die Fallfrage. Die sagt Ihnen konkret, was Sie tun sollen. Es handelt sich gewissermaßen um Ihren Arbeitsauftrag. Der kann konkret formuliert sein. Manchmal heißt es aber einfach lapidar: Wie ist die Rechtslage? In diesem Fall müssten Sie die mögliche(n) Frage(n) selbst herausarbeiten.

3. Die Einstiegsnormen finden! Sie sind immer (!) der Ausgangspunkt einer Falllösung. Im Wirtschaftsprivatrecht, das ja im Mittelpunkt dieses Buches steht, ist das die Suche nach der (oder manchmal den) sogenannten Anspruchsgrundlage(n). Eine Anspruchsgrundlage ist eine Rechtsnorm, deren Rechtsfolge (!) genau das bietet, wonach gefragt ist. Ihr Mantra sollte hier die Frage sein: »Wer will was von wem woraus?« Die Frage nach dem »Woraus?« bezieht sich dann auf die Anspruchsgrundlage.



[image: Icon_beispiel.jpg]Verlangt Katja (= wer) im vorliegenden Beispiel Schadensersatz (= was) von Peter (= wem), dann bietet § 823 Abs. 1 BGB (= woraus) einen entsprechenden Einstieg. Denn die Norm enthält genau eine solche Rechtsfolge.




[image: Icon_Hand.jpg]Sammeln Sie im Laufe der Zeit die wichtigsten Anspruchsgrundlagen.




[image: Icon_Warnung.jpg]Im Wirtschaftsverwaltungs- und im Wirtschaftsstrafrecht funktioniert das etwas anders. Dort geht es nicht um Ansprüche, sondern um Ermächtigungen (im Wirtschaftsverwaltungsrecht) oder um Straftatbestände (im Wirtschaftsstrafrecht). Im Wirtschaftsverwaltungsrecht kann beispielsweise zu prüfen sein, ob eine behördliche Maßnahme (sogenannter Verwaltungsakt) verfahrensmäßig (formelle Rechtmäßigkeit) und inhaltlich richtig (materielle Rechtsmäßigkeit) ist. Für die materielle Rechtmäßigkeit bedarf es keiner Anspruchsgrundlage, sondern einer Ermächtigungsgrundlage. Im Wirtschaftsstrafrecht wäre zu prüfen, ob ein Straftatbestand erfüllt ist oder nicht.



Aber ganz egal in welchem Kontext Sie eine juristische Prüfung vornehmen, egal ob Sie es mit einer Anspruchsgrundlage, einer Ermächtigungsgrundlage, einem Straftatbestand oder irgendeiner anderen Vorschrift zu tun haben: Die Arbeitsweise ist im Kern ist immer dieselbe.

Von der richtigen Technik: Die Subsumtion

Alle Normen lassen sich mit der sogenannten Subsumtionstechnik untersuchen. Wie Sie bereits wissen, tritt eine bestimmte Rechtsfolge nur ein, wenn die Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Jedes Tatbestandsmerkmal kann man in vier Schritten genauer unter die Lupe nehmen:


1. Tatbestandsmerkmal nennen! Sie nennen das zu prüfende Tatbestandsmerkmal (damit Leser Ihrer Ausarbeitung wissen, worum es geht) – Formulierungsbeispiel: »Voraussetzung für das Vorliegen eines Schadensersatzanspruchs nach § 823 Abs. 1 BGB ist zunächst, dass eines der dort genannten Rechtsgüter verletzt ist, wozu auch das Eigentum zählt«. Das wäre die Bezugnahme auf das Tatbestandsmerkmal Eigentumsverletzung.

2. Tatbestandsmerkmal definieren beziehungsweise rechtlich erläutern! Anschließend geben Sie eine abstrakte Definition beziehungsweise rechtliche Erläuterung des jeweiligen Merkmals; dabei können Sie manchmal Hilfsnormen heranziehen. Dieses Buch wird Ihnen dazu vieles an die Hand geben.

3. Subsumieren! Darin liegt oft die eigentliche Hauptaufgabe. Hier vergleichen Sie konkret den vorgegebenen Sachverhalt, ob er zu Ihrer Definition beziehungsweise rechtlichen Erläuterung passt – oder nicht.

4. Ergebnis festhalten! Und dann brauchen Sie einfach nur noch das Ergebnis Ihrer Prüfung zu formulieren: Entweder das Tatbestandsmerkmal ist erfüllt oder eben nicht.



[image: Icon_Warnung.jpg]Sind mehrere Tatbestandsmerkmale zu prüfen, wiederholen Sie die Schritte einfach. Falls Ihnen das zu aufwendig erscheint: Denken Sie nur an die rechtlichen Konsequenzen, die manchmal mit einem wirtschaftlichen Fall verbunden sind. Da kann es um Millionenbeträge gehen. Da wird man eine gewisse juristische Sorgfalt erwarten dürfen.




[image: Icon_Hand.jpg]Machen Sie sich gerade am Anfang diese Vier-Schritte-Folge klar, um nichts zu übersehen. Mit zunehmender Übung und Routine können Sie sich bei unwesentlichen Aspekten kürzer fassen, sodass Sie mehr Zeit haben, um wesentliche Aspekte eingehender zu prüfen. Nicht alle Tatbestandsmerkmale sind immer gleichermaßen problematisch. Zeigen Sie, dass Sie Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden können. Merken Sie sich als eine Art Faustregel: Auf Unproblematisches gehen Sie knapp und auf Problematisches ausführlicher ein. Gegebenenfalls lässt sich bei einem Tatbestandsmerkmal nicht gleich subsumieren. Dann muss man unter Umständen noch eine Ebene tiefer einsteigen und innerhalb der Prüfung des jeweiligen Tatbestandsmerkmals eine mehr oder weniger umfangreiche Detailprüfung vornehmen. Gerade deshalb sollten Sie – um den Überblick nicht zu verlieren und das Handwerkszeug zu trainieren – die Vier-Schritte-Folge einhalten.



Von der Kunst der Verführung: Gutachten oder Urteil?

Es empfiehlt sich regelmäßig, eine Lösung erst in Gedanken durchzuspielen und auf einem Notizzettel die wesentlichen Eckpunkte (zum Beispiel die einschlägigen Tatbestandsmerkmale samt Hinweisen zur Subsumtion) schriftlich festzuhalten (nützlich ist dafür die Arbeit mit Mindmaps). Eine solche Lösungsskizze bietet einen verlässlichen Fahrplan für die eigentliche Ausarbeitung: Jetzt brauchen Sie Ihre Erkenntnisse eigentlich nur noch zu Papier zu bringen.

Rechtliche Ausarbeitungen werden ja (hoffentlich) nicht für die Schublade verfasst, sondern sollen die Leser über die Rechtslage informieren. Es sind Informationstexte. Falls Sie sich fragen, wie man einen solchen Text verfasst: Dazu hat sich wiederum eine eigene Vorgehensweise entwickelt. Im Studium bedient man sich dazu regelmäßig des sogenannten Gutachtenstils. Ein Gutachten beginnt immer damit, dass Sie Ihren Lesern zunächst einmal klarmachen, was Sie eigentlich begutachten. Dazu können Sie ganz einfach die Antworten auf Ihre W-Fragen (»Wer will was von wem woraus?«) in einem Satz zusammenfassen. Man nennt das den Obersatz. Der ist als Hypothese zumeist im Konjunktiv formuliert. Lesern sagt er, worum es geht, was Gegenstand der Prüfung ist. Sie sollten Ihre Leser nun dazu verführen, Ihrem Gedankengang und Ihrer Begründung zu folgen. Das tun Sie in der Weise, dass Sie ausgehend von Ihrem Obersatz die einzelnen Prüfungspunkte Schritt für Schritt darstellen.

Selbst wenn Sie jetzt noch nicht im Detail mit rechtlichen Aspekten vertraut sind, sei das hier einmal beispielhaft kurz anhand des obigen Beispiels dargestellt. Den Lösungsvorschlag (ergänzt um einige Anmerkungen) finden Sie in Tabelle 2.1.




		Lösungsvorschlag (Gutachten)
		Anmerkung
	




		Katja könnte einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 800 Euro gegenüber Peter aus § 823 Abs. 1 BGB haben.
		Das ist Ihr Obersatz, ganz einfach formuliert aus den vier W-Fragen, und zwar als Hypothese (»könnte«).
	


		a) Dazu müsste eines der in § 823 Abs. 1 BGB genannten Rechtsgüter verletzt sein. In Betracht kommt das Eigentum am Pkw.
		Erstes Tatbestandsmerkmal nennen
	


		Eine Eigentumsverletzung liegt immer dann vor, wenn eine Sache zerstört oder beschädigt wird.
		Definition / rechtliche Erläuterung
	


		Peter hat Katjas Wagen zerkratzt.
		Subsumtion
	


		Somit liegt eine Eigentumsverletzung vor.
		Ergebnis
	


		b) Dies müsste vorsätzlich oder fahrlässig erfolgt sein. In Betracht kommt insofern vorsätzliches Handeln.
		Zweites Tatbestandsmerkmal
	


		Vorsatz bedeutet, mit Wissen und Wollen zu handeln.
		Definition / rechtliche Erläuterung
	


		Peter handelte »aus Ärger, weil er seinen Job verloren hatte«. Er wusste also, was er tat, und wollte das auch.
		Subsumtion
	


		Somit handelte er vorsätzlich.
		Ergebnis
	


		c) Darüber hinaus müsste die Rechtsgutsverletzung rechtswidrig sein.
		Drittes Tatbestandsmerkmal
	


		Von der Rechtswidrigkeit wird zunächst ausgegangen, es sei denn, die Verletzungshandlung ist ausnahmsweise durch einen Rechtfertigungsgrund gedeckt.
		Definition / rechtliche Erläuterung
	


		Rechtfertigungsgründe sind vorliegend nicht ersichtlich.
		Subsumtion
	


		Folglich handelte Peter rechtswidrig.
		Ergebnis
	


		d) Schließlich müsste ein Schaden entstanden sein.
		Viertes Tatbestandsmerkmal
	


		Ein Schaden ist jede unfreiwillige Einbuße an einem Recht oder Rechtsgut.
		Definition / rechtliche Erläuterung
	


		Wie dem Sachverhalt zu entnehmen ist, hat Katja durch das Zerkratzen eine Einbuße an ihrem Eigentum erlitten, wodurch Reparaturkosten anfielen.
		Subsumtion
	


		Somit ist ein Schaden gegeben.
		Ergebnis
	


		Katja hat somit einen Anspruch auf Ersatz ihres Schadens gegenüber Peter aus § 823 Abs. 1 BGB. Art und Umfang des Schadensersatzes richten sich nach § 249 BGB. Bei Beschädigung einer Sache kann der zur Herstellung erforderliche Geldbetrag verlangt werden (§ 249 Abs. 2 BGB), hier also die 800 Euro Reparaturkosten.
		Am Ende folgt das Gesamtergebnis als Antwort auf Ihren Obersatz als Eingangshypothese konkretisiert durch einen Hinweis zur Art und zum Umfang des Schadensersatzes (§ 249 BGB).
	




Tabelle 2.1: Lösungsvorschlag »Katjas Pkw«

Das ist also eine Darstellung in Form des Gutachtenstils. Davon unterscheidet sich der Urteilsstil. Er heißt deswegen so, weil in Urteilen regelmäßig umgekehrt verfahren wird: Das Ergebnis steht am Anfang, woran sich weitere Ausführungen anschließen. Das zeigt sich an bestimmten Formulierungen. Statt »könnte«, »somit«, »folglich« (Gutachtenstil) bedient man sich »da«, »weil« etc. (Urteilsstil). Falls Sie meinen, das sei doch gehopst wie gesprungen – keineswegs: Im Gutachten wird etwas ausgehend von einer Hypothese analysiert, entwickelt und begründet. Im Urteil werden dagegen ausgehend von einem Ergebnis die Feststellungen dargelegt (was ein Gericht nach einer intensiven Gerichtsverhandlung und womöglich einer Beweisaufnahme durchaus tun darf).


[image: Icon_beispiel.jpg]Eine Formulierung im Urteilsstil könnte etwa lauten: Katja hat einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 800 Euro. Da Peter ihr Auto zerkratzt hat, hat er ihr Eigentum beschädigt (…).




[image: Icon_Warnung.jpg]Machen Sie sich frühzeitig damit vertraut, was in Ihrem Studium verlangt wird. Regelmäßig ist es eine Darstellung in Form des Gutachtenstils. Achten Sie dann unbedingt darauf, dass Sie nicht womöglich dem Urteilsstil verfallen. Das kann Sie gegebenenfalls wichtige Punkte kosten. Manchmal reicht jedoch ein Kurzgutachten aus, wobei nur die problematischen Aspekte ausführlicher im Gutachtenstil behandelt werden, während die unproblematischen Punkte kurz im Urteilsstil festgestellt werden. Das erfordert natürlich, dass Sie zwischen dem, was problematisch und unproblematisch (sprich: wesentlich und unwesentlich) ist, unterscheiden können. Entwickeln Sie dazu im Laufe der Zeit ein gewisses Gespür.



An dieser Stelle soll es zunächst ausreichen, dass Sie eine Idee davon bekommen, wie eine Fallbearbeitung abläuft. Machen Sie sich wegen etwaiger Details noch keine Gedanken. Damit werden Sie sich im Weiteren noch eingehender befassen können.


[image: Icon_Warnung.jpg]Die Fallbearbeitung im vorstehenden Sinne ist nicht immer Gegenstand von Prüfungen. Manchmal sind andere rechtliche Fragen zu beantworten. Dann sind Abweichungen vom klassischen Anspruchsaufbau angeraten (zum Beispiel wenn im Arbeitsrecht nach der Wirksamkeit einer Kündigung gefragt ist). Lesen Sie daher stets genau die Aufgabenstellung.



Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Sie wissen nun, was das A und O der wirtschaftsrechtlichen Arbeit ausmacht: Die Arbeit mit den einschlägigen Gesetzen. Fast alle Vorschriften sind nach demselben Schema aufgebaut: Es gibt einen Tatbestand und eine Rechtsfolge. Vor allem der Rechtsfolge sollten Sie Ihre Aufmerksamkeit schenken, da sie die rechtlichen Konsequenzen aufzeigt. Im Mittelpunkt steht oftmals die Methode der Rechtsanwendung. Sollten Fallbearbeitungen in Ihrem Studium eine Rolle spielen, machen Sie sich mit dieser Arbeitsweise unbedingt vertraut. Als Einstieg in einen (wirtschafts-)privatrechtlichen Fall bieten sich die vier W-Fragen an: »Wer will was von wem woraus?« Ob in einem konkreten Fall dann der jeweilige Tatbestand einer Norm tatsächlich erfüllt ist, können Sie mittels der sogenannten Subsumtionstechnik leicht herausfinden. Die schriftliche Umsetzung erfolgt dann regelmäßig mithilfe des sogenannten Gutachtenstils. Keine Sorgen, wenn Ihnen manches jetzt noch ungewohnt vorkommt. Wenn Sie sich darauf einlassen und sich nicht davor scheuen, Vorschriften immer und immer wieder zu lesen und versuchen zu verstehen, wird sich der Erfolg automatisch einstellen. Das Gleiche gilt – sollte es bei Ihnen darauf ankommen – für die Subsumtionstechnik und den Umgang mit dem Gutachtenstil. Wie heißt es doch: Übung macht den Meister. Im nächsten Teil zum Wirtschaftsprivatrecht werden Sie dazu weitere Möglichkeiten finden.



	
	
Teil II

Im Fokus: Das Wirtschaftsprivatrecht

  
  
 

[image: cartoon_02.jpg]


In diesem Teil . . .

  

Im Mittelpunkt dieses Buches steht ja das Wirtschaftsprivatrecht und dieser Teil ist der Auftakt dazu. Wenn Sie damit starten, können Sie sich zunächst auf folgende Punkte konzentrieren: Welche Akteure gibt es im Wirtschaftsprivatrecht, wenn es um die Gestaltung von Rechtsbeziehungen geht, und was genau ist eigentlich Gegenstand dieser rechtlichen Beziehungen? Wenn Sie eine Vorstellung davon haben, knöpfen Sie sich dann in einem weiteren Kapitel das rechtliche Konzept genauer vor, wenn es nämlich um die Frage geht: Wie lassen sich wirtschaftsrechtliche Beziehungen gestalten.


		


		
	3

	Bühne frei: Darsteller und Gegenstände

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Rechtsfähigkeit natürlicher und juristischer Personen beurteilen

	[image: arrow] Bedeutung von Unternehmern, Verbrauchern und Kaufleuten erfassen

	[image: arrow] Gegenstände des Wirtschaftsrechts kennen



Wenn Sie bereits den ersten Teil dieses Buches durchgearbeitet haben, wissen Sie ja, dass das Wirtschaftsrecht so etwas wie die Spielregeln der Marktwirtschaft festlegt und eine recht vielschichtige und überaus lebendige Rechtsmaterie ist. Für den besonderen Teilbereich des Wirtschaftsprivatrechts, der ja im Mittelpunkt dieses Buches steht, haben Sie dabei schon kurz die Frage streifen können: »Welche Akteure gibt es dort eigentlich?« Sie können sich das sozusagen wie im Theater vorstellen und sich fragen: »Wer sind die Darsteller auf der großen Bühne des Wirtschaftsrechts? Und muss man irgendwelche Voraussetzungen mitbringen, um mitzumachen?« Zwei Fragen, die verwirren können.


[image: Icon_beispiel.jpg]Dienstag 9:00 Uhr. Nach dem ersten Abstecher in das Wirtschaftsrecht schwirrt Sebastian der Kopf: »Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das Wirtschaftsrecht ein Mischmasch. Da gibt es das allgemeine Privatrecht, das für alle gilt, während andere Bereiche, wie das Handelsrecht, nur für Kaufleute relevant ist. Sorry, aber wie behält man da nur den Überblick und weiß, für wen was gilt?« »Vergiss nicht«, wirft Aruj ein, »es gibt noch Unternehmer, Verbraucher, Arbeitnehmer und andere mehr.« Liu, Sebastian und Katja sehen sich verständnislos an.



Im Wirtschaftsalltag geht es turbulent zu. Angesichts der vielen beteiligten Akteure scheint es auf den ersten Blick tatsächlich nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten: Da gibt es Hersteller und Produzenten von Gütern, die Anbieter von Dienstleistungen, Verkäufer und Käufer, Händler, Unternehmer und Verbraucher, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, diverse Gesellschaften, Kaufleute und andere mehr – ein ziemliches Begriffswirrwarr. Die gute Nachricht: Auf den zweiten Blick relativiert sich das alles deutlich. Rechtlich relevant ist nämlich nur eine gute Handvoll von Akteuren, auf die Sie sich hier zunächst konzentrieren können. Dabei dreht sich erst einmal alles um eine ganz grundsätzliche Frage: Wer kann überhaupt am Rechtsleben teilnehmen?

Starten Sie dazu einfach mit einigen allgemeinen Überlegungen und nähern Sie sich dem Thema vonseiten des allgemeinen Privatrechts. Lernen Sie als »Darsteller« die natürlichen und juristischen Personen als Rechtssubjekte kennen und erfahren Sie mehr zur Rechtsfähigkeit als eine der zentralen Voraussetzungen. Anschließend können Sie sich noch mit dem Unternehmer und Verbraucher bekannt machen. Ein paar Ausführungen aus der Richtung des Sonderprivatrechts zu den Kaufleuten komplettieren diese Einführung. Am Ende wissen Sie dann, mit wem Sie es eigentlich zu tun haben. Ergänzt wird das Ganze noch um ein paar Hinweise zu den Gegenständen, womit die Darsteller so agieren. Das sind die Rechtsobjekte.


[image: Icon_Hand.jpg]Mit alledem können Sie schon den Großteil der wirtschaftsrechtlichen Regelungen in den Griff bekommen. Alles andere können Sie erst einmal in das Hinterstübchen verbannen (und an gegebener Stelle wieder hervorholen, sollte es einmal darauf ankommen).



Die Darsteller als natürliche und juristische Personen

Das Wirtschaftsprivatrecht macht es Ihnen ganz einfach: Egal wer auf dieser Bühne auftaucht, stets sind es Personen. Aber was sind solche Personen genau? Hier hilft ein Blick in das BGB. Dort finden Sie gleich im ersten Buch, dem Allgemeinen Teil, einen Abschnitt, der sich explizit damit befasst. (Erinnern Sie sich noch an die Bedeutung des Allgemeinen Teils? Falls nicht, schlagen Sie einfach noch einmal in Kapitel 2 nach.)

Das BGB unterscheidet zwischen


[image: check.gif] natürlichen Personen und

[image: check.gif] juristischen Personen.


Beide Kategorien – natürliche und juristische Personen – sind sogenannte Rechtssubjekte. Sie verfügen über eine entscheidende Voraussetzung, um am Rechtsleben teilnehmen zu können: Sie sind rechtsfähig. Die Rechtsfähigkeit ist also so etwas wie die Eintrittskarte, um im Rechtsalltag – und damit im Wirtschaftsprivatrecht – unterwegs sein zu können. Den Begriff der Rechtsfähigkeit sollten Sie sich daher merken. Für das BGB ist die Rechtsfähigkeit so elementar, dass es dazu nicht einmal eigens eine Definition gibt. Die inhaltliche Bedeutung der Rechtsfähigkeit wird im Grunde vorausgesetzt. Merken Sie sich dazu einfach Folgendes:


[image: Icon_definition.jpg]Rechtsfähigkeit ist die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein.




[image: Icon_beispiel.jpg]Wer rechtsfähig ist, also über eine eigenständige Rechtspersönlichkeit verfügt, kann beispielsweise Vertragspartner eines Kauf-, Miet-, Arbeits-, Darlehens- oder eines sonstigen Vertrags sein, man kann Eigentümer von beweglichen oder unbeweglichen Sachen oder Inhaber von Rechten sein (etwa Patent- oder Markenrechte) sowie diverse Rechtshandlungen vornehmen.




[image: Icon_Hand.jpg]Schon jetzt ein Hinweis: Neben der Rechtsfähigkeit gibt es noch andere »Fähigkeiten«, die davon abzugrenzen sind, wie beispielsweise die Geschäftsfähigkeit (siehe dazu Kapitel 5) oder die Deliktsfähigkeit (siehe dazu Kapitel 9). Die Rechtsfähigkeit legt zunächst einmal nur fest, wer überhaupt Träger von Rechten und Pflichten sein kann.



Und wie ist es nun konkret um die Rechtsfähigkeit natürlicher und juristischer Personen bestellt?

Die Rechtsfähigkeit natürlicher Personen

Zwar sind natürliche Personen rechtsfähig (§ 1 BGB), allerdings verrät Ihnen das BGB nicht, was natürliche Personen sind. Das ist aber nicht weiter schwer: Natürliche Personen sind alle Menschen. Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt, wie Sie der Vorschrift wieder entnehmen können, mit der Vollendung der Geburt. Sie endet nach allgemeiner Auffassung mit dem (Hirn-)Tod.


[image: Icon_beispiel.jpg]Liu, Sebastian, Katja und Aruj sind ebenso wie Dr. Bisnet als natürliche Personen rechtsfähig. Sie können also Vertragspartner oder Eigentümer von Sachen sein sowie Rechtshandlungen aller Art vornehmen.



Auch wenn der Begriff der Rechtsfähigkeit grundlegend ist und Sie ihn kennen müssen, ist er gerade bei natürlichen Personen in aller Regel völlig unproblematisch und braucht nicht weiter thematisiert zu werden.

Die Rechtsfähigkeit juristischer Personen

Wirtschaftsrechtlich vielleicht noch interessanter sind die juristischen Personen. Das ist dem Umstand geschuldet, dass zahlreiche Akteure, die am Wirtschaftsleben teilnehmen, künstliche Gebilde in Form von Unternehmen sind. Nicht selten handelt es sich dabei um juristische Personen.

Zu den juristischen Personen finden Sie ebenfalls etwas im BGB (ab §§ 21 ff. BGB) sowie ergänzend für bestimmte Ausprägungen von juristischen Personen in weiteren Gesetzen. Anders als natürliche Personen existieren solche juristischen Personen allerdings nicht von Natur aus, sondern sie entstehen erst aufgrund eines Gesetzes und mittels eines »Geburtsaktes«: Das ist die Eintragung in ein zuständiges Register (vor allem in das Handelsregister, siehe dazu Kapitel 12). Die Registereintragung ist bei juristischen Personen damit so etwas wie das Durchtrennen der Nabelschnur bei der Geburt natürlicher Personen.

Sie können zwischen sogenannten Körperschaften und Stiftungen als juristische Personen unterscheiden.


[image: check.gif] Körperschaften: Sie sind mitgliedschaftlich organisiert. Die Grundform einer Körperschaft des privaten Rechts ist der ab § 21 BGB geregelte eingetragene Verein (kurz: e. V.). Darauf aufbauend gibt es weitere mitgliedschaftlich konstruierte juristische Personen, allen voran bestimmte Gesellschaften wie


• die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH – geregelt im GmbHG). Deren Eigenschaft als juristische Person sowie die Rechtsfähigkeit ergibt sich speziell aus § 13 Abs. 1 GmbHG.

• die Aktiengesellschaft (AG – geregelt im Aktiengesetz, AktG). Deren eigenständige Rechtspersönlichkeit ergibt sich aus § 1 Abs. 1 AktG.

• die Genossenschaft (eG – geregelt im Genossenschaftsgesetz, GenG). Deren Eigenschaft als juristische Person sowie die Rechtsfähigkeit ergibt sich speziell aus § 17 Abs. 1 GenG.

[image: check.gif] Stiftungen: Denen liegt ein bestimmtes Stiftungsvermögen zugrunde. Man kann solche Stiftungen auch als »juristische Personen ohne Gesellschafter oder Mitglieder« bezeichnen. Die Stiftung dient dazu, einen vom Stifter festgelegten Zweck zu verfolgen. Nicht nur private Stiftungen, auch Unternehmen werden hierzulande durchaus in Form von Stiftungen geführt. Der Großteil ist jedoch gemeinnützig und nur ausnahmsweise unternehmerisch aktiv.



[image: Icon_Hand.jpg]Wirtschaftsrechtlich bedeutsam sind vor allem die körperschaftlich organisierten juristischen Personen in Form von Gesellschaften. Hinsichtlich der Rechtsfähigkeit, zum Beispiel einer GmbH oder AG brauchen Sie sich wie bei natürlichen Personen regelmäßig keine grauen Haare wachsen zu lassen. Aber natürlich gibt es an anderen Stellen Unterschiede: Während eine natürliche Person selbst handeln kann, ist das bei einer juristischen Person als einem rein rechtlichen Gebilde schwerlich möglich: Sie sind selbst nicht in der Lage, rechtswirksam zu agieren. Das übernehmen vielmehr die Organe für die juristische Person. Dabei werden dann beispielsweise Fragen der Geschäftsführungs- beziehungsweise Vertretungsbefugnis relevant (bei der GmbH ist etwa der Geschäftsführer entsprechend befugt, bei einer AG der Vorstand). Details zu den Gesellschaften finden Sie übrigens bei den Kernfragen des Gesellschaftsrechts (siehe Teil IV).




[image: Icon_beispiel.jpg]Sollten sich Liu, Katja und Sebastian eventuell darauf verständigen, eine GmbH zu gründen, hätte diese Gesellschaft (eine wirksame Gründung vorausgesetzt) eine eigene Rechtspersönlichkeit: Sie selbst wäre rechtsfähig, hätte Rechte und Pflichten, könnte Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden (§ 13 GmbHG). Vertragspartner wären also nicht die für die Gesellschaft handelnden Personen (bei einer GmbH der oder die Geschäftsführer), sondern die GmbH selbst als eigene Rechtspersönlichkeit.



Das BGB kennt noch eine andere Form der juristischen Personen, die juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Körperschaften, Stiftungen und Anstalten; zum öffentlichen Recht haben Sie ja bereits in Kapitel 1 etwas erfahren).


[image: Icon_beispiel.jpg]Körperschaften des öffentlichen Rechts sind der Bund, die Länder oder Gemeinden als sogenannte Gebietskörperschaften. Anstalten des öffentlichen Rechts sind zum Beispiel Universitäten und Hochschulen. Auch Körperschaften des öffentlichen Rechts sind rechtsfähig und können beispielsweise Vertragspartner sein.




Die Rechtsfähigkeit sonstiger Personenzusammenschlüsse

Neben den genannten Gesellschaften tauchen im Wirtschaftsleben weitere Personenzusammenschlüsse auf, die sich den bisherigen Kategorien der natürlichen beziehungsweise juristischen Personen nicht ohne Weiteres zuordnen lassen. So gibt es noch Gesellschaften, bei denen die Personen im Mittelpunkt stehen (sogenannte Personengesellschaften). Dazu gehören beispielsweise


[image: check.gif] die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR),

[image: check.gif] die offene Handelsgesellschaft (OHG) und

[image: check.gif] die Kommanditgesellschaft (KG).


Bei ihnen handelt es sich – anders als bei einer GmbH oder einer AG – nicht um juristische Personen. Der Gesetzgeber beziehungsweise die Rechtspraxis billigen ihnen dennoch eine weitgehend selbstständige Rechtsposition zu. Für die OHG finden Sie beispielsweise eine Regelung § 124 HGB. Diese Vorschrift gilt über die Verweisung in § 161 Abs. 2 HGB obendrein für die KG. Inzwischen wird § 124 HGB entsprechend (analog) für die GbR angewendet, sodass selbst solche Gesellschaften weitgehend rechtlich selbstständig sind. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, schlagen Sie einfach in Kapitel 14 zum Personengesellschaftsrecht nach.


[image: Icon_beispiel.jpg]Schließen sich Liu, Katja und Sebastian zu einer GbR, OHG oder KG zusammen, wären diese Gesellschaften weitgehend rechtlich selbstständig, selbst wenn es sich nicht um juristische Personen handelt.



In Abbildung 3.1 finden Sie noch einmal eine Übersicht zur Rechtsfähigkeit der verschiedenen »Darsteller«.


	 

  
  
  [image: fg0301.jpg]
  
Abbildung 3.1: Rechtsfähigkeit von Personen und sonstigen Personenzusammenschlüssen



Die Darsteller als Unternehmer und Verbraucher

Das BGB kennt aber nicht nur die Unterscheidung zwischen natürlichen und juristischen Personen. Sie finden dort etwas Weiteres, was ebenfalls einen wirtschaftsrechtlichen Bezug erkennen lässt: die Unterscheidung zwischen Unternehmern und Verbrauchern.


[image: Icon_Warnung.jpg]Bedeutsam ist diese Unterscheidung, weil einige wirtschaftsrechtlich relevante Regelungen vom Tatbestand (!) her nur dann einschlägig sind, wenn Verbraucher und Unternehmer im Spiel sind. Sie brauchen das also für die konkrete Rechtsanwendung.



Ohne an dieser Stelle einen vollständigen Überblick geben zu können, stoßen Sie auf die Begriffe Unternehmer beziehungsweise Verbraucher beispielsweise in folgenden Zusammenhängen:


[image: check.gif] Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB): Zum Beispiel finden nach § 310 BGB bestimmte Regelungen keine Anwendung auf Allgemeine Geschäftsbedingungen, die gegenüber einem Unternehmer, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts verwendet werden (Abs. 1). Und bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher (Verbraucherverträge) sind weitere Besonderheiten zu beachten (Abs. 3).

[image: check.gif] Verbraucherverträge: Verbrauchern stehen oft besondere Widerrufsrechte zu (§ 355 BGB).
 [image: check.gif] Verbrauchsgüterkauf: Zum Schutz von Verbrauchern gelten diesbezüglich einige Besonderheiten (ab § 474 BGB).

[image: check.gif] Verbraucherdarlehensvertrag: Auch hier gelten zum Schutz von Verbrauchern Besonderheiten (§ 491 BGB).


Und wie lässt sich bestimmen, wer Verbraucher beziehungsweise Unternehmer ist? Bleiben Sie einfach im Allgemeinen Teil des BGB. Dort gibt es Regelungen


[image: check.gif] zum Verbraucher in § 13 BGB und

[image: check.gif] zum Unternehmer in § 14 BGB.


Zwar regelt das BGB erst den Verbraucher und anschließend den Unternehmer. Es lohnt sich aber, hier umgekehrt vorzugehen.

Gewerblich oder selbstständig: Der Unternehmer

In den Wirtschaftswissenschaften versteht man unter Unternehmen Organisationen als soziale Systeme. Sie sind darauf ausgerichtet, Güter zu produzieren, bereitzustellen, Dienstleistungen anzubieten mit dem Ziel der Gewinnerzielung. Allgemein könnte man sagen: Unternehmen richten sich mit ihren Produkten, Gütern, Dienstleistungen an Dritte, an ihre Kunden.


[image: Icon_Hand.jpg]Diese können selbst entweder andere Unternehmen sein (man spricht dann übrigens von Business-to-Business, kurz: B2B) oder Verbraucher (man spricht dann von Business-to-Consumer, kurz: B2C), wobei das jedoch keine rechtlichen Kategorien sind.



Was ein Unternehmer rechtlich gesehen ist, verrät Ihnen § 14 BGB:


[image: Icon_definition.jpg]Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).




[image: Icon_Hand.jpg]Auf diese Definition können Sie sich (fast) immer beziehen, wenn vom Unternehmer die Rede ist. Sie hilft Ihnen also beim Prüfen, wenn in einer Vorschrift das Tatbestandsmerkmal »Unternehmer« relevant wird. Eine ähnliche Definition finden Sie übrigens in anderen Gesetzen. Schlagen Sie beispielsweise einmal in § 2 Abs. 1 Nr. 6 UWG nach.



Für den Begriff des Unternehmers sind damit die folgenden Merkmale von zentraler Bedeutung. Ein Unternehmer ist entweder eine


[image: check.gif] natürliche Person. Was das ist, wissen Sie bereits; jeder kann also Unternehmer sein.

[image: check.gif] juristische Person. Was das ist, wissen Sie ebenfalls; eine GmbH oder eine AG kann also selbst – obwohl ein künstliches Gebilde – Unternehmer sein.

[image: check.gif] rechtsfähige Personengesellschaft. Was das ist, verrät Ihnen § 14 Abs. 2 BGB: Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen (§ 14 Abs. 2 BGB). Das sind nicht zuletzt die eben schon angesprochene GbR, OHG und KG.



[image: Icon_Hand.jpg]Sie sehen: Hier greift manches ineinander. Gut, dass Sie sich mit den unterschiedlichen Personen eben schon im Rahmen der Rechtsfähigkeit beschäftigt haben, nicht wahr?



Bleiben Sie noch einen Augenblick beim Unternehmerbegriff. Entscheidend ist ja etwas Weiteres: Es kommt auf das Ausüben einer bestimmten Tätigkeit an.


[image: check.gif] Gewerbliche Tätigkeit: Unternehmer ist, wer eine gewerbliche Tätigkeit ausübt.

[image: check.gif] Selbstständige Tätigkeit: Unternehmer ist ebenfalls, wer eine selbstständige Tätigkeit ausübt.



[image: Icon_definition.jpg]Eine gewerbliche Tätigkeit übt aus, wer nicht nur einmalig und auf längere Sicht hin selbstständig entgeltlich Leistungen am Markt anbietet; auf eine Gewinnerzielungsabsicht kommt es nicht an (anders im Handelsrecht, wo dies Merkmal zum Gewerbebegriff hinzukommt). Freiberufliche Tätigkeiten fallen nicht unter die gewerbliche Tätigkeit.




[image: Icon_definition.jpg]Eine selbstständige Tätigkeit liegt in jedem beruflichen Tätigwerden (einschließlich der Freiberufler), das nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis ausgeübt wird; selbstständig ist, wer die Tätigkeit im Wesentlichen frei gestalten sowie Arbeitszeit frei bestimmen kann (siehe als Hilfsnorm § 84 Abs. 1 S. 2 HGB zum selbstständigen Handelsvertreter).



Was Freiberufler sind, können Sie übrigens einem weiteren Gesetz entnehmen, nämlich dem Partnerschaftsgesellschaftsgesetz (PartGG). Dort gibt es in § 1 Abs. 2 PartGG eine entsprechende Auflistung. Die Freien Berufe erfolgen im Allgemeinen auf der Grundlage besonderer beruflicher Qualifikation oder schöpferischer Begabung; im Mittelpunkt steht die persönliche, eigenverantwortliche und fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen höherer Art. Sofern sie selbstständig ausgeübt wird, betrifft das insbesondere die Berufstätigkeit der (Auswahl)


[image: check.gif] Ärzte,

[image: check.gif] Zahnärzte,

[image: check.gif] Heilpraktiker,

[image: check.gif] Diplom-Psychologen,

[image: check.gif] Rechts- und Patentanwälte,

[image: check.gif] Wirtschaftsprüfer,

[image: check.gif] Steuerberater,

[image: check.gif] beratenden Volks- und Betriebswirte,

[image: check.gif] vereidigten Buchprüfer (vereidigte Buchrevisoren),

[image: check.gif] Steuerbevollmächtigte,

[image: check.gif] Ingenieure,

[image: check.gif] Architekten,

[image: check.gif] hauptberuflichen Sachverständigen,

[image: check.gif] Journalisten,

[image: check.gif] Übersetzer,

[image: check.gif] Künstler,

[image: check.gif] Schriftsteller.



[image: Icon_beispiel.jpg]Werden Liu, Katja und Sebastian gewerblich aktiv, sind sie als natürliche Personen ebenso Unternehmer, wie wenn sie sich zu einer juristischen Person oder sonstigen rechtsfähigen Personengesellschaft zusammenschließen. Ebenfalls als Unternehmerin handelt Dr. Bisnet als Rechtsanwältin, wenn sie in Ausübung dieses Berufs selbstständig tätig wird (anders wäre es, wenn sie nicht einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit nachginge, sondern in einem Anstellungsverhältnis stünde).




[image: Icon_Warnung.jpg]Sie werden in Kapitel 7 auf den Vertragstyp des Werkvertrags stoßen (ab § 631 BGB), wo der Unternehmerbegriff ebenfalls eine Rolle spielt. Aber aufgepasst: Er ist dort in einem etwas anderen Sinne gemeint. Bei einem Werkvertrag ist Unternehmer, wer für den anderen Teil (den sogenannten Besteller) das Werk herstellt. Das BGB kennt also zwei nicht identische Unternehmerbegriffe. Das ist misslich, aber nicht zu ändern. Weil beides wirtschaftsrechtlich relevant ist, sollten Sie hier differenzieren können. Umgangssprachlich spricht man beim Werkvertrag aber ohnehin öfters vom Auftraggeber beziehungsweise Auftragnehmer (was aber auch wieder nicht ganz korrekt ist).




Nicht nur Nebendarsteller: Die handelsrechtlichen Kaufleute

Manche Unternehmen sind besonderes zu qualifizieren, was ebenfalls für die Rechtsanwendung bedeutsam werden kann: Gegebenenfalls sind nämlich die im HGB geregelten Besonderheiten des Handelsrechts mit zu berücksichtigen, wenn jemand die Eigenschaften eines Kaufmanns erfüllt. An dieser Stelle nur so viel: Kaufleute können natürliche Personen sein (Einzelkaufleute), juristische Personen oder andere Personenzusammenschlüsse. Als Arten von Kaufleuten kennt das HGB, unter anderem den Istkaufmann gemäß § 1 HGB, den Kannkaufmann gemäß §§ 2, 3 HGB oder den Formkaufmann gemäß § 6 HGB (gerade wirtschaftsrechtlich bedeutsame Rechtsformen wie die GmbH und AG oder die OHG und KG sind jeweils Kaufmann kraft Rechtsform gemäß § 6 HGB; nicht dagegen die GbR). Sobald Kaufleute die Bühne betreten, sollten Sie immer im Hinterkopf behalten, dass gegebenenfalls handelsrechtliche Regelungen relevant werden könnten. Wie das allgemeine Privatrecht und das Handelsrecht miteinander verwoben sind, erfahren Sie ausführlich in den Kapiteln 12 und 13 zu den Kernfragen des Handelsrechts.



Rein privat unterwegs: Der Verbraucher

Neben dem Unternehmer kennt das BGB noch den Verbraucher. Ganz überraschend ist das nicht: Mit ihren vielfältigen Angeboten wendet sich die Wirtschaft an unterschiedliche Zielgruppen – und dazu zählen ganz maßgeblich Verbraucher. Unverkennbar hat sich das Verbraucherrecht in den letzten Jahren entwickelt, wobei vor allem europäische Rechtseinflüsse ihre Spuren hinterlassen haben. Sie zielen oft darauf ab, die Rechtsstellung von Verbrauchern zu verbessern (ob das immer gelingt, steht auf einem anderen Blatt und wird nicht selten durchaus kontrovers diskutiert). Die dahintersteckende Idee: Verbraucher sind aufgrund ihrer größeren wirtschaftlichen Unerfahrenheit oder sogar Unterlegenheit schutzbedürftiger als Profis. Und wer ist Verbraucher? Das verrät Ihnen § 13 BGB.


[image: Icon_definition.jpg]Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).



Verbraucher sind wir also letztlich alle, wenn wir als Konsumenten für unseren privaten täglichen Bedarf auf die Produkte oder Dienstleistungen anderer zurückgreifen.


[image: Icon_Hand.jpg]Auf die Definition des Verbrauchers nach § 13 BGB können Sie immer dann abstellen, wenn vom Verbraucher die Rede ist, sei es im BGB oder in anderen Gesetzen (sehen Sie sich zum Beispiel § 2 Abs. 2 UWG an). Sie brauchen den Begriff also nicht nur für das BGB!




Unternehmerisch oder doch privat? Beispiel »eBay«

Die Abgrenzung zwischen unternehmerischer Aktivität und privatem Verbraucherverhalten lässt sich bei natürlichen Personen nicht immer ganz trennscharf ziehen. Das zeigt sich beispielsweise, wenn jemand auf einem Portal wie »eBay« etwas veräußert. Ist jemand als Unternehmer zu qualifizieren, wird zum Beispiel das Einräumen von Widerrufsrechten rechtlich relevant (zum Widerruf lesen Sie mehr in Kapitel 6). Als Privatperson braucht man sich darum nicht zu scheren. Die Rechtsprechung stellt dabei nicht darauf ab, ob sich selbst jemand als Verbraucher oder Unternehmer sieht, ob etwas als »Hobby« oder (neben-)beruflich erfolgt. Maßgeblich ist vielmehr (dem Gesetzeswortlaut entsprechend) die Zweckrichtung der Aktivität, die im Rahmen einer an objektiven Kriterien orientierten Gesamtschau vorzunehmen ist. Neben der Anzahl der getätigten Geschäfte, dem Wert der Waren, der Gleichartigkeit der Artikel kann ebenso das Auftreten der Beteiligten eine Rolle spielen. Starre Grenzen gibt es bei alledem nicht. Hier ist je nach Fall zu entscheiden: Über 500 angebotene Artikel in einem Zeitraum von nicht einmal zwei Monaten sowie eine Reihe von Verkäuferbewertungen sprachen in einem Fall für unternehmerisches Handeln. Aber selbst weniger als 100 Artikel wurden in einem anderen Fall nicht mehr als Privatkauf angesehen. Vermeintliche Privatgeschäfte können also zu unternehmerischen Aktivitäten werden und unliebsame Überraschungen nach sich ziehen.



Zu wissen, wer auf der Bühne des Wirtschaftsrechts agiert, ist aber nur ein Teil des Puzzles. Nicht weniger wichtig ist es, Klarheit über die Gegenstände des Rechtsverkehrs zu haben.

Die Gegenstände des Rechtsverkehrs

Sämtliche Objekte des Rechtsverkehrs im Detail aufzuzählen wäre eine wahre Sisyphusarbeit. Das Wirtschaftsrecht macht es sich hier wieder viel einfacher und fasst alles unter dem Oberbegriff »Gegenstände« zusammen. Man spricht insoweit ganz allgemein von Rechtsobjekten.


[image: Icon_Hand.jpg]Die Akteure des Wirtschaftsrechts als Rechtssubjekte interagieren miteinander und in Bezug auf Gegenstände als Rechtsobjekte.



Ausgehend vom Oberbegriff Gegenstand können Sie differenzieren:


[image: check.gif] Körperliche Gegenstände: Das sind insbesondere Sachen (§ 90 BGB; speziell mit Sachen beschäftigt sich das dritte Buch des BGB zum Sachenrecht. Dabei geht es unter anderem um die Frage, welche Rechte jemandem an Sachen zustehen. In diesem Buch finden Sie Details dazu in Kapitel 10). Sachen können


• beweglich sein (Mobilien), wie zum Beispiel dieses Buch, Stifte, Gläser und tausend Dinge mehr, oder

• unbeweglich sein (Immobilien). Das sind Grundstücke.

[image: check.gif] Unkörperliche Gegenstände: Auch wenn wir bei Gegenständen meist an etwas handhabbares Denken, ist manches, das nicht direkt greifbar ist, als Gegenstand anzusehen. Dazu zählen insbesondere Forderungen und Rechte. Keine Gegenstände im rechtlichen Sinne sind Elektrizität, Licht oder Luft sowie reine Gedanken (Know-how), es sei denn, die Gedanken hätten sich in einer Sache manifestiert (zum Beispiel ein ausformuliertes Konzeptpapier).



[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn Liu, Katja und Sebastian ihr Start-up-Unternehmen auf den Weg bringen wollen, werden sie vielleicht eine Büroausstattung anschaffen (und damit Sachen), vielleicht sogar eine Immobilie mieten. Sie könnten Eigentumsrechte, zum Beispiel an einem Pkw, auf einen anderen übertragen oder ein ihnen zustehendes (Patent-)Recht lizenzieren. Vielleicht werden sie im Rahmen der Finanzierung ihres Unternehmens ein Darlehen aufnehmen. Den Anspruch auf Darlehensrückzahlung (Forderung, § 488 Abs. 1 Satz 2 BGB) könnte die Bank unter Umständen abtreten (§§ 398 ff. BGB). Verfasst Dr. Bisnet ein juristisches Gutachten, sind ihre Gedanken zwar keine Gegenstände, das ausformulierte Manuskript ist aber sehr wohl eine Sache, an dem sie ein (Eigentums-)Recht hat.



Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Sie kennen nun die Darsteller im Wirtschaftsrecht, insbesondere natürliche und juristische Personen, und Sie wissen um deren Rechtsfähigkeit. Die ist regelmäßig unproblematisch, sodass Sie sich diesbezüglich meist keinen Kopf zu machen brauchen. Sie haben darüber hinaus gesehen, dass weitere Personenzusammenschlüsse am Rechtsleben teilnehmen können. Mit der Unterscheidung zwischen Unternehmer und Verbraucher kennen Sie zudem zwei Kategorien, die bei der Rechtsanwendung relevant werden können; gegebenenfalls sind dann nämlich Besonderheiten zu beachten. Mithilfe der einschlägigen Paragrafen können Sie nun beurteilen, wann jemand Verbraucher beziehungsweise Unternehmer ist. Hellhörig werden sollten Sie immer dann, wenn Kaufleute ins Spiel kommen. Mit Blick auf die Rechtsanwendung kann dann unter anderem das Handelsgesetzbuch eine Rolle spielen. In Abbildung 3.2 finden Sie zu alledem noch einmal eine zusammenfassende Übersicht.


	 

  
  
  [image: fg0302.jpg]
  
Abbildung 3.2: Die »Darsteller« des Wirtschaftsrechts



Was die Gegenstände des Rechtsverkehrs anbelangt, denken Sie keineswegs nur an Dinge, die sich anfassen lassen. Selbst unkörperliche Gegenstände, Forderungen und Rechte können Gegenstand des Rechtsverkehrs sein.

Nachdem Sie nun also wissen, welche Darsteller sich auf der Bühne des Wirtschaftsrechts tummeln und mit welchen Requisiten (Gegenständen) sie hantieren, wird es Zeit, sich genauer anzuschauen, wie das konkret funktioniert: Wie gestalten die Akteure ihre Rechtsbeziehungen untereinander und in Bezug auf die Gegenstände? Genau darum geht es im nächsten Kapitel. Der erklärt Ihnen, nach welchem Drehbuch das abläuft. Werden Sie doch zum Regisseur und machen sich mit den Regieanweisungen vertraut.



	
		
	4

	Wirtschaftsrechtliche Beziehungen – das Konzept im Überblick

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Die Rechtsgeschäftslehre verstehen

	[image: arrow] Die verschiedenen Arten von Schuldverhältnissen unterscheiden

	[image: arrow] Die Anspruchsprüfung meistern



Sie haben die ersten drei Kapitel schon bearbeitet? Dann ist Ihnen im Überblick ja bereits bekannt, was das Wirtschaftsrecht ausmacht, und Sie wissen, dass das im BGB geregelte Bürgerliche Recht eine zentrale Grundlage bildet (ergänzt um das Sonderprivatrecht für bestimmte Bereiche). Auch die juristische Arbeitsweise ist für Sie kein Buch mit sieben Siegeln mehr: Zumeist geht es im Wirtschaftsprivatrecht darum herauszufinden, ob jemand vom anderen etwas beanspruchen kann. Und schließlich haben Sie im vorausgegangenen Kapitel die Akteure des Wirtschaftsprivatrechts kennengelernt und zugleich gesehen, was Gegenstände des Wirtschaftsrechts sein können (insbesondere Sachen und Rechte). Darauf lässt sich doch aufbauen: Fügen Sie nun einzelne Teile zusammen und widmen Sie sich folgender Frage: Wie sehen eigentlich die Rechtsbeziehungen der Akteure zueinander beziehungsweise zu den Gegenständen des Rechtsverkehrs konkret aus?


[image: Icon_Hand.jpg]Wenn man es genau nimmt, schwebt diese Frage über allem anderen. Oder um es frei nach dem Dichterjuristen Goethe zu sagen: Es geht darum, was das Wirtschaftsrecht im Innersten zusammenhält. Mit diesem Kapitel bekommen Sie so etwas wie einen Schlüssel an die Hand, mit dem Sie sich die weiteren Kapitel einfacher erschließen können. Letztlich baut alles Weitere auf diesem Kapitel auf, verfeinert es und vermittelt Ihnen so ein rundes Bild.



Wenn Sie das Konzept der wirtschaftsrechtlichen Beziehungen verstehen wollen, brauchen Sie im Grunde bloß drei Puzzleteile zusammenzufügen – mehr nicht:


[image: check.gif] Die Rechtsgeschäftslehre: Rechtsgeschäfte sind so etwas wie ein Allroundinstrument, um rechtliche Beziehungen zu gestalten.

[image: check.gif] Das Schuldverhältnis: Kraft eines Schuldverhältnisses ist jemand (Gläubiger) berechtigt, von einem anderen (Schuldner) eine Leistung zu fordern (§ 241 Abs. 1 BGB).

[image: check.gif] Der Vertrag: Hier führen die beiden unterschiedlichen Fäden schließlich zusammen. Beim Vertrag handelt es sich nämlich um ein besonderes rechtsgeschäftliches (!) Schuldverhältnis (!).



[image: Icon_Hand.jpg]Die Begriffe Rechtsgeschäft, Schuldverhältnis und Vertrag zählen zu den grundlegenden Begriffen, die Sie unbedingt kennen sollten, zumal sie keineswegs beziehungslos nebeneinanderstehen, sondern in vielfältiger Weise miteinander verwoben sind. Man muss schon genau hinschauen: Ein Vertrag verlangt beispielsweise ein Rechtsgeschäft – aber nicht jedes Rechtsgeschäft ist ein Vertrag.



Nach Durcharbeiten dieses Kapitels sind Sie mit den Grundsätzen der Rechtsgeschäftslehre vertraut. Ihnen wird zudem die Relevanz von Rechtsgeschäften für die Begründung von Schuldverhältnissen geläufig sein und Sie werden unterschiedliche Arten von Schuldverhältnissen unterscheiden können. Mit diesem Hintergrundwissen können Sie dann Ihre Kenntnisse der Rechtsanwendung verfeinern. Am besten packen Sie alles wieder ausgehend von einer Fallstudie an:


[image: Icon_beispiel.jpg]Um ihre Geschäftsidee der duftenden Büroklammern in die Praxis umzusetzen, machen sich Liu, Katja und Sebastian ans Eingemachte: Sie möchten Räumlichkeiten anmieten und Büroausstattung erwerben. Katja will obendrein ihren bisherigen Job als Webdesignerin kündigen. Was passiert bei alledem eigentlich rechtlich?



So wie bekanntlich viele Wege nach Rom führen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, einen Einstieg zu finden. Starten Sie einfach mit der Rechtsgeschäftslehre. Die ist nämlich die Basis für vieles andere.

Grundlegend: Die Rechtsgeschäftslehre

Womit auch immer Sie sich in den folgenden Kapiteln beschäftigen werden, vieles davon – wenn nicht sogar das meiste – lässt sich auf einen Nenner zurückführen: die Rechtsgeschäftslehre. Insofern können Sie sich auf zwei Fragen beschränken:


[image: check.gif] Was ist ein Rechtsgeschäft?

[image: check.gif] Welche Rolle spielen dabei Willenserklärungen?


Ein Allroundtalent: Das Rechtsgeschäft

Das Rechtsgeschäft so etwas wie ein rechtliches Schweizer Messer, ein Universalinstrument, mit dem man alles Mögliche machen kann. Das scheint auf den ersten Blick gar nicht so einleuchtend, kommt doch die gängige Definition eines Rechtsgeschäfts recht spröde daher (eine gesetzliche Definition werden Sie vergeblich suchen). Allgemein versteht man darunter aber Folgendes:


[image: Icon_definition.jpg]Ein Rechtsgeschäft ist ein Rechtsakt, der auf die Herbeiführung einer gewollten Rechtsfolge gerichtet ist.



Unterscheiden Sie:


[image: check.gif] Einseitige Rechtsgeschäfte: Hier wird einseitig auf eine rechtliche Beziehung eingewirkt.

[image: check.gif] Mehrseitige Rechtsgeschäfte: Hier müssen sich zwei (oder mehr) Personen darauf verständigen, dass die gewollte Rechtsfolge eintritt.



[image: Icon_beispiel.jpg]Wer sich von den Wirkungen eines Vertrags wieder lösen will, kann das – bei Vorliegen der Voraussetzungen – zum Beispiel einseitig durch Anfechtung (§ 142 BGB), Rücktritt (§ 346 Abs. 1 BGB), Widerruf (§ 355 Abs. 1 BGB) oder Kündigung (zum Beispiel eines Arbeitsvertrags, § 620 Abs. 2 BGB) erreichen. Ebenfalls ein einseitiges Rechtsgeschäft ist ein Testament, das beispielsweise ein Unternehmer aufsetzt. Das klassische Beispiel für ein mehrseitiges Rechtsgeschäft ist der Vertrag. Die gewollten Rechtsfolgen treten nur dann ein, wenn sich die Vertragspartner entsprechend verständigen. Wenn die drei Existenzgründer also die eingangs beispielhaft genannten Verträge abschließen, funktioniert das ebenso über Rechtsgeschäfte wie eine Kündigung, die Katja einreicht.



Im BGB finden Sie etwas zu Rechtsgeschäften – natürlich – im Allgemeinen Teil, und zwar ab § 104 BGB; der ist explizit mit »Rechtsgeschäfte« überschrieben. Wenn Sie die Paragrafen dort überfliegen, wird Ihnen der Begriff »Willenserklärung« auffallen.

Im Mittelpunkt: Die Willenserklärung

Wer einseitig oder zusammen mit anderen rechtliche Beziehungen gestalten will, muss einen entsprechenden Willen erklären. Einseitige oder mehrseitige Rechtsgeschäfte stellen also auf das Vorliegen einer oder mehrerer Willenserklärung(en) ab. Das ist die Zutat oder der Kern eines jeden Rechtsgeschäfts. Doch was ist eine Willenserklärung?

Vorliegen einer Willenserklärung

Eine schlechte Nachricht vorab: Ebenso wenig wie das Rechtsgeschäft gesetzlich definiert ist, finden Sie im BGB oder in einem anderen Gesetz etwas zur Willenserklärung. Merken Sie sich einfach:


[image: Icon_definition.jpg]Eine Willenserklärung ist eine private Willensäußerung, die auf den Eintritt einer bestimmten Rechtsfolge gerichtet ist. Es kommt darauf an, dass sich jemand rechtlich binden will (eher unverbindliche Absichtserklärungen reichen dafür nicht aus).



Wenn Sie den Begriff Willenserklärung auseinandernehmen, bekommen Sie zwei Bestandteile, den inneren »Willen« (subjektives Element) und die »Erklärung« nach außen (objektives Element):


[image: check.gif] Der Wille: Dafür braucht es zweierlei: Einmal die Entschlusskraft für eine Handlung (Handlungswille; der fehlt zum Beispiel, wenn jemand unter Hypnose etwas von sich gibt) sowie andererseits der Wille für eine rechtlich bedeutsame Erklärung (auch Erklärungswille oder Erklärungsbewusstsein genannt; ausreichend ist ein potenzielles Erklärungsbewusstsein: Grüßt jemand im Rahmen einer Versteigerung eine Bekannte mit Handzeichen, wird man ein potenzielles Erklärungsbewusstsein annehmen können, lässt sich doch der Gruß als Erklärung eines Versteigerungsgebots auffassen).

Unerheblich ist das Bestehen eines auf eine bestimmte Rechtsfolge gerichteten Geschäftswillens: Wer sich zum Beispiel bei einer Onlinebestellung vertippt und statt 5 insgesamt 55 Druckerpatronen bestellt, dem fehlt bezüglich dieses Geschäfts zwar ein entsprechender Wille. Am Vorliegen einer Willenserklärung ändert das erst einmal nichts. Möglich ist dann aber eine Anfechtung (dazu lesen Sie mehr in Kapitel 6).

[image: check.gif] Die Erklärung: Ein innerer Wille genügt für sich allein genommen aber noch nicht. Er muss zugleich erklärt werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Die Erklärung kann entweder ausdrücklich erfolgen oder sich in einem bestimmten Verhalten zeigen, das entsprechende Rückschlüsse zulässt. Letzteres wird als schlüssiges beziehungsweise konkludentes Verhalten bezeichnet.



[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn Katja bei ihrem bisherigen Arbeitgeber ihre schriftliche Kündigung als Webdesignerin einreicht, tut sie das ausdrücklich. Wenn Liu und Sebastian derweil in einem Fachhandel für Büromaterialien Prospekthüllen, Aktenordner, Textmarker etc. auf das Kassenband legen, liegt darin ein schlüssiges, also konkludentes Verhalten auf Abschluss eines Kaufvertrags – selbst wenn keiner von beiden auch nur ein Wort sagt.




[image: Icon_Warnung.jpg]Schweigen hat im Übrigen in aller Regel keinerlei rechtliche Wirkung, es sei denn, die Parteien haben dazu etwas vereinbart (beredtes Schweigen) oder gesetzliche Vorschriften ordnen eine bestimmte Rechtsfolge an (normiertes Schweigen). Zu Letzterem finden Sie etwas in § 108 Abs. 2 Satz 2 BGB (Schweigen = Ablehnung) oder in § 516 Abs. 2 Satz 2 BGB (Schweigen = Zustimmung). Wirtschaftsrechtlich relevant (und zugleich in Prüfungen beliebt!) ist als weitere Ausnahme das Schweigen im Handelsrecht. Dazu lesen Sie eigens etwas in Kapitel 13.



Wirksamkeit einer Willenserklärung

Damit eine Willenserklärung wirksam ist, reicht es nicht aus, dass jemand sie im stillen Kämmerlein vor sich hin grummelt. Sie muss wirksam abgegeben werden und dem Empfänger gegebenenfalls zugehen. Letzteres hängt davon ab, ob es sich um eine empfangsbedürftige oder nicht empfangsbedürftige Willenserklärung handelt.


[image: check.gif] Empfangsbedürftige Willenserklärung: So nennt man eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist (§ 130 Abs. 1 Satz 1 BGB). Sie wird erst wirksam, wenn sie dem Empfänger zugeht.

[image: check.gif] Nicht empfangsbedürftige Willenserklärung: So nennt man eine Willenserklärungen, die keine bestimmte andere Person als Adressanten hat. Hier reicht die Abgabe der Willenserklärung. Die kann gegenüber Anwesenden oder Abwesenden erfolgen.


Zur Abgabe und zum Zugang von Willenserklärungen können Sie sich Folgendes merken:


[image: Icon_definition.jpg]Eine nicht empfangsbedürftige Willenserklärung ist mit Abschluss der Erklärung wirksam; empfangsbedürftige Willenserklärungen sind abgegeben, wenn sie den Machtbereich des Erklärenden verlassen und in Richtung Empfänger unterwegs sind. Zugegangen ist eine solche Willenserklärung, wenn sie im Machtbereich des Empfängers angekommen ist und dieser unter normalen Umständen davon Kenntnis nehmen kann: So geht etwa ein Brief regelmäßig mit Einwurf in den Briefkasten zu, sofern mit Leerung am selben Tag gerechnet werden kann. Eine Willenserklärung per E-Mail geht mit Eingang auf dem Mail-Account des Empfängers zu.




[image: Icon_beispiel.jpg]Kündigt Katja, muss der bisherige Arbeitgeber etwas von der Kündigung wissen; die Kündigung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die zugehen, den Arbeitgeber also erreichen muss. Ebenso verhält es sich mit den Willenserklärungen zum Abschluss des Kaufvertrags (zum Beispiel über die Büroartikel); sie müssen der jeweils anderen Seite zugehen. Eine nicht empfangsbedürftige Willenserklärung ist hingegen das Verfassen eines Testaments. Selbst wenn es jahrelang unbeachtet im Schreibtisch liegt und etwaige Erben nichts davon wissen, handelt es sich um eine wirksame, weil nicht empfangsbedürftige Willenserklärung. Die Unterschrift des Erblassers genügt zum Wirksamwerden.




[image: Icon_Hand.jpg]Eine Willenserklärung wird nicht wirksam, wenn dem anderen Teil (also dem Vertragspartner) vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht (§ 130 Abs. 1 Satz 2 BGB).



Ist es in der Praxis streitig, ob eine Willenserklärung rechtzeitig zugegangen ist oder nicht, muss gegebenenfalls derjenige den entsprechenden Beweis führen, der sich darauf beruft.

Keine Rechtsgeschäfte sind übrigens:


[image: check.gif] Gefälligkeiten: Hier fehlt es am Willen für ein rechtliches Einstehen (Rechtsbindungswille); bloße Gefälligkeiten begründen daher keine rechtlichen Verpflichtungen. Das kann schon mal schwierig werden. Dann sind die Willenserklärungen auszulegen (siehe den Kasten »Die Auslegung von Willenserklärungen und Verträgen«). Aber woran will man das festmachen? Als Abgrenzungskriterium dient beispielsweise ein etwaiges bestehendes eigenes Interesse des Leistungserbringers. Das kann für eine rechtliche Bindung und gegen eine bloße Gefälligkeit sprechen.

[image: check.gif] Geschäftsähnliche Handlungen: Bei solchen Handlungen tritt die Rechtsfolge unabhängig von einem etwaigen Willen ein, weil das Gesetz eine entsprechende Rechtsfolge anordnet. Typisches Beispiel ist die Mahnung nach § 286 ff. BGB, bei der die rechtliche Folge – der Verzug – kraft gesetzlicher Anordnung eintritt (unabhängig vom Willen des Mahnenden).

[image: check.gif] Realakte: Realakte sind tatsächliche Handlungen ohne Willensäußerung, an die ebenfalls eine Rechtsfolge geknüpft ist. Wer mit dem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs ist und mit einem Fußgänger kollidiert, den trifft eine Schadensersatzpflicht (§ 823 BGB, dazu mehr in Kapitel 9), wenn sich der Fußgänger dabei verletzt.



Die Auslegung von Willenserklärungen und Verträgen

Was wirklich gewollt ist, lässt sich nicht immer problemlos bestimmen. Gegebenenfalls muss man Willenserklärungen interpretieren. Juristen sprechen dabei von Auslegung. Nach § 133 BGB ist der wirkliche Wille zu erforschen; bleiben Sie also nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks, also dem Wortlaut, kleben. Auszulegen sein können übrigens nicht nur Willenserklärungen, sondern sogar ganze Verträge. Das können Sie § 157 BGB entnehmen: Danach sind Verträge so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern (§ 157 BGB).

In der Praxis hat das durchaus Bedeutung. Im Studium (und in Prüfungen) werden Sie damit aber kaum konfrontiert werden, zumal solche Auslegungen gerade bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen nicht unproblematisch sind: Was einer erklärt hat, hat der andere nicht unbedingt genau so verstanden – ein Einfallstor für Missverständnisse. Sollte es doch einmal darauf ankommen, hilft folgende Faustregel: Stellen Sie bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen auf den »objektiven Empfängerhorizont« ab und fragen Sie sich: Wie konnte ein vernünftiger Durchschnittsempfänger unter Berücksichtigung aller erkennbaren Umstände die Willenserklärung verstehen? Das kann dann sogar im Widerspruch zum wirklichen Willen nach § 133 BGB stehen.

Nur nebenbei: Haben beide das Gleiche gewollt, aber übereinstimmend falsch bezeichnet, so schadet das nichts (für die Lateiner: falsa demonstratio non nocet). Bekanntestes Beispiel ist der Haakjöringsköd-Fall aus den 1920er-Jahren: Verkäufer und Käufer einigten sich über 214 Fass Walfischfleisch und bezeichneten das als Haakjöringsköd; der Begriff bezeichnet jedoch Haifischfleisch. Der Vertrag kam dennoch über Walfischfleisch zustande.



Willenserklärungen von Hilfspersonen

Gerade im Wirtschaftsleben kommt es häufig vor, dass Hilfspersonen eingebunden werden, um Willenserklärungen abzugeben: Ein Unternehmer wird sich nicht um alles selbst kümmern können. Und ist der Akteur ein abstraktes Gebilde wie eine Gesellschaft, so kann diese erst recht keine Willenserklärungen selbst abgeben; das können nur Menschen für die Gesellschaft. Das Einbinden von Hilfspersonen ist also an der Tagesordnung. Das kann auf zwei Wegen passieren:


[image: check.gif] als Bote oder – was viel wichtiger ist –

[image: check.gif] als Stellvertreter.


Der Bote übermittelt lediglich eine Willenserklärung, sei es mündlich oder schriftlich. Er fungiert als eine Art Kurier. Weil ein Bote eher tatsächlich und nicht rechtlich agiert, gibt es zum Boten auch keine rechtlichen Regelungen (und kaum Anforderungen – Faustformel: »Ist das Kindlein noch so klein, kann es dennoch Bote sein«).

Bei der gerade wirtschaftsrechtlich gewichtigen Stellvertretung ist das anders. Die sollten Sie sich unbedingt genauer ansehen.


[image: Icon_Warnung.jpg]Die Stellvertretung begegnet Ihnen an vielen Stellen: Bei der Abgabe von Erklärungen, beim Abschluss von Verträgen und speziell bei der handelsrechtlichen Prokura und der Handlungsvollmacht sowie im Gesellschaftsrecht bei der Vertretung von Gesellschaften.



Allgemeine Regelungen zur Stellvertretung finden Sie in den §§ 164 ff. BGB. Dabei sind regelmäßig drei Personen beteiligt:


[image: check.gif] der Vertretene (für den eine Willenserklärung abgegeben wird)

[image: check.gif] der Stellvertreter (der eine Willenserklärung abgibt)

[image: check.gif] der Dritte (der Empfänger der Willenserklärung)


Die Rechtsfolgen bei der Stellvertretung können Sie direkt § 164 BGB entnehmen:



[image: Icon_Hand.jpg]Die Willenserklärung eines Stellvertreters »wirkt für und gegen den Vertretenen«. Letzteren treffen also die rechtlichen Konsequenzen.




Wenn eine Stellvertretung zulässig ist (ausgenommen sind lediglich höchstpersönliche Rechtsgeschäfte, wie etwa die Heirat nach § 1311 BGB oder das Verfassen eines Testaments nach § 2247 BGB) prüfen Sie die drei folgenden Punkte als Tatbestandsmerkmale (die können Sie übrigens § 164 BGB selbst entnehmen):


[image: check.gif] Abgabe einer (eigenen) Willenserklärung: Der Vertreter muss eine eigene Willenserklärung abgeben (ansonsten wäre er beim Übermitteln einer fremden Willenserklärung ja Bote).

[image: check.gif] Abgabe im fremden Namen: Der Vertreter muss deutlich machen (oder es muss sich aus den Umständen ergeben, § 164 Abs. 1 Satz 2 BGB), dass die rechtlichen Wirkungen einen anderen, nämlich den Vertretenen, treffen sollen (Offenkundigkeitsprinzip). Wenn das nicht gegeben ist, sieht es für den Vertreter selbst schlecht aus: Der gibt die Erklärung dann nämlich für sich ab (das können Sie dem etwas umständlich formulierten Abs. 2 entnehmen). Ausgenommen vom Offenkundigkeitsprinzip sind nur Geschäfte des täglichen Lebens: Hier erbringen beide Seiten ihre Leistungen unmittelbar und es ist letztlich irrelevant, wer der Vertragspartner wird (Beispiel: Gehen Sie für Ihre Eltern im Supermarkt einkaufen, können Sie auf das Offenkundigkeitsprinzip pfeifen).

[image: check.gif] Bestehen einer Vertretungsmacht: Der Vertreter muss Vertretungsmacht besitzen und sich in dessen Rahmen halten. Gerade bei diesem Punkt liegt in Prüfungen oft ein Schwerpunkt.



[image: Icon_definition.jpg]Als Vertretungsmacht bezeichnet man die Rechtsmacht, für einen anderen rechtsgeschäftlich aufzutreten, insbesondere Willenserklärungen im Namen des Vertretenen mit der Wirkung abzugeben oder entgegenzunehmen, dass die damit verbundenen Rechtsfolgen den Vertretenen treffen.




Es gibt


[image: check.gif] die rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht. Das ist die sogenannte Vollmacht (§ 166 Abs. 2 BGB). Details dazu finden Sie ab § 167 BGB. Die rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht wird gerade im Handelsrecht wieder bedeutsam, nämlich in Form der Prokura (§§ 48 ff. HGB); dabei handelt es sich um nichts anderes als eine besondere handelsrechtliche Vollmacht (lesen Sie mehr dazu in Kapitel 12).

[image: check.gif] die gesetzliche Vertretungsmacht. Sie ergibt sich aus gesetzlichen Bestimmungen. Eltern vertreten zum Beispiel ihre Kinder nach § 1629 BGB. Und im Gesellschaftsrecht sind – wichtig – beispielsweise der Geschäftsführer einer GmbH oder der Vorstand einer AG gesetzlich vertretungsbefugt (§ 35 GmbHG, § 78 AktG).



Einzelfragen der Stellvertretung

Rund um die Stellvertretung gibt es eine Vielzahl von Detailproblemen. Nachstehend finden Sie eine kleine Auswahl:


[image: check.gif] Vollmacht kraft Rechtsscheins: Eine Vollmacht kann im Außenverhältnis gegenüber Dritten fortwirken, mag sie auch im Innenverhältnis zwischen dem Vertretenem und dem Vertreter erloschen sein (§§ 170 f. BGB). Das schützt Dritte.

[image: check.gif] Duldungsvollmacht: Diese dürfen Sie unterstellen, wenn der Vertreter keine Vertretungsmacht besitzt, der Vertretene die Vertretung dennoch duldet (nicht geregelt).

[image: check.gif] Anscheinsvollmacht: Gibt sich jemand als Vertreter aus und der Vertretene weiß davon nichts, obwohl er es bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen (und gegebenenfalls unterbinden) können, dürfen Sie eine Anscheinsvollmacht unterstellen (gesetzlich ebenfalls nicht geregelt).

[image: check.gif] Vertreter ohne Vertretungsmacht: Sie liegt vor, wenn der Vertreter keine Vertretungsmacht hat oder er nicht im vorgesehenen Rahmen bleibt. Die Erklärung ist zunächst schwebend unwirksam. Der Vertretene kann sie nachträglich genehmigen oder das nicht tun (§§ 177 ff. BGB). Gegebenenfalls haftet der Vertreter selbst (Anspruchsgrundlage: § 179 Abs. 1 BGB).

[image: check.gif] Insichgeschäft: Ein Vertreter darf nicht ohne Weiteres ein Rechtsgeschäft schließen, bei dem er für beiden Seiten zugleich agiert und entsprechende Willenserklärungen abgibt; das ist allenfalls ausnahmsweise gestattet (§ 181 BGB).

[image: check.gif] Missbrauch der Vertretungsmacht: Er macht ein Vertretergeschäft nichtig (gesetzlich nicht explizit geregelt). Zwei wichtige Fälle sollten Sie unterscheiden:


• Kollusion: Davon spricht man, wenn der Vertreter und der Geschäftspartner zum Nachteil des Vertretenen Absprachen treffen.

• Erkennbarkeit für den Geschäftspartner: Rechtswirkungen treten zudem nicht ein, wenn der Missbrauch für den Geschäftspartner erkennbar war; dann ist er nicht schutzbedürftig.

[image: check.gif] Irrtum bei Abgabe der Willenserklärung: Irrt sich der Vertreter bei der Abgabe der Willenserklärung (das berechtigt zur Anfechtung, dazu Kapitel 6), dann ist gemäß § 166 Abs. 1 BGB hinsichtlich der Anfechtungsvoraussetzungen auf den Vertreter abzustellen; der Vertretene kann dann eine irrtümlich abgegebene Willenserklärung des Vertreters durch Anfechtung wieder aus der Welt schaffen.





[image: Icon_Warnung.jpg]Zur Rechtsgeschäftslehre gibt es noch manches Erwähnenswerte. Wichtig ist beispielsweise auch, dass jemand überhaupt geschäftsfähig ist. Weil dies im Zusammenhang mit Verträgen eine besondere Rolle spielt, können Sie sich die Geschäftsfähigkeit für das kommende Kapitel aufsparen.



Mit Rechtsgeschäften kann man also eine Menge anstellen. Vor allem spielen sie eine Rolle im Zusammenhang mit Schuldverhältnissen.

Verbindend: Das Schuldverhältnis

Lernen Sie zum Schlüsselbegriff Schuldverhältnis nichts auswendig. Der Begriff »Schuld«verhältnis impliziert ja schon, wo Sie dazu etwas finden können, nämlich im zweiten Buch des BGB zum Schuldrecht.

Hier sollten Sie folgende Fragen näher unter die Lupe nehmen:


[image: check.gif] Was sind Schuldverhältnisse?

[image: check.gif] Wie entstehen Schuldverhältnisse?

[image: check.gif] Welchen Inhalt haben Schuldverhältnisse?

[image: check.gif] Wie enden Schuldverhältnisse?


Wie Schuldverhältnisse entstehen

Es gibt unterschiedliche Arten von Schuldverhältnissen. Eine Regelung dazu enthält § 311 BGB »Rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse«. Dort heißt es gleich im ersten Absatz:


»Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.«


Zudem enthält der zweite Absatz noch den Hinweis, dass ein Schuldverhältnis entstehen kann, durch


1. die Aufnahme von Vertragsverhandlungen,

2. die Anbahnung eines Vertrags,

3. ähnliche geschäftliche Kontakte.


Alles in allem gibt es demnach drei Arten von Schuldverhältnissen:


[image: check.gif] rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse (Abs. 1: »durch Rechtsgeschäft […] Vertrag«)

[image: check.gif] gesetzliche Schuldverhältnisse (Abs. 1: »soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt«)

[image: check.gif] rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse (als »vorvertragliche Schuldverhältnisse« entsprechend Abs. 2)


Falls Sie sich das Ganze grafisch vorstellen wollen, finden Sie in Abbildung 4.1 eine Anregung für den ersten Überblick.


	 

  
  
  [image: fg0401.jpg]
  
Abbildung 4.1: Rechtsgeschäft – Schuldverhältnis – Vertrag




[image: Icon_Hand.jpg]Damit ist zugleich das Programm für die nächsten Kapitel angesprochen: In den Kapiteln 5 bis 8 geht es nämlich vor allem um diverse vertragliche Schuldverhältnisse und in Kapitel 9 um gesetzliche Schuldverhältnisse.



Welchen Inhalt Schuldverhältnisse haben

Zum Inhalt von Schuldverhältnissen finden Sie gleich am Anfang des Schuldrechts etwas in § 241 BGB. Die Regelung steht unter der Überschrift »Pflichten aus einem Schuldverhältnis«. Wenn Sie sich die Vorschrift durchlesen, lässt sich zwischen Haupt- und Nebenpflichten unterscheiden:


[image: check.gif] Hauptpflichten (beziehungsweise Hauptleistungspflichten): Die sind in § 241 Abs. 1 BGB ganz allgemein erwähnt und beziehen sich auf ein Tun oder Unterlassen, das die eine Seite (Gläubiger genannt) von der anderen Seite (Schuldner genannt) fordern kann. Was übrigens ganz konkret geleistet werden muss, richtet sich nach dem jeweiligen Schuldverhältnis (»Kraft des Schuldverhältnisses«). Dafür gibt es meist spezielle Vorschriften, sodass Sie sich regelmäßig nicht mit dieser allgemeinen Vorschrift nach § 241 Abs. 1 BGB herumplagen müssen. Zu einigen typischen (vertraglichen) Schuldverhältnissen mit den jeweiligen charakteristischen Leistungspflichten lesen Sie mehr in Kapitel 7.

[image: check.gif] Nebenpflichten (beziehungsweise Nebenleistungspflichten): Die sind in § 241 Abs. 2 BGB angesprochen: Sowohl der Gläubiger als auch der Schuldner (das ist gemeint, wenn in der Vorschrift von »jedem Teil« die Rede ist) ist zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichtet. Anders als bei den Hauptpflichten, die auf eine bestimmte Leistung abzielen, geht es bei Nebenpflichten also um eine allgemeine Rücksichtnahme (daher manchmal als Sorgfaltspflichten bezeichnet). Die sind für alle Schuldverhältnisse hier geregelt.



[image: Icon_beispiel.jpg]Liu, Katja und Sebastian schauen sich im Bürofachhandel um. Kaufen sie etwas, richten sich die jeweiligen Hauptpflichten aus dem Kaufvertrag nach § 433 Abs. 1 BGB (für den Verkäufer) beziehungsweise § 433 Abs. 2 BGB Abs. 2 (für den Käufer). § 433 BGB ist gegenüber § 241 Abs. 1 BGB spezieller. Zugleich sind beide Parteien zur allgemeinen Rücksichtnahme verpflichtet. So muss der Inhaber des Fachhandels darauf achten, dass Kunden nicht etwa über herumliegende Kartons stolpern und sich verletzen (allgemeine Sorgfaltspflichten, die für alle Schuldverhältnisse in § 241 Abs. 2 BGB normiert sind).




[image: Icon_Warnung.jpg]Die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenpflichten, die beide auch als Primärpflichten bezeichnet werden, sollten Sie unbedingt verinnerlichen. Wird die eine oder andere verletzt, können daraus nämlich Sekundäransprüche und -pflichten resultieren (etwa eine Schadensersatzpflicht). Unterschiedliche Arten von Pflichtverletzungen und deren Konsequenzen sind der Schwerpunkt des Kapitels 8).



Was ein Schuldverhältnis noch so alles beinhaltet, ist der Absprache zwischen den Beteiligten überlassen (Vertragsfreiheit, Privatautonomie). Fehlt es an Vereinbarungen, bietet das BGB manche Hilfestellung. Nachstehend eine kleine Auswahl von Punkten:


[image: check.gif] Unbestellte Leistungen: Unbestellte Waren und Dienstleistungen begründen keine Ansprüche (§ 241a BGB)

[image: check.gif] Gattungsschuld und Stückschuld: Wer eine nur der Gattung nach bestimmte Sache schuldet, muss eine Sache von mittlerer Art und Güte leisten (§ 243 BGB). Eine Gattungsschuld liegt vor, wenn die geschuldete Leistung nur allgemein spezifiziert ist (zum Beispiel Smartphones, Kartoffeln, Kleidung …). Das Gegenteil von Gattungsschuld ist eine bestimmte Stückschuld, bei der es um einen ganz konkreten Gegenstand geht (dieses bestimmte Smartphone, diese bestimmte Jeans …).

[image: check.gif] Leistungsort: Ist kein Ort für die Leistung bestimmt und lässt er sich nicht aus den Umständen ermitteln, muss die Leistung an dem Ort erbracht werden, an dem der Schuldner zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz hatte (§ 269 BGB).

[image: check.gif] Leistungszeit: Ist eine Zeit für die Leistung weder bestimmt noch den Umständen zu entnehmen, kann der Gläubiger die Leistung sofort verlangen, der Schuldner muss sie umgekehrt sofort bewirken (§ 271 BGB).



[image: Icon_Hand.jpg]Die Allgemeinen Regelungen des BGB werden oft durch handelsrechtliche Regelungen modifiziert (dazu lesen Sie mehr in den Kapiteln 12 und 13).




Rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse und Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen (kurz: AGB) haben als Standardklauseln in der Praxis eine immense Bedeutung. Daher finden Sie im BGB eigens ein paar Regelungen dazu (ab § 305 BGB). Das umgangssprachlich oft als »Kleingedrucktes« Bezeichnete hat bei dem einen oder anderen schon zu so mancher Überraschung geführt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen (mindestens dreimalige Verwendung!) vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt (§ 305 BGB). Dabei ist es gleichgültig, ob die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat (§ 305 Abs. 1 Satz 2 BGB). Nach § 305b BGB haben Individualabreden stets Vorrang. AGB werden nach § 305 Abs. 2 BGB nur Vertragsbestandteil, wenn


[image: check.gif] der Verwender auf seine AGB ausdrücklich hinweist beziehungsweise deutlich sichtbar macht.

[image: check.gif] der Vertragspartner die AGB zur Kenntnis nehmen kann.

[image: check.gif] der Vertragspartner mit den AGB einverstanden ist (was sich zum Beispiel in einem schlüssigen (konkludenten) Verhalten zeigen kann).


Nicht Vertragsinhalt werden sogenannte »überraschende« Klauseln (§ 305c BGB), wobei als Faustformel folgende Leitfrage dienen kann: »Hat die Klausel einen Überrumpelungseffekt?« Zudem lässt sich nicht alles durch AGB regeln. Einzelne Klauseln können (nachträglich) gerichtlich überprüft werden, wobei hier in der Praxis oft die Musik spielt. Gerade Verbraucherzentralen gehen immer wieder gegen AGB von Unternehmen vor. Eine gerichtliche Überprüfung bezieht sich dann auf folgende Punkte:


[image: check.gif] Liegt eine unangemessene Benachteiligung im Sinne des § 307 BGB vor? Das ist anzunehmen bei einem Verstoß gegen wesentliche gesetzgeberische Grundgedanken (»Kardinalpflichten«).

[image: check.gif] Besteht ein Klauselverbot mit Wertungsmöglichkeit (§ 308 BGB)? Diese Regelung enthält viele unbestimmte und auslegungsbedürftige Rechtsbegriffe.

[image: check.gif] Besteht ein Klauselverbot ohne Wertungsmöglichkeit (§ 309 BGB)? Diese Regelung enthält eindeutige Tatbestände ohne gerichtliche Wertungsmöglichkeit. Werfen Sie mal einen Blick in die Vorschrift.



[image: Icon_Hand.jpg]Abschließend noch der Hinweis, dass das AGB-Recht für viele, jedoch nicht für alle Vertragstypen gilt (etwa nicht für erb-, familien- und gesellschaftsrechtliche Verträge, § 310 Abs. 4 BGB). Uneingeschränkt gelten die Regelungen bei Verträgen mit Verbrauchern (§§ 310 Abs. 3, 13 BGB), eingeschränkt dagegen bei Verwendung gegenüber Unternehmen als »Profis« (§§ 310 Abs. 1, 14 BGB). Schließlich gelten Besonderheiten für Arbeitsverträge (§ 310 Abs. 4 Satz 2 BGB).





Wie Schuldverhältnisse enden

Ein Schuldverhältnis kann bestehen – und wieder vergehen. Letzteres ist insbesondere möglich durch:


[image: check.gif] Erfüllung: Dazu finden Sie eine Regelung in § 362 BGB: Das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird. Das ist die einfachste Variante.

[image: check.gif] Aufrechnung: Dazu finden Sie eine Regelung ab § 387 BGB. Mit der Aufrechnung können Sie ganz einfach gleichartige Forderungen miteinander verrechnen. Nach § 389 BGB gelten (zwei) Forderungen nämlich als erloschen (Rechtsfolge), wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind:


• Bestehen einer Aufrechnungslage: Die liegt nach § 387 BGB vor, wenn die Forderungen im Gegenseitigkeitsverhältnis stehen (die Beteiligten müssen also wechselseitig Gläubiger und Schuldner sein). Die Forderungen müssen zudem inhaltlich auf dasselbe gerichtet sein (praktisch relevant ist die Aufrechnung nur, wenn beide sich wechselseitig Geld schulden). Zudem müssen die Forderungen entstanden, fällig und durchsetzbar sein.

• Kein Aufrechnungsausschluss: Ein solcher kann vereinbart werden oder gesetzlich angeordnet sein. Wer vorsätzlich eine unerlaubte Handlung begeht (dazu mehr in Kapitel 9), soll nach § 393 BGB nicht von einer Aufrechnung profitieren können. Eine Aufrechnung ist zudem ausgeschlossen, wenn die Gegenforderung unpfändbar ist (das richtet sich nach §§ 850 ff. der Zivilprozessordnung (kurz: ZPO) und enthält zum Beispiel Bestimmungen zum Arbeitnehmerschutz bei Lohnpfändungen).

• Erklärung der Aufrechnung: Schließlich muss die Aufrechnung erklärt werden (§ 388 BGB). Automatisch funktioniert das nicht. Es bedarf einer normalen (empfangsbedürftigen) Willenserklärung, die ausdrücklich oder konkludent erfolgen kann.



[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn Liu, Katja und Sebastian in der obigen Fallstudie die erworbenen Büromaterialien bezahlen, erfüllen sie damit ihre Pflichten als Käufer (§ 433 Abs. 2 BGB). Die entsprechende Leistungspflicht ist damit nach § 362 BGB erloschen. Wenn sie vielleicht selbst von ihrem Vermieter noch 500 Euro für eine durchgeführte Reparatur bekommen und sie umgekehrt dem Vermieter zugleich noch 800 Euro Miete schulden, können sie einfach die Aufrechnung (§§ 387 ff. BGB) nutzen und zahlen dann nur noch 300 Euro.



Was Sie sonst noch wissen sollten

Rund um das Thema Schuldverhältnisse gibt es noch eine ganze Reihe an weiteren Einzelheiten, die man näher unter die Lupe nehmen könnte (und die in den folgenden Kapiteln noch eine Rolle spielen werden). An dieser Stelle sei schon einmal auf folgende Punkte hingewiesen:


[image: check.gif] die Abtretung von Forderungen

[image: check.gif] die Beteiligung Dritter an Schuldverhältnissen

[image: check.gif] die Schuldner- und Gläubigermehrheit


Die Abtretung von Forderungen

An einem Schuldverhältnis sind ja Gläubiger und Schuldner beteiligt, wobei Erster von Letzterem ein Tun oder Unterlassen »fordern« kann, kurzum: Der Gläubiger hat gegen den Schuldner eine Forderung. Die kann er auf einen anderen übertragen, indem er sie abtritt. Regelungen zur Abtretung finden Sie ab § 398 BGB. Bei der Abtretung handelt es sich übrigens über eine Verfügung, indem ein Recht übertragen wird.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Die Abtretung ist in der Wirtschaftspraxis an verschiedenen Stellen bedeutsam: Unternehmen können Forderungen zur Sicherheit an Banken abtreten (sogenannte Sicherungsabtretung), Ganze Geschäftszweige erwerben Forderungen und lassen sie sich abtreten, um sie dann zu verwerten (Factoring, Inkasso).



Die Abtretung selbst ist zwar kein Schuldverhältnis, sie hat aber eine Forderung aus einem Schuldverhältnis zum Gegenstand und sie basiert auf einem Schuldverhältnis: Erforderlich ist nämlich ein Vertrag (und damit ein Schuldverhältnis) zwischen dem ursprünglichen Forderungsinhaber als bisherigem Gläubiger und dem Erwerber als neuem Gläubiger; mit dem Abschluss des Vertrags tritt der neue Gläubiger an die Stelle des bisherigen Gläubigers (§§ 398 BGB). Der Schuldner ist daran nicht beteiligt (und weiß vielleicht gar nichts von alledem). Ihn schützen daher die §§ 404 ff. BGB. Hier drei Beispiele:


[image: check.gif] Einwendungen des Schuldners: Der Schuldner kann dem neuen Gläubiger die Einwendungen entgegensetzen, die zur Zeit der Abtretung der Forderung gegen den bisherigen Gläubiger begründet waren (§ 404 BGB). Zu verschiedenen Einwendungen erfahren Sie gleich noch mehr.

[image: check.gif] Aufrechnung gegenüber dem neuen Gläubiger: Der Schuldner kann eine ihm gegen den bisherigen Gläubiger zustehende Forderung grundsätzlich auch dem neuen Gläubiger gegenüber aufrechnen (§ 406 BGB).

[image: check.gif] Rechtshandlungen gegenüber dem bisherigen Gläubiger: Der neue Gläubiger muss diverse Rechtshandlungen gegen sich gelten lassen (§ 407 BGB), zum Beispiel wenn der Schuldner in Unkenntnis der Abtretung an den Altgläubiger zahlt und damit Erfüllungswirkung eintritt.


Die Beteiligung Dritter an Schuldverhältnissen

Bei der Abtretung sind ja schon Dritte involviert. Es gibt aber noch weitere Formen der Beteiligung Dritter; das macht die Angelegenheit zugegebenermaßen etwas verzwickter. Hier eine kurze Übersicht:


[image: check.gif] Schuldübernahme (§ 414 f. BGB): Dabei findet ein Wechsel des Schuldners statt. Das setzt jedoch das Einverständnis des Gläubigers voraus.

[image: check.gif] Schuldbeitritt: Hier tritt ein weiterer Schuldner neben den bisherigen Schuldner. Durch den Schuldbeitritt wird eine eigene Schuld des neuen Schuldners begründet, was den Gläubiger freut, hat er doch nun zwei Schuldner (als Gesamtschuldner, dazu gleich mehr). In der Praxis kommen folgende Formen vor:


• Rechtsgeschäftlicher Schuldbeitritt: Gesetzlich nicht explizit geregelt ist Grundlage dafür ein Beitrittsvertrag. Ein solcher Schuldbeitritt kommt beispielsweise in Betracht, wenn der Beitretende eigene Interessen (wirtschaftliche oder rechtliche) verfolgt.

• Gesetzlicher Schuldbeitritt: Das Gesetz selbst kennt den Schuldbeitritt, etwa im Handelsrecht bei der Übernahme eines Handelsgeschäfts nach § 25 HGB beziehungsweise beim Eintritt eines Gesellschafters in ein bestehendes Handelsgeschäft (§§ 28 Abs. 1, 130 HGB).

[image: check.gif] Vertragsübernahme: Bei einer Vertragsübernahme tritt der Übernehmende in die bisherigen Rechte und Pflichten ein. Das kann auf zweierlei Art und Weise erfolgen:


• Rechtsgeschäftliche Vertragsübernahme: Sie ist gesetzlich nicht explizit geregelt, kann aber ganz einfach durch einen Übernahmevertrag vereinbart werden.

• Gesetzliche Vertragsübernahme: Es gibt einige wenige gesetzliche Fälle, etwa wenn der Erwerber vermieteten Wohnraums an die Stelle des ehemaligen Vermieters tritt (§ 566 BGB). Wirtschaftsrechtlich wohl noch relevanter ist der Betriebsübergang: Hier tritt der neue Arbeitgeber an die Stelle des bisherigen Arbeitgebers (§ 613a BGB), beispielsweise im Zuge eines Unternehmensverkaufs.

[image: check.gif] Vertrag zugunsten Dritter: Hier erwirbt ein Dritter unmittelbar ein Recht (§ 328 BGB). Das gibt es beispielsweise im Versicherungsrecht: So handelt es sich bei einem Lebensversicherungsvertrag (in § 330 Abs. 1 BGB auch als Leibrentenvertrag bezeichnet) beispielsweise regelmäßig um einen echten Vertrag zugunsten eines Dritten.

[image: check.gif] Vertrag mit Schutzwirkungen für Dritte: Der ist gesetzlich nicht geregelt. Hier kann jemand als Dritter (und damit selbst nicht Vertragspartner) von den Schutzwirkungen (vor-)vertraglicher Pflichten profitieren (Rücksichtnahmepflichten, § 241 Abs. 2 BGB), vorausgesetzt, es bestehen eine Leistungsnähe, eine Gläubigernähe, die Erkennbarkeit für den Schuldner und die Schutzbedürftigkeit des Dritten.



[image: Icon_beispiel.jpg]Katja nimmt ihre Nichte, die sechsjährige Jana, mit zum Einkaufen. Vor dem Kühlregal stürzt Jana durch ausgelaufenes Kühlwasser. Zwar besteht zwischen dem Inhaber des Supermarktes und Katja ein rechtsgeschäftsähnliches (vorvertragliches) Schuldverhältnis (§ 311 Abs. 2 Nr. 2 BGB), nicht aber im Verhältnis zu Jana (die ist geschäftsunfähig, dazu im nächsten Kapitel mehr). Das vorvertragliche Schuldverhältnis zwischen dem Supermarktinhaber und Katja begründet aber die Ihnen schon bekannten allgemeinen Rücksichtnahmepflichten (§ 241 Abs. 2 BGB). Das kommt Jana zugute, wenn sie in den Schutzbereich einbezogen ist, was der Fall ist: Ähnlich wie ihre Tante Katja ist Jana den allgemeinen Gefahren beim Einkauf ausgesetzt (Leistungsnähe). Sie begleitet ihre Tante und hat ein Interesse, in den Schutzbereich einbezogen zu werden (Gläubigernähe). Das ist für den Supermarktinhaber als Schuldner durchaus erkennbar, ist doch der Personenkreis überschaubar (Erkennbarkeit). Schließlich ist Jana schutzbedürftig, wovon immer auszugehen ist, wenn keine eigenen vertraglichen Ansprüche der dritten Person bestehen. Jana hat damit einen eigenen auf Schadensersatz gerichteten Anspruch gegen den Supermarktinhaber (Anspruchsgrundlage: § 280 BGB in Verbindung mit den Grundsätzen des Vertrags mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter).



Schuldner- und Gläubigermehrheit

Wenn Sie nun schon bei Dritten sind, dann noch zwei Hinweise zur Schuldner- und Gläubigermehrheit.


[image: check.gif] Gesamtschuldner: Dazu finden Sie etwas in § 421 BGB. Kennzeichnend ist, dass mehrere eine komplette Leistung schulden, der Gläubiger die Leistung aber nur einmal fordern kann (Gesamtschuldner), wobei der Gläubiger es gut hat: Er kann die Leistung nämlich beliebig von jedem einzelnen Schuldner ganz oder teilweise fordern. Bis zur Bewirkung der kompletten Leistung bleiben sämtliche Schuldner verpflichtet.

[image: check.gif] Gesamtgläubiger: Dazu finden Sie etwas in § 428 BGB. In diesem Falle ist es genau umgekehrt: Mehrere können eine Leistung in der Weise fordern, dass jeder die ganze Leistung fordern kann, der Schuldner aber nur ein Mal leisten muss (Gesamtgläubiger). Hier kann der Schuldner nach seinem Belieben an jeden der Gläubiger leisten.



[image: Icon_beispiel.jpg]Angenommen, Liu, Katja und Sebastian haben eine OHG gegründet und Unternehmer Udo hat eine Forderung in Höhe von 20.000 Euro gegen diese OHG. Dann haften die drei nach § 128 HGB für die Schulden der Gesellschaft – und zwar als Gesamtschuldner. Udo kann also von jedem der drei die 20.000 Euro ganz oder teilweise verlangen (freilich erhält er sie nur ein Mal). Schuldet Udo seinen Geschäftspartnern Maik und Meike 15.000 Euro, die beide ihm als Darlehen (§ 488 BGB) gewährt haben, dann sind Maik und Meike Gesamtgläubiger. Udo kann sich aussuchen, an wen er leistet.



Das besondere Schuldverhältnis: Der Vertrag

Nachdem Sie nun vorstehend einige Eckpunkte zu Rechtsgeschäften und Schuldverhältnissen kennengelernt haben, würde es sich eigentlich anbieten, an dieser Stelle schon Details zum Vertrag nachzuschieben. Denn wie Sie ja wissen, ist zur Begründung eines rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnisses ein Vertrag erforderlich. Weil das Vertragsrecht derart relevant ist, folgen Details dazu in den nächsten Kapiteln. An dieser Stelle sei aber noch einmal an zwei Grundsätze aus Kapitel 1 erinnert: die Privatautonomie und die Vertragsfreiheit. Danach können Vertragsparteien als Rechtssubjekte ihre rechtlichen Beziehungen frei gestalten und – wenn rechtliche Regelungen nicht zwingend sind – sogar davon abweichen (nachgiebiges beziehungsweise dispositives Recht). Die gesetzlichen Regelungen gelten nur dann, wenn die Parteien selbst keine anderweitige Regelung getroffen haben. Speziell im Vertragsrecht können die Vertragsparteien also durchaus abweichende Regelungen treffen.


[image: Icon_Hand.jpg]Bei einem solchen Vertrag ist jeder Vertragspartner regelmäßig zugleich Gläubiger und Schuldner. Die vertraglichen Leistungspflichten stehen oft in einem Gegenseitigkeits- oder Austauschverhältnis. Ist das der Fall, spricht man von einem sogenannten Synallagma: Beide Vertragsparteien leisten jeweils, um die Gegenleistung zu erhalten.




Auf den Grund gegangen: Prinzipien und Grundsätze

Wenn man etwas richtig durchdringen will, muss man den Dingen auf den Grund gehen. Für das Verständnis des Wirtschaftsrechts ist noch Folgendes elementar. Da ist zum einen die Trennung zwischen dem Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft (Trennungsprinzip ). Das ist schnell erklärt. Sie müssen nur zwei Arten von Rechtsgeschäften unterscheiden, und zwar das


[image: check.gif] Verpflichtungsgeschäft: Bei einem solchen verpflichtet sich jemand gegenüber einem anderen zum Erbringen einer Leistung; ein Verpflichtungsgeschäft begründet ein Schuldverhältnis. Grundlage dafür ist regelmäßig eine vertragliche Absprache. Entsprechende Verpflichtungsgeschäfte können Sie übrigens ganz oft dem Gesetz selbst entnehmen: Wenn Sie sich zum Beispiel § 433 Abs. 1 BGB anschauen, sehen Sie, dass der Verkäufer bloß »verpflichtet« (!) wird, etwas zu tun (entsprechend der Käufer nach Abs. 2). Verpflichtungsgeschäfte bilden regelmäßig als Kausalgeschäft die Grundlage für eine Verfügung.

[image: check.gif] Verfügungsgeschäft: Manche (aber nicht alle) Verpflichtungen sind darauf angelegt, sogenannte Verfügungen vorzunehmen. Bei einem Verfügungsgeschäft wird auf ein bestehendes Recht eingewirkt, in dem es übertragen, belastet, aufgehoben oder inhaltlich verändert wird. So führt die Verpflichtung nach § 433 Abs. 1 BGB zur Verfügung über das Eigentum, die getrennt (!) vorzunehmen ist (§§ 929 ff. BGB). Verfügungsgeschäfte vollziehen regelmäßig eine Verpflichtung, weshalb man zugleich von Erfüllungsgeschäften spricht. Nicht jede Verpflichtung führt aber zu einer Verfügung. Bei einer Verpflichtung aus § 611 BGB (Grundlage für den Arbeitsvertrag) muss der Verpflichtete nur seiner Arbeit nachkommen. Hier ist keine Verfügung erforderlich.



[image: Icon_Warnung.jpg]Rechtlich gesehen stimmt es also genau genommen nicht, wenn jemand meint, er habe Eigentum erworben, indem er eine Sache kauft. Sie müssen vielmehr zwischen dem Kauf als Verpflichtung und der Eigentumsübertragung als Verfügung trennen (mag auch beides zeitlich zusammenfallen)!



Ergänzt wird das Trennungsprinzip durch das sogenannte Abstraktionsprinzip: Danach sind ein Verpflichtungsgeschäft und ein Verfügungsgeschäft unabhängig voneinander wirksam. Ein Verpflichtungsgeschäft kann also unwirksam, das Verfügungsgeschäft dagegen wirksam sein. Ein Missachten des Abstraktionsprinzips kann gravierende Fehler in der Fallbearbeitung nach sich ziehen.


[image: Icon_beispiel.jpg]Angenommen, der 16-jährige Peter verkauft seine nicht mehr benötigte Sammlung an Piratenschiffen für 50 Euro an einen Sammler, womit Peters Eltern gar nicht einverstanden sind. Dann ist der (schuldrechtliche) Kaufvertrag hinfällig. Wie Sie im nächsten Kapitel noch sehen werden, ist Peter beschränkt geschäftsfähig und der Kaufvertrag nicht lediglich rechtlich vorteilhaft (§ 107 BGB). Gleiches gilt für die (getrennt vorzunehmende!) Verfügung über das Eigentum an den Schiffen. Wirksam wäre dagegen die Verfügung über das Eigentum an den 50 Euro, die Peter erhält. Mehr dazu lesen Sie im nächsten Kapitel.





Konsequenzen für die Fallprüfung

Bevor Sie nun gleich auf das nächste Kapitel zusteuern und in die Details des Vertragsrechts eintauchen, sehen Sie sich noch ein paar Konsequenzen aus diesem Kapitel für die Fallprüfung an.

Wenn bei Ihnen die Fallbearbeitung eine Rolle spielt, sollten Sie sich an dieser Stelle kurz mit den Auswirkungen der vorausgegangenen Darstellungen für die Anspruchsprüfung befassen. Im zweiten Kapitel haben Sie ja schon etwas zur juristischen Arbeitsweise erfahren: Im Wirtschaftsprivatrecht werden dabei Ansprüche mittels der Subsumtionstechnik näher auf ihr Vorliegen hin überprüft. So weit, so gut. Das ist aber noch nicht alles. Vertragen Sie die ungeschminkte Wahrheit?

Es ist oftmals nicht allein damit getan zu ermitteln, ob ein Anspruch aus einem (vertraglichen oder gesetzlichen) Schuldverhältnis besteht. Sie haben ja auch gesehen, dass Schuldverhältnisse wieder enden können (zum Beispiel durch Erfüllung gemäß § 362 BGB). Ein Schuldverhältnis kann also verschiedene Phasen durchleben. Machen Sie es sich ganz einfach und prüfen Sie einen Anspruch aus einem Schuldverhältnis daher in drei Schritten:


1. Ist der Anspruch entstanden?

2. Ist der Anspruch untergegangen?

3. Ist der Anspruch durchsetzbar?



[image: Icon_Warnung.jpg]Schritt 1 müssen Sie bei einer Anspruchsprüfung immer prüfen, Schritt 2 und 3 nur dann, wenn ein Sachverhalt entsprechende Informationen enthält.



Doch der Reihe nach.

Schritt 1: Ist der Anspruch entstanden?

Prüfen Sie zunächst immer, ob der Anspruch überhaupt entstanden ist, ob also die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Das ist klar, denn ansonsten gibt es nichts.


[image: check.gif] Bei einer Anspruchsgrundlage aufgrund eines vertraglichen Schuldverhältnisses – sei es als Primär- oder Sekundäranspruch – prüfen Sie das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen, zum Beispiel ob der Vertrag wirksam geschlossen wurde (zum Vertragsschluss und zu einzelnen Vertragstypen lesen Sie etwas in Kapitel 5).

[image: check.gif] Bei einer Anspruchsgrundlage aufgrund eines gesetzlichen Schuldverhältnisses prüfen Sie das Vorliegen der Tatbestandsmerkmale der gesetzlichen Anspruchsnorm (zu den gesetzlichen Schuldverhältnissen lesen Sie explizit etwas in Kapitel 9).


Vielfach werden Sie sich mit einer Anspruchsgrundlage begnügen können. Manchmal lässt sich ein Begehren aber durchaus auf mehrere Anspruchsgrundlagen stützen, wenn sie in ihrer Rechtsfolge identisch sind. Schadensersatz können Sie beispielsweise nach § 280 BGB oder nach § 823 BGB bekommen. In diesem Falle spricht man von einer Anspruchskonkurrenz. Dabei ist jede Anspruchsgrundlage separat zu prüfen. Vermischen Sie hier also nichts!

Beim Punkt »Anspruch entstanden?« kann speziell bei vertraglichen Ansprüchen noch etwas Zweites hinzukommen: Einem solchen Anspruch können womöglich rechtshindernde Einwendungen entgegenstehen. Die können bereits an dieser Stelle relevant werden.


[image: Icon_definition.jpg]Rechtshindernde Einwendungen haben zur Folge, dass ein Anspruch gar nicht erst entsteht. Solche Einwendungen sind demnach Rechtsnormen, die einem vertraglichen Anspruch entgegenstehen, weil sie Nichtigkeitsgründe enthalten.




[image: Icon_beispiel.jpg]Entsprechende rechtshindernde Einwendungen können sein: mangelnde Geschäftsfähigkeit (§§ 104 ff. BGB), Missachten von Formvorschriften (§§ 125 ff. BGB), Sittenwidrigkeit (§ 138 Abs. 1 BGB) oder Wucher (§ 138 Abs. 2 BGB); zu alledem lesen Sie mehr in Kapitel 5. Als rechtshindernde Einwendung wird vielfach auch die Anfechtung des Rechtsgeschäfts angesehen (§ 142 BGB).



Schritt 2: Ist der Anspruch untergegangen?

Ein ursprünglich entstandener Anspruch kann unter Umständen wieder untergegangen sein. Hier prüfen Sie rechtsvernichtende Einwendungen.


[image: Icon_definition.jpg]Rechtsvernichtende Einwendungen haben zur Folge, dass ein ursprünglich entstandener Anspruch wieder erlischt.




[image: Icon_beispiel.jpg]Rechtsvernichtende Einwendungen wie die Erfüllung (§ 362 BGB) oder die Aufrechnung (§ 387 ff. BGB) kennen Sie ja schon. Aber auch andere Erklärungen, die einseitig auf ein Schuldverhältnis einwirken, gehören dazu, wie zum Beispiel der Rücktritt, der Widerruf oder die Kündigung (zu alledem lesen Sie mehr in Kapitel 6). Ist die Leistung unmöglich geworden, kann der Anspruch ebenfalls untergegangen sein (um die verschiedenen Formen der Unmöglichkeit geht es in Kapitel 8).



Schritt 3: Ist der Anspruch durchsetzbar?

Prüfen Sie an letzter Stelle gegebenenfalls etwaige rechtshemmende Einwendungen.


[image: Icon_definition.jpg]Rechtshemmende Einwendungen haben zur Folge, dass ein ursprünglich zwar entstandener und nicht wieder untergegangener Anspruch sich letztlich doch nicht so ohne Weiteres durchsetzen lässt; der Anspruchsgegner hat ein sogenanntes Leistungsverweigerungsrecht.




[image: Icon_beispiel.jpg]Rechtshemmende Einwendungen sind etwa die Einrede der Verjährung (das ist eine durch Zeitablauf begründete Situation, die den Verpflichteten berechtigt, einen vom Anspruchsberechtigten geltend gemachten Anspruch dauerhaft zu verweigern (§ 214 BGB), ein Zurückbehaltungsrecht (§ 273 BGB), die Einrede des nicht erfüllten Vertrags (§ 320 BGB) oder die faktische beziehungsweise persönliche Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 2, 3 BGB; dazu mehr in Kapitel 8).




[image: Icon_Hand.jpg]Rechtshemmende Einwendungen bezeichnet man auch als Einreden, da sie in einem Gerichtsverfahren ausdrücklich vom Anspruchsgegner geltend gemacht werden müssen (dagegen muss ein Gericht rechtshindernde und rechtsvernichtende Einwendungen automatisch berücksichtigen, wenn Anhaltspunkte bestehen).



Sollte bei Ihnen also die Rechtsanwendung auf dem Programm stehen, dann sollten Sie das Zusammenspiel von Anspruchsnormen, Einwendungen und Einreden beherrschen. Dabei können weitere Hilfsnormen zu beachten sein. Sie erleichtern Ihnen den Umgang mit Anspruchsgrundlagen und Einwendungen. Hilfsnormen sind beispielsweise die Legaldefinitionen. Sie sind leicht erkennbar, denn die definierten Begriffe sind in Klammern gesetzt – wie etwa der in § 194 BGB erwähnte Anspruch. Aber auch die oben vorgestellten Regelungen über die Stellvertretung sind Hilfsnormen: Sie helfen Ihnen bei der Prüfung, ob überhaupt eine wirksame Willenserklärung vorliegt.


[image: Icon_Hand.jpg]Nehmen Sie es sportlich: Das Zusammenspiel von Anspruchsgrundlagen, Einwendungen, Einreden und Hilfsnomen lässt sich mit etwas Training und der nötigen Routine gut meistern.



Als Tipp: Wenn Ihnen eine Vorschrift begegnet, machen Sie sich klar, worum es geht: Handelt es sich um eine Anspruchsgrundlage, geht es um eine Einwendung oder haben Sie es mit einer Hilfsnorm zu tun? Je besser Sie sich auskennen, desto einfacher werden Sie mit den verschiedenen Regelungen jonglieren können. In Abbildung 4.2 finden Sie noch einmal eine zusammenfassende Übersicht zur Fallbearbeitung im Wirtschaftsprivatrecht (samt Subsumtionstechnik und Gutachtenstil aus Kapitel 2). Stellen Sie sich dabei wie immer vorab die Frage:


[image: check.gif] »Wer« (= Anspruchsteller) will

[image: check.gif] »was« (= Anspruchsinhalt) von

[image: check.gif] »wem« (= Anspruchsgegner) und

[image: check.gif] »woraus« (= Anspruchsgrundlage)?



	 

  
  
  [image: fg0402.jpg]
  
Abbildung 4.2: Die Fallbearbeitung im (Wirtschafts-)Privatrecht



Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Wenn Sie sich mit dem Wirtschaftsrecht befassen, stehen die wirtschaftsrechtlichen Beziehungen zwischen den Beteiligten beziehungsweise zu einzelnen Gegenständen des Wirtschaftsrechts im Mittelpunkt. Grundlegend ist bei alledem die Rechtsgeschäftslehre als ein zentraler Eckpfeiler des gesamten Wirtschaftsrechts. Einseitige oder mehrseitige Rechtsgeschäfte sind die Basis für das Gestalten von wirtschaftsrechtlichen Beziehungen. Das vollzieht sich regelmäßig über das Instrument der Willenserklärung, dessen Bestandteile Sie nun ebenfalls kennen. Darüber hinaus ist Ihnen bekannt, was es mit empfangsbedürftigen und nicht empfangsbedürftigen Willenserklärungen auf sich hat.

Kann jemand als Gläubiger von einem anderen als Schuldner ein Tun oder Unterlassen fordern, so liegt ein Schuldverhältnis vor. Hier müssen Sie zwischen rechtsgeschäftlichen, rechtsgeschäftsähnlichen und gesetzlichen Schuldverhältnissen unterscheiden. Machen Sie sich dabei vor allem klar, dass ein Schuldverhältnis verschiedene Phasen durchlaufen kann, angefangen vom Entstehen bis hin zur Beendigung. Dies wird wieder bei der Fallprüfung relevant, etwa wenn es darum geht zu prüfen, ob ein Anspruch entstanden, untergegangen sowie durchsetzbar ist.

Maßgeblicher Inhalt von Schuldverhältnissen sind die Haupt- beziehungsweise Nebenleistungspflichten als Primärpflichten. Problematisch ist die Verletzung entsprechender Pflichten, die zu Sekundäransprüchen führen können. Ein wesentliches rechtsgeschäftliches Schuldverhältnis, das gerade im Wirtschaftsleben bedeutsam ist, ist der Vertrag; er fußt ganz maßgeblich auf der Ihnen sicher schon bekannten Privatautonomie und der Vertragsfreiheit. Was es mit vertraglichen Details genau auf sich hat, darum geht es in den folgenden Kapiteln. Sehen Sie sich dazu erst einmal an, wie man einen Vertrag schließt.



	
	
Teil III

Meilensteine des Bürgerlichen Rechts

  
  
 

[image: cartoon_03.jpg]


In diesem Teil . . .

  

Das Wirtschaftsprivatrecht als ein tragender Pfeiler des Wirtschaftsrechts basiert maßgeblich auf dem im BGB geregelten Bürgerlichen Recht. Knöpfen Sie sich in diesem Teil einige Meilensteine vor. Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse aus dem vorherigen Kapitel zu den Schuldverhältnissen, indem Sie ausgewählte Details zum Vertragsrecht genauer unter die Lupe nehmen: Wie entsteht ein Vertrag und welche Hindernisse stehen einem Vertragsschluss gegebenenfalls entgegen? Wie kann man sich von einem Vertrag wieder lösen und was tun bei Problemen in der Vertragsabwicklung? Erfahren Sie zudem mehr zu ausgewählten gesetzlichen Schuldverhältnissen und zu den Grundzügen des Sachenrechts.


		


		
	5

	Einfacher geht’s nicht: So schließen Sie einen Vertrag

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Die »Vertragsformel« kennenlernen

	[image: arrow] Auswirkungen der (beschränkten) Geschäftsfähigkeit und Geschäftsunfähigkeit 
berücksichtigen

	[image: arrow] Mit weiteren Hindernissen beim Vertragsschluss umgehen



Schuldverhältnisse – das haben Sie vielleicht schon aus dem vorherigen Kapitel mitgenommen – bilden einen Kern des Wirtschaftsprivatrechts. Dabei können Sie zwischen rechtsgeschäftlichen (also vertraglichen), rechtsgeschäftsähnlichen und gesetzlichen Schuldverhältnissen unterscheiden. Bauen Sie hier (und in den nächsten Kapiteln) auf dieser Grundlage auf und vertiefen Sie zunächst Ihre Kenntnisse zum Vertragsrecht (speziell zu gesetzlichen Schuldverhältnissen lesen Sie dann etwas in Kapitel 9).

Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, wissen Sie nicht nur, wie Verträge zustande kommen. Sie können obendrein mit Hindernissen umgehen, die einen Vertragsschluss womöglich torpedieren. Kommen Sie zum Einstieg noch einmal auf die Fallstudie aus dem vorherigen Kapitel zurück:


[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn Liu, Katja und Sebastian nun tatsächlich Büroräumlichkeiten anmieten und entsprechendes Bürointerieur erwerben wollen, was passiert dann rechtlich genau?



Um das Vertragsrecht zu verstehen, brauchen Sie sich nur um drei Fragen zu kümmern:


[image: check.gif] Was ist ein Vertrag?

[image: check.gif] Wie kommen Verträge zustande?

[image: check.gif] Woran kann ein Vertragsschluss scheitern?


Vermutlich haben Sie selbst schon unzählige Verträge geschlossen. Dabei werden Sie sich kaum jemals Gedanken über die vorstehenden Fragen gemacht haben, oder? Dann haben Sie dazu nun Gelegenheit.

Recht vielseitig: Der Vertrag

Die beiden Begriffe »Vertrag« und »sich vertrag-en« stehen sich nahe. Und das nicht ohne Grund. Auch beim Vertrag ist man sich einig, bestimmte Pflichten zu erfüllen und der anderen Seite dafür Rechte einzuräumen. Man trifft eine Abmachung.

Im BGB finden Sie Regelungen zum Vertragsrecht übrigens an ganz unterschiedlichen Stellen. Damit Sie sich ein genaueres Bild machen und sich besser orientieren können, finden Sie in Tabelle 5.1 zunächst im Überblick etwas dazu, wo das BGB bestimmte Inhalte regelt und in welchen Kapiteln das in diesem … für Dummies-Buch behandelt wird.



	
	1. Buch Allgemeiner Teil
	2. Buch Schuldrecht
	3. Buch Sachenrecht
	4. Buch Familienrecht
	5. Buch Erbrecht
	


		
		Allgemeiner Teil
		Besonderer Teil
		
		
		
	



	
		↓
		↓
		↓
		↓
		↓
		↓
	


		Dort finden Sie vor allem etwas zum Vertragsschluss (ab § 145 BGB) sowie zu etwaigen Hindernissen.
		Dort finden Sie ganz generell etwas zu (vertraglichen) Schuldverhältnissen.
		Dort finden Sie etwas zu einzelnen schuldrechtlichen Vertragstypen (ab § 433 BGB).
		Dinglicher Vertrag
		z. B. Ehevertrag (§ 1408 BGB)
		z. B. Erbvertrag (§ 1941, §§ 2274 ff. BGB)
	


		Das steht im Mittelpunkt dieses Kapitels.
		Zum Inhalt, Erlöschen etc. lesen Sie etwas im vorherigen Kapitel 4. Die allgemeinen Regelungen zu Leistungsstörungen sind Gegenstand von Kapitel 8.
		Eine Übersicht zu einzelnen Vertragstypen erhalten Sie in Kapitel 7. Die besonderen Regelungen zu Leistungsstörungen sind Gegenstand von Kapitel 8.
		Dazu finden Sie etwas in Kapitel 10 zum Sachenrecht.
		Das Familienrecht wird in diesem Buch nicht näher behandelt (dazu finden Sie etwas in BGB für Dummies).
		Das Erbrecht wird in diesem Buch ebenfalls nicht näher behandelt (dafür aber in BGB für Dummies).
	




Tabelle 5.1: Das Vertragsrecht im BGB

Da Sie nun grob wissen, wo Sie etwas zu Verträgen finden, können Sie sich gleich daranmachen, wie man Verträge schließt.

Ohne Zahlenspielerei: Die Vertragsformel

Lernen Sie hier also gleich zu Beginn so etwas wie eine »Vertragsformel« kennen (keine Sorge, das können Sie ganz ohne mathematische Kenntnisse meistern). Wie Sie schon wissen, hält das BGB ein ganzes Potpourri an unterschiedlichsten Vertragstypen bereit: Im zweiten Buch zum Schuldrecht beginnt das mit dem Kaufvertrag und setzt sich dann fort über den Miet-, Dienst- und Werkvertrag bis hin zum Gesellschaftsvertrag (um hier nur einige zu nennen). Verträge gibt es darüber hinaus im Familienrecht (Ehevertrag) oder im Erbrecht (Erbvertrag). Der Gesetzgeber hätte nun für jeden einzelnen Vertragstyp separat regeln können, wie man ihn schließt. Das wäre aber wenig ökonomisch. Daher hat er einheitliche und für alle Vertragstypen verbindliche Regelungen getroffen. Die finden Sie – wo sonst? – natürlich im Allgemeinen Teil des BGB, und zwar ab § 145 BGB (Klammerprinzip).

Nach § 145 BGB gibt es augenscheinlich einen sogenannten Antrag (manchmal auch Angebot genannt, was aber in diesem Zusammenhang eigentlich nicht ganz zutreffend ist, wenn Sie sich den Wortlaut des Gesetzes ansehen). Und in den §§ 146 ff. BGB finden Sie etwas zur Annahme. Wenn die Parteien vertragliche Wirkungen eintreten lassen wollen, braucht der eine Vertragspartner bloß einen Antrag zu erklären, den die andere Seite annimmt. Wenn sich beide aufeinander beziehen und inhaltlich entsprechen, dann – peng – besteht ein Vertrag. Damit haben Sie so etwas wie eine »Vertragsformel« in der Tasche:

Antrag + Annahme = Vertrag.

So einfach ist das.


[image: Icon_Hand.jpg]Ein x-beliebiger Vertrag kommt zustande durch zwei übereinstimmende, aufeinander bezogene Willenserklärungen, Antrag und Annahme.




[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn Liu, Katja und Sebastian Büroräume anmieten, Interieur erwerben oder sonstige Verträge mit Kunden, Geschäftspartnern oder anderen Personen abschließen wollen, bedarf es immer entsprechender Anträge und Annahmen.



Die rechtlichen Wirkungen treten jedoch nur dann ein, wenn tatsächlich ein wirksamer Antrag und eine darauf bezogene wirksame Annahme vorliegen. Grund genug, dem etwas genauer auf den Zahn zu fühlen.

Der Antrag

Der Antrag ist zunächst einmal nichts anderes als eine empfangsbedürftige Willenserklärung (siehe dazu Kapitel 4). Sie muss der Gegenseite also zugehen. Zusätzlich sollten Sie noch folgende Punkte kennen:


[image: check.gif] Wie muss ein Antrag inhaltlich bestimmt sein? Der Antrag selbst ist im BGB leider nicht definiert (der Gesetzgeber hielt diesen Begriff seinerzeit offenbar für so klar, dass er das nicht für nötig erachtete). Er muss, um den Anforderungen zu genügen, eindeutig sein; auf der anderen Seite reicht im Grunde nur noch ein »Ja«. Dazu müssen die wesentlichen Vertragsbestandteile (für die Lateiner: essentialia negotii) klar sein.


[image: Icon_Hand.jpg]Ein Antrag liegt dann vor, wenn er inhaltlich bestimmt (also so konkret) genug ist und durch ein bloßes »Ja« als Annahme ein Vertrag zustande kommt.




[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn Sie jemandem dieses Buch mit den Worten »Ich verkaufe mein Wirtschaftsrecht für Dummies« schmackhaft machen wollten, läge darin noch kein rechtsgültiger Antrag. Zwar wird deutlich, worum es geht (Buch = Kaufgegenstand), unklar ist aber der Kaufpreis als wesentlicher Vertragsbestandteil. Der müsste zudem klar werden, damit ein Antrag vorliegt.



[image: check.gif] Was versteht man unter einer »invitatio ad offerendum«? Angenommen, Sie schlendern an einem Supermarkt vorbei und Ihr Blick fällt auf »Sonderangebote« oder »Frühlingsangebote«. Oder Sie surfen im Internet und bleiben auf der Homepage eines Anbieters hängen, der mit »Schnäppchenangeboten« lockt. Handelt es sich dabei ebenfalls um Anträge auf Abschluss eines Vertrags? Um die Antwort vorwegzunehmen: Nein. Übrigens ebenso wenig wie die Auslage von Waren im Regal eines Kaufhauses (konkludent) ein Vertragsangebot darstellt. Der Grund dafür liegt in § 145 BGB und der darin zum Ausdruck kommenden Bindungswirkung eines Antrags: Wer einem anderen einen Vertragsschluss anträgt, ist nämlich an den Antrag gebunden. Das verwehrt dem Anbietenden einen Rückzieher zu machen (»Oh, sorry – habe ich eigentlich gar nicht so gemeint«). Sähe man in dem Vorgenannten jeweils einen Antrag, dann kämen durch das bloße »Ja« der Kunden möglicherweise unkalkulierbar viele Verträge zustande, die sich dann letztlich womöglich nicht alle erfüllen lassen. Könnte ein Unternehmer dann seiner Verpflichtung nicht nachkommen, machte er sich womöglich in unüberschaubarem Maße schadensersatzpflichtig. Daher sieht man in solchen »Angeboten« keine Anträge auf einen Vertragsschluss. Aber was dann?


[image: Icon_Warnung.jpg]Hinweise in Verkaufsprojekten oder die Auslage von Waren sind lediglich Einladungen an die Kundschaft, ihrerseits ein entsprechendes Angebot abzugeben. In diesem Zusammenhang begegnet Ihnen manchmal der lateinische Terminus invitatio ad offerendum. Einen Antrag, etwa auf Abschluss eines Kaufvertrags, formuliert also keineswegs immer der Verkäufer, sondern regelmäßig der Käufer. Das kann er ausdrücklich tun oder – was in der Praxis regelmäßig häufiger der Fall ist – durch ein schlüssiges (konkludentes) Verhalten (zum Beispiel indem er die Ware auf das Kassenband legt).



[image: check.gif] Wann erlischt ein Antrag? Ein Antrag besteht nicht auf ewig. Zum einen kann er bis zum Zugang widerrufen werden (§ 130 BGB). Zum anderen erlischt er in zwei Fällen, nämlich bei der


• Ablehnung des Angebots (§ 146 BGB) und bei der

• nicht rechtzeitigen Annahme (§ 149 BGB).


Die Bindungswirkung erlischt hingegen nicht, wenn der Erklärende zwischenzeitlich verstirbt (§ 130 Abs. 2 BGB).


[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der unternehmerischen Praxis findet man häufig so genannte Freizeichnungsklauseln (zum Beispiel »unverbindlich«, »Preis freibleibend«, »solange der Vorrat reicht«, »Preisänderungen vorbehalten«). Möglich ist das, sofern man nicht die Grenze zum Wettbewerbsverstoß überschreitet. Verkäufer sollten sich überhaupt hüten, mit vermeintlichen Angeboten die Kunden locken zu wollen. Das könnte wettbewerbsrechtlich problematisch werden. Mehr zum Wettbewerbsrecht lesen Sie in Kapitel 20.



Die Annahme

Ebenso wie der Antrag ist die Annahme eine empfangsbedürftige Willenserklärung, sodass Sie all das, was Sie schon zu solchen Willenserklärungen wissen, auf die Annahme übertragen können.


[image: Icon_Warnung.jpg]Noch einmal zur Erinnerung: Eine solche Erklärung kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Dagegen hat das Schweigen in aller Regel keinen, allenfalls ausnahmsweise einen Erklärungswert. Mehr zum Schweigen als Willenserklärung lesen Sie in Kapitel 4.



Speziell bei der Annahme eines Antrags zu einem Vertragsschluss kommen noch ein paar Kleinigkeiten hinzu:


[image: check.gif] Annahmefrist: Der Antrag kann entweder sofort oder in der vom Antragenden bestimmten Frist angenommen werden (§§ 147 ff. BGB). Erfolgt die Annahme später, ist das ein neuer Antrag (§ 150 Abs. 1 BGB). Ein Vertrag kommt dann nur zustande, wenn nun wiederum die andere Seite ihn annimmt.

[image: check.gif] Inhalt der Annahme: Eine Annahme ist im Kern ein einfaches »Ja«. Jede weitere Äußerung, die den Antrag modifiziert, indem er geändert, ergänzt oder von Bedingungen abhängig gemacht wird (»Ja, aber …«) ist keine Annahme, sondern wiederum selbst ein neuer Antrag (§ 150 Abs. 2 BGB), der angenommen werden kann.

[image: check.gif] Ausnahmen von der Empfangsbedürftigkeit: Zwar ist die Annahme regelmäßig empfangsbedürftig, weshalb sie dem Empfänger zugehen muss. Das gilt aber nicht ausnahmslos, nämlich dann nicht,


• wenn der Zugang nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende darauf verzichtet hat (§ 151 BGB).

• wenn die Annahme durch notarielle Beurkundung erfolgt (§ 152 BGB).



[image: Icon_beispiel.jpg]Sie überlegen sich nach dem Durcharbeiten dieses Kapitels auszuspannen und buchen spontan für morgen per E-Mail eine Übernachtung in einem Wellnesshotel. Da Sie nicht mehr vorhaben, Ihre Nachrichten bis zur Abfahrt zu checken, vermerken Sie, dass Sie auf eine Bestätigung verzichten. Nimmt eine Mitarbeiterin des Wellnesstempels Ihre Buchung im System vor, gibt es eine wirksame Annahme (auch wenn die Ihnen nicht zugegangen ist) und Sie können entspannt entspannen …



Ein Antrag gilt als abgelehnt, wenn er nicht rechtzeitig angenommen wird (§ 149 BGB). Doch was heißt »rechtzeitig«? Das hängt davon ab, ob es sich um einen Antrag gegenüber Anwesenden oder Abwesenden handelt. Ein Antrag gegenüber


[image: check.gif] Anwesenden kann nur sofort angenommen werden. Gleiches gilt bei einem Antrag, der telefonisch oder auf ähnliche Weise erfolgt (§ 147 Abs. 1 BGB).

[image: check.gif] Abwesenden kann nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, zu dem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf (§ 147 Abs. 2 BGB). Das lässt sich pauschal nicht bewerten, sondern ist eher eine Frage des Einzelfalls.


Hat der Antragende für die Annahme seines Antrags eine Frist bestimmt, kann die Annahme nur innerhalb der Frist erfolgen (§ 148 BGB). Das ist eigentlich wenig überraschend.


Vertragsschluss und E-Commerce

Viele Verträge werden heute über das Internet abgeschlossen, egal ob es die Pizzalieferung ist oder das Bestellen eines Motorradhelms. Bezüglich des Vertragsschlusses gilt dann eigentlich nichts anderes als sonst auch. Wer im Internet etwas bestellt, formuliert einen rechtsverbindlichen Antrag nach § 145 BGB. Den kann die andere Vertragsseite annehmen (was in aller Regel zum Beispiel durch eine entsprechende E-Mail erfolgt).

Zugegangen sind entsprechende E-Mails – wie bei jeder Willenserklärung – dann, wenn sie so in den Machtbereich des Empfängers gelangen, dass unter gewöhnlichen Umständen mit einer Kenntnisnahme zu rechnen ist (was normalerweise mit Eingang auf dem E-Mail-Account erfolgt ist).

Übrigens gilt das Antrag-Annahme-Prinzip auch bei »eBay-Auktionen« (bei denen es sich gar nicht um Versteigerungen nach § 156 BGB handelt). Hier ist das Einstellen eines Objekts ein Antrag und die Reaktion darauf die Annahme (speziell beim Nutzen des »Sofort kaufen«-Buttons). Das gilt ebenso in den anderen Fällen, mögen der endgültige Preis sowie der spätere Vertragspartner (»Höchstbietender«) noch unbestimmt sein. Zum einen sind sie bestimmbar; zum anderen besteht – anders als bei den Invitatio-ad-offerendum-Fällen – für den Einstellenden als Anbieter kein Risiko der Mehrfachverpflichtung.



Zur Vertiefung noch ein kurzer Beispielsfall samt Lösung:


[image: Icon_beispiel.jpg]Sebastian findet in der Buchhandlung seines Vertrauens einen Krimi für 9,99 Euro; er nimmt das Buch aus dem Regal und geht damit zur Kasse. Als die Buchhändlerin Beate den Kaufpreis eintippt, fällt Sebastian ein, dass er doch lieber ins Kino gehen möchte und weigert sich, den Betrag zu zahlen. Kann die Inhaberin der Buchhandlung dennoch Bezahlung verlangen?




[image: Icon_Hand.jpg]Vertiefen Sie einmal mehr die Fallbearbeitung. Wie ging die doch gleich noch? Zunächst einmal ist wie immer zu fragen: »Wer will was von wem woraus?«



Starten Sie in bewährter Manier: »Wer?« (= Beate) will »Was?« (= 9,99 Euro) von »Wem?« (= Sebastian) »Woraus?« (= § 433 Abs. 2 BGB als Anspruchsgrundlage). In Tabelle 5.2 links finden Sie einen Lösungsvorschlag und rechts einige Anmerkungen dazu.




		Lösungsvorschlag (Gutachten)
		Anmerkung
	




		Beate könnte einen Anspruch gegenüber Sebastian auf Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 9,99 Euro haben.
		Das ist Ihr Obersatz
	


		Voraussetzung dafür ist das Bestehen eines wirksamen Kaufvertrags.
		Nennen Sie im ersten Schritt das zu prüfende Tatbestandsmerkmal. Nur nebenbei: Dass es sich bei dem Buch um eine Sache handelt (§ 90 BGB), ist völlig unproblematisch; Sie können sich auf den Vertragsaspekt konzentrieren.
	


		Ein Kaufvertrag kommt wie jeder Vertrag durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Antrag und Annahme zustande (§§ 145 ff. BGB).
		Im zweiten Schritt erfolgt die Definition beziehungsweise rechtliche Erläuterung des Tatbestandsmerkmals. Wäre der Sachverhalt eindeutig, könnten Sie gleich subsumieren. Vorliegend ist er das aber nicht. Daher müssen Sie tiefer in die Prüfung einsteigen.
	


		1. Dazu müsste ein wirksamer Antrag vorliegen (§ 145 BGB).
		Nennen Sie, was Sie prüfen (hier das erste Merkmal »Antrag«)!
	


		Ein Antrag ist eine auf einen Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung. Er muss inhaltlich konkret genug sein, damit das Zustandekommen des Vertrags nur noch von dessen Annahme abhängt.
		Definition des Antrags
	


		Ein solcher Antrag könnte in der Auslage des Buches im Regal zu sehen sein. Fraglich ist jedoch, ob dies überhaupt rechtlich als Antrag zu qualifizieren ist.
		Hier ergibt sich ein rechtliches Problem. Sie können solche Probleme immer mit ähnlichen Formulierung aufgreifen: »Fraglich ist aber …«, oder »Problematisch ist vorliegend jedoch …«.
	


		Wäre in der Auslage von Waren bereits ein rechtlich bindender Antrag zu sehen, käme ein Vertrag mit der Annahme der Kunden bereits zustande (§ 145 BGB). Bei mehr Kunden als vorrätigen Waren droht ein Schadensersatz wegen Nichterfüllung. Daher ist eine Auslage nicht als Antrag, sondern als invitatio ad offerendum zu sehen.
		Rechtliche Darstellung des Problems (zum Schadensersatz wegen Nichterfüllung finden Sie mehr in Kapitel 8)
	


		Der Antrag ist damit von Sebastian ausgegangen, mit Vorlage des Buches an der Kasse.
		Sie können sich mit Blick auf das Vorgenannte kurzfassen.
	


		2. Beate müsste das Vertragsangebot angenommen haben.
		Machen Sie dann mit der Annahme weiter.
	


		Bei der Annahme handelt es sich um eine ausdrückliche oder konkludente empfangsbedürftige Willenserklärung, mittels derer ohne weitere Ergänzungen der Vertragsschluss zustande kommt.
		Definition der Annahme
	


		Hier hat Beate den Preis von 9,99 Euro in die Kasse getippt.
		Subsumtion
	


		Folglich liegt eine konkludente Annahme vor.
		Ergebnis zur Annahme
	


		Somit liegt ein wirksamer Kaufvertrag vor.
		Ergebnis zum Vertrag
	


		Beate hat somit einen Anspruch gegen Sebastian auf Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 9,99 Euro.
		Halten Sie das Gesamtergebnis als Antwort auf den Obersatz fest.
	




Tabelle 5.2: Fall »Lesen oder Kino«

So weit also zu diesem Fall und der Umsetzung in einer Falllösung. Eigentlich nicht allzu schwer, oder? Falls Sie sich fragen, wie ein solcher Fall wohl ausgehen würde, wenn die Kaufsache einen Mangel hätte, warten Sie bis Kapitel 8.

Was denn nun: Einig oder nicht?

Manchmal ist nicht ganz klar, ob sich die Vertragspartner nun geeinigt haben oder nicht. Missverständnisse sind durchaus an der Tagesordnung. Nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch im Wirtschaftsalltag läuft beim Abschluss von Verträgen längst nicht immer alles glatt. Zwei rechtliche Begriffe sollten Sie in diesem Zusammenhang kennen: den Konsens und den Dissens.


[image: check.gif] Konsens: Davon spricht man, wenn Antrag und Annahme vorliegen, die sich hinsichtlich der wesentlichen regelungsbedürftigen Inhalte aufeinander beziehen und nichts weiter zweifelhaft ist.

[image: check.gif] Dissens: Davon spricht man, wenn sich die Parteien nicht über alle Punkte geeinigt haben, also ein Einigungsmangel vorliegt. Es gibt den


• offenen Dissens (§ 154 BGB). Die Vertragsparteien haben sich bisher (noch) nicht über alle Punkte eines Vertrags einigen können, wodurch der Vertrag im Zweifel als noch nicht geschlossen gilt.

• versteckten Dissens (§ 155 BGB). Die Vertragsparteien gehen von einem Vertragsschluss aus; tatsächlich haben sie sich über mindestens einen regelungsbedürftigen Punkt aber noch nicht verständigt; das bisher Vereinbarte gilt dann dennoch – vorausgesetzt, der Vertrag wäre selbst ohne Regelung des offenen Punktes zustande gekommen.



[image: Icon_Warnung.jpg]Der versteckte Dissens bezieht sich nur auf Nebensächlichkeiten; nur dann ist der gesamte Vertrag nicht hinfällig. Geht es dagegen um wesentliche Vertragsbestandteile, also die essentialia negotii, ist der Vertrag noch nicht zustande gekommen. Dabei gilt übrigens die Regel »Auslegung vor Dissens«, wobei man im Zweifel versuchen kann, eine Ansprache zu »retten«. Zur Auslegung lesen Sie etwas in Kapitel 4.



Fallstricke beim Vertragsschluss

Bislang ging es ja darum, wie Verträge ganz grundsätzlich zustande kommen. Nun lernen Sie noch einige Stolpersteine kennen. Das sind:


[image: check.gif] die Geschäftsunfähigkeit und beschränkte Geschäftsfähigkeit

[image: check.gif] der Formmangel

[image: check.gif] das gesetzliche Verbot

[image: check.gif] die Sittenwidrigkeit und der Wucher



[image: Icon_Hand.jpg]Sie können diese Aspekte, sollte es einmal darauf ankommen, beim Prüfungspunkt »Anspruch entstanden« näher thematisieren, handelt es sich doch um rechtshindernde Einwendungen, die einem vertraglichen Anspruch entgegenstehen können.



In Abbildung 5.1 sehen Sie noch einmal eine zusammenfassende Übersicht.


	 

  
  
  [image: fg0501.jpg]
  
Abbildung 5.1: Hindernisse beim Vertragsschluss



Aspekte der Geschäftsfähigkeit

Die Geschäftsfähigkeit ist erforderlich, um wirksam Rechtsgeschäfte tätigen zu können.


[image: Icon_Warnung.jpg]Verwechseln Sie die Geschäftsfähigkeit nicht mit der Rechtsfähigkeit, die in Kapitel 3 genauer erklärt ist und die besagt, dass Rechtssubjekte als Träger von Rechten und Pflichten rechtsfähig sind.




[image: Icon_Hand.jpg]Eigentlich passt das Thema der Geschäftsfähigkeit sehr gut zur Rechtsgeschäftslehre, zu der Sie etwas in Kapitel 4 lesen können. Da es aber im Studium oft im Zusammenhang mit Verträgen thematisiert wird, sei sie hier näher vorgestellt.



Willenserklärungen ganz allgemein sowie speziell als Antrag und Annahme kann nur wirksam abgeben, wer geschäftsfähig ist. Allein dann liegt ein gültiges Rechtsgeschäft (!) vor. Das Konzept des BGB ist diesbezüglich recht ausgeklügelt.

Zur Geschäftsfähigkeit selbst gibt es im BGB übrigens wieder einmal – nichts! Abermals wird dieser Begriff vorausgesetzt, ohne dass Sie dazu eine Definition finden. Sie können sich dazu Folgendes merken:


[image: Icon_definition.jpg]Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, Rechtsgeschäfte wirksam vornehmen und so Rechte und Pflichten begründen zu können.



Das BGB unterstellt erst einmal, dass diejenigen, die Willenserklärungen abgeben, grundsätzlich geschäftsfähig sind. Wenn das der Fall ist, dann ist ja alles okay und es bedarf keiner Regelung. Anders ist es bei den problematischen Fällen, wenn die Geschäftsfähigkeit zweifelhaft ist: Das kann sein bei Bestehen einer


[image: check.gif] Geschäftsunfähigkeit. Hier fehlt es an der Geschäftsfähigkeit.

[image: check.gif] beschränkten Geschäftsfähigkeit. Hier ist die Geschäftsfähigkeit eingeschränkt.


Regelungen zu beidem finden Sie im Allgemeinen Teil des BGB ab § 104 BGB.

Die Geschäftsunfähigkeit

Willenserklärungen eines Geschäftsunfähigen sind nichtig, also von Beginn an unwirksam. Diese Rechtsfolge ergibt sich aus § 105 Abs. 1 BGB. Die Geschäftsunfähigkeit ist damit eine rechtshindernde Einwendung. Geschäftsunfähige können grundsätzlich keinerlei Willenserklärungen abgeben und damit keine Verträge schließen. Aber wer ist geschäftsunfähig? Sehen Sie sich dazu einfach § 104 BGB an. Geschäftsunfähig ist,


[image: check.gif] wer noch keine sieben Jahre alt ist (was man in den meisten Fällen unproblematisch berechnen kann).

[image: check.gif] wer unter einer krankhaften Störung der Geistestätigkeit leidet, wenn dadurch die freie Willensbestimmung ausgeschlossen und dieser Zustand nicht nur vorübergehend ist.



[image: Icon_beispiel.jpg]Hierunter fallen etwa dauerhafte psychische Erkrankungen, wie Demenz oder Schizophrenie. Ist jemand lediglich vorübergehend in seinem Bewusstsein eingeschränkt – beispielsweise infolge von Trunkenheit –, so ist das ein Fall von § 105 Abs. 2 BGB.




[image: Icon_Hand.jpg]Auch Geschäftsunfähige können mit gewissen Einschränkungen rechtlich berechtigt und verpflichtet werden: Minderjährige Kinder unter sieben Jahren stehen beispielsweise unter der elterlichen Sorge (§§ 1626 ff. BGB); sie schließt die Berechtigung zur Vertretung mit ein (§ 1629 BGB). Erwachsene Personen, die geschäftsunfähig sind, können selbst ausnahmsweise dann Rechtsgeschäfte abschließen, wenn es sich um Geschäfte des täglichen Lebens handelt (§ 105a BGB). Im Übrigen kann eine Betreuung bestellt werden (§§ 1896 ff. BGB). Die frühere Entmündigung gibt es schon lange nicht mehr.



Die beschränkte Geschäftsfähigkeit

Noch etwas kniffliger ist es bei der beschränkten Geschäftsfähigkeit. Sie betrifft Personen, die zwar das siebte Lebensjahr erreicht haben, aber noch nicht volljährig sind. Nach § 106 BGB gelten die Sonderregelungen der §§ 107 bis 113 BGB. Die Idee dahinter ist ganz einfach: Man möchte Minderjährige durchaus befähigen, zunehmend selbstständig zu werden und rechtlich wirksame Handlungen vorzunehmen. Im jugendlichen Eifer besteht aber vielleicht bisweilen die Gefahr, etwas übermütig zu werden und über das Ziel hinauszuschießen. Daher wollte der Gesetzgeber Minderjährige zugleich vor allzu nachteiligen Folgen schützen. Das BGB ist insofern also um einen Spagat bemüht. Welche rechtlichen Konsequenzen das Handeln hat, hängt davon ab, ob es sich um rechtlich vorteilhafte Rechtsgeschäfte handelt oder nicht.



[image: check.gif] Rechtlich vorteilhaftes Rechtsgeschäft: Willenserklärungen von beschränkt geschäftsfähigen Personen können wirksam sein, wenn das Geschäft »lediglich rechtlich vorteilhaft« ist. Das lässt sich § 107 BGB entnehmen. Maßgeblich ist allein, ob es sich um einen rechtlichen Vorteil handelt. Wie das Geschäft wirtschaftlich zu betrachten ist, ist irrelevant.

[image: check.gif] Rechtlich nicht vorteilhaftes Rechtsgeschäft: Dazu muss der gesetzliche Vertreter (§ 1629 BGB) entweder vorher zustimmen (das nennt man Einwilligung, §§ 107, 183 BGB) oder das nachträglich tun (das heißt Genehmigung, §§ 108, 184 BGB). Liegt keine Einwilligung vor, ist ein geschlossener Vertrag bis zur Genehmigung erst einmal schwebend unwirksam. Die vorherige beziehungsweise nachträgliche Zustimmung ist also für die Wirksamkeit der vertraglichen Absprache bestimmend.

[image: check.gif] Taschengeldparagraf: Da Minderjährige zunehmend selbstständig agieren sollen, gibt es den sogenannten »Taschengeldparagrafen« (§ 110 BGB). In bestimmten Fällen sind Verträge danach selbst ohne Zustimmung der gesetzlichen Vertreter wirksam. Dazu müssen dem beschränkt Geschäftsfähigen die entsprechenden Mittel zur freien Verfügung überlassen worden sein und er müsste mit eben diesen Mitteln die vertragsmäßige Leistung bewirken.



[image: Icon_beispiel.jpg]Erwirbt der 14-jährige Leon für 99 Cent im Supermarkt eine Limo, muss man unterscheiden: Der Kaufvertrag als Verpflichtungsgeschäft (siehe dazu Kapitel 4) ist nicht lediglich rechtlich vorteilhaft: Der Kauf begründet nämlich eine rechtliche Verpflichtung, den Kaufpreis zu zahlen (§ 433 Abs. 2 BGB). Die mit dem Kaufvertrag zusammenhängenden beiden Verfügungsgeschäfte (Verfügung über das Eigentum an der Kaufsache; Verfügung über das Eigentum an den Centmünzen) sind unterschiedlich zu betrachten: Ersteres ist rechtlich vorteilhaft für Leon (er wird Eigentümer des Kaufgegenstands, § 929 BGB), Letzteres ist nachteilig (er verliert das Eigentum an den Münzen, 929 BGB). Unproblematisch ist es, wenn Leon das Rechtsgeschäft mit seinem dafür zur Verfügung gestellten Taschengeld bewirkt (§ 110 BGB).




[image: Icon_Warnung.jpg]Sie sehen, dass sich bei einem rechtlich durchaus komplexen Kauf samt den vorzunehmenden Verfügungen das Trennungs- und Abstraktionsprinzip wieder auswirkt (siehe dazu Kapitel 4)!



Formerfordernisse

Eigentlich stellt das BGB keine allzu großen Hürden an den Abschluss von Rechtsgeschäften im Allgemeinen und Verträgen im Besonderen. Vertragspartner sollen ihre rechtlichen Absprachen möglichst bequem treffen können, weshalb mündliche Absprachen meist ausreichen.


[image: Icon_Warnung.jpg]Auf einem ganz anderen Blatt steht natürlich, ob man sich allein auf mündliche Abmachungen stützen sollte. Speziell im Wirtschaftsleben wird es sich schon aus Gründen eines rechtlichen Risikomanagements empfehlen, getroffene Vereinbarungen schriftlich festzuhalten.



Das BGB als Grundlage für das gesamte Wirtschaftsprivatrecht hält bezüglich etwaiger Formerfordernisse selbstverständlich Regelungen bereit. Rechtlich gibt es zwei Arten solcher Formerfordernisse:


[image: check.gif] Gesetzlicher Formzwang: Hier sehen einzelne Regelungen die Einhaltung bestimmter Formvorgaben vor. Solche Vorgaben bestehen beispielsweise zur Klarstellung und zum Beweis bestimmter Absprachen. In anderen Fällen verfolgen Formvorgaben eine Schutz- und Warnfunktion: Wer ein risikoreiches Geschäft abschließt, soll sich das entsprechend überlegen, bevor der Vertrag unterschrieben wird. Eine Beratungs- und Aufklärungsfunktion kann Formerfordernissen dort zukommen, wo Notare involviert sind (etwa bei Grundstücksgeschäften).

[image: check.gif] Gewillkürter Formzwang: Hier haben sich die Vertragspartner auf entsprechende Formerfordernisse verständigt, was der Grundsatz der Vertragsfreiheit durchaus zulässt. So finden Sie beispielsweise in vielen Verträgen eine Klausel (zum Beispiel »Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform«). Nach § 127 Abs. 1 BGB gelten die Vorschriften über die gesetzlichen Formerfordernisse für die durch Parteivereinbarung bestimmte Form ebenfalls.



[image: Icon_Warnung.jpg]Ein Rechtsgeschäft (und damit ebenso ein Vertrag), das nicht der nötigen Form entspricht, ist von Anfang nichtig (§ 125 BGB). Das ist harter Tobak. Der Formmangel ist damit ebenfalls eine rechtshindernde Einwendung. Sie können das Thema beim Prüfungspunkt »Anspruch entstanden« aufgreifen (Formulierungsvorschlag: »Der Vertrag könnte gemäß § 125 S. 1 BGB nichtig sein. In Betracht kommt insofern ein Verstoß gegen …« Gehen Sie dann näher auf das jeweilige Formerfordernis ein).



Damit Sie ein Gespür für dieses Thema erhalten, finden Sie in Tabelle 5.3 eine Übersicht zu diversen Formerfordernissen.




		Formerfordernis
		Grundlage
		Inhalt
		Beispiele
	




		Schriftform
		§ 126 BGB
		Eigenhändige Unterschrift
		– § 492 BGB, – § 623 BGB, – § 766 BGB
	


		Elektronische Form
		§ 126a BGB
		Qualifizierte Signatur
		– § 568 BGB i. V. m. § 126 Abs. 3 BGB und § 126a BGB
	


		Textform
		§ 126b BGB
		Ohne eigenhändige Unterschrift wirksam (zum Beispiel E-Mail)
		– § 558a Abs. 1 BGB
	


		Notarielle Beurkundung
		§ 128 BGB
		Notar beurkundet den Inhalt einer Erklärung
		– § 311b Abs. 1 S. 1 BGB
– § 518 Abs. 1 BGB
	


		Öffentliche Beglaubigung
		§ 129 BGB
		Notar beglaubig Echtheit einer Unterschrift
		– § 77 BGB
	




Tabelle 5.3: Formerfordernisse im BGB

Wenn Sie also in einer Fallbearbeitung auf etwaige Formmängel stoßen, sollten Sie hellhörig werden. Das gilt umso mehr, da Formmängel unter Umständen »geheilt« werden können. Zudem können manche Vorschriften des BGB durch andere wirtschaftsrechtliche Regelungen modifiziert sein (allen voran durch solche des Handelsrechts).


[image: Icon_beispiel.jpg]Sehen Sie sich dazu beispielsweise folgende Regelungen an: § 311b Abs. 1 S. 2 BGB zum Grundstücksverkauf, § 518 Abs. 2 BGB zur Schenkung, § 766 S. 3 BGB zur Bürgschaft; danach wird der Mangel der Form explizit geheilt, wenn die trotz formungültiger Grundlage versprochene Leistung erbracht wird. Speziell bei der Bürgschaft sollten Sie noch an das Handelsgesetzbuch denken. Verbürgt sich nämlich ein Kaufmann, findet das Erfordernis der Schriftform nach § 766 BGB, § 350 HGB keine Anwendung (siehe dazu Kapitel 12).



Gesetzliches Verbot

Der Wirksamkeit eines Vertrags kann ein gesetzliches Verbot entgegenstehen. Dann ist das Rechtsgeschäft gleichfalls unwirksam (§ 134 BGB).


[image: Icon_definition.jpg]Als Verbotsgesetz gilt eine Rechtsnorm, die gerade das betreffende Rechtsgeschäft mit Blick auf den Inhalt oder die Umstände der Vornahme untersagt.




[image: Icon_beispiel.jpg]Ein Vertrag, der darauf gerichtet ist, gestohlene Güter zu vertreiben, ist unwirksam. Die strafrechtliche Hehlerei (§ 259 StGB) ist ein solches Verbotsgesetz. Dagegen ist der strafrechtliche Betrug (§ 263 BGB) kein Verbotsgesetz. Wird jemand in betrügerischer Weise zum Abschluss eines Vertrags bestimmt, bewirkt das nicht die Nichtigkeit des Vertrags; der Betrogene ist aber zur Anfechtung berechtigt (§ 123 BGB, siehe dazu Kapitel 6).



Sittenwidrigkeit und Wucher

Man kann vieles, aber nicht alles frei vereinbaren. So kann ein Vertrag nichtig sein, wenn er sittenwidrig oder wucherisch ist (§ 138 BGB). Damit wird die Privatautonomie eingeschränkt.


[image: check.gif] Sittenwidrigkeit (§ 128 Abs. 1 BGB): Hierbei handelt es sich um einen unbestimmten und damit auslegungsbedürftigen Rechtsbegriff. Der kann durchaus einem Wandel unterliegen, ändern sich doch die Sittlichkeitsvorstellungen durchaus im Laufe der Zeit. Richtlinie ist immer die gegenwärtige Rechts- und Sozialmoral. Dabei gilt folgende gängige Definition:


[image: Icon_definition.jpg]Sittenwidrig ist ein Rechtsgeschäft, das gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt.



[image: check.gif] Wucher (§ 138 Abs. 2 BGB): Gerade wirtschaftsrechtlich nicht uninteressant ist das Phänomen des Wuchers als spezielle Ausprägung der Sittenwidrigkeit. Ein wucherisches Rechtsgeschäft ist ebenfalls nichtig.


Zwei Punkte sind bei alledem als Maßstab regelmäßig zu prüfen:


[image: check.gif] Objektives Erfordernis: Es muss ein auffälliges Missverhältnis zwischen der Leistung und der Gegenleistung bestehen.

[image: check.gif] Subjektives Erfordernis: Der eine Teil muss eine beim anderen Teil bestehende Schwächesituation ausnutzen.



[image: Icon_beispiel.jpg]Als sittenwidrig angesehen wurden unter Umständen Bürgschaftsverträge nahestehender Personen (zum Beispiel wenn eine Bank einen Bürgschaftsvertrag mit der Ehefrau eines Kreditnehmers schließt, die selbst keinerlei Einkommen bezieht und die Kreditsumme im Fall der Fälle niemals wird begleichen können). Wucherisch sein können Angebote, bei denen die Zinsen weit über dem Üblichen liegen (»Kredithaie«). Hinzukommen muss aber wiederum das Ausnutzen einer Schwächesituation (etwa bei einer bestehenden Zwangslage oder bei Unerfahrenheit des Vertragspartners).



Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Verträge können in der Praxis meist ganz unproblematisch durch Antrag und Annahme geschlossen werden. Dabei handelt es sich jeweils um empfangsbedürftige Willenserklärungen. Neben dem, was Sie vielleicht schon aus Kapitel 4 zur Willenserklärung kennen, sind speziell beim Antrag und bei der Annahme noch einige Besonderheiten zu beachten, etwa hinsichtlich der Bestimmtheit eines Antrags oder der sogenannten invitatio ad offerendum.

Zwar werden die weitaus meisten Verträge Tag für Tag ganz unproblematisch geschlossen. Im Fall der Fälle können aber doch einzelne Probleme auftreten. Sie finden dazu Regelungen im Allgemeinen Teil des BGB. Ihnen ist bekannt, dass hier unter anderem die Geschäftsfähigkeit betroffen sein kann. Neben der Geschäftsunfähigkeit gibt es die sogenannte beschränkte Geschäftsfähigkeit. Bei Letzterer hängt die Wirksamkeit eines Vertrags maßgeblich vom Vorliegen eines rechtlichen Vorteils ab. Weitere Stolpersteine können etwaige Formerfordernisse sein, sie können sich auf ein gesetzliches Verbot beziehen oder Sittenwidrigkeit und Wucher zum Gegenstand haben.

Nachdem Sie nun wissen, wie man Verträge schließt, können Sie sich damit befassen, wie man sich von einem Vertrag wieder lösen kann. Geht das ebenso einfach?
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	So kommen Sie aus einem Vertrag heraus

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Erklären, wie man sich von einem Vertrag lösen kann

	[image: arrow] Ausgewählte Rechtsfragen beantworten

	[image: arrow] Rechtsanwendung trainieren



Aus Kapitel 5 wissen Sie vielleicht schon, was es mit vertraglichen Schuldverhältnissen auf sich hat und wie man Verträge schließt. Nicht weniger interessant ist der umgekehrte Blick: Kann man sich genauso leicht wieder von einem Vertrag lösen?

Das ist jedenfalls dann unproblematisch, wenn sich die Parteien einvernehmlich darauf verständigen, die Wirkungen des Vertrags aufzuheben. Sie können dazu einen entsprechenden Aufhebungsvertrag schließen. Der ist im BGB selbst zwar nicht direkt geregelt; die Vertragsfreiheit ermöglicht das aber.



[image: Icon_gluehlampe.jpg]Praktisch bedeutsam sind solche Aufhebungsverträge beispielsweise im Arbeitsrecht, wo das Arbeitsverhältnis statt durch eine einseitige Kündigung auf diese Weise (mal mehr, mal weniger »gewollt«) aufgelöst werden kann (siehe zum Arbeitsrecht ausführlicher Kapitel 16).




Das Stichwort »Kündigung« führt gleich zur nächsten Frage: Kann man sich tatsächlich problemlos einseitig wieder von einem Vertrag lösen? Ganz so einfach geht das nicht, gilt doch eigentlich der Grundsatz »abgemacht ist abgemacht« – oder für die Lateiner unter Ihnen: »pacta sunt servanda«. Tatsächlich mag es aber einzelne Fallkonstellationen geben, die eine Durchbrechung dieses Grundsatzes zulassen. Wenn sich eine Vertragspartei dann nicht mehr länger an die Abmachungen gebunden sehen will, müssen meist triftige Gründe vorliegen. Möglich ist dann unter Umständen


[image: check.gif] die Anfechtung eines Vertrags,

[image: check.gif] der Rücktritt vom Vertrag,

[image: check.gif] der Widerruf eines Vertrags,

[image: check.gif] die Kündigung eines Vertrags.


Leider hat der Gesetzgeber diese rechtlichen Instrumente nicht zusammenhängend geregelt. Sie finden dazu im BGB vielmehr etwas an unterschiedlichen Stellen. Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, wissen Sie, wo Sie suchen müssen, und können obendrein mit den einzelnen Instrumenten umgehen, da Sie sowohl die (unterschiedlichen) Rechtsfolgen der Anfechtung, des Rücktritts, des Widerrufs und der Kündigung als auch deren Voraussetzungen kennen. Schießt eine Vertragspartei auf diesem Wege die Abmachung wieder in den Wind, können gegebenenfalls sonstige Ansprüche bestehen. Dazu lernen Sie ebenfalls etwas kennen. Am Ende dieses Kapitels können Sie dann die verschiedenen Kategorien einordnen und in einer Fallbearbeitung umsetzen. Zum Einstieg wieder eine kurze Fallstudie:


[image: Icon_beispiel.jpg]Sebastian erwirbt von der Felix Fake Automobile GmbH (F-GmbH) für 7.500 Euro einen Gebrauchtwagen. Wie sich hinterher herausstellt, hat der Wagen einen erheblichen Unfallschaden, was der Verkäufer wissentlich verschwiegen hat. Kann Sebastian den Vertrag anfechten?




Die Anfechtung eines Vertrags

Eine erste Möglichkeit, sich einseitig von einem Vertrag zu lösen, ist die Anfechtung. Sie ist geregelt im Allgemeinen Teil des BGB (§§ 119 ff., 142 f. BGB). Im Rahmen der Anfechtung stellen sich vor allem drei Fragen:


[image: check.gif] Was sind die Rechtsfolgen einer Anfechtung?

[image: check.gif] Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

[image: check.gif] Welche weiteren Konsequenzen hat die Anfechtung?


Wichtig sind wie immer erst einmal die Rechtsfolgen.


Rechtsfolgen der Anfechtung

Welche Rechtsfolgen mit einer Anfechtung verbunden sind, verrät Ihnen § 142 Abs. 1 BGB:


»Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist es als von Anfang an nichtig anzusehen.«


Die Anfechtung führt demnach zur Unwirksamkeit des Vertrags, ganz so als hätte er niemals bestanden. Die Anfechtung ist kein Anspruch, sondern es handelt sich um ein Gestaltungsrecht, das auf ein bestehendes Vertragsverhältnis einwirkt, indem es das gesamte Vertragskonstrukt einseitig (!) wieder zum Einsturz bringt.


[image: Icon_Hand.jpg]Ob es sich bei der Anfechtung um eine rechtshindernde Einwendung (Prüfungspunkt: Anspruch entstanden?) oder eine rechtsvernichtende Einwendung (Prüfungspunkt: Anspruch untergegangen?) handelt, ist zwar umstritten, braucht Sie aber im Detail nicht zu interessieren. Nachdem Sie geprüft haben, ob die ursprünglichen Willenserklärungen abgegeben wurden, können Sie gegebenenfalls einfach zu Anfechtung überleiten (Formulierungsvorschlag: »Der zwischen X und Y geschlossene Vertrag könnte jedoch gemäß § 142 Abs.1 BGB als von Anfang an nichtig anzusehen sein. Dann müssten die Anfechtungsvoraussetzungen erfüllt sein. […]«).




Voraussetzungen der Anfechtung

Zu den einschlägigen Voraussetzungen finden Sie Regelungen in den §§ 119 ff. BGB. Dabei sind stets folgende Punkte zu prüfen:


1. Besteht ein Anfechtungsgrund?

2. Liegt eine Anfechtungserklärung vor?

3. Wurde die Anfechtungsfrist eingehalten?


Bestehen eines Anfechtungsgrundes

Es gibt unterschiedliche Anfechtungsgründe, wobei das Bestehen eines Grundes ausreicht. Drei Punkte berechtigten maßgeblich zur Anfechtung:


[image: check.gif] ein Irrtum

[image: check.gif] eine falsche Übermittlung

[image: check.gif] eine Täuschung oder Drohung



[image: Icon_Warnung.jpg]Sollte es in einer Fallbearbeitung tatsächlich einmal um eine Anfechtung gehen, kann gerade beim Bestehen des Anfechtungsgrundes ein Prüfungsschwerpunkt liegen; dann sollten Sie sorgfältig arbeiten.



Die Anfechtung wegen Irrtums

Irren ist ja bekanntlich menschlich und so mancher unternehmerische Erfolg beruht sogar darauf, ein Problem durch »Versuch und Irrtum« zu lösen. Im Rechtsverkehr berechtigt ein Irrtum zur Anfechtung.


[image: Icon_definition.jpg]Ein Irrtum liegt vor, wenn bei der Abgabe einer Willenserklärung Wille und Erklärung beziehungsweise Vorstellung und Wirklichkeit unbewusst auseinanderfallen.



Der Gesetzgeber hat dabei den Irrtum recht differenziert ausgestaltet und zwischen diversen Arten von Irrtümern unterschieden. Schlagen Sie dazu einfach in den §§ 119 ff. BGB nach. Dort finden Sie etwas zum


[image: check.gif] Inhaltsirrtum (§ 119 Abs. 1, 1. Fall BGB). Ein solcher liegt vor, wenn sich der Erklärende »über den Inhalt seiner Erklärung« irrt. Er weiß also, dass er etwas erklärt, weiß aber nicht, was es damit auf sich hat. Nicht darunter fallen hingegen


• der Kalkulationsirrtum. Der liegt insbesondere bei einer falschen Preisangabe vor; dabei hat sich der Erklärende (vor Abgabe der Willenserklärung) verschätzt oder verrechnet.

• der Rechtsfolgenirrtum. Das ist ein Irrtum über die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung.

[image: check.gif] Erklärungsirrtum (§ 119 Abs. 1, 2. Fall BGB). Ein solcher liegt vor, wenn der Erklärende »eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben« wollte. Es wird etwas anderes erklärt, als eigentlich gewollt ist (zum Beispiel versprechen, verschreiben, vertippen).

[image: check.gif] Eigenschaftsirrtum (§ 119 Abs. 2 BGB). Ein solcher liegt vor, wenn sich der Erklärende bezüglich solcher »Eigenschaften der Person oder der Sache [irrt], die im Verkehr als wesentlich angesehen werden«; hier stimmen zwar das Erklärte und Gewollte durchaus überein, allerdings klaffen das Vorgestellte und die Wirklichkeit auseinander. Eigenschaften einer Person oder Sache sind alle tatsächlichen oder rechtlichen Merkmale, die ihr für gewisse Dauer anhaften und für die Wertschätzung erheblich sind. Eigenschaften einer Person sind zum Beispiel Alter, Kreditwürdigkeit (sogenannte Bonität), Geschlecht, Fach- und Sachkunde, etwaige Vorstrafen; Eigenschaften einer Sache sind wertbildende Faktoren wie zum Beispiel Beschaffenheit, Größe, Herkunft, Herstellungsjahr, Urheberschaft – nicht jedoch der Preis beziehungsweise der Wert selbst (er beruht aber seinerseits auf wertbildenden Eigenschaften). Verkehrswesentlich sind solche Eigenschaften, wenn sie dem Zweck des Geschäfts entsprechend von erheblichem Einfluss sind.



[image: Icon_beispiel.jpg]Ein Inhaltsirrtum liegt beispielsweise in folgendem Schulbeispiel vor: Jemand bestellt »25 Gros Rollen« in der Annahme »Gros« sei eine Verpackungsangabe, obwohl dies eine handelsübliche Bezeichnung für 12 × 12 ist (und sich die Bestellung damit zum Beispiel auf 3.600 Toilettenrollen bezieht; das sollte eine Zeit lang reichen). Ein Erklärungsirrtum liegt vor, wenn Liu für das Büro Kopierpapier bestellen will und sich dabei vertippt: Statt 25 Paketen bestellt sie versehentlich 52 Pakete. Ein Eigenschaftsirrtum liegt beispielsweise vor, wenn Kunstliebhaber Carl Kraus eine Skulptur des berühmten Bildhauers Bodo Beil erwirbt. Zeigt eine später angefertigte Expertise, dass das Werk eine (wenn auch gut gemachte) Fälschung ist, hätte sich Carl über die Urheberschaft als wertbildende Eigenschaft geirrt (allerdings kann die Anfechtung dann ausnahmsweise doch ausgeschlossen sein; siehe dazu den Kasten »Anfechtung und Kaufgewährleistung«).



Die Anfechtung wegen falscher Übermittlung

Neben der Irrtumsanfechtung kennt das BGB noch die Anfechtung wegen falscher Übermittlung (§ 120 BGB). Eine Willenserklärung, die durch eine andere Person unrichtig übermittelt worden ist, kann damit unter den gleichen Voraussetzung angefochten werden wie eine nach § 119 BGB irrtümlich abgegebene Willenserklärung.


[image: Icon_beispiel.jpg]Durch einen Boten oder Dolmetscher wird etwas unbewusst falsch übermittelt.



Die Anfechtung wegen Täuschung oder Drohung

Eine Anfechtung ist nach § 123 Abs. 1 BGB schließlich noch in folgenden Fällen möglich:


[image: check.gif] Arglistige Täuschung: Hier erweckt jemand durch sein Verhalten in dem anderen eine falsche Vorstellung (Täuschung). Das kann aktiv erfolgen oder passiv durch Schweigen (dann aber nur, wenn eine Aufklärungspflicht bestand). Arglistig ist eine Täuschung, wenn sie vorsätzlich erfolgt, wobei bedingter Vorsatz genügt (der Täuschende behauptet einfach etwas ins Blaue hinein). Der Getäuschte muss seine Willenserklärung schließlich infolge der Täuschung abgeben (Kausalität).

[image: check.gif] Widerrechtliche Drohung: Hier stellt jemand ein von ihm selbst beeinflussbares Übel in Aussicht (Drohung). Das ist widerrechtlich, wenn es ungesetzlich oder sittenwidrig ist.



[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn der Autohändler in der Fallstudie Sebastian gegenüber den erheblichen Unfallschaden verschweigt, liegt darin eine arglistige Täuschung, wird doch bei erheblichen Schäden eine Pflicht zur Aufklärung angenommen. Hätte der Verkäufer als 2-Meter-Hüne Sebastian mit den Worten »Du kaufst jetzt diesen Wagen, sonst setzt es was« zum Abschluss eines Vertrags bewogen, läge darin eine widerrechtliche Drohung, ist eine Nötigung doch strafrechtlich sanktioniert (§ 240 StGB).




Anfechtung und Kaufgewährleistung

Manchmal ist es regelrecht vertrackt. Die fehlende Eigenschaft einer Sache kann nämlich zugleich einen Sachmangel begründen. Dafür kennt das BGB aber eigens einige Regelungen und Rechte (insbesondere beim Kauf gemäß §§ 437 ff. BGB, siehe dazu Kapitel 8). Die Anfechtung wegen eines Eigenschaftsirrtums und die sogenannte Kaufgewährleistung überschneiden sich also. Kann man sich auf beides stützen oder nur ein Recht geltend machen? Hier gilt der Grundsatz: Das Spezielle geht dem Allgemeinen vor! Die spezielle Kaufgewährleistung verdrängt damit die allgemeinen Anfechtungsregeln, wenn sie auf einen Eigenschaftsirrtum gestützt werden (falls Sie wissen wollen, warum: die kürzeren Verjährungsfristen im Kaufrecht nach § 438 BGB würden ansonsten hinfällig). Dagegen gilt der Vorrang nicht, wenn sich die Anfechtung auf eine arglistige Täuschung oder widerrechtliche Drohung stützt.


[image: Icon_beispiel.jpg]Irrt sich Karl, weil nicht der berühmte Bildhauer Bodo Beil der Schöpfer der Skulptur ist, greifen vorrangig die Kaufgewährleistungsrechte (§ 437 BGB), denn der Kaufgegenstand hat – wie Sie genauer in Kapitel 8 sehen werden – einen Sachmangel (§ 434 BGB). Eine Anfechtung nach § 119 Abs. 2 BGB scheidet demnach aus. Hätte der Verkäufer der Skulptur dagegen wissentlich über die Urheberschaft getäuscht, wäre der Vertrag nach § 123 Abs. 1 BGB durchaus anfechtbar.





Nachdem Sie nun also die Anfechtungsgründe kennen, wird es Zeit, sich der zweiten Voraussetzung zuzuwenden: der Anfechtungserklärung.


Vorliegen einer Anfechtungserklärung

Zur Anfechtungserklärung finden Sie eine Regelung in § 143 BGB. Bei der Anfechtungserklärung handelt es sich um eine gewöhnliche Willenserklärung. Sie können also Ihre in Kapitel 4 erworbenen Kenntnisse zu Willenserklärungen einfach übertragen: Eine Anfechtung kann ausdrücklich erfolgen oder sich konkludent aus den Umständen ergeben; man muss nicht zwingend den Begriff »Anfechtung« verwenden.

Die Anfechtung erfolgt bei einem Vertrag regelmäßig gegenüber dem Vertragspartner (§ 143 Abs. 1, 2 BGB). Wurde der Vertrag im Wege der Stellvertretung (§§ 164 ff. BGB) geschlossen und hat sich der Vertreter geirrt, kann trotzdem der Vertretene als Vertragspartner die Anfechtung erklären, schließlich ist er derjenige, den die mit der Stellvertretung verbundenen rechtlichen Wirkungen treffen.

Einhalten der Anfechtungsfrist

Eine Anfechtung ist nicht beliebig lange möglich, sondern sie muss fristgerecht erfolgen. Die Zeitspanne kann – je nach Anfechtungsgrund – unterschiedlich ausfallen.


[image: check.gif] Frist bei einer Irrtums- und Übermittlungsanfechtung (§ 121 BGB): Hier muss die Anfechtung »unverzüglich« erfolgen. Dies bedeutet »ohne schuldhaftes Zögern«, wie Sie der Legaldefinition in § 121 BGB entnehmen können. Eine gewisse Bedenkzeit wird man dem Anfechtenden dabei regelmäßig einräumen können. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt der Kenntnis vom Anfechtungsgrund.

[image: check.gif] Frist bei einer Täuschung- oder Drohungsanfechtung (§ 124 BGB): Hier muss die Anfechtung innerhalb eines Jahres erfolgen. Fristbeginn ist der Zeitpunkt, in dem der Anfechtungsberechtigte die Täuschung entdeckt beziehungsweise wenn bei einer Drohung die Zwangslage endet.



[image: Icon_Warnung.jpg]Nach zehn Jahre ist eine Anfechtung in jedem Falle ausgeschlossen (§§ 121 Abs. 2, 124 Abs. 3 BGB). Irgendwann soll es halt sein Bewenden haben und Rechtsfrieden einkehren.



In Abbildung 6.1 finden Sie eine zusammenfassende Übersicht zur Anfechtung.

Weitere Konsequenzen der Anfechtung

Eine Anfechtung kann unterschiedliche Konsequenzen haben. Sie sollten folgende Ansprüche kennen:


[image: check.gif] Anspruch auf Schadensersatz (§ 122 BGB): Für den Vertragspartner, dem gegenüber die Anfechtung erklärt wurde, kann die Anfechtung nachteilig sein – vor allem bei einer Irrtumsanfechtung des Anfechtenden: Nur weil der sich geirrt hat, soll der Vertragspartner in die Röhre schauen? Nicht ganz: Unter Umständen muss der Anfechtende Schadensersatz leisten.

[image: check.gif] Anspruch auf Herausgabe (§§ 812 ff. BGB): Greift die Anfechtung, ist damit die rechtliche Basis für das gesamte Rechtsgeschäft hinfällig. In solchen Fällen sollten Sie an § 812 BGB denken, der beim Fehlen eines Rechtsgrundes einen Herausgabeanspruch im Falle der ungerechtfertigten Bereicherung vorsieht (siehe dazu ausführlicher Kapitel 9).



[image: Icon_beispiel.jpg]In Kapitel 9 finden Sie zudem eine ausführlichere Lösung zur obigen Fallstudie zum Gebrauchtwagenkauf.



Und damit haben Sie schon die erste Option dazu abgeschlossen, wie man sich von einem Vertrag lösen kann. Widmen Sie sich nun dem Rücktritt und sehen Sie, welche Parallelen und Unterschiede es zur Anfechtung gibt – etwa hinsichtlich der Rechtsfolge.


	 

  
  
  [image: fg0601.jpg]
  
Abbildung 6.1: Die Anfechtung im Überblick



Der Rücktritt vom Vertrag

Regelungen zum Rücktritt finden Sie anders als bei der Anfechtung nicht im Allgemeinen Teil des BGB, sondern im zweiten Buch zum Schuldrecht, und zwar konkret ab § 346 BGB (Allgemeines Schuldrecht). Beim Rücktritt stellen sich abermals drei Fragen:


[image: check.gif] Was sind die Rechtsfolgen eines Rücktritts?

[image: check.gif] Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

[image: check.gif] Welche weiteren Konsequenzen hat der Rücktritt?


Rechtsfolgen des Rücktritts

Die Rechtsfolgen des Rücktritts sind in § 346 Abs. 1 BGB geregelt:


»Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so sind im Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die gezogenen Nutzungen herauszugeben.«



[image: Icon_Warnung.jpg]Erkennen Sie den Unterschied zur Anfechtung? Beim Rücktritt ist der Vertrag keinesfalls nichtig. Das ursprüngliche vertragliche Schuldverhältnis verwandelt sich in ein sogenanntes Rückgewährschuldverhältnis. Aus den ehemaligen vertraglichen Leistungspflichten werden Rückgewährpflichten, sofern die Leistungen bereits erbracht wurden (falls nicht, ist das gar nicht mehr nötig).




[image: Icon_Hand.jpg]Beim Rücktritt handelt es sich um eine rechtsvernichtende Einwendung, die Sie ganz einfach beim Prüfungspunkt »Anspruch untergegangen?« abhandeln können (Formulierungsbeispiel: »Fraglich ist allerdings, ob der Anspruch nicht infolge eines Rücktritts wieder untergegangen ist.«).



Prüfen Sie dann ganz einfach das Vorliegen der einschlägigen Voraussetzungen.


Voraussetzungen des Rücktritts

Der Rücktritt setzt dreierlei voraus:


1. Besteht ein Rücktrittsrecht?

2. Liegt eine Rücktrittserklärung vor?

3. Ist eine Rücktrittsfrist einzuhalten?



Bestehen eines Rücktrittsrechts

So wie es bei der Anfechtung eines Anfechtungsgrundes bedurfte, ist beim Rücktritt ein entsprechendes Rücktrittsrecht erforderlich. Ein solches Recht kann nach § 346 Abs. 1 BGB in zwei Fällen bestehen:


[image: check.gif] Vertragliches Rücktrittsrecht: Die Vertragsparteien können sich »vertraglich den Rücktritt vorbehalten« (§ 346 Abs. 1, 1. Fall BGB). Die Vertragsfreiheit lässt grüßen.

[image: check.gif] Gesetzliches Rücktrittsrecht: Oftmals werden die Parteien einen Vertrag aber gar nicht mit der Vorstellung abschließen, sich später davon wieder zu lösen. Gerade dann, wenn die Parteien keine vertragliche Regelung getroffen haben, kann ein gesetzliches Rücktrittsrecht interessant werden (§ 346 Abs. 1, 2. Fall BGB). Sie finden solche Rücktrittsrechte an ganz unterschiedlichen Stellen im BGB verteilt.


• Spezielle Regelungen: Sehen Sie sich die folgenden Vorschriften an: § 437 Nr. 2 BGB (Kaufvertrag), § 634 Nr. 3 BGB (Werkvertrag), § 651i BGB (Reisevertrag). Zu diesen speziellen Rücktrittsregelungen lesen Sie mehr in Kapitel 8. Hier aber bereits ein Hinweis: Solche Rücktrittsregelungen greifen insbesondere dann, wenn die Durchführung des Vertrags Probleme aufwirft, etwa weil ein Kaufgegenstand mangelhaft ist.

• Allgemeine Regelungen: Wenn es für bestimmte Verträge keine speziellen Regelungen gibt, können die allgemeinen Rücktrittsrechte greifen (§§ 323 f. BGB), sei es wegen nicht oder nicht vertragsgerecht erbrachter Leistungen oder wegen der Verletzung einer (Neben-)Pflicht nach § 241 Abs. 2 BGB. Diese allgemeinen Regelungen spielen aber keine nennenswerte Rolle: Einmal weil es für wichtige Vertragstypen ja ohnehin spezielle Vorschriften gibt; zum anderen lassen sich selbst dort, wo es keine speziellen Regelungen gibt (wie beim Dienstvertrag nach § 611 BGB), andere Wege finden (etwa bei der Kündigung aus wichtigem Grund nach § 626 BGB, bei der Sie dann über § 628 BGB letztlich aber doch wieder beim Rücktritt landen). Der auf die allgemeinen Regelungen gestützte Rücktritt ist aber gegebenenfalls von Interesse, wenn der Vertrag noch nicht vollzogen wurde.


Vorliegen einer Rücktrittserklärung

Bei der Rücktrittserklärung zeigt sich eine weitere Parallele zur Anfechtung, denn natürlich muss der Rücktritt ebenfalls erklärt werden, was nicht weiter überrascht, wird doch das bestehende Vertragsverhältnis einseitig umgestaltet. Davon muss die andere Vertragspartei etwas wissen. Das geschieht durch die Rücktrittserklärung (§ 349 BGB). Selbstverständlich gelten hier die Ihnen schon bekannten Anforderungen (insbesondere zum Zugang solcher empfangsbedürftigen Willenserklärungen, siehe dazu Kapitel 4).

Einhalten der Rücktrittsfrist

Während eine Anfechtung – je nach Anfechtungsgrund – innerhalb einer bestimmten Frist erfolgen muss, ist das beim Rücktritt etwas anders. Das BGB selbst kennt keine explizite Rücktrittsfrist. Sie lässt sich aber vertraglich vereinbaren oder der Vertragsgegner kann eine angemessene Frist zur Rücktrittserklärung setzen. Nach Ablauf der Frist erlischt das Rücktrittsrecht, wie Sie § 350 BGB entnehmen können. Der Rücktrittsgegner möchte schließlich nicht auf ewig darauf warten, wie es denn nun aussieht mit dem Vertrag.

Bei einem speziellen Rücktrittsrecht (zum Beispiel im Rahmen der Kaufgewährleistung, § 437 Nr. 2 BGB) kann es gegebenenfalls aber schnell verjähren (siehe § 438 BGB zur Verjährung der Mängelansprüche).

In Abbildung 6.2 finden Sie das Wichtigste zum Rücktritt in einer zusammenfassenden Übersicht.

Weitere Konsequenzen des Rücktritts

Wie bei der Anfechtung zieht ein Rücktritt gegebenenfalls weitere Konsequenzen nach sich. Denken Sie hier etwa an folgende Ansprüche:


[image: check.gif] Anspruch auf Wertersatz: Kann das, was man erhalten hat, nicht zurückgegeben werden, ist gegebenenfalls Wertersatz zu leisten (§ 346 Abs. 2 BGB).

[image: check.gif] Anspruch auf Schadensersatz: In Betracht kommt neben dem Rücktritt noch ein Anspruch auf Schadensersatz (§ 325 BGB). Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine Anspruchsgrundlage, sondern vielmehr um eine Klarstellung.


Eine Darstellung zum Schadensersatz finden Sie in Kapitel 8 zu den Leistungsstörungen. Dabei geht es unter anderem um den sogenannten Schadensersatz statt der Leistung (§§ 281, 282, 283 i. V. m. §§ 280, 311a Abs. 2 BGB) und den Verzögerungsschaden (§ 280 Abs. 2 i. V. m. § 286 BGB). Sie können sich das also für später aufheben.


	 

  
  
  [image: fg0602.jpg]
  
Abbildung 6.2: Der Rücktritt im Überblick



Und damit sind Sie schon mit der zweiten Möglichkeit durch, sich wieder von einem Vertrag zu lösen. Und weil aller guten Dinge ja bekanntlich drei sind, geht es sogleich weiter mit dem Widerruf eines Vertrags.

Der Widerruf eines Vertrags

Ebenso wie bei den bereits zuvor behandelten Gestaltungsrechten geht es beim Widerruf vornehmlich um drei Fragen:


[image: check.gif] Was sind die Rechtsfolgen eines Widerrufs?

[image: check.gif] Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

[image: check.gif] Welche weiteren Konsequenzen hat der Widerruf?


Rechtsfolgen des Widerrufs

Die Regelungen zum Widerruf wurden vom Gesetzgeber vor einiger Zeit grundlegend überarbeitet. Sie finden Regelungen dazu im Allgemeinen Schuldrecht. Zum Einstieg in das Widerrufsrecht sollten Sie sich zunächst § 355 Abs. 1 Satz 1 BGB ansehen. Dort heißt es hinsichtlich der Rechtsfolgen:


»Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so sind der Verbraucher und der Unternehmer an ihre auf den Abschluss des Vertrags gerichteten Willenserklärungen nicht mehr gebunden, wenn der Verbraucher seine Willenserklärung fristgerecht widerrufen hat.«


Des Weiteren finden Sie etwas zu den Rechtsfolgen in § 355 Abs. 3, Satz 1 BGB:


»Im Falle des Widerrufs sind die empfangenen Leistungen unverzüglich zurückzugewähren.«


Der Widerruf hat also zweierlei zum Gegenstand: Die ursprünglich abgegebenen Willenserklärungen werden hinfällig (das ähnelt ein bisschen der Anfechtung), zum zweiten sind die empfangenen Leistungen zurückzugewähren (das erinnert an den Rücktritt).

Falls Sie sich nun fragen, weshalb es neben den beiden vorgenannten Gestaltungsrechten überhaupt noch den Widerruf gibt, ist diese Frage durchaus berechtigt. Mit dem Widerruf wollte es der Gesetzgeber den Verbrauchern einfach machen. Sie können einen ursprünglich geschlossenen Vertrag völlig unkompliziert wieder in den Wind schießen, um das einmal salopp zu formulieren. Der Widerruf soll den Verbraucherschutz stärken, weshalb er nur im Verhältnis von Verbrauchern und Unternehmern einschlägig ist.


[image: Icon_Hand.jpg]Wer Verbraucher (§ 13 BGB) beziehungsweise Unternehmer (§ 14 BGB) ist, können Sie in Kapitel 3 nachlesen.




[image: Icon_Hand.jpg]Vielleicht ahnen Sie schon, an welcher Stelle man den Widerruf prüft: Es handelt sich abermals um eine rechtsvernichtende Einwendung, weshalb der Widerspruch ganz einfach beim Prüfungspunkt »Anspruch untergegangen?« abgehandelt werden kann (Formulierungsbeispiel: »Der Vertrag könnte jedoch durch einen Widerruf hinfällig geworden sein. Ist der Verbraucher in diesem Falle nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden; zudem die Leistung zurückzugewähren (§ 355 Abs. 1, 3 BGB).«). Dann prüfen Sie die Voraussetzungen.



Voraussetzungen des Widerrufs

Für einen wirksamen Widerruf muss dreierlei erfüllt sein:


[image: check.gif] Bestehen einer Widerrufsbefugnis

[image: check.gif] Vorliegen einer Widerrufserklärung

[image: check.gif] Einhalten der Widerrufsfrist


Bestehen einer Widerrufsbefugnis

Zum Widerruf befugt sind Verbraucher (§ 13 BGB) vor allem in zwei Fällen: zum einen bei Abmachungen, die den etwas sperrigen Titel »Verträge, die außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wurden« tragen, und zum anderen bei Fernabsatzverträgen.


[image: Icon_Hand.jpg]Neben diesen beiden Fällen gibt es weitere Spezialregelungen, die wirtschaftsrechtlich ebenfalls interessant sind und sich auf besondere Themenbereiche beziehen. So gibt es eine Regelung zu Verbraucherdarlehensverträgen (§ 356b BGB), zu Ratenlieferungsverträgen (§ 356c BGB) oder bei Verträgen über Finanzdienstleistungen (§ 357a BGB).



Um ein besseres Gespür für die gesamte Materie zu bekommen, sehen Sie sich die beiden zentralen Fälle genauer an.


[image: check.gif] Widerruf bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen (§§ 312g, 355 f. BGB): Etwas eingängiger als die vorstehende Bezeichnung ist der Begriff, unter dem solche Fälle früher gefasst wurden, nämlich »Haustürgeschäfte«, wobei aber keineswegs nur Geschäfte betroffen waren, die an der Haustür abgeschlossen wurden. Diese Kategorie ist viel umfassender. Möglicherweise sind Sie selbst schon damit in Kontakt gekommen, etwa wenn Sie beim Bummel in einer Einkaufspassage darauf angesprochen wurden, ein Probeabo für eine Zeitschrift abzuschließen. Viele lassen sich durch den Überrumplungseffekt etwas aufschwatzen. Will man davon hinterher wieder Abstand nehmen, hilft der Widerruf. Ob ein »außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag« betroffen ist, lässt sich mit dem Kriterienkatalog des § 312b Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BGB herausfinden.

[image: check.gif] Widerruf bei Fernabsatzverträgen (§§ 312g, 355 BGB): Ganz ähnlich verhält es sich bei sogenannten Fernabsatzverträgen. Hier ist es allerdings nicht der Überrumplungseffekt. Maßgeblich ist vielmehr, dass man bei bestimmten Vertriebsformen weder den Vertragsgegenstand inspizieren noch sich ein Bild vom Vertragspartner machen kann, da der Vertrag nicht vis-à-vis, sondern über eine Distanz abgeschlossen wird (Internet, Versandkatalog, Teleselling etc.). Ob ein Fernabsatzvertrag vorliegt, lässt sich mit dem Kriterienkatalog des § 312c BGB bestimmen.



[image: Icon_Hand.jpg]Selbst wenn ein Vertrag in eine der beiden vorausgegangenen Kategorien fällt, so führt das keineswegs per se zum Bestehen eines Widerrufsrechts. Denn wie heißt es doch: Keine Regel ohne Ausnahme. Und davon gibt es beim Widerruf eine Menge. Zum einen sind die einschlägigen Regeln in bestimmten Fällen überhaupt nicht anwendbar. Details dazu finden Sie in § 312 Abs. 2 BGB. Zum anderen lohnt ein Blick in § 312g Abs. 2 BGB, der ein ganzes Bündel an weiteren Ausnahmen beinhaltet: So sind Waren, die schnell verderblich sind (Nr. 2) ebenso ausgeschlossen wie beispielsweise Hygieneartikel (Nr. 3) oder der Service der Autovermietung (Nr. 9).




[image: Icon_gluehlampe.jpg]Ach ja, falls Sie selbst hin und wieder im Internet etwas downloaden (beispielsweise Apps, E-Books oder Musik etc.) und auf die Idee kommen, von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen, dann sollten Sie sich überlegen, ob Ihnen nicht der § 356 Abs. 5 BGB über den Weg gelaufen ist. Danach kann das Widerrufsrecht nämlich erlöschen, wenn man beim Bestellen bestätigt, auf dieses Recht zu verzichten. Also Augen auf beim Klicken.



Vorliegen einer Widerrufserklärung

Dass der Widerruf als Gestaltungsrecht erklärt werden muss, ergibt sich aus § 355 Abs. 1, S. 2 BGB. Ebenso wie die Erklärungen bei den anderen Gestaltungsrechten ist die Widerrufserklärung eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die der anderen Seite zugehen muss. Hingewiesen sei dabei noch auf § 355 Abs. 1, S. 2 BGB: Danach braucht der Widerruf nicht begründet zu werden; alles andere würde das Einlegen des Widerrufs für Verbraucher unnötig erschweren und dem Verbraucherschutz entgegenlaufen. Ebenso wenig bedarf die Erklärung einer bestimmten Form, was das Einlegen des Widerrufs gleich viel einfacher macht.


[image: Icon_beispiel.jpg]Sie können einen Widerruf also klassisch mittels eines (eingeschriebenen) Briefs formulieren oder eine E-Mail beziehungsweise ein Fax absenden. Oder nutzen Sie, wenn vorhanden, ein Onlineformular. Selbst ein mündlicher oder telefonischer Widerruf genügt, wenngleich er sich nicht empfiehlt: Besser ist es, einen Nachweis in der Hand zu haben. Sicher ist sicher.




[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der Praxis muss die Erklärung den Widerruf klar erkennen lassen. Das bloße Zurücksenden der Ware reicht dazu nicht unbedingt.



Einhalten der Widerrufsfrist

Der Widerruf ist fristgebunden, kann also nur innerhalb der in § 355 Abs. 2 BGB bestimmten Frist erklärt werden (fristgerechte Absendung genügt). Die Frist beträgt 14 Tage und beginnt grundsätzlich mit Vertragsschluss – soweit nichts anderes bestimmt ist.


[image: Icon_beispiel.jpg]Bei einem Vertrag, der die Lieferung von Wasser, Gas, Strom oder Fernwärme zum Gegenstand hat, bleibt es beim Abschluss des Vertrags (§ 356 Abs. 2 Nr. 1 BGB). Im Falle eines Kaufvertrags beginnt die Frist dagegen regelmäßig mit dem Erhalt der (kompletten) Ware (§ 356 Abs. 2 Nr. 1 BGB).



Ein Hinweis noch: Dem Unternehmer kommt gegenüber Verbrauchern eine besondere Informationspflicht zu (§ 312d BGB). Wie die im Detail aussehen muss, können Sie Art. 246a des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) entnehmen. Diese Informationspflicht sollte man als Unternehmer durchaus ernst und keineswegs auf die leichte Schulter nehmen.


[image: Icon_Warnung.jpg]Wurde die Information versäumt oder ist sie nicht in der richtigen Art und Weise erfolgt, gilt zugunsten der Verbraucher zum einen eine längere Widerrufsfrist von maximal einem Jahr und 14 Tagen (§ 356 Abs. 3, S. 2 BGB). Zum anderen drohen wettbewerbsrechtliche Konsequenzen, etwa wenn das Widerrufsrecht statt als eine Selbstverständlichkeit als ein besonderer Service herausgestellt wird (siehe zum Wettbewerbsrecht Kapitel 20).




[image: Icon_beispiel.jpg]Sollten Liu, Katja und Sebastian ihre Produkte beispielsweise über einen Onlineshop vertreiben, wäre eine rechtssichere Website, die den Anforderungen des Widerrufsrechts entspricht, unumgänglich.



Was die mit einem vollzogenen Widerruf verbundenen Kosten betrifft, so muss man abermals unterscheiden:


[image: check.gif] Die Kosten für den Versand von Waren zum Kunden trägt im Falle des Widerrufs der Verkäufer.

[image: check.gif] Die Kosten der Rücksendung muss der Verbraucher tragen (§ 357 Abs. 6 BGB), es sei denn, der Unternehmer zeigt sich dem Verbraucher gegenüber besonders kulant und serviceorientiert.


In Abbildung 6.3 finden Sie zum Widerruf eine zusammenfassende Übersicht.


	 

  
  
  [image: fg0603.jpg]
  
Abbildung 6.3: Der Widerruf im Überblick



Weitere Konsequenzen des Widerrufs

Mit dem Widerruf eines Vertrags hat sich die Angelegenheit erledigt und man zieht wieder seiner eigenen Wege. Gerade Verbraucher sollten aber darauf achten, dass nicht noch ein Bumerang zurückkommt: Lässt man sich etwas zur Ansicht schicken, um es dann erst einmal ausgiebig zu nutzen, bevor man es unter Hinweis auf den Widerruf retour schickt, ist man unter Umständen zum Schadensersatz verpflichtet, sollte die Ware dadurch an Wert verloren haben. Das gilt auch für Dienstleistungen oder für Verträge über Wasser, Gas, Strom oder Fernwärme. Hier besteht bei schon erbrachten Leistungen ebenfalls ein Ersatzanspruch (mehr dazu finden Sie in § 357 Abs. 7, 8 BGB).

Die Kündigung eines Vertrags

Hier nun die vierte und letzte der in diesem Kapitel behandelten Möglichkeiten, vertragliche Bindungen wieder ad acta zu legen: die Kündigung. Sie ist Ihnen vom Prinzip ganz sicher nicht unbekannt. Aber was verbirgt sich eigentlich rechtlich genau dahinter? Insbesondere:


[image: check.gif] Was sind die Rechtsfolgen einer Kündigung?

[image: check.gif] Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

[image: check.gif] Welche weiteren Konsequenzen hat die Kündigung?


Anders als bei den vorgenannten Regelungen gibt es keine zentrale Vorschrift, die die Kündigung behandelt. Dieses Gestaltungsrecht wird im BGB an unterschiedlichen Stellen relevant, und zwar immer dann, wenn es um sogenannte Dauerschuldverhältnisse geht.


[image: Icon_definition.jpg]Bei einem Dauerschuldverhältnis sind die Vertragsparteien für längere Zeit aneinander gebunden, wobei sie ihre Leistungen zumeist nicht nur einmalig, sondern wiederkehrend erbringen.




[image: Icon_beispiel.jpg]Einige Beispiele für Dauerschuldverhältnisse sind der Darlehensvertrag (§ 488 BGB), der Mietvertrag (§ 535 BGB) oder auch der Dienstvertrag (§ 611 BGB) als Arbeitsvertrag. Einige typische Dauerschuldverhältnisse lernen Sie im nächsten Kapitel detaillierter kennen.



Wenn es um Fragen der Kündigung geht, können Sie es sich recht einfach machen und bei den entsprechenden Schuldverhältnissen nachschlagen. Suchen Sie also immer nach speziellen Regelungen im Besonderen Schuldrecht, denn im Allgemeinen Schuldrecht gibt es nur vereinzelt etwas (§ 314 BGB). Das mag auf den ersten Blick etwas verwirrend aussehen, ist es aber gar nicht, denn schon hinsichtlich der Rechtsfolgen gibt es Übereinstimmungen.

Rechtsfolgen der Kündigung

Anders als bei den drei vorausgenannten Gestaltungsrechten finden Sie zur Kündigung keine allgemeine Regelung. Merken Sie sich dazu einfach Folgendes:


[image: Icon_Hand.jpg]Bei einer Kündigung wird das Schuldverhältnis nicht rückwirkend, wohl aber für die Zukunft aufgelöst.




[image: Icon_Hand.jpg]Die Kündigung ist eine rechtsvernichtende Einwendung. Greifen Sie die Kündigung daher einfach beim Prüfungspunkt »Anspruch untergegangen?« auf (Formulierungsbeispiel: »Der Vertrag könnte jedoch durch eine Kündigung beendet sein.«).



Angesichts der breiten Palette an Dauerschuldverhältnissen, die das BGB kennt, soll es hier bei einem allgemeinen Überblick bleiben. Vor allem im Arbeitsrecht (siehe dazu Teil V) werden Sie zur Kündigung (sowie den arbeitsrechtlichen Besonderheiten) mehr erfahren. Zunächst zu den Voraussetzungen der Kündigung, wie sie zumeist (wenngleich nicht immer) gegeben sein müssen.

Voraussetzungen der Kündigung

Bei einer Kündigung sollten Sie sich folgende Fragen stellen:


[image: check.gif] Besteht ein Kündigungsgrund?

[image: check.gif] Liegt eine Kündigungserklärung vor?

[image: check.gif] Bedarf es einer Kündigungsform?

[image: check.gif] Wurde die Kündigungsfrist eingehalten?


Bestehen eines Kündigungsgrundes

Eines Kündigungsgrundes bedarf es nicht immer. Hier müssen Sie vielmehr unterscheiden: Handelt es sich um eine ordentliche oder um eine außerordentliche Kündigung?


[image: check.gif] Ordentliche Kündigung: Hierbei kann jeder Vertragspartner einen Vertrag grundlos kündigen. Allerdings kann es dann auf bestimmte Fristen ankommen (speziell im Arbeitsrecht sind zusätzliche Regelungen zum Kündigungsschutz zu beachten, die im Kündigungsschutzgesetz geregelt sind).

[image: check.gif] Außerordentliche Kündigung: Hierbei kann jeder Vertragspartner bei Vorliegen eines wichtigen Grundes Abstand vom Vertrag nehmen. Auf das Einhalten von Kündigungsfristen kommt es dann gerade nicht mehr an (»fristlose Kündigung«). Zum Kriterium des wichtigen Grundes finden Sie einmal etwas im Allgemeinen Schuldrecht (§ 314 BGB). Relevanter sind indes die im Besonderen Schuldrecht verankerten speziellen Regelungen hinsichtlich einzelner Vertragstypen, wie beim Mietvertrag (§ 543 BGB) oder beim Dienstvertrag (§ 626 BGB). Gegebenenfalls ist aber eine vorherige Abmahnung (§ 314 Abs. 2 BGB) erforderlich, wenn sie nicht in bestimmten Fällen entbehrlich ist (siehe zum Beispiel § 543 Abs. 3 S. 2 BGB) oder weil es um besonders schwere Pflichtverletzungen geht. Die Abmahnung spielt gerade im Arbeitsrecht eine große Rolle.



[image: Icon_definition.jpg]Bei der Beurteilung des Vorliegens eines wichtigen Grundes können Sie sich mit folgender Faustformel bedienen: Ist dem Kündigenden unter Beachtung sämtlicher Umstände und unter Abwägung der wechselseitigen Interessen das Fortführen des Vertragsverhältnisses noch zuzumuten?



Vorliegen einer Kündigungserklärung

Eine wirksame Kündigung bedarf einer entsprechenden empfangsbedürftigen Kündigungserklärung. Sie braucht nicht ausdrücklich so benannt zu werden. Zum Ausdruck kommen muss aber, dass das laufende Dauerschuldverhältnis beendet werden soll.

Einhalten einer Kündigungsform

Bei der Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses kann das Einhalten bestimmter Formerfordernisse nötig sein. Denken Sie etwa an die Schriftform bei der Kündigung eines Mietverhältnisses (§ 568 BGB) oder eines Dienstvertrags (§ 623 BGB). Das ist durchaus erwähnenswert, stellt das BGB für gewöhnlich keine allzu hohen formellen Hürden auf. Und das Nichtbeachten von Formerfordernissen ist gravierend, hat sie doch die Nichtigkeit der Kündigung zur Folge (§ 125 BGB).

Einhalten einer Kündigungsfrist

Prüfen Sie gegebenenfalls bei einer ordentlichen Kündigung, ob sie fristgebunden ist. Sie können sich ganz einfach an etwaige Vorgaben des BGB halten: In § 622 BGB gibt es eine solche Regelung zum Dienstvertrag (Details dazu finden Sie in Kapitel 16 zum Arbeitsrecht).

In Abbildung 6.4 finden Sie eine Übersicht zur Kündigung.

Weitere Konsequenzen der Kündigung

Nach der Kündigung gehen die Beteiligten getrennte Wege. Im Nachhinein können noch ein paar Punkte zu beachten sein. So bestehen beispielsweise bei der Kündigung eines Arbeitsvertrags noch weitere Pflichten, wie die Zeugniserteilung (speziell dazu finden Sie etwas in Kapitel 16).


	 

  
  
  [image: fg0604.jpg]
  
Abbildung 6.4: Die Kündigung im Überblick



Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

In diesem Kapitel haben Sie etwas dazu erfahren, wie man sich von einem Vertrag wieder lösen kann. Das ist nur ausnahmsweise möglich; grundsätzlich sind Verträge erst einmal wie vereinbart einzuhalten. Mit der Anfechtung besteht eine Option, die Rechtswirkungen rückwirkend wieder zu beseitigen. Voraussetzung ist insbesondere das Vorliegen eines Anfechtungsgrundes. Eine vollzogene Anfechtung kann zu weiter gehenden (Schadensersatz-)Ansprüchen des Anfechtungsgegners führen. Anders konzeptioniert ist der Rücktritt – gerade hinsichtlich der Wirkungen: Ein Rücktritt führt zu einem Rückgewährschuldverhältnis. Eine Nähe zum Rücktritt hat der Widerruf, der unter leichteren Voraussetzungen möglich ist, aber mit seiner verbraucherschützenden Intention nur in bestimmten Fällen greift. Speziell Dauerschuldverhältnisse können durch Kündigung beendigt werden. Wie alle anderen Gestaltungsrechte ist die Kündigung nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Sie wirkt zudem nicht für die Vergangenheit, sondern beendet ein Vertragsverhältnis für die Zukunft. Apropos Vertragsverhältnis. Welche Vertragstypen es gibt, erfahren Sie im nächsten Kapitel.
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	Vertragstypen, die Sie kennen sollten

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Wichtige Vertragstypen des Wirtschaftsrechts kennen

	[image: arrow] Mit charakteristischen Ansprüchen umgehen

	[image: arrow] Ausgewählte Detailfragen beantworten



Die vorausgegangenen Kapitel 5 und 6 erklären Ihnen, wie man Verträge schließt und sich davon wieder lösen kann. In diesem Kapitel geht es nun darum, ausgewählte Vertragstypen einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Das erfolgt natürlich nicht ohne Grund, sind doch gerade Verträge wichtige – man wird sogar sagen können, die wichtigsten – Gestaltungsinstrumente wirtschaftlicher Betätigungen: angefangen bei der Beschaffung und dem Austausch von Waren über die Produktion und Verarbeitung von Gütern bis hin zum Angebot von Dienstleistungen oder der gesamten Logistik – die Palette ließe sich beliebig fortsetzen. Wie viele Verträge hierzulande tagein, tagaus abgeschlossen werden, wird wohl niemand verlässlich sagen können.

Verbraucher, kleine und mittelständische Unternehmen, Großkonzerne, sie alle haben mit den unterschiedlichsten Vertragsarten zu tun. Vertragliche Absprachen bilden häufig den Kern des Wirtschaftsrechts. Schon deshalb sollte man eine Vorstellung von den jeweiligen Optionen haben. Wer die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht kennt, wird nur schwer einschätzen können, was betriebswirtschaftlich sinnvoll ist: Lohnt es sich beispielsweise, einen Firmenwagen zu kaufen oder doch besser zu leasen?

Hinzu kommt: Solange alles reibungslos läuft, was ja meist der Fall ist, werden sich die Vertragsparteien keine weiteren Gedanken machen (und das ist zum Glück gar nicht nötig). Doch Missverständnisse, unklare Vorstellungen, fehlerhafte Vertragsdurchführung – all das kann zu Problemen führen. Spätestens dann taucht die Frage nach dem rechtlichen Charakter eines Vertrags auf. Dabei ist es nicht bloß hilfreich, sondern elementar wichtig zu wissen, woran man eigentlich ist: Mit welchen Rechten und Pflichten sind vertragliche Absprachen konkret verbunden? Vor allem aber auch: Welche Ansprüche resultieren gegebenenfalls daraus?



[image: Icon_Hand.jpg]Wenn es einmal problematisch wird und rechtliche Fragestellungen aufs Tapet kommen, müssen Sie für die Rechtsanwendung wissen, welche Regelungen überhaupt einschlägig sind. Gibt es spezielle Vorgaben – etwa für einzelne gesondert geregelte Vertragstypen –, sind die vorrangig zu beachten.




Wenn Sie dieses Kapitel bearbeitet haben, kennen Sie nicht nur einzelne Vertragstypen im Überblick. Sie werden zugleich folgende Fragen beantworten können:


[image: check.gif] Wo finden sich die einschlägigen Regelungen?

[image: check.gif] Was sind die jeweiligen vertragstypischen Rechte und Pflichten?

[image: check.gif] Welche Besonderheiten sollte man beachten?


Am besten erschließen Sie sich das Ganze wieder ausgehend von einer kurzen Fallstudie:


[image: Icon_beispiel.jpg]Mittwoch 8:30 Uhr. Liu, Katja und Sebastian treffen sich erneut mit ihrer Anwältin Dr. Bisnet. Im Hinblick auf anstehende Geschäftsaktivitäten möchten die drei vor allem wissen, worauf sie vorbereitet sein müssen, wenn es darum geht, vertragliche Abmachungen mit potenziellen Kunden und Geschäftspartnern zu treffen. Insbesondere wollen sie Klarheit, inwieweit die Rechtswirkungen aus abgeschlossenen Verträgen sie selbst oder die von ihnen zwischenzeitlich gegründete SchneeWittChen GmbH treffen.





Vertragsmanagement in der Unternehmenspraxis

Bei der Vielzahl von Verträgen, die tagtäglich innerhalb eines Unternehmens abgeschlossen werden, besteht leicht die Gefahr, irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Denken Sie vielleicht an Ihre eigene Situation: Haben Sie alle Details zu laufenden Verträgen im Blick? Wissen Sie beispielsweise, wie lange Ihr Handyvertrag noch läuft? Was im privaten Umfeld manchmal etwas stiefmütterlich behandelt wird, gewinnt im Unternehmensumfeld umso größere Bedeutung, je komplexer die Geschäftsaktivitäten sind: Ein gut überlegtes und konzipiertes Vertragsmanagement ist hier hilfreich. Damit lässt sich beispielsweise


[image: check.gif] der Überblick behalten, welche Verträge mit welchem konkreten Inhalt abgeschlossen wurden. So kann man gegebenenfalls Einnahmen besser kontrollieren und unnötige Ausgaben vermeiden.

[image: check.gif] nachhaken, ob die eigenen Vertragsmuster die rechtlichen Anforderungen erfüllen und stets auf dem aktuellen Stand sind.

[image: check.gif] eine revisionssichere Zusammenstellung (und Archivierung) vertragsrelevanter Dokumente sicherstellen.

[image: check.gif] wichtige Stichtage einhalten, wie zum Beispiel Zahlungstermine oder (Kündigungs-) Fristen, damit sich ein bestehender Vertrag nicht automatisch verlängert (was sicherlich ärgerlich wäre, wenn dadurch weitere Kosten entstünden).


Ein gutes Vertragsmanagement dient dazu (rechtliche) Risiken zu minimieren, die sich letztlich sogar finanziell niederschlagen können. Vielfach empfiehlt es sich, all das zentral zu steuern (Geschäftsführung, Buchhaltung oder – sofern gegeben – Rechtsabteilung). In der Praxis werden hierzu verschiedentlich unterstützend Softwareangebote genutzt, um das Vertragsmanagement zu optimieren.



Wenn es darum geht, einen Überblick über die wirtschaftsrechtlich relevanten Vertragstypen zu erhalten, kann man an unterschiedlichen Stellen ansetzen.


[image: check.gif] Für viele Fälle passend: die Vertragstypen des BGB

Hier sind die »Klassiker« geregelt, wie sie insbesondere für den täglichen Gebrauch nützlich sind. Sie finden dort beispielsweise ebenso etwas zum Kauf- oder Mietvertrag wie zur Schenkung, zum Darlehensvertrag, zum Werkvertrag oder der Bürgschaft etc.

[image: check.gif] Für spezielle Bedürfnisse: Regelungen des HGB und sonstiger Gesetze

Einzelne Vertragstypen sind nicht nur im BGB, sondern außerhalb davon in anderen Gesetzen geregelt. Teils modifizieren sie die BGB-Regelungen, teils haben sie ganz eigenen Charakter. Die sind dann jeweils auf die speziellen Bedürfnisse der Adressaten zugeschnitten. Im HGB modifizieren beispielsweise die Regelungen zum Handelskauf den BGB-Kauf. Zugleich finden Sie dort eigene Vertragstypen, etwa zum Fracht-, Speditions- oder Lagervertrag. Relevant ist zudem der Versicherungsvertrag. Dazu gibt es mit dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) eine eigene Grundlage.

[image: check.gif] Für die Praxis entwickelt: die nicht gesetzlich geregelten Vertragstypen

In jüngster Zeit haben sich in der Praxis neuartige Vertragstypen entwickelt, die gesetzlich überhaupt nicht normiert sind. Welche das sind? Dazu gleich mehr.



[image: Icon_Hand.jpg]Die Ihnen sicher geläufige Privatautonomie und die daraus folgende Vertragsfreiheit (letztlich als Ausprägung der durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützten Handlungsfreiheit) erlauben es den Vertragsparteien, ihre jeweiligen Rechtsbeziehungen individuell zu gestalten – jedenfalls sofern sie sich innerhalb bestimmter Grenzen halten, allen voran die §§ 134, 138, 242 BGB. Die Freiheit erstreckt sich insbesondere auf den Vertragsinhalt (Inhaltsfreiheit). Daher können Vertragsparteien durchaus von den gesetzlich vorgesehenen Vertragstypen abweichende Regelungen treffen oder sogar ganz neue Vertragstypen »erfinden« (sogenannte atypische Verträge).



Starten Sie zunächst mit den BGB-»Klassikern«.

Für viele Fälle passend: Die Vertragstypen des BGB

Gerade weil die rechtlichen Beziehungen so immens sind, bedarf es klarer Rahmenbedingungen. Zwar kann man die zentralen Eckpunkte eines Vertrags immer wieder individuell aushandeln. Das wäre aber gerade im Tagesgeschäft viel zu aufwendig und die Gefahr, einen wichtigen und regelungsbedürftigen Punkt womöglich zu übersehen, einfach zu groß. Unsere Rechtsordnung ist darauf vorbereitet und schafft Abhilfe.

Starten Sie bei Ihrem Abstecher in die bunte Vertragswelt mit dem BGB. Sie finden dort eine ganze Palette an »Mustern« oder »Modellen«. Die Vertragstypen des BGB bieten weit mehr als bloße Orientierung, sie schaffen ein gehöriges Maß an Rechtssicherheit.

Welche Verträge gibt es nun? Schlagen Sie dazu einfach im zweiten Buch des BGB nach, dem Schuldrecht.


[image: Icon_Hand.jpg]Im achten Abschnitt des Schuldrechts in den §§ 433 bis 853 BGB ist unter der Überschrift »Einzelne Schuldverhältnisse« ein ganzes Sammelsurium von einzelnen Vertragsmodellen ganz so wie an einer Perlenschnur aufgeführt, samt mehr oder weniger detaillierter Regelungen. Man nennt diesen Teil das »Besondere Schuldrecht« (siehe dazu auch Kapitel 1).



Die Regelungen im Besonderen Schuldrecht bieten Ihnen gleich in zweifacher Hinsicht eine Hilfestellung: Sie finden dort


[image: check.gif] etwas zu den charakteristischen vertragstypischen Rechten und Pflichten (um die es in diesem Kapitel vor allem geht).

[image: check.gif] bei einigen (aber nicht allen) Vertragstypen zugleich etwas zu den sogenannten Leistungsstörungen, wenn Probleme auftauchen (speziell dazu lesen Sie mehr in Kapitel 8).



[image: Icon_Hand.jpg]Das Besondere Schuldrecht ist für Sie schließlich noch aus einem weiteren Grund eine wahre Fundgrube. Es behandelt nämlich nicht nur die vertraglichen Schuldverhältnisse. Sie finden auch etwas zu Rechtsverhältnissen, die ohne Vertrag entstehen. Diese sogenannten gesetzlichen Schuldverhältnisse sind Gegenstand von Kapitel 9.



Das BGB hat die Vertragstypen nicht näher kategorisiert. Die Zusammenstellung wirkt daher auf den ersten Blick mitunter etwas durcheinandergewürfelt. Wenn Sie sich näher mit den einzelnen Vertragstypen befassen, werden Sie allerdings sehen, dass es durchaus Gemeinsamkeiten beziehungsweise Unterschiede gibt. Zur Veranschaulichung eine erste grobe Zusammenstellung der diversen Vertragstypen:


[image: check.gif] Güteraustauschverträge: Ihnen ist gemeinsam, dass sie darauf gerichtet sind, einem anderen bestimmte Gegenstände (Sachen, Rechte) auf Dauer zu überlassen. Wichtige Güteraustauschverträge sind:


• der Kaufvertrag (§§ 433 ff. BGB)

• der Tauschvertrag (§ 480 BGB)

• der Schenkungsvertrag (§§ 516 ff. BGB)

[image: check.gif] Gebrauchsüberlassungsverträge: Sie sind darauf gerichtet, einem anderen bestimmte Gegenstände (Sachen, Rechte) vorübergehend zu überlassen. Gebrauchsüberlassungsverträge sind beispielsweise:


• der Teilzeitwohnrechtevertrag (§§ 481 ff. BGB)

• der Darlehensvertrag (§§ 488 ff., 607 ff. BGB)

• der Mietvertrag (§§ 535 ff. BGB)

• der Pachtvertrag (§§ 581 ff. BGB)

• der Leihvertrag (§§ 589 ff. BGB)

[image: check.gif] Tätigkeitsverträge: Ihr Vertragsgegenstand ist es, bestimmte Tätigkeiten zu erbringen. Hierunter fallen:


• der Dienstvertrag (§§ 611 ff. BGB)

• der Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB)

• der Mäklervertrag (§§ 652 ff. BGB)

• der Reisevertrag (§§ 651a ff. BGB)

• der Auftrag (§§ 662 ff. BGB)

• der Geschäftsbesorgungsvertrag (§§ 675 ff. BGB) – einschließlich der Zahlungsdienste

• der Verwahrungsvertrag (§§ 688 ff. BGB)

[image: check.gif] Sonstige Vertragstypen: Daneben gibt es eine Reihe weiterer Vertragstypen, die das Sammelsurium weiter abrunden. Dazu zählen:


• der Gesellschaftsvertrag (§§ 705 ff. BGB)

• die Gemeinschaft (§§ 741 ff. BGB)

• die Bürgschaft (§ 765 ff. BGB)

• das Schuldversprechen (§ 780 BGB)

• das Schuldanerkenntnis (§ 781 BGB)

• der Vergleich (§ 779 BGB)


Sie sehen: Die Vertragswelt ist bunt. Grund genug, einigen ausgewählten Vertragstypen einmal etwas genauer auf den Zahn zu fühlen. Keine Sorge, es wird nicht schmerzhaft. Den Auftakt macht der Kaufvertrag.

Beschaffung und Absatz: Der Kauf

Waren, Erzeugnisse und Produkte aller Art (und noch so manches andere mehr) werden gekauft und verkauft, weshalb der Kauf wohl das Paradebeispiel wirtschaftlicher Betätigung darstellt. Nicht ohne Grund beeinflusst die sprichwörtliche Kauflaune maßgeblich das Konsumklima. Schon bei Kleinen sind Kaufmannsläden überaus beliebt, was sich bei den Großen mit dem »Shopping« nahtlos fortsetzt. »Ich kauf mir was, kaufen macht so viel Spaß«, sang schon vor Jahren der Popbarde Herbert Grönemeyer.

Der Kauf als vertragliches Schuldverhältnis steht an ziemlich exponierter Stelle, nämlich gleich zu Beginn des Besonderen Schuldrechts. Sie finden Regelungen dazu in den §§ 433 bis 479 BGB, die teils noch um weitere Vorschriften außerhalb des BGB ergänzt werden. Hier ein Überblick:


[image: check.gif] §§ 433 ff. BGB enthalten die Grundnormen.

[image: check.gif] §§ 474 ff. BGB enthalten ergänzende Regelungen für den Verbrauchsgüterkauf.

[image: check.gif] §§ 373 ff. HGB enthalten ergänzende Regelungen für den Handelskauf.


Sie werden alle Bereiche im Folgenden genauer kennenlernen. Zunächst zu den Grundnormen.


[image: Icon_Hand.jpg]Sie können im Kauf durchaus so etwas wie einen Prototyp sehen, an dem sich vertragsrechtlich eine ganze Menge veranschaulichen lässt, was Sie dann leicht auf andere Vertragstypen übertragen können. Daher wird der Kaufvertrag nachfolgend etwas ausführlicher vorgestellt.



Bevor Sie in die Details einsteigen, rufen Sie sich gegebenenfalls noch einmal das Klammerprinzip des BGB in Erinnerung (siehe dazu Kapitel 1): Die §§ 433 ff. BGB regeln nicht sämtliche Details zum Kauf. Für einzelne Aspekte von allgemeingültiger Bedeutung müssen Sie gegebenenfalls weitere Regelungen, insbesondere solche des Allgemeinen Teils, heranziehen. Das kann beispielsweise folgende Fragen treffen:


[image: check.gif] Wie schließt man einen Kaufvertrag? Hinsichtlich des Vertragsschlusses bestehen keine Besonderheiten; Sie können wie üblich vorgehen (Antrag und Annahme, §§ 145 ff. BGB, siehe dazu Kapitel 5). Ein solcher Kaufvertrag kann regelmäßig formfrei geschlossen werden (sofern nicht ausnahmsweise Formvorschriften gelten, wie das – wie Sie vielleicht wissen – bei Grundstücksgeschäften der Fall ist, § 311b BGB; übersieht man das, hat das die Nichtigkeit zur Folge, § 125 BGB).

[image: check.gif] Wer kann Vertragspartner sein? In den §§ 433 ff. BGB ist nicht speziell geregelt, wer Vertragspartei eines Kaufvertrags sein kann. Die Beteiligten heißen – wenig überraschend – einfach Käufer beziehungsweise Verkäufer. Als solche kommen alle Personen in Betracht, die rechtsfähig sind. Sie können einmal mehr auf allgemeine Regelungen zurückgreifen: Vertragspartner können demnach alle natürlichen oder juristischen Person sowie sonstige rechtsfähige Personenzusammenschlüsse sein (siehe dazu Kapitel 3).


Die Frage, wer Vertragspartner (geworden) ist, kann zudem mit weiteren Aspekten verbunden sein:


[image: check.gif] Stellvertretung: Wird nicht der Vertragspartner selbst aktiv, sondern gibt ein Dritter für ihn eine entsprechende Willenserklärung ab, stellt sich die Frage nach der wirksamen Stellvertretung (§§ 164 ff. BGB).

[image: check.gif] Geschäftsfähigkeit: Wenn Minderjährige als Vertragspartner in Betracht kommen, wird sich regelmäßig die Frage der Geschäftsfähigkeit (§§ 104 ff. BGB) stellen. Im Rahmen einer Fallprüfung brauchen Sie nur den Sachverhalt zu lesen. Der enthält gegebenenfalls alle nötigen Hinweise.


Je nachdem können beim Kauf (oder anderen Verträgen) weitere allgemeine Regelungen berührt sein, etwa wann und wo die Leistung erbracht werden muss. Grundsätzlich kann ein Verkäufer – wie im Übrigen jeder Schuldner – nach § 271 BGB die Leistung sofort bewirken, wenn nichts anderes ausgemacht ist. Wo das zu geschehen hat (Leistungsort), ist ebenfalls Vereinbarungssache. Vereinbaren kann man beispielsweise


[image: check.gif] Holschuld (§ 269 BGB): Hier ist der Käufer am Zug, der den Kaufgegenstand am Wohnsitz oder – was im Wirtschaftsrecht häufiger sein wird – dem Niederlassungsort des Verkäufers abholen muss. Dort erhält er den Kaufgegenstand.

[image: check.gif] Bringschuld: Sie liegt vor, wenn die Parteien vereinbart haben, dass der Verkäufer den Kaufgegenstand beim Käufer abliefert.

[image: check.gif] Schickschuld: Hier hat der Verkäufer alles Nötige getan, wenn er die Kaufsache ordnungsgemäß versendet (zum Letzteren gibt es übrigens eine Regelung in § 447 BGB).


Und worum geht es nun beim Kauf selbst? Charakteristisch sind vor allem die vertragstypischen Rechte und Pflichten.

Rechte und Pflichten

Einzelheiten zu den jeweiligen Rechten und Pflichten finden Sie in § 433 BGB. Wenn Sie diese Norm aufmerksam lesen, erkennen Sie, dass die Vorschrift zwei Absätze hat. Halten Sie die unbedingt auseinander, denn sie betreffen verschiedene Regelungsbereiche. Dabei können Sie unterscheiden:


[image: check.gif] Anspruch des Käufers auf Übereignung: § 433 Abs. 1 BGB regelt die Pflichten eines Verkäufers. Die Hauptleistungs- oder Primärpflicht besteht darin, dem Käufer die Sache (§ 90 BGB, für Tiere gilt § 90a BGB) zu übergeben und – jetzt kommt’s – das Eigentum daran zu verschaffen (§ 433 Abs. 1 Satz 1 BGB). Aus der Perspektive des Käufers ist das eine Anspruchsgrundlage gegen den Verkäufer, wenn es darum geht, einen Kaufgegenstand übereignet zu bekommen. Der Verkäufer ist zudem verpflichtet, die verkaufte Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu übereignen und zu übergeben (§ 433 Abs. 1 Satz 2 BGB). Kommt er dem nicht nach, verletzt er diese Pflicht, dann stehen dem Käufer bestimmte weiter gehende Ansprüche und Rechte zu (zur sogenannten Kaufgewährleistung lesen Sie mehr in Kapitel 8).

[image: check.gif] Anspruch des Verkäufers auf Kaufpreiszahlung: § 433 Abs. 2 BGB regelt umgekehrt die Pflicht eines Käufers. Sie besteht darin, den Kaufpreis zu zahlen. Aus der Perspektive des Verkäufers bietet diese Norm demnach eine Anspruchsgrundlage für den Verkäufer gegen den Käufer, wenn es darum geht, den Kaufpreis zu erhalten.



[image: Icon_Hand.jpg]Behalten Sie § 433 BGB als eine Vorschrift mit zwei wichtigen Anspruchsgrundlagen im Blick. Die Rechtsanwendung wird damit vergleichsweise einfach: Wenn Sie zwischen den beiden Absätzen unterscheiden, finden Sie leicht die jeweils einschlägige Anspruchsgrundlage. Die Pflichten stehen im Gegenseitigkeitsverhältnis (man spricht von Synallagma): Der eine gibt, damit der andere gibt – und umgekehrt.




Der Kauf als Verpflichtungsgeschäft

Ist Ihnen das Wort »verpflichtet« in § 433 Abs. 1 BGB aufgefallen? Der Kauf begründet bloß entsprechende »Verpflichtungen«; es handelt sich also lediglich um ein Verpflichtungsgeschäft (Kausalgeschäft), das heißt, durch einen Kaufvertrag wird jemand bloß dazu veranlasst, etwas zu tun (Übereignung der Kaufsache einerseits, Zahlung des Kaufpreises andererseits). Die Erfüllung dessen erfolgt separat davon durch entsprechende Verfügungen (Erfüllungsgeschäft). Selbst wenn sich das im Alltag alles zeitgleich abspielen mag, so muss man das juristisch strikt voneinander trennen (siehe zu alledem Kapitel 4). Wie die Verfügung erfolgt, hängt ganz davon ab, was verkauft wurde:


[image: check.gif] Bei beweglichen Sachen erfolgt beispielsweise die Eigentumsübertragung durch Einigung und Übergabe (§§ 929 ff. BGB, siehe dazu Kapitel 10).

[image: check.gif] Bei unbeweglichen Sachen (Immobilien) erfolgt die Eigentumsübertragung durch Einigung und Eintragung in das Grundbuch (§§ 873, 925 BGB, siehe dazu Kapitel 10).




So weit zu den Grundlagen des Kaufs. Das ist aber noch nicht alles. Der Kauf bietet rechtlich noch ein paar Besonderheiten, die nicht zuletzt aus wirtschaftsrechtlicher Perspektive von Interesse sind.

Auf ein paar Aspekte sei bereits an dieser Stelle kurz hingewiesen. Sie werden noch Gelegenheit haben, einiges davon an anderer Stelle zu vertiefen.

Gegenstand eines Kaufvertrags

Gegenstand eines Kaufs kann sowohl eine Sache wie ein Recht sein.


[image: check.gif] Kauf einer Sache: Gegenstand eines Kaufvertrags wird oftmals eine Sache sein, wie es in § 433 BGB ja selbst festgelegt ist. Dann kann man noch differenzieren, wobei Sie gegebenenfalls Vorschriften aus dem Allgemeinen Schuldrecht beziehungsweise aus dem Handelsrecht heranziehen müssen:


• Stückschuld: Dabei schuldet der Verkäufer eine ganz bestimmte Sache. Er ist dann verpflichtet, diese konkrete Sache zu übereignen (zum Beispiel einen Pkw mit einer bestimmten Fahrgestellnummer).

• Gattungsschuld: Hier schuldet der Verkäufer kein genau bestimmtes Einzelstück; er ist vielmehr verpflichtet, eine Sache der entsprechenden Gattung zu übereignen (bei 5 Kilo Kirschen also keine bestimmten einzelnen Kirschen, sondern insgesamt Kirschen mittlerer Art und Güte, § 243 Abs. 1 BGB).


[image: Icon_Warnung.jpg]Sind Kaufleute beteiligt, verschiebt sich der Maßstab bei der Gattungsschuld. So ist bei einem Handelskauf sogenanntes Handelsgut mittlerer Art und Güte zu leisten (§ 360 HGB, siehe dazu Kapitel 13). Das kann je nach den Umständen qualitativ mehr oder weniger bedeuten.



[image: check.gif] Kauf von Rechten und sonstigen Gegenständen: Ebenso ist es möglich, ein Recht oder einen sonstigen Gegenstand zu kaufen und zu verkaufen. Das können Sie § 453 BGB entnehmen, der insoweit auf eine entsprechende Anwendung der Vorschriften über den Kauf von Sachen verweist. Bei einem verkauften Recht erfolgt die Übertragung natürlich nicht durch eine Übergabe – das wäre ja nicht möglich –, sondern im Wege der Abtretung (§§ 398 ff. BGB, siehe dazu Kapitel 4).



[image: Icon_beispiel.jpg]Rechte können beispielsweise Patente, Anteile an Unternehmen oder Forderungen im Rahmen des Forderungskaufs sein. Sonstige Gegenstände finden Sie beispielsweise im Bereich der Daseinsvorsorge (Strom, Gas, Wasser etc.). Denken Sie schließlich an weitere wirtschaftsrechtlich interessante Dinge, wie ein bestimmtes Wissen (Know-how) oder die in heutigen Zeiten zunehmend relevanten (Kunden-)Daten.



Auch (Sach-)Gesamtheiten, etwa ganze Unternehmen, können Gegenstand eines Kaufvertrags sein (siehe zum Unternehmenskauf den Kasten »Mergers & Acquisitions«).

Der Begriff »Unternehmen« meint die Gesamtheit aller Vermögenswerte, angefangen von Sachen über Rechte bis hin zu immateriellen Werten wie dem Geschäfts- und Firmenwert (»good will«). Aber aufgepasst: Beim Unternehmenskauf gilt ebenfalls das Trennungs- und Abstraktionsprinzip: Das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft (Kausalgeschäft) bleibt der Kaufvertrag. Dadurch wird der Verkäufer verpflichtet, das Unternehmen in Gänze auf den Erwerber zu übertragen. Die entsprechenden Verfügungsgeschäfte (Erfüllungsgeschäfte) können sich auf zwei Wegen vollziehen:


[image: check.gif] Asset Deal: Der Käufer erwirbt alle zum Unternehmen gehörenden Vermögenswerte (Assets), angefangen von Grundstücken über Anlagen, sämtliche Einrichtungsgegenstände sowie etwaige Schutzrechte (Patente etc.) und nicht zu vergessen sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten. Das ist vergleichsweise aufwendig, da jeder einzelne Vermögensgegenstand – dem Spezialitätsprinzip entsprechend – nach den einschlägigen Regelungen zu übertragen ist (bei Sachen gemäß §§ 929 ff. BGB, bei Immobilien gemäß §§ 873, 925 BGB, bei Rechten gemäß 398 ff. BGB).

[image: check.gif] Share Deal: Der Käufer erwirbt (alle) Anteile (Shares) an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft. Die Übertragung der Anteile erfolgt im Wege der Abtretung (§§ 398 ff. BGB).



Mergers & Acquisitions

Im Zusammenhang mit dem Kauf von Unternehmen stoßen Sie bisweilen auf den Begriff »Mergers & Acquisitions« (kurz: M&#38;A). Darunter lassen sich verschiedene Aktivitäten fassen: neben Fusionen (Mergers) und Unternehmenskäufen (Acquisitions) beispielsweise auch Unternehmensausgründungen (Outsourcing) sowie -abspaltungen (Spin-offs) und anderes mehr. Nicht nur in der anwaltlichen Beratungspraxis, sondern ebenso im Finanzsektor (Corporate Finance) gilt M&#38;A-Beratung durchaus als lukratives und anspruchsvolles Betätigungsfeld, zumal sich unterschiedliche Disziplinen aus den Bereichen Recht, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung und Unternehmensfinanzierung die Klinke in die Hand geben.

Rechtlich können solche Aktivitäten weitere Probleme, etwa kartellrechtlicher Art, aufwerfen: So können Unternehmenszusammenschlüsse beim Bundeskartellamt anmelde- und anzeigepflichtig sein (§ 39 GWB, siehe zum Kartellrecht Kapitel 20). Unternehmenskäufen gehen vom Erwerber durchgeführte Due-Diligence-Prüfungen voraus. Dabei handelt es sich um eine Art Stärken- und Schwächenanalysen, die mit »gebotener Sorgfalt« (Due Diligence) durchgeführt werden. Damit sollen insbesondere etwaige Risiken identifiziert werden.




Rechte des Käufers bei Mängeln

Ärgerlich ist es für einen Käufer, wenn die Kaufsache Mängel aufweist. Zwar ist ein Verkäufer verpflichtet, den Kaufgegenstand frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen (§ 433 Abs. 1 Satz 2 BGB). Kommt er dem allerdings nicht nach, fragt sich, welche Rechte der Käufer dann hat. Das betrifft die sogenannte Kaufgewährleistung beziehungsweise Mängelhaftung, für die eigens Regelungen gelten (siehe insbesondere §§ 437 ff. BGB). Ist die gekaufte Sache mangelhaft, hat der Käufer mehrere Optionen:


[image: check.gif] Nacherfüllung: Der Käufer kann als Nacherfüllung zunächst Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen (§ 437 Nr. 1, 439 Abs. 1 BGB).

[image: check.gif] Minderung oder Rücktritt: Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist sie unmöglich, kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten, das heißt die gekaufte Ware gegen Rückzahlung des Kaufpreises zurückgeben (§ 437 Nr. 1 BGB).

[image: check.gif] Schadensersatz: Unter Umständen besteht noch die Möglichkeit, Schadens- oder Aufwendungsersatz zu erhalten (§ 437 Nr. 3 BGB).



[image: Icon_Hand.jpg]Angesichts der immensen Bedeutung finden Sie dazu und zu weiteren sogenannten Leistungsstörungen eigens etwas in Kapitel 8.



Der Verbrauchsgüterkauf

Im Wirtschaftsumfeld begegnet Ihnen bezüglich der Geschäftsbeziehung zwischen Verbrauchern und Unternehmern manchmal das Schlagwort Business-to-Consumer (oder kurz: B2C). Die juristische Terminologie ist da wesentlich nüchterner. Dort heißt es einfach Verbrauchsgüterkauf. Für diesen gelten ergänzend zu den allgemeinen Kaufvorschriften die Spezialregelungen der §§ 474 ff. BGB (sie greifen nur beim Kauf beweglicher Sachen, nicht dagegen beim Kauf von Immobilien oder Rechten!). Praktisch bedeutsam sind sie, weil sie als verbraucherschützende Regelungen manche Besserstellungen enthalten und das gleich in mehrfacher Hinsicht:


[image: check.gif] Vertragliche Vereinbarungen, die zulasten des Verbrauchers gehen, sind nach § 475 Abs. 1 BGB oftmals unwirksam (etwa wenn Rechte bezüglich der Sachmängelgewährleistung eingeschränkt werden. Ausnahme: Ausschluss oder Beschränkung des Anspruchs auf Schadensersatz, § 475 Abs. 3). Das gilt gerade für Absprachen hinsichtlich der Verjährung der Sachmängelgewährleistung (§ 437 BGB); die Verjährung darf nicht hinter der gesetzlichen Regelung zurückstehen (§ 475 Abs. 2 BGB; sofern es nicht den Anspruch auf Schadensersatz betrifft, § 475 Abs. 3).

[image: check.gif] Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit der Übergabe ein Mangel, so wird vermutet, dass er bei Übergabe – das heißt bei Gefahrübergang (dazu lesen Sie mehr in Kapitel 8) – bereits vorgelegen hat (§ 476 BGB). Darin liegt eine sogenannte Beweislastumkehr. Das macht es einem Käufer einfacher, etwaige Kaufgewährleistungsansprüche durchzusetzen.

[image: check.gif] Wird ein Unternehmer von einem Verbraucher gemäß §§ 437 ff. BGB wegen Sachmängelgewährleistung in Anspruch genommen, bleibt der nicht darauf sitzen. Ein Unternehmer als Letztverkäufer hat seinerseits nämlich ein Rückgriffsrecht gegenüber dem eigenen Lieferanten (§ 478 BGB). Dabei reicht die Kette gegebenenfalls immer weiter bis zum Hersteller. Aufpassen müssen Unternehmer nur, wenn sie zugleich Kaufleute sind: Denn nach § 478 Abs. 6 BGB bleibt § 377 HGB unberührt. Das bedeutet, der Unternehmer als Kaufmann verliert den Anspruch, wenn er es versäumt, einen Mangel unverzüglich anzuzeigen (siehe dazu den nächsten Abschnitt sowie ausführlicher Kapitel 13).


Der Handelskauf

Ist zumindest einer der Vertragspartner eines Kaufvertrags Kaufmann im Sinne des Handelsrechts, handelt es sich um einen Handelskauf. In diesem Falle sollten Sie stets im Hinterkopf behalten, dass die besonderen Regelungen des Handelsrechts relevant werden könnten. Sie modifizieren beispielsweise die Regelungen des Kaufgewährleistungsrechts (Details zu alledem finden Sie in Kapitel 13 zu den Handelsgeschäften).


[image: Icon_beispiel.jpg]Die SchneeWittChen GmbH kann selbst Vertragspartner eines Kaufvertrags sein. Die rechtlichen Wirkungen treffen dann die Gesellschaft als rechtsfähige Personenvereinigung. Da es sich bei einer GmbH immer um einen Formkaufmann handelt, müssen Sie gegebenenfalls beachten, dass handelsrechtliche Regelungen relevant werden können. Handeln Liu, Katja und Sebastian dagegen für sich privat, sind sie Verbraucher und als solche durch Vorschriften des Verbrauchsgüterkaufs geschützt.



Sonstige Formen des Kaufs

Das BGB kennt noch weitere Formen des Kaufs, die wirtschaftsrechtlich durchaus von Interesse sein können. Das sind:


[image: check.gif] Kauf auf Probe (§ 454 BGB): Hier erhält der Käufer die Ware für eine bestimmte Zeit zur Ansicht; er kann sie ausprobieren und dann entscheiden, ob er die Sache behalten möchte oder nicht. Entspricht sie nicht seinen Vorstellungen, kann der Käufer sie wieder zurückgeben. Lässt er die Probefrist verstreichen, liegt darin die Billigung des Kaufvertrags, der damit endgültig wirksam wird. Der Kauf auf Probe wird also relevant beim Zustandekommen des Kaufvertrags.


[image: Icon_beispiel.jpg]Bedeutsam ist das vor allem beim Onlineshopping. Allerdings steht einem Kunden ohnehin ein Widerrufsrecht zu (§ 355 BGB).



[image: check.gif] Vorkauf (§§ 463 ff. BGB): Will jemand etwas verkaufen, kann ein anderer zum Vorkauf berechtigt sein. Ein Vorkaufsrecht kann vertraglich vereinbart werden oder auf gesetzlicher Grundlage beruhen. Bei vermieteten Wohnräumen, die an einen Dritten verkauft werden sollen, hat der Mieter beispielsweise ein Vorkaufsrecht (§ 577 Abs. 1 BGB).

[image: check.gif] Wiederkauf: Das Wiederkaufsrecht gibt einem Verkäufer die Option, die verkaufte Ware wieder zurückzukaufen (§§ 456 ff. BGB).

[image: check.gif] Erbschaftskauf: Das ist ein Kaufvertrag über eine angefallene Erbschaft. Neben den kaufrechtlichen Vorschriften finden zusätzlich einige erbrechtliche Bestimmungen Anwendung (§§ 2371 ff. BGB).



[image: Icon_Hand.jpg]Eng mit dem Kaufvertrag verbunden ist ein anderer Vertragstyp, nämlich der Tausch (§ 480 BGB). Wirtschaftsrechtlich interessant sein können beispielsweise sogenannte Tauschringe: Über ein Vermittlungssystem erbringen mehrere Personen wechselseitig vergütungspflichtige Waren-, Dienst- oder Werkleistungen, auf die die kaufrechtlichen Regelungen anwendbar sind.




In aller Kürze: Das UN-Kaufrecht

Wer international im Im- und Export tätig ist, wird nicht umhinkommen, sich mit dem UN-Kaufrecht näher zu befassen. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge den internationalen Warenkauf betreffend (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods – kurz: CISG) vereinheitlicht seit 1980 (in Deutschland seit 1991) vertragliche Aspekte des internationalen Warenkaufs. Den Vertragspartnern bietet es eine Rechtsgrundlage vor allem im Hinblick darauf, wie man entsprechende Verträge schließt und welche Rechte und Pflichten die Beteiligten haben. Es gilt weltweit in zahlreichen Staaten. Als Teil unserer Rechtsordnung ist das UN-Kaufrecht bei internationalen Warenkaufverträgen selbst dann zu berücksichtigen, wenn die Vertragsparteien das nicht ausdrücklich festgelegt haben (sie können es aber ausdrücklich ausschließen). Anwendung findet das UN-Kaufrecht, wenn es sich um einen Warenkaufvertrag handelt und die Vertragspartner ihren Sitz in verschiedenen Ländern haben.



Zweckmäßig: Miete und Pacht

Der Mietvertrag zählt ebenso wie der Kauf zu den zentralen Vertragstypen. Bei einer Miete erfolgt eine vorübergehende Gebrauchsüberlassung gegen Entgelt. Regelungen dazu finden Sie in den §§ 535 ff. BGB.


[image: Icon_Hand.jpg]Das BGB regelt das Mietrecht sehr detailliert. Wenn Sie einen Blick in das Inhaltsverzeichnis werfen, sehen Sie, dass es neben allgemeinen Vorschriften für Mietverhältnisse (ab § 535 BGB) auch speziellere Regelungen für Wohnraummietverhältnisse (ab § 549 BGB) sowie für Mietverhältnisse über andere Sachen (ab § 578 BGB) gibt.



Sie können – genauso wie beim Kauf – nach verschiedenen Ansprüchen differenzieren:


[image: check.gif] Anspruch des Mieters auf Gebrauchsüberlassung: Der Vermieter muss dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit gewähren; er hat sie dem Mieter in einem vertragsgemäßen Gebrauchszustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten (§ 535 Abs. 1 BGB). Das ist nichts anderes als eine Anspruchsgrundlage für den Mieter, insbesondere die Mietsache zu erhalten.

[image: check.gif] Anspruch des Vermieters auf Mietzahlung: Der Mieter hat die vereinbarte Miete zu zahlen (§ 535 Abs. 2 BGB). Dies ist umgekehrt wieder eine entsprechende Anspruchsgrundlage für den Vermieter.


Wie beim Kaufvertrag gibt es beim Mietvertrag Regelungen zur Mängelhaftung. Im Fall der Fälle ist ein Mieter entweder von einer etwaigen Miete ganz befreit oder aber er kann die Miete mindern. Gegebenenfalls kommen noch Schadensersatz- oder Aufwendungsersatzansprüche in Betracht oder das Recht zur Selbstvornahme beziehungsweise Kündigung. Details dazu finden Sie ab § 536 BGB (und in Kapitel 8).


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Das Mietrecht entwickelt sich immer weiter, wobei der Rechtsprechung in der Praxis ein maßgeblicher Anteil zukommt. Sogar in Print, Funk und Fernsehen können Sie dazu manchmal etwas lesen, hören oder sehen. Denken Sie nur an Stichworte wie Mietpreisbremse oder Mietnomaden.



Wirtschaftsrechtlich ebenfalls interessant ist ein weiterer Vertragstyp, der Pachtvertrag, der ab § 581 BGB geregelt ist. Bei der Pacht geht es darum, dass der Verpächter dem Pächter gegen Entgelt (die Pacht) den Gebrauch des verpachteten Gegenstands gewährt (wie bei der Miete). Der Pächter kommt zusätzlich in den Genuss der »Früchte« – damit ist allerdings kein Obst gemeint (es sei denn, man hat zum Beispiel einen Garten gepachtet), sondern es geht allgemein um die Erträge. Pachten kann man zum Beispiel Ladenlokale (eventuell sogar samt Inventar). Wie Sie § 581 Abs. 2 BGB entnehmen können, sind die Regelungen zum Mietvertrag auf den Pachtvertrag entsprechend anwendbar.

Servicebezogen: Der Dienstvertrag

Der Dienstvertrag ist darauf gerichtet, dass jemand bestimmte Tätigkeiten – eben Dienste – erbringt. Selbst wenn man hierzulande manchmal den Vorwurf vernimmt, Deutschland sei eine Dienstleistungswüste mit lauter brummigem Servicepersonal – was die Dienstverträge anbelangt, lässt sich das so pauschal keineswegs sagen. Solche Verträge sind nämlich nicht allein auf das Erbringen von Serviceleistungen beschränkt. Der Anwendungsbereich des Dienstvertragsrechts ist viel weitgehender. Das kommt in § 611 Abs. 2 BGB selbst zum Ausdruck, wenn es heißt: Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein. Solche Dienste können einmalig erbracht werden. Die Tätigkeit kann aber genauso gut auf eine unbestimmte Dauer hin angelegt sein. Dann begründet der Dienstvertrag ein Dauerschuldverhältnis.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Jeder Arbeitsvertrag ist im Kern ein Dienstvertrag. Das Dienstvertragsrecht bildet deshalb die Schnittstelle zum Arbeitsrecht. Mit Blick auf die überragende Bedeutung des Arbeitsrechts und dessen Besonderheiten lesen Sie mehr dazu in Kapitel 16.



Regelungen zum eigentlichen Dienstvertrag finden Sie ab § 611 BGB. Wie bei den anderen vorgenannten Vertragstypen gelten für das Zustandekommen eines Dienstvertrags die allgemeinen Regelungen (§§ 145 ff. BGB). Sogar durch schlüssiges Verhalten – das heißt konkludent – lässt sich ein solcher Vertrag schließen. Und was sind inhaltlich die vertragstypischen Rechte und Pflichten?

Die Rechte und Pflichten im Dienstvertrag finden Sie in § 611 BGB. Achten Sie dabei wieder auf den Anspruchscharakter:


[image: check.gif] Anspruch des Dienstberechtigten auf Erbringen der Tätigkeit: § 611 Abs. 1, 1. Halbsatz BGB regelt die Hauptleistungspflicht des Dienstverpflichteten: Wer Dienste zusagt, muss sie erbringen. Aus der Perspektive des Dienstberechtigten ist das die Anspruchsgrundlage, wenn es darum geht, dass jemand seine Dienstverpflichtungen erfüllt. Nochmals kurz zur Erinnerung: Auch das ist wieder ein Verpflichtungsgeschäft. Anders als bei einem Kauf gibt es jedoch keine irgendwie geartete Verfügung; man erbringt die Dienste – und das war’s. Dennoch kurz der Hinweis, dass der Dienstverpflichtete die versprochenen Dienste (beziehungsweise seine Arbeitsleistung) grundsätzlich persönlich zu erbringen hat (§ 613 BGB). Er kann also nicht einfach jemand anderen losschicken.

[image: check.gif] Anspruch des Dienstverpflichteten: § 611 Abs. 1, 2. Halbsatz BGB regelt im gleichen Atemzug die Pflicht eines Dienstberechtigten. Aus der Perspektive des Dienstverpflichteten bietet diese Norm spiegelbildlich eine Anspruchsgrundlage, wenn es darum geht, die vereinbarte Vergütung für die versprochenen Tätigkeiten zu erhalten. Apropos: Sollten die Vertragsparteien es einmal versäumt haben, zur Vergütung eine Regelung zu treffen, kein Problem: Wie Sie der nächsten Vorschrift nämlich entnehmen können, gilt eine Vergütung als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist (§ 612 Abs. 1 BGB). Hat man bloß »vergessen«, die Höhe der Vergütung festzulegen, kommt es darauf an, ob es eine Taxe (darunter versteht man einen durch Bundes- oder Landesrecht festgelegten Vergütungssatz für bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel für Anwälte) gibt, ansonsten geht man von einer »üblichen« Vergütung aus (§ 612 Abs. 2 BGB; diese Regelung ist eine Hilfsnorm, die Details zum Anspruch auf Vergütung nach § 611 BGB konkretisiert).


Sie sehen, der Dienstvertrag lässt sich leicht handhaben. Aber natürlich gibt es wieder das eine oder andere, das Sie im Hinterkopf behalten sollten.


[image: check.gif] Abgrenzungsprobleme: Es ist nicht immer ganz unproblematisch zu bestimmen, ob in einem konkreten Fall ein Dienstvertrag vorliegt oder nicht vielleicht doch ein anderer Vertragstyp (Werkvertrag oder Geschäftsbesorgungsvertrag).


• Bei der Abgrenzung zum Werkvertrag hilft Ihnen folgende Frage als Faustformel: Ist lediglich eine Tätigkeit geschuldet (dann Dienstvertrag) oder ein irgendwie gearteter Erfolg (dann Werkvertrag, §§ 631 ff. BGB, dazu gleich mehr)?

• Hat der Dienstvertrag eine sogenannte Geschäftsbesorgung zum Gegenstand, gehen die Regelungen des Geschäftsbesorgungsvertrags vor (ab § 675 BGB, dazu ebenfalls gleich mehr).


[image: Icon_beispiel.jpg]Möchte ein Unternehmen von einem Anwalt ein Rechtsgutachten zu einem kniffligen juristischen Problem, liegt darin ein Werkvertrag (das erstellte Gutachten ist ein Werk). Soll der Anwalt das Unternehmen in einem Prozess vertreten, liegt darin ein Dienstvertrag (der Anwalt kann keinen Erfolg herbeiführen), und zwar in Form einer Geschäftsbesorgung (der Anwalt besorgt ein rechtliches Geschäft für das Unternehmen).



[image: check.gif] Leistungsstörungen: Eine Dienstleistung kann schlecht, nicht oder verspätet erbracht werden. Während es bei den beiden vorgenannten Vertragsarten dazu spezielle Regelungen gab, werden Sie beim Dienstvertrag vergeblich danach suchen. Bei etwaigen Leistungsstörungen gelten keine Besonderheiten; es bleibt bei den allgemeinen Regelungen. Dazu finden Sie mehr in Kapitel 8.

[image: check.gif] Beendigung: Werden Dienste nicht nur einmalig erbracht, sondern für einen längeren Zeitraum (Dauerschuldverhältnis), endet ein solches Rechtsverhältnis durch Kündigung (was gerade im Arbeitsrecht überaus bedeutsam ist). Regeln zur Kündigung beim Dienstvertrag finden Sie in den §§ 620 Abs. 2, 621 ff. BGB. Was man bei einer Kündigung beachten muss, ist allgemein in Kapitel 6 sowie mit den arbeitsrechtlichen Besonderheiten in Kapitel 16 beschrieben.


Erfolgsverwöhnt: Der Werkvertrag

Knöpfen Sie sich im Anschluss an den Dienstvertrag nun den Werkvertrag vor, der in der Praxis ebenso wie im Studium eine große Rolle spielt. Dabei geht es um das Herstellen eines irgendwie gearteten Werkes. Sie finden Regelungen zum Werkvertrag ab § 631 BGB.


[image: Icon_definition.jpg]Machen Sie sich gleich mit den richtigen Bezeichnungen der Beteiligten vertraut: Der eine ist der Besteller (der bestellt das Werk), der andere Unternehmer (der erstellt das Werk). Aufgepasst: Der Begriff des Unternehmers ist nicht identisch mit dem Unternehmerbegriff in § 14 BGB (siehe Kapitel 3)!



Und was sind nun die Rechte und Pflichten beim Werkvertrag (und umgekehrt dabei die Ansprüche)? Gleich in der ersten Vorschrift zum Werkvertrag (§ 631 BGB) finden Sie folgende Ansprüche:


[image: check.gif] Anspruch des Bestellers auf Werkerstellung: Die Hauptleistungspflicht des Unternehmers liegt im Erstellen des versprochenen Werkes (§ 631 Abs. 1, 1. Halbsatz BGB). Aus der Perspektive des Bestellers ist das eine Anspruchsgrundlage, wenn es um das Herstellen des Werkes geht.

[image: check.gif] Anspruch des Unternehmers auf Zahlung der Vergütung: Die Hauptleistungspflicht des Bestellers besteht darin, dem Unternehmer die vereinbarte Vergütung zu zahlen (§ 631 Abs. 1, 2. Halbsatz BGB). Aus der Perspektive des Unternehmers bietet diese Norm im Gegenzug eine Anspruchsgrundlage, wenn es um die Vergütung geht.



[image: Icon_Hand.jpg]Übrigens finden Sie in § 632 BGB noch eine ähnliche Regelung wie beim Dienstvertrag, sollten die Vertragsparteien »vergessen« haben, die Vergütung zu regeln. Eine solche gilt wiederum als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung des Werkes den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen (§ 632 BGB). Fällig wird die Vergütung, wenn das Werk abgenommen wurde (§§ 641 Abs. 1, 640 Abs. 1 BGB).



Achten Sie auch beim Werkvertrag auf einige Besonderheiten: Relevant werden können Abgrenzungsprobleme gegenüber anderen Vertragstypen. Dazu haben Sie schon etwas beim Dienstvertrag lesen können. Dass dies wirklich knifflig ist, zeigt das Werkvertragsrecht selbst: Schlagen Sie dazu einmal in § 631 Abs. 2 BGB nach. Danach kann der Gegenstand eines Werkvertrags darin bestehen, eine Sache herzustellen oder zu verändern; Gegenstand kann aber ebenso ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung (!) herbeizuführender Erfolg sein. In dieser Regelung ist die Abgrenzung zur »Dienstleistung« selbst angelegt.


[image: Icon_Warnung.jpg]Wichtig ist die genaue Einordnung eines Vertrags noch aus einem weiteren Grund: Liegt nämlich eine Leistungsstörung vor, kommt es darauf an, ob die allgemeinen Regelungen einschlägig sind (beim Dienstvertrag) oder davon abweichende besondere Regelungen (beim Werkvertrag). In den meisten Fällen werden Sie mit der Einordnung aber keine nennenswerten Probleme haben.




[image: Icon_Hand.jpg]Dienst- und Werkvertrag lassen sich ganz gut mit folgender Faustformel unterscheiden: Während beim Dienstvertrag die Tätigkeit als solche im Mittelpunkt steht, geht es beim Werkvertrag stets um einen bestimmten geschuldeten Erfolg.




[image: Icon_beispiel.jpg]In die Kategorie der Werkverträge fallen ebenso Bau-, Wartungs- oder Personenbeförderungsverträge. Möglicherweise haben Sie sich ein Tattoo stechen lassen? Dann erfolgte das ebenfalls auf Basis eines Werkvertrags – und hoffentlich erfolg(!)reich.



Schön, wenn das Werk trefflich geraten ist und alle Beteiligten damit zufrieden sind. Und wenn nicht? Das ist eine Frage des Leistungsstörungsrechts. Welche Rechte einem Besteller zustehen, lesen Sie ausführlicher in Kapitel 8.

Durch die Brille des Wirtschaftsrechts zeigt sich schließlich noch etwas Erwähnenswertes: So gibt es eine Schnittstelle zum eingangs schon behandelten Kaufrecht, und zwar mit dem Werklieferungsvertrag (§ 651 BGB). Um einen solchen handelt es sich, wenn es um die Lieferung von Sachen geht, die hergestellt oder erzeugt werden sollen. Dann greift nicht das Werkvertragsrecht, sondern durch einen entsprechenden Verweis das Kaufrecht. Nehmen Sie bei einer Abgrenzung des Werkvertrags vom Werklieferungsvertrag eine Gesamtbetrachtung vor und fragen Sie sich, was prägend ist: Geht es im Kern um einen zu erbringenden Erfolg oder um eine Lieferung?


[image: Icon_beispiel.jpg]Angenommen, Sie lassen eine neue Tür in Ihrer Wohnung montieren, wobei es sich um eine Sonderanfertigung handelt. Das kann ein Werkvertrag sein oder ein Werklieferungsvertrag, wenn der eigentliche Einbau mit Blick auf die anfallenden Gesamtkosten eher von untergeordneter Bedeutung ist.



Eine besondere Ausprägung des Werkvertrags ist der Reisevertrag. Die Deutschen galten lange Zeit als Reiseweltmeister und die Tourismusbranche boomt nach wie vor. Speziell zum Reisevertrag finden Sie etwas ab § 651a ff. BGB. Aufgrund des Reisevertrags steht dem Reisenden natürlich in erster Linie ein Anspruch auf Vertragserfüllung zu (§ 651a Abs. 1 BGB). Andere Aspekte betreffen die Reisebestätigung (§ 651a Abs. 3 BGB), den Anspruch auf Übertragung des Vertrags (§ 651b BGB) oder den Rücktritt vor Reisebeginn (§ 651i BGB). Was bei Reisemängeln gilt, können Sie in Kapitel 8 nachlesen.

Kein Ende: Noch mehr Verträge …

Neben den schon dargestellten gibt es noch eine ganze Palette weiterer Verträge. Nachstehend finden Sie dazu eine etwas kürzer gehaltene Übersicht.

Kreditfinanziert: Der Darlehensvertrag

Der Darlehensvertrag spielt gerade im Rahmen der Unternehmensfinanzierung eine herausragende Rolle (siehe dazu Kapitel 15). An dieser Stelle nur so viel: Der Darlehensvertrag – er wird manchmal auch Kreditvertrag genannt – ist in den §§ 488 ff. BGB geregelt, jedenfalls soweit es das klassische Gelddarlehen betrifft. Das BGB kennt noch an anderer Stelle das Sachdarlehen (§ 607 BGB), dessen Bedeutung allerdings gering ist. Die vertragstypischen Rechte und Pflichten sind folgende:


[image: check.gif] Anspruch des Darlehensnehmers auf Erhalt des Darlehens: Der Darlehensgeber ist verpflichtet, dem Darlehensnehmer einen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe zur Verfügung zu stellen (§ 488 Abs. 1 Satz 1 BGB). Das ist aus der Perspektive des Darlehensnehmers damit eine Anspruchsgrundlage für den Erhalt des Darlehens.

[image: check.gif] Anspruch des Darlehensgebers auf Rückzahlung samt Zins: § 488 Abs. 1 Satz 2 BGB enthält eine Regelung, wonach der Darlehensnehmer verpflichtet ist, den geschuldeten Zins zu zahlen und das Darlehen bei Fälligkeit zu erstatten. Umgekehrt ist dies die Anspruchsgrundlage für den Darlehensgeber, wenn es darum geht, das Darlehen erstattet zu bekommen einschließlich etwaiger Zinsen.



[image: Icon_Hand.jpg]Nimmt ein Verbraucher (§ 13 BGB) ein Darlehen auf, so handelt es sich um ein Verbraucherdarlehen. Das Besondere dabei: Man kann sich unter Umständen leicht durch einen Widerruf von einem solchen Darlehen lösen (§ 495 BGB). Mehr zum Widerruf lesen Sie in Kapitel 6. Sehen Sie sich zudem § 513 BGB an. Danach gelten die §§ 491 bis 512 BGB gegebenenfalls auch für Existenzgründer, wenn sie natürliche Personen sind und zum Start in die berufliche Zukunft ein Darlehen von nicht mehr als 75.000 Euro aufgenommen haben.



Unentgeltlich: Der Auftrag

Ein weiterer Vertragstyp ist der in den §§ 662 bis 674 BGB geregelte Auftrag. Der ist gleich aus mehreren Gründen bedeutsam. Zum einen wird an anderen Stellen im BGB auf das Auftragsrecht Bezug genommen (etwa bei der Geschäftsführung ohne Auftrag, siehe dazu Kapitel 9). Zum anderen ist der Auftrag inhaltlich interessant, unterscheidet er sich doch manchmal von dem, was wir landläufig meinen, wenn wir beispielsweise davon reden, jemand sei mit etwas »beauftragt«, man habe eine »Auftragsbestätigung« versendet oder etwas »in Auftrag gegeben« (was ebenso gut ein Dienst- oder Werkvertrag sein kann). Die Umgangssprache und die rechtliche Terminologie sind also keineswegs identisch. Das sollte man bedenken, etwa wenn es darum geht, vertragliche Abmachungen zu klassifizieren.

Was ist nun ein Auftrag und welche vertragstypischen Rechte und Pflichten sind damit verbunden? Die sind geregelt in § 662 BGB.


[image: check.gif] Anspruch des Auftraggebers auf unentgeltliche Geschäftsbesorgung: § 662 BGB regelt die Pflichten eines Beauftragten. Danach muss der Auftragnehmer ein Geschäft, das ihm vom Auftraggeber übertragen wurde, durchführen – und zwar unentgeltlich. Aus der Perspektive des Auftraggebers ist das die Anspruchsgrundlage, wenn es darum geht, dass der Beauftragte dem Versprechen nachkommt.


[image: Icon_definition.jpg]Der Begriff Geschäftsbesorgung meint in diesem Zusammenhang jede Art des Tätigwerdens im Interesse des Auftraggebers. Das umfasst rechtsgeschäftliche ebenso wie tatsächliche Handlungen.



[image: check.gif] Anspruch des Beauftragten auf … ja was eigentlich? Bislang haben Sie vor allem Verträge kennengelernt, bei denen sich jeweils zwei Hauptpflichten gegenüberstanden. Das ist beim Auftrag etwas anders. Den Auftraggeber obliegen keine Hauptpflichten; vor allem braucht er nichts zu zahlen. Man spricht insofern von einem unvollkommen zweiseitigen Vertrag.



[image: Icon_Hand.jpg]Die Unentgeltlichkeit ist dem BGB nicht fremd. Sie gibt es ebenso bei der Schenkung (§ 516 BGB) oder der Leihe (§ 589 BGB). Gerade die Unentgeltlichkeit wirft beim Auftrag aber manchmal Abgrenzungsfragen auf: Liegt tatsächlich ein Auftrag vor oder handelt es sich vielleicht doch nur um eine Gefälligkeit? Gegebenenfalls sind die entsprechenden Willenserklärungen auszulegen (dazu können Sie etwas in Kapitel 4 lesen).



Falls Sie sich nun fragen: »Weshalb sollte im Wirtschaftsleben jemand für einen anderen unentgeltlich tätig werden? Und wo wird das Auftragsrecht relevant?«, sehen Sie sich folgende Beispiele an:


[image: Icon_beispiel.jpg]Schließt jemand für einen anderen im Rahmen der Stellvertretung (§§ 164 ff. BGB) einen Vertrag, liegt dem Rechtsverhältnis zwischen dem Vertretenen und dem Vertreter oft ein Auftrag zugrunde. Verbürgt sich jemand für einen anderen, basiert das Rechtsverhältnis zwischen dem Bürgen und dem Hauptschuldner regelmäßig auf einem Auftrag (zur Bürgschaft selbst gleich mehr in diesem Kapitel sowie in Kapitel 11).



Liegt ein Auftrag vor, bestehen noch weitere Rechte und Pflichten beziehungsweise Ansprüche, die Sie aber ganz einfach dem BGB entnehmen können. Weil an anderen Stellen im BGB auf das Auftragsrecht verwiesen wird, finden Sie in Tabelle 7.1 eine knappe Übersicht zu einigen wichtigen Punkten.




		In aller Kürze
		Regelung
		Darum geht es
	




		Unübertragbarkeit und Haftung für Gehilfen
		§ 664 BGB
		Der Beauftragte darf im Zweifel die Ausführung des Auftrags nicht einem Dritten übertragen. Ist die Übertragung gestattet, muss er nur ein ihm bei der Übertragung zur Last fallendes Verschulden vertreten. Für das Verschulden eines Gehilfen ist er nach § 278 verantwortlich.
	


		Auskunfts- und Rechenschaftspflicht
		§ 666 BGB
		Der Beauftragte muss dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten geben, auf Verlangen über den Stand des Geschäfts Auskunft erteilen und nach der Ausführung des Auftrags Rechenschaft ablegen.
	


		Herausgabepflicht
		§ 667 BGB
		Der Beauftragte muss dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herausgeben.
	


		Ersatz von Aufwendungen
		§ 670 BGB
		Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet.
	




Tabelle 7.1: Einzelaspekte beim Auftrag

Entgeltlich: Der Geschäftsbesorgungsvertrag

Neben dem Auftrag als unentgeltlicher Geschäftsbesorgung steht die entgeltliche Geschäftsbesorgung. Sie finden dazu etwas direkt im Anschluss an den Auftrag ab § 675 BGB. Das Kuriose: Die entgeltliche Geschäftsbesorgung weist zudem Berührungspunkte zu zwei anderen Ihnen schon bekannten Vertragstypen auf, nämlich zum Dienst- und Werkvertrag. Das kommt in § 675 Abs. 1 BGB direkt zum Ausdruck. Dort heißt es ja, dass auf einen Dienstvertrag oder einen Werkvertrag, der eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstand hat, die dort näher aufgeführten Regelungen Anwendung finden.

Klingt etwas kompliziert? Es verhält sich wie folgt: Einerseits geht es um einen Dienstvertrag (Tätigkeit geschuldet, §§ 611 ff. BGB) beziehungsweise einen Werkvertrag (Erfolg geschuldet, §§ 631 ff. BGB). Andererseits finden sich die rechtlichen Konsequenzen über den Verweis auf das Auftragsrecht. Der entgeltliche Geschäftsbesorgungsvertrag ist damit so etwas wie eine Schnittstelle.

Obwohl wiederum von Geschäftsbesorgung die Rede ist, ist dieser Begriff nicht identisch mit dem nach § 662 BGB (Auftrag). Er ist vielmehr etwas eingeschränkter zu verstehen.


[image: Icon_definition.jpg]Gemeint ist jede selbstständige Tätigkeit wirtschaftlicher Art, die eigentlich dem Geschäftsherrn selbst obliegt, die ihm jedoch vom Geschäftsführer abgenommen wird.




[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn die Rechtsanwältin Dr. Bisnet einen Mandanten vertritt, nimmt sie dessen Rechtsangelegenheiten im Rahmen einer Geschäftsbesorgung wahr. Auf Basis einer Geschäftsbesorgung wird auch ein Inkassounternehmen tätig, das sich um die Außenstände eines Unternehmens kümmert und fällige Forderungen gegen säumige Schuldner geltend macht. Eine Bank, die Finanzgeschäfte für ihre Kunden durchführt, wird im Kern ebenfalls auf Basis einer Geschäftsbesorgung tätig. Gerade für Bankgeschäfte ist noch eine besondere Ausprägung des Geschäftsbesorgungsvertrags relevant. Sie ist im BGB unter dem Schlagwort »Zahlungsdienste« geregelt. Dazu finden Sie etwas ab § 675c BGB; ein Beispiel ist der Überweisungsvertrag (§§ 676a, b, c BGB).



Partnerschaftlich: Der Gesellschaftsvertrag

Einen weiteren wirtschaftsrechtlich wichtigen Vertragstyp finden Sie zur Gesellschaft, ab § 705 BGB. Dort ist die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (kurz: GbR oder BGB-Gesellschaft) geregelt. Dem § 705 BGB lässt sich selbst leicht entnehmen, worum es bei einer Gesellschaft geht: Mehrerer Personen verabreden sich, um einen gemeinsamen Zweck zu erreichen. Etwaige Zwecke können alles Mögliche umfassen und sowohl materieller als auch immaterieller Natur sein.


[image: Icon_beispiel.jpg]Freiberufler (zum Beispiel Rechtsanwälte, Steuerberater etc.) können sich ebenso zu einer GbR zusammenschließen, wie Bauunternehmen, die ein umfangreiches Vorhaben realisieren wollen. Und wenn Sie gemeinsam mit einigen Freunden einen Urlaubstrip unternehmen, kann das ebenfalls eine GbR sein.



Eine solche Gesellschaft als Zusammenschluss mehrerer Personen basiert auf einem entsprechenden Gesellschaftsvertrag. Weil das Gesellschaftsrecht als Teilbereich des Wirtschaftsrechts eine immense Bedeutung hat, finden Sie zur GbR sowie zu anderen Gesellschaften wie der Offenen Handelsgesellschaft (OHG), der Kommanditgesellschaft (KG), der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und der Aktiengesellschaft (AG) eigens etwas in den Kapiteln 14 und 15.

Risikoreich: Der Bürgschaftsvertrag

Zur Bürgschaft werden Sie in den §§ 765 ff. BGB fündig. Eine Bürgschaft zielt darauf ab, die Forderung eines Gläubigers gegen einen Hauptschuldner abzusichern. Dazu schließt der Gläubiger mit einer anderen Person, dem Bürgen, einen Bürgschaftsvertrag.


[image: Icon_beispiel.jpg]Angenommen, die von Liu, Katja und Sebastian gegründete SchneeWittChen GmbH nimmt ein Bankdarlehen zur Anschaffung der Betriebsausstattung auf. Dann ist die GmbH Schuldner und die Bank Gläubiger. Die Bank wird möglicherweise Sicherheiten haben wollen für den Fall, dass die GmbH das Darlehen nicht zurückzahlt. Dazu kann sie mit Liu, Katja und Sebastian als Bürgen entsprechende Bürgschaftsverträge schließen.



Die Bürgschaft ist für den Bürgen somit alles andere als ungefährlich. Der Volksmund kennt sogar die Redewendung »Bürgen soll man würgen«.


[image: check.gif] Schriftform der Bürgschaftserklärung: Die Erklärung des Bürgen (nicht der komplette Vertrag!) muss schriftlich erfolgen (§§ 766, 126 BGB). Aber Achtung: Verbirgt sich ein Kaufmann, gilt das Schriftformerfordernis nicht (§ 350 HGB, dazu Kapitel 13).

[image: check.gif] Akzessorietät der Bürgschaft: Die Schuld des Bürgen ist jeweils nur so hoch wie die Hauptschuld des eigentlichen Schuldners. Bürgenschuld und Hauptschuld sind demnach aneinandergekoppelt; man bezeichnet das als Akzessorietät.

[image: check.gif] Einwendungen und Einreden: Dem Bürgen stehen darüber hinaus bestimmte Verteidigungsmöglichkeiten in Form von Einwendungen und Einreden zu (siehe dazu beispielsweise §§ 768 Abs. 1, 770, 771 BGB). Aber Achtung: Einem Kaufmann stehen solche Rechte nicht zu (§§ 349 f. HGB, siehe Kapitel 13).


Für die besonderen Bedürfnisse: Einige spezielle Vertragstypen

Für besondere Fälle gibt es noch eigens einige Vertragstypen. Sie sind in anderen Gesetzen geregelt. Dazu zählen aus dem Handelsgesetzbuch beispielsweise Verträge rund um die Güterbeförderung, wie


[image: check.gif] der Frachtvertrag (§§ 407 ff. HGB),

[image: check.gif] der Speditionsvertrag (§§ 453 ff. HGB) und

[image: check.gif] der Lagervertrag (§§ 467 ff. HGB).



[image: Icon_Hand.jpg]Mehr zu diesen Vertragsarten finden Sie in Kapitel 13 zum Handelsrecht. Dort lesen Sie zudem etwas zu den Rechtsbeziehungen mit weiteren Hilfspersonen wie Handelsvertretern, Handelsmaklern, Kommissionären etc.



Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Vertragstypen, wie etwa den Versicherungsvertrag, auf den das Versicherungsvertragsgesetz anwendbar ist. Beim Versicherungsvertrag gewährt der Versicherer dem Versicherungsnehmer einen Versicherungsschutz – und lässt sich das natürlich bezahlen (Versicherungsprämie). Das Versicherungsvertragsrecht ist jedoch eine Spezialmaterie, die hier nicht weiter vertieft wird.


Für die Praxis entwickelt: Die nicht gesetzlich geregelten Vertragstypen

Als der Gesetzgeber das BGB entwickelte, ahnte er nicht ansatzweise, wie sich die Praxis weiterentwickeln würde. Von der eingangs vorgestellten Vertragsfreiheit hat die Praxis regen Gebrauch gemacht und moderne Vertragsformen entworfen, die gesetzlich nicht geregelt, dennoch ihrerseits eigentlich schon wieder »Klassiker« sind. Hier eine Auswahl.


Der Leasingvertrag

Beim Leasingvertrag überlässt der Leasinggeber dem Leasingnehmer den Leasinggegenstand (zum Beispiel einen Pkw) zum Gebrauch und das wiederum gegen Entgelt. Praktisch bedeutsam ist das Leasing beispielsweise bei der Anschaffung von Gegenständen (Finanzierungsleasing).

Das Leasing ähnelt einerseits der Miete (§§ 535 ff. BGB), ein bisschen aber auch dem Kauf. Aber natürlich gibt es zu beiden Unterschiede. Durch das Leasing wird der Leasingnehmer nicht Eigentümer. Zudem sieht eine Leasingvereinbarung beispielsweise regelmäßig vor, dass der Leasingnehmer sich um den Zustand des geleasten Gegenstands kümmern muss. Bei der Miete muss dagegen der Vermieter die Mietsache in Schuss halten (§ 535 Abs. 1 BGB).



[image: Icon_Hand.jpg]Der Leasingvertrag gilt als ein atypischer Mietvertrag, der einige kaufrechtliche Elemente enthält.



Der Franchisevertrag

Das Franchising hat Bedeutung im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen. Solche Vertriebskonzepte sind inzwischen sehr populär. Im Kern geht es darum, dass der Franchisenehmer an einer bereits mehr der weniger etablierten Geschäftsidee partizipiert. Er kann ein bestimmtes Produkt(-sortiment) beziehungsweise eine Dienstleistung unter einem bereits bekannten Label und mit bewährtem Vermarktungskonzept nutzen. Das kann gerade für Existenzgründer ein interessanter Einstieg sein, zumal die Vorleistungen überschaubar sind. Franchisenehmer sind letztlich selbstständige Unternehmer, die im eigenen Namen und auf eigene Rechnung wirtschaften, die aber vertraglich eng an den Franchisegeber gebunden sind, was zugleich Spielräume eingrenzt.


[image: Icon_beispiel.jpg]Franchisekonzepte gibt es beispielsweise angefangen von Autovermietungen über Heimwerkermärkte, Drogerien oder der Systemgastronomie bis hin zur Zeitarbeit.



Das gesamte Franchiserecht ist sehr verästelt und weist Berührungspunkte zu unterschiedlichsten Rechtsbereichen auf. So beinhalten Franchiseverträge als Dauerschuldverhältnisse beispielsweise neben kaufrechtlichen Elementen noch Regelungen zum Marketing, einschließlich der Verwendung von Schutzrechten (zum Markenrecht siehe Kapitel 19), oder zu bestimmtem »Know-how«. Der Franchisegeber wird dem Franchisenehmer gestatten, nicht nur das Vertriebskonzept zu nutzen, sondern ihn zugleich mit Waren beliefern und weitere Unterstützung bieten (zum Beispiel Fortbildungen etc.). Umgekehrt wird der Franchisenehmer sich in das Franchisekonzept einkaufen und weitere Franchisegebühren entrichten.

Der Lizenzvertrag

Der Lizenzvertrag ist vor allem im Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten (Patenten, Marken, Gebrauchsmustern, Designs) relevant. Denn die Nutzung und Verwertung solcher Rechte kann vom Rechteinhaber auf Dritte übertragen werden. Das kann exklusiv erfolgen oder räumlich, zeitlich sowie inhaltlich beschränkt sein. Gegebenenfalls spricht man von einer einfachen Lizenz, wenn der Lizenznehmer nicht allein zur Benutzung berechtigt ist (auch der Lizenzgeber selbst kann das Schutzrecht verwerten oder aber weitere einfache Lizenzen einräumen). Bei einer ausschließlichen Lizenz ist dagegen nur der Lizenznehmer zur Verwertung berechtigt und selbst der Lizenzgeber ist außen vor. Je nachdem sind die Inhalte von Lizenzverträgen unterschiedlich ausgestaltet.

Der Know-how-Vertrag

Dem Lizenzvertrag nahe steht der Know-how-Vertrag. Immerhin befinden wir uns doch in einer Wissensgesellschaft, sodass bestimmte Kenntnisse und Fertigkeiten unproblematisch Gegenstand wirtschaftsrechtlicher Abmachungen sein können. Beim Know-how geht es um (spezielle) Kenntnisse und Erfahrungen, die nicht auf andere Weise (also insbesondere durch Schutzrechte) geschützt sind.


[image: Icon_beispiel.jpg]Der Begriff des Know-hows lässt sich nicht trennscharf ziehen. Praktisch bedeutsam ist beispielsweise ein bestimmtes technisches Wissen, weshalb sich Know-how-Verträge an der Schnittstelle zum Patentrecht finden.



Der Factoringvertrag

Der Factoringvertrag spielt eine Rolle beim Einziehen offener Forderungen. Hier überträgt der Gläubiger (beispielsweise ein Unternehmen) dem sogenannten Factor seine Kundenforderungen aus Warenlieferung und erbrachten Dienstleistungen. Die werden vom Factor beglichen, abzüglich einer Provision. Das ist für Unternehmen durchaus vorteilhaft. Gerade beim echten Factoring tragen sie nämlich nicht das Risiko eines vollständigen Forderungsausfalls, ganz zu schweigen davon, dass Ressourcen geschont werden. Nun liegt es am Factor, die Forderungen zu Geld zu machen; aber genau darauf ist er ja spezialisiert. Das Factoring ist gerade im Rahmen der Unternehmensfinanzierung interessant (siehe dazu Kapitel 11).

Damit haben Sie nun einige wichtige wirtschaftsrechtliche Vertragstypen kennengelernt. Sollten Ihnen im Studium oder in der Praxis andere begegnen, so können Sie sich diese sicherlich mit Ihrem Grundwissen selbst erschließen.

Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Verträge sind das zentrale Instrument für das Gestalten wirtschaftsrechtlicher Beziehungen. Ausgehend von dem Grundsatz der Vertragsfreiheit lassen sich gerade die Inhalte von Verträgen häufig flexibel gestalten. Zur Rechtssicherheit bietet das BGB im Besonderen Schuldrecht eine ganze Fülle von Vertragstypen mit jeweils charakteristischen Rechten und Pflichten. Der Prototyp ist bei alledem der Kaufvertrag. Neben daraus resultierenden Ansprüchen für Käufer und Verkäufer finden Sie bei einzelnen Vertragstypen etwas zu den sogenannten Leistungsstörungen (die in diesem Buch noch in einem eigenen Kapitel vertieft werden). Daneben kennt das BGB eine ganze Fülle von weiteren Vertragstypen. Regelungen zu alledem gibt es aber nicht nur in BGB. Auch außerhalb davon – insbesondere im Handelsgesetzbuch – finden sich Vorschriften, die gegebenenfalls ergänzend herangezogen werden können. Schließlich dürfen Sie nicht vergessen, dass sich in der Praxis weitere Vertragstypen entwickelt haben, die keinerlei spezielle gesetzliche Ausprägung erfahren haben, wie das Leasing oder das Franchising etc. Wie Sie speziell mit Problemen im Vertragsrecht umgehen, erfahren Sie im nächsten Kapitel.
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	Probleme im Vertragsrecht lösen

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Allgemeine Regelungen zu Leistungsstörungen beherrschen

	[image: arrow] Besondere Regelungen für einzelne Schuldverhältnisse meistern

	[image: arrow] Rechtsanwendung trainieren



Im Wirtschaftsleben läuft längst nicht immer alles reibungslos: Die bestellte Ware kann beispielweise zu spät eintrudeln (oder womöglich gar nicht geliefert werden), zu Hause stellt man vielleicht fest, dass die eben gekaufte Sache defekt ist oder es läuft aus irgendwelchen anderen Gründen etwas bei der Durchführung und Abwicklung des Vertrags schief. In solchen oder anderen Fallgestaltungen ist nicht nur juristischer Fachverstand gefordert. Die Beteiligten selbst – Verbraucher und Unternehmer – sollten ihre Rechte und Pflichten ebenfalls kennen.

Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, können Sie mit einem der wichtigsten Bereiche des Wirtschaftsrechts umgehen, dem Leistungsstörungsrecht. Sie werden dessen Bedeutung einschätzen können und wissen, wo Sie die einschlägigen Regelungen finden, welche Rechtsfolgen damit jeweils verknüpft sind und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Zum Einstieg abermals eine kleine Fallstudie:


[image: Icon_beispiel.jpg]Liu, Katja und Sebastian sehen sich in einem Möbelhaus der Büro4U AG nach einer Büroausstattung um. Was ist, wenn


[image: check.gif] Sebastian beim Stöbern durch einen Mitarbeiter des Einrichtungshauses versehentlich mit einem Hubwagen angefahren wird, daraufhin stürzt und sich verletzt (wobei Sebastian ein Schaden in Höhe von 500 Euro entsteht)?

[image: check.gif] die drei sich für ihre SchneeWittChen GmbH Schreibtische aussuchen und – als sie die Möbel tags darauf abholen wollen – feststellen, dass die Möbelhalle in der Nacht samt Inventar in Flammen aufgegangen ist?

[image: check.gif] sich die Einzelteile der Schreibtische aufgrund eines Fabrikationsfehlers nicht zusammenschrauben lassen?




Wenn Sie das Leistungsstörungsrecht in den Griff bekommen wollen, hilft zunächst ein erster Überblick.

Leistungsstörungsrecht: Ein erster Überblick

Nehmen Sie sich zunächst zwei Fragen vor:


[image: check.gif] Wann greift das Leistungsstörungsrecht?

[image: check.gif] Wo findet man die einschlägigen Regelungen?


Im Mittelpunkt: Die Pflichtverletzung

Es ist im Grunde genommen ganz einfach: Das Leistungsstörungsrecht ist immer dann einschlägig, wenn jemand eine ihm obliegende Pflicht verletzt. Kurzum: Eine Vertragspartei verhält sich aus irgendwelchen Gründen nicht so, wie eigentlich vereinbart. Das Schuldverhältnis ist also gestört (auch wenn das BGB den Begriff Leistungsstörung selbst übrigens gar nicht kennt). Daran sind ganz unterschiedliche rechtliche Konsequenzen geknüpft. Fragen Sie sich zunächst, was für eine Art von Pflicht betroffen ist:


[image: check.gif] Ist eine Hauptpflicht betroffen? Das heißt, der Schuldner kommt seiner Pflicht aus einem Schuldverhältnis schlecht, gar nicht oder verspätet nach.

[image: check.gif] Ist eine Nebenpflicht betroffen? Der Schuldner verletzt eine ihm obliegende Rücksichtnahmepflicht.



[image: Icon_Hand.jpg]Zur Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenpflichten finden Sie etwas in Kapitel 4.




[image: Icon_beispiel.jpg]Wird Sebastian angefahren und verletzt er sich beim Sturz, ist eine Sorgfaltspflicht (Nebenpflicht) betroffen. Kann der Verkäufer den Kaufgegenstand dagegen gar nicht mehr übereignen, weil die Sache(n) zwischenzeitlich durch das Feuer zerstört wurde(n) oder liegt ein Sachmangel vor (hier: Fabrikationsfehler), ist eine Hauptpflicht aus dem Kaufvertrag betroffen (siehe § 433 Abs. 1 BGB).




Wenn Sie wissen, dass eine Pflichtverletzung der Aufhänger ist, ist damit allerdings noch nicht beantwortet, welche rechtlichen Konsequenzen damit verbunden sind.

Die Konsequenzen: Worauf Sie achten sollten

Dem Leistungsstörungsrecht liegt ein ziemlich durchdachtes Konzept zugrunde. Zwei Fragen stehen im Fokus:


[image: check.gif] Was bedeutet die Leistungsstörung für die Primärpflicht(en)? Hier geht es unter anderem darum, ob die (Haupt-)Pflicht weiterhin erbracht werden muss oder ob sie womöglich zwischenzeitlich hinfällig geworden ist.

[image: check.gif] Welche Sekundäransprüche bestehen gegebenenfalls? Das Verletzen einer Primärpflicht kann Sekundäransprüche und damit verbunden Sekundärpflichten begründen, zum Beispiel Schadensersatzansprüche.



[image: Icon_Hand.jpg]Sie brauchen sich wegen dieser Unterscheidung den Kopf nicht zu zerbrechen. Es ist wirklich ganz einfach. So verrät Ihnen in einer Fallprüfung die Fallfrage am Ende des Sachverhalts, worum es geht: Beispielsweise kann danach gefragt sein, ob ein Schuldner weiterhin zur Leistung verpflichtet ist (womit die Primärpflicht betroffen ist) oder ob vielleicht ein Schadensersatz geltend gemacht wird. Sie können sich also entspannt zurücklehnen und sich ganz einfach auf die Fallfrage konzentrieren.



In Abbildung 8.1 finden Sie eine kurze Übersicht zu den Konsequenzen von Leistungsstörungen.


	 

  
  
  [image: fg0801.jpg]
  
Abbildung 8.1: Die Konsequenzen von Leistungsstörungen



Bleibt nun noch zu klären: Wo findet man Regelungen zu alledem?

Gewusst wo: Die passenden Regelungen finden

Nun gibt es ein kleines Problem. Unglücklicherweise ist das Leistungsstörungsrecht nämlich nicht zusammenhängend an einer Stelle geregelt. Nicht nur, dass Sie an unterschiedlichen Stellen im BGB etwas dazu finden (was die Orientierung etwas erschwert). Sie müssen womöglich weitere Vorschriften aus anderen Gesetzbüchern mit beachten, allen voran solchen des Handelsrechts. Aber keine Sorge, nachstehend finden Sie alles Wichtige. Wenn Sie wissen, was für eine Pflicht betroffen ist (Haupt- oder Nebenpflicht), können Sie leicht entscheiden, welche Regelungen einschlägig sind:

[image: check.gif] Besondere Regelungen: Die müssen Sie immer vorrangig beachten. Solche besonderen Regelungen gibt es nur bei der Verletzung von Hauptpflichten und nur für vereinzelte Vertragstypen (Kauf-, Miet-, Werk- und Reisevertrag). Sie betreffen allein Fälle, in denen die Hauptleistung mangelhaft erbracht wird (nicht dagegen, wenn sie unmöglich ist oder ausbleibt). Die einschlägigen Regelungen können Sie ganz leicht aufstöbern. Der Gesetzgeber hat dazu nämlich jeweils etwas unmittelbar bei den einschlägigen Schuldverhältnissen im Besonderen Schuldrecht normiert. Schlagen Sie also einfach dort bei den jeweiligen Vertragstypen nach und Sie werden fündig.

[image: check.gif] Allgemeine Regelungen: Wenn es keine speziellen Regelungen gibt, können Sie auf die allgemeinen Regelungen abstellen. Dazu finden Sie etwas im Allgemeinen Schuldrecht, und zwar an zwei Stellen, nämlich in den §§ 275 bis 304 BGB sowie in den §§ 320 bis 326 BGB. Die allgemeinen Regelungen sind immer dann einschlägig, wenn es keine besonderen Regelungen für die Verletzung von Hauptpflichten gibt (zum Beispiel beim Dienstvertrag). Zudem gelten die allgemeinen Regelungen immer dann, wenn es um die Verletzung von Nebenpflichten geht. Unterscheiden Sie bei alledem vier Formen von Leistungsstörungen:


• Allgemeine Pflichtverletzung: Sie ist einschlägig, wenn eine Leistung schlecht erbracht wird, weshalb man insoweit von Schlechtleistung spricht.

• Unmöglichkeit: Hier kann die Leistung aus bestimmten Gründen nicht erbracht werden, daher spricht man auch von Nichtleistung.

• Schuldnerverzug: Der Schuldner kann seine Leistung zwar erbringen, tut das aber nicht rechtzeitig, was als Spätleistung bezeichnet wird.

• Gläubigerverzug: Das ist der Fall, wenn umgekehrt der Gläubiger einer Pflicht nicht nachkommt.



[image: Icon_Hand.jpg]Auch wenn Sie spezielle Regelungen regelmäßig vorrangig prüfen müssen, lernen Sie im Folgenden erst die allgemeinen Regelungen kennen. Das hat einen ganz einfachen Grund: Die besonderen Regelungen beziehen sich teils darauf, weshalb es sich anbietet, umgekehrt vorzugehen.



Wenn Sie also nun durch die etwas raue See des Leistungsstörungsrechts navigieren, bietet Ihnen die Darstellung in Abbildung 8.2 eine Navigationshilfe.


	 

  
  
  [image: fg0802.jpg]
  
Abbildung 8.2: Das Leistungsstörungsrecht – die »richtigen« Regelungen finden



Allgemeine Regelungen zu den Leistungsstörungen

Wenden Sie sich zunächst den Allgemeinen Regelungen zu den Leistungsstörungen zu. Die vier Arten von Leistungsstörungen, die im Allgemeinen Schuldrecht (Schuldrecht AT) geregelt sind, zeigt Abbildung 8.3.


	 

  
  
  [image: fg0803.jpg]
  
Abbildung 8.3: Die Leistungsstörungen – Regelungen im Schuldrecht AT



Mehr schlecht als recht: Die Schlechtleistung

Die erste Form der Leistungsstörung ist die allgemeine Pflichtverletzung oder Schlechtleistung.


[image: Icon_definition.jpg]Eine Schlechtleistung liegt vor, wenn eine Hauptpflicht mangelhaft erbracht oder eine Nebenpflicht verletzt wird.



Noch mal zur Erinnerung: Ist eine Hauptpflicht verletzt, können bei bestimmten Vertragstypen speziellere Regelungen des Besonderen Schuldrechts vorrangig gelten. Ist das der Fall, bleibt für die allgemeine Pflichtverletzung kein Platz mehr. Solche gibt es zum Beispiel im Kaufrecht bei Sachmängeln (§ 437 Nr. 1 bis 3 BGB; Vorrang der Mängelhaftung!). Ist dagegen eine Nebenpflicht betroffen, können Sie immer auf die allgemeine Pflichtverletzung zurückgreifen.


[image: Icon_beispiel.jpg]Im eingangs vorgestellten Hubwagenunfall ist mit der Verletzung der Rücksichtnahmepflicht eine (vorvertragliche) Nebenpflicht betroffen. Sie können also auf die allgemeine Pflichtverletzung zurückgreifen, selbst wenn es sich um den Kauf (!) von Büromöbeln handelt. Lassen sich die Schreibtische infolge eines Verarbeitungsfehlers nicht montieren, liegt möglicherweise ein Sachmangel vor. Genau dafür sieht das BGB im Kaufrecht spezielle Regeln vor (§§ 437 ff. BGB). Insofern ist kein Platz für die allgemeine Pflichtverletzung.



Hinsichtlich der rechtlichen Konsequenzen spielt die Musik bei der allgemeinen Pflichtverletzung auf der Ebene etwaiger Sekundäransprüche. Hier sollten Sie sich den Schadensersatzanspruch nach § 280 BGB genau ansehen.


[image: Icon_Hand.jpg]Den Schadensersatzanspruch nach § 280 BGB sollten Sie sich gut merken, denn er wird Ihnen in anderen Zusammenhängen wieder begegnen.




Ein solcher Schadensersatzanspruch besteht neben einer etwaigen Hauptleistung (die bleibt weiterhin bestehen, daher spricht man vom Schadensersatz neben der Leistung). Sie können die einschlägigen Tatbestandsvoraussetzungen direkt dem § 280 Abs. 1 BGB entnehmen, wobei Sie Satz 1 und Satz 2 zusammen beachten müssen.


1. Bestehen eines Schuldverhältnisses

2. Verletzung einer daraus resultierenden Pflicht

3. Vertretenmüssen der Pflichtverletzung

4. Bestehen eines adäquat verursachten Schadens


All das lässt sich an der eingangs vorgestellten Fallstudie leicht veranschaulichen. In Tabelle 8.1 finden Sie einen Lösungsvorschlag (links) und ein paar Anmerkungen (rechts), wenn die Fallfrage zum Beispiel »Kann Sebastian Schadensersatz in Höhe von 500 Euro bekommen?« lautet.


[image: Icon_Hand.jpg]Vergessen Sie nicht Ihr Mantra, die vier W-Fragen: »Wer will was von wem woraus?«






		Lösungsvorschlag (Gutachten)
		Anmerkung
	




		Sebastian könnte einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 500 Euro gegenüber der Büro4U AG aus § 280 Abs. 1 BGB haben.
		Sie starten wieder mit dem Obersatz, den Sie ganz leicht aus den Antworten aus den vier W-Fragen ableiten können.
	


		a) Dazu müsste zunächst ein Schuldverhältnis bestehen.
		Tatbestandsmerkmal genannt
	


		Ein Schuldverhältnis ist dadurch gekennzeichnet, dass der Gläubiger vom Schuldner eine Leistung verlangen kann (§ 241 Abs. 1 BGB), wie das speziell bei Verträgen der Fall ist.
		Tatbestandsmerkmal rechtlich erläutert (mit der Hilfsnorm § 241 BGB)
	


		Vorliegend hat Sebastian etwas »gestöbert«, sich also zunächst nur umgesehen. Ein Vertrag, namentlich ein Kaufvertrag (§ 433 BGB), bestand damit zum Zeitpunkt des Unfalls noch nicht.
		Hier lässt sich nicht unproblematisch subsumieren.
	


		Ein Schuldverhältnis kann aber bereits im vorvertraglichen Stadium entstehen (§ 311 Abs. 2 BGB). Dann müsste eine der in den Nummern 1 bis 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sein.
		Gehen Sie dann auf das Problem des vorvertraglichen Schuldverhältnisses ein.
	


		Zu einer direkten Aufnahme von Vertragsverhandlungen (Nr. 1) ist es noch nicht gekommen. Jedoch könnten die Voraussetzungen nach § 311 Abs. 2 Nr. 2 BGB vorliegen. Danach entsteht ein Schuldverhältnis, wenn auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des potenziellen Vertragspartners eingewirkt werden kann.
		Nennen Sie das Tatbestandsmerkmal – hier: Einwirkungsmöglichkeit auf Rechte, Rechtsgüter und Interessen des potenziellen Vertragspartners.
	


		Das ist immer dann der Fall, wenn jemand die eigene Sphäre für den potenziellen Vertragspartner öffnet.
		Hier die Definition
	


		Das Möbelhaus hat seine Räumlichkeiten für potenzielle Kunden geöffnet, die sich direkt vor Ort ein Bild vom Sortiment machen können.
		Dann die Subsumtion
	


		Folglich bestand eine Einwirkungsmöglichkeit auf die Rechtsgüter der Büro4U AG und somit ein vorvertragliches Schuldverhältnis.
		Und damit haben Sie das Ergebnis zu diesem Tatbestandsmerkmal.
	


		b) Zudem müsste eine aus dem Schuldverhältnis resultierende Pflicht verletzt worden sein (§ 280 Abs. 1 Satz 1 BGB). Wie der Verweis in § 311 Abs. 2 BGB explizit herausstellt, bezieht sich das bei einem vorvertraglichen Schuldverhältnis auf eine Schutzpflicht nach § 241 Abs. 2 BGB.
		Knöpfen Sie sich dann das nächste Tatbestandsmerkmal vor. Oft ist es egal, in welcher Reihenfolge man mehrere Tatbestandsmerkmale prüft. Allerdings muss es sich bei § 280 BGB um eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis handeln. Konsequenterweise prüft man daher erst das Schuldverhältnis und dann die Pflichtverletzung.
	


		Eine Schutzpflicht nach § 241 Abs. 2 BGB ist immer dann verletzt, wenn keine Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter oder Interessen des anderen genommen wurde, wie dies beispielsweise bei einer Körperverletzung oder Gesundheitsbeschädigung der Fall ist.
		Dann folgt die rechtliche Definition. Merken Sie sich noch Folgendes: Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils sind hauptsächlich solche, wie sie speziell in § 823 BGB (ebenfalls ein Schadensersatzanspruch!) zu finden sind. Dort sind Körper, Gesundheit (und übrigens auch das Eigentum) aufgelistet.
	


		Hier wurde Sebastian selbst verletzt.
		Subsumtion
	


		Folglich liegt eine Sorgfaltspflichtverletzung in Form einer Körperverletzung vor
		Und abermals das Ergebnis
	


		c) Nach § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB tritt eine Ersatzpflicht jedoch nicht ein, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
		Das Vertretenmüssen ist eine weitere Tatbestandsvoraussetzung.
	


		Zu vertreten hat der Schuldner Vorsatz und Fahrlässigkeit (§ 276 Abs. 1 BGB). Vorsatz bedeutet, eine Pflichtverletzung mit Wissen und Wollen zu begehen; Fahrlässigkeit bedeutet nach der Legaldefinition in § 276 Abs. 2 BGB das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Nach der Gesetzesformulierung in § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB wird das Vertretenmüssen des Schuldners bei einer Pflichtverletzung zunächst einmal vermutet.
		Kurze Definition. Die können Sie einfach der Hilfsnorm des § 276 entnehmen. Die Vermutung ergibt sich übrigens aus der doppelten Verneinung in § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB. Ein Schuldner hat die Pflichtverletzung »nicht« zu vertreten, wenn er in einem Prozess nachweisen kann, dass er »nicht« vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat.
	


		Als rechtliches Konstrukt kann die Büro4U AG selbst jedoch weder vorsätzlich noch fahrlässig handeln und damit die Pflichtverletzung vertreten (§ 276 BGB). Die wurde vielmehr vom Mitarbeiter der Büro4U AG begangen, der die Pflichtverletzung »versehentlich« und demnach fahrlässig herbeiführte. Allerdings muss ein Schuldner zugleich für das Verschulden des sogenannten Erfüllungsgehilfen, worunter speziell Angestellte fallen, einstehen (§ 278 BGB). Somit ist diese Voraussetzung ebenfalls erfüllt.
		Hier zeigt sich noch ein kleines Problem rund um den »Erfüllungsgehilfen«. Die Büro4U AG kann als abstraktes Gebilde ja nicht selbst handeln (siehe zum Erfüllungsgehilfen den Kasten »Einstehen für den Erfüllungsgehilfen«).
	


		d) Die Pflichtverletzung müsste zudem zu einem Schaden geführt haben.
		Als letzter Prüfungspunkt muss ein ursächlich (adäquat kausal) aus der Pflichtverletzung resultierender Schaden vorliegen.
	


		Ein Schaden ist eine unfreiwillige Einbuße an einem Recht oder Rechtsgut.
		Eine kurze rechtliche Erläuterung und gängige Definition zum Schaden als »unfreiwillige« Einbuße an einem Recht oder Rechtsgut. Bei der Bestimmung des Schadens ist die jetzige Vermögenslage mit der hypothetischen Lage ohne das schädigende Ereignis zu vergleichen (siehe § 249 Abs. 1 BGB).
	


		Die Pflichtverletzung hat zu einer Körperverletzung 
und damit zu Kosten in Höhe von 500 Euro geführt, 
die ohne die Pflichtverletzung nicht entstanden wären. Somit liegt ein Schaden vor.
		Subsumtion und Ergebnis
	


		Ergebnis: Sebastian hat somit einen Anspruch gegen 
die Büro4U AG auf Ersatz seines Schadensgemäß § 280 Abs. 1 BGB. Art und Umfang des Schadensersatzes bestimmen sich nach den §§ 249 ff. BGB. Danach ist bei der Verletzung einer Person der entsprechende Geldbetrag zu ersetzen (§ 249 Abs. 2 BGB). Das sind hier 
die beanspruchten 500 Euro.
		Und schließlich das Gesamtergebnis.
	


		Anmerkung: Nur der Vollständigkeit halber sei noch der Hinweis gestattet, dass Sie neben § 280 BGB noch eine andere Anspruchsgrundlage prüfen können, nämlich § 831 BGB (Haftung für den Verrichtungsgehilfen, mehr dazu lesen Sie in Kapitel 9).
		
	




Tabelle 8.1: Lösungsvorschlag zum Beispiel »Schmerzhafte Begegnung«


Immer dann, wenn es um Schadensersatzansprüche geht, denken Sie bitte an die §§ 249 ff. BGB. Diese Vorschriften stehen im Allgemeinen Schuldrecht und gelten für alle Schadensersatzansprüche (also auch §§ 823 ff. BGB). Es handelt sich hierbei selbst nicht um Anspruchsgrundlagen. Sie können mithilfe dieser Vorschriften aber Art und Umfang eines Ersatzanspruchs bestimmen. Dabei muss grundsätzlich der ehemalige Zustand wiederhergestellt werden (Grundsatz der Naturalrestitution). Geht das bei Personen- oder Sachbeschädigungen nicht so ohne Weiteres, ist der Ersatz auf Geldleistung gerichtet (§ 249 Abs. 2 BGB). Unter Umständen kann nach § 253 BGB sogar ein immaterieller Schaden zu ersetzen sein (§ 253 Abs. 2 BGB, typischerweise als Schmerzensgeld bekannt). Zu berücksichtigen sein kann eventuell noch ein Mitverschulden des Geschädigten (§ 254 BGB).


Einstehen für den Erfüllungsgehilfen

Ein Schadensersatzanspruch nach § 280 BGB setzt voraus, dass der Schädiger die Pflichtverletzung zu »vertreten« hat, also vorsätzlich oder fahrlässig handelte (§ 276 BGB). Ein Schuldner hat aber nicht nur eigenes Verschulden zu vertreten. Er ist zugleich für das Verhalten Dritter verantwortlich. Das können Sie § 278 BGB entnehmen. Vorausgesetzt, es handelt sich bei dem Dritten um einen Erfüllungsgehilfen (den müssen Sie übrigens vom Verrichtungsgehilfen im Deliktsrecht unterscheiden, siehe dazu Kapitel 9). Das Einstehenmüssen für den Erfüllungsgehilfen ist gerade in einer arbeitsteiligen Wirtschaft bedeutsam, wo man sich der Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedient: Wenn beispielsweise ein Handwerker nicht selbst tätig wird, sondern seinen Gesellen schickt, dem dann ein Malheur passiert, muss dennoch der Handwerker selbst für das Verschulden seines Mitarbeiters geradestehen. Merken Sie sich:


[image: Icon_definition.jpg]Erfüllungsgehilfe ist, wer mit Wissen und Wollen des Schuldners bei Erfüllung einer dem Schuldner obliegenden Verbindlichkeit tätig wird (Faustformel: Der Erfüllungsgehilfe tut etwas, das eigentlich dem Schuldner obliegt).





Mit dem Schadensersatzanspruch nach § 280 Abs. 1 BGB werden Sie in den meisten Fällen gut zurechtkommen. Den sollten Sie also zumindest kennen (das wird auch regelmäßig ausreichen). Nur für den Fall, dass Sie in Ihrem Studium die allgemeine Pflichtverletzung etwas vertiefter behandeln, finden Sie nachstehend noch ein paar andere Ansprüche und Rechte erwähnt. Das sind:


[image: check.gif] Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung: Statt eines Schadensersatzes neben der Leistung gibt es unter Umständen einen Schadensersatz statt der Leistung. Der ist immer dann einschlägig, wenn die Leistung für den Gläubiger uninteressant geworden ist. Anspruchsgrundlage bei der Verletzung einer Hauptpflicht: §§ 280 Abs. 1 und 3, § 281 BGB; bei der Verletzung einer Nebenpflicht §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 282 BGB.

[image: check.gif] Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen: Eine Anspruchsgrundlage dafür gibt es in § 284 BGB.


[image: Icon_definition.jpg]Aufwendungen sind im Unterschied zum Schaden keine unfreiwilligen, sondern freiwillige Vermögensopfer (zum Beispiel Fahrtkosten, Materialkosten etc.).



[image: check.gif] Rücktrittsrecht: Unter bestimmten Umständen kann ein Gläubiger zudem vom Vertrag zurücktreten (bei der Verletzung einer Hauptpflicht nach § 323 BGB; bei der Verletzung einer Nebenpflicht nach § 324 BGB). Ihm steht also möglicherweise ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu (Sie finden zum Rücktritt übrigens mehr in Kapitel 6).


Nichts ist unmöglich – oder doch? Die Unmöglichkeit

Eine zweite Form der Leistungsstörung betrifft die Unmöglichkeit.


[image: Icon_definition.jpg]Eine Leistung ist unmöglich, wenn sie dauerhaft nicht erbracht werden kann.




[image: Icon_beispiel.jpg]In der Fallstudie wurden die Schreibtische vor Übergabe an die SchneeWittChen GmbH durch einen Brand zerstört. Eigentlich ist die Büro4U AG als Verkäufer verpflichtet, die Schreibtische zu übereignen (§ 433 Abs. 1 BGB), wozu sie nun aber außerstande ist. Muss die SchneeWittChen GmbH im Gegenzug noch den Kaufpreis zahlen (§ 433 Abs. 2 BGB)?



Die zentrale Regelung zur Unmöglichkeit finden Sie in § 275 BGB. Die Norm verrät Ihnen, wann eine Unmöglichkeit vorliegt und was das für die Leistungspflichten des Schuldners bedeutet:

[image: check.gif] Tatsächliche Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 1 BGB): Hierbei ist der Anspruch auf die (Primär-)Leistung ausgeschlossen. Der Schuldner wird also von seiner Leistungspflicht befreit (was ja nur konsequent ist, schließlich kann kein Normalsterblicher etwas Unmögliches vollbringen). Diese Form der Unmöglichkeit ist eine rechtsvernichtende Einwendung: Ein ursprünglich entstandener Anspruch geht wieder unter (was Sie also in der Fallbearbeitung beim Prüfungspunkt »Anspruch untergegangen« behandeln können. Formulierungsbeispiel: »Der Schuldner XY könnte jedoch infolge einer tatsächlichen Unmöglichkeit nach § 275 Abs. 1 BGB von seiner Leistung befreit sein. […]«).

Der Tatbestand liegt in zwei Fällen vor (wenngleich die Unterscheidung im Hinblick auf die Rechtsfolge irrelevant ist; der Schuldner wird stets von seiner Leistung frei):


• Subjektive Unmöglichkeit: Hier ist die Leistung »für den Schuldner« unmöglich geworden (von einem anderen also möglicherweise doch erbracht werden könnte).

• Objektive Unmöglichkeit: Hier ist die Leistung »für jedermann« unmöglich geworden.

[image: check.gif] Faktische Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 2 BGB): Sie hat – im Unterschied zu Abs. 1 – zur Folge, dass der Schuldner zwar nicht von seiner Leistung befreit wird; allerdings steht ihm ein Leistungsverweigerungsrecht zu. Diese Form der Unmöglichkeit ist eine rechtshemmende Einwendung; ein etwaiger Anspruch ist damit nicht durchsetzbar (was Sie beim Prüfungspunkt »Anspruch durchsetzbar?« thematisieren können. Formulierungsbeispiel: »Fraglich ist jedoch, ob der Anspruch durchsetzbar ist. XY könnte ein Leistungsverweigerungsrecht nach § 275 Abs. 2 BGB zustehen. Dann müsste es sich um einen Fall der faktischen Unmöglichkeit handeln. […]«).


[image: Icon_definition.jpg]Faktisch unmöglich ist eine Leistung, die zwar theoretisch erbracht werden könnte, allerdings nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand. Allein Kostengesichtspunkte (wirtschaftliche Unmöglichkeit) führen für sich genommen aber noch nicht zu einer faktischen Unmöglichkeit. Dann kann eventuell ein anderes Rechtsinstitut einschlägig sein (Wegfall der Geschäftsgrundlage, § 313 Abs. 1, 3 BGB).



[image: check.gif] Persönliche Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 3 BGB): Hier handelt es sich wie bei der faktischen Unmöglichkeit um eine rechtshemmende Einwendung in Form eines Leistungsverweigerungsrechts. Von einer persönlichen Unmöglichkeit können Sie ausgehen, wenn jemandem die Leistungserbringung unter Abwägung der Interessen nicht zugemutet werden kann.



[image: Icon_beispiel.jpg]In der Fallstudie wurden die Möbel vor Übergabe durch einen Brand zerstört (objektive Unmöglichkeit). Anders wäre es, wenn Langfinger die Schreibtische aus dem Möbelhaus gestohlen hätten (subjektive Unmöglichkeit). In beiden Fällen kann der Verkäufer seiner Pflicht (Eigentumsübertragung) nicht mehr nachkommen. Er ist von seiner Leistungspflicht befreit (§ 275 Abs. 1 BGB). Faktisch unmöglich ist beispielsweise die Übereignung eines Schmuckstücks, das durch unglückliche Umstände auf dem Grund eines Sees liegt und vielleicht theoretisch aber nur mit unverhältnismäßigem Aufwand wieder aufgestöbert werden könnte. Wenn Sie ein Seminar besuchen wollen und der Seminarleiter ausfällt, weil er just an dem Morgen einen Anruf erhalten hat, wonach seine Tochter auf die Intensivstation gebracht wurde, wäre es dem Referenten bei Abwägung der Interessenabwägung schwerlich zuzumuten, das Seminar zu leiten (persönliche Unmöglichkeit).



Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die Rechtsfolgen der Leistungsstörung »Unmöglichkeit« entweder zu einer Leistungsbefreiung (§ 275 Abs. 1 BGB) des Schuldners führen oder ihm ein Leistungsverweigerungsrecht geben (§ 275 Abs. 2, 3 BGB). Und wie steht es um den Gläubiger? Muss der seinerseits die Gegenleistung erbringen? Bei Vorliegen einer Unmöglichkeit ist ein Vertrag ja keineswegs nichtig, sodass man daran denken könnte. Falls Sie nun einwenden: »Moment mal! Das kann doch wohl nicht angehen!« – keine Sorge, das BGB hält dafür eine Regelung bereit. Lesen Sie dazu § 275 Abs. 4 BGB. Der verweist unter anderem auf § 326 BGB und dort heißt es in Abs. 1: Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 BGB nicht zu leisten, entfällt der Anspruch auf die Gegenleistung – so einfach!


Ansprüche und Rechte des Gläubigers im Falle der Unmöglichkeit

Ist eine Leistung unmöglich geworden, schaut der Gläubiger in die Röhre, wenn er die Leistung nicht erhält (denken Sie zum Beispiel an einen etwaigen entgangenen Gewinn, wenn er die gekaufte Sache hätte weiterverkaufen können). Gegebenenfalls stehen ihm deshalb weitere Ansprüche zu. Hier hilft abermals § 275 Abs. 4 BGB, der wiederum auf § 280 BGB verweist (die Regelung kennen Sie ja bereits). Zudem sind dort die §§ 283 bis 285 BGB genannt. Und schließlich wird § 311a BGB erwähnt. Was einschlägig ist, hängt davon ab, ob es sich um einen Fall der anfänglichen oder der nachträglichen Unmöglichkeit handelt. Unterscheiden Sie wie folgt:

[image: check.gif] Schadensersatz

• bei einer anfänglichen Unmöglichkeit: Die einschlägige Anspruchsgrundlage ist dafür § 311a Abs. 2 BGB. Eine anfängliche Unmöglichkeit liegt dann vor, wenn eine Leistung bereits bei Vertragsschluss unmöglich war, die Leistung also von Anfang an überhaupt nicht erbracht werden konnte.

• bei einer nachträglichen Unmöglichkeit: Die einschlägige Anspruchsgrundlage ist § 280 Abs. 1, 3, § 283 BGB. Eine nachträgliche Unmöglichkeit liegt dann vor, wenn die geschuldete Leistung erst nach Vertragsschluss unmöglich geworden ist.

[image: check.gif] Aufwendungsersatz: Ähnlich verhält es sich beim Ersatz von Aufwendungen. Die einschlägigen Anspruchsgrundlagen sind: §§ 311a Abs. 2, 284 BGB, Aufwendungsersatz bei anfänglicher Unmöglichkeit beziehungsweise §§ 280 Abs. 1, 3, 283, 284 BGB, Aufwendungsersatz bei nachträglicher Unmöglichkeit.

[image: check.gif] Rücktritt vom Vertrag: Unter Umständen kann der Gläubiger vom Vertrag zurücktreten (§ 326 Abs. 5 BGB). Das Vertragsverhältnis wird dabei in ein Rückgewährschuldverhältnis umgewandelt; die Parteien müssen schon erbrachte Leistungen zurückgewähren (siehe zum Rücktritt Kapitel 6).





[image: Icon_beispiel.jpg]In der Fallstudie wird also die Büro4U AG als Verkäufer von ihrer Leistungspflicht befreit und die SchneeWittChen GmbH als Käufer von ihrer Gegenleistungspflicht.




[image: Icon_Warnung.jpg]Es gibt ja bekanntlich keine Regel ohne Ausnahme. Eine betrifft den Gläubigerverzug, zu dem Sie gleich mehr lesen. Ohne an dieser Stelle zu viel zu verraten: Unter Umständen muss ein Schuldner (zum Beispiel Verkäufer) zwar nicht leisten, kann aber doch vom Gläubiger (Käufer) die Gegenleistung (Kaufpreis) einstreichen (§ 326 Abs. 2, Satz 1, 2. Alt. BGB).



So weit also zu den Konsequenzen für die Primärpflichten. Wenn Sie wissen wollen, welche weiter gehenden Sekundäransprüche des Gläubigers bestehen, werden Sie dazu im Kasten »Ansprüche und Rechte des Gläubigers im Falle der Unmöglichkeit« fündig (das ist aber eher etwas für Fortgeschrittene).

Wer zu spät kommt: Der Schuldnerverzug

Eine dritte Form der Leistungsstörung ist der Schuldnerverzug.


[image: Icon_definition.jpg]Beim Schuldnerverzug wird die versprochene Leistung nicht rechtzeitig erbracht, obwohl sie fällig ist.



Man sollte die Bedeutung dieser Form der Leistungsstörung in der Praxis nicht unterschätzen. Denken Sie nur an unzählige offene Rechnungen, die kursieren. Sie finden Regelungen zum Schuldnerverzug in den §§ 286 ff. BGB.

Kommt der Schuldner seiner Leistungspflicht nicht nach, obwohl er das eigentlich könnte, wird er – anders als bei der Unmöglichkeit – weder von seiner Leistungspflicht befreit, noch steht ihm ein Leistungsverweigerungsrecht zu (das wäre ja noch schöner!). Er bleibt also weiterhin zur Leistung verpflichtet.


[image: Icon_Hand.jpg]Die Primärpflichten der Vertragspartner bleiben also unverändert bestehen.



Leistet ein Schuldner nicht, so wird sich der Gläubiger fragen, welche Ansprüche und Rechte ihm dann eigentlich zustehen. Hierunter fällt zunächst der Anspruch auf Schadensersatz, den er gegebenenfalls neben der Leistung verlangen kann (das ist wohl der wichtigste Anspruch). Die Anspruchsgrundlage finden Sie in den §§ 280 Abs. 1, 2, 286 BGB. Dazu müssen einmal die Ihnen inzwischen bekannten Voraussetzungen des § 280 BGB vorliegen, also


[image: check.gif] Bestehen eines Schuldverhältnisses,

[image: check.gif] Pflichtverletzung (durch Nichtleistung),

[image: check.gif] Vertretenmüssen der Pflichtverletzung,

[image: check.gif] adäquat kausal entstandener Verzögerungsschaden (zum Beispiel Anwalts- oder Inkassokosten etc.).


Hinzu kommt als Besonderheit beim Verzug noch die Mahnung (§ 286 Abs. 1 BGB) beziehungsweise deren Entbehrlichkeit (§ 286 Abs. 2, Nr. 1 bis 4 BGB); Letzteres ist etwa der Fall, wenn die Leistung nach dem Kalender bestimmbar ist. Bei Entgeltforderungen – und das ist gerade im Wirtschaftsrecht bedeutsam – kommt der Schuldner nach § 286 Abs. 3 BGB spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und nach Zugang einer Rechnung in Verzug (aber Obacht: das gilt nur, wenn Verbraucher in der Rechnung explizit darauf hingewiesen wurden).


[image: Icon_definition.jpg]Eine Mahnung ist die eindeutige und bestimmte Aufforderung des Gläubigers an den Schuldner, die Leistung zu erbringen (was mit einer lediglich freundlich formulierten Zahlungserinnerung keineswegs vorliegt). Die Mahnung selbst ist im Übrigen keine Willenserklärung; als sogenannte geschäftsähnliche Handlung sind die Regelungen zur Willenserklärung aber entsprechend anwendbar. Ein beliebtes Thema, das die Praxis immer wieder bewegt, bezieht sich darauf, inwiefern Kunden die Mahnkosten in Rechnung gestellt werden können. Die Kosten einer ersten Mahnung sind selbst nicht erstattungsfähig, wird doch der Verzug erst durch die Mahnung ausgelöst. »Mahngebühren« dürfen daher erst verlangt werden, wenn Verzug eingetreten ist.




[image: Icon_beispiel.jpg]Eine Mahnung ist in folgendem Fall entbehrlich: Angenommen, Sie haben Ihren Pkw einem Bekannten geliehen und vereinbart, dass der Wagen am nächsten Tag um 8:30 Uhr wieder zurückgebracht werden soll, weil Sie selbst einen dringenden Termin wahrnehmen müssen. Wenn Sie den Wagen nicht rechtzeitig zurückerhalten und nun auf die Bahn ausweichen müssen (Kosten: 80 Euro), können Sie diesen Betrag erstattet bekommen; einer Mahnung bedarf es nicht (§ 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB).



Neben dem Schadensersatz neben der Leistung gibt es noch ein paar weitere Ansprüche und Rechte. Das sind:


[image: check.gif] Schadensersatz statt der Leistung, wenn der Schuldner kein Interesse mehr an der Leistungserbringung hat (Anspruchsgrundlage: §§ 280 Abs. 1, 3, 281 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt. BGB)

[image: check.gif] Anspruch auf Aufwendungsersatz (Anspruchsgrundlage: § 284 BGB)

[image: check.gif] Anspruch auf Verzugszinsen (Anspruchsgrundlage: § 288 BGB)

[image: check.gif] Rücktrittsrecht (§§ 323, 346 ff. BGB)


Augen auf: Der Gläubigerverzug

Bislang ging es darum, dass ein Schuldner seine Leistung schlecht, nicht oder verspätet erbringt. Eine Leistungsstörung kann aber genauso gut aufseiten des Gläubigers vorliegen. Das ist dann der Fall, wenn der Gläubiger die Leistung aus irgendwelchen Gründen nicht rechtzeitig annimmt. Man spricht dann vom Gläubiger- beziehungsweise Annahmeverzug.


[image: Icon_beispiel.jpg]Ein Beispiel für einen Annahmeverzug liegt vor, wenn in der Fallstudie das Möbelhaus die Schreibtische zu einem vereinbarten Zeitpunkt liefert und niemand zugegen ist.



Zum Gläubigerverzug finden Sie etwas in § 300 BGB. Danach müssen für einen Gläubigerverzug vier Voraussetzungen vorliegen:


1. ein erfüllbarer Anspruch des Gläubigers gegen den Schuldner,

2. ein Leistungsangebot des Schuldners (§§ 294 ff. BGB),

3. die Berechtigung des Schuldners zur Leistung (§ 297 BGB),

4. Nichtabnahme durch den Gläubiger (§ 293 BGB).



[image: Icon_beispiel.jpg]Nehmen Sie wieder die obige Fallstudie:


1. Die SchneeWittChen GmbH hätte einen Anspruch auf Lieferung der Schreibtische.

2. Die Büro4U AG als Schuldner hätte mit der Lieferung die Leistung angeboten (Achtung! Es gibt verschiedene Arten von Angeboten; verwechseln Sie die nicht mit dem »Angebot« beim Vertragsschluss; hier läge ein tatsächliches Angebot gemäß § 294 BGB vor).

3. Die Büro4U AG war als Schuldner zur Leistung berechtigt.

4. Seitens der SchneeWittChen GmbH als Gläubiger hat niemand die Leistung angenommen.




Das Interessante beim Gläubigerverzug: Es gibt – anders als bei den vorstehenden Leistungsstörungen – keine Anspruchsgrundlagen, die Sekundäransprüche begründen. Die Regelungen zum Gläubigerverzug modifizieren vielmehr einzelne Aspekte und das in zweierlei Hinsicht:


[image: check.gif] Gläubigerverzug und Vertretenmüssen: Ein Schuldner hat während des Verzugs des Gläubigers nur Vorsatz und grobe (also nicht leichte!) Fahrlässigkeit (§ 276 Abs. 2 BGB) zu vertreten (§ 300 Abs. 1 BGB). Es ist im Grunde ganz einfach: Verlangt ein Gläubiger beispielsweise Schadensersatz vom Schuldner und prüfen Sie dabei als eine Voraussetzung das Vertretenmüssen, sollte bei Ihnen immer eine rote Signalleuchte angehen, wenn es Hinweise auf einen Gläubigerverzug gibt: Denn der Schuldner ist aus dem Schneider und muss nicht haften, solange ihm keine grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann.


[image: Icon_definition.jpg]Von grober Fahrlässigkeit können Sie immer dann ausgehen, wenn die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße verletzt wurde oder wenn naheliegende Überlegungen nicht angestellt wurden.



[image: check.gif] Gläubigerverzug und Gefahrtragung: Eine bedeutsame – aber auf den ersten Blick zugegebenermaßen nicht leicht zugängliche – Konsequenz des Gläubigerverzugs finden Sie in § 300 Abs. 2 BGB. Danach geht bei einer Gattungsschuld (siehe dazu Kapitel 4) die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den Gläubiger über, in welchem er dadurch in Verzug kommt, dass er die angebotene Sache nicht annimmt. Mit anderen Worten: Der Gläubiger fährt ein erhebliches Risiko: Nimmt er nämlich die ihm zwischenzeitlich angebotene Gattungsschuld aus irgendwelchen Gründen nicht entgegen und geht die Leistungsverpflichtung dann womöglich unter (beispielsweise weil die Leistung zwischenzeitlich unmöglich geworden ist), bleibt der Gläubiger seinerseits trotzdem zur Gegenleistung verpflichtet (§ 326 Abs. 1, Satz 1, 2. Alt., § 300 BGB). Sie haben dazu bei der Unmöglichkeit schon kurz etwas erfahren.



[image: Icon_beispiel.jpg]Angenommen, der Lieferwagen mit den Schreibtischen wird auf der Rückfahrt in einen Verkehrsunfall verwickelt, wobei die Schreibtische zerstört werden. Könnte die Büro4U AG von der SchneeWittChen GmbH dennoch den Kaufpreis verlangen? Eine Anspruchsgrundlage finden Sie in § 433 Abs. 2 BGB. Die Tatbestandsmerkmale sind mit dem Kaufvertrag zwischen der AG und der GmbH erfüllt. Durch den Unfall, bei dem die Schreibtische zerstört wurden, ist der Möbelhändler seinerseits von der Leistung frei geworden (§ 275 Abs. 1 BGB). Denken Sie nun wieder an § 275 Abs. 4 BGB: Der Möbelhändler verliert damit eigentlich den Anspruch auf Gegenleistung, also auf Kaufpreiszahlung (§ 326 Abs. 1 BGB). Die SchneeWittChen GmbH ist aber im Annahmeverzug. Jetzt geht die Gefahr des zufälligen Untergangs auf sie über (§ 300 Abs. 2 BGB). Die SchneeWittChen GmbH muss also den Kaufpreis für die Schreibtische bezahlen, ohne die Büromöbel jemals zu erhalten. Das ist misslich …



Und das waren auch schon die vier allgemeinen Leistungsstörungen. Haben Sie Lust auf mehr? Dann sehen Sie sich doch noch kurz die besonderen Regelungen für ausgewählte Vertragstypen an.

Besondere Regelungen für einzelne Vertragstypen

Hellhörig werden sollten Sie, wenn es Probleme bei folgenden Vertragstypen gibt, denn dann müssen Sie die speziellen Regelungen vorrangig beachten:


[image: check.gif] Kaufvertrag

[image: check.gif] Mietvertrag

[image: check.gif] Werkvertrag

[image: check.gif] Reisevertrag



[image: Icon_Hand.jpg]Es reicht aus, dass Sie sich die Regelungen zum Kaufvertrag etwas genauer ansehen. Wenn Sie die beherrschen, werden Sie mit den Besonderheiten bei den anderen Vertragstypen keine nennenswerten Schwierigkeiten haben.



Regelungen beim Kaufvertrag

Der Kaufvertrag begründet für den Verkäufer die Verpflichtung, die verkaufte Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu übereignen und zu übergeben (§ 433 Abs. 1 Satz 2 BGB). Doch was, wenn er dem nicht nachkommt? Dann hat der Käufer bestimmte Kaufgewährleistungsrechte. Die stehen allerdings nicht in § 433 BGB. Ihr Einstieg dazu ist vielmehr § 437 BGB.


[image: Icon_Hand.jpg]Die Kaufgewährleistung, also das Einstehenmüssen, wenn der Kaufgegenstand einen Mangel hat, ist im Kaufrecht das eigentlich Spannende und gerade im Wirtschaftsrecht bedeutsam, wenn es um Reklamationen geht.



Aus Unternehmenssicht sind Reklamationen von Käuferseite ein Ärgernis, verursachen sie doch zusätzliche Arbeit und schmälern obendrein den Gewinn. Nach § 437 BGB hat ein Käufer folgende Rechte:


[image: check.gif] Nacherfüllung (§ 437 Nr. 1, 439 BGB): Ist eine Sache mangelhaft, so kann der Käufer Nacherfüllung verlangen (§ 437 Nr. 1 BGB). Der Verkäufer muss die Sachen dann nach Wahl des Käufers reparieren oder austauschen (§ 439 BGB). Die Nacherfüllung steht immer an erster Stelle, was nicht verwundert, schließlich wird man dem Verkäufer die Möglichkeit einräumen müssen, die Unstimmigkeit aus der Welt zu schaffen. Sie ist nur ausnahmsweise ausgeschlossen (§ 439 Abs. 3 BGB).

[image: check.gif] Rücktritt (§ 437 Nr. 2 1. Alt. BGB): Das Kaufgewährleistungsrecht bietet dem Käufer unter Umständen ein gesetzliches Rücktrittsrecht (zum Rücktritt lesen Sie etwas in Kapitel 6). Im Falle des Rücktritts müssen beide Seiten die erbrachten Leistungen zurückgewähren (§§ 346 ff. BGB): Der Käufer gibt also den Kaufgegenstand zurück und der Verkäufer erstattet seinerseits den gezahlten Kaufpreis. Beim Kauf sind zusätzlich ein paar Vorschriften zu berücksichtigen (§ 440 BGB sowie § 323 BGB und § 326 Abs. 5 BGB). Das macht es auf den ersten Blick etwas unübersichtlich. Es kommt auf Folgendes an: Kann der Käufer sofort zurücktreten oder muss er dem Verkäufer zunächst eine Frist zur Nacherfüllung setzen? Unterscheiden Sie wie folgt:


• Ist die Nacherfüllung noch möglich? Dann muss der Käufer dem Verkäufer eine Nachfrist setzen. Lässt der diese Frist verstreichen, steht einem Rücktritt nichts entgegen (§§ 437 Nr. 2, 323 Abs. 1 BGB).

• Ist die Nacherfüllung nicht möglich? Kann der Verkäufer die Sache nicht mehr reparieren oder austauschen, ist eine Nachfrist überflüssig und ein Rücktritt ist so möglich (§§ 437 Nr. 2, 326 Nr. 5 BGB).

[image: check.gif] Minderung (§ 437 Nr. 2, 2. Alt. BGB): Statt eines Rücktritts kann ein Käufer den Kaufpreis mindern. Dazu nimmt man den Wert der mangelhaften Kaufsache und multipliziert ihn mit dem vereinbarten Kaufpreis. Das Ergebnis dividiert man durch den Wert der mangelfreien Sache (Faustformel: Wert der mangelhaften Sache × vereinbarter Kaufpreis : Wert der mangelfreien Sache = geminderter Kaufpreis). Angenommen, Sie erwerben einen Bluetooth-Lautsprecher (Wert: 50 Euro) für 40 Euro. Beim Auspacken entdecken Sie einen deutlich sichtbaren Kratzer. Beträgt der Wert dann nur 38 Euro, so ergibt sich: 38 × 40 : 50 = 30,40 Euro.

[image: check.gif] Schadensersatz (§ 437 Nr. 3 1. Alt BGB): Das Kaufgewährleistungsrecht kennt ebenfalls einen Schadensersatzanspruch. Beachten Sie den Verweis auf weitere Regelungen (§§ 440, 280, 281, 283, 311a BGB). Wenn Sie es noch genauer wissen wollen, beachten Sie wieder die Differenzierung (einige Vorschriften kennen Sie schon). Es gibt nämlich den


• Schadensersatz neben der Leistung. Hier wird der Mangelfolgeschaden ersetzt (Anspruchsgrundlage: § 437 Nr. 3, 280 BGB). Ein Mangelfolgeschaden liegt vor, wenn der defekte Kaufgegenstand zu einem Schaden an einem anderen Rechtsgut geführt hat (zum Beispiel der gekaufte Wäschetrockner hat die neue Jeans zerfleddert).

• Schadensersatz statt der Leistung. Hier wird der Mangelschaden ersetzt. Damit ist der Schaden an der Kaufsache selbst gemeint (zum Beispiel der gelieferte Pkw hat infolge eines Mangels einen geringeren Wert). Dabei ist noch weiter zu unterscheiden: Geht es um einen behebbaren Mangel, ist die Anspruchsgrundlage §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 und 3, 281, 440 BGB; geht es um einen nicht behebbaren Mangel, der bereits bei Vertragsschluss bestand, ist die Anspruchsgrundlage §§ 437 Nr. 3, 311a Abs. 2 BGB; geht es um einen nicht behebbaren Mangel, der erst nach Vertragsschluss entstand, ist die Anspruchsgrundlage §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 und 3, 283 BGB. Sie sehen, die Welt des Kaufgewährleistungsrechts ist vielfältig.

[image: check.gif] Aufwendungsersatz: Statt eines Schadensersatzanspruchs kann ein Aufwendungsersatzanspruch geltend gemacht werden (Anspruchsgrundlage: §§ 437 Nr. 3, 284 BGB). Im Unterschied zum Schaden als unfreiwillige Einbuße an Rechten oder Rechtsgütern sind Aufwendungen ja bekanntlich freiwillige Vermögensopfer.



[image: Icon_Hand.jpg]Ausnahmsweise können die Gewährleistungsrechte ausgeschlossen sein. Sie finden Details dazu in § 442 BGB sowie § 445 BGB. Zudem können die Vertragsparteien einen mehr oder weniger umfassenden Haftungsausschluss vereinbaren (§§ 444 BGB, 475 Abs. 1, 3, § 309 Nr. 8b BGB).



So unterschiedlich die Rechtsfolgen der Ansprüche und Rechte sind, hinsichtlich der Voraussetzungen gibt es manche Übereinstimmung. Will jemand einen Anspruch oder ein Recht nach § 437 Nr. 1 bis 3 BGB geltend machen, muss das dort genannte Tatbestandsmerkmal »Sachmangel« erfüllt sein. Ob ein solcher besteht oder nicht, das können Sie mit der Hilfsnorm des § 434 BGB herausfinden. Die sollten Sie aufmerksam lesen, denn sie ist ein bisschen »tricky«. Prüfen Sie wie folgt:


[image: check.gif] Ist die gekaufte Sache mangelhaft? Zwar geht es dem Wortlaut nach eigentlich darum, wann eine Sache mangelfrei ist. Umgekehrt lässt sich daraus aber ebenso gut ableiten, wann ein Sachmangel vorliegt. § 434 Abs. 1 BGB regelt mehrere Fälle:


• Die Sache hat nicht die vereinbarte Beschaffenheit (§ 434 Abs. 1 Satz 1 BGB).

• Die Sache eignet sich nicht zur vertraglich vorausgesetzten Verwendung (§ 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGB).

• Die Sache eignet sich nicht zur gewöhnlichen Verwendung (§ 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB).

• Es besteht ein Montagefehler oder eine mangelhafte Montageanleitung (§ 434 Abs. 2 BGB).

• Es wird eine andere Sache oder eine zu geringe Menge geliefert (§ 434 Abs. 3 BGB).

[image: check.gif] Bestand der Mangel bereits bei Gefahrübergang? Der Mangel muss bereits zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgelegen haben, nämlich »bei Gefahrübergang«. Das können Sie § 434 Abs. 1 BGB explizit entnehmen. Als Gefahrübergang bezeichnet man den Zeitpunkt, in welchem das Risiko der Verschlechterung oder des Verlusts der geschuldeten Sache vom Schuldner auf den Gläubiger übergeht. Unterscheiden Sie wie folgt:


• Übergabekauf: Übergibt der Verkäufer dem Käufer die gekaufte Sache, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung mit diesem Zeitpunkt auf den Käufer über (§ 446 Satz 1 BGB).

• Versendungskauf: Versendet der Verkäufer die gekaufte Sache auf Verlangen des Käufers an einen anderen Ort als den Erfüllungsort, geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache zum Beispiel an den Spediteur ausgeliefert hat (§ 447 BGB).



[image: Icon_Hand.jpg]Der Zeitpunkt, zu dem der Sachmangel vorgelegen hat, ist ganz entscheidend, denn der Verkäufer soll nicht auf ewig für etwas geradestehen müssen. Mit dem Gefahrübergang verlagert sich das Risiko auf den Käufer.




[image: Icon_Warnung.jpg]Ist eine Sache mangelhaft, könnte ein Käufer auf die Idee kommen, dass ein Irrtum über die Eigenschaft der Sache vorliegt. Ein Eigenschaftsirrtum berechtigt ja bekanntlich zur Anfechtung (siehe Kapitel 6). Die Irrtumsanfechtung wird allerdings durch die speziellen Vorschriften zur Kaufgewährleistung verdrängt.




Gewährleistung und Verbrauchsgüterkauf

Schließen ein Unternehmer (§ 14 BGB) und ein Verbraucher (§ 13 BGB) miteinander einen Kaufvertrag, handelt es sich um einen Verbrauchsgüterkauf. Für den gelten die Spezialregelungen der §§ 474 ff. BGB. Praktisch bedeutsam ist beispielsweise § 476 BGB. Wenn Sie sich die Vorschrift durchlesen, werden Sie schnell erkennen, worum es geht. Darin verbirgt sich eine sogenannte Beweislastumkehr: Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit der Übergabe ein Sachmangel, wird der Mangel der Sache bei Gefahrübergang vermutet! Das macht es einem Käufer einfacher, seine Rechte durchzusetzen. Er braucht in einem Prozess nicht aufwendig etwas zu beweisen (was im Zweifel sogar schwierig werden könnte). Die gesetzliche Vermutung kommt ihm zugute. Eine durchaus verbraucherschützende Vorschrift.



Um das Ganze etwas plastischer zu machen, gönnen Sie sich anknüpfend an die obige Fallstudie noch eine kurze Fallbegutachtung. In Tabelle 8.2 finden Sie links wiederum die Lösung, rechts einige Anmerkungen.


[image: Icon_beispiel.jpg]Die SchneeWittChen GmbH erwirbt bei der Büro4U AG drei Schreibtische. Infolge eines Fabrikationsfehlers lassen sich die Einzelteile der Schreibtische nicht zusammenschrauben. Hat die SchneeWittChen GmbH einen Anspruch auf Nacherfüllung?






		Lösungsvorschlag (Gutachten)
		Anmerkung
	




		Die SchneeWittChen GmbH könnte einen Anspruch auf Nacherfüllung gegenüber der Büro4U AG aus § 437 Nr. 1, 439 BGB haben.
		Sie starten wie gewohnt mit dem Obersatz (denken Sie dabei an die vier W-Fragen!).
	


		a) Voraussetzung ist zunächst das Bestehen eines Kaufvertrags.
		Der ist zwar als Tatbestandsmerkmal nicht explizit genannt; allerdings kann ja
nur ein »Käufer« Nacherfüllung verlangen.
	


		Ein Kaufvertrag kommt wie jeder Vertrag durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Antrag und Annahme (§§ 145 ff. BGB) zustande.
		Kurze Definition beziehungsweise rechtliche Erläuterung
	


		Wie dem Sachverhalt zu entnehmen ist, hat die GmbH die Schreibtische erworben. Anhaltspunkte, wonach die dafür erforderlichen Willenserklärungen nicht wirksam sind, bestehen nicht.
		Auch wenn nicht genau klar wird, wer gehandelt hat, ist das Merkmal insgesamt unproblematisch. Sie können sich kurzfassen.
	


		Somit ist die erste Voraussetzung erfüllt.
		Ergebnis zum ersten Tatbestandsmerkmal
	


		b) Des Weiteren müsste ein Sachmangel vorliegen.
		Zweites Tatbestandsmerkmal genannt
	


		Ein Sachmangel liegt nach § 434 Abs. 1, Satz 1 BGB vor, wenn die Istbeschaffenheit von der vereinbarten Sollbeschaffenheit abweicht. Entsprechende Vereinbarungen sind dem Sachverhalt allerdings nicht zu entnehmen. Gemäß § 434 Abs. 1, Satz 2 Nr. 3 BGB liegt ein Sachmangel aber zudem vor, wenn sich die Sachen nicht zur gewöhnlichen Verwendung eignen, wovon immer auszugehen ist, wenn der Kaufgegenstand nicht bestimmungsgemäß genutzt werden kann.
		Kurze rechtliche Erläuterung des Tatbestandsmerkmals zu Sachmangel mithilfe der Definitionsnorm § 434 BGB
	


		Hier handelt sich um Schreibtische, die – wenn sie sich nicht aufbauen lassen – als solche nicht verwendet werden können.
		Dann die Subsumtion
	


		Somit liegt ein Sachmangel vor.
		Und damit haben Sie das Ergebnis zu diesem Tatbestandsmerkmal.
	


		c) Der Sachmangel müsste zudem zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgelegen haben, nämlich »bei Gefahrübergang«.
		Dieses Tatbestandsmerkmal wird gerne übersehen.
	


		Nach § 446 BGB geht die Gefahr mit der Übergabe der gekauften Sache vom Verkäufer auf den Käufer über.
		Die Hilfsnorm § 446 BGB bietet Ihnen wieder einen Ansatz für eine Definition beziehungsweise rechtliche Erläuterung.
	


		Wie dem Sachverhalt zu entnehmen ist, resultiert der Mangel aus einem Fabrikationsfehler und bestand somit bereits vor der Übergabe.
		Subsumtion
	


		Damit lag der Sachmangel bei Gefahrübergang vor.
		Und abermals das Ergebnis zu diesem Tatbestandsmerkmal
	


		Somit sind sämtliche Voraussetzungen gegeben. Die SchneeWittChen GmbH hat damit einen Nacherfüllungsanspruch gegenüber der Büro4U AG aus § 437 Nr. 1, 439 BGB.
		Dann brauchen Sie nur noch das Gesamtergebnis festzuhalten.
	




Tabelle 8.2: Lösungsvorschlag zum Beispiel »Fabrikationsdesaster«


[image: Icon_Warnung.jpg]Bei der SchneeWittChen GmbH sollte man auf jeden Fall aufpassen und sich rechtzeitig melden. Erfolgt die Mängelrüge nicht unverzüglich, gilt die Ware als genehmigt (§ 377 HGB, mehr dazu lesen Sie in Kapitel 13). Hier gehen also das BGB und das HGB Hand in Hand.




Rechtsmangel beim Kauf

Statt eines Sachmangels kann es auch einen Rechtsmangel geben (§ 435 BGB). Ein solcher liegt dann vor, wenn Dritte in Bezug auf die Sache Rechte gegen den Käufer geltend machen können. Die verkaufte Sache darf also weder vermietet beziehungsweise verpfändet oder zum Beispiel mit einem Grundpfandrecht (etwa einer Hypothek, dazu mehr in Kapitel 11) belastet sein.



Regelungen beim Mietvertrag

Ganz ähnlich wie beim Kaufvertrag gibt es beim Mietvertrag Gewährleistungsrechte. Zum Mietvertrag selbst lesen Sie etwas in Kapitel 7. Worum es dabei geht, ist Ihnen sicher klar: Der Vermieter überlässt dem Mieter eine bewegliche oder unbewegliche Sache zeitweise gegen Entgelt (§§ 535 ff. BGB). Ist die Mietsache mangelhaft, kommt die Mängelhaftung ins Spiel. Sie werden viele Parallelen zur Kaufgewährleistung entdecken. Aber es gibt doch einige Unterschiede, denn beim Mietvertrag handelt es sich ja um ein Dauerschuldverhältnis, weshalb es statt eines Rücktritts die Kündigung gibt.

Sie finden Regelungen bei Mängeln der Mietsache in den §§ 536 ff. BGB. Folgende Aspekte sollten Sie kennen:


[image: check.gif] Mietbefreiung oder -minderung (§ 536 Abs. 1 BGB): Ist die Mietsache derart mangelhaft, dass sie nicht genutzt werden kann, ist der Mieter von der Zahlung der Miete in der Regel befreit. Kann er sie nur eingeschränkt nutzen, kommt eine Mietminderung in Betracht.

[image: check.gif] Schadens- und Aufwendungsersatz (§ 536a Abs. 1 BGB): Diese Regelung gibt dem Mieter zusätzlich die Möglichkeit zum Schadensersatz.

[image: check.gif] Selbstvornahme und Aufwendungsersatz (§ 536a Abs. 2 BGB): Gegebenenfalls kann er den Mangel beseitigen (lassen) – man spricht von Selbstvornahme – und die dafür erforderlichen Aufwendungen ersetzt verlangen.

[image: check.gif] Kündigung (§ 543 BGB): Hilft gar nichts, so kann der Mieter die Reißleine ziehen und aus wichtigem Grunde kündigen.


Details zu alledem können Sie den jeweiligen Vorschriften entnehmen.


[image: Icon_Hand.jpg]Ein Mangel der Mietsache liegt jeweils dann vor, wenn der Mangel die Tauglichkeit der Mietsache zum vertragsgemäßen Gebrauch aufhebt (§ 536 Abs. 1 BGB).



Regelungen beim Werkvertrag

Auch der Werkvertrag, den Sie in Kapitel 7 kennenlernen, sieht spezielle Regelungen vor, wenn das Werk mangelhaft ist. So hat der Besteller des Werkes nach § 634 BGB folgende Ansprüche und Rechte:


[image: check.gif] Nacherfüllung (§§ 634 Nr. 1 BGB): Wenn das Werk nicht den geschuldeten Anforderungen entspricht, kann der Unternehmer nach seiner Wahl den Mangel beseitigen oder aber ein neues Werk herstellen (§§ 634 Nr. 1, 635 BGB). Hier zeigt sich ein Unterschied gegenüber dem Kaufrecht, denn dort kann der Käufer die Form der Nacherfüllung auswählen.

[image: check.gif] Ersatz erforderlicher Aufwendungen (§ 634 Nr. 2 BGB): Das ist wie im Mietrecht eine Besonderheit im Werkvertragsrecht. Es geht um den Aufwendungsersatz bei der sogenannten Selbstvornahme. Wenn der Unternehmer nicht reagiert, kann der Besteller den Mangel entweder selbst beseitigen oder durch einen Dritten beseitigen lassen. Die hierfür veranschlagten erforderlichen Aufwendungen kann er entsprechend erstattet bekommen.

[image: check.gif] Rücktritt oder Minderung (§ 634 Nr. 3 BGB): Dies ist wie bei der Kaufgewährleistung. Unterscheiden Sie, ob die Nacherfüllung möglich ist oder nicht. Je nachdem wird eine Fristsetzung erforderlich oder sie ist entbehrlich.

[image: check.gif] Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 634 Nr. 4, 1. Alt. BGB): Das Werkvertragsrecht kennt ebenfalls einen Schadensersatzanspruch, wobei Sie unterscheiden können zwischen


• dem Schadensersatz neben der Leistung, der auf Ersatz des Mangelfolgeschadens gerichtet ist, und

• dem Schadensersatz statt der Leistung, bei dem der eigentliche Mangelschaden ersetzt werden kann.

[image: check.gif] Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 634 Nr. 4, 2. Alt. BGB): Zu guter Letzt gibt es beim Werkvertrag noch den schon bekannten Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Das kennen Sie bereits vom Kaufrecht her. Sollte es also einmal darauf ankommen, so unterscheiden Sie also beim Werkvertragsrecht zwischen erforderlichen (Nr. 2) und vergeblichen (Nr. 4) Aufwendungen.


So wie bei den beiden vorausgegangenen Vertragstypen kommt es im Werkvertragsrecht darauf an, ob das Werk mangelhaft ist.


[image: Icon_Hand.jpg]Hierbei hilft Ihnen § 633 Abs. 2 BGB. Danach ist ein Werk mangelhaft, wenn es nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat (§ 633 Abs. 2 Satz 1 BGB), es sich nicht zur vertraglich vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung eignet (§ 633 Abs. 2 Satz 2 BGB) oder der Unternehmer ein anderes als das bestellte Werk oder das Werk in zu geringer Menge herstellt (§ 633 Abs. 2 Satz 3 BGB). All das kommt Ihnen doch vermutlich in einigen Punkten bekannt vor, nicht wahr?



Auch beim Werkvertrag kann die Mängelhaftung ausnahmsweise ausgeschlossen sein. Das kommt dann infrage, wenn die Parteien etwas in dieser Richtung vereinbart haben. Denkbar ist zugleich ein gesetzlicher Ausschluss, beispielsweise wenn der Besteller das Werk trotz Kenntnis des Mangels abnimmt (§ 640 Abs. 2 BGB).

Regelungen beim Reisevertrag

Auch das Reiserecht (ab § 651a BGB) kennt die Mängelhaftung. Dazu finden Sie etwas ab § 651c BGB. Da das Reiserecht wirtschaftlich gesehen zwar bedeutsam ist, wird es hier mit behandelt. Meist werden aber keine vertieften Kenntnisse verlangt, daher an dieser Stelle abschließend nur ganz kurz ein paar Hinweise. Die Rechte des Reisenden sind folgende:


[image: check.gif] Abhilfe (§ 651c Abs. 2 BGB). Das ist das reiserechtliche Pendant zur Nacherfüllung.

[image: check.gif] Minderung (§ 651d BGB)

[image: check.gif] Kündigung (§ 651e BGB)

[image: check.gif] Schadensersatz (§ 651f BGB)



[image: Icon_Hand.jpg]Ein Mangel beziehungsweise ein Fehler liegt nach § 651c Abs. 1 BGB vor, wenn die Reise nicht die zugesicherten Eigenschaften hat oder der Fehler den Wert der Reise oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem im Vertrag vorausgesetzten Nutzen aufhebt oder mindert.




[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der Praxis ist es wichtig, die einmonatige Ausschlussfrist nach § 651g Abs. 1 BGB für das Geltendmachen der Ansprüche zu beachten.



Geschafft! Damit sind Sie mit den Leistungsstörungen durch.

Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Das Recht der Leistungsstörung zählt ohne Frage zu den Kernbereichen des Wirtschaftsrechts. Sie können nun zwischen den allgemeinen Regelungen und den besonderen Regelungen für einzelne Schuldverhältnisse unterscheiden. Im Mittelpunkt steht stets eine irgendwie gelagerte Pflichtverletzung: Entweder wird die Leistung schlecht, nicht oder verspätet erbracht. Die Schlechtleistung beziehungsweise allgemeine Pflichtverletzung kann sich auf eine Hauptpflicht beziehen oder auf die Verletzung einer Nebenpflicht (wobei gerade bei den Hauptpflichten die vorrangigen Regelungen im besonderen Schuldrecht zu beachten sind, wie etwa die Kaufgewährleistungsregeln). Einen ganz allgemeinen Schadensersatzanspruch enthält § 280 BGB. Anders verhält es sich, wenn die Leistung unmöglich geworden ist. Dann wird der Schuldner entweder von seiner Leistungspflicht befreit oder aber ihm steht ein Leistungsverweigerungsrecht zu. Unter Umständen muss dann der Gläubiger als Vertragspartner die Gegenleistung ebenfalls nicht mehr erbringen. Bei der Unmöglichkeit sollten Sie – wenn in einer Fallbearbeitung danach gefragt ist – an Schadensersatzansprüche des Gläubigers denken. Eine dritte Form der Leistungsstörung betrifft den Schuldnerverzug, bei dem die Leistung trotz Fälligkeit nicht rechtzeitig erbracht wird. Das macht die Hauptleistung nicht obsolet und es kommen gegebenenfalls weiter gehende Sekundäransprüche, vorzugsweise in Form von Schadensersatzansprüchen in Betracht. Denken Sie zudem an den Gläubiger- beziehungsweise Annahmeverzug, wenn der Gläubiger seinerseits die ihm angebotene Leistung nicht annimmt. Das kann gravierende Konsequenzen für ihn haben. Werden Sie zudem hellhörig, wenn es um Mängel im Kauf-, Miet-, Werkvertrags- oder Reisevertragsrecht geht. Hier gehen bei Mängeln die speziellen Regelungen den allgemeinen Regelungen vor.

Sie haben nun eine weitere Facette des Vertragsrechts abgeschlossen. Doch nicht nur Verträge begründen Schuldverhältnisse. Es gibt zudem gesetzliche Schuldverhältnisse. Wie die funktionieren, erfahren Sie im nächsten Kapitel.
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	Rechtsbeziehungen ohne Vertrag: Gesetzliche Schuldverhältnisse

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Die Geschäftsführung ohne Auftrag kennen und anwenden

	[image: arrow] Die ungerechtfertigte Bereicherung kennen und anwenden

	[image: arrow] Die unerlaubte Handlung kennen und anwenden



Dass Schuldverhältnisse, also rechtliche Beziehungen zwischen einem Gläubiger und einem Schuldner, auf unterschiedliche Weise entstehen können, haben Sie in diesem Buch schon mehrfach erfahren. Im Grunde ist es ja ganz einfach: Regelmäßig vereinbaren die Beteiligten vertraglich etwas (das war Schwerpunkt der vorausgegangenen Kapitel). Aber das ist längst nicht die einzige Option. Es gibt zugleich Schuldverhältnisse, die ohne den Austausch von Willenserklärungen kraft Gesetzes entstehen (werfen Sie dazu ruhig noch einmal einen Blick in § 311 Abs. 1 BGB: »soweit nicht das Gesetz (!) ein anderes vorschreibt«). Neben den vertraglichen Schuldverhältnissen gibt es demnach noch die gesetzlichen Schuldverhältnisse. Selbst wenn der Begriff nicht sonderlich kreativ klingt, verdeutlicht er aber doch sehr anschaulich, worum es geht (und das ist ja die Hauptsache).


[image: Icon_Hand.jpg]Bei gesetzlichen Schuldverhältnissen fehlt es also an einer vertraglichen Beziehung. Die rechtlichen Wirkungen (und damit verbunden etwaige Ansprüche) entstehen allein durch das Erfüllen der Voraussetzungen einer gesetzlichen Vorschrift. Das bedeutet für die Rechtsanwendung: Sie brauchen nur die einschlägigen Tatbestandsmerkmale zu prüfen.



Erschließen Sie sich das Thema wieder anhand einer kurzen Fallstudie:


[image: Icon_beispiel.jpg]Mittwoch 8:00 Uhr. Liu ist die Erste im Büro. Auf derselben Etage befindet sich gegenüber die Kanzlei des Steuerberaters Jobst Jobson, der aktuell im Urlaub weilt. Liu sieht, wie unter der Eingangstür der Kanzlei hindurch Wasser in den Flur fließt. Sie lässt daraufhin durch den Hausmeister die Tür öffnen, woraufhin sich das ganze Dilemma zeigt: ein Wasserrohrbruch. In der Hektik beschädigt Liu versehentlich noch eine wertvolle Vitrine (Schaden 200 Euro). Dem herbeigerufenen Klempner gelingt es schließlich, das Leck an dem Rohr zu stopfen, wofür er von Liu 350 Euro verlangt. Kann Liu die 350 Euro von Jobst ersetzt bekommen? Muss sie umgekehrt 200 Euro zahlen?



Sie sehen schon auf den ersten Blick: Vertragliche Beziehungen zwischen Liu und Jobst bestehen nicht. Dennoch werden Ansprüche angemeldet. Sie könnten auf gesetzlichen Schuldverhältnissen beruhen. Dazu finden Sie etwas im zweiten Buch des BGB zum Besonderen Schuldrecht (also dort, wo die einzelnen Vertragstypen geregelt sind).

Die gesetzlichen Schuldverhältnisse sind die drei folgenden (siehe dazu Abbildung 9.1):


[image: check.gif] die Geschäftsführung ohne Auftrag: Daran sollten Sie immer dann denken, wenn jemand für einen anderen tätig wird, ohne dass dafür eine vertragliche Grundlage besteht. Dazu finden Sie etwas ab § 677 BGB.

[image: check.gif] die ungerechtfertigte Bereicherung: Die kann dann vorliegen, wenn jemand von einem anderen etwas herausverlangt. Dazu gibt es etwas ab § 812 BGB.

[image: check.gif] die unerlaubte Handlung: Die sollten Sie in Betracht ziehen, wenn jemand einen Schadensersatzanspruch geltend macht, weil in seine Rechte eingegriffen wurde. Dazu finden Sie etwas ab § 823 BGB.



	 

  
  
  [image: fg0901.jpg]
  
Abbildung 9.1: Die gesetzlichen Schuldverhältnisse im Überblick



Für einen anderen handeln: Die Geschäftsführung ohne Auftrag

Falls Sie bereits die vorherigen Kapitel durchgearbeitet haben, erinnern Sie sich vielleicht noch an den Auftrag.


[image: Icon_Hand.jpg]Durch die Annahme eines Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte, ein ihm von dem Auftraggeber übertragenes Geschäft für diesen unentgeltlich zu besorgen (§ 662 BGB).



Was aber, wenn jemand für einen anderen tätig wird, ohne dazu beauftragt zu sein, wie in der obigen Fallstudie? Dort ist Liu von Jobst nicht beauftragt worden zu handeln. Dann kann ein Fall der Geschäftsführung ohne Auftrag (oder kurz: GoA) vorliegen. Regelungen dazu finden Sie in den §§ 677 bis 687 BGB.


[image: Icon_Warnung.jpg]Die §§ 677 ff. BGB sind in zweierlei Hinsicht von Interesse: Sie regeln nicht nur das Schuldverhältnis der Geschäftsführung ohne Auftrag selbst. Hinzu kommt, dass an anderen Stellen im BGB auf diese Vorschriften verwiesen wird. Sehen Sie sich beispielsweise einmal die folgenden Regelungen an: § 539 Abs. 1 BGB (Ersatz von Aufwendungen im Mietrecht), § 601 Abs. 2 BGB (Verwendungsersatz bei der Leihe), § 775 Abs. 1 BGB (Anspruch des Bürgen auf Befreiung). Ist Ihnen die GoA geläufig, bereiten Ihnen selbst solche Verweise kein Kopfzerbrechen mehr.



Und was hat es nun konkret mit der GoA auf sich? Eigentlich gibt es gar nicht die eine GoA. Sie können dabei vielmehr vier Arten unterscheiden, und zwar


[image: check.gif] die echte GoA gemäß §§ 677 ff. BGB mit den beiden Formen


• berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag und

• unberechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag.

[image: check.gif] die unechte GoA gemäß § 687 BGB mit den beiden Formen


• irrtümliche Geschäftsführung ohne Auftrag und

• angemaßte Geschäftsführung ohne Auftrag.


Im Folgenden wird es maßgeblich um die »echte berechtigte GoA« gehen, damit Sie ein besseres Bild von diesem Schuldverhältnis bekommen. Ein paar Anmerkungen zu den drei anderen Varianten der GoA ergänzen die Ausführungen.


[image: Icon_definition.jpg]Die Beteiligten heißen übrigens Geschäftsführer (das ist derjenige, der ein Geschäft besorgt, verwechseln Sie das nicht mit dem Geschäftsführer einer GmbH!) und Geschäftsherr (das ist derjenige, für den ein Geschäft besorgt wird, wobei natürlich die Damenwelt mit eingeschlossen ist!). In der Fallstudie wäre Liu demnach Geschäftsführer und Jobst Geschäftsherr.



Zunächst zur berechtigten Geschäftsführung ohne Auftrag.

Die berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag

Die berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag können Sie sich als eine Art Grundmodell vorstellen. Dabei geht es vor allem darum, dass jemand für einen anderen tätig wird. In der obigen Fallstudie war das etwa das Herbeirufen des Handwerkers. Hier noch ein paar weitere Beispiele für ein Tätigwerden, das sehr vielfältig sein kann und tatsächliches Wirken ebenso umfasst wie rechtsgeschäftliches Handeln:


[image: Icon_beispiel.jpg]Jemand steuert seinen Pkw in einen Graben, um den Zusammenstoß mit einem anderen Wagen zu vermeiden; ein Tierarzt rettet in einer Notoperation ein angefahrenes Fundtier; ein zufällig anwesender Arzt leistet erste Hilfe bei einem Kollabierten; eine Gemeinde lässt den infolge eines verunfallten Öltanklasters verseuchten Boden abtragen; jemand findet in einem Buchantiquariat ein seltenes Buch, nach dem ein Freund schon lange sucht, und bringt es ihm mit; jemand bezahlt die Schulden eines anderen.



Da Sie im Privatrecht am besten immer in Ansprüchen denken, fragen Sie sich: Wem stehen bei einer berechtigten GoA welche Ansprüche zu? Achten Sie dabei wie immer vor allem auf die Rechtsfolgen.


[image: check.gif] Anspruch des Geschäftsführers auf Aufwendungsersatz: Wer ein Geschäft für einen anderen wahrnimmt, kann den Ersatz erforderlicher Aufwendungen verlangen.

Die einschlägige Anspruchsgrundlage ergibt sich aus dem Zusammenspiel mehrerer Paragrafen (was die Angelegenheit etwas verzwickt macht): Einschlägig sind §§ 677, 683 Satz 1, 670 BGB. Der Hinweis in § 683 Abs. 1 BGB (»wie ein Beauftragter«) bezieht sich auf § 670 BGB, eine Vorschrift aus dem Auftragsrecht. Dieses Zusammenspiel zeigt Ihnen einmal mehr, wie einzelne Aspekte miteinander verwoben sein können.


[image: Icon_definition.jpg]Aufwendungen sind freiwillige Vermögensopfer (im Unterschied zu einem Schaden als unfreiwillige Einbuße an einem Recht oder Rechtsgut).


[image: check.gif] Anspruch des Geschäftsherrn auf Herausgabe des Erlangten: Derjenige, für den das Geschäft geführt wurde, also der Geschäftsherr, kann umgekehrt vom Geschäftsführer die Herausgabe dessen verlangen, was dieser erlangt hat.

Die einschlägige Anspruchsgrundlage ergibt sich ebenfalls aus dem Zusammenspiel mehrerer Vorschriften, nämlich §§ 677, 681 Satz 2, 667 BGB. Auch hier finden Sie demnach wieder einen Verweis auf das Auftragsrecht.


Nachdem Sie nun die Rechtsfolgen der Ansprüche kennen, wird es Zeit, sich den einschlägigen Tatbestandsmerkmalen zuzuwenden.


[image: Icon_Hand.jpg]Die GoA ist gar nicht so vertrackt, wenn Sie sich klarmachen, dass sich die Anspruchsgrundlagen nicht nur aus einer Norm, sondern aus dem Zusammenspiel verschiedener Vorschriften ergeben. Die brauchen Sie natürlich nicht auswendig zu lernen, sie stehen ja im Gesetz! Wenn Sie sich darauf konzentrieren, sich den Zusammenhang zu erschließen, sollte nichts schiefgehen.



Spielen Sie das ausgehend von der Fallstudie beispielhaft einmal am Anspruch auf den Aufwendungsersatz durch. Was sind die Tatbestandsmerkmale, die Sie prüfen müssen? Die können Sie Tabelle 9.1 entnehmen.



	
	Prüfungsschema (Geschäftsführung ohne Auftrag)
	




		Tatbestandsmerkmale
		Anmerkung
	


		Besorgung eines fremden Geschäfts
		Geschäftsbesorgung ist jedes Tätigwerden, egal ob tatsächlich (zum Beispiel Wasserhahn zudrehen, Rettungsmaßnahmen durchführen) oder rechtsgeschäftlich (zum Beispiel einen Verkauf durchführen, fremde Schulden bezahlen).
Fremd ist ein solches Geschäft insbesondere, wenn ein objektiv anderer dafür zuständig ist als derjenige, der es besorgt. Dabei kann der Geschäftsführer nicht nur fremde, sondern zugleich auch eigene Interessen (sogenanntes »auch fremdes Geschäft«) verfolgen.
	


		Fremdgeschäftsführungswillen des Geschäftsführers (nicht explizit geregelt)
		Der Geschäftsführer muss mit dem Willen tätig werden, das Geschäft für einen anderen zu besorgen. Handelt es sich um ein objektiv (auch) fremdes Geschäft, wird der Wille sogar vermutet und Sie können sich kurzfassen. In anderen Konstellationen (wenn die Geschäftsbesorgung nicht objektiv fremd, sondern zum Beispiel neutral ist) müssen Sie ausführlicher argumentieren.
	


		Fehlende rechtliche Befugnis
		Eine Geschäftsführung »ohne Auftrag« ist nur gegeben, wenn weder ein Auftrag noch eine sonstige anderweitige (vertragliche) Berechtigung vorliegt.
	


		Vorliegen einer GoA-Berechtigung
		Dieses Merkmal ergibt sich aus (§§ 677, 683 Satz 1 BGB), wonach die Geschäftsübernahme dem Interesse und dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn entsprechen muss. Merken Sie sich: Wenn es an einer expliziten rechtlichen Befugnis fehlt, muss derjenige, der ein Geschäft besorgt, aber dennoch im GoA-Sinne legitimiert sein, damit man von einer »echten berechtigten GoA« sprechen kann. Diese Legitimation kann sich aus verschiedenen Normen ergeben, zum Beispiel – aus dem wirklichen/mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn (§ 677 BGB), – aus einer im öffentlichen Interesse liegenden Pflicht beziehungsweise gesetzlichen Unterhaltspflicht (§ 679 BGB), – aus einer Genehmigung (§ 684 Satz 2 BGB).
	




Tabelle 9.1: Prüfungsschema »GoA«

Wenn Sie die bisherigen Erkenntnisse auf die obige Fallstudie übertragen, ergibt sich ausgehend von der Frage »Wer will was von wem woraus« folgendes Kurzgutachten:


[image: Icon_beispiel.jpg]Obersatz: Liu könnte einen Anspruch auf Ersatz von 350 Euro gegenüber Jobst aus §§ 677, 683 Satz 1, 670 BGB haben. Voraussetzung dafür wäre (1) die Besorgung eines fremden Geschäfts, worunter tatsächliches und rechtsgeschäftliches Handeln fällt. Liu hat hier eine Reparatur veranlasst, was eigentlich Jobst oblag, und den dabei anfallenden Betrag beglichen. Somit ist diese Voraussetzung erfüllt. Der (2) erforderliche Fremdgeschäftsführungswille wird bei einem solchen objektiv fremden Geschäft vermutet. (3) Liu war von Jobst keineswegs dazu beauftragt, sodass ihr eine rechtliche Befugnis fehlte. Um größere Schäden zu verhindern, entsprach ihr Vorgehen aber (4) dem wirklichen beziehungsweise mutmaßlichen von Jobst. Somit sind alle Voraussetzungen erfüllt. Liu kann ihre Aufwendungen und damit die freiwillig bezahlten 350 Euro ersetzt verlangen.




[image: Icon_Hand.jpg]Ähnlich zu prüfen wäre ein etwaiger Herausgabeanspruch des Geschäftsherrn – etwa wenn Liu als Geschäftsführerin vom Klempner etwas erhalten hätte (zum Beispiel Rechnungsbelege).




Schadensersatz bei berechtigter GoA

Ein Geschäftsführer kann die ihm obliegende Pflicht, das Geschäft im Interesse des Geschäftsführers auszuführen, verletzen. Entsteht dann ein Schaden (denken Sie im obigen Fall an die beschädigte Vitrine), stellt sich die Frage nach einem Schadensersatzanspruch. Dazu finden Sie allerdings nichts Spezielles bei der GoA selbst, sondern Sie können dann auf allgemeine Regelungen zurückgreifen, insbesondere des Allgemeinen Schuldrechts. Dort werden Sie fündig in § 280 BGB. Sie können also ganz einfach auf einen Ihnen schon bekannten Schadensersatzanspruch abstellen. Kann Jobst von Liu 200 Euro verlangen? Dann müssten die Voraussetzungen des § 280 BGB erfüllt sein: Dazu müsste (1) ein Schuldverhältnis bestehen (egal ob aus Vertrag oder Gesetz, weshalb auch die GoA ein entsprechendes Schuldverhältnis begründet). Zudem müsste (2) eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt sein (hier die Pflicht, das Geschäft im Interesse des Geschäftsherrn auszuführen und dabei keine Rechtsgüter zu verletzen, § 241 Abs. 2 BGB). Die Pflichtverletzung müsste der Schuldner (3) zu vertreten haben. Das Vertretenmüssen (als Vorsatz oder Fahrlässigkeit, § 276 BGB) birgt bei der GoA einen Clou: So hat der Geschäftsführer bei einer Gefahrenabwehr nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten (§ 680 BGB); im obigen Beispiel ging es darum, weitere Schäden durch das konkret auslaufende Wasser zu verhindern, mithin also eine Gefahr abzuwehren; hier handelte Liu allerdings »versehentlich« und damit nicht grob fahrlässig, geschweige denn vorsätzlich. Eine Haftung gemäß § 280 BGB scheidet damit aus. Liu braucht keine 200 Euro zu ersetzen (das gilt übrigens zugleich für einen Schadensersatzanspruch nach § 823 BGB; dazu gleich mehr).



Weitere Fälle der Geschäftsführung ohne Auftrag

Neben der berechtigen Geschäftsführung ohne Auftrag gibt es noch weitere Fälle:


[image: check.gif] die unberechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag

[image: check.gif] die irrtümliche Geschäftsführung

[image: check.gif] die angemaßte Geschäftsführung


Hier nur ein kurzer Einblick zur Illustration.

Die unberechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag

Von einer unberechtigten Geschäftsführung ohne Auftrag spricht man, wenn die Geschäftsführung dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn widerspricht (§ 678 BGB) und keine Genehmigung vorliegt (§ 679 BGB). Dann gibt es folgende Ansprüche:


[image: check.gif] Anspruch des Geschäftsherrn auf Schadensersatz: Steht die Übernahme der Geschäftsführung mit dem wirklichen oder dem mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn in Widerspruch und musste der Geschäftsführer dies erkennen, ist er dem Geschäftsherrn zum Ersatz des aus der Geschäftsführung entstehenden Schadens auch dann verpflichtet, wenn ihm ein sonstiges Verschulden nicht zur Last fällt (§ 678 BGB).

[image: check.gif] Anspruch des Geschäftsführers auf Herausgabe: Entspricht die Geschäftsführung nicht dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn, liegen also die Tatbestandsvoraussetzungen, wie sie in § 683 BGB vorgegeben sind, nicht vor, ist der Geschäftsherr verpflichtet, dem Geschäftsführer alles, was er durch die Geschäftsführung erlangt, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben (§ 684 Satz 1 BGB). Was es mit der ungerechtfertigten Bereicherung auf sich hat, dazu gleich mehr im nächsten Abschnitt.


Die irrtümliche Geschäftsführung

Es kann sogar vorkommen, dass jemand ein fremdes Geschäft besorgt und dabei der Ansicht ist, es sei sein eigenes. Ihm ist gar nicht bewusst, dass es sich um ein fremdes Geschäft handelt. Man bezeichnet das als irrtümliche Geschäftsführung oder Eigengeschäftsführung. Eine Regelung dazu gibt es in § 687 Abs. 1 BGB. Die sagt klipp und klar: In diesem Falle sind die Regelungen zur GoA, also die §§ 677 bis 686 BGB, nicht anwendbar, sodass sich natürlich sogleich die Frage stellt: Und was, bitte schön, gilt stattdessen? Explizit geregelt ist das nicht. Man kann dann aber gegebenenfalls auf andere Vorschriften zur Herausgabe (§§ 812 ff. BGB) oder auf Schadensersatz (§§ 823 ff. BGB) zurückgreifen.


[image: Icon_Hand.jpg]Bei beiden handelt es sich um gesetzliche Schuldverhältnisse, sodass Sie nähere Einzelheiten dazu später in diesem Kapitel erfahren.



Die angemaßte Geschäftsführung

Schließlich kann es sein, dass jemand ein fremdes Geschäft als sein eigenes besorgt und sich dabei nicht irrt, sondern sogar weiß, dass er dazu gar nicht berechtigt ist. In diesem Falle mangelt es am Tatbestandsmerkmal des Fremdgeschäftsführungswillens. Damit liegt wiederum keine echte GoA, sondern eine angemaßte Geschäftsführung vor. Dieser Fall ist ebenfalls geregelt, und zwar in § 687 Abs. 2 Satz 1 BGB. Der erklärt für solche Geschäftsanmaßungen bestimmte GoA-Regelungen für anwendbar. So stehen dem Geschäftsherrn dann die sich aus den §§ 677 f., §§ 681 f. BGB ergebenden Ansprüche zu – der Geschäftsherr kann beispielsweise das herausverlangen, was der Geschäftsführer durch die Geschäftsführung erlangt hat (Herausgabeanspruch gemäß §§ 687 Abs. 2 Satz 1, 681 Satz 2, 677 BGB). Umgekehrt ist er dann aber dem Geschäftsführer nach § 684 Satz 1 BGB verpflichtet: Das bedeutet, der Geschäftsherr muss seinerseits dem Geschäftsführer alles, was er durch die Geschäftsführung erlangt, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung herausgeben (§§ 812 ff. BGB).

Machen Sie es sich bei der GoA-Prüfung vergleichsweise einfach: Ausgehend vom Anspruchsziel (Aufwendungsersatz, Herausgabe, Schadensersatz) starten Sie mit der berechtigten GoA. Liegt die nicht vor, weil ein Tatbestandsmerkmal nicht erfüllt ist, nehmen Sie gegebenenfalls die unberechtigte GoA, die irrtümliche Eigengeschäftsführung oder die angemaßte Eigengeschäftsführung näher unter die Lupe.

Damit haben Sie das erste gesetzliche Schuldverhältnis hinter sich gebracht.

Zu viel ist zu viel: Die ungerechtfertigte Bereicherung

Ein zweites im BGB geregeltes gesetzliches Schuldverhältnis ist bekannt als ungerechtfertigte Bereicherung oder einfach als das Bereicherungsrecht. Sie finden dazu etwas in den §§ 812 bis 822 BGB. Merken Sie sich gleich die Idee des Bereicherungsrechts:


[image: Icon_Hand.jpg]Das Bereicherungsrecht zielt darauf ab, Vermögensverschiebungen auszugleichen, die ohne rechtlichen Grund erfolgten. Oder anders ausgedrückt: Hat jemand etwas zu Unrecht erhalten, muss er es wieder herausrücken.



Die ungerechtfertigte Bereicherung verfolgt ein ganz anderes Anspruchsziel als beispielsweise ein Zahlungs-, Schadensersatz- oder Aufwendungsersatzanspruch. Das Recht der ungerechtfertigten Bereicherung ist im Detail komplex, im Überblick aber gut zu handhaben. Starten Sie einfach mit § 812 BGB und den beiden dort geregelten Formen der ungerechtfertigten Bereicherung, nämlich der


[image: check.gif] Leistungskondiktion (§ 812 Abs. 1 Satz 1, 1. Alt. BGB) und der

[image: check.gif] Nichtleistungskondiktion (§ 812 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt. BGB).


Sehen Sie sich die beiden Grundformen gleich genauer an.

Die Leistungskondiktion

Eine Regelung zur Leistungskondiktion finden Sie in § 812 Abs. 1 Satz 1, 1. Alt BGB. Danach gilt: Wer durch Leistung eines anderen etwas erlangt hat, ist zur Herausgabe verpflichtet. Wichtig ist der Begriff der Leistung (schließlich leitet sich davon der Name dieser Form des Bereicherungsanspruchs ab). Und was versteht man unter einer Leistung im bereicherungsrechtlichen Sinne?


[image: Icon_definition.jpg]Leistung ist die bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens.




[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn Sie beispielsweise Ihre Miete zahlen, tun Sie das bewusst und zweckgerichtet (Sie wollen damit ja Ihre mietvertraglichen Pflichten erfüllen). Wenn Sie eine gekaufte Sache übereignet bekommen, liegt der Zweck darin, die Verpflichtung aus dem Kaufvertrag zu erfüllen. Ebenso ist es in vielen anderen Fällen, in denen jemand das Vermögen eines anderen mehrt – bewusst und stets mit Blick auf einen bestimmten Zweck.



Prüfen Sie zunächst den Tatbestand …

In Tabelle 9.2 finden Sie ein Prüfungsschema mit den einzelnen Tatbestandsmerkmalen.



	
	Prüfungsschema »Leistungskondiktion« (§ 812 Abs. 1 Satz 1, 1. Alt. BGB)
	




		Tatbestandsmerkmale
		Anmerkung
	


		1. Etwas erlangt
		Der Begriff »etwas« ist überaus weit gefasst. Letztlich fällt jeder irgendwie geartete Vermögensvorteil darunter (zum Beispiel wenn jemand Inhaber einer Forderung wird oder den Besitz beziehungsweise das Eigentum an einer Sache erlangt).
	


		2. Durch Leistung
		Wichtig bei der Leistungskondiktion ist, dass jemand das »etwas« durch Leistung erhalten hat; was damit gemeint ist, haben Sie ja eben bereits erfahren.
	


		3. Ohne Rechtsgrund
		Drittens müsste die Vermögensverschiebung ohne Rechtsgrund erfolgt sein. An einem solchen fehlt es insbesondere dann, wenn kein rechtsgeschäftliches Verpflichtungsgeschäft (Kausalgeschäft) besteht. Dabei ist es letztlich egal, ob der Rechtsgrund von Anfang an nie bestanden hat oder später entfallen ist (§ 812 Abs. 1 Satz 2 BGB).
	


		Rechtsfolge: Herausgabe des Erlangten
		Siehe zum Umfang § 818 BGB
	




Tabelle 9.2: Prüfungsschema »Leistungskondition«


[image: Icon_Warnung.jpg]Dem Punkt »ohne Rechtsgrund«, also dem Fehlen eines rechtlichen Grundes, sollten Sie besondere Aufmerksamkeit schenken. Nicht selten liegt gerade dort der Schwerpunkt einer Prüfung. Wenn es darauf ankommt, untersuchen Sie einfach, ob ein wirksamer Verpflichtungsvertrag als Rechtsgrund besteht. Hier können Sie dann innerhalb des gesetzlichen Schuldverhältnisses »ungerechtfertigte Bereicherung« Ihre vertragsrechtlichen Kenntnisse einbringen.



Das Ganze lässt sich wieder am besten an einem Beispiel veranschaulichen, das Sie schon aus Kapitel 6 kennen.


[image: Icon_beispiel.jpg]Sebastian erwirbt von der Felix Fake Automobile GmbH (F-GmbH) für 7.500 Euro einen Gebrauchtwagen. Wie sich hinterher herausstellt, hat der Wagen einen erheblichen Unfallschaden, was der Verkäufer wissentlich verschwiegen hat. Sebastian erklärt daraufhin die Anfechtung des Kaufvertrags. Kann er die 7.500 Euro herausverlangen?



Eine Lösung sähe in Form eines Kurzgutachtens beispielsweise wie in Tabelle 9.3 aus.







		Lösungsvorschlag
		Anmerkung
	




		Sebastian könnte einen Anspruch auf Herausgabe von 7.500 Euro gegenüber der F-GmbH gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1, 1. Alt BGB haben.
		Obersatz (ausgehend von den vier W-Fragen)
	


		Dazu müsste die F-GmbH zunächst »etwas«, also irgendeinen Vermögensvorteil, erlangt haben.
		Erstes Tatbestandsmerkmal genannt und gleich definiert beziehungsweise rechtlich erläutert
	


		Hier hat die GmbH den Kaufpreis in Höhe von 7.500 Euro und damit »etwas« erhalten.
		Subsumtion und Ergebnis in einem Satz
	


		Dies müsste durch Leistung erfolgt sein.
		Zweites Tatbestandsmerkmal
	


		Darunter ist die bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens zu verstehen.
		Definition
	


		Sebastian wollte mit der Zahlung der 7.500 Euro seine Verpflichtung aus dem Kaufvertrag nachkommen (§ 433 Abs. 2 BGB).
		Subsumtion
	


		Somit hat er geleistet.
		Ergebnis
	


		Schließlich müsste dies ohne Rechtsgrund erfolgt sein.
		Drittes Tatbestandsmerkmal
	


		An einem solchen fehlt es insbesondere dann, wenn das zugrunde liegende Verpflichtungsgeschäft unwirksam ist.
		Definition, rechtliche Erläuterung
	


		Hier könnte der Kaufvertrag infolge der Anfechtung nichtig sein (§ 142 BGB). Dann müssten die Voraussetzungen der Anfechtung erfüllt sein.
		Eine Subsumtion ist nicht sogleich möglich. Hier müssen Sie eine Detailprüfung vornehmen (Einzelheiten zur Anfechtung finden Sie übrigens in Kapitel 6).
	


		Als Anfechtungsgrund kommt eine arglistige Täuschung in Betracht (§ 123 Abs. 1 BGB),
		Erste Voraussetzung der Anfechtung genannt
	


		Eine solche ist immer dann gegeben, wenn beim anderen bewusst eine irrige Vorstellung hervorgerufen werden soll. Ein solches Täuschen kann nicht nur aktiv erfolgen, sondern auch passiv durch Schweigen, wenn eine Aufklärungspflicht bestand. Die Täuschung ist arglistig, wenn sie vorsätzlich erfolgt. Zudem muss der Getäuschte zur Abgabe der Willenserklärung bestimmt worden sein (Kausalität).
		Definition, rechtliche Erläuterung
	


		Durch das Verschweigen des Unfallschadens sollte Sebastian über den tatsächlichen Zustand des Wagens irregeführt werden. Der Wagen hatte einen erheblichen Unfallschaden, sodass eine Aufklärungspflicht bestand. Der Verkäufer wusste von alledem und wollte Sebastian zur Abgabe einer Willenserklärung bestimmen.
		Subsumtion
	


		Somit liegt eine arglistige Täuschung vor
		Ergebnis
	


		Die Anfechtung müsste zudem erklärt worden sein (§ 143 BGB).
		Zweite Voraussetzung der Anfechtung genannt
	


		Dabei handelt es sich um eine empfangsbedürftige Willenserklärung.
		Definition, rechtliche Erläuterung
	


		Sebastian hat – wie dem Sachverhalt zu entnehmen ist – die Anfechtung ausdrücklich erklärt.
		Subsumtion
	


		Somit liegt eine Anfechtungserklärung ebenfalls vor.
		Ergebnis
	


		Schließlich müsste die Anfechtungsfrist eingehalten sein.
		Dritte Voraussetzung einer wirksamen Anfechtung
	


		Die Anfechtungsfrist beträgt bei einer arglistigen Täuschung ein Jahr (§ 124 BGB).
		Definition, rechtliche Erläuterung
	


		Sebastian hat hier unmittelbar die Anfechtung erklärt, somit ist diese Voraussetzung ebenfalls erfüllt.
		Subsumtion und Ergebnis in einem Satz
	


		Ergebnis: Die Anfechtung greift durch und der Kaufvertrag ist nichtig. Damit bestand kein rechtlicher Grund.
		Gesamtergebnis der Anfechtung und des Tatbestandsmerkmals »ohne rechtlichen Grund«
	


		Folglich sind alle Voraussetzungen der ungerechtfertigten Bereicherung erfüllt. Sebastian hat damit einen Anspruch auf Herausgabe von 7.500 Euro gegenüber der 
F-GmbH gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1, 1. Alt BGB.
		Gesamtergebnis zu den Voraussetzungen der ungerechtfertigten Bereicherung
	




Tabelle 9.3: Fall »Der Unfallschaden«


[image: Icon_Hand.jpg]Sie sehen: Manchmal muss man also innerhalb einer Prüfung (hier beim Tatbestandsmerkmal »ohne rechtlichen Grund«) tiefer einsteigen und eine Detailprüfung als Unterprüfung durchführen (hier die Anfechtung).




… und sehen Sie dann, was konkret herauszugeben ist

Liegen die Tatbestandsmerkmale einer Anspruchsnorm vor, muss das »etwas«, was erlangt wurde, herausgegeben werden. Möglicherweise aber nicht nur das. Beachten Sie speziell zum Umfang des Bereicherungsanspruchs nach § 818 BGB, der Ihnen weitere Hinweise zum Bereicherungsausgleich gibt.


[image: check.gif] Erlangtes sowie Nutzungen und Surrogate (Abs. 1): Die Verpflichtung zur Herausgabe erstreckt sich auf die gezogenen Nutzungen sowie auf dasjenige, was der Empfänger aufgrund eines erlangten Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung des erlangten Gegenstands erwirbt (Surrogate).

[image: check.gif] Wertersatz (Abs. 2): Ist die Herausgabe wegen der Beschaffenheit des Erlangten nicht möglich oder ist der Empfänger aus einem anderen Grund zur Herausgabe außerstande, muss er den Wert ersetzen.

[image: check.gif] Entreicherung (Abs. 3): Die Verpflichtung zur Herausgabe oder zum Ersatz des Wertes ist ausgeschlossen, soweit der Empfänger nicht mehr bereichert ist. Hat der Empfänger das Empfangene nicht mehr, ist er diesbezüglich »entreichert«, entfällt demnach die Herausgabe. Das ist eigentlich nur konsequent, schließlich zielt das Bereicherungsrecht doch nur darauf ab, ungerechtfertigte Vermögensverschiebungen wieder auszugleichen – nicht mehr und nicht weniger.



[image: Icon_beispiel.jpg]Herauszugeben sind

• das Erlangte, also das »etwas«. Im obigen Beispiel wären das die 7.500 Euro.

• Nutzungen, das sind nach § 100 BGB »die Früchte einer Sache oder eines Rechts sowie die Vorteile, welche der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt«. Das können beispielsweise Zinsen sein.

• Surrogate, als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung des erlangten Gegenstands. Das kann zum Beispiel die Versicherungssumme sein, wenn der herauszugebende Gegenstand selbst zerstört wurde.

• Wertersatz kommt dann in Betracht, wenn die Herausgabe nicht mehr möglich ist. Beispielsweise wenn der herauszugebende Gegenstand zwischenzeitlich weiterveräußert wurde.




Im obigen Fall haben Sie ein klassisches Zweipersonenverhältnis zwischen Sebastian und der F-GmbH. Manchmal sind aber mehrere Personen im Rahmen einer Leistungskette beteiligt. Dann gilt folgender Grundsatz: Ein Fall ist stets entlang der Leistungskette abzuwickeln. Hat X beispielsweise an Y etwas geleistet und der seinerseits an Z, könnte sich X nicht direkt an Z wenden, sondern nur an Y.


Die Nichtleistungskondiktion

Das Bereicherungsrecht kennt neben der Leistungskondiktion noch die Nichtleistungskondiktion. Eine Regelung dazu findet sich in § 812 Abs. 1 Satz 1, 2. Fall BGB. Wie die Leistungskondiktion zielt die Nichtleistungskondiktion auf die Herausgabe ab. Die Rechtsfolge ist somit dieselbe. Die Tatbestandsvoraussetzungen sind es dagegen nicht: Bei der Nichtleistungskondiktion hat zwar auch jemand »etwas« erlangt und das durchaus »ohne rechtlichen Grund«, allerdings nicht »durch Leistung«, sondern – wie sich aus dem Wortlaut des § 812 Abs. 1 BGB ausdrücklich ergibt – »in sonstiger Weise auf dessen Kosten«.


[image: Icon_Warnung.jpg]Die Leistungskondiktion geht der Nichtleistungskondiktion immer vor. Sobald eine Leistung vorliegt, ist die Nichtleistungskondiktion ausgeschlossen. Sie ist nachrangig (subsidiär).




Sie sehen bereits: Bei den Tatbestandsvoraussetzungen gibt es durchaus Unterschiede. In Tabelle 9.4 finden Sie noch einmal alles zusammengefasst auf einen Blick.



	
	Prüfungsschema »Nichtleistungskondiktion« (§ 812 Abs. 1, 2. Alt BGB)
	




		Tatbestandsmerkmale
		Anmerkung
	


		1. Etwas erlangt
		Wie bei der Leistungskondiktion
	


		2. In sonstiger Weise
		Das Eingreifen in fremde Rechtsposition
	


		3. Auf dessen Kosten
		Bei diesem Merkmal, das nur im Rahmen der Nichtleistungskondiktion zu prüfen ist, ist zu hinterfragen, »wem« der infrage stehende Vermögenswert eigentlich zugewiesen war. Das lässt sich in der Regel ganz einfach bestimmen.
	


		4. Ohne Rechtsgrund
		Wie bei der Leistungskondiktion
	


		Rechtsfolge: Herausgabe des Erlangten
		Siehe zum Umfang § 818 BGB
	




Tabelle 9.4: Prüfungsschema »Nichtleistungskondition«


[image: Icon_Hand.jpg]Letztlich geht es bei der Bestimmung »in sonstiger Weise« immer darum, ob jemand auf die eine oder andere Art in Rechtspositionen eingreift, die für ihn fremd sind, weil sie einem anderen zugewiesen sind.




[image: Icon_beispiel.jpg]Als solche Rechtpositionen, die einem anderen zustehen, kommen ganz unterschiedliche Optionen in Betracht: Zu nennen sind etwa alle absoluten Rechte wie das Eigentum oder das Persönlichkeitsrecht (zum Beispiel wenn ein bekanntes Societymagazin ohne Genehmigung ein Foto aus dem privaten Umfeld der bekannten Schauspielerin Franka Famos abdruckt). Ebenso sind Schutzrechte wie Patente, Marken, Designs etc. geschützte Rechtspositionen. Die Aufzählung ist keinesfalls abschließend.



Weitere Fälle des Bereicherungsrechts

Das Bereicherungsrecht enthält noch andere Tatbestände, die Sie sich gegebenenfalls in eigener Regie erschließen können. Da sind:


[image: check.gif] spezielle Formen der Leistungskondiktion, zum Beispiel


• Leistungskondiktion bei späterem Wegfall des Rechtsgrundes (§ 812 Abs. 1 Satz 2, 1. Fall BGB)

• Leistungskondiktion bei Zweckverfehlung (§ 812 Abs. 1 Satz 2, 2. Fall BGB)

• Leistungskondiktion bei Verstoß gegen Gesetz oder gute Sitten (§ 817 Satz 1 BGB)

[image: check.gif] spezielle Fälle der Nichtleistungskondiktion, zum Beispiel


• Kondiktion bei entgeltlicher Verfügung eines Nichtberechtigten (§ 816 Abs. 1 Satz 1 BGB). Wer als Nichtberechtigter über einen Gegenstand verfügt, muss das Erlangte herausgeben, wenn die Verfügung dem Berechtigten gegenüber wirksam ist.

• Kondiktion bei unentgeltlicher Verfügung eines Nichtberechtigten (§ 816 Abs. 1 Satz 2 BGB). Erfolgt die Verfügung unentgeltlich, trifft die gleiche Verpflichtung denjenigen, der aufgrund der Verfügung unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt.

• Kondiktion bei Leistung an einen Nichtberechtigten (§ 816 Abs. 2 BGB). Wird an einen Nichtberechtigten eine Leistung bewirkt, die dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, ist der Nichtberechtigte dem Berechtigten zur Herausgabe des Geleisteten verpflichtet.



[image: Icon_Hand.jpg]Die Kondiktion im Zusammenhang mit dem Erwerb von einem Nichtberechtigten bietet eine Schnittstelle zum Sachenrecht. Sie erschließt sich leichter, wenn Sie sich allgemein mit dem Sachenrecht und dort insbesondere mit dem gutgläubigen Eigentumserwerb vertraut gemacht haben. Kommen Sie hierauf gegebenenfalls später noch einmal zurück.



Ein Bereicherungsanspruch kann unter Umständen ausgeschlossen sein (§§ 814, 815, 817 Satz 2 BGB). Sie brauchen darauf im Rahmen einer Fallprüfung aber nur einzugehen, wenn der Sachverhalt entsprechende Hinweise enthält.

In Abbildung 9.2 sehen Sie eine zusammenfassende Übersicht der beiden wichtigen bereicherungsrechtlichen Ansprüche auf Herausgabe nach § 812 Abs. 1 BGB.


	 

  
  
  [image: fg0902.jpg]
  
Abbildung 9.2: Leistungs- und Nichtleistungskondiktion im Überblick



Damit haben Sie das zweite gesetzliche Schuldverhältnis hinter sich gebracht. Und wie heißt es doch: Aller guten Dinge sind drei. Also auf zur unerlaubten Handlung.

Obacht! Haftung wegen unerlaubter Handlung und anderer Anlässe

Rechtliche Regelungen sind vor allem dann einschlägig, wenn etwas passiert, wenn zum Beispiel jemand einen Schaden erleidet. Dann wird man fragen: Wer muss dafür geradestehen – sprich, wer muss dafür haften? Haften bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass man dafür hinter Gittern landet (das wäre ja eine Frage des Strafrechts, das ja keinen Schwerpunkt dieses Buches bildet). Es geht um die zivilrechtliche Haftung für Schäden und entsprechende Ansprüche zum Schadensausgleich. Sie können sich maßgeblich auf zwei Grundlagen stützen, nämlich die


[image: check.gif] vertragliche Haftung. Dort gibt es zum Beispiel Schadensersatz wegen der Verletzung einer Schutzpflicht (§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB) oder nach § 437 Nr. 3 BGB im Rahmen der Kaufgewährleistung sowie diverse weitere Vorschriften.

[image: check.gif] deliktische Haftung. Hier gibt es unter Umständen Schadensersatz wegen einer unerlaubten Handlung.


Regelungen zum Deliktsrecht finden Sie in den §§ 823 bis 853 BGB. Eine gute Nachricht vorab: In einer Hinsicht ist dieses Rechtsgebiet viel einfacher als alles, was Sie schon kennengelernt haben. Bereits der Begriff »unerlaubte Handlung« lässt ja durchschimmern, worum es bei alledem inhaltlich geht: Hier verletzt jemand durch sein Handeln in unerlaubter Weise Rechtsgüter eines anderen. Sofern daraus ein Schaden entsteht, muss er diesen ersetzen.


[image: Icon_Hand.jpg]Im Studium (sowie in der Praxis) stehen Ansprüche, die auf Schadensersatz gerichtet sind, hoch im Kurs. Wann immer jemand einen Schadensersatzanspruch geltend macht, sollten Sie hellhörig werden und dabei zugleich an Ansprüche aus unerlaubter Handlung denken.




[image: Icon_Warnung.jpg]Eine Haftung kann sich dabei häufig sowohl aus einer vertraglichen Grundlage ergeben als auch auf einer deliktischen Grundlage beruhen. Erinnern Sie sich noch, wie das heißt? Falls Ihnen Anspruchskonkurrenz eingefallen ist, liegen Sie richtig. In solchen Fällen müssen Sie nicht nur eine, sondern alle in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen prüfen.



Das Deliktsrecht ist nicht auf einen einzigen Paragrafen beschränkt (was die Rechtsanwendung sicher noch weiter erleichtern würde). Sie finden vielmehr für die unterschiedlichsten Fallgestaltungen eine ganze Palette an Vorschriften. Sie können es sich aber zunächst vergleichsweise einfach machen und mit einem Grundfall starten. Dabei geht es um die Verletzung eines absoluten Rechtsguts. Knöpfen Sie sich dazu zunächst § 823 Abs. 1 BGB vor.

Verletzung eines absoluten Rechtsguts

Auf § 823 Abs. 1 BGB kann sich jemand stützen, wenn es um eine Verletzung eines absoluten Rechtsguts steht.


[image: Icon_definition.jpg]Absolute Rechtsgüter sind solche, die von jedem beachtet werden müssen und nicht nur – wie im Vertragsrecht – zwischen den Vertragsparteien gelten.



Prüfen Sie zunächst den Tatbestand …

Nach § 823 Abs. 1 BGB muss derjenige Schadensersatz leisten (Rechtsfolge!), der vorsätzlich oder fahrlässig eines der in dieser Vorschrift genannten Rechtsgüter widerrechtlich verletzt (Tatbestand!). Wenn Sie sich die Vorschrift genauer ansehen, erkennen Sie, worum es geht, nämlich um unterschiedliche Formen von Personen- oder Sachschäden. Sie können die einzelnen Tatbestandsmerkmale dieser Vorschrift ganz einfach nach dem in Tabelle 9.5 abgebildeten Prüfungsschema angehen.



	
	Prüfungsschema – Deliktsrecht (§ 823 Abs. 1 BGB)
	




		Tatbestandsmerkmale
		Anmerkung
	


		1. Absolutes Rechtsgut betroffen
		Zunächst müsste eines der § 823 Abs. 1 BGB genannten absoluten Rechtsgüter betroffen sein. Das sind: »Leben«, »Körper«, »Gesundheit«, »Freiheit«, »Eigentum« sowie ein »sonstiges Recht« eines anderen. (Was mit »sonstigem Recht« gemeint ist, können Sie dem Kasten »Sonstiges Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB« entnehmen.)
	


		2. Verletzungshandlung
		Der Anspruchsgegner müsste das Rechtsgut verletzt haben. Das kann aktiv geschehen (durch ein bestimmtes Tun) oder aber passiv (durch ein Unterlassen; zum Beispiel wenn man es unterlässt, bei Glatteis zu streuen, und eine Passantin daraufhin stürzt und sich den Arm bricht). Aber Achtung: Rechtlich relevant wird ein Unterlassen nur, wenn es pflichtwidrig war, wenn dadurch gegen eine Rechtspflicht zum Handeln verstoßen wurde. Entsprechende Pflichten können vor allem aus sogenannten Verkehrssicherungspflichten im Zusammenhang mit dem Eröffnen einer Gefahrenquelle resultieren; wenn diese nicht absichert wird, liegt ein Verstoß gegen eine Verkehrssicherungspflicht vor (Bauunternehmer sichert eine Baustelle nicht ordnungsgemäß ab).
	


		3. Kausalität (haftungsbegründende)
		Zwischen dem Verhalten und der Rechtsgutsverletzung muss ein ursächlicher Zusammenhang bestehen (das ist die sogenannte haftungsbegründende Kausalität). Jedoch ist nicht jedes Verhalten oder Ereignis ursächlich (ansonsten würde man irgendwann bei Adam und Eva landen). Als ursächlich gilt vielmehr nur, was sich in einem adäquaten Rahmen bewegt (sogenannte »Adäquanztheorie«). Außen vor bleiben danach Umstände, die eigenartig, unwahrscheinlich und nach dem regelmäßigen Verlauf der Dinge außer Betracht zu lassen sind.
	


		4. Rechtswidrigkeit
		Nach § 823 Abs. 1 BGB müsste das Rechtsgut zudem »rechtswidrig« verletzt worden sein, was immer dann der Fall ist, wenn keine Rechtfertigungsgründe bestehen (etwa Notwehr, §§ 227 ff. BGB; ebenso kann eine berechtigte GoA eine Rechtfertigung darstellen!). Machen Sie es sich ganz einfach: Im Falle einer 
	


		
		Rechtsgutsverletzung wird die Rechtswidrigkeit nämlich erst einmal unterstellt (indiziert). Ausnahmsweise kann aber etwas anderes gelten: Vor allem wenn es um die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und des Unternehmens geht, muss man schon mal genauer schauen: Hier können Beeinträchtigungen nämlich von anderen Rechten (verfassungsrechtlich geschützte Meinungs-, Presse oder Kunstfreiheit) gedeckt sein. Dann wäre eine rechtswidrige Verletzung genauer zu prüfen, wobei eine Interessenabwägung vorzunehmen ist.
	


		5. Schuld
		Letztlich müsste der Verletzende schuldhaft gehandelt haben, also vorsätzlich (das heißt, die Rechtsgutsverletzung erfolgte mit Wissen und Wollen) beziehungsweise fahrlässig (das heißt, das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, § 276 Abs. 2 BGB). Voraussetzung dafür, dass jemand schuldhaft agiert, ist die Deliktsfähigkeit (§§ 827, 829 BGB).
	


		6. Schaden
		Die Verletzung des Rechtsguts müsste zu einem Schaden geführt haben (so genannter haftungsausfüllender Tatbestand). Was damit gemeint ist, wissen Sie ja bereits: die unfreiwillige Einbuße an einem Recht oder Rechtsgut.
	


		7. Kausalität (haftungsausfüllende)
		Abschließend müssen Sie noch prüfen, ob die Rechtsgutverletzung zu dem Schaden geführt hat, ob diesbezüglich ein ursächlicher Zusammenhang besteht (man nennt das die sogenannte haftungsausfüllende Kausalität).
	


		Rechtsfolge: Schadensersatz
		Art und Umfang des Schadensersatzes bestimmen sich nach §§ 249 ff. BGB.
	




Tabelle 9.5: Prüfungsschema Deliktsrecht (§ 823 Abs. 1 BGB)


Sonstiges Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB

Beim Begriff des sonstigen Rechts in § 823 Abs. 1 BGB handelt es sich um so etwas wie einen ausfüllungsbedürftigen Auffangtatbestand. Hier haben sich verschiedene Fallgruppen herausgebildet. Wirtschaftsrechtlich interessant sind beispielsweise


[image: check.gif] das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG). Danach sind die Privat- und Intimsphäre gegen unzulässige Eingriffe geschützt (etwa die persönliche Darstellung in der Öffentlichkeit).

[image: check.gif] das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Danach ist ein Unternehmen in seiner Gesamtheit, einschließlich seiner Geschäftsbeziehungen und seines Kundenstamms etc., deliktsrechtlich gegen betriebsbezogene externe Eingriffe geschützt. So können etwa herabsetzende Äußerungen im Sinn des § 4 UWG (siehe dazu Kapitel 20) einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb darstellen.

[image: check.gif] der berechtigte Besitz (dazu mehr in Kapitel 10 zum Sachenrecht).

[image: check.gif] die Immaterialgüterrechte wie Patente, Marken etc. (dazu mehr in den Kapiteln 18 und 19 zum geistigen Eigentum).




… und sehen Sie dann, was konkret zu ersetzen ist

Haben Sie alle Voraussetzungen mittels der Ihnen bereits vertrauten Subsumtionstechnik auf ihr Vorliegen hin abgeklopft und bejaht? Dann besteht der Schadensersatzanspruch. Was konkret zu ersetzen ist, also Art und Umfang des Schadensersatzes, bestimmt sich dann wiederum nach allgemeinen Vorschriften (§§ 249 ff. BGB). Wenn Sie sich die Vorschriften ansehen, wird schnell klar, was zu ersetzen ist. Eigentlich gilt ja der Grundsatz der Naturalrestitution. Danach müsste dann der Zustand hergestellt werden, der bestehen würde, wenn das schädigende Ereignis nicht eingetreten wäre. Man mag sich aber gar nicht ausmalen: Ein Schädiger, der sich bemüht, den Arm des angefahrenen Radfahrers selbst wieder zusammenzuflicken? Das hat der Gesetzgeber ebenfalls erkannt und daher eine Ausnahme von diesem Grundsatz vorgesehen: Geht es um die Verletzung einer Person oder die Beschädigung einer Sache, kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen (§ 249 Abs. 2 BGB).

Es kann auch ein immaterieller Schaden zu ersetzen sein. Das ergibt sich aus § 253 Abs. 1 BGB. Danach gibt es


[image: check.gif] Ersatz von immateriellen Schäden (§ 253 Abs. 1 BGB). Wegen eines Schadens, der kein Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden.

[image: check.gif] Schmerzensgeld (§ 253 Abs. 2 BGB). In den nach Abs. 2 bezeichneten Fällen (Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung) kann wegen des Schadens, der kein Vermögensschaden ist, auch eine »billige« Entschädigung in Geld gefordert werden (gemeinhin als »Schmerzensgeld« bezeichnet).



Der quasinegatorische Unterlassungsanspruch

Manchmal ergibt sich ein Schaden aufgrund eines unvorhergesehenen Ereignisses. Manchmal kündigt sich ein Unheil aber mehr oder weniger deutlich an. Da wäre es sicher sinnvoller, eine drohende Rechtsgutsverletzung von vornherein zu verhindern, anstatt erst einen Schaden in Kauf nehmen zu müssen und den dann auszugleichen. Gefahr erkannt – Gefahr gebannt, so könnte die Devise lauten. Einen Unterlassungsanspruch bei einer drohenden Rechtsgutsverletzung kennt das Deliktsrecht aber nicht. Den gibt es aber im Sachenrecht beim Eigentum (§ 1004 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch). Dieser ist entsprechend (analog) auf die Rechtsgüter des § 823 Abs. 1 BGB übertragbar. Das ist der quasinegatorische Unterlassungsanspruch.



Weitere Fälle der unerlaubten Handlung

Lernen Sie nun noch eine ganze Reihe sonstiger deliktsrechtlicher Vorschriften für spezielle Konstellationen kennen.

Verletzung eines Schutzgesetzes

Einen weiteren Schadensersatzanspruch sieht § 823 Abs. 2 BGB vor. Danach trifft denjenigen, der gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt, ebenfalls die Pflicht, einen entstandenen Schaden zu ersetzen.


[image: Icon_definition.jpg]Ein Schutzgesetz bezweckt nicht nur den Schutz der Allgemeinheit, sondern zielt vor allem darauf ab, den geschädigten Personenkreis vor den sich realisierenden Schäden zu schützen.





[image: Icon_beispiel.jpg]Hier ergibt sich im Übrigen ein Bezug zum (Wirtschafts-)Strafrecht: Entsteht jemandem beispielsweise durch Unterschlagung (§ 246 StGB) oder Betrug (§ 263 StGB) ein Schaden, muss der ersetzt werden. Die genannten Vorschriften dienen gerade dem Schutz einzelner Personen und sind damit Schutzgesetze im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB.



Eine Besonderheit sollten Sie hier beachten (die sich aber ganz einfach dem Wortlaut entnehmen lässt): Ist nach dem Inhalt des Schutzgesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein (§ 823 Abs. 2 Satz 2 BGB). Schadensersatz nach § 823 Abs. 2 BGB gibt es demnach immer nur dann, wenn die Verletzung mindestens fahrlässig erfolgte (was aber zumeist gegeben sein wird und Ihnen daher keine nennenswerten Probleme bereiten sollte).

Haftung bei Kreditgefährdung

In § 824 BGB finden Sie eine Regelung zur Kreditgefährdung: Danach kann denjenigen eine Schadensersatzpflicht treffen, der der Wahrheit zuwider eine Tatsache behauptet oder verbreitet, die den Kredit eines anderen gefährden oder sonstige Nachteile für dessen Erwerb oder Fortkommen herbeiführen könnte. Dann muss er dem anderen den daraus entstehenden Schaden selbst dann ersetzen, wenn der Schädigende die Unwahrheit zwar nicht kennt, aber kennen muss.


[image: Icon_beispiel.jpg]Den Begriff »kennen muss« sollten Sie kennen. Sie finden dazu eine Legaldefinition in § 122 Abs. 2 BGB: Es geht darum, dass jemand infolge von Fahrlässigkeit einen Umstand nicht kannte.



Haftung bei Sittenverstoß

Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen ebenfalls zum Ersatz des Schadens verpflichtet (§ 826 BGB).

Haftung für den Verrichtungsgehilfen

Sehen Sie sich abschließend mit § 831 BGB nun noch eine weitere wirtschaftsrechtlich bedeutsame Regelung an. Nicht immer hat derjenige einen Schaden verursacht, von dem letztlich der Schadensersatz gefordert wird.


[image: Icon_beispiel.jpg]Berthold ist Angestellter von Malermeister Anton Art. Bei der Renovierung der neuen Büroräumlichkeiten der SchneeWittChen GmbH stößt Berthold versehentlich einen Computerbildschirm um (Schaden 500 Euro). Kann die GmbH von Anton Art verlangen, diesen Schaden zu ersetzen, obwohl der Meister doch selbst gar nicht tätig wurde?



Da unsere Wirtschaft auf dem Prinzip der Arbeitsteilung beruht, hält das BGB dafür eine Regelung parat: Die Haftung für Verrichtungsgehilfen gemäß § 831 BGB.


[image: Icon_definition.jpg]Verrichtungsgehilfe ist, wer weisungsgebunden und im Interesse des Geschäftsherrn eine Tätigkeit verrichtet.



Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist demnach zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den der andere in Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt. Das ist der Grundsatz, den Sie § 831 Abs. 1 Satz 1 BGB entnehmen können. Der eigentliche Clou kommt danach: Die Ersatzpflicht tritt unter Umständen nämlich doch nicht ein: Entweder weil der Geschäftsherr insbesondere bei der Auswahl und Anleitung der bestellten Person die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder aber wenn der Schaden selbst bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. Der Geschäftsherr kann sich exkulpieren, wenn ihm bei der Auswahl und Überwachung seiner Mitarbeiter kein Vorwurf zu machen ist.


[image: Icon_Warnung.jpg]Hier ergeben sich interessante Unterschiede zu § 278 BGB. Danach hat jemand für den Erfüllungsgehilfen einzustehen und eine Exkulpation ist nicht möglich. Diese Unterscheidung sollte Ihnen klar sein. Und zum anderen handelt es sich bei § 831 BGB um eine eigenständige Anspruchsgrundlage, während § 278 »nur« eine Hilfsnorm darstellt, die im Rahmen des »Vertretenmüssens« relevant werden kann (zum Beispiel bei einem Schadensersatzanspruch nach § 280 BGB).



Haftung des Tierhalters

Es kann vorkommen, dass durch ein Tier ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt wird. Dann ist nach § 833 BGB derjenige, der das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Eigentlich klar: Beißt Ottos Mops dem Postboten ins Bein, so muss Otto dafür geradestehen.

Die Ersatzpflicht entfällt allenfalls, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters dient. Zusätzlich muss entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet haben oder der Schaden müsste auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein. Ist Ottos Mops Blindenhund und Otto hat gut auf ihn aufgepasst, ist Otto nicht schadensersatzpflichtig. Blindenhunde dienen auch dem Unterhalt des Tierhalters.


[image: Icon_Hand.jpg]Weitere deliktsrechtliche Tatbestände finden Sie in §§ 844 ff. BGB (Ersatzansprüche Dritter bei Tötung).




Recht speziell: Die Produkthaftung

Es kann durchaus vorkommen, dass ein Produkt schadhaft ist und dadurch jemand zu Schaden kommt. Beispielsweise wenn Sie beherzt im Supermarkt zu einer Glasflasche greifen, die explodiert, weil sie einen nicht erkennbaren Haarriss hatte. Denken Sie an ausgelieferte Kfz, die einen nicht sichtbaren Mangel aufweisen. Infolge der industriellen Massenproduktion sind Produktmängel nie ganz auszuschließen. Das kann gravierende Konsequenzen für die Gesundheit oder sogar das Leben der Kunden und womöglich weiterer Beteiligter haben. Hier sind zwei Punkte von Interesse:


[image: check.gif] Produkthaftung: Nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) gilt eine verschuldensunabhängige (!) Schadensersatzpflicht (Gefährdungshaftung). Blättern Sie dazu einmal in § 1 Abs. 1 ProdHaftG nach: Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Hersteller des Produkts verpflichtet, dem Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Sie finden dort im Weiteren noch Details zu Haftungsausschlüssen oder zum konkreten Umfang des Ersatzes (§ 7 ff. ProdHaftG, einschließlich eines Schmerzensgeldes gemäß § 8 Satz 2 ProdHaftG). Bei der Produkthaftung dreht man gewissermaßen den Spieß um. Nicht der Geschädigte muss das Verschulden des Herstellers nachweisen. Der Hersteller ist nach dem Produkthaftungsgesetz vielmehr selbst in der Pflicht. Daneben bleibt es bei der Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB. Hier hat die Praxis weiter gehende Modifizierungen zum Schutz von Kunden fortentwickelt, etwa hinsichtlich einer Beweislastumkehr: Gegebenenfalls muss der Hersteller des fehlerhaften Produkts beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft.

[image: check.gif] Produktsicherheit: Das Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) sowie diverse Produktsicherheitsverordnungen sind eine Art Schnittstelle zum öffentlichen Wirtschaftsrecht hinsichtlich der Sicherheit von Geräten, Produkten und Anlagen. Sie beziehen sich auf die unterschiedlichsten Produkte, angefangen vom Kinderspielzeug über Haushaltsgeräte bis hin zu ganzen Anlagen. Aus Verbrauchersicht ist vor allem das freiwillige »GS-Zeichen« (§ 20 ff. ProdSG) für »geprüfte Sicherheit« von Interesse (im Unterschied zum europäischen »CE-Zeichen«). Vielleicht schauen Sie beim nächsten Einkauf mal auf die Verpackung?




Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Sie haben in diesem Kapitel drei wichtige gesetzliche Schuldverhältnisse kennengelernt:


[image: check.gif] Die Geschäftsführung ohne Auftrag ist immer dann einschlägig, wenn jemand für einen anderen tätig wird, ohne dazu explizit legitimiert zu sein. Ansprüche des Geschäftsführers gehen dabei vor allem auf Aufwendungsersatz; solche des Geschäftsherrn auf Herausgabe. Neben der berechtigten Geschäftsführung ohne Auftrag ist gegebenenfalls an weitere Fallkonstellationen zu denken. Bei der Prüfung der Voraussetzungen einer Geschäftsführung ohne Auftrag müssen Sie beachten, dass sich die einzelnen Voraussetzungen aus dem Zusammenspiel unterschiedlicher Vorschriften ergeben.

[image: check.gif] Die ungerechtfertigte Bereicherung zielt in eine ganz andere Richtung. Sie dient allein dazu, Vermögensverschiebungen auszugleichen, die ohne einen rechtlichen Grund erfolgt sind. Dort müssen Sie insbesondere zwischen der Leistungskondiktion und der Nichtleistungskondiktion unterscheiden. Beide gleichen sich zwar hinsichtlich ihrer Rechtsfolge, weichen aber bei den Voraussetzungen voneinander ab. Gegebenenfalls können weitere spezielle bereicherungsrechtliche Ansprüche einschlägig sein, die Sie gegebenenfalls dem BGB entnehmen können.

[image: check.gif] Die unerlaubte Handlung ist das dritte gesetzliche Schuldverhältnis im Bunde. Sie ist darauf ausgerichtet, einen entstandenen Schaden auszugleichen. Ein solcher Schaden kann insbesondere in der Verletzung absolut geschützter Rechtsgüter liegen. Unter Umständen ist aber auch hier an spezielle Tatbestände für besondere Konstellationen zu denken. Was die Art und den Umfang des Schadensersatzes anbelangt, so finden sich Regelungen dazu im allgemeinen Schuldrecht in den §§ 249 ff. BGB. Ergänzt wird die Deliktshaftung nach §§ 823 ff. BGB durch eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung nach dem Produkthaftungsgesetz.


Da in diesem Kapitel auch verschiedentlich von Sachen die Rede war, wird es nun Zeit, sich dem Sachenrecht zuzuwenden. Dazu haben Sie im nächsten Kapitel die Möglichkeit.
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	Das Sachenrecht in den Griff bekommen

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Grundlegende Prinzipien des Sachenrechts kennen

	[image: arrow] Besitzarten unterscheiden und Besitzschutzansprüche beherrschen

	[image: arrow] Eigentumsübertragung meistern und Ansprüche aus dem Eigentum prüfen



In den vorausgegangenen Kapiteln haben Sie sich sehr ausführlich mit den schuldrechtlichen Beziehungen zwischen unterschiedlichen Personen befassen können. Solche Rechtsbeziehungen beruhten entweder auf einer vertraglichen Absprache (vertragliche Schuldverhältnisse) oder auf gesetzlichen Regelungen (gesetzliche Schuldverhältnisse). Rechtsbeziehungen bestehen aber nicht nur zwischen Personen. Sie ergeben sich auch zu Gegenständen. Sofern es sich bei solchen Gegenständen um »Sachen« handelt, müssen Sie das dritte Buch des BGB zum Sachenrecht berücksichtigen. Machen Sie also keine halben Sachen, sondern knöpfen Sie sich kurzerhand noch diesen Teil vor. Regelungen dazu finden Sie ab § 854 BGB.


[image: Icon_Hand.jpg]Daneben gibt es noch weitere spezielle Regelungen, die sich vor allem auf Immobilien beziehen, wie etwa das Erbbaurechtsgesetz, die Grundbuchordnung oder das Wohnungseigentumsgesetz. Sie bleiben in der nachstehenden Darstellung allerdings außen vor.



Vollkommen fremd wird Ihnen das Sachenrecht ohnehin nicht (mehr) sein, zumindest dann nicht, wenn Sie die vorangegangenen Kapitel durchgearbeitet haben. So haben Sie schon im dritten Kapitel kurz erfahren, was Sachen sind (§ 90 BGB). Und im Schuldrecht ging es bei § 433 BGB vor allem um den Sachkauf. Dort wird der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer das Eigentum an der gekauften Sache (!) zu verschaffen. Man kann Sachen obendrein vermieten, verleihen, verschenken, tauschen oder leasen und wer weiß was noch mit ihnen anstellen. Schließlich haben Sie noch gesehen, dass bei § 823 BGB das Eigentum, als ein umfassendes Recht an einer Sache, explizit geschützt ist, wie auch der berechtigte Besitz als »sonstiges Recht«. Sie sehen: Das Sachenrecht begegnet Ihnen auf Schritt und Tritt.

In diesem Kapitel haben Sie nun Gelegenheit, einzelne Aspekte zu wiederholen und zu vertiefen. Am besten gelingt das wieder ausgehend von einer kurzen Fallstudie:


[image: Icon_beispiel.jpg]Die SchneeWittChen GmbH hat bei der Büro4U AG einen Laserdrucker gekauft und bereits den Kaufpreis gezahlt. Hat sie damit das Eigentum an dem Drucker erworben? Falls nicht: Wie funktioniert die Eigentumsübertragung?



Bevor Sie sich in das Sachenrecht stürzen, noch ein Hinweis: Sicherlich erinnern Sie sich noch an das Trennungs- und Abstraktionsprinzip, nicht wahr? Die Unterscheidung zwischen dem Schuldrecht und dem Sachenrecht betrifft die Differenzierung zwischen dem Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft. In der gerade genannten Fallstudie begründet der Kaufvertrag lediglich eine Verpflichtung, die der Verkäufer im Hinblick auf eine Sache als Kaufgegenstand eingeht. Diese Verpflichtung tatsächlich zu erfüllen und hinsichtlich des Kaufgegenstands eine entsprechende Verfügung vorzunehmen, vollzieht sich losgelöst vom Schuldrecht und ist nach sachenrechtlichen Bestimmungen zu beurteilen.


[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn die SchneeWittChen GmbH den Laserdrucker von der Büro4U AG erwirbt, begründet der Kaufvertrag lediglich bestimmte Pflichten. Da ist zum einen die Pflicht der Büro4U AG als Verkäufer, den Drucker an die GmbH als Käufer zu übergeben und ihr das Eigentum daran zu verschaffen (§ 433 Abs. 1 BGB). Umgekehrt verpflichtet der Kaufvertrag die GmbH dazu, den Kaufpreis zu zahlen (§ 433 Abs. 2 BGB). An der sachenrechtlichen Zuordnung des Eigentums ändert sich gar nichts. Wenn die Büro4U AG ihrer Verpflichtung nachkommen will und das Eigentum an dem Drucker auf die SchneeWittChen GmbH übertragen will, bedarf es dazu eines separaten Rechtsgeschäfts, dem Erfüllungsgeschäft. Wie die Eigentumsübertragung funktioniert, verraten Ihnen die §§ 929 ff. BGB.




[image: Icon_Hand.jpg]Geht es im Schuldrecht um die rechtlichen Beziehungen einzelner oder mehrerer Personen zueinander, umfasst das Sachenrecht die Gesamtheit der Vorschriften, die die rechtlichen Beziehungen einer Person zu einer Sache zum Gegenstand haben.



Am besten erschließen Sie sich das Sachenrecht mit einem ersten Überblick.

Ein erster Überblick zum Sachenrecht

Ihr Zugang zum Sachenrecht besteht aus drei Fragen:


1. Was sind Sachen und welche Rechte bestehen daran?

2. Welche Rolle spielt der Besitz?

3. Wie verhält es sich mit dem Eigentum?


Sachen – Besitz – Eigentum: Damit sind schon die wichtigsten Begriffe des Sachenrechts benannt.


[image: Icon_Hand.jpg]Sofern es um Rechte an Sachen geht, spricht man von dinglichen Rechten.



Bevor Sie sich in das Sachenrecht selbst stürzen, vorab noch ein paar grundsätzliche Hinweise. Das Sachenrecht ist von verschiedenen Grundsätzen geprägt, die sich teils deutlich vom Schuldrecht unterscheiden. Kennen sollten Sie folgende Aspekte:

[image: check.gif] Typenzwang: Im Sachenrecht gilt der sogenannte Typenzwang (Numerus clausus genannt). Das bedeutet, dass die Rechte an Sachen abschließend durch das BGB festgelegt werden. Insofern unterscheidet sich das Sachenrecht durchaus vom Schuldrecht, das mit dem Grundsatz der Vertragsfreiheit ein großes Maß an Flexibilität gewährt. Schuldrechtlich ist es möglich, sehr kreativ zu sein und diverse Vertragstypen miteinander zu kombinieren oder sich sogar gänzlich neue Arten von Verträgen auszudenken. So etwas ist im Sachenrecht nicht machbar (was es Ihnen vielleicht etwas einfacher macht: andere als die im BGB genannten Rechte an Sachen – allen voran das Eigentumsrecht – gibt es nicht).

[image: check.gif] Absolutheitsgrundsatz: Dingliche Rechte wirken regelmäßig gegenüber jedermann. Als absolute Rechte müssen sie umfassend, das heißt von allen, anerkannt und beachtet werden. Bekanntestes Beispiel ist das Eigentumsrecht gemäß § 903 BGB: Danach kann der Eigentümer einer Sache mit seiner Sache in aller Regel tun und lassen, was er will, und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Im Schuldrecht bestehen Rechtsbeziehungen dagegen nur zwischen einem (oder mehreren) Gläubiger(n) und Schuldner(n). Man spricht daher von relativen (obligatorischen) Rechten.

[image: check.gif] Spezialitäts- und Bestimmtheitsgrundsatz: Spezialitäts- und Bestimmtheitsgrundsatz hängen eng zusammen: Dingliche Rechte bestehen nur an einzelnen Sachen, nicht dagegen an mehreren selbstständigen Sachen zusammengenommen (Sachgesamtheit). Ein Verfügungsgeschäft (zum Beispiel eine Eigentumsübertragung) muss eine individuell bestimmbare Sache zum Gegenstand haben. Es geht darum, klare Verhältnisse zu schaffen. Schuldrechtlich kann sich dagegen ein Kaufvertrag durchaus auf den Verkauf von Sachgesamtheit oder auf nicht individuell bestimmte Gegenstände beziehen (man spricht dann von einer sogenannten Gattungsschuld, § 243 BGB; siehe dazu Kapitel 4).

[image: check.gif] Publizitätsgrundsatz: Wenn sich die Rechtslage an einer Sache ändert, muss das deutlich erkennbar werden. Sachenrechtlich gibt es dafür zwei Instrumente: Bei beweglichen Sachen spielt der Besitz eine große Rolle, bei unbeweglichen Sachen das Grundbuch.



[image: Icon_Hand.jpg]Wenn Sie Ihr Smartphone verkaufen (verleihen, verschenken etc.), wird das nur Sie und den Vertragspartner interessieren. Die schuldrechtliche Beziehung wirkt daher nur relativ zwischen Ihnen und Ihrem Gegenüber. Ihr Eigentumsrecht an dem Smartphone gilt dagegen absolut: Alle müssen es respektieren (Absolutheitsgrundsatz). Hat ein Händler ein komplettes Warenlager mit Smartphones, besteht ein dingliches Recht an den einzelnen Smartphones, nicht aber an dem kompletten Warenlager insgesamt (Spezialitätsgrundsatz); möchte er das komplette Warenlager übertragen, muss der Inhalt bestimmt oder zumindest bestimmbar sein (Bestimmtheitsgrundsatz). Erfolgt die Übertragung, muss sich das deutlich zeigen (Publizitätsgrundsatz), etwa wenn Sie den Besitz am Smartphone auf den Erwerber übertragen. Andere Rechte als die sachenrechtlich vorgegebenen können die Beteiligten nicht erfinden (Typenzwang).




[image: Icon_beispiel.jpg]Das Paradebeispiel eines absoluten Sachenrechts schlechthin ist das sogar in Art. 14 des Grundgesetzes verankerte Eigentum. Eigentumsrechte wirken absolut gegenüber jedem und sind ohne »Wenn und Aber« von jedem zu respektieren (daher absolutes Recht).




[image: Icon_Hand.jpg]Weil das Sachenrecht insgesamt also wesentlich strikter ist als das Schuldrecht und sich nicht durch individuelle Vereinbarungen modifizieren lässt, gelten die sachenrechtlichen Regelungen zwingend; sie stehen also nicht zur Disposition der Beteiligten.



In Abbildung 10.1 finden Sie eine vergleichende Gegenüberstellung des Schuldrechts und des Sachenrechts.


	 

  
  
  [image: fg1001.jpg]
  
Abbildung 10.1: Schuld- und Sachenrecht (vergleichende Übersicht)



Sachen selbst und Rechte daran

Wenn Sie sich den Begriff »Sachenrecht« einmal auf der Zunge zergehen lassen, sind es eigentlich zwei Punkte, um die es geht:


[image: check.gif] die Sache und

[image: check.gif] die damit verbundenen Rechte.


Zunächst zu den Sachen.

Bewegliche und unbewegliche Sachen

Da Sachen in unterschiedlichen Zusammenhängen des BGB relevant werden können, finden Sie eine Definition dazu, was Sachen sind, nicht im Sachenrecht, sondern vorangestellt im Allgemeinen Teil des BGB, und zwar in § 90 BGB.


[image: Icon_definition.jpg]Sachen sind körperliche Gegenstände (§ 90 BGB).



Körperliche Gegenstände lassen sich räumlich abgrenzen. Vereinfacht ausgedrückt kann man sie anfassen, egal wie der eigentliche Aggregatzustand ist, das heißt fest, flüssig oder gasförmig.


[image: Icon_beispiel.jpg]Dieses … für Dummies-Buch, das Sie in den Händen halten, ist eine Sache. Aber haben Sie schon einmal versucht, Wasser zu greifen? Bei einer Flasche Wasser ist das kein Problem (Sache), beim fließenden Wasser in einem Fluss ist das kaum möglich (keine Sache). Bei Licht oder Energie erst recht nicht (keine Sache). Sachen sind zudem Grundstücke (bei ihnen dienen Hilfsmittel wie Grenzsteine oder das Einzeichnen in Karten, um sie konkret zu umgrenzen).



Eine kleine Besonderheit gilt für Tiere. Die kann man durchaus greifen (einmal beiseitegelassen, ob man sie tatsächlich einfängt). Der Gesetzgeber sieht sie dennoch nicht als Sachen. Trotzdem gelten für sie die sachenrechtlichen Regelungen; sie sind »entsprechend« anzuwenden (§ 90a BGB). Dazu brauchen Sie bloß den Begriff »Sache« durch »Tier« zu ersetzen (zum Beispiel in § 433 Abs. 1 BGB, § 985 BGB).

Aus der Definition des Begriffs »Sache« lässt sich im Umkehrschluss ableiten, dass nicht körperliche Gegenstände keine Sachen sind.


[image: Icon_beispiel.jpg]Keine Sachen sind Forderungen (zum Beispiel die Kaufpreisforderung eines Verkäufers gegenüber einem Käufer, die Darlehensforderung einer Bank gegenüber dem Kreditnehmer) und Rechte (zum Beispiel das Recht eines Patentinhabers, das Eigentumsrecht an einer Sache etc.).



Bei den Sachen lässt sich weiter differenzieren. Es gibt


[image: check.gif] bewegliche Sachen. Ihre räumliche Lage lässt sich leicht verändern. Sie sind mobil, weshalb man von Mobilien spricht. Dem Recht an beweglichen Sachen widmet sich das Mobiliarsachenrecht.

[image: check.gif] unbewegliche Sache. Ihre räumliche Lage lässt sich nicht verändern. Sie sind immobil, weshalb man von Immobilien spricht. Das bezieht sich auf Grundstücke. Dem Recht an unbeweglichen Sachen widmet sich das Immobiliarsachenrecht.



[image: Icon_Hand.jpg]Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht das Mobiliarsachenrecht, ergänzt um einige Ausführungen zum Immobiliarsachenrecht.



Wenn Sie sich mit dem Sachenrecht beschäftigen, könnten Ihnen weitere Begriffe über den Weg laufen:


[image: check.gif] Vertretbare Sachen: Sie werden im Rechtsverkehr nach Zahl, Maß und Gewicht bestimmt (§ 90 BGB; zum Beispiel 15 Exemplare Wirtschaftsrecht für Dummies, 1 t Zucker etc.). Hier steht also nicht eine individualisierte Sache selbst im Mittelpunkt.

[image: check.gif] Unvertretbare Sachen: Hier geht es um eine bestimmte individuelle Sache, quasi um ein Einzelstück (zum Beispiel ein individuelles Möbel, ein ganz bestimmtes Fahrzeug etc.).


Des Weiteren sollten Sie noch kennen:


[image: check.gif] Wesentliche Bestandteile: Das sind nach der Legaldefinition in § 93 BGB Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass der eine oder der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert wird. Solche Bestandteile können nicht Gegenstand besonderer Rechte sein. Achtung: Wesentlich bedeutet nicht wichtig! Entscheidend ist allein die Verbindung. Der Motor eines Kfz mag wichtig sein; er lässt sich aber leicht ausbauen und ist daher kein wesentlicher Bestandteil. Anders ist es beim auf der Karosserie aufgebrachten Lack. Bei Grundstücken sind die darauf errichteten Gebäude wesentliche Bestandteile (§ 94 BGB).

[image: check.gif] Zubehör: Nach § 97 BGB ist Zubehör selbst eine bewegliche Sache. Sie sind zwar keine Bestandteile der Hauptsache, dienen aber dazu, sie entsprechend zu nutzen. Das Netzkabel Ihres Laptops dient der Hauptsache und ist Zubehör.


So weit zu den Sachen. Kommen wir nun zu den dinglichen Rechten.

Beschränkte und unbeschränkte Rechte

An Sachen bestehen dingliche Rechte:


[image: check.gif] Unbeschränkt dingliche Rechte: Schon der Begriff bringt zum Ausdruck, worum es geht: Das Herrschaftsrecht des Rechteinhabers ist nicht eingeschränkt, weshalb man insoweit von einem unbeschränkt dinglichen Recht spricht.

[image: check.gif] Beschränkt dingliche Rechte: Bei den beschränkt dinglichen Rechten ist es anders. Das Herrschaftsrecht des Rechtinhabers ist hier eingeschränkt.



[image: Icon_beispiel.jpg]Typisches Beispiel für ein absolutes unbeschränkt dingliches Recht ist das Eigentum. Werfen Sie dazu ruhig einen Blick in § 903 BGB: Der Eigentümer einer Sache kann nach Belieben damit verfahren; er braucht niemanden um Erlaubnis zu bitten. Beispiele für absolute beschränkt dingliche Rechte sind zum Beispiel die Hypothek (§§ 1113 ff. BGB) sowie die Grundschuld (§§ 1191 ff. BGB). Beide geben dem jeweiligen Rechteinhaber die Möglichkeit, ein mit einem entsprechenden Recht belastetes Grundstück zu verwerten (mehr dazu finden Sie in Kapitel 11). Ebenfalls beschränkt dingliche Rechte sind sogenannte Nutzungsrechte. Der Nießbrauch berechtigt zum Beispiel jemanden dazu, wirtschaftliche Nutzungen aus einer Sache zu ziehen (ab § 1030 BGB).



In Abbildung 10.2 finden Sie eine zusammenfassende Übersicht.


	 

  
  
  [image: fg1002.jpg]
  
Abbildung 10.2: Rechtsobjekte im Überblick



Nachdem Sie nun sowohl die Sachen selbst als auch diverse Rechte daran kennen, können Sie sich mit einem ersten sachenrechtlichen Schwergewicht befassen, dem Besitz. Sehen Sie dabei auch, warum unser alltäglicher Sprachgebrauch diesbezüglich rechtlich gesehen nicht ganz zutreffend ist.

Recht griffig: Der Besitz

Das dritte Buch zum Sachenrecht startet gleich ab § 854 BGB mit dem Besitz. Wenn wir im täglichen Sprachgebrauch diesen Begriff verwenden, meinen wir manchmal damit, eine Sache (Haus, Unternehmen, Motorrad) gehöre uns. Rechtlich ist der Besitz jedoch etwas anderes als das Eigentum. Letzteres hat der Gesetzgeber separat geregelt (ab § 903 BGB). Zweifellos zählen aber Besitz und Eigentum beide zu den prägenden Begriffen des Sachenrechts. Im Folgenden wird es zunächst darum gehen, den Besitz zu klären und dabei folgende Fragen zu beantworten:


[image: check.gif] Was ist Besitz?

[image: check.gif] Wie erhält beziehungsweise verliert man den Besitz?

[image: check.gif] Welche Ansprüche bestehen im Hinblick auf den Besitz?


Unmittelbarer und mittelbarer Besitz

Besitz ist nicht gleich Besitz. Man kann vielmehr unterscheiden zwischen dem unmittelbaren und dem mittelbaren Besitz.

Der unmittelbare Besitz

Den unmittelbaren Besitz hat nach § 854 BGB, wer die tatsächliche Gewalt über die Sache ausübt. Nicht dass wir uns missverstehen: »Gewalt« ist hier im Sinne einer Sachherrschaft zu verstehen. Jemand ist Besitzer, wenn er auf die Sache einwirken kann. Ob der Besitz rechtmäßig oder unrechtmäßig ist, spielt hingegen keine Rolle.


[image: Icon_definition.jpg]Unmittelbarer Besitz ist die tatsächliche Sachherrschaft.



Bei juristischen Personen (GmbH, AG) wird der Besitz der Gesellschaft zugerechnet; ausgeübt wird er durch die Organe (Geschäftsführer, Vorstand). Bei anderen Personenzusammenschlüssen (GbR, OHG, KG) ist das durchaus umstritten (Gesellschafter als Mitbesitzer).

Der Besitz ist vererblich und geht auf den Erben über (§ 857 BGB).

Eine wirtschaftsrechtlich interessante Ausnahme zum unmittelbaren Besitz finden Sie in § 855 BGB. Diese Regelung betrifft den Besitzdiener. Das ist jemand, der tatsächliche Gewalt über eine Sache im Rahmen eines Rechtsverhältnisses ausübt, das ihn bestimmten Weisungen unterwirft. Dann gilt nicht der Besitzdiener, sondern der andere als Besitzer.


[image: Icon_beispiel.jpg]Ist jemand beispielsweise Arbeitnehmer (siehe dazu Kapitel 16) und übt die tatsächliche Gewalt über bestimmte Gegenstände (zum Beispiel die Büroeinrichtung) aus, ist er rechtlich aufgrund der Weisungsgebundenheit Besitzdiener. Unmittelbarer Besitzer ist dagegen der Arbeitgeber.



Der mittelbare Besitz

Neben dem unmittelbaren Besitz gibt es noch den mittelbaren Besitz. Dazu finden Sie etwas in § 868 BGB. Mittelbarer Besitzer ist, wer sein Besitzrecht von einem unmittelbaren Besitzer ableitet. In diesem Fall gibt es also neben dem unmittelbaren noch einen weiteren Besitzer. Der hat selbst allerdings keine direkte Sachherrschaft. Stattdessen gibt es ein speziell gestaltetes Rechtsverhältnis, das Besitzmittlungsverhältnis beziehungsweise Besitzkonstitut. Es muss darauf gerichtet sein, dass der unmittelbare Besitzer zeitweise besitzberechtigt ist. Grundlage dessen kann beispielsweise ein schuldrechtlicher Miet-, Pacht- oder Leihvertrag sein. Weil der unmittelbare Besitzer den mittelbaren Besitz quasi vermittelt, nennt man den unmittelbaren Besitzer Besitzmittler.


[image: Icon_Hand.jpg]Falls Sie das irgendwie an den Besitzdiener erinnert – hier gibt es einen Unterschied: Das Rechtsverhältnis zwischen dem Besitzdiener und dem unmittelbaren Besitz unterwirft allerdings den Besitzdiener gewissen Weisungen. Beim Besitzmittler ist das nicht der Fall.



Klingt noch zu kompliziert? Ist es aber gar nicht, wie folgendes Beispiel zeigt:


[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn Sie Wirtschaftsrecht für Dummies in den Händen halten, haben Sie daran unmittelbaren Besitz. Den verlieren Sie nicht einmal, wenn Sie das Buch in der Bibliothek kurz liegen lassen, um ein anderes Buch zu holen. Sie behalten eine realisierbare Einwirkungsmöglichkeit und damit Besitz an dem Buch. Allerdings verlieren Sie den unmittelbaren Besitz, wenn ein Langfinger sich mit dem Buch aus dem Staub macht. Den unmittelbaren Besitz hat nun der Dieb. Wenn Sie Ihr Buch verleihen, sind Sie als Verleiher mittelbarer Besitzer und der Entleiher der unmittelbare Besitzer. Das erforderliche Besitzmittlungsverhältnis ist hier die auf eine gewisse Zeit angelegte Leihe (§§ 589 ff. BGB).



Erwerb und Verlust des Besitzes

Nachdem Sie nun wissen, was es mit dem Besitz auf sich hat, können Sie eine Ebene tiefer einsteigen und sich fragen: Wie erwirbt beziehungsweise verliert man den Besitz? Das kommt ganz darauf an: Sie brauchen dazu nur zwischen dem mittelbaren und dem unmittelbaren Besitz zu unterscheiden.

Erwerb und Verlust des unmittelbaren Besitzes

Zunächst zum unmittelbaren Besitz:


[image: check.gif] Erwerb des unmittelbaren Besitzes: Den unmittelbaren Besitz erwirbt jemand ganz einfach entweder durch das Erlangen der tatsächlichen Sachherrschaft oder durch Einigung hinsichtlich des Besitzübergangs.


• Durch Erlangen der tatsächlichen Sachherrschaft (§ 854 Abs. 1 BGB): Dabei ist es erst einmal egal, ob die Sachherrschaft vom bisherigen Besitzer freiwillig übertragen wird oder der Besitzer sie sich eigenmächtig verschafft. Erforderlich – aber auch ausreichend – ist eine gewisse räumliche Nähe. Auf weitere Aspekte kommt es nicht an, insbesondere nicht die Abgabe irgendwelcher Willenserklärungen, wie Sie das aus anderen Zusammenhängen kennen; es handelt sich beim Besitzerwerb nicht um ein Rechtsgeschäft, sondern um einen sogenannten Realakt.

• Durch Einigung hinsichtlich des Besitzübergangs (§ 854 Abs. 2 BGB): Übt der Besitzer die tatsächliche Sachherrschaft bereits aus, genügt die Einigung über den Besitzübergang. Weil es hier tatbestandlich einer »Einigung« bedarf (also eines Rechtsgeschäfts), ist für dessen Wirksamkeit die Geschäftsfähigkeit erforderlich (§§ 104 ff. BGB). Im Übrigen muss zusätzlich ein Besitzerwerbswille bestehen.

[image: check.gif] Verlust des unmittelbaren Besitzes: Nach § 856 BGB verliert jemand den unmittelbaren Besitz, wenn der Besitzer die Sachherrschaft über die Sache entweder freiwillig wieder aufgibt oder auf andere Weise verliert. Kann jemand die Sachherrschaft lediglich kurze Zeit nicht ausüben, ist der Besitz damit noch nicht hinfällig.



[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn Sie bei einer Autovermietung einen Wagen in Empfang nehmen, begründen Sie daran unmittelbaren Besitz; wenn Sie den Pkw zurückbringen, endet der Besitz. Wird Ihnen der Wagen gestohlen, verlieren Sie den Besitz ebenfalls, wenn auch unfreiwillig. Wenn Sie im Supermarkt einen Becher Joghurt aus dem Regal nehmen, um sich über dessen Kaloriengehalt zu informieren, begründen Sie solange noch keinen Besitz, wie der Supermarktinhaber seinen Besitz noch ausüben kann.



Erwerb und Verlust des mittelbaren Besitzes

Und wie verhält es sich mit dem mittelbaren Besitz?


[image: check.gif] Erwerb des mittelbaren Besitzes: Den mittelbaren Besitz erwirbt jemand mit dem Begründen des erforderlichen Besitzmittlungsverhältnisses (§ 868 BGB). Das wird zum Beispiel ein Miet-, Pacht- oder Leihvertrag (oder ein sonstiger ähnlicher Vertrag) sein, weshalb eine entsprechende Geschäftsfähigkeit (§§ 104 ff. BGB) nötig ist.

[image: check.gif] Verlust des mittelbaren Besitzes: Den unmittelbaren Besitz verliert jemand, wenn das Besitzmittlungsverhältnis endet. So einfach ist das.


Mit dem Erwerb und dem Verlust des mittelbaren Besitzes verbunden ist die Übertragung des mittelbaren Besitzes.


[image: Icon_beispiel.jpg]Sie verleihen Wirtschaftsrecht für Dummies an Ihren Kommilitonen, der sich damit auf eine Prüfung vorbereiten möchte. Dann ist Ihr Kommilitone unmittelbarer Besitzer und Sie sind mittelbarer Besitzer. Könnten Sie Ihren mittelbaren Besitz an einen Dritten, etwa einen Bekannten übertragen?



Das geht durchaus, und zwar nach § 870 BGB. Dazu müssen Sie nur Ihren Herausgabeanspruch aus dem Besitzmittlungsverhältnis (das ist zum Beispiel der Rückgabeanspruch aus der Leihe, es kann aber auch ein sonstiger Herausgabeanspruch sein) einfach auf Ihren Bekannten übertragen. Das geschieht im Rahmen der sogenannten Abtretung (§ 398 ff. BGB; die Abtretung kennen Sie schon aus Kapitel 4). Dann haben Sie Ihren mittelbaren Besitz verloren und Ihr Bekannter hätte nun seinerseits mittelbaren Besitz. Das geht natürlich nicht nur bei Büchern.


[image: Icon_Warnung.jpg]Behalten Sie den Unterschied zwischen unmittelbarem und mittelbarem Besitz im Hinterkopf. Bei der Übertragung von Eigentum wird er Ihnen wieder begegnen.



Rechte und Ansprüche zum Besitzschutz

Meist geht es ja im Wirtschaftsprivatrecht um irgendwelche Ansprüche. Das wissen Sie inzwischen. Und wie sieht es beim Besitz aus? Hier bestehen insbesondere Ansprüche, die den Besitzer schützen. Sehen Sie sich dazu zunächst § 858 Abs. 1 BGB an. Dieser Paragraf regelt die verbotene Eigenmacht. Dort heißt es:


»Wer dem Besitzer ohne dessen Willen den Besitz entzieht oder ihn im Besitz stört, handelt, sofern nicht das Gesetz die Entziehung oder die Störung gestattet, widerrechtlich (verbotene Eigenmacht).«


Man darf also niemandem gegen seinen Willen den Besitz entziehen oder den Besitzer in seinem Besitz stören. Und wenn das doch passiert? Dann stehen dem Besitzer gleich mehrere Optionen offen:


[image: check.gif] Selbsthilferechte: Darunter fallen die


• Besitzwehr: Der Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren (§ 859 Abs. 1 BGB). Hier ist der Begriff »Gewalt« übrigens genau so gemeint wie das, was Sie denken: Man darf also körperlichen Zwang anwenden. Wer das im Falle der verbotenen Eigenmacht tut, handelt ausdrücklich nicht widerrechtlich. Im Rahmen der Prüfung einer unerlaubten Handlung wäre die Besitzwehr also eine Legitimation, durch die das Tatbestandsmerkmal »rechtswidrig« in § 823 Abs. 1 BGB entfiele.

• Besitzkehr: Wird eine bewegliche Sache dem Besitzer mittels verbotener Eigenmacht weggenommen, so darf er sie dem auf frischer Tat betroffenen oder verfolgten Täter mit Gewalt wieder abnehmen (§ 859 Abs. 2 BGB).

[image: check.gif] Possessorische Ansprüche: Bringt die Selbsthilfe nichts mehr (etwa weil sich ein Täter schon aus dem Staub gemacht hat), helfen sogenannte possessorische Besitzschutzansprüche. Sie finden dazu etwas in den §§ 861, 862 BGB. Hier spielt es keine Rolle, ob jemand ein Recht zum Besitz hatte (possessio ist die lateinische Bezeichnung für Besitz):


• Anspruch auf Herausgabe: Nach § 861 Abs. 1 BGB besteht ein Anspruch auf Herausgabe im Falle der Besitzentziehung (nur nebenbei: Herausgabeansprüche sind Ihnen ja nicht mehr fremd; denken Sie bloß an § 812 BGB; nun haben Sie einen weiteren in Ihrer Sammlung).

• Anspruch auf Beseitigung und Unterlassung: Nach § 862 Abs. 1 BGB besteht ein Anspruch auf Beseitigung und Unterlassung im Falle der Besitzstörung.

[image: check.gif] Petitorische Ansprüche nach § 1007 BGB. Hier spielt es sehr wohl eine Rolle, ob jemandem ein Recht zum Besitz zustand. Unterscheiden Sie:


• Anspruch auf Herausgabe: Nach § 1007 Abs. 1 BGB besteht ein Anspruch auf Herausgabe der Sache, wenn jemand eine bewegliche Sache im Besitz hatte und der aktuelle Besitzer beim Besitzerwerb nicht in gutem Glauben war (wenn er also wusste, dass die Sache nicht ganz koscher ist).

• Anspruch auf Herausgabe: Nach § 1007 Abs. 2 BGB besteht zudem ein Herausgabeanspruch, wenn die Sache dem früheren Besitzer gestohlen wurde, wenn sie verloren gegangen oder sonst wie abhandengekommen ist.



[image: Icon_beispiel.jpg]Ilona betreibt eine kleine Boutique. Wenn sie einen Langfinger beim Diebstahl eines Schals ertappt, steht ihr die Besitzwehr zu (§ 859 Abs. 1 BGB). Flüchtet der Dieb, kann sie sich auf die Besitzkehr berufen (§ 859 Abs. 2). Wird der Täter bei einer Rangelei verletzt, könnte er keinen Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 1 BGB geltend machen: Ilonas Handeln wäre aufgrund der verbotenen Eigenmacht des Diebes nicht widerrechtlich. Bemerkt sie den Diebstahl erst später, stünde ihr ein Herausgabeanspruch nach § 861 Abs. 1 BGB zu. Hätte der Dieb den geklauten Schal an Bruno veräußert, der wusste, dass es sich um Diebesgut handelt (und daher nicht im guten Glauben war), hätte Ilona zudem einen Herausgabeanspruch nach § 1007 Abs. 1 und 2 BGB.




[image: Icon_Hand.jpg]Der berechtigte Besitz des ehemaligen Besitzers ist nicht allein durch die vorgenannten Regelungen geschützt. Erinnern Sie sich noch an die ungerechtfertigte Bereicherung und die Herausgabeansprüche nach §§ 812 ff. BGB? Wenn jemand »etwas« im Sinne des § 812 Abs. 1 1. Alt BGB erhalten hat, kann das auch der »Besitz« sein. Und wenn jemand nicht nur die Herausgabe der ursprünglich besetzten Sache haben möchte, sondern sogar einen etwaigen Schadensersatzanspruch geltend machen will? Dazu werden Sie bei den Rechten und Ansprüchen rund um den Besitzschutz explizit nichts finden. Sie können aber ganz einfach auf das in den §§ 823 ff. BGB geregelte Deliktsrecht abstellen. Zum »sonstigen Recht« im Sinne § 823 Abs. 1 BGB zählt nämlich auch der berechtigte Besitz.



In Abbildung 10.3 finden Sie eine zusammenfassende Übersicht zu den Rechten und Ansprüchen im Rahmen des Besitzschutzes.


	 

  
  
  [image: fg1003.jpg]
  


Abbildung 10.3: Rechte und Ansprüche zum Besitzschutz

Damit haben Sie nun den Besitz abgeschlossen, sodass Sie sich gleich dem bereits mehrfach erwähnten Eigentum zuwenden können.

Meins oder deins? Das Eigentum

Wie prägend das Eigentum für unsere Rechts- und Wirtschaftsordnung ist, haben Sie im ersten Kapitel kurz erfahren. In einem an der sozialen Marktwirtschaft ausgerichteten Wirtschaftssystem ist das Privateigentum grundgesetzlich gewährleistet und geschützt (Art. 14 GG). So können die im Wirtschaftsleben beteiligten Akteure beispielsweise frei mit Produktionsmitteln umgehen (anders in planwirtschaftlich ausgerichteten Systemen, in denen Produktionsmittel zum Beispiel im Staatseigentum stehen).

Erfahren Sie in diesem Kapitel nun die wichtigsten Antworten auf die folgenden wirtschaftsrechtlich interessanten Fragen:


[image: check.gif] Was ist Eigentum?

[image: check.gif] Wie erwirbt oder verliert man Eigentum?

[image: check.gif] Welche Ansprüche bestehen im Hinblick auf das Eigentum?


Zunächst: Was ist Eigentum?

Ein umfassendes Herrschaftsrecht

Das BGB enthält keine Definition des Eigentums. Es ist aber das umfassendste dingliche Recht. Merken Sie sich ganz einfach:


[image: Icon_definition.jpg]Eigentum ist die rechtliche Sachherrschaft.



Das kommt in § 903 BGB deutlich zum Ausdruck. Dort geht es um die Befugnisse eines Eigentümers:


»Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen.«


Diese Bestimmung gibt Ihnen wertvolle Hinweise: So kann Eigentum immer nur an »einer« konkreten Sache bestehen (Spezialitätsgrundsatz). Es gibt also streng genommen weder ein Eigentum an Sachgesamtheiten (zum Beispiel einem Warenlager) noch an den oben genannten unkörperlichen Gegenständen (Forderungen, Rechten).

Besteht aber ein Eigentumsrecht, kann der Eigentümer nach Belieben mit der Sache tun und lassen, was er will: Er kann sie selbst nutzen oder das nicht tun, er kann anderen die Nutzung gestatten, wenn er will, die Sache zerstören oder über sein Eigentum verfügen, indem er es auf andere überträgt. All das ist möglich, soweit »nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen«. Letzteres ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Eigentümer einem anderen die Nutzung gestattet hat (etwa weil er sie vermietet, verliehen oder verpachtet hat etc.).

Es gibt unterschiedliche Arten des Eigentums:


[image: check.gif] Alleineigentum: Die Sache gehört einer Person.

[image: check.gif] Miteigentum: Die Sache gehört mehreren Personen. Miteigentum kann vorkommen als


• Bruchteilseigentum: Hier steht den Miteigentümern jeweils ein bestimmter Bruchteil zu (§§ 741 ff., 1008 ff. BGB).

• Gemeinschaftseigentum: Hier steht das Eigentum allen gemeinschaftlich zu (Gesamthandseigentum). Das können Sie sich übrigens schon einmal für das Gesellschaftsrecht merken, relevant wird das beim Gesellschaftsvermögen einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§§ 718, 719 BGB).


In unserem täglichen Sprachgebrauch unterscheiden wir nicht immer eindeutig zwischen dem Besitz einerseits und dem Eigentum andererseits, beide Begriffe verwenden wir bisweilen synonym. Rechtlich müssen Sie aber in jedem Fall differenzieren, selbst wenn – was häufig vorkommt – der Besitz und Eigentum in einer Person zusammenfallen sollten. Beides kann aber auch verschiedenen Personen zugeordnet sein:


[image: Icon_beispiel.jpg]Der Mieter, Entleiher, Pächter etc. mag unmittelbaren Besitz haben. Eigentümer ist aber womöglich der Vermieter, Verleiher, Verpächter.




[image: Icon_Hand.jpg]In Kapitel 18 und 19 haben Sie Gelegenheit, sich mit Schutzrechten (Patenten, Marken, Urheberrechte etc.) beschäftigen zu können. Solche Schutzrechte betreffen geistiges Eigentum. Damit ist dann keine sachenrechtliche Zuordnung gemeint. Das nach Art. 14 GG garantierte Eigentumsrecht ist nämlich in einem weiter gehenden Sinne zu verstehen. Es beschränkt sich nicht auf den sachenrechtlichen Eigentumsbegriff. Grundgesetzlich geschützt sind also unterschiedliche Vermögenswerte – eben auch das geistige Eigentum.



Erwerb und Verlust des Eigentums

Wie erwirbt man nun Eigentum beziehungsweise auf welche Weise kann man das Eigentum wieder verlieren? Erforderlich ist dafür eine entsprechende Verfügung.


[image: Icon_definition.jpg]Unter einer Verfügung versteht man ein Rechtsgeschäft, das unmittelbar auf ein Recht einwirkt, indem es das Recht aufhebt, überträgt, belastet oder inhaltlich ändert.



Es gibt mehrere Arten der Eigentumsübertragung:


[image: check.gif] Eigentumserwerb durch Rechtsgeschäft: Der funktioniert nach unterschiedlichen Regeln. Es gibt nämlich die


• Eigentumsübertragung an beweglichen Sachen (§§ 929 ff. BGB) und die

• Eigentumsübertragung an unbeweglichen Sachen (§§ 873, 925 BGB).

[image: check.gif] Eigentumserwerb durch Gesetz: Wirtschaftsrechtlich ebenfalls interessant ist der gesetzliche Eigentumserwerb. Details dazu enthalten die §§ 946 ff. BGB, etwa durch


• Verbindung mit einem Grundstück (§ 946 BGB),

• Verbindung beweglicher Sachen (§ 947 BGB),

• Vermischung oder Vermengung (§ 948 BGB),

• Verarbeitung (§ 950 BGB).


In der Praxis ist der gesetzliche Eigentumserwerb zwar eine wichtige Variante, in der Ausbildung spielt die Musik aber eigentlich beim rechtsgeschäftlichen Eigentumserwerb, weshalb darauf im Folgenden der Schwerpunkt liegt. Nehmen Sie sich zunächst den Eigentumserwerb an beweglichen Sachen vor, bevor Sie sich den unbeweglichen Sachen zuwenden.

Der Eigentumserwerb an beweglichen Sachen

Zum Eigentumserwerb an beweglichen Sachen finden Sie Regelungen in den §§ 929 ff. BGB. Sie sollten dabei gleich weiter unterscheiden, es gibt nämlich verschiedene Konstellationen: Man kann einmal Eigentum vom Berechtigten erwerben und das auf dreierlei Art und Weise. Und man kann – korrespondierend dazu – Eigentum von einem Nichtberechtigten erwerben, ebenfalls auf dreierlei Art und Weise. In Tabelle 10.1 finden Sie die einzelnen Fälle im Überblick kurz dargestellt.



	
	Der Eigentumserwerb an beweglichen Sachen
	




		erfolgt von einem Berechtigten durch:
		erfolgt von einem Nichtberechtigten durch:
	


		Einigung und Übergabe (§ 929 BGB) – Grundfall
		gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten (§ 932 BGB)
	


		Besitzkonstitut (§ 930 BGB)
		gutgläubigen Erwerb bei Besitzkonstitut (§ 933 BGB)
	


		Abtretung des Herausgabeanspruchs (§ 931 BGB)
		gutgläubigen Erwerb bei Abtretung des Herausgabeanspruchs (§ 934 BGB)
	




Tabelle 10.1: Eigentumserwerb vom Berechtigten und Nichtberechtigten

Spielen Sie alle sechs Fälle einmal durch.

Eigentumserwerb durch Einigung und Übergabe

Normalerweise werden Sie Eigentum von demjenigen übertragen bekommen, der dazu berechtigt ist. Man nennt das sinnigerweise Eigentumserwerb vom Berechtigten. Geregelt ist das in § 929 BGB, der zugleich so etwas wie einen Grundfall normiert. Die Rechtsfolge der Norm ist genau das, was gewollt ist: Übertragung des Eigentums. Und wie klappt das? Dazu müssen bestimmte Tatbestandsmerkmale erfüllt sein, die Sie Tabelle 10.2 entnehmen können.



	
	Prüfungsschema – Eigentumserwerb vom Berechtigten (§ 929 BGB)
	




		Tatbestandsmerkmale
		Anmerkung
	


		1. Einigung
		Veräußerer (bisheriger Eigentümer) und Erwerber (neuer Eigentümer) müssen sich bezüglich der Eigentumsübertragung einigen. Das setzt zwei entsprechende Willenserklärungen voraus. Diese Einigung ist ein (dingliches) Rechtsgeschäft (siehe dazu Kapitel 4), das übrigens keiner bestimmten Form bedarf.
	


		2. Übergabe
		Der Veräußerer muss dem Erwerber die Sache zudem übergeben. Dazu muss der Veräußerer als bisheriger Eigentümer den Besitz aufgeben und der Erwerber als neuer Eigentümer ihn erhalten (Ausnahme § 929 Satz 2 BGB). Hier wird also der eben bereits behandelte Besitz wieder relevant.
	


		3. Berechtigung
		Der Veräußerer müsste berechtigt sein, das Eigentum zu übertragen (Verfügungsbefugnis). Das ist unproblematisch, wenn ihm die Sache gehört.
	




Tabelle 10.2: Eigentumserwerb nach § 929 BGB

An einem Beispiel dargestellt bedeutet das Folgendes:


[image: Icon_beispiel.jpg]Die SchneeWittChen GmbH erwirbt von der Büro4U AG den Laserdrucker. Ist man sich (1) einig über den Eigentumsübergang, wird der Drucker (2) übergeben, und ist die Büro4U AG (3) verfügungsberechtigt, sind sämtliche Voraussetzungen für einen wirksamen Eigentumserwerb erfüllt.




[image: Icon_Hand.jpg]Der Eigentumserwerb vom Berechtigten beruht unter anderem auf einer Einigung und damit einem (dinglichen) Rechtsgeschäft. Dazu bedarf es entsprechender Willenserklärungen der Beteiligten. Hier spielt also die Ihnen möglicherweise schon aus Kapitel 4 geläufige Rechtsgeschäftslehre wieder eine Rolle.



Gerade im arbeitsteiligen Wirtschaftsleben wird es häufig sein, dass nicht der Berechtigte selbst über das Eigentum an einer Sache verfügt, sondern ein anderer mit dessen Zustimmung: Der Verfügende ist selbst zwar nicht berechtigt, aber der Berechtigte stimmt dem Ganzen zu. Das ist kein Problem, wie Sie § 185 BGB entnehmen können. Denn nach § 185 Abs. 1 BGB ist eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand trifft, wirksam, wenn sie mit Einwilligung des Berechtigten erfolgt.


[image: Icon_beispiel.jpg]Die Büro4U AG hat unter Eigentumsvorbehalt (§ 449 BGB, siehe dazu Kapitel 11) 50 Laserdrucker von dem Hersteller, der LaserTec AG, erworben. Die einzelnen Drucker veräußert sie weiter, einen davon unter anderem an die SchneeWittChen GmbH. Wenn dies mit Einwilligung der LaserTec AG geschieht, erwirbt die GmbH Eigentum (§§ 929 Satz 1, 185 BGB).



Die Eigentumsübertragung nach § 929 BGB ist im Grunde genommen sehr einfach. Vermutlich wird Sie das nicht in einen Zustand der Euphorie versetzen. Aber was ist, wenn es an der dritten Voraussetzung, der Berechtigung des verfügenden Eigentümers, fehlt? Wenn er also gar nicht berechtigt war, Eigentum zu übertragen, weil er selbst weder Eigentümer war noch die Übertragung mit Einwilligung des Berechtigten erfolgte? Das betrifft den »Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten«. Der ist nach dem BGB ebenfalls möglich.



[image: Icon_Hand.jpg]Überträgt ein Nichtberechtigter das Eigentum an einer beweglichen Sache auf einen anderen, so kann die Eigentumsübertragung als Verfügung dem eigentlichen Eigentümer gegenüber wirksam sein; er verliert sein Eigentum.




Selbstverständlich ist das Ganze wieder an einige Voraussetzungen geknüpft. Dazu finden Sie ein paar Vorschriften weiter in § 932 BGB eigens eine Regelung, die schon dem Wortlaut nach an § 929 BGB anknüpft. Sie brauchen bloß die beiden Regelungen miteinander zu kombinieren und dann haben Sie die Tatbestandsvoraussetzungen, die Sie prüfen müssen: Weil eine nach § 929 BGB erforderliche Veräußerung notwendig ist, müssen eine Einigung und Übergabe gegeben sein. Nur der Punkt der Berechtigung entfällt (sonst hieße es ja nicht Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten). An die Stelle der Berechtigung tritt vielmehr eine gewisse Gutgläubigkeit: Der Erwerber muss also glauben, der Veräußerer sei der wirkliche Eigentümer. Weiß der Erwerber jedoch, dass der Verfügende gar nicht selbst Eigentümer ist, oder ist ihm dies aufgrund grober Fahrlässigkeit nicht bekannt, ist er nicht gutgläubig und es gibt keinen Grund, ihn zu schützen.

Die Gutgläubigkeit wird damit zu einer entscheidenden Voraussetzung. Eine Hilfestellung dazu, was darunter zu verstehen ist, können Sie in § 932 Abs. 2 BGB finden.



[image: Icon_definition.jpg]Gutgläubig ist, wer annimmt, der Veräußerer sei Eigentümer.



In Tabelle 10.3 finden Sie zu alledem eine Übersicht samt Anmerkung.



	
	Prüfungsschema – Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten (§§ 929, 932 BGB)
	




		Tatbestandsmerkmale
		Anmerkung
	


		1. Einigung
		Veräußerer (bisheriger Eigentümer) und Erwerber (neuer Eigentümer) müssen sich bezüglich der Eigentumsübertragung einigen. Das setzt zwei entsprechende Willenserklärungen voraus. Diese Einigung ist ein (dingliches) Rechtsgeschäft (siehe dazu Kapitel 4), das übrigens keiner bestimmten Form bedarf.
	


		2. Übergabe
		Der Veräußerer muss dem Erwerber die Sache zudem übergeben. Dazu muss der Veräußerer als bisheriger Eigentümer den Besitz aufgeben und der Erwerber als neuer Eigentümer ihn erhalten (Ausnahme § 929 Satz 2 BGB). Hier wird also der eben bereits behandelte Besitz wieder relevant.
	


		3. Gutgläubigkeit des Erwerbers bei Übergabe
		An die Stelle der Berechtigung tritt beim Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten nach § 932 BGB die Gutgläubigkeit.
	




Tabelle 10.3: Eigentumserwerb nach § 932 BGB


[image: Icon_beispiel.jpg]Die SchneeWittChen GmbH erwirbt den Laserdrucker aus privater Hand von Bert Adal über eine Kleinanzeige. Tatsächlich gehört der Drucker aber gar nicht Bert. Er hat ihn sich von seiner Bekannten Francis Kah geborgt. Hier scheitert ein Eigentumserwerb nach § 929 BGB an der fehlenden Berechtigung von Bert. In Betracht kommt aber ein Eigentumserwerb nach § 932 BGB: Ist man sich nun seitens der SchneeWittChen GmbH und Bert (1) einig über den Eigentumsübergang, wurde der Drucker (2) übergeben und ist man seitens der SchneeWittChen GmbH (3) gutgläubig bezüglich der Eigentümerstellung von Bert, sind wiederum sämtliche Voraussetzungen für einen wirksamen Eigentumserwerb erfüllt: Die SchneeWittChen GmbH hat das Eigentum an dem Drucker von Bert erworben, obwohl eigentlich Francis Eigentümerin war; sie hat ihr Eigentum verloren.



Das klingt doch schon interessanter, nicht wahr? Falls Sie nun Mitleid mit Francis bekommen: Seitens der SchneeWittChen GmbH weiß man nicht, dass Bert sich den Drucker selbst bloß ausgeliehen hat. Letztlich hat Francis den Drucker ja freiwillig verliehen. Sie hätte besser hinschauen müssen, wem sie ihren Drucker leiht.

Sehen Sie sich nun die zweite Form eines Eigentumserwerbs an, und zwar wieder vom Berechtigten sowie spiegelbildlich dazu vom Nichtberechtigten.

Eigentumserwerb durch Einigung und Besitzkonstitut

Ein Eigentumserwerb vom Berechtigten ist zudem nach § 930 BGB möglich. Der baut wiederum auf dem Grundfall des § 929 BGB auf. In Tabelle 10.4 finden Sie die Tatbestandsmerkmale mit einigen Anmerkungen versehen.



	
	Prüfungsschema – Eigentumserwerb vom Berechtigten (§ 930 BGB)
	




		Tatbestandsmerkmale
		Anmerkung
	


		1. Einigung
		Veräußerer (bisheriger Eigentümer) und Erwerber (neuer Eigentümer) müssen sich bezüglich der Eigentumsübertragung einigen. Das setzt zwei entsprechende Willenserklärungen voraus. Diese Einigung ist ein (dingliches) Rechtsgeschäft (siehe dazu Kapitel 4), das übrigens keiner bestimmten Form bedarf.
	


		2. Besitzkonstitut
		Die nach § 929 BGB erforderliche Übergabe wird in diesem Falle durch ein sogenanntes Besitzkonstitut (§ 868 BGB) ersetzt. Das ist in der Praxis überaus hilfreich, weil der bisherige Eigentümer die Sache dann weiterhin wirtschaftlich nutzen kann.
	


		3. Berechtigung
		Der Veräußerer müsste berechtigt sein, das Eigentum zu übertragen (Verfügungsbefugnis). Das ist unproblematisch, wenn ihm die Sache gehört.
	




Tabelle 10.4: Eigentumserwerb nach § 930 BGB


[image: Icon_beispiel.jpg]Die Textur-Druck GmbH & Co KG, eine Mandantin von Dr. Bisnet, möchte bei der B-Bank AG einen Kredit aufnehmen. Man ist bereit, Druckmaschinen, die sich in den Werkshallen befinden, als Sicherheiten zu stellen und der Bank entsprechendes Sicherungseigentum zu übertragen. Bei einer Eigentumsübertragung nach § 929 BGB müssten die Maschinen übergeben werden, die dann selbst nicht mehr genutzt werden könnten. Hier hilft § 930 BGB: Wenn sich die KG und die Bank (1) einigen sowie (2) ein Besitzmittlungsverhältnis (Besitzkonstitut gemäß § 868 BGB) vereinbaren (zum Beispiel eine Leihe, § 598 BGB) und die KG (3) berechtigt ist, bleibt sie im unmittelbaren Besitz und kann die Maschinen weiter nutzen. Die Bank hat gleichwohl Eigentum daran erworben (siehe zur Sicherungsübereignung auch Kapitel 11).



Ähnlich wie es bei § 929 BGB neben dem Eigentumserwerb vom Berechtigten nach § 932 BGB einen korrespondierenden Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten gibt, gibt es so etwas bei § 930 BGB. Der Nichtberechtigungstatbestand ergibt sich aus § 933 BGB; siehe dazu Tabelle 10.5. Zunächst wieder die Voraussetzungen, gefolgt von einem Beispiel.



	
	Prüfungsschema – Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten (§§ 930, 933 BGB)
	




		Tatbestandsmerkmale
		Anmerkung
	


		1. Einigung
		Veräußerer (bisheriger Eigentümer) und Erwerber (neuer Eigentümer) müssen sich bezüglich der Eigentumsübertragung einigen. Das setzt zwei entsprechende Willenserklärungen voraus. Diese Einigung ist ein (dingliches) Rechtsgeschäft (siehe dazu Kapitel 4), das übrigens keiner bestimmten Form bedarf.
	


		2. Besitzkonstitut
		Die nach § 929 BGB erforderliche Übergabe wird in diesem Falle durch ein sogenanntes Besitzkonstitut (§ 868 BGB) ersetzt. Das ist in der Praxis überaus hilfreich, weil der bisherige Eigentümer die Sache dann weiterhin wirtschaftlich nutzen kann.
	


		3. Übergabe
		Übergabe vom Veräußerer an den Erwerber,
	


		4. Gutgläubigkeit
		der seinerseits wiederum gutgläubig sein muss.
	




Tabelle 10.5: Eigentumserwerb nach § 933 BGB


[image: Icon_beispiel.jpg]Die Textur-Druck GmbH & Co KG möchte bei der B-Bank AG einen Kredit aufnehmen. Als Sicherheit soll eine Plastik dienen, die der Künstler Hein Wand der KG zu Ausstellungszwecken langfristig überlassen hat. Ein gutgläubiger Erwerb des Kunstwerks ist möglich, wenn die KG und die Bank sich wieder (1) einigen und (2) ein Besitzmittlungsverhältnis vereinbaren. Dann muss aber (3) noch eine Übergabe erfolgen (das kann auch zeitlich später geschehen, wenn die KG ihre Kreditverbindlichkeiten nicht erfüllt und damit der Sicherungsfall eintritt). Ist die Bank dann (4) gutgläubig von der Eigentümerstellung der KG ausgegangen, hat Hein das Eigentum an der Plastik verloren und die Bank Eigentum erworben.



Sehen Sie sich nun abschließend die dritte Möglichkeit eines Eigentumserwerbs an, wobei Sie wieder – Sie kennen das schon – zwischen dem Eigentumserwerb vom Berechtigten und dem Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten unterscheiden können.

Eigentumserwerb durch Einigung und Abtretung

Ein Eigentumserwerb ist nach § 931 BGB möglich. Dazu finden Sie in Tabelle 10.6 ein mit einigen kurzen Anmerkungen versehenes Prüfungsschema.



	
	Prüfungsschema – Eigentumserwerb vom Berechtigten (§ 931 BGB)
	




		Tatbestandsmerkmale
		Anmerkung
	


		1. Einigung
		Veräußerer (bisheriger Eigentümer) und Erwerber (neuer Eigentümer) müssen sich bezüglich der Eigentumsübertragung einigen. Das setzt zwei entsprechende Willenserklärungen voraus. Diese Einigung ist ein (dingliches) Rechtsgeschäft (siehe dazu Kapitel 4), das übrigens keiner bestimmten Form bedarf.
	


		2. Abtretung
		Die Übertragung des Eigentums nach § 931 BGB unterscheidet sich von dem Grundfall nach § 929 BGB insoweit, dass anstelle der Übergabe hier die Abtretung des Anspruchs auf Herausgabe der Sache erfolgt. (Sie kennen die Abtretung möglicherweise schon aus Kapitel 4.)
	


		3. Berechtigung
		Der Veräußerer müsste berechtigt sein, das Eigentum zu übertragen (Verfügungsbefugnis). Das ist unproblematisch, wenn ihm die Sache gehört.
	




Tabelle 10.6: Eigentumserwerb nach § 931 BGB


[image: Icon_beispiel.jpg]Die KG hat bereits seit einiger Zeit keinen Bedarf mehr an einer älteren Rotationsdruckmaschine. Sie hat die Anlage zwischenzeitlich an Piet Pieson verpachtet. Nun interessiert man sich bei der OffsetDruck Oscar OHG für das Gerät. Wenn man sich seitens der KG und der OHG (1) einigt, die KG (2) ihren Herausgabeanspruch gegen Piet aus dem Pachtvertrag (§ 596 BGB) an die OHG abtritt (§§ 398 ff. BGB) und die OHG hinsichtlich der Maschine (3) berechtigt ist, dann geht das Eigentum von der KG auf die OHG über – mag sich die Sache selbst auch bei Piet befinden.



Selbstverständlich gibt es zu § 931 BGB wieder eine korrespondierende Regelung zum Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten. Das ist § 934 BGB. Hier verhält es sich etwas komplizierter. So müssen Sie dem Wortlaut entsprechend aber unterscheiden, nämlich ob der Nichtberechtigte als Veräußerer mittelbarer Besitzer der Sache ist (§ 934 BGB 1. Fall) oder nicht (§ 934 BGB 2. Fall: »… andernfalls …«). Näheres dazu können Sie Tabelle 10.7 entnehmen.



	
	Prüfungsschema – Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten (§§ 931, 934 BGB)
	




		Tatbestandsmerkmale
		Anmerkung
	


		1. Einigung
		Veräußerer (bisheriger Eigentümer) und Erwerber (neuer Eigentümer) müssen sich bezüglich der Eigentumsübertragung einigen. Das setzt zwei entsprechende Willenserklärungen voraus. Diese Einigung ist ein (dingliches) Rechtsgeschäft (siehe dazu Kapitel 4), das übrigens keiner bestimmten Form bedarf.
	


		2. Abtretung

oder

Besitzerwerb
		Wenn der Nichtberechtigte mittelbarer Besitzer ist.

Wenn der Nichtberechtigte nicht Besitzer ist.
	


		3. Gutgläubigkeit
		Der Erwerber muss bei der Abtretung beziehungsweise beim Besitzerwerb wiederum gutgläubig sein.
	




Tabelle 10.7: Eigentumserwerb nach § 934 BGB


[image: Icon_beispiel.jpg]Die KG hat die Druckmaschine an Piet Pieson verpachtet. Der hat sie an Xaver verliehen. Will nun Piet als Nichtberechtigter (die Maschine gehört nach wie vor der KG) das Eigentum daran an die OffsetDruck Oscar OHG übertragen, so wäre das machbar. Dazu müsste man sich seitens Piet und der OHG (1) einigen, zudem müsste Piet als mittelbarer Besitzer (aufgrund der Leihe an Xaver) seinen Herausgabeanspruch gegenüber Xaver (§ 604 BGB) an die OHG übertragen. Ist man seitens der OHG (3) gutgläubig, verliert die KG nach § 934 1. Fall BGB ihr Eigentum.




[image: Icon_beispiel.jpg]Würde nicht Piet, sondern Xaver sich der OHG gegenüber als Eigentümer ausgeben und der Gesellschaft zudem vorgaukeln, er habe Piet die Maschine leihweise überlassen (was jedoch unzutreffend ist: Xaver hat keinen »mittelbaren Besitz« nach § 868 BGB), kann die OHG nur unter folgenden Voraussetzungen Eigentum erwerben: (1) Einigung zwischen Xaver und der OHG, (2) Übergabe der Maschine von Piet an die OHG, (3) Gutgläubigkeit seitens der OHG beim Besitzerwerb (§ 934 2. Fall BGB).



Zugegeben, manche Fälle klingen etwas konstruiert, aber es gibt ja bekanntlich nichts, was es nicht gibt.


[image: Icon_Hand.jpg]Das BGB kennt eine Ausnahme von alledem: So ist der bisherige Eigentümer geschützt, wenn er die Sache nicht freiwillig aus den Händen gegeben hat, sondern sie ihm gestohlen wurde oder sonst abhandengekommen ist (§ 935 BGB). Dann ist kein gutgläubiger Erwerb möglich.




[image: Icon_Hand.jpg]Außerdem gibt es noch eine Schnittstelle zum Schuldrecht: Verliert jemand infolge eines gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten sein Eigentum, hilft ihm § 816 Abs. 1 Satz 1 BGB. Das Eigentum bleibt zwar verloren; der Eigentümer bekommt es also nicht wieder zurück. Als monetären Ausgleich kann er den Kaufpreis herausverlangen.



In Abbildung 10.4 finden Sie alles auf einen Blick.


	 

  
  
  [image: fg1004.jpg]
  
Abbildung 10.4: Der Eigentumserwerb im Überblick



So weit zum Eigentumserwerb an beweglichen Sachen.


[image: Icon_Warnung.jpg]Im Wirtschaftsrecht sollten Sie beim gutgläubigen Erwerb Ihre Ohren spitzen, wenn Kaufleute involviert sind und an das Handelsrecht denken. § 366 Abs. 1 HGB erweitert bei Kaufleuten nämlich die Möglichkeiten des gutgläubigen Erwerbs bei beweglichen Sachen. Diese Regelung erklärt die BGB-Vorschriften über den Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten (also die §§ 932 ff. BGB) für anwendbar (Rechtsfolge!). Und was ist mit dem Tatbestand? Hier modifiziert die Vorschrift die Gutgläubigkeit. Der Erwerber kann ruhig wissen, dass die veräußerte Sache nicht dem Kaufmann gehört, er muss aber zumindest glauben, der sei aufgrund einer Verfügungsbefugnis zur Eigentumsübertragung berechtigt (siehe dazu Kapitel 13 zu den Handelsgeschäften).



Damit haben Sie nun einen ziemlichen Brocken hinter sich gelassen. Ergänzend jetzt noch ein paar kurze Hinweise zum Eigentumserwerb an unbeweglichen Sachen, das heißt an Grundstücken.

Der Eigentumserwerb an unbeweglichen Sachen

Immobilien sind einerseits selbst oft Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs, andererseits werden sie zur Durchführung von Unternehmensaktivitäten benötigt. Und wie funktioniert der Eigentumserwerb hier? Zumindest etwas anders als bei beweglichen Sachen. Sie finden dazu insbesondere etwas in § 873 Abs. 1 BGB. Dazu bedarf es dreierlei (siehe Tabelle 10.8).



	
	Prüfungsschema – Eigentumserwerb an unbeweglichen Sachen (§§ 873, 925 BGB)
	




		Tatbestandsmerkmale
		Anmerkung
	


		Einigung
		Die Einigung erfolgt wieder zwischen dem Eigentümer und dem Erwerber. Diese Einigung heißt nach der Legaldefinition in § 925 BGB Auflassung. Sie muss bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile vor einer zuständigen Stelle (insbesondere Notar) erklärt werden.
	


		Eintragung
		Was die Übergabe bei beweglichen Sachen ausmacht, ist bei Immobilien die Eintragung in das Grundbuch als einem öffentlichen Register; darin finden Sie nicht nur etwas zu Eigentumsverhältnissen, sondern auch zu Belastungen (zum Beispiel Hypotheken und Grundschulden).
	


		Berechtigung
		Hier ist wieder zu fragen: Gehörte das Grundstück dem Veräußerer oder ist der in sonstiger Weise zur Verfügung berechtigt (zum Beispiel als Insolvenzverwalter, § 80 InsO)?
	




Tabelle 10.8: Der Eigentumserwerb an unbeweglichen Sachen

Und wie steht es hier um einen gutgläubigen Eigentumserwerb? Da unsere Rechtsordnung häufig diejenigen schützen möchte, die gutgläubig sind, gibt es sogar einen gutgläubigen Eigentumserwerb an Immobilien. Das können Sie §§ 891 Abs. 1, 892 BGB entnehmen. Sofern jemand im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist, kann ein Erwerber auf die Eintragung vertrauen, selbst wenn diese Eintragung unzutreffend ist.

Rechte und Ansprüche zum Eigentum

Nun noch zu einigen wichtigen Rechten und Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Eigentum. Hier gibt es vor allem zwei wichtige Ansprüche:


[image: check.gif] Herausgabeanspruch (§ 985 BGB): Er zählt sicher zu den bedeutsamsten Anspruchsgrundlagen. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:


• Eigentümer: Wer einen Anspruch stellt, muss Eigentümer sein. Sie müssen also eventuell Veränderungen bezüglich der Eigentumslage prüfen.

• Besitzer: Wer in Anspruch genommen wird, muss Besitzer sein. Hier wird gegebenenfalls der Besitz relevant (§§ 854 ff. BGB).

• Besitzrecht: Der Besitzer darf kein Recht am Besitz haben (zum Beispiel aufgrund eines schuldrechtlichen Miet-, Pacht- oder Leihvertrags). Dies ergibt sich zwar nicht unmittelbar aus § 985 BGB, aber aus § 986 BGB.

[image: check.gif] Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch (§ 1004 BGB): Wenn das Eigentum jemandem nicht entzogen oder vorenthalten, sondern anderweitig beeinträchtigt wird, besteht ein Anspruch gegen den Störer: Er muss die Beeinträchtigung beseitigen (Abs. 1 Satz 1) oder – wenn weitere Beeinträchtigungen zu befürchten sind – dies unterlassen (Abs. 1 Satz 2).



[image: Icon_Hand.jpg]Auch im Rahmen des § 823 Abs. 1 BGB spielt dieser Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch eine Rolle, und zwar als quasinegatorischer Unterlassungsanspruch (siehe Kapitel 9).




[image: Icon_beispiel.jpg]Angenommen, Ihnen rutscht im Bus unbemerkt Ihr Smartphone aus der Tasche. Felix findet es und verkauft es an Peter, dem er es sogleich übergibt. Beide sind sich einig, dass Peter daran Eigentum erwerben soll. Könnten Sie von Peter das Smartphone herausverlangen, wenn der geglaubt hat, Felix sei Eigentümer?



Ausgehend von der Fallfrage ergibt sich: »Wer?« (= Sie), will »was?« (= Herausgabe des Smartphones), von »wem?« (= Peter), »woraus?« (= § 985 BGB). Damit können Sie bereits den Obersatz formulieren und den Fall lösen (siehe Tabelle 10.9; links der Lösungsvorschlag, rechts einige Anmerkungen).




		Lösungsvorschlag
		Anmerkung
	




		Sie könnten einen Anspruch gegenüber Peter auf Herausgabe des Smartphones nach § 985 BGB haben.
		Obersatz (abgeleitet aus den vier W-Fragen)
	


		Dann müsste Peter Besitzer des Smartphones sein.
		Tatbestandsmerkmal nennen. Es ist bei § 985 BGB nicht vorgegeben, in welcher Reihenfolge Sie Tatbestandsmerkmale prüfen. Es bietet sich an, mit dem Besitz zu starten, insbesondere wenn der sich leicht klären lässt.
	


		Besitzer ist, wer die tatsächliche Sachherrschaft innehat (§ 854 BGB).
		Definition
	


		Peter hat das Smartphone und ist somit Besitzer.
		Subsumtion und Ergebnis in einem Satz
	


		Sie müssten zudem Eigentümer des Smartphones sein.
		Zweites Tatbestandsmerkmal nennen
	


		Eigentümer ist, wem die rechtliche Sachherrschaft zusteht (§ 903 BGB).
		Definition
	


		Ursprünglich waren Sie Eigentümer. Fraglich ist aber, ob Sie Ihr Eigentum nicht zwischenzeitlich verloren haben.
		Dem Sachverhalt ist zu entnehmen, dass die Eigentumslage problematisch sein könnte. Fragen Sie sich dabei immer: Wer war ursprünglich Eigentümer und wo könnte sich die Eigentumslage verändert haben? Sie gehen also historisch vor.
	


		Eine Eigentumsübertragung könnte hier durch das Veräußern des Smartphones von Felix an Peter erfolgt sein.
		Dies wäre ein Ansatz.
	


		a) Ein Eigentumserwerb nach § 929 BGB setzt zunächst eine Einigung zwischen dem bisherigen Eigentümer und dem Erwerber voraus.
		Erstes Tatbestandsmerkmal des § 929 BGB nennen
	


		Die Einigung nach § 929 S. 1 BGB ist ein Vertrag, gerichtet auf die Eigentumsübertragung. Sie setzt – wie jeder andere Vertrag – entsprechende Willenserklärungen voraus.
		Definition
	


		Vorliegend hat es zwischen Ihnen, als dem ursprünglichen Eigentümer, und Peter aber keinerlei Absprachen gegeben, sodass eine entsprechende Eigentumsübertragung hier ausscheidet.
		Subsumtion und Ergebnis
	


		b) In Betracht kommt aber ein Eigentumserwerb nach § 932 BGB. Dies setzt zwar ebenfalls eine Einigung wie bei § 929 BGB voraus, jedoch zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber.
		Erstes Tatbestandsmerkmal des § 932 BGB nennen. Sie haben ja zuvor bereits die Einigung definiert und brauchen das hier nicht noch einmal zu wiederholen.
	


		Dem Sachverhalt lässt sich explizit entnehmen, dass sich Felix und Peter geeinigt haben.
		Subsumtion
	


		Die erste Tatbestandsvoraussetzung des § 932 BGB ist damit erfüllt.
		Ergebnis
	


		Darüber hinaus müsste das Smartphone übergeben worden sein.
		Zweites Tatbestandsmerkmal nennen
	


		Mit der Übergabe geht die Sachherrschaft vom Veräußerer auf den Erwerber über.
		Definition
	


		Peter hat das Smartphone von Felix erhalten.
		Subsumtion
	


		Eine Übergabe ist damit ebenfalls erfolgt.
		Ergebnis
	


		Schließlich müsste Dennis gutgläubig gewesen sein.
		Drittes Tatbestandsmerkmal
	


		Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört, § 932 Abs. 2 BGB.
		Definition mit der Hilfsnorm des § 932 Abs. 2 BGB
	


		Peter ging davon aus, das Smartphone gehöre Felix.
		Subsumtion
	


		Infolgedessen war er hinsichtlich der Eigentümerstellung gutgläubig.
		Ergebnis zum Tatbestandsmerkmal »Gutgläubigkeit«
	


		Demnach liegen sämtliche Voraussetzungen für einen gutgläubigen Eigentumserwerb nach § 932 BGB vor.
		Zwischenergebnis
	


		Der Anspruch ist aber ausgeschlossen, wenn die Sache dem bisherigen Eigentümer verloren gegangen ist (§ 935 BGB).
		Und schon taucht ein neues Problem auf: Die Ausnahme nach § 935 BGB
	


		Eine Sache ist verloren gegangen, wenn der Besitz unbewusst und unfreiwillig entfällt.
		Definition
	


		Ihnen ist – wie dem Sachverhalt zu entnehmen ist – das Smartphone unbewusst und ungewollt aus der Tasche gefallen, sodass es verloren gegangen ist.
		Subsumtion und Ergebnis
	


		Ein gutgläubiger Eigentumserwerb scheidet damit in diesem Falle aus, weshalb Sie nach wie vor Eigentümer des Smartphones sind.
		Zwischenergebnis zu § 935 BGB.
	


		Ein Recht zum Besitz (§ 986 BGB) ist für Peter nicht erkennbar.
		Kurz noch auf das Recht zum Besitz eingehen.
	


		Sie haben damit einen Anspruch auf Herausgabe des Smartphones gegenüber Peter aus § 985 BGB.
		Gesamtergebnis
	




Tabelle 10.9: Lösungsvorschlag »Das verlorene Smartphone«



Das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis

Die Ausführungen in diesem Kapitel zum Besitz und Eigentum sind von zentraler Bedeutung. Damit verbunden ist ein besonderer Schwerpunkt, das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis (kurz: EBV). Zumindest für Einsteiger spielt das allerdings keine herausragende Rolle. Ein EBV liegt immer beim Bestehen einer Vindikationslage vor. Als solche bezeichnet man eine Situation, wie sie bei § 985 gegeben ist: Es gibt einen Eigentümer und einen Besitzer, der allerdings kein Recht zum Besitz hat. Diese Situation wird durch die §§ 987 bis 1003 BGB weiter konkretisiert, insbesondere was den Ersatz von Nutzungen (§§ 987, 993 BGB) oder Schäden (§ 989 BGB) betrifft. Das Besondere bei alledem: Der redliche Besitzer wird bei Vorliegen eines EBV privilegiert, sodass weitere Ansprüche ausgeschlossen sein können (§ 993 Abs. 1, 2. Halbsatz BGB).



Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

In diesem Kapitel haben Sie wichtige Eckpunkte des Sachenrechts kennengelernt. Ihnen sind die zentralen Grundsätze vertraut (die Sie obendrein von schuldrechtlichen Prinzipien unterscheiden können). So bestehen sachenrechtliche Beziehungen jeweils an einzelnen Sachen. Als absolute Rechte sind sie von jedem zu beachten (wohingegen schuldrechtlichen Beziehungen als obligatorische oder relative Rechte jeweils nur zwischen dem Gläubiger und Schuldner bestehen). Sie wissen, was bewegliche und unbewegliche Sachen sind und welche beschränkten und unbeschränkten Rechte daran bestehen können. Sie können beim Besitz zwischen unmittelbarem und mittelbarem Besitz unterscheiden und wissen, wie der Besitz erworben wird beziehungsweise wie man ihn wieder verliert. Auch einzelne Besitzschutzansprüche sind Ihnen bekannt. Ebenfalls von zentraler Bedeutung ist das Eigentum als das umfassendste Herrschaftsrecht. Es kann auf vielerlei Arten erworben werden, sowohl vom Berechtigten (§ 929 ff. BGB) als auch vom Nichtberechtigten durch gutgläubigen Erwerb (§§ 932 ff. BGB). Zudem steht mit § 985 BGB ein zentraler Herausgabeanspruch im Mittelpunkt des Interesses. Falls Sie hier noch etwas zu den Grundpfandrechten vermissen, haben Sie völlig recht. Weil die oft zusammen mit den Kreditsicherheiten relevant werden, finden Sie dazu gesondert etwas im nächsten Kapitel, das der Unternehmensfinanzierung gewidmet ist.
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	Hauptsache liquide: Die Unternehmensfinanzierung

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Einzelne Finanzierungsformen unterscheiden

	[image: arrow] Überblick zum Kreditsicherungsrecht erhalten

	[image: arrow] Aspekte des Zahlungsverkehrs kennen



Um am Wirtschaftsleben teilnehmen zu können, benötigen Unternehmen ausreichend Kapital. Egal ob Kleinbetrieb oder internationaler Konzern, ob alteingesessener Betrieb oder Existenzgründer – ohne eine ausreichende Kapitalausstattung wird es schnell eng. Das gilt natürlich vor allem, wenn die laufenden Verpflichtungen nicht mehr bedient werden können. Das gilt aber ebenso, wenn es darum geht, das Unternehmen weiterzuentwickeln und die Finanzierung von Investitionen zu sichern. Unternehmen, die solide aufgestellt sind, brauchen etwaige Engpässe nicht zu fürchten. Doch bei vielen Betrieben ist die Unternehmensfinanzierung die Achillesferse. Soll das Unternehmen nicht in die Insolvenz schlittern (siehe dazu Kapitel 22), wird man der Unternehmensfinanzierung ein besonderes Augenmerk schenken müssen, weshalb sie hier mit angesprochen ist.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind in den letzten Jahren nicht eben besser geworden. Gelegentlich macht sogar das Schlagwort von der Kreditklemme (Credit Crunch) die Runde. Wie lässt sich also die Finanzierung sicherstellen und welche Rolle spielen die rechtlichen Rahmenbedingungen? Um eine Antwort auf diese Frage geht es in diesem Kapitel.

Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, kennen Sie nicht nur ausgewählte Finanzierungsformen, sondern Sie sind im Überblick mit den grundlegenden Rahmenbedingungen vertraut. Das ist der Einstieg. Daran anschließend lernen Sie verschiedene Arten von (Kredit-) Sicherheiten kennen und können dann zwischen Personalsicherheiten und Realsicherheiten differenzieren. Einige Grundlagen zu rechtlichen Aspekten des Zahlungsverkehrs beschließen das Kapitel. Doch zunächst wieder eine kurze Fallstudie:


[image: Icon_beispiel.jpg]Seitens der SchneeWittChen GmbH überlegt man sich zu investieren und überlegt, was geeignete Finanzierungsmodelle sein könnten.



Bevor Sie sich mit weiteren Details beschäftigen, zunächst einmal einen Überblick.

Die Unternehmensfinanzierung: Ein erster Überblick

Bei der Unternehmensfinanzierung (engl. Corporate Finance) begegnen sich verschiedene Rechtsbereiche. Dieses Kapitel steht daher nicht ohne Grund am Ende dieses dritten Teils. Zum einen beschließt es die Meilensteine des Bürgerlichen Rechts, denn hier begegnen sich verschiedene Facetten des Schuldrechts und des Sachenrechts. Zum anderen schlägt die Unternehmensfinanzierung zugleich eine Brücke zu weiteren Aspekten, die in folgenden Kapiteln noch vertieft werden, etwa zum Gesellschaftsrecht (denken Sie beispielsweise an das Einsammeln von Kapital bei Aktiengesellschaften).

Bei der Finanzierung lassen sich verschiedene Formen unterscheiden, die teils aber Schnittmengen und Berührungspunkte aufweisen.


[image: check.gif] Innen- und Außenfinanzierung


• Innenfinanzierung: Die nötigen Finanzmittel werden aus dem innerbetrieblichen Umsatzprozess heraus erwirtschaftet.

• Außenfinanzierung: Hier werden einem Unternehmen von außen Finanzmittel zugeführt.

[image: check.gif] Eigenfinanzierung und Fremdfinanzierung


• Eigenfinanzierung: Die Geldmittel werden hier aus dem Unternehmen selbst heraus erwirtschaftet oder durch die Inhaber und Eigentümer eines Unternehmens bereitgestellt.

• Fremdfinanzierung: Dabei werden einem Unternehmen Geldmittel von außerhalb des Unternehmens stehenden Kapitalgebern zur Verfügung gestellt.



[image: Icon_beispiel.jpg]Erwirtschaftet die SchneeWittChen GmbH ausreichend Gewinne, um die benötigten Finanzmittel sicherzustellen, ist das eine Form der Eigenfinanzierung/ Innenfinanzierung. Nimmt sie hingegen einen Kredit auf, handelt es sich um eine Form der Fremdfinanzierung/Außenfinanzierung.



Ausgewählte Finanzierungsinstrumente

Über das weite Feld der Unternehmensfinanzierung ließen sich eigene Bücher schreiben. Hier geht es lediglich um einige Grundlagen, soweit sie aus wirtschaftsrechtlicher Perspektive von Interesse sind. Da der klassische Bankkredit für viele Unternehmen immer noch an erster Stelle steht, sei hierauf zunächst eingegangen, zumal sich gleichzeitig eine Schnittstelle zum Bürgerlichen Recht ergibt.

Die Kreditfinanzierung

Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain soll einmal überspitzt bemerkt haben, eine Bank sei eine Einrichtung, von der Sie sich Geld leihen können – vorausgesetzt, Sie weisen nach, dass Sie es nicht brauchen. Ungeachtet dessen ist hierzulande die Kreditfinanzierung gerade für kleine und mittlere Unternehmen eine zentrale Säule der Finanzierung.


[image: Icon_Hand.jpg]Die Kreditvergabe ist Teil des Firmenkundengeschäfts (Corporate Banking) von Banken als der umfassenden Beratung und Betreuung von Unternehmen in Finanzangelegenheiten. Im Rahmen des Firmenkundengeschäfts erbringt eine Bank neben dem Kreditgeschäft oftmals weitere Leistungen, wie die Unterstützung bei Unternehmenstransaktionen (zum Beispiel das in Kapitel 7 erwähnte M&#38;A-Geschäft).




Bei Kreditgeschäften handelt sich um Bankgeschäfte nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Kreditwesengesetz (KWG). Kredite sind gleichermaßen relevant für Unternehmen wie für Verbraucher (als Konsumentenkredit oder im Rahmen der Immobilienfinanzierung) oder für die öffentliche Hand.

Der Begriff Kredit ist weit gefasst: Unterscheiden Sie beispielsweise folgende Spielarten (die sich teils überschneiden):


[image: check.gif] Zahlungskredit: Hier erhält der Kreditnehmer einen bestimmten Geldbetrag. Rechtliche Grundlage dafür ist das Darlehen (§§ 488 ff. BGB, siehe dazu Kapitel 7).

[image: check.gif] Kontokorrentkredit: Da eine Bank stets (Form-)Kaufmann ist, gelten die handelsrechtlichen Regelungen, etwa zum Kontokorrent (§ 355 HGB, siehe dazu Kapitel 13). Gerade der Kontokorrentkredit ist in der Praxis weit verbreitet. Dabei erhält der Kreditnehmer jedoch nicht direkt einen bestimmten Geldbetrag. Ihm wird vielmehr ein Kreditrahmen eingeräumt; der lässt sich flexibel nutzen. Im Unternehmensumfeld kommt ein solcher Kontokorrentkredit beispielsweise als sogenannter Betriebsmittelkredit vor; im Privatkundengeschäft heißt er Dispo(sitions)kredit.

[image: check.gif] Haftungskredit: Es gibt daneben noch Formen des Haftungskredits (in diesem Zusammenhang stoßen Sie manchmal auf den Begriff Avalkredit). Dabei erhält der Kreditnehmer nicht direkt Kapital. Die Bank übernimmt vielmehr die Haftung, etwa im Rahmen des sogenannten Garantiegeschäfts (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG), bei dem die Bank Bürgschaften, Garantien oder andere Gewährleistungen übernimmt und so die Kreditbasis ihrer Kunden erweitert.

[image: check.gif] Konsortialkredit: Nicht unerwähnt bleiben soll der sogenannte Konsortialkredit (auch syndiziertes Darlehen genannt). Er greift bei der Finanzierung von mittelgroßen und großen Unternehmen. Bei solchen Krediten erfolgt die Kreditvergabe nicht allein durch eine Bank, sondern mehrere Banken stellen gemeinsam die Kreditmittel zur Verfügung. Man unterscheidet insofern zwischen dem echten Konsortialkredit und dem unechten Konsortialkredit. Das Rechtsverhältnis zwischen den Konsortialbanken ist in der Regel eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, §§ 705 ff. BGB (wobei die Gesellschaftsverträge einige Abweichungen von den gesetzlichen Vorgaben vorsehen).



[image: Icon_Hand.jpg]In der Praxis war der Scheck über Jahrzehnte hinweg als Kredit-, Sicherungs- und Zahlungsmittel von großer Bedeutung. Er wurde jedoch durch andere Möglichkeiten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, insbesondere die unterschiedlichen Kartensysteme, weitgehend abgelöst und hat daher heute an Relevanz verloren.




[image: Icon_beispiel.jpg]In der Eingangsfallstudie wäre es für die SchneeWittChen GmbH als kleineres Unternehmen eine einfache Option, einen Investitionskredit aufzunehmen.



Weitere Finanzierungsformen

Neben den unterschiedlichen Formen der Kreditfinanzierung gibt es noch weitere Facetten. Eine Möglichkeit der Fremdfinanzierung bieten beispielsweise Anleihen. Dabei handelt es sich um handelbare Wertpapiere. Der Inhaber einer Anleihe ist Gläubiger eines Unternehmens: Er hat einen Rückzahlungsanspruch gegen das Unternehmen als Emittenten der Anleihe und erhält Zinsen für seine Investition.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der Praxis vergeben vor allem Großunternehmen solche Anleihen. Aber auch Mittelstandsanleihen (ab einem niedrigen zweistelligen Millionenbereich) finden immer wieder Investoren. Allerdings haben diverse Skandale sowie Zahlungsausfälle den Markt zuletzt gedämpft.



Beachten Sie den Unterschied zwischen Anleihen und Aktien: Letztere sind ebenfalls Wertpapiere. Allerdings ist der Aktionär einer Aktiengesellschaft nicht Gläubiger, sondern (Mit-)Eigentümer des Unternehmens (siehe zur Aktiengesellschaft eingehender Kapitel 15). Die Unternehmensfinanzierung über Wertpapiere berührt zugleich ein weiteres Teilgebiet des Wirtschaftsrechts, das Kapitalmarktrecht. Hier sind weitere spezielle Gesetze zu beachten, wie etwa das Börsengesetz (BörsG) oder das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), wenn es um die erstmalige Platzierung und den späteren Handel mit solchen Aktien geht. Rechtliche Schwerpunkte können dabei neben der Gestaltung und Prüfung von Verträgen auch die Beratung beim Erstellen von Anlegerinformationen (Prospektrecht) oder das Einhalten aufsichtsrechtlicher Bestimmungen sein.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der wirtschaftsrechtlichen Beratungspraxis und im Börsenjargon unterscheidet man diverse Größenklassen bei Aktien: Je nachdem, ob es sich um große, mittelgroße oder kleine Unternehmen handelt, spricht man von Large Caps, Mid Caps oder Small Caps. Der englische Begriff »Cap« meint dabei Kapitalisierung, was schon den Bezug zur Unternehmensfinanzierung erkennen lässt. Eine diesbezügliche wirtschaftsrechtliche Beratung mit »Transaktionen« oder »Deals« steht oft auch im Zusammenhang mit M&#38;A-Aktivitäten (dazu lesen Sie auch etwas in Kapitel 7).



Weitere Finanzierungsformen seien hier nur kurz angerissen:


[image: check.gif] Beteiligungskapital: Es kommt vor allem bei besonders risikoreichen und kapitalintensiven Vorhaben ins Spiel, wie beispielsweise bei der Finanzierung neuer Technologien. Mithilfe von Investoren werden Unternehmen oder Beteiligungen daran erworben. Sie können hier noch folgende Arten unterscheiden:


• Private Equity (privates Beteiligungskapital): Hier stellen institutionelle Beteiligungsgesellschaften oder private – selbst nicht selten millionenschwere – Investoren (Letztere werden manchmal als Business Angels bezeichnet) kleinen, innovativen und nicht börsennotierten Unternehmen Kapital zur Verfügung. Rechtliche Grundlage ist ein Beteiligungsvertrag, der die jeweiligen Rechte und Pflichten konkretisiert

• Venture Capital (Risiko- oder Wagniskapital): Hier stellen Risikokapitalgeber vor allem jungen Unternehmen Kapital zur Verfügung. Meist geht es um das Realisieren neuartiger und deshalb nicht selten riskanter Geschäftsvorhaben. Die rechtliche Grundlage ist wiederum ein Beteiligungsvertrag mit Regelungen zu den jeweiligen Rechten und Pflichten.

[image: check.gif] Mezzanine-Finanzierung: Der Begriff Mezzanine leitet sich aus dem italienischen ab (mezzo = halb, die Hälfte) und bezeichnet dort in der Architektur eine Zwischenetage zwischen zwei Hauptgeschossen. Unter dem Begriff Mezzanine-Kapital werden gemischte Finanzierungsformen zusammengefasst, die – je nach Ausgestaltung – zwischen dem reinen Eigenkapital und dem reinen Fremdkapital einzuordnen sind.


[image: Icon_beispiel.jpg]Dazu zählen beispielsweise Nachrangdarlehen (sie sind nachrangig besichert und bescheren dem Kapitalgeber aufgrund des höheren Risikos eine bessere Verzinsung), Genusskapital (das ist eine Mischung aus Anleihe und Aktie) sowie Wandel- und Optionsanleihen. Bei mittelständischen (Familien-)Unternehmen sind zudem stille Beteiligungen beliebt (siehe dazu Kapitel 14).



[image: check.gif] Leasing: Das Leasing wird häufig als eine Form von »Mietkauf« bezeichnet. Beim bedeutsamen Finanzierungsleasing geht es um die Anschaffung und Finanzierung eines bestimmten Objekts (zum Beispiel eines Firmenwagens). Der Leasingnehmer schließt dazu mit dem Leasingnehmer einen entsprechenden Leasingvertrag ab. Dieser lässt sich übrigens nicht so ohne Weiteres kündigen. Wirtschaftlich interessant sein kann das Leasing, weil der Leasingnehmer den Preis für die Anschaffung nicht auf einen Schlag zu zahlen braucht, sondern regelmäßige Leasingraten begleicht. Auf das (Finanzierungs-)Leasing finden Vorschriften des Mietrechts und gegebenenfalls des Kaufrechts entsprechende Anwendung. Zum Leasing können Sie etwas in Kapitel 7 lesen.

[image: check.gif] Factoring: Beim Factoring geht es um das Verwerten von Forderungen: Der Gläubiger veräußert eine Forderung gegen einen Schuldner an eine Factoringgesellschaft. Meist geht es um kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zahlungsziel in der Regel zwischen 90 und 180 Tagen). Zum Factoring können Sie etwas in Kapitel 7 lesen. Die rechtliche Grundlage ist ein entsprechender Factorvertrag als Rahmenvertrag zwischen dem Factor und dem Unternehmen.


Sicher ist sicher: Die (Kredit-)Sicherheiten

Stehen Vertragspartner in rechtlichen Beziehungen miteinander, haben sie die Erwartung, dass die jeweils andere Seite die ihr obliegenden Verpflichtungen erfüllen wird. Aber was, wenn nicht? Hier kommen die (Kredit-)Sicherheiten ins Spiel. Aus wirtschaftsrechtlicher Sicht spielen sie in ganz unterschiedlichen Kontexten eine Rolle. Einerseits sehen sich Unternehmen in der Pflicht, selbst Sicherheiten stellen zu müssen (etwa zur Absicherung eines Darlehens). Andererseits werden Unternehmen zugleich Sicherungen fordern (etwa von eigenen Kunden und Lieferanten). Wie sieht das aus und welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind bei alledem von Interesse? Unterscheiden Sie:


[image: check.gif] Personalsicherheiten: Sie knüpfen an Personen an.

[image: check.gif] Realsicherheiten: Sie beziehen sich auf Objekte



[image: Icon_Hand.jpg]Die Personalsicherheiten weisen eine Schnittstelle zum Schuldrecht auf, die Realsicherheiten dagegen zum Sachenrecht.



Ausgewählte Personalsicherheiten

Ist ein Schuldner selbst nicht in der Lage, seinen Verbindlichkeiten nachzukommen, kann sich ein Gläubiger aber möglicherweise an einen Dritten wenden. Eine solche Option bietet etwa die Bürgschaft.

Die Bürgschaft

Zur Bürgschaft (§§ 765 ff. BGB) und zum Bürgschaftsvertrag können Sie auch etwas in Kapitel 7 lesen. Die Bürgschaft dient vor allem dazu, eine Forderung des Gläubigers gegen einen Hauptschuldner abzusichern. Dazu verbürgt sich ein Dritter als Bürge, indem er mit dem Gläubiger einen Bürgschaftsvertrag abschließt und damit verspricht, die Schuld zu begleichen, wenn der eigentliche Hauptschuldner nicht zahlt. Weil die Bürgschaft für den Bürgen durchaus gefährlich sein kann, muss die Bürgschaftserklärung schriftlich vorliegen (§§ 766, 126 BGB).

Die Schuld des Bürgen ist jeweils nur so hoch wie die Hauptschuld des eigentlichen Schuldners. Die Schuld des Bürgen sowie die Hauptschuld des Schuldners sind also aneinander gekoppelt (Akzessorietät). Ein bisschen hilft es dem Bürgen, dass ihm ein paar Verteidigungsmöglichkeiten in Form von Einwendungen und Einreden zustehen. Lesen Sie sich dazu einmal die §§ 768 Abs. 1, 770, 771 BGB durch.


[image: Icon_Warnung.jpg]Zwei Ausnahmen gibt es, wenn sich ein Kaufmann verbürgt, und zwar sowohl hinsichtlich der Schriftform (Formfreiheit gemäß § 350 HGB) als auch hinsichtlich der Verteidigungsmöglichkeiten. Sie stehen ihm nicht ohne Weiteres zu; er ist der Gekniffene und kann beispielsweise nicht die Einrede der Vorausklage erheben (§ 349 HGB). Man spricht in diesem Zusammenhang von einer selbstschuldnerischen Bürgschaft (siehe zu alledem Kapitel 13).



Die sonstigen Sicherungsrechte

Neben der Bürgschaft gibt es noch einige weitere Sicherungsrechte, zu denen Sie jedoch im BGB selbst nichts finden. Mit Blick auf die Vertragsfreiheit können aber entsprechende Abmachungen getroffen werden.

[image: check.gif] Der Schuldbeitritt: Hier tritt eine Person neben dem eigentlichen Schuldner freiwillig als weiterer Schuldner hinzu. Warum das jemand tun sollte? In Betracht kommt das beispielsweise, wenn der Beitretende ein persönliches wirtschaftliches oder rechtliches Interesse an der Leistungserbringung hat.

[image: check.gif] Die Garantie: Dabei verpflichtet sich der Garantiegeber gegenüber dem Gläubiger eines Schuldners ebenfalls für die Vertragserfüllung. Verwechseln Sie die Garantie als Sicherungsmittel nicht mit einer Garantie beim Kauf von Sachen (wer als Hersteller eines Produkts eine Garantie im Kaufrecht gibt, bringt damit zum Ausdruck, über die gesetzliche Sachmängelhaftung hinaus einstehen zu wollen).



[image: Icon_Hand.jpg]Anders als bei der Bürgschaft sind weder der Schuldbeitritt noch die Garantie formbedürftig oder akzessorisch. Das macht die ganze Angelegenheit für den Beitretenden oder Garantiegeber gefährlicher.



Ausgewählte Realsicherheiten

Interessant sind aber nicht nur Personalsicherheiten. Mindestens ebenso bedeutsam, wenn nicht sogar noch wichtiger sind sogenannte Realsicherheiten, die vor allem einen Vorteil haben: Sie sind in aller Regel wertbeständiger. Das gilt gerade für die Grundpfandrechte. Hier eine kleine Auswahl:


[image: check.gif] der Eigentumsvorbehalt

[image: check.gif] das Pfandrecht

[image: check.gif] die Sicherungsübertragung

[image: check.gif] die Hypothek

[image: check.gif] die Grundschuld


Der Eigentumsvorbehalt

Sie finden eine Regelung zum Eigentumsvorbehalt irritierenderweise nicht beim Eigentum, sondern im Schuldrecht, und zwar beim Kauf (§ 449 BGB). Beim Eigentumsvorbehalt ist die Übereignung der Kaufsache (also die Eigentumsübertragung) von einer aufschiebenden Bedingung abhängig, nämlich der vollständigen Kaufpreiszahlung. Zu dieser Form der Bedingung finden Sie etwas in § 158 Abs. 1 BGB. Wenn Sie das auf den Kauf übertragen, ergibt sich Folgendes: Zwar kann der Käufer den Kaufgegenstand vorab bereits bekommen. Der sachenrechtliche Eigentumserwerb (der ja vom schuldrechtlichen Kaufvertrag zu trennen ist!) tritt aber erst dann ein, wenn der Käufer vollständig gezahlt hat. Bis dahin bleibt der Verkäufer nach wie vor Eigentümer der Kaufsache.

Das Pfandrecht

Ein weiteres Sicherungsmittel ist das Pfandrecht. Sie finden Regelungen dazu in den §§ 1204 ff. BGB. Das Pfandrecht ist ein beschränkt dingliches Recht (siehe dazu Kapitel 10). Der Verpfändende bleibt erst einmal Eigentümer. Allerdings ist der Gläubiger berechtigt, den verpfändeten Gegenstand zu veräußern und den Erlös einzustreichen, wenn die pfandrechtlich gesicherte Forderung nicht beglichen wird. Die Bedeutung des Pfandrechts hat in den letzten Jahren zumindest im Unternehmensumfeld weiter abgenommen. Denn für das Entstehen eines solchen Rechts ist eines nötig: Der Verpfändende muss den verpfändeten Gegenstand übergeben (§ 1205 BGB). Dann kann er ihn aber nicht mehr nutzen. Hier kann aus Unternehmenssicht eine Sicherungsübereignung weitaus interessanter sein.

Die Sicherungsübereignung

Die – gesetzlich nicht eigens geregelte – Sicherungsübereignung gleicht den Mangel des Pfandrechts aus, wonach zur Entstehung des Pfandrechts die verpfändete Sache übergeben werden muss. Bei der Sicherungsübereignung behält der Sicherungsgeber die Sache weiterhin. Allerdings wird rechtlich das Eigentum am Sicherungsgegenstand auf den Sicherungsnehmer übertragen, und zwar in der Weise, dass Sicherungsnehmer und Sicherungsgeber ein Besitzkonstitut (§ 930 BGB) vereinbaren (siehe dazu Kapitel 10).


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Das ist für die Praxis gerade deshalb interessant, weil der Sicherungsgeber die Sache damit weiterhin wirtschaftlich nutzen kann.



Die Hypothek

Umgangssprachlich spricht man manchmal davon, jemand habe eine »schwere Hypothek« zu tragen, wenn man zum Ausdruck bringen will, dass etwas auf einem lastet. Die Hypothek ist ein Sicherungsmittel aus dem Immobiliarsachenrecht. Dabei wird ein Grundstück mit einer Hypothek belastet. Zur Hypothek finden Sie etwas in den §§ 1113 ff. BGB. Gleich die erste Vorschrift verrät Ihnen, was eine Hypothek eigentlich ist: Kurz gefasst gibt eine Hypothek dem Gläubiger das Recht, ein Grundstück im Fall der Fälle zu verwerten, sofern der Schuldner seine Forderung nicht begleicht. Das ist etwa so wie das Pfandrecht bei beweglichen Sachen. Passenderweise zählt die Hypothek zu den Grundpfandrechten. Der Schuldner hat das Nachsehen: Er muss die Verwertung des Grundstücks dulden (§ 1147 BGB). Das passiert im Wege der Zwangsvollstreckung. Die Hypothek ist übrigens wie die Bürgschaft akzessorisch.

Die Grundschuld

In der Praxis hat die Grundschuld der Hypothek inzwischen den Rang abgelaufen. Die Grundschuld ist ebenfalls ein Grundpfandrecht. Sie knüpft außerdem an den Regelungen zur Hypothek an, wie Sie § 1191 BGB entnehmen können. Zahlreiche Vorschriften des Hypothekenrechts finden daher auf die Grundschuld Anwendung. Freilich gibt es Abweichungen. So ist die Grundschuld im Unterschied zur Hypothek gerade nicht akzessorisch; sie ist also nicht an die Hauptschuld gekoppelt. Gerade dies macht die Grundschuld in der Praxis viel flexibler und deshalb finden Sie sie inzwischen häufiger als die Hypothek.

Rechtliche Aspekte des Zahlungsverkehrs

Abschließend noch einige Aspekte zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des Zahlungsverkehrs. Schließlich ist es mit Blick auf die Unternehmensfinanzierung wichtig, dass ausreichend Umsätze gemacht werden und die Kasse klingelt. Allerdings tut sie das heute nicht mehr wirklich, gibt es doch mehr und mehr Möglichkeiten der bargeldlosen Zahlung.

Ohne hier auf sämtliche Einzelheiten eingehen zu können, sei zumindest auf Folgendes hingewiesen: Im BGB selbst finden Sie rechtliche Grundlagen zu den sogenannten Zahlungsdiensten. Die einschlägigen §§ 675c bis 676c BGB lassen sich zugegebenermaßen nicht ganz einfach erschließen. Im Kern steht der Zahlungsdienstevertrag (§ 675c BGB) als Unterfall des Geschäftsbesorgungsvertrags (§ 675 BGB). Beim Zahlungsdienstevertrag geht es darum, dass Dienstleistungen im Zahlungsverkehr erbracht werden. Vor allem der Zahlungsdiensterahmenvertrag nach § 675 Abs. 2 BGB (früher auch als Girovertrag bezeichnet) bildet hier eine wichtige rechtliche Grundlage, die den Zahlungsdienstleister (zum Beispiel die Bank) verpflichtet, für seine Kunden Zahlungsvorgänge auszuführen (Gut- beziehungsweise Lastschriften). Rechtliche Probleme können sich zum Beispiel bei der Autorisierung von Zahlungsvorgängen ergeben (§ 675j Abs. 1 BGB). Eine Autorisierung nehmen Sie etwa vor, wenn Sie in einem Geschäft mit Ihrer Bankkarte zahlen und dazu die entsprechende persönliche Identifikationsnummer (PIN) nutzen. Kommt es zu rechtlichen Streitigkeiten, stehen Fragen der Haftung im Raum. Hierzu enthalten die §§ 675u ff. BGB die einschlägigen Vorgaben. Bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen haftet beispielsweise der Zahlungsdienstleister (§ 675u BGB).

Etwas anders funktioniert die Überweisung. Daran sind gleich mehrere Akteure beteiligt, zum einen der überweisende Schuldner, zum anderen der Begünstigte (Gläubiger) sowie noch ein oder mehrere Kreditinstitute als Zahlungsdienstleister. Hier bestehen zwischen den einzelnen Akteuren jeweils separate Rechtsverhältnisse, die teils durch ergänzende Vorgaben, wie beispielsweise das Abkommen zum Überweisungsverkehr, geregelt werden.

Eine weitere Möglichkeit des Zahlungsverkehrs bietet die Lastschrift. Dabei wird vom Konto des Schuldners der zu zahlende Betrag eingezogen. Das erfolgt in der Praxis zumeist durch eine schriftliche Einzugsermächtigung. Während die Überweisung vom Schuldner ausgelöst wird, erfolgt die Lastschrift vom Gläubiger aus. Nützlich ist das vor allem bei regelmäßig sich wiederholenden Zahlungen. Auch bei den Lastschriften finden die Regelungen zu den Zahlungsdiensten Anwendung, die durch das Abkommen über den Lastschriftverkehr ergänzt werden.


[image: Icon_beispiel.jpg]Unterhält die SchneeWittChen GmbH ein eigenes Konto, kann sie entsprechende Einzugsermächtigungen erteilen, um etwa ausstehende Mieten oder Zahlungen für Telefon- und Internet, Versicherungen etc. zu begleichen.



Eine praxisrelevante Zahlungsmöglichkeit bietet sich zudem mit dem ec-Karten-Verfahren. Entsprechende Karten erhalten Sie beispielsweise mit Abschluss eines Zahlungsdiensterahmenvertrags. Sie geben Ihnen die Möglichkeit zur bargeldlosen Zahlung. Wie schon erwähnt nutzt der Kunde seine Karte und legitimiert sich durch seine PIN. Die Daten werden an die kartenausgebende Bank übertragen und der Forderungsbetrag wird per Lastschrift im Wege der Einzugsermächtigung bezahlt.

Anders verhält es sich hingegen mit Kreditkarten. Hier schließt das kartenausgebende Unternehmen (bekannt sind etwa Visa, Mastercard, American Express etc.) mit den Vertragsunternehmen (das können Einzelhandelsunternehmen, Hotels, Restaurants etc. sein) einen Rahmenvertrag. Mit der Kreditkarte legitimiert sich der Kunde und der Gläubiger zieht das Geld beim Karteninstitut ein (abzüglich einer Gebühr). Und damit sind alle zufrieden: Der Schuldner kann bargeldlos zahlen, der Gläubiger bekommt abzüglich einer Gebühr sein Geld und das Kreditkartenunternehmen hat ebenfalls verdient.

Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Eine solide Kapitalausstattung ist für Unternehmen heute essenziell. Die Unternehmensfinanzierung ist dabei natürlich in einen rechtlichen Rahmen eingebunden. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, entweder aus dem eigenen innerbetrieblichen Umsatzprozess Finanzmittel zu erwirtschaften oder aber dem Unternehmen von außen finanzielle Mittel zuzufügen. Je nachdem, auf welche Weise das erfolgt, ergeben sich weitere Berührungspunkte zu anderen Rechtsbereichen, wie etwa dem Gesellschaftsrecht oder dem Kapitalmarktrecht. Aber auch das BGB selbst als die zentrale Grundlage des Wirtschaftsrechts hält Regelungen parat, die für die Unternehmensfinanzierung bedeutsam sind. Das beginnt mit der Möglichkeit, über ein Darlehen Fremdmittel aufzunehmen, und reicht bis hin zu unterschiedlichen Formen der Kreditsicherung durch Personal- oder Realsicherheiten. Selbst für den Zahlungsverkehr gibt es mit den Vorschriften zu den sogenannten Zahlungsdiensten einige Grundlagen. Sie werden für bestimmte Bezahlmodelle durch weitere Vorgaben (etwa bestimmte Abkommen) ergänzt. Damit haben Sie nun den dritten Teil zu den Meilensteinen des Bürgerlichen Rechts ebenfalls abgeschlossen. Im nächsten Teil können Sie sich mit den Kernfragen des Handels- und Gesellschaftsrechts vertraut machen.



	
	
Teil IV

Kernfragen des Handels- und Gesellschaftsrechts


  
 

[image: cartoon_04.jpg]


In diesem Teil . . .


Das Handelsrecht gehört mit zu den Kernbereichen des Wirtschaftsprivatrechts. Daran werden Sie kaum vorbeikommen. Zwei Kapitel helfen Ihnen, sich diesen Rechtsbereich zu erschließen. In einem ersten Abschnitt geht es um den sogenannten Handelsstand. Erfahren Sie unter anderem, wer alles Kaufmann ist, welche Bedeutung das Registerrecht hat, warum eine Firma etwas anderes ist als ein Unternehmen und welche Möglichkeiten der kaufmännischen Stellvertretung das Handelsgesetzbuch bereithält. Daran anschließend können Sie sich vertiefter mit den Handelsgeschäften beschäftigen. Dabei lernen Sie neben einigen allgemeinen Regeln zugleich besondere Regeln für ausgewählte Handelsgeschäfte kennen.
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	Kernfragen des Handelsrechts (1): Der Handelsstand

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Relevanz des Handelsrechts als Sonderprivatrecht der Kaufleute einschätzen

	[image: arrow] Kaufmannseigenschaft kennen und Konsequenzen daraus erläutern

	[image: arrow] Ausgewählte Problempunkte zum Handelsregister, zur Firma, zur Vertretung, zu Hilfspersonen lösen



Das Wirtschaftsrecht ist, so viel sollte inzwischen deutlich geworden sein, tatsächlich ein breites Rechtsgebiet mit vielen Verästelungen. Nicht alles davon zählt gleichermaßen zum Kernbereich eines jeden Studiums. Eine Ausnahme gibt es dennoch: das Handelsrecht. Daran werden Sie kaum vorbeikommen.

In den vorangegangenen Kapiteln haben Sie bereits vereinzelt Aspekte des Handelsrechts kurz streifen können. Nun wird es Zeit, das Ganze mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und zu vertiefen. Lernen Sie das Handelsrecht als das Sonderprivatrecht der Kaufleute kennen. Erfahren Sie, was Kaufleute eigentlich sind und welche rechtlichen Konsequenzen damit verknüpft sind. Am Ende dieses Kapitels wissen Sie dann nicht nur, was das Handelsrecht ist, für wen es gilt und welche Besonderheiten man kennen sollte. Sie können obendrein das Handelsrecht in der Fallbearbeitung in den Griff bekommen.

Entwickeln Sie das Thema zunächst wieder ausgehend von einer Fallstudie:


[image: Icon_beispiel.jpg]Montag 13:30 Uhr. Die SchneeWittChen GmbH von der Büro4U AG hat einen neuen Laserdrucker erworben. Drei Wochen nach der Lieferung kommt man dazu, das gute Stück endlich in Betrieb zu nehmen, was aber letztlich aufgrund eines Defekts nicht gelingt. Wie sich herausstellt ist der Grund ein Fabrikationsfehler. Liu, Katja und Sebastian sind sich nun unsicher: Lassen sich etwaige Ansprüche, insbesondere eine Neulieferung, auf das BGB stützen oder greifen andere Vorschriften? Worauf kommt es gegebenenfalls an?



Ihr Einstieg in das Handelsrecht

Wenn Sie sich mit dem Handelsrecht beschäftigen, können Sie sich zunächst auf drei Fragen konzentrieren:


[image: check.gif] Wo ist dieses Rechtsgebiet geregelt?

[image: check.gif] In welchem Verhältnis stehen die Regelungen zu anderen Rechtsgebieten?

[image: check.gif] Wann wird das Handelsrecht überhaupt relevant?


Wo das Handelsrecht geregelt ist

Sie finden die wesentlichen Regelungen in einem eigenen Gesetz, dem Handelsgesetzbuch (kurz: HGB). Die darin versammelten Vorschriften bezeichnet man als »Handelsrecht im engeren Sinne«. Ergänzend treten im Wirtschaftsleben weitere rechtliche Regelungsbereiche mit handelsrechtlichem Bezug hinzu, wie etwa das Bank- und Börsenrecht. Man spricht dann gelegentlich vom »Handelsrecht im weiteren Sinne«. Dafür gelten dann oftmals zusätzlich spezielle Gesetze.

Das HGB selbst besteht – ähnlich wie das BGB – aus mehreren Büchern, die Sie der nachstehenden Abbildung 12.1 entnehmen können.


	 

  
  
  [image: fg1201.jpg]
  
Abbildung 12.1: Das Handelsgesetzbuch (Überblick)




[image: Icon_Hand.jpg]Im Folgenden wird es nur um das erste Buch (Handelsstand) und um das vierte Buch (Handelsgeschäfte) gehen, wobei Sie der Abbildung 12.1 schon etwas zum inhaltlichen Fahrplan entnehmen können. Das zweite Buch (Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft) wird Thema im Kapitel zu den Personengesellschaften werden. Das dritte Buch (Handelsbücher) ist eher eine Frage der Rechnungslegung und bleibt im Folgenden ebenso ausgeklammert wie das fünfte Buch zum Seehandel.



Das Verhältnis zu anderen Rechtsgebieten

Diese Frage betrifft vor allem das Verhältnis zu dem im BGB geregelten allgemeinen Privatrecht. Wichtig hierbei: Das Handelsrecht steht nicht isoliert neben dem BGB. Es enthält vielmehr spezielle Vorschriften, die im Handelsverkehr vorrangig zu beachten sind. Dazu ergänzt oder modifiziert das HGB regelmäßig die Vorschriften des BGB. Sie sollten daher das BGB stets griffbereit haben. Dessen Regelungen sind nämlich gerade im Rahmen einer Fallbearbeitung mit zu berücksichtigen.


[image: Icon_Warnung.jpg]Wenn Sie sich das Handelsrecht erarbeiten, sollten Sie gerade dem Zusammenspiel von BGB und HGB Ihre Aufmerksamkeit schenken. Dies wird vor allem bei der Rechtsanwendung relevant: Ausgehend von einer BGB-Anspruchsgrundlage (das HGB selbst kennt kaum Anspruchsgrundlagen) kann dann – je nachdem, wie der Sachverhalt gelagert ist – an irgendeiner Stelle das Handelsrecht relevant werden. Solche »Ausfahrten« in das Handelsrecht dürfen Sie nicht verpassen.




[image: Icon_beispiel.jpg]In der eingangs dargestellten Fallstudie um den defekten Laserdrucker steht die Frage im Raum »Wer« (= die GmbH) will »was« (= einen neuen, funktionstüchtigen Laserdrucker) von »wem« (= Büro4U AG) »woraus«? Wissen Sie noch, wonach sich die Rechte eines Käufers aus einem Kaufvertrag bestimmen? Genau: § 437 Nr. 1 bis 3 BGB. Hier wäre bei einer Nacherfüllung § 437 Abs. 1 Nr. 1 BGB die konkrete Anspruchsgrundlage. Handelsrechtlich können die Kaufgewährleistungsvorschriften aber ausgeschlossen sein! Das ergibt sich aus § 377 Abs. 2 HGB. Diese Vorschrift könnte also noch relevant werden. Ein anderes Beispiel: Wenn jemand aus einer Bürgschaft einen Anspruch geltend macht, setzt das nach BGB ein schriftliches Bürgschaftsversprechen voraus (§ 766 BGB). Im Handelsrecht ist das anders. Es gilt die Formfreiheit (§ 350 HGB).



Falls Sie sich nun fragen: »Aber warum braucht man überhaupt spezielle handelsrechtliche Vorschriften, wenn es doch schon das für alle geltende allgemeine Privatrecht gibt?« Nun, eine Antwort darauf ist vergleichsweise einfach: Im Wirtschaftsleben hat man es (hoffentlich) mit Profis zu tun. Von denen darf man ein bisschen mehr erwarten. Umgekehrt sind Profis anspruchsvoller: Klare Rechtsverhältnisse sind wichtig. Man soll ohne viel Schnickschnack wissen, woran man ist. Geschäfte sollen zügig und möglichst einfach abgewickelt werden können. Zudem sind Profis weniger schutzbedürftig als beispielsweise der Otto Normalverbraucher (zum Verbraucherbegriff haben Sie ja schon etwas in Kapitel 3 erfahren). Transparenz, zügige Geschäftsabwicklung und Rechtssicherheit – all dem trägt das Handelsrecht in besonderer Weise Rechnung. Der Ausschluss der Kaufgewährleistung (§ 377 Abs. 2 HGB) oder das formlose Bürgschaftsversprechen (§ 350 HGB) sind nur zwei Ausprägungen dessen. Einige Beispiele mehr zur Einstimmung gefällig?


[image: Icon_beispiel.jpg]Die Beteiligten dürfen sich auf Eintragungen im Handelsregister verlassen; § 15 HGB sorgt für entsprechende Rechtsklarheit und Transparenz. Auch wenn jemand als Vertreter mit Prokura einen Vertrag schließt, weiß der Vertragspartner gleich Bescheid: Die Prokura hat nämlich einen gesetzlich festgelegten Umfang (§ 49 HGB). Nachfragen werden da überflüssig. Bei einer Firmenfortführung haftet der neue Inhaber gegebenenfalls automatisch für Altschulden (§ 25 HGB). Das sind nur drei von vielen weiteren Beispielen, zu denen Sie im Folgenden natürlich noch Genaueres erfahren.



Wann das Handelsrecht relevant wird

Der Begriff »Handelsrecht« ist ein bisschen missverständlich. Es kommt beispielsweise gar nicht darauf an, ob zum Beispiel Handel betrieben wird. Anwendbar ist es vielmehr, wenn mindestens einer der Beteiligten (manchmal beide Beteiligten) Kaufmann ist (sehen Sie sich dazu einmal § 345 HGB an). Das Handelsrecht gilt keineswegs per se für alle Unternehmen; es ist daher Unternehmensrecht. Das Handelsrecht ist in erster Linie das Sonderprivatrecht der Kaufleute.


[image: Icon_Hand.jpg]Das Handelsrecht kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Schon im Mittelalter gab es ein Ständewesen mit freien Bürgern, Kaufleuten und Handwerkern. 1861 trat mit dem Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch (ADHGB) eine erste wichtige handelsrechtliche Regelung in Kraft. Seit 1900 gilt das Handelsgesetzbuch (HGB), das sich bis heute weitgehend bewährt hat, wenngleich inzwischen ein bisschen der Zahn der Zeit daran nagt. Ein modernes Unternehmensrecht wird zwar verschiedentlich gefordert, auf absehbare Zeit wird sich daran aber wohl nichts ändern. Sie können also nach wie vor mit dem HGB arbeiten.



Sieht man einmal von ein paar wenigen Ausnahmen ab, gilt das Handelsrecht also erst einmal nur für Kaufleute, womit sich gleich weitere Fragen stellen: Wer ist Kaufmann? Fallen Handwerker, Dienstleister oder sogar große Industrieunternehmen ebenfalls unter diesen Begriff? Da trifft es sich doch gut, dass das HGB selbst gleich zu Beginn des HGB näher darlegt, was Kaufleute sind.

Gestatten: Kaufmann

Das HGB kennt nicht den Kaufmann, sondern es unterscheidet zwischen unterschiedlichen Arten von Kaufleuten. Sie finden dazu etwas in den §§ 1 ff. HGB. Sehen Sie sich die zunächst an. Dort gibt es:


[image: check.gif] Istkaufmann (§ 1 HGB)

[image: check.gif] Kannkaufmann (§ 2 HGB)

[image: check.gif] Land- und forstwirtschaftlichen Kaufmann (§ 3 HGB)

[image: check.gif] Fiktivkaufmann (§ 5 HGB)

[image: check.gif] Formkaufmann (§ 6 HGB)


Wichtig sind vor allem der Istkaufmann (§ 1 HGB), der Kannkaufmann (§ 2 HGB) und der Formkaufmann (§ 6 HGB).

Der Istkaufmann

Ein Istkaufmann ist (!), wer ein Handelsgewerbe betreibt (§ 1 Abs. 1 HGB). Sie brauchen den Begriff des Handelsgewerbes nicht auswendig zu lernen, denn Sie finden dazu eine Definition in § 1 Abs. 2 HGB.


[image: Icon_definition.jpg]Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, dass das Unternehmen nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert.



Diese Definition sollten Sie aufmerksam lesen, denn sie enthält ein Regel-Ausnahme-Schema.

Die Regel

Nach § 1 Abs. 2 HGB gilt die Vermutung, wonach jedes Gewerbe zugleich ein Handelsgewerbe ist. Was allerdings ein Gewerbe ist, verrät Ihnen das HGB leider nicht. Falls Sie darauf spekulieren, dass Sie doch in diesem Buch eingangs beim öffentlichen Recht etwas zur »Gewerbe(!)ordnung« gelesen haben und vielleicht dazu heranziehen wollen, ist das durchaus clever gedacht, es geht aber nicht. § 7 HGB macht Ihnen da – zugegeben etwas umständlich beschrieben – einen Strich durch die Rechnung. Im HGB gilt ein eigener Gewerbebegriff. Dazu sollten Sie sich unbedingt Folgendes merken (die Erläuterungen der einzelnen Merkmale finden Sie in Klammern):


[image: Icon_definition.jpg]Als Gewerbe gilt jede


• offene (= nach außen erkennbare),

• planmäßige (= für eine gewisse Dauer und eine Vielzahl von gleichartigen Geschäften),

• selbstständige (siehe dazu die Hilfsnorm § 84 Abs. 1 Satz 2 HGB) Tätigkeit,

• mit Ausnahme der Freien Berufe (siehe zu den Freiberuflern, die eher »Kopfarbeit« ausführen § 1 Abs. 2 PartGG),

• die auf Gewinnerzielung gerichtet und

• erlaubt ist.

Ob die beiden letzten Merkmale ein Gewerbe wirklich ausmachen, ist etwas umstritten. Nach einer neueren Auffassung soll es für das Vorliegen eines Gewerbes bereits genügen, wenn eine »selbstständige, planmäßige und entgeltliche Tätigkeit als Anbieter von Leistungen am Markt« erfolgt.




[image: Icon_Warnung.jpg]Mit dem Gewerbebegriff sollten Sie sich unbedingt auseinandersetzen. Der kann gerade in Prüfungen immer mal wieder relevant werden.



Die Ausnahme

Ein Gewerbe ist ausnahmsweise kein Handelsgewerbe (»es seid denn …«), wenn das Unternehmen nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert. Dann handelt es sich um Kleingewerbetreibende; für sie gelten die handelsrechtlichen Regelungen im Unterschied zu den Istkaufleuten nicht automatisch. Maßgebend sind bei der Abgrenzung zwei Aspekte:


[image: check.gif] Art des Geschäftsbetriebs: Damit sind bestimmte qualitative Merkmale angesprochen (beispielsweise die Vielfalt der Produkte und Leistungen, die Komplexität der Geschäftsaktivitäten beziehungsweise der betrieblichen Organisation etc.).

[image: check.gif] Umfang des Geschäftsbetriebs: Damit sind bestimmte quantitative Merkmale angesprochen (beispielsweise Umsatzgrößen, Mitarbeiterzahl, Betriebsgröße etc.).



[image: Icon_Warnung.jpg]Feste Grenzen gibt es nicht. Maßgeblich ist vielmehr eine bewertende Gesamtschau im Einzelfall. Als eine Art Faustformel können Sie sich merken: »Je umfangreicher und komplexer das Geschäft und der Betrieb, desto erforderlicher ist ein kaufmännischer Geschäftsbetrieb.« Sollte ein Sachverhalt Anhaltspunkte erkennen lassen, könnte das ein Wink mit dem Zaunpfahl sein, um darauf näher einzugehen. (Formulierungsbeispiel: »Nach § 1 Abs. 2 HGB wird zwar vermutet, dass ein Gewerbe zugleich ein Handelsgewerbe darstellt. Fraglich ist aber, ob es sich vorliegend nicht um einen Kleingewerbetreibenden handelt […]«)




[image: Icon_beispiel.jpg]Angenommen, Sie entscheiden sich nach dem Studium, Ihre nicht mehr benötigte Studienliteratur zu veräußern. Wären Sie Istkaufmann? Wohl kaum: Einerseits dürfte es schon an der Planmäßigkeit fehlen, zum anderen ist ein Geschäftsbetrieb nicht erforderlich.



Ein Hinweis noch zum Abschluss: Das vergleichsweise unscheinbare Wörtchen »betreibt« kann selbst problematisch sein und die Frage aufwerfen: Wer betreibt eigentlich ein Handelsgewerbe? Maßgeblich soll es darauf ankommen, wer aus einem abgeschlossenen Geschäft berechtigt und verpflichtet wird, das heißt wen die rechtlichen Folgen treffen.


[image: Icon_beispiel.jpg]Relevant wird das etwa bei Gesellschaften oder minderjährigen Unternehmern. Eine GmbH, wie die SchneeWittChen GmbH, ist ja als juristische Person selbst rechtsfähig; sie wird damit berechtigt und verpflichtet (siehe Kapitel 3), weshalb eine GmbH selbst das Gewerbe betreibt (keineswegs der oder die für die GmbH handelnde(n) Geschäftsführer, etwa Liu, Katja, Sebastian). Vergleichbar ist es bei Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG). Allerdings wird dort angenommen, dass ein OHG-Gesellschafter beziehungsweise ein Komplementär einer KG das Gewerbe betreibt (mehr dazu erfahren Sie im Kapitel zum Gesellschaftsrecht). Ebenso gut können minderjährige Unternehmer ein Gewerbe betreiben, mögen sie durch die Eltern dabei rechtsgeschäftlich vertreten werden. Den Nachwuchs treffen aber die Wirkungen dieser Vertretung.



Der Kannkaufmann

Das HGB kennt neben dem Istkaufmann noch zwei unterschiedliche Formen von Kannkaufleuten.

Kannkaufmann nach § 2 HGB

Betreibt jemand zwar ein Gewerbe, ist dieses Gewerbe aber kein vermutetes Handelsgewerbe nach § 1 HGB, spricht man, wie schon erwähnt, von einem Kleingewerbetreibenden. Solche Kleingewerbetreibende sind nicht ohne Weiteres Kaufleute. Unter Umständen kann es für sie aber durchaus von Interesse sein, unter die Regelungen des HGB zu schlüpfen. Das HGB eröffnet ihnen diese Möglichkeit mit § 2 HGB. Danach kann jemand freiwillig zum Kaufmann werden (Rechtsfolge!) und muss sich dann so behandeln lassen – mit allen (negativen) Konsequenzen.

Wie wird jemand zum Kannkaufmann? Er braucht dazu nur die Firma (§§ 17 ff. HGB) seines Unternehmens in das Handelsregister (§§ 8 ff. HGB) eintragen zu lassen (was die Firma und das Handelsregister genau sind, dazu gleich mehr). Anders als der tätigkeitsbezogene Istkaufmann, ist der Kannkaufmann eintragungsbezogen.


[image: Icon_definition.jpg]Beim Kannkaufmann ist die Eintragung damit rechtsbegründend (konstitutiv). Zwar muss der Istkaufmann ebenfalls für die Eintragung der Firma in das Handelsregister sorgen (§ 29 HGB), im Unterschied zum Kannkaufmann ist die Eintragung des Istkaufmanns aber nur rechtsbekundend (deklaratorisch).



Lässt der Kannkaufmann die Firma wieder löschen, hängt er damit seine Kaufmannseigenschaft wieder an den Nagel (§ 2 Satz 3 HGB).


[image: Icon_Warnung.jpg]Letzteres gilt aber nur, wenn sich die Geschäfte zwischenzeitlich nicht so gut entwickelt haben, dass aus dem Kannkaufmann unversehens ein Istkaufmann geworden ist (das ist gemeint, wenn es in § 2 HGB heißt »sofern nicht die Voraussetzung des § 1 Abs. 2 eingetreten ist«), er also mittlerweile doch ein Handelsgewerbe betreibt.




[image: Icon_gluehlampe.jpg]Einen eingetragenen Kaufmann erkennt man beispielsweise an Firmenzusätzen wie »e.K. «. Empfiehlt es sich in der Praxis für Kleingewerbetreibende, die Eintragung in das Handelsregister anzustreben? Eine pauschale Antwort darauf gibt es nicht. Man muss vielmehr von Fall zu Fall abwägen, ob etwaige Vorteile gegenüber den Nachteilen überwiegen.



Kannkaufmann nach § 3 HGB

Speziell für diejenigen, die einen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb führen, gibt es eigens eine Regelung in § 3 HGB. Erste Erkenntnis: Land- und Forstwirte sind niemals Istkaufleute nach § 1 HGB (wenn man den Grund dafür wissen will, muss man weit in der Geschichte kramen). Aber immerhin: Sie können nach § 3 Abs. 2 HGB Kannkaufleute werden (Rechtsfolge!), wenn folgende Tatbestandsmerkmale erfüllt sind:

[image: check.gif] Es liegt ein land- oder forstwirtschaftliches Unternehmen vor,

[image: check.gif] das nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, und

[image: check.gif] die (konstitutive) Eintragung der Firma in das Handelsregister erfolgt.


Oft gibt es neben dem Hauptbetrieb noch ein Nebengewerbe. Dann sollten Sie noch einen Blick auf § 3 Abs. 3 HGB werfen. Die Regeln für das land- oder forstwirtschaftliche Unternehmen gelten danach für das Nebengewerbe ebenfalls.

Der Fiktivkaufmann

Einen weiteren Kaufmann finden Sie in § 5 HGB. Diese Vorschrift behandelt den Fiktivkaufmann. Der spielt zwar in der Praxis keine nennenswerte Rolle, kann aber im Studium schon mal um die Ecke schauen. Der Hintergrund für diese Regelung ist folgender: Es liegt nicht immer klar auf der Hand, ob jemand ein Handelsgewerbe betreibt oder nicht. Dann hilft § 5 HGB: Wer nämlich als Kaufmann eingetragen ist, gilt als Kaufmann, selbst wenn er kein Handelsgewerbe betreibt. Er kann sich dann nicht rausreden (insofern wird die Kaufmannseigenschaft also gegebenenfalls fingiert, daher Fiktivkaufmann). Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:


[image: check.gif] Betreiben eines Gewerbes: Jemand betreibt also ein Gewerbe, jedoch kein Handelsgewerbe.

[image: check.gif] Eintrag der Firma im Handelsregister: Die Eintragung wirkt ebenfalls konstitutiv (wie beim Kannkaufmann nach § 2 HGB).


Vielleicht fragen Sie sich: »Wenn jemand in das Handelsregister eingetragen ist, ist der Betreffende dann nicht schon Kannkaufmann nach § 2 HGB? Warum braucht man dann noch § 5 HGB?« Damit haben Sie den Finger in die Wunde gelegt. Tatsächlich sind die meisten Fälle bereits von § 2 HGB erfasst. Um dem Fiktivkaufmann nach § 5 HGB noch eine Bedeutung zu geben, soll er in zwei Fällen relevant werden:


[image: check.gif] Aus einem Handelsgewerbe wird ein Kleingewerbe: § 5 HGB soll einmal gelten, wenn ursprünglich einmal ein Handelsgewerbe vorgelegen hat und der Kaufmann pflichtschuldigst der Eintragung seiner Firma nachgekommen ist (§ 29 HGB), das Handelsgewerbe dann aber mit der Zeit zum Kleingewerbe »herabgesunken« ist.

[image: check.gif] Irrtümliche Eintrag eines Kleingewerbetreibenden: § 5 HGB soll zudem gelten, wenn ein Kleingewerbetreiber irrtümlich von einer Eintragungspflicht ausgegangen ist (obwohl die für ihn ja freiwillig ist).



[image: Icon_beispiel.jpg]Rechtsanwältin Dr. Bisnet hat Besuch von ihrem Mandanten Diethelm Dach. Dessen ehemals florierendes Unternehmen (in den besten Tagen 75 Beschäftigte, internationale Geschäftsaktivitäten, Umsatz in Millionenhöhe) hat in kürzester Zeit einen Geschäftsrückgang verzeichnen müssen, sodass letztlich allen Mitarbeitern gekündigt werden musste. Aktuell tätigt er nahezu kaum noch Geschäfte. Die Firma ist aber in das Handelsregister eingetragen. War Dieter Dach ursprünglich wohl Istkaufmann, so ist er aktuell wohl eher Kleingewerbetreibender. Kaufmann bleibt er (§ 5 HGB).



Der Formkaufmann

Eine dritte Kategorie von Kaufleuten betrifft die sogenannten Formkaufleute. Dazu finden Sie eine Regelung in § 6 HGB. Unterscheiden Sie danach zwischen:


[image: check.gif] Handelsgesellschaften als Formkaufleute (§ 6 Abs. 1 HGB): Dazu gehören die


• Personenhandelsgesellschaften (OHG gemäß § 105 Abs. 1 HGB, KG gemäß §§ 161 Abs. 2, 105 Abs. 1 HGB). Achtung! Eine Personengesellschaft ist zwar ebenso die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), sie ist aber keine Personenhandelsgesellschaft und daher kein Kaufmann.

• Kapitalgesellschaften (insbesondere die GmbH und die AG). Sie können das übrigens direkt den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften entnehmen. Lesen Sie dazu § 13 Abs. 3 GmbHG und § 3 Abs. 1 AktG.

[image: check.gif] Körperschaften als Formkaufleute (§ 6 Abs. 2 HGB): Zu Körperschaften haben Sie schon in Kapitel 3 etwas erfahren. Formkaufleute sind ebenso Gesellschaften, die wie Vereine körperschaftlich strukturiert sind, wenn ihnen das Gesetz ohne Rücksicht auf den Gegenstand des Unternehmens die Eigenschaft eines Kaufmanns beilegt (§ 6 Abs. 2 HGB). Das betrifft unter anderem (wiederum)


• die GmbH (§ 13 Abs. 3 GmbHG),

• die AG (§ 3 Abs. 1 AktG),

• die KGaA (§ 278 HGB und § 3 AktG),

• die eingetragene Genossenschaft (§ 17 Abs. 2 GenG).




[image: Icon_Hand.jpg]Sie können es sich bei Gesellschaften also ganz einfach machen: Bestimmte Gesellschaftsformen sind schon aufgrund ihrer Rechtsform automatisch immer Kaufleute (und unterfallen damit den besonderen handelsrechtlichen Bestimmungen). Die SchneeWittChen GmbH ist damit selbst Kaufmann. Sie brauchen in solchen Fällen nicht mehr auf die anderen beiden Vorschriften, insbesondere auf den Istkaufmann nach § 1 HGB abzustellen. Eine umständliche Prüfung des dortigen Tatbestandsmerkmals »Handelsgewerbe« können Sie sich schenken. Das macht vieles einfacher.




Der Scheinkaufmann

Ach ja, der Scheinkaufmann. Selbst wenn er an dieser Stelle unter der Rubrik der Kaufleute behandelt wird, so ist er doch gar kein Kaufmann im handelsrechtlichen Sinne – hier spielt sich jemand vielmehr im Wirtschaftsleben als Kaufmann auf. Wer sich selbst unzutreffender Weise einen solchen Anstrich verpasst (oder verpassen lässt), muss gegebenenfalls die nachteiligen Konsequenzen des Handelsrechts tragen, kann umgekehrt aber nicht von etwaigen Vorteilen profitieren. Das ist die Quintessenz der Lehre vom Scheinkaufmann. Sie ist gesetzlich nicht geregelt, sondern wurde von der Rechtsprechung und der Rechtsliteratur entwickelt und ist inzwischen gewohnheitsrechtlich verankert. Anwendbar ist sie aber nur, wenn eine Kaufmannseigenschaft nach den §§ 1 bis 6 HGB explizit entfällt; sie ist damit nachrangig (subsidiär). Merken Sie sich folgende Voraussetzungen:

1. Rechtsschein

Es muss der Rechtsschein bestehen, jemand sei Kaufmann, ohne tatsächlich ein solcher zu sein.

2. Zurechenbarkeit

Den Rechtsschein muss der Scheinkaufmann selbst gesetzt haben. Hat ein Dritter den Rechtsschein gesetzt, ist das dem Scheinkaufmann nur zurechenbar, wenn er dem Schein nicht entgegengetreten ist, obwohl er ihn kannte.

3. Gutgläubigkeit

Ein Dritter, wie insbesondere Vertragspartner, muss bei der Vornahme einer Rechtshandlung (etwa einem Vertragsabschluss) gutgläubig auf den Rechtsschein vertraut haben, also tatsächlich davon ausgegangen sein, der Scheinkaufmann sei wirklicher Kaufmann.

4. Kausalität

Zwischen dem Rechtsschein einerseits und der vorgenommenen Rechtshandlung andererseits müsste ein ursächlicher Zusammenhang bestehen. Davon ist dann auszugehen, wenn der Dritte die Rechtshandlung nicht vorgenommen hätte, wenn er die wirklichen Tatsachen gekannt hätte.



[image: Icon_beispiel.jpg]Nach dem Gespräch mit Dieter Dach erscheint Falk Findig in der Kanzlei von Dr. Bisnet. »Die wollen doch jetzt tatsächlich 50.000 Euro von mir«, platzt es aus ihm heraus. Nachdem die Anwältin mehr erfahren hat, erschließt sich folgender Sachverhalt: Findig, der selbst nicht nennenswert unternehmerisch aktiv ist, hat sich Visitenkarten mit einem selbst erstellten Logo und dem Hinweis »Falk Findig e. K.« drucken lassen und unter die Leute gebracht – »fürs Renommee«, wie er sagt. Dabei hat er sich in einem Gespräch mit dem Unternehmer Ulf Ungemach, dem er eine Visitenkarte überreichte, offenbar mündlich für einen Bekannten verbürgt. Als Dr. Bisnet ihm eröffnet, er sei Scheinkaufmann, fällt Falk aus allen Wolken (eine konkretere Lösung zu diesem Fall finden Sie übrigens im nächsten Kapitel).





[image: Icon_Hand.jpg]Es heißt zwar »Handels«recht und es ist die Rede vom »Kauf«mann, dennoch ist das Handelsrecht weder auf »Handel« noch auf »Kauf« beschränkt. Es kommt unter anderem auf das Betreiben eines Handelsgewerbes an (Istkaufmann), die Eintragung in das Handelsregister (Kannkaufmann/Fiktivkaufmann) oder das Betreiben eines Unternehmens in einer bestimmten Rechtsform (Formkaufmann). Worum es inhaltlich geht, etwa das Herstellen von Gütern als produzierende Gewerbe oder das Anbieten von Dienstleistungen oder Handwerksbetrieben, ist weniger relevant (Ausnahme bei der Dienstleistung von Freiberuflern; die betreiben ja schon kein Gewerbe). Alles in allem hat das Handelsrecht damit einen breiten Anwendungsbereich.



Nachstehend finden Sie in Abbildung 12.2 noch einmal einen zusammenfassenden Überblick mit einigen charakteristischen Merkmalen zu den verschiedenen Kaufmannsarten (die besonders wichtigen sind grau unterlegt).
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Abbildung 12.2: Die Kaufleute des HGB und der Scheinkaufmann




Der Kaufmann in der Fallbearbeitung

Thematisieren Sie die Kaufmannseigenschaft in einer Fallbearbeitung nie im luftleeren Raum. Ihr Ansatz bleibt immer die konkrete Fallprüfung ausgehend von einer Anspruchsnorm. Erfolgt dann einmal eine »Ausfahrt« in das Handelsrecht, kann auf den Kaufmannsbegriff einzugehen sein. Stellen Sie also immer den rechtlichen Bezug her. Sie finden im HGB eine Reihe von Regelungen, bei denen der Kaufmannsbegriff relevant werden kann: § 350 BGB setzt beispielsweise das Tatbestandsmerkmal »Handelsgeschäft« voraus. Was das ist, erläutert wiederum § 343 HGB als Hilfsnorm, nämlich die Geschäfte eines – Bingo! – Kaufmanns. Gegebenenfalls wäre dann in diesem Kontext näher darauf einzugehen. Ob Sie das ausführlicher machen oder eher knapp halten, hängt ganz vom Fall ab: Ist die Kaufmannseigenschaft eines Beteiligten unproblematisch, brauchen Sie darauf nicht näher einzugehen und können sich beschränken. Ist die Kaufmannseigenschaft möglicherweise problematisch, können Sie sie mithilfe der §§ 1 ff. HGB (gegebenenfalls ergänzt um die Lehre vom Scheinkaufmann) rechtlich beantworten.



Prüfungsrelevant: Das Registerrecht

Nachdem Ihnen im vorherigen Abschnitt das Handelsregister bereits begegnet ist, lohnt es sich, nun darauf näher einzugehen, zumal das HGB nach den Kaufleuten das Registerrecht regelt (ab § 8 HGB).


[image: Icon_Warnung.jpg]Sie sollten selbst sämtliche Register ziehen, denn das Registerrecht begegnet Ihnen im Handelsrecht nicht nur an unterschiedlichen Stellen, es zählt zugleich regelmäßig mit zu den prüfungsrelevanten Themen.



Beschäftigen Sie sich dabei vor allem mit folgenden Fragen:


[image: check.gif] Was ist das Handelsregister?

[image: check.gif] Was steht im Handelsregister?

[image: check.gif] Wie kommt etwas ins Handelsregister?

[image: check.gif] Welche rechtliche Bedeutung hat das Handelsregister?


Die Bedeutung des Handelsregisters

Das Handelsregister ist ein elektronisch geführtes, öffentliches Verzeichnis, in dem bestimmte, einen Kaufmann betreffende und für den Rechtsverkehr bedeutsame Informationen eingetragen sind und in das jeder unproblematisch Einsicht nehmen kann (§§ 8, 9 Abs. 1 Satz 1 HGB). Das Handelsregister wird von den Amtsgerichten geführt. Örtlich zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirk sich die Niederlassung des von der Eintragung betroffenen Kaufmanns befindet (§ 29 HGB).


[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der Praxis sind die sogenannten Rechtspfleger zuständig (§ 3 Nr. 2d Rechtspflegergesetz). Ein Beruf des gehobenen Justizdienstes, der nebenbei bemerkt sehr vielfältig und sich nicht nur auf Registersachen beschränkt: Wer mit Gerichten zu tun hat, wird womöglich häufiger Bekanntschaft mit Rechtspflegern schließen als mit Richtern.



Das Handelsregister schlägt gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe, da es wichtige Funktionen erfüllt:


[image: check.gif] Publikationsfunktion: Es informiert über wichtige kaufmännische Tatsachen.

[image: check.gif] Beweisfunktion: Bei einer rechtlichen Auseinandersetzung lassen sich Inhalte des Handelsregisters leicht durch entsprechende Nachweise stützen.

[image: check.gif] Schutzfunktion: Das Handelsregister sorgt – wie das Handelsrecht ja überhaupt – für Rechtssicherheit und Transparenz: Eintragungen des Handelsregisters haben nämlich die Vermutung der Richtigkeit für sich, und zwar selbst dann, wenn sie womöglich unzutreffend sind.


Das Handelsregister ist damit im Ergebnis weitaus mehr als nur eine Informationsquelle.

Das Handelsregister besteht aus zwei sogenannten Abteilungen:


[image: check.gif] Abteilung A (HRA): Sie beinhaltet Informationen zu Einzelkaufleuten und Personenhandelsgesellschaften.

[image: check.gif] Abteilung B (HRB): Sie beinhaltet Informationen zu Kapitalgesellschaften.



[image: Icon_gluehlampe.jpg]Sie finden das Handelsregister im Internet unter www.handelsregister.de. Daneben gibt es noch ein weiteres Verzeichnis, auf das zumindest kurz hingewiesen sei: das Unternehmensregister (§ 8b HGB; im Internet einsehbar unter www.unternehmensregister.de). Es enthält neben den Eintragungen aus dem Handelsregister zusätzliche Informationen und ist damit umfangreicher (und durchaus informativer). Allerdings hat es nicht die Rechtswirkungen des Handelsregisters, allen voran gelten dort nicht die wichtigen Publizitätswirkungen nach § 15 HGB (dazu gleich mehr). Das Unternehmensregister bleibt daher ebenso ausgeklammert wie Register zu anderen Rechtsformen (Genossenschaftsregister, Partnerschaftsregister). 




[image: Icon_beispiel.jpg]Informationen zur SchneeWittChen GmbH stehen also in Abteilung B (HRB) des zuständigen Amtsgerichts. In das kann jeder bei Interesse Einsicht nehmen.



Der Inhalt des Handelsregisters

Anstatt von Informationen spricht man besser von Tatsachen. Kaufleute können aber nicht jede x-beliebige Tatsache in das Handelsregister eintragen lassen. Unterscheiden Sie vielmehr zwischen eintragungspflichtigen und eintragungsfähigen Tatsachen. Näheres können Sie Tabelle 12.1 entnehmen.

Alle anderen Informationen, die nicht in eine der beiden vorgenannten Gruppen fallen, können nicht eingetragen werden (eintragungsunfähige Tatsachen). Dazu zählt beispielsweise das Erteilen einer Handlungsvollmacht (§ 56 HGB).


[image: Icon_Hand.jpg]Ob es sich um eine eintragungspflichtige oder eintragungsfähige Tatsachen handelt, können Sie dem Gesetz meist ganz unproblematisch entnehmen: Immer wenn es heißt, »ist anzumelden« oder »muss angemeldet werden«, geht es um eintragungspflichtige Tatsachen.






		Eintragungen im Handelsregister
		
	




		Eintragungspflichtige Tatsachen
		Eintragungsfähige Tatsachen
	

	
	Erläuterung
	


		Entsprechende Tatsachen müssen eingetragen werden.
(Hinweis: Unterbleibt eine Anmeldung, kann das Registergericht den Verpflichteten zur entsprechenden Anmeldung der Eintragung auffordern und gegebenenfalls ein Zwangsgeld festsetzen, § 14 HGB.)
		Entsprechende Tatsachen müssen nicht, können aber eingetragen werden.
	

	
	Beispiele
	


		§ 29 HGB: Jeder Kaufmann ist verpflichtet, seine Firma, den Ort und die inländische Geschäftsanschrift seiner Handelsniederlassung bei dem Gericht, in dessen Bezirk sich die Niederlassung befindet, zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
		§ 25 Abs. 2 HGB: Eine abweichende Vereinbarung ist einem Dritten gegenüber nur wirksam, wenn sie in das Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht oder von dem Erwerber oder dem Veräußerer dem Dritten mitgeteilt worden ist.
	


		§ 53 Abs. 1 HGB: Die Erteilung der Prokura ist von dem Inhaber des Handelsgeschäfts zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Ist die Prokura als Gesamtprokura erteilt, muss auch dies zur Eintragung angemeldet werden.
§ 53 Abs. 2 HGB: Das Erlöschen der Prokura ist in gleicher Weise wie die Erteilung zur Eintragung anzumelden.
		§ 28 Abs. 2 HGB: Eine abweichende Vereinbarung ist einem Dritten gegenüber nur wirksam, wenn sie in das Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht oder von einem Gesellschafter dem Dritten mitgeteilt worden ist.
	


		§ 106 Abs. 1 HGB: Die Gesellschaft ist bei dem Gericht, in dessen Bezirk sie ihren Sitz hat, zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
		
	


		107 HGB: Wird die Firma einer Gesellschaft geändert, der Sitz der Gesellschaft an einen anderen Ort verlegt, die inländische Geschäftsanschrift geändert, tritt ein neuer Gesellschafter in die Gesellschaft ein oder ändert sich die Vertretungsmacht eines Gesellschafters, ist dies ebenfalls zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
		
	


		§ 7 GmbHG: Die Gesellschaft ist bei dem Gericht, in dessen Bezirk sie ihren Sitz hat, zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
		
	


		§ 36 Abs. 1 AktG: Die Gesellschaft ist bei dem Gericht von allen Gründern und Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
		
	




Tabelle 12.1: Eintragungspflichtige und eintragungsfähige Tatsachen

Das Eintragungsverfahren

Das Eintragungsverfahren vollzieht sich in drei Schritten:


1. Anmeldung (§ 12 HGB): Die einzutragende Tatsache ist in elektronischer sowie in öffentlich beglaubigter Form (§ 129 BGB) zur Eintragung anzumelden,

2. Eintragung (§ 8a HGB): Eine Eintragung in das Handelsregister wird wirksam, sobald sie in den für die Handelsregistereintragungen bestimmten Datenspeicher aufgenommen ist und auf Dauer inhaltlich unverändert in lesbarer Form wiedergegeben werden kann (§ 8a Abs. 1 HGB).

3. Bekanntmachung (§ 10 HGB): Sie erfolgt im Internet unter www.handelsregisterbekanntmachungen.de.


Noch einmal kurz zur Erinnerung: Eintragungen im Handelsregister können unterschiedliche Wirkungen haben: Bei einer


[image: check.gif] konstitutiven Eintragung entsteht die Rechtswirkung erst durch die Eintragung. Sie wirkt rechtsbegründend: Klassisches Beispiel ist die Eintragung der Firma eines Kleingewerbetreibenden, die zum Kannkaufmann (§ 2 HGB) führt.

[image: check.gif] deklaratorischen Eintragung wirkt die Eintragung lediglich rechtsbekundend. Klassisches Beispiel: Die Eintragung der Firma eines Istkaufmann (§ 1 HGB) ist zwar vorgeschrieben (§ 29 HGB), Istkaufmann ist man aber auch ohne Eintragung. Bei der Erteilung beziehungsweise dem Widerruf einer Prokura (§ 53 HGB) ist die Prokura entweder da oder nicht – unabhängig von einer Eintragung.



[image: Icon_beispiel.jpg]Hier noch ein paar weitere Beispiele für konstitutive Eintragungen (§ 105 Abs. 2 HGB, § 123 Abs. 2 HGB, § 41 Abs. 1 AktG, § 11 Abs. 1 GmbHG) beziehungsweise deklaratorische Eintragungen (§ 107 HGB, § 143 HGB)




Die rechtliche Bedeutung des Handelsregisters

Diese Frage zielt auf das Herz des Handelsregisterrechts ab: die Publizitätswirkungen nach § 15 HGB. Die entscheidende Frage dabei lautet: Welche rechtlichen Konsequenzen hat es, wenn eine Eintragung erfolgt oder unterblieben ist? Dazu regelt § 15 HGB in den Absätzen 1 bis 3 verschiedene Fälle mit jeweils unterschiedlichen Rechtsfolgen und Voraussetzungen (die Sie daher strikt auseinanderhalten müssen):


[image: check.gif] Negative Publizität (§ 15 Abs. 1 HGB): Hier wurde eine einzutragende (= eintragungspflichtige) Tatsache nicht in das Register eingetragen und bekannt gemacht. Das kann »von demjenigen, in dessen Angelegenheiten sie einzutragen war« (= Kaufmann) Dritten gegenüber (zum Beispiel Geschäftspartnern) nicht entgegengehalten werden. Die Devise lautet hier: Dritte dürfen auf das Schweigen des Handelsregisters vertrauen: Was nicht im Handelsregister steht, braucht sie nicht zu kümmern, selbst wenn die wirkliche Sachlage ganz anders ist! Nur nebenbei: Eine Eintragungspflicht wird übrigens zudem bei fehlender Voreintragung angenommen, obwohl die tatsächliche und die im Handelsregister dokumentierte Sachlage eigentlich übereinstimmen. Das wird unter dem Stichwort »sekundäre Unrichtigkeit des Handelsregisters« diskutiert.

[image: check.gif] Positive Publizität (§ 15 Abs. 2 HGB): Hier wurde die Tatsache (= eintragungspflichtige Tatsache) im Register eingetragen und bekannt gemacht. Das wird den Kaufmann freuen (der ist gemeint mit »von demjenigen, in dessen Angelegenheiten sie einzutragen war«). Zu seinen Gunsten wird nämlich vermutet, dass »Dritte« (zum Beispiel Geschäftspartner) eingetragene und bekannt gemachte Tatsachen kennen (vorbehaltlich der erwähnten »Schonfrist« von 15 Tagen). Diese Regelung ist damit das spiegelbildliche Pendant zu Abs. 1. Die Devise lautet: Was im Handelsregister steht und auch bekannt gemacht wurde, das gilt! Die soeben erwähnte »Schonfrist« dürfen Sie übrigens gleich wieder vergessen: Weil Bekanntmachungen heute im Internet erfolgen, spielt sie in der Praxis eigentlich keine Rolle (mehr). Es sei denn vielleicht, das Internet fällt hierzulande einmal für mehr als zwei Wochen komplett aus.

[image: check.gif] Positive Publizität (§ 15 Abs. 3 HGB): Hier wurde eine Tatsache unrichtig bekannt gemacht. Das nützt vor allem wieder einem Dritten (zum Beispiel Geschäftspartner), wenn er gutgläubig auf die unrichtig bekannt gemachte Tatsache vertraute. Was der Vorschrift leider nicht zu entnehmen ist: Der Kaufmann soll ausnahmsweise nicht haften, wenn er die unrichtige Bekanntmachung in keiner Weise veranlasst hat, also gänzlich unbeteiligt ist (Veranlasserprinzip).


Was die Rechtsfolgen anbelangt, so billigt man dem Dritten übrigens regelmäßig ein Wahlrecht zu: Er kann sich aussuchen, ob die wirkliche Rechtslage gelten soll oder die für ihn geltende Rechtslage entsprechend den Publizitätswirkungen. Er kann sich die für ihn günstigere Konstellation auszusuchen, sprich die Rosinen herauspicken. Das ist als Rosinentheorie bekannt.


[image: Icon_beispiel.jpg]Machen Sie sich die Grundzüge des § 15 HGB noch einmal an drei Beispielen klar:

• Beispiel 1: Angenommen Piet, Prokurist und damit vertretungsberechtigter Mitarbeiter der Büro4U AG, hat mit der SchneeWittChen GmbH den Vertrag über den Laserdrucker geschlossen. Was nicht bekannt war: Piet war die Prokura und damit die Vertretungsberechtigung zwischenzeitlich entzogen worden, was man aber versäumt hatte, in das Handelsregister einzutragen. Dann kann die Büro4U AG (Formkaufmann!) das Erlöschen der Prokura der SchneeWittChen GmbH nicht entgegenhalten (sich also nicht darauf berufen, Piet sei gar nicht vertretungsberechtigt gewesen). Das ist die Konsequenz aus § 15 Abs. 1 HGB. Das gilt selbst dann, wenn schon das Erteilen der Prokura nicht eingetragen worden ist, obwohl dann tatsächliche und dokumentierte Rechtslage eigentlich übereinstimmen (Stichwort: »sekundäre Unrichtigkeit des Handelsregisters«).

• Beispiel 2: Anders verhält es im umgekehrten Fall (§ 15 Abs. 2 HGB), wenn das Erlöschen eingetragen und damit korrekt dokumentiert wurde. Dann muss die SchneeWittChen GmbH das (vorbehaltlich der Schonfrist) gegen sich gelten lassen, auch wenn sie davon keine Ahnung hatte. Der Vertrag wäre dann mangels Vertretungsberechtigung nicht wirksam mit der Büro4U AG geschlossen.

• Beispiel 3: Wiederum anders ist es, wenn nicht Piet, sondern eine ganz andere Person (unrichtigerweise) als Prokurist der Büro4U AG bekannt gemacht wurde. Hat die Büro4U AG eine Eintragung irgendwie veranlasst, haftet sie (§ 15 Abs. 3 HGB).




[image: Icon_Warnung.jpg]Das Registerrecht ist keineswegs auf die Prokura beschränkt, sondern kann ebenso in anderen Zusammenhängen relevant werden, etwa im (noch zu behandelnden) Gesellschaftsrecht: Scheidet beispielsweise ein Gesellschafter aus einer OHG aus, so ist das eintragungspflichtig (§ 143 Abs. 2 HGB). Wird diese Eintragung nicht vorgenommen, muss der ausgeschiedene OHG-Gesellschafter für auflaufende Schulden der Gesellschaft weiterhin geradestehen. Das Schweigen des Handelsregisters bezüglich seines Ausscheidens kann ja einem Geschäftspartner der OHG nicht entgegengehalten werden (§ 15 Abs. 1 HGB). Das kann für den Gesellschafter teuer werden.



Sag mir, wie du heißt: Die Firma

Kommen Sie nun zu Details zur Firma. Von der war ja schon verschiedentlich die Rede. Das Firmenrecht finden Sie ab § 17 HGB. Sie können sich auf zwei Fragen beschränken:


[image: check.gif] Was ist eine Firma und welche Arten von Firmen gibt es?

[image: check.gif] Welche rechtliche Bedeutung hat die Firma


Die verschiedenen Facetten der Firma

Eine Antwort darauf gibt Ihnen § 17 Abs. 1 HGB. Dieser Vorschrift können Sie Folgendes entnehmen: Die »Firma« ist bloß ein Name, nämlich »der Name des Kaufmanns, unter dem er im Handel seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt«. Kaufleute (egal welcher Art) treten also unter einer Firma im Rechtsverkehr auf.

Jeder Kaufmann ist verpflichtet, seine Firma, den Ort und die inländische Geschäftsanschrift seiner Handelsniederlassung bei dem Gericht, in dessen Bezirk sich die Niederlassung befindet, zur Eintragung in das Handelsregister (da ist es wieder!) anzumelden (§ 29 HGB).


[image: Icon_Warnung.jpg]Handelsrechtlich ist eine Firma also keineswegs mit dem gleichzusetzen, was umgangssprachlich oft als »Firma« bezeichnet wird. Dort steht der Begriff vielfach als Synonym für einen ganzen Betrieb oder ein Unternehmen.



Eine Firma ist überaus praktisch. Sie hilft jemanden zu identifizieren und – das macht das Firmenrecht gerade für die Praxis interessant – ein Kaufmann kann unter seiner Firma nämlich klagen und verklagt werden (§ 17 Abs. 2 HGB). Will man also einen Kaufmann gerichtlich in Anspruch nehmen, ist es gar nicht nötig, umfangreiche Nachforschungen anzustellen, wer sich denn womöglich hinter einer Firma tatsächlich verbirgt. Die Firma selbst genügt, um eine Klage auf den Weg zu bringen.

Eine Firma hat stets einen


[image: check.gif] Firmenkern. Er knüpft zum Beispiel an der Person des Unternehmensträgers an, am Unternehmensgegenstand, an einer Fantasiebezeichnung oder einer Kombination aus alledem.

[image: check.gif] Rechtsformzusatz. Er kennzeichnet die jeweilige Rechtsform (§ 19 HGB). Dort finden Sie diverse Beispiele für Rechtsformzusätze, wie zum Beispiel »e.K.« für einen eingetragenen Einzelkaufmann, »OHG« für offene Handelsgesellschaft, »KG« für Kommanditgesellschaft. Zudem gibt es in den jeweils einschlägigen Gesetzen eigens Regelungen für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (»GmbH«), die Aktiengesellschaft (»AG«) und die eingetragene Genossenschaft (»e.G.«). Werden Sie selbst fündig?


Besteht eine Firma allein aus einem Firmenkern (etwa einem Personennamen »Dirk Dach«), spricht man von einer einfachen Firma; enthält sie dagegen zusätzliche Angaben (zum Beispiel »Dirk Dach Bedachungen«), spricht man von einer zusammengesetzten Firma. Entsteht eine Firma neu im Rahmen einer Unternehmensgründung, bezeichnet man das als ursprüngliche Firma. Wird ein Unternehmen samt der bisherigen Firma von einem anderen Inhaber im Rahmen einer Unternehmensnachfolge (sei es durch den Kauf des Unternehmens oder infolge einer Erbschaft) weitergeführt, bezeichnet man das als abgeleitete Firma.


[image: Icon_beispiel.jpg]Danach kann eine komplette Firma ganz unterschiedlich aussehen: Als Personenfirma bei einem Einzelkaufmann der Vor- und Nachname, bei einer Gesellschaft der Name eines oder mehrerer Gesellschafter (zum Beispiel »SchneeWittChen GmbH«), als Sachfirma bezogen auf den Unternehmensgegenstand (zum Beispiel »Darlingerode Druck GmbH«), als Fantasiefirma bezogen auf eine Fantasiebezeichnung (zum Beispiel »Büro4U AG«), als Mischfirma bezogen auf eine Kombination (zum Beispiel »Carla Binz Autovermietung GmbH & Co KG«).



Keine Firmen sind hingegen Geschäfts- oder Etablissementbezeichnungen. Ihnen fehlt nicht zuletzt der Rechtsformzusatz (zum Beispiel »Altes Gasthaus Leuve« oder »Apotheke am Weiher«). Auf solche Bezeichnungen ist das Firmenrecht nicht anwendbar. Auch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die ja kein Formkaufmann ist (siehe oben) und deshalb keine Firma führen darf, könnte eine solche Bezeichnung führen.


[image: Icon_Hand.jpg]Eine Firma kann gerade bei größeren Unternehmen einen prägenden Teil des öffentlichen Erscheinungsbildes (Corporate Identity) ausmachen. Sie hat damit durchaus einen Wert. Allerdings kann sie stets nur zusammen mit einem Unternehmen veräußert und vererbt werden. Eine eigenständige Übertragung losgelöst vom Handelsgeschäft (sogenannte Leerübertragung) ist, wie Sie § 23 HGB entnehmen können, nicht möglich.




Ein paar Firmengrundsätze

Ein Kaufmann ist bei der Wahl und Gestaltung der Firma weitgehend frei. Ein paar Regeln muss er aber beachten.


1. So muss eine Firma Unterscheidungskraft besitzen und zur Kennzeichnung geeignet sein (§ 18 Abs. 1 HGB) und sie muss sich von allen am selben Ort eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden (§ 30 Abs. 1 HGB). Das ist der Grundsatz der Firmenunterscheidbarkeit. Beispiel: »Buch OHG« wäre nicht zur Individualisierung geeignet und wohl nicht möglich.

2. Eine Firma darf zudem keine irreführenden Angaben enthalten (§ 18 Abs. 2 Satz 1 HGB). Das ist der Grundsatz der Firmenwahrheit. Beispiel: »Book International OHG« bei einem nur lokal tätigen Unternehmen wäre nicht möglich.

3. Ein Kaufmann soll nur eine Firma für ein und dasselbe Unternehmen führen dürfen. Das ist der Grundsatz der Firmeneinheit (der jedoch gesetzlich nicht geregelt ist).

4. Eine Firma muss nach außen hin erkennbar werden. Das ist der Grundsatz der Firmenöffentlichkeit. Dazu finden Sie etwas in diversen Regelungen (§ 29 HGB, § 31 Abs. 1 HGB, § 31 Abs. 2 HGB, § 37a Abs. 1 HGB).

5. Schließlich ist es möglich, eine Firma beizubehalten, selbst wenn sich der Unternehmensträger geändert hat, etwa weil sich der bürgerliche Name des Kaufmanns infolge einer Heirat ändert (§ 21 HGB), weil das Unternehmen im Rahmen einer Unternehmensnachfolge einen neuen Inhaber bekommen hat (§ 22 HGB) oder es im Gesellschafterkreis Änderungen gegeben hat (§ 24 HGB). Das ist der Grundsatz der Firmenbeständigkeit. Beispiel »Carla Binz Autovermietung GmbH & Co KG« wäre weiterhin möglich, wenn Carla nach ihrer Heirat nun zum Beispiel Binz-Meier heißt.




Die rechtliche Bedeutung der Firma

Die rechtliche Bedeutung der Firma sollte man nicht unterschätzen.


[image: check.gif] Sie kann kennzeichnendes Merkmal beim Entstehen des Kannkaufmanns sein (konstitutive Eintragung).

[image: check.gif] Sie hat ganz allgemein haftungsrechtliche Bedeutung, weil ein Kaufmann ja unter seiner Firma verklagt werden kann (§ 17 Abs. 2 HGB).

[image: check.gif] Sie ist speziell im Rahmen der Firmenfortführung bedeutsam (§§ 25 ff. HGB).


Speziell zum letzten Punkt finden Sie etwas ab § 25 HGB. Dazu sollten Sie Folgendes wissen:

Der Erwerb eines Handelsgeschäfts

Die §§ 25 f. HGB regeln den Erwerb eines Handelsgeschäfts.


[image: Icon_Warnung.jpg]Mit »Handelsgeschäft« im Sinne des § 25 HGB ist das Unternehmen als eine wirtschaftliche Einheit gemeint. Verwechseln Sie das nicht mit den »Handelsgeschäften« nach § 343 HGB; dort sind die (Rechts-)Geschäfte eines Kaufmanns gemeint. Der Gesetzgeber verwendet also einen Begriff in unterschiedlicher Weise. Bedauerlich?



Erwirbt jemand das Handelsgeschäft (also ein Unternehmen) eines Kaufmanns (sei es dauerhaft durch Kauf oder zeitweilig durch Pacht) und führt er das Unternehmen samt Firma (egal ob mit oder ohne Nachfolgezusatz, auch die Beibehaltung des Firmenkerns soll ausreichen) fort, so stellen sich wieder eine Reihe von rechtlichen Fragen:


[image: check.gif] Wer haftet für bisherige »Altverbindlichkeiten«?


• Der bisherige Inhaber hat für Altschulden weiterhin einzustehen (eingeschränkt wird das ein bisschen durch § 26 Abs. 1 Satz 1 HGB zur Nachhaftung).

• Nach § 25 HGB gelten (Fiktion!) sämtliche im Betrieb des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten (»Altschulden«) zudem als auf den Erwerber übergegangen. Der muss also mit seinem gesamten Vermögen ebenfalls geradestehen. Das ist ein Fall des gesetzlichen Schuldbeitritts. Der bisherige Gläubiger bekommt zusätzlich zum Altschuldner kraft gesetzlicher Anordnung also noch einen weiteren Schuldner. Das wird ihn freuen. Der Erwerber kann zwar einen Haftungsausschluss vereinbaren (»abweichende Vereinbarung«). Im Außenverhältnis ist sie aber nur wirksam, wenn sie in das Handelsregister eingetragen wurde (§ 25 Abs. 2 HGB, eintragungsfähige Tatsache).

[image: check.gif] Wer bekommt etwaige Forderungen?

Der Erwerber des Handelsgeschäfts muss aber nicht nur für Schulden einstehen. Die im Betrieb begründeten Forderungen gelten (Fiktion!) ihm gegenüber ebenfalls als auf den Erwerber übergegangen, wenn der bisherige Inhaber in die Firmenfortführung einwilligt (§ 25 Abs. 1 Satz 2 HGB). Kunden können dann mit befreiender Wirkung (Erfüllung, § 362 BGB) an den Altinhaber oder Neuerwerber zahlen und sind dann aus dem Schneider.



[image: Icon_beispiel.jpg]Sollte ein Richard Rapunzel die »Dornröschen OHG« erwerben und unter dieser Firma fortführen, haftet er gegebenenfalls für etwaige Schulden selbst, wenn er einen Nachfolgezusatz beifügt »Dornröschen OHG Nachf. Richard Rapunzel« (§ 25 Abs. 1 Satz 1 HGB). Unter Umständen gehen aber zugleich die Forderungen auf ihn über (§ 25 Abs. 1 Satz 2 HGB).




[image: Icon_Hand.jpg]Tipp für die Fallbearbeitung: § 25 Abs. 1 HGB ist keine eigenständige Anspruchsgrundlage. Die Regelung erweitert vielmehr die Haftung und nimmt den Erwerber des Unternehmens mit in die Pflicht. Sie können die Vorschrift also im Zusammenhang mit einem einschlägigen Verpflichtungstatbestand nennen. (Beispiel: Wenn jemand gegen den neuen Inhaber eine Kaufpreisforderung geltend macht, wäre die Anspruchsgrundlage zum Beispiel § 433 Abs. 2 BGB, § 25 Abs. 1 Satz 1 HGB.)




[image: Icon_Hand.jpg]Wird die Firma nicht fortgeführt, sieht es bei den Schulden und den Forderungen anders aus. Das macht § 25 Abs. 3 HGB klar. Dann kommt eine Haftung für Altverbindlichkeiten nur bei Vorliegen eines besonderen Verpflichtungsgrundes in Betracht. Praktisch bedeutsam sind gesetzliche Verpflichtungsgründe, vor allem im Rahmen eines Betriebsübergangs nach § 613a BGB. Dabei tritt der neue Inhaber in die Rechte und Pflichten bestehender Arbeitsverhältnisse ein (und ist dementsprechend verpflichtet). Hier gibt es also zugleich einen Bezug zum Arbeitsrecht (siehe dazu Kapitel 16).



Die Erbenhaftung bei Firmenfortführung

Ein Handelsgeschäft (Unternehmen) kann vererbt werden. Der Erbe haftet dann nach §§ 1922, 1967 BGB grundsätzlich für sämtliche Nachlassverbindlichkeiten. Nach § 1975 BGB lässt sich die Haftung jedoch beschränken. Im Falle der Firmenfortführung aufgrund eines Erbfalls hält das Handelsrecht mit § 27 HGB eine weitere Regelung bereit. Sie ist weiter gehend als die Haftung des BGB, denn sie kann nicht eingeschränkt werden. § 27 HGB verweist auf § 25 HGB: Diese Verweisung gilt als Rechtsgrundverweisung, das heißt, nicht nur die Rechtsfolgen des § 25 HGB sind einschlägig (also die unbeschränkte Haftung), sondern es müssen zudem die (auf den Erbfall angepassten) Voraussetzungen der Regelung erfüllt sein: (1) Bestehen einer Geschäftsverbindlichkeit des früheren Inhabers, (2) Handelsgeschäft, das zum Nachlass gehört, (3) Fortführen des Handelsgeschäfts, (4) Fortführen der Firma. Ein Erbe hat jedoch eine gewisse Bedenkzeit, ob das Unternehmen mit der Konsequenz der unbeschränkten Haftung tatsächlich fortgeführt werden soll. Wird das Geschäft vor dem Ablauf von drei Monaten nach Kenntnis der Erbschaft eingestellt, entfällt die Haftung (§ 27 Abs. 2 HGB).


Der Firmenschutz

Die Firma ist im Handelsverkehr durchaus bedeutsam. Daher ist sie handelsrechtlich verschiedentlich geschützt. Einmal kann das Registergericht tätig werden und, wenn jemand eine ihm nicht zustehende Firma gebraucht, denjenigen mittels Ordnungsgeld zur Unterlassung anhalten (§ 37 Abs. 1 HGB). Ebenso kann ein Firmeninhaber selbst aktiv werden und bei einem unbefugten Firmengebrauch die Unterlassung verlangen (§ 37 Abs. 2 HGB). Daneben können weitere Vorschriften zum Firmenschutz in Betracht kommen, und zwar nach


[image: check.gif] allgemeinen Regelungen. Ansprüche auf Beseitigung und Unterlassung nach § 12 BGB und § 1004 Abs. 1 BGB analog; Anspruch auf Schadensersatz nach § 823 Abs. 1 BGB. Sehen Sie dazu gegebenenfalls in Kapitel 9 und 10 nach.

[image: check.gif] speziellen Regelungen. Schadensersatz- und Unterlassungsanspruch nach § 15 Markengesetz, Anspruch auf Beseitigung, Unterlassung und Schadensersatz gemäß §§ 8 ff. UWG. Sehen Sie zu alledem Teil VI zum gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht.




Der Eintritt in das Geschäft eines Einzelkaufmanns

Eine weitere interessante Vorschrift finden Sie mit § 28 Abs. 1 HGB. Sie bezieht sich auf Fälle, in denen jemand in das Geschäft eines Einzelkaufmanns »eintritt«. Genauer geht es eigentlich um etwas anderes: Ein Einzelkaufmann tut sich mit einem Teilhaber zusammen. Dann gibt es aber keinen Einzelkaufmann mehr, denn 1 plus 1 macht 2 beziehungsweise in diesem Fall eine neu gegründete Gesellschaft in Form einer OHG oder KG. Diese haftet nach § 28 Abs. 1 HGB »auch wenn sie die frühere Firma nicht fortgeführt, für alle im Betrieb des Geschäfts entstandenen Verbindlichkeiten des früheren Inhabers«.

Von der Firma geht es gleich weiter zum nächsten Punkt. Jetzt stehen im HGB Prokura und die Handlungsvollmacht an.


Gut vertreten: Prokura und Handlungsvollmacht

Gerade im arbeitsteiligen Wirtschaftsleben kann man nicht immer alles allein machen. Oft wird man nicht als Einzelkämpfer unterwegs sein. Man wird vielleicht Mitarbeiter damit betrauen wollen, eigenständig Dinge zu erledigen und Verträge abzuschließen. Das BGB bietet dabei mit der Stellvertretung die Grundlage. Das HGB knüpft daran an und modifiziert sie für das Handelsrecht.


[image: Icon_Warnung.jpg]Sie brauchen die Prokura und die Handlungsvollmacht immer dann, wenn es um Fragen der Stellvertretung geht (siehe dazu Kapitel 4). Sie sollten die Prüfung der Relevanz der Prokura nicht unterschätzen.




Sicher erinnern Sie sich noch, wie die Stellvertretung funktioniert, oder? Es geht stets um die Abgabe von Willenserklärungen. Eine von einem Stellvertreter wirksam abgegebene Willenserklärung wirkt für und gegen den Vertretenen (§ 164 Abs. 1 BGB). Voraussetzung dazu ist dreierlei (hier noch einmal kurz wiederholt):


[image: check.gif] Eigene Willenserklärung: Der Vertreter muss selbst eine Willenserklärung abgeben.

[image: check.gif] Im fremden Namen: Er muss deutlich machen, dass die Rechtsfolgen eine andere Person treffen sollen.

[image: check.gif] Vertretungsmacht: Unterscheiden Sie zwei Formen der Vertretungsmacht:


• Rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht: Im BGB heißt sie Vollmacht (siehe § 166 Abs. 2 BGB). Sie kann nach Belieben vom Vollmachtgeber erteilt werden.

• Gesetzliche Vertretungsmacht: Hier ist die Vertretungsmacht gesetzlich festgelegt. So sind zum Beispiel die Eltern gesetzliche Vertreter ihrer Kinder (§ 1629 BGB) oder der GmbH-Geschäftsführer gesetzlicher Vertreter der Gesellschaft (§ 35 Abs. 1 GmbHG).


Das HGB modifiziert nun punktuell den dritten Aspekt, und zwar die rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht. Unterscheiden Sie dabei zwischen zwei Arten:


[image: check.gif] der Prokura (ab § 48 HGB) und

[image: check.gif] der Handlungsvollmacht (§ 54 HGB).


Die Prokura

Regelungen zur Prokura finden Sie ab § 48 HGB. Die Prokura ist eine besondere handelsrechtliche Vertretungsmacht. Drei Fragen stehen dabei im Mittelpunkt des Interesses:


[image: check.gif] Welche Arten der Prokura gibt es?

[image: check.gif] Wie entsteht beziehungsweise erlischt eine Prokura?

[image: check.gif] Welchen Umfang hat eine Prokura?


Welche Formen der Prokura gibt es?

Sie können die verschiedenen Arten der Prokura der Übersicht in Tabelle 12.2 entnehmen.



	
	Die Arten der Prokura
	




		Einzelprokura
		Gesamtprokura
		Filialprokura
	


		Geregelt in § 48 Abs. 1 HGB
		Geregelt in § 48 Abs. 2 HGB
		Geregelt in § 50 Abs. 3 HGB
	


		Hier ist eine Person allein vertretungsberechtigt.
		Hier wird die Prokura an mehrere Personen gemeinschaftlich erteilt (echte Gesamtprokura).
		Hier ist die Prokura auf den Betrieb einer von mehreren Niederlassungen beschränkt.
	




Tabelle 12.2: Die Arten der Prokura


[image: Icon_Hand.jpg]Noch eine Anmerkung zur Gesamtprokura: Es gibt neben der echten Gesamtprokura zudem noch die unechte Gesamtprokura. Sie liegt dann vor, wenn ein Prokurist gemeinsam mit einer anderen Person vertretungsberechtigt ist, wobei die andere Person keine Prokura hat, sondern sich deren Vertretungsberechtigung aus anderen Vorschriften ergibt. Relevant ist beispielsweise die Vertretungsbefugnis kraft einer Gesellschafterstellung (§ 125 HGB ordnet das beispielsweise für den OHG-Gesellschafter an). Damit ergibt sich eine Schnittstelle zum Gesellschaftsrecht.




[image: Icon_gluehlampe.jpg]Hat jemand Prokura, wird das in der Praxis übrigens durch Beifügen eines Hinweises bei der Unterschrift des Prokuristen verdeutlicht. Vielleicht ist Ihnen auf einem Geschäftsbrief schon einmal das Kürzel »ppa.« aufgefallen? Es steht für den lateinischen Ausdruck »per procura autoritate«, was sich als »mit der Macht einer Prokura« übersetzen lässt. Damit erfüllt der Prokurist seine Verpflichtung aus § 51 HGB.



Wie entsteht beziehungsweise erlischt eine Prokura?

Das HGB verrät Ihnen auch, wie eine Prokura entsteht und wieder erlischt.

Das Erteilen der Prokura

Wenn Sie wissen wollen, wie man jemandem Prokura erteilt, schlagen Sie dazu einfach in § 48 Abs. 1 HGB nach. Danach kann der Inhaber des Handelsgeschäfts (= Kaufmann) beziehungsweise der gesetzliche (!) Vertreter (ist wirtschaftsrechtlich vor allem relevant bei Gesellschaften, zum Beispiel GmbH-Geschäftsführer) eine Prokura durch entsprechende Willenserklärung erteilen. Nochmals der Hinweis: Es handelt sich bei einer Prokura um eine rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht. Bei der Erteilung sind noch ein paar Dinge zu beachten. Die Erklärung muss


[image: check.gif] persönlich erfolgen, das heißt, der Kaufmann beziehungsweise der gesetzliche Vertreter (bei einer Gesellschaft) kann sich also seinerseits nicht vertreten lassen.

[image: check.gif] ausdrücklich erfolgen. Es muss zweifelsfrei klar werden, dass Prokura erteilt werden soll.



[image: Icon_beispiel.jpg]Die SchneeWittChen GmbH ist ja selbst Formkaufmann gemäß § 6 HGB und Inhaberin des Handelsgeschäfts. Angenommen, Katja wäre Geschäftsführerin dieser Gesellschaft. Dann könnte sie als gesetzlicher Vertreter der Gesellschaft (§ 35 GmbHG) beispielsweise einer Angestellten, nennen wir sie Chai Kowsky, Prokura erteilen. Als Prokuristin wäre Chai dagegen selbst weder Inhaberin eines Handelsgeschäfts noch ist die Prokura eine gesetzliche Vertretungsmacht (nochmals: Es handelt sich bei der Prokura ja um eine rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht). Chai könnte ihrerseits also niemandem sonst Prokura erteilen. Prokuraerteilung bleibt Chefsache.




[image: Icon_Warnung.jpg]Anders als bei der Stellvertretung nach dem BGB, wo eine Anscheins- oder Duldungsvollmacht durchaus möglich ist, existiert mit Blick auf das ausdrückliche Erteilen der Prokura übrigens keine Anscheins- oder Duldungsprokura. Aber aufgepasst: Sollte das Erteilen einer Prokura scheitern, entfällt damit nicht jegliche Vertretungsmacht. Vielleicht reicht es noch für eine Handlungsvollmacht (dazu gleich mehr) oder es liegt zumindest doch eine Anscheins- oder Duldungsvollmacht im Sinne des BGB vor? Eine Vertretungsmacht wäre dann gegeben – sie hätte nur nicht den gesetzlichen Umfang der Prokura.



Das Erteilen der Prokura ist zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden (eintragungspflichtige Tatsache, § 53 Abs. 1 HGB). Die Eintragung selbst ist aber keine Wirksamkeitsvoraussetzung. Sie hat lediglich deklaratorische (rechtsbekundende) Bedeutung und wirkt nicht konstitutiv (rechtsbegründend). Denken Sie bei einer unterbliebenen Eintragung gegebenenfalls aber an die Publizitätswirkungen nach § 15 HGB!

Das Erlöschen der Prokura

Eine Prokura kann man auf unterschiedliche Weise löschen:


[image: check.gif] Der Inhaber widerruft die Prokura (§ 52 Abs. 1 HGB). Eine Prokura kann frei widerrufen werden. Übrigens wird davon das Grundverhältnis (Arbeitsverhältnis) nicht berührt.

[image: check.gif] Der Inhaber verliert seine Kaufmannseigenschaft. Obwohl gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt, ergibt sich das implizit, denn Prokuristen spielen ja nur bei Kaufleuten eine Rolle.

[image: check.gif] Das Arbeitsverhältnis endet. Das kann man der allgemeinen Vorschrift gemäß § 168 Satz 1 BGB entnehmen. Endet ein Arbeitsverhältnis, erlischt damit die Prokura. Umgekehrt wird man dagegen den Widerruf einer Prokura allenfalls in seltenen Ausnahmefällen zugleich als außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund auffassen können (zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen finden Sie mehr in Kapitel 16).

[image: check.gif] Der Prokurist stirbt. Man kann Prokura also nicht vererben. Das scheint Ihnen offensichtlich und ein Hinweis eigentlich überflüssig? Dann sehen Sie sich aber vielleicht § 52 Abs. 3 HGB an: Im umgekehrten Fall, wenn der Kaufmann verstirbt, erlischt die Prokura nämlich keineswegs.



[image: Icon_Hand.jpg]Mit Erlöschen der Prokura entfällt die Vertretungsbefugnis des ehemaligen Prokuristen. Er kann dann keine rechtswirksamen Willenserklärungen mehr für den Kaufmann abgeben. Was aber, wenn der ehemalige Prokurist ungeachtet dessen weiterhin Verträge schließt? Dann ist er als Vertreter ohne Vertretungsmacht zu qualifizieren (§ 177 BGB). In diesem Fall kommt gegebenenfalls sogar in Bezug auf den Vertragspartner eine eigene Haftung nach § 179 BGB in Betracht.



Welchen Umfang hat eine Prokura?

Der eigentliche Clou bei der Prokura betrifft ihren Umfang. Die Prokura wird zwar durch eine entsprechende Willenserklärung (also rechtsgeschäftlich) erteilt. Sie hat aber einen gesetzlichen Umfang. Näheres dazu finden Sie in den §§ 49, 50 HGB.

Der gesetzliche Umfang der Prokura

Wichtig ist zunächst § 49 HGB. Diese Regelung gibt einem Prokuristen so etwas wie Narrenfreiheit. Denn die Prokura berechtigt nach dem Gesetzeswortlaut zu allen Arten von gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt. Das ist ziemlich weitgehend, ergibt sich aber bereits aus dem Wortlaut des § 49 HGB. Dort ist die Rede von »eines« Handelsgewerbes, nicht »des« Handelsgewerbes. Die Prokura ist damit keinesfalls auf branchentypische Aktivitäten beschränkt. Ausreichend ist, ob das Geschäft oder die Rechtshandlung irgendeine Art von Handelsgewerbe betrifft.


[image: Icon_beispiel.jpg]Chai Kowsky könnte also selbst Geschäfte vornehmen und Verträge abschließen, die mit dem eigentlichen Kerngeschäft der SchneeWittChen GmbH gar nichts zu tun haben.




[image: Icon_Hand.jpg]Nicht vergessen: Die Prokura ist eine rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht mit einer Besonderheit: Ihr Umfang ist gemäß § 49 HGB gesetzlich festgelegt.



Die Wirkung von Beschränkungen

Ist die Prokura damit sehr umfassend, sieht das HGB doch vereinzelte Beschränkungen vor. Sie gelten für:

[image: check.gif] Grundstücksgeschäfte: Jedenfalls dann, wenn es um die Veräußerung und Belastung von Grundstücken geht (§ 49 Abs. 2 HGB). Umgekehrt wäre dagegen der Ankauf eines Grundstücks durchaus von einer Prokura erfasst.

[image: check.gif] Prinzipalgeschäfte: Als solche werden Geschäfte und Rechtshandlungen bezeichnet, die gesetzlich dem Inhaber eines Handelsgeschäfts selbst zugewiesen sind (Beispiele: Anmeldung der Firma beim Handelsregister gemäß § 29 HGB, Erteilung von Prokura gemäß § 48 Abs. 1 HGB, Unterzeichnung des Jahresabschlusses gemäß § 245 HGB).

[image: check.gif] Grundlagengeschäfte: Als solche werden Geschäfte und Rechtshandlungen bezeichnet, die von grundlegender Art sind und die der Betrieb des Handelsgewerbes nicht »mit sich bringt«. Beispiel: Geschäftsaufgabe.

[image: check.gif] Privatgeschäfte: Ein Prokurist kann keine Privatgeschäfte des Kaufmanns durchführen; insofern fehlt der Bezug zum Geschäftsbetrieb. Obendrein bleiben bestimmte Geschäfte jemandem persönlich vorbehalten, wie das Abfassen eines Testaments (§ 2064 BGB) oder das Eingehen der Ehe (§ 13 Abs. 1 EheG).

Nun kann man sich zu Recht fragen: »Lässt sich die Prokura vielleicht in irgendeiner Weise noch weiter beschränken, um etwaige Gefahren für den vertretenen Kaufmann zu minimieren?« Nach dem BGB lässt sich der Umfang einer rechtsgeschäftlichen Vollmacht ja unproblematisch begrenzen. Und tatsächlich lässt sich die Prokura einschränken. Doch aufgepasst: Das wirkt nur im Innenverhältnis zwischen dem Kaufmann und dem Prokuristen. Im Außenverhältnis Dritten gegenüber (also beispielsweise Geschäftspartnern, Kunden, Behörden etc.) hat eine etwaige Beschränkung keine Wirkung. Das stellt § 50 HGB klar. Besonderheiten gelten bei der schon vorgestellten Gesamtprokura (§ 48 Abs. 2 HGB) beziehungsweise der Filialprokura (§ 50 Abs. 3 HGB), die ja vom Ansatz her bereits eingeschränkter sind als die »klassische« Prokura.

Zu dieser Grundregel, wonach eine Beschränkung der Prokura nicht im Außenverhältnis wirkt, gibt es allerdings wieder Einschränkungen. Beachtet ein Prokurist die ihm auferlegten Grenzen nicht, kann ein von ihm abgeschlossenes Rechtsgeschäft – etwa ein Vertragsschluss – ausnahmsweise doch im Außenverhältnis unwirksam sein. Das ist gesetzlich allerdings nicht geregelt und bekannt unter dem Stichwort Missbrauch der Vertretungsmacht. Sie wissen ja: Das Handelsrecht möchte vor allem Dritte schützen. Sind die aber nicht schutzbedürftig, besteht dafür keine Notwendigkeit. Kennen sollten Sie die beiden folgenden Konstellationen:


[image: check.gif] Evidenz: Erkannte der Dritte, etwa ein Vertragspartner, die missbräuchliche Überschreitung der Vertretungsmacht oder hätte er sie erkennen müssen, war sie also in diesem Sinne evident, besteht kein Grund, ihn zu schützen.

[image: check.gif] Kollusion: Erst recht ist der Dritte dann nicht schutzbedürftig, wenn er mit dem Prokuristen gemeinsame Sache macht, mit dem Ziel, den Geschäftsherrn zu schädigen.



[image: Icon_Hand.jpg]Tipp für die Fallprüfung: Immer dann, wenn jemand als Prokurist Beschränkungen nicht beachtet, sollten Sie Ihre Lauscher spitzen und die Wirkungen im Innen- und Außenverhältnis auseinanderhalten. Nur nebenbei: Wenn ein Prokurist im Innenverhältnis seine Pflichten verletzt, hat ein Kaufmann dann gegebenenfalls einen Schadensersatzanspruch? Zu denken wäre dabei vor allem an § 280 BGB (siehe dazu Kapitel 8).




Besonderheiten der Gesamtprokura

Gerade die an mehrere Personen gemeinschaftlich erteilte Gesamtprokura bietet die eine oder andere Eigenheit. Zum einen haben Sie schon die Unterscheidung zwischen der echten und der unechten Gesamtprokura kennengelernt. Zum anderen wirft die echte Gesamtprokura (§ 48 Abs. 2 HGB) diverse Fragen auf, die sich bei der »klassischen« Prokura nicht stellen:


[image: check.gif] Was ist bei der Abgabe und beim Empfang von Willenserklärungen zu beachten? Man unterscheidet:


• Aktivvertretung: Abgabe von Willenserklärungen. Das kann nur gemeinsam – aber durchaus zeitversetzt – erfolgen.

• Passivvertretung: Annahme von Willenserklärungen. Das kann durch einen der Gesamtprokuristen erfolgen. Beispiel: Zwei Gesamtprokuristen haben einen Vertragspartner getäuscht. Möchte der nun den Vertrag anfechten (§ 123 BGB), genügt es, die Anfechtung gegenüber einem der beiden zu erklären (§ 143 BGB).

[image: check.gif] Wie verhält es sich mit der Zurechnung von Willensmängeln oder bestimmten Kenntnissen? Hier müssen die Umstände oder Kenntnisse nach der Rechtsprechung nicht bei beiden Gesamtprokuristen vorliegen; es reicht, wenn sie bei einem gegeben sind.




Die Handlungsvollmacht

Neben der Prokura kennt das HGB noch eine andere Form der Vertretungsmacht: die sogenannte Handlungsvollmacht. Sie ist geregelt in § 54 HGB. Dort finden Sie in Absatz 1 eine Legaldefinition:


»Ist jemand ohne Erteilung der Prokura zum Betrieb eines Handelsgewerbes oder zur Vornahme einer bestimmten zu einem Handelsgewerbe gehörigen Art von Geschäften oder zur Vornahme einzelner zu einem Handelsgewerbe gehöriger Geschäfte ermächtigt, so erstreckt sich die Vollmacht (Handlungsvollmacht) auf alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines derartigen Handelsgewerbes oder die Vornahme derartiger Geschäfte gewöhnlich mit sich bringt.«


Die Handlungsvollmacht ist also ebenfalls eine im Rahmen eines Handelsgewerbes erteilte Vollmacht. Man nennt sie manchmal die »kleine Prokura«.

Welche Formen der Handlungsvollmacht gibt es?

Die Handlungsvollmacht kennt ebenfalls unterschiedliche Formen, die sich gerade hinsichtlich des damit verbundenen Umfangs der Vertretungsbefugnis unterscheiden. Eine Übersicht finden Sie in Tabelle 12.3.



	
	Die Arten der Handlungsvollmacht
	




		Generalhandlungsvollmacht
		Arthandlungsvollmacht
		Spezialhandlungsvollmacht
	


		Geregelt in § 51 Abs. 1, 1. Variante HGB (»zum Betrieb eines Handelsgewerbes … ermächtigt«)
		Geregelt in § 54 Abs. 1, 2. Variante HGB: (»zur Vornahme einer bestimmten zu einem Handelsgewerbe gehörigen Art von Geschäften […] ermächtigt«)
		Geregelt in § 54 Abs. 1, 3. Variante HGB (»zur Vornahme einzelner zu einem Handelsgewerbe gehöriger Geschäfte ermächtigt«)
	


		Sie berechtigt zur Vornahme aller Geschäfte und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines »derartigen« (!) Handelsgewerbes oder die Vornahme »derartiger« (!) Geschäfte gewöhnlich mit sich bringen.
		Sie berechtigt nur zu bestimmten Arten von Rechtsgeschäften, die das betreffende Handelsgewerbe gewöhnlich mit sich bringen (etwa die Zuständigkeit für bestimmte Bereiche wie den Einkauf).
		Sie ist auf einzelne konkrete Geschäfte beschränkt.
	


		Anmerkung: Lesen Sie aufmerksam die gesetzlichen Regelungen. Die Einschränkung (»derartig«) fehlt bei der Prokura. Daher erlaubt die Generalhandlungsvollmacht nur branchenübliche (und nicht wie die Prokura auch branchenfremde) Geschäfte.
		
		
	




Tabelle 12.3: Die Arten der Handlungsvollmacht


Weitere Beschränkungen der Handlungsvollmacht

Die Handlungsvollmacht kann noch weiter beschränkt sein:


[image: check.gif] Grundstücksgeschäfte: Eine gesetzliche Beschränkung ergibt sich aus § 52 Abs. 2 HGB. So kann ein Handlungsbevollmächtigter keine Grundstücke veräußern oder belasten (wie bei der Prokura).

[image: check.gif] Wechselverbindlichkeiten etc.: Darüber hinaus ist ein Handlungsbevollmächtigter nicht ohne Weiteres berechtigt, Wechselverbindlichkeiten einzugehen, Darlehen aufzunehmen, Prozesse zu führen. Soll etwas anderes gelten, muss die Befugnis dazu gemäß § 54 Abs. 2 HGB besonders erteilt werden.

[image: check.gif] Sonstige Beschränkungen: Eine Handlungsvollmacht lässt sich über diese gesetzlichen Regelungen hinaus vom Kaufmann individuell weiter beschränken. Allerdings braucht das einen Dritten nur dann zu kümmern, wenn der die Einschränkungen kannte oder fahrlässig nicht kannte (§ 54 Abs. 3 HGB). Ihn trifft keine Pflicht, den Umfang einer Handlungsvollmacht genauer zu erforschen.




Wie entsteht beziehungsweise erlischt eine Handlungsvollmacht?

Beim Erteilen beziehungsweise beim Erlöschen einer Handlungsvollmacht gibt es Unterschiede gegenüber der Prokura. Manches ist viel einfacher:


[image: check.gif] Das Erteilen einer Handlungsvollmacht: Es genügt eine einfache Willenserklärung. Sie braucht weder persönlich vom Kaufmann selbst als dem Inhaber des Handelsgeschäfts beziehungsweise vom gesetzlichen Vertreter abgegeben zu werden, sodass zum Beispiel ein Prokurist Handlungsvollmacht erteilen kann. Ebenso wenig muss eine Handlungsvollmacht ausdrücklich erteilt werden.

[image: check.gif] Das Erlöschen einer Handlungsvollmacht: Eine Handlungsvollmacht erlischt in folgenden Fällen:


• Die Handlungsvollmacht wird widerrufen. Sie können auf die allgemeinen Regelungen des BGB abstellen (§ 168 Satz 2 und 3 BGB).

• Das Grundverhältnis endet. Das ist ebenso wie bei der Prokura: Endet ein Arbeitsverhältnis, erlischt die Handlungsvollmacht.

• Der Handlungsbevollmächtigte verstirbt.



[image: Icon_Warnung.jpg]Während das Erteilen und das Erlöschen einer Prokura bekanntermaßen als eintragungspflichtige Tatsache im Handelsregister zu dokumentieren ist, lässt sich eine Handlungsvollmacht nicht in das Handelsregister eintragen. Es handelt sich also um eine eintragungsunfähige Tatsache.




[image: Icon_Hand.jpg]Ein Tipp für die Fallbearbeitung: Wollten die Beteiligten in einem Fall Prokura erteilen, liegen aber deren Voraussetzungen für das Erteilen nicht vor, wäre zu prüfen, ob die Umstände nicht für das Erteilen einer (leichter zu erteilenden) Handlungsvollmacht ausreichen.



Übrigens: Ein Handlungsbevollmächtigter kann seine Handlungsvollmacht dann auf einen anderen übertragen, wenn der Inhaber des Handelsgeschäfts zustimmt. Das ergibt sich im Umkehrschluss aus § 58 HGB.

Welchen Umfang hat eine Handlungsvollmacht?

Was den Umfang einer Handlungsvollmacht betrifft: Das kommt ganz darauf an, ob es sich um eine General-, Art- oder Spezialhandlungsvollmacht handelt. Näheres dazu haben Sie schon eingangs kennengelernt.

Der Ladenangestellte

Abschließend sei noch kurz auf den sogenannten Ladenangestellten verwiesen. Dazu gibt es eine Regelung in § 56 HGB. Die erschließt sich Ihnen am besten, wenn Sie sich Folgendes vor Augen halten: Dritte, wie Geschäftspartner und Kunden, wissen nicht immer im Detail, welche rechtlichen Befugnisse Beschäftigte zum Beispiel in einem Laden haben. Nach § 56 HGB »gilt« (Fiktion!) jemand als ermächtigt, sowohl etwas zu verkaufen (nicht ankaufen!) als auch in Empfang zu nehmen, sofern das in einem derartigen Laden oder Warenlager gewöhnlich vorkommt. Vom »Verkaufen« ist begrifflich nicht allein das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft umfasst (§ 433 BGB). Ein Ladenangestellter kann ebenso gut das entsprechende Verfügungsgeschäft (Eigentumsübertragung, § 929 BGB) vornehmen.

Voraussetzung ist, dass die Hilfsperson »angestellt« ist. Aber Achtung: Dafür ist nicht zwingend ein Arbeitsverhältnis erforderlich (siehe zum Arbeitsrecht Kapitel 16), über dessen Bestand ein Geschäftspartner oder Kunde ja ohnehin keinen Einblick hätte. Völlig ausreichend ist daher, dass jemand mit Wissen und Wollen des Inhabers tätig wird. Der Dritte müsste zudem gutgläubig sein, ansonsten wäre er nicht schutzbedürftig. Dabei wird § 54 Abs. 3 HGB analog angewendet.


[image: Icon_Hand.jpg]Die Regelung geht zwar von »Laden« oder »offenen Warenlager« aus. Maßgeblich ist aber, ob ein Publikumsverkehr möglich ist. Das kann etwa auf Messen der Fall sein, weshalb die Regelung in solchen Fällen ebenfalls Anwendung findet.



Vertriebsorientiert: Die kaufmännischen Hilfspersonen

Wer unternehmerisch erfolgreich sein will, braucht nicht nur überzeugende Produkte beziehungsweise gefragte Dienstleistungen, sondern muss seine Zielgruppen und (potenziellen) Kunden erreichen. Dabei spielt der Vertrieb eine nicht unerhebliche Rolle. Wem es nicht gelingt, die Zielgruppen zu erreichen, wird seine Geschäftsaktivitäten möglicherweise schneller wieder einstellen müssen, als ihm lieb ist.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Auch wenn die Digitalisierung heute beim Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen mehr und mehr Bedeutung gewinnt und das Internet der »globale Marktplatz« ist, so ist doch die persönliche Beziehung zwischen Kunde und Unternehmen nach wie vor wichtig. Das gilt gerade dann, wenn die persönliche Beratung zur Entscheidungsgrundlage für oder gegen ein Produkt wird.



Aspekte rund um den Absatz von Produkten und Dienstleistungen betreffen einmal das gesamte Marketing, angefangen von der Marktforschung über die Produkt- und Preispolitik bis hin zur Distribution. Zugleich sind damit verschiedene rechtliche Facetten angesprochen. Denken Sie etwa bei Werbemaßnahmen an das Wettbewerbsrecht (siehe dazu Kapitel 20). Bei alledem stellen sich weitere Detailfragen: Welchen geeigneten Absatzkanal soll man wählen? Ist der direkte Absatzkanal, also der unmittelbare Vertrieb an die Kunden sinnvoll? Oder doch besser der indirekte Absatzkanal, bei dem Absatzmittler wie Handelsvertreter, Handelsmakler, Kommissionäre oder weitere Personen eingebunden werden? Das lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten, sondern ist letztlich abhängig von den Produkten selbst, den Zielgruppen sowie anderen Faktoren. Rechtlich gesehen bietet aber gerade das Handelsrecht mit den dort geregelten kaufmännischen Hilfspersonen einige Unterstützung.


[image: Icon_Hand.jpg]Die kaufmännischen Hilfspersonen sind in der Praxis bedeutsam, werden aber im Studium meist nur am Rande behandelt. Die nachfolgende Darstellung versteht sich daher entsprechend als kurzer Einblick.



Will man den Absatz seiner Produkte und Dienstleistungen nicht mit einer eigenen Mannschaft stemmen (dann wäre für die restlichen Beziehungen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Arbeitsrecht einschlägig, siehe Kapitel 16), sondern setzt man auf externe Unterstützung, sollten Sie handelsrechtlich insbesondere an die beiden folgenden gesetzlich geregelten Hilfspersonen denken. Das sind


[image: check.gif] der Handelsvertreter und

[image: check.gif] der Handelsmakler.


Daneben finden sich in der Praxis weitere Hilfspersonen, die gesetzlich nicht geregelt sind. Das sind beispielsweise


[image: check.gif] der Kommissionsagent,

[image: check.gif] der Vertragshändler,

[image: check.gif] der Franchisenehmer.


Nachstehend jeweils ein kurzer Steckbrief zu den einzelnen Typen

Handelsvertreter und Handelsmakler

Handelsvertreter, so altbacken der Begriff manchmal daherkommt, sind nach wie vor modern. Sie finden sich heute nach wie vor in vielen Branchen, angefangen von der Baubranche bis über den Chemie- und Pharmabereich bis hin zu Versicherungen. Im HGB finden Sie etwas zum Handelsvertreter in § 84 HGB. Eine der ersten Fragen lautet natürlich: Wer ist Handelsvertreter? Das können Sie der Legaldefinition in § 84 Abs. 1 HGB entnehmen.

Ein Handelsvertreter ist danach


[image: check.gif] selbstständig. Er kann also im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen (§ 84 Abs. 1 Satz 2 HGB).

[image: check.gif] Gewerbetreibender. Der Handelsvertreter ist Gewerbetreibender. Den Gewerbebegriff haben Sie schon ganz am Anfang dieses Kapitels kennengelernt.

[image: check.gif] mit bestimmten Tätigkeiten betraut. Die Tätigkeit eines Handelsvertreters ist darauf gerichtet, für einen Unternehmer Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschließen. Erneut spielt also wieder das gesamte Stellvertretungsrecht eine Rolle. Er wird dabei, wie es ausdrücklich heißt, »ständig« für den Unternehmer tätig. Dazu besteht zwischen dem Handelsvertreter und dem Unternehmer im Innenverhältnis ein Handelsvertretervertrag (als Geschäftsbesorgungsvertrag gemäß §§ 675, 611 BGB). Aufgrund dieses Rechtsverhältnisses, das ein Dauerschuldverhältnis darstellt, wird der Handelsvertreter kontinuierlich für den Unternehmer tätig.



[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der Praxis finden sich verschiedene Arten von Handelsvertretern: Der Einfirmenvertreter wird nur für ein bestimmtes Unternehmen tätig, Mehrfirmenvertreter handeln für unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Produkten, Bezirksvertreter haben einen bestimmten Bezirk beziehungsweise Kundenkreis, Alleinvertreter haben als Bezirksvertreter eine Exklusivstellung und Generalsvertreter organisieren ihrerseits wieder Untervertreter.



Bedeutsam sind vor allem die Rechte und Pflichten der Beteiligten. Sie können diverse Pflichten des Handelsvertreters den §§ 86, 90 HGB und § 90a HGB entnehmen. Auf der anderen Seite stehen ihm als Rechte insbesondere Provisionen zu (§§ 86b, 87 HGB). Gerade Provisionsberechnungen beschäftigen auch die (gerichtliche) Praxis; nicht immer sind sich Handelsvertreter und Unternehmer einig.

Etwas anders verhält es sich beim Handelsmakler. Dazu finden Sie etwas ab § 93 HGB. Danach ist ein Handelsmakler


[image: check.gif] Gewerbetreibender. Stellen Sie wieder auf den bekannten Gewerbebegriff ab.

[image: check.gif] mit bestimmten Tätigkeiten betraut. Die Tätigkeit eines Handelsmaklers ist darauf gerichtet, für andere Personen Verträge über Anschaffung oder Veräußerung von Waren oder Wertpapieren, über Versicherungen, Güterbeförderungen, Schiffsmiete oder sonstige Gegenstände des Handelsverkehrs zu vermitteln. Ein wichtiger Unterschied zum Handelsvertreter: Der Handelsmakler ist nicht »ständig« für andere tätig. Dazu besteht zwischen dem Handelsvertreter und dem Unternehmer im Innenverhältnis ein Handelsmaklervertrag (als besonderer Maklervertrag gemäß § 652 BGB). Aufgrund dieses Rechtsverhältnisses, das kein Dauerschuldverhältnis darstellt, wird der Handelsvertreter von Fall für Fall für andere tätig.



[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der Praxis findet man Handelsmakler vor allem an Börsen als sogenannte Effektenmakler, ansonsten auch Schiffsmakler oder – natürlich – Versicherungsmakler. Geht es nicht um Gegenstände des Handelsverkehrs (Vermittler von Künstlern, Grundstücken oder Wohnungen), gelten die allgemeinen Maklervorschriften nach §§ 652 ff. BGB.



Bedeutsam sind wiederum die einschlägigen Rechte und Pflichten der Beteiligten. Sie können diverse Pflichten des Handelsmaklers den §§ 94 ff. HGB entnehmen. Insbesondere steht ihm der Maklerlohn zu (§ 99 HGB).

Sonstige Hilfspersonen

Als weitere, gesetzlich nicht geregelte Hilfspersonen sind noch kurz zu nennen:


[image: check.gif] der Kommissionsagent: Das ist kein Typ à la James Bond. Hierbei handelt es sich ganz nüchtern um eine Kombination aus einem Handelsvertreter und einem Kommissionär (zum Kommissionär mehr im nächsten Kapitel). Daher werden Regelungen aus dem Handelsvertreterrecht und dem Kommissionsgeschäft kombiniert. Merken Sie sich vielleicht zum Kommissionsagenten Folgendes: Er ist als selbstständiger Gewerbetreibender ständig damit betraut, für einen Unternehmer Geschäfte abzuschließen. Dabei wird er jedoch im eigenen Namen tätig und nicht – wie der Handelsvertreter – im fremden Namen.

[image: check.gif] der Vertragshändler: Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen selbstständigen Gewerbetreibenden. Er ist wiederum ständig damit betraut, für ein anderes Unternehmen Geschäfte zu tätigen. Dabei agiert der Vertragshändler im eigenen Namen und für eigene Rechnung – und insofern wieder anders als der Handelsvertreter, der im fremden Namen und für fremde Rechnung tätig wird.

[image: check.gif] der Franchisenehmer: Beim Franchising geht es nicht bloß darum, Produkte etc. zu vertreiben. Im Mittelpunkt steht vielmehr ein einheitliches Vertriebskonzept, angefangen vom Namen über Marken bis hin zum Interieur etc. Franchisenehmer sind selbstständige Unternehmer. Sie werden im eigenen Namen und für eigene Rechnung tätig (siehe zum Franchising auch Kapitel 7).



[image: Icon_beispiel.jpg]Im Verlagswesen stehen sogenannte Pressegrossisten als Kommissionsagenten zwischen Verlagen und Verkaufsstellen. Autohersteller bedienen sich häufig nicht eigener Zweigniederlassungen, sondern arbeiten mit Vertragshändlern zusammen. In der Systemgastronomie (zum Beispiel McDonald’s) kennt man das Franchising ebenso wie in der Hotellerie (zum Beispiel Hilton).



Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

In diesem Kapitel haben Sie einen Einstieg in das Handelsrecht bekommen. Wichtig ist vor allem das Verhältnis zum BGB: Das Handelsrecht modifiziert oder ergänzt jeweils einzelne Regelungen aus dem allgemeinen Privatrecht. Einschlägig ist das Handelsrecht immer dann, wenn Kaufleute beteiligt sind. Dabei sollten Ihnen die unterschiedlichen Arten von Kaufleuten geläufig sein. Ebenso, dass der Scheinkaufmann kein Kaufmann im handelsrechtlichen Sinne ist, aber unter Umständen entsprechende (negative) Konsequenzen zu tragen hat. Wichtig ist zudem das Registerrecht, wobei Sie ein besonderes Augenmerk auf die Publizitätswirkungen legen sollten. Die Firma als der handelsrechtliche Name des Kaufmanns und das Firmenrecht können unterschiedliche rechtliche Bedeutung erlangen, nicht zuletzt im Rahmen der Firmenfortführung. Mit Blick auf die Stellvertretung sollten Sie die handelsrechtliche Prokura sowie die Handlungsvollmacht kennen. Trotz einiger Gemeinsamkeiten gibt es zwischen beiden charakteristische Unterschiede. Zum Schluss konnten Sie noch mit einigen kaufmännischen Hilfspersonen, wie dem Handelsvertreter und dem Handelsmakler, aber auch neueren Entwicklungen, wie Franchisepartnern, Bekanntschaft schließen.

Noch nicht gelöst ist die eingangs vorgestellte Fallstudie. Dass das Handelsrecht relevant werden kann, zeigte sich zwar bereits; wie der Fall aber ausgeht, lässt sich erst sagen, wenn Sie die Handelsgeschäfte besser kennen. Darum dreht sich alles im nächsten Kapitel (und dort gibt es auch die Lösung).
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	Kernfragen des Handelsrechts (2): Die Handelsgeschäfte

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Verschiedene Arten von Handelsgeschäften unterscheiden

	[image: arrow] Allgemeine Regeln für alle Handelsgeschäfte kennen

	[image: arrow] Besondere Regeln für ausgewählte Handelsgeschäfte meistern



Nachdem Sie sich im vorangegangenen Kapitel auf das Handelsrecht einstimmen konnten und das erste Buch zum Handelsstand kennengelernt haben, können Sie nun zum vierten Buch des HGB springen. Dort geht es um die Handelsgeschäfte. Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, kennen Sie einige allgemeine Regeln, wie sie für alle Handelsgeschäfte gelten (§§ 343 bis 372 HGB), sowie spezielle Regelungen für besondere Handelsgeschäfte (§§ 373 bis 475h HGB). Sie können dabei zugleich noch einmal Berührungspunkte und Schnittstellen zum BGB wiederholen und vertiefen. Gerade im vierten Buch gibt es nämlich zahlreiche Ergänzungen und Modifikationen gegenüber dem allgemeinen Privatrecht (also so etwas wie die »Ausfahrten« in das HGB).

Knüpfen Sie dazu ganz einfach an die schon bekannte Fallstudie aus dem vorherigen Kapitel an.


[image: Icon_beispiel.jpg]Montag 15:00 Uhr. Nachdem sich Liu, Katja und Sebastian nun einig sind, dass das Handelsrecht für ihre Gesellschaft schon deshalb relevant werden kann, weil ihre GmbH Formkaufmann ist, zweifeln sie mehr und mehr, dass die Chancen gut stehen, einen funktionsfähigen Laserdrucker als Ersatz für den alten zu bekommen. Der Verkäufer, die Büro4U AG, wendet nämlich ein, nach drei Wochen ginge das schon gar nicht mehr. Wie ist die Rechtslage?



Bevor Sie sich gezielt daranmachen, diesen Fall zu lösen, wenden Sie sich zunächst einmal einigen allgemeinen Regelungen zu, die für alle Handelsgeschäfte gelten, um ein besseres Gespür für die Themen zu entwickeln. Bei den allgemeinen Regelungen geht es maßgeblich um drei Fragen:


[image: check.gif] Was sind Handelsgeschäfte?

[image: check.gif] Wie kommen Handelsgeschäfte zustanden?

[image: check.gif] Welche prüfungsrelevanten Regelungen sollte man kennen?


Die allgemeinen Regeln für alle Handelsgeschäfte

Wenn Sie sich mit den allgemeinen Regeln selbst befassen, ist es erst einmal angebracht zu fragen: Was ist eigentlich ein Handelsgeschäft?

Im Fokus: Das Handelsgeschäft

Sie finden eine Antwort darauf gleich im ersten Paragrafen des vierten Buches, in § 343 HGB. Von einem Handelsgeschäft spricht man, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind:


[image: check.gif] Geschäft: Es muss ein Geschäft im Sinne eines rechtserheblichen Verhaltens vorliegen. Infrage kommen dabei


• Rechtsgeschäfte (zum Beispiel der Abschluss von Verträgen aller Art, ebenso einseitige Rechtsgeschäfte wie eine Kündigung),

• geschäftsähnliche Handlungen (zum Beispiel Fristsetzung, Mahnung).

[image: check.gif] Kaufmann: Ein Handelsgeschäft liegt nur vor, wenn mindestens ein Beteiligter Kaufmann ist.

[image: check.gif] Betriebsbezogenheit: Das Geschäft muss einen Betriebsbezug aufweisen, was bei reinen Privatgeschäften nicht der Fall ist. Hier hilft Ihnen aber die Vermutungsregel des § 344 HGB. Danach ist im Zweifel alles betriebsbezogen.


Unterscheiden Sie zwei Formen von Handelsgeschäften:


[image: check.gif] Einseitiges Handelsgeschäft: Ein solches liegt vor, wenn nur einer der Beteiligten Kaufmann im handelsrechtlichen Sinne ist.

[image: check.gif] Beidseitiges Handelsgeschäft: Ein solches liegt vor, wenn beide Beteiligte Kaufleute im handelsrechtlichen Sinne sind.



[image: Icon_Hand.jpg]Manchmal ist für die Anwendung einer Vorschrift aus dem vierten Buch des HGB ein beidseitiges Handelsgeschäft erforderlich. In der Regel genügt aber bereits ein einseitiges Handelsgeschäft (siehe § 345 BGB). Keine Sorge, Sie brauchen nichts auswendig zu lernen. Es reicht, wenn Sie die jeweils einschlägigen Vorschriften aufmerksam lesen.




[image: Icon_beispiel.jpg]Einseitige Handelsgeschäfte genügen beispielsweise bei § 347 HGB (»auf einer Seite«), bei § 348 HGB (»von einem Kaufmann […] versprochen«) bei § 349 HGB (»für ihn«). Ein beidseitiges Handelsgeschäft wird vorausgesetzt in § 354a HGB (»für beide Teile ein Handelsgeschäft) oder in § 377 HGB (»für beide Teile ein Handelsgeschäft«).




Recht traditionell: Die Handelsbräuche

Im Handelsrecht haben nicht nur explizite rechtliche Regelungen Relevanz. Kaufmännische Verkehrssitten, sogenannte Handelsbräuche, sind ebenfalls bedeutsam (§ 346 HGB). Sie beruhen auf einer gleichmäßigen, einheitlichen und freiwilligen tatsächlichen Übung der beteiligten Verkehrskreise. Entsprechende Handelsbräuche können unter anderem dann eine Rolle spielen, wenn der Inhalt eines Vertrags näher bestimmt werden soll, wenn infrage steht, ob ein Vertrag überhaupt zustande gekommen ist oder wie Willenserklärungen zu verstehen sind. Dabei geht es also um die Auslegung von Willenserklärungen (§§ 133, 157 BGB). In Prüfungsarbeiten ist das aber anders als in der Praxis meistens irrelevant.




Wie Handelsgeschäfte zustande kommen

Hierbei geht es um Fragen des Vertragsschlusses.


Grundsatz: Antrag und Annahme

Sicherlich ist Ihnen bekannt, dass Verträge durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Antrag und Annahme (§§ 145 ff. BGB), zustande kommen (siehe Kapitel 5). Für Handelsgeschäfte gilt im Grunde nichts anderes: Bei einem Vertrag, an dem ein Kaufmann beteiligt und der deswegen als Handelsgeschäft anzusehen ist, sind ebenfalls entsprechende Willenserklärungen erforderlich.

Weil das Handelsrecht aber für eine zügige Geschäftsabwicklung und Rechtssicherheit steht, gibt es zwei Ausnahmen, wenn es um die Bedeutung des Schweigens im Rechtsverkehr geht.


Ausnahmen: Schweigen der Beteiligten

Schweigt ein Beteiligter im BGB, so hat das in aller Regel keine rechtliche Wirkung (nur ganz ausnahmsweise, zum Beispiel beim normierten Schweigen, siehe dazu Kapitel 4). Im Handelsrecht kann das Schweigen durchaus weitere rechtliche Konsequenzen haben. So können Verträge selbst dann zustande kommen, wenn einer der Beteiligten schweigt. Zwei Fälle sollten Sie kennen:


[image: check.gif] Schweigen auf ein Angebot zur Geschäftsbesorgung

[image: check.gif] Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben


Schweigen auf ein Angebot zur Geschäftsbesorgung

Dies ist gesetzlich geregelt, und zwar in § 362 HGB, wobei noch einmal zu differenzieren ist zwischen dem


[image: check.gif] Schweigen auf ein Angebot innerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung (§ 362 Abs. 1 Satz 1 HGB) und

[image: check.gif] Schweigen auf die Aufforderung des Kaufmanns zur Abgabe eines Angebots (§ 362 Abs. 1 Satz 2 HGB).


Bei Geschäftsbesorgungen (und nur bei solchen!) kommt ein Vertrag also gegebenenfalls sogar dann zustande, wenn einer der Beteiligten schweigt.


[image: Icon_definition.jpg]Um eine Geschäftsbesorgung handelt es sich, wenn jemand für einen anderen rechtsgeschäftlich oder tatsächlich tätig wird. Einige im HGB selbst geregelte besondere Handelsgeschäfte (Fracht-, Speditions-, Lagergeschäfte) sind Geschäftsbesorgungen. Auch das Handelsvertreterrecht beruht auf einem Geschäftsbesorgungsvertrag. Keine Geschäftsbesorgung ist hingegen zum Beispiel der Kauf von Waren.



Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben

Der zweite Fall betrifft das Schweigen auf ein sogenanntes kaufmännisches Bestätigungsschreiben. Es zielt darauf ab, mündliche (auch telefonische) Absprachen zwischen den Beteiligten klarzustellen. Das kann sich zum Beispiel auf vereinbarte Preise, Details zu der Zahlungsabwicklung und anderes mehr beziehen. Das kaufmännische Bestätigungsschreiben ist keineswegs dasselbe wie eine sogenannte Auftragsbestätigung als Mitteilung zu einem Auftrag.

Zum kaufmännischen Bestätigungsschreiben gibt es im HGB keine gesetzliche Regelung. Hierbei handelt es sich vielmehr um ein Rechtsinstitut, das von der Rechtsprechung und der Rechtslehre entwickelt wurde; mittlerweile ist es gewohnheitsrechtlich anerkannt. Bei einem solchen Bestätigungsschreiben kommt ein Vertrag mit dem Inhalt des Bestätigungsschreibens zustande, wenn der Empfänger schweigt (Rechtsfolge). Das ist freilich wieder an ein paar Voraussetzungen geknüpft. Fragen Sie sich einfach:


1. Ist der Anwendungsbereich der Lehre vom kaufmännischen Bestätigungsschreiben eröffnet?

Das ist der Fall, wenn die Beteiligten (und zwar Absender und Empfänger) Kaufleute sind oder zumindest in ähnlicher Weise am Wirtschaftsleben teilhaben (beidseitiges Handelsgeschäft).

2. Gab es mündliche Vertragsverhandlungen?

Sobald es eine schriftliche Vereinbarung gibt, ist für das kaufmännische Bestätigungsschreiben kein Platz mehr. Erforderlich ist vielmehr, dass sich die Beteiligten mündlich ausgetauscht haben und der Absender des Bestätigungsschreibens von einem Vertragsschluss ausgeht. Ob ein Bestätigungsschreiben auch dann noch möglich ist, wenn ein Teil der Vertragsverhandlungen per Mail oder Telefax geführt wurde, ist umstritten. Im Zweifel sollte auch hier ein Widerspruch des Empfängers erfolgen.

3. Liegt eine zusammenfassende schriftliche Bestätigung vor?

Genau das ist der Inhalt des kaufmännischen Bestätigungsschreibens.

4. Erfolgte die Absendung und Zugang des Bestätigungsschreibens unmittelbar im Anschluss an die Verhandlung?

Hier darf also keine zu große zeitliche Differenz bestehen, wenngleich es keine fixen Zeiträume gibt.

5. Ist der Absender redlich?

Der Absender muss aufrichtig sein und darf nicht wider besseres Wissen dem Empfänger des Bestätigungsschreibens einfach etwas unterschieben.

6. Schweigt der Empfänger?

Der Empfänger müsste auf das Bestätigungsschreiben hin geschwiegen haben. Insbesondere dürfte kein unverzüglicher (§ 121 BGB) Widerspruch erfolgt sein.


Sie können das Vorliegen dieser Voraussetzungen ganz einfach mit der Ihnen schon bekannten Subsumtionstechnik prüfen. Gegebenenfalls ist der Vertrag zustande gekommen oder – wenn eine Voraussetzung nicht erfüllt sein sollte – halt nicht.


[image: Icon_beispiel.jpg]Bei einem nicht geregelten Rechtsinstitut wie dem kaufmännischen Bestätigungsschreiben können weitere Details fraglich sein. Hier drei Beispiele:

• Der Absender muss ja redlich sein und darf dem Empfänger nichts unterjubeln. Wie verhält es sich mit einer Bezugnahme in dem kaufmännischen Bestätigungsschreiben auf Allgemeine Geschäftsbedingungen (§§ 305 ff. BGB)? Das ist durchaus möglich, solange die AGB als branchenüblich einzustufen sind.

• Was gilt in dem Fall, dass beide Beteiligten ein Bestätigungsschreiben aufsetzen und dem jeweils anderen zusenden? Bei solchen sogenannten sich kreuzenden Bestätigungsschreiben sollte für die Beteiligten schnell ersichtlich werden, ob und welche Abweichungen es gegebenenfalls gibt. Sofern sich solche auf zentrale Vertragsbestandteile beziehen, ist der jeweilige Absender nicht schutzbedürftig (er kann die Abweichungen ja leicht erkennen). Daher finden die Regelungen des kaufmännischen Bestätigungsschreibens dann keine Anwendung.

• Ist das Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreibens wegen Irrtums nach §§ 119 ff., 142 f. BGB analog anfechtbar? Nicht, wenn sich jemand über die Bedeutung der Rechtsfolge des Schweigens irrt (Rechtsfolgenirrtum). Anders kann es hingegen sein, wenn jemand den Inhalt des Schreibens missverstanden hat.



Nachdem Sie sich nun damit beschäftigt haben, wie Handelsgeschäfte zustande kommen, können Sie sich als Nächstes einigen weiteren Regelungen zuwenden.

Diese Regelungen sollten Sie kennen

Das vierte Buch des HGB enthält noch eine Fülle von Vorschriften, bei denen Sie vielleicht den Eindruck bekommen, dass die Regelungen ein bisschen beziehungslos nebeneinanderstehen. So ganz falsch liegen Sie da nicht. Jedenfalls gilt abermals: Sie ergänzen oder modifizieren einzelne Aspekte des BGB. Nachstehend sind deshalb jeweils tabellenartig einige Gegenüberstellungen aufgeführt, damit sich Ihnen die Inhalte besser erschließen.

Verantwortlichkeiten: Der Sorgfaltsmaßstab

An den Sorgfaltsmaßstab müssen Sie immer dann denken, wenn es darum geht, ob jemand fahrlässig gehandelt hat (zum Beispiel im Rahmen des Vertretenmüssens, §§ 280 Abs. 1, Satz 2, 276 BGB; § 823 BGB). In Tabelle 13.1 finden Sie die BGB- und HGB-Regelungen in einem vergleichenden Überblick.




		
		So verhält es sich nach dem BGB
		So verhält es sich nach dem HGB
	




		Regelung
		§ 276 Abs. 2 BGB
		§ 347 Abs. 1 HGB
	


		Inhalt
		Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt.
		Wer aus einem Geschäfte, das auf seiner Seite ein Handelsgeschäft ist, einem anderen zur Sorgfalt verpflichtet ist, hat für die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns einzustehen.
	


		Anmerkung
		Hier gilt ein objektiver Verkehrsmaßstab.
		Die Regelung konkretisiert den Sorgfaltsmaßstab für Kaufleute. Es gilt nicht der objektive Verkehrsmaßstab. Maßgeblich ist vielmehr die Sorgfalt eines »ordentlichen Kaufmanns«. An die können weitaus regelmäßig strengere Anforderungen zu stellen sein, die – je nach Branche – zudem unterschiedlich ausfallen können.
	




Tabelle 13.1: Der Sorgfaltsmaßstab im Vergleich

Au Backe! Die Vertragsstrafe

Bei einer Vertragsstrafe verpflichtet sich jemand für den Fall, dass er seine Pflichten entweder nicht oder eventuell schlecht erfüllt (zum Beispiel ein Bauvorhaben nicht zur vereinbarten Zeit fertigstellt), eine Strafe zu zahlen. In Tabelle 13.2 sehen Sie einen Vergleich mit dem BGB.




		
		So verhält es sich nach dem BGB
		So verhält es sich nach dem HGB
	




		Regelung
		§ 343 BGB
		§ 348 HGB
	


		Inhalt
		Ist eine verwirkte Strafe unverhältnismäßig hoch, so kann sie auf Antrag des Schuldners durch Urteil auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden.
		Eine Vertragsstrafe, die von einem Kaufmann im Betriebe seines Handelsgewerbes versprochen ist, kann nicht aufgrund der Vorschriften des § 343 BGB herabgesetzt werden.
	


		Anmerkung
		Es besteht eine gerichtliche Möglichkeit der Korrektur.
		Ein Kaufmann, der eine Vertragsstrafe verspricht, geht ein viel höheres Risiko ein.
	




Tabelle 13.2: Die Vertragsstrafe im Vergleich

Gefährlich: Die Bürgschaft

Bei der Bürgschaft (siehe dazu Kapitel 7) sind handelsrechtlich zwei Punkte wichtig:


[image: check.gif] die Formfreiheit der Bürgschaft und

[image: check.gif] die Einrede der Vorausklage.


Zu beiden können Sie etwas Tabelle 13.3 und Tabelle 13.4 entnehmen. Zunächst zur Einrede der Vorausklage.




		
		So verhält es sich nach dem BGB
		So verhält es sich nach dem HGB
	




		Regelung
		§ 771 BGB
		§ 349 Satz 1 HGB
	


		Inhalt
		Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange nicht der Gläubiger eine Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner ohne Erfolg versucht hat (Einrede der Vorausklage).
		Einem Kaufmann steht die Einrede der Vorausklage nicht zu.
	


		Anmerkung
		Ein Gläubiger muss also erst einmal versuchen, beim eigentlichen Schuldner etwas zu holen.
		Verbürgt sich ein Kaufmann, liegt immer eine sogenannte selbstschuldnerische Bürgschaft vor (§ 773 Abs. 1 Nr. 1 BGB). Ein Kaufmann als Bürge kann immer sofort in Anspruch genommen werden.
	




Tabelle 13.3: Die Einrede der Vorausklage im Vergleich

Und nun zur Form des Bürgschaftsversprechens.




		
		So verhält es sich nach dem BGB
		So verhält es sich nach dem HGB
	




		Regelung
		§ 766 BGB
		§ 350 HGB
	


		Inhalt
		Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrags ist die schriftliche Erteilung der Bürgschaftserklärung erforderlich. Die Erteilung der Bürgschaftserklärung in elektronischer Form ist ausgeschlossen.
		Auf eine Bürgschaft […] finden, sofern die Bürgschaft auf der Seite des Bürgen […] ein Handelsgeschäft ist, die Formvorschriften des § 766 Satz 1 und 2 […] des Bürgerlichen Gesetzbuchs keine Anwendung.
	


		Anmerkung
		Schriftform der Bürgschaftserklärung (nicht zwingend des ganzen Vertrags!)
		Ein Kaufmann kann sich demnach formlos verbürgen. § 350 HGB gilt zudem für ein Schuldversprechen oder ein Schuldanerkenntnis.
	




Tabelle 13.4: Das Formerfordernis der Bürgschaft im Vergleich

Ein etwas ausführlicheres Beispiel dazu, wie das in einer Fallbearbeitung aussehen könnte, finden Sie im Kasten »Die Bürgschaft des Falk Findig«.


Die Bürgschaft des Falk Findig

Im vorherigen Kapitel hatte sich Falk Findig dem Unternehmer Ulf Ungemach gegenüber mündlich für einen Bekannten verbürgt. Nun nimmt Ulf ihn in Höhe von 50.000 Euro in Anspruch. Falk hatte, obwohl selbst unternehmerisch nicht nennenswert aktiv, Ulf eine Visitenkarten mit einem selbst erstellten Logo und dem Hinweis »Falk Findig e. K.« gegeben. Hat Ulf einen Anspruch auf die 50.000 Euro, wenn er auf die Kaufmannseigenschaft vertraute und die Bürgschaft ansonsten nicht eingegangen wäre?

Ausgehend von der Fallfrage Wer (= Ulf Ungemach) will was (= 50.000 Euro) von wem (= Falk) woraus (= § 765 BGB) könnte eine Lösung etwa wie folgt aussehen (Kurzgutachten mit Erläuterungen in Klammern):

Ulf könnte einen Anspruch auf Zahlung von 50.000 Euro gegenüber Falk haben gemäß § 765 BGB (Obersatz).

Dazu müsste das Tatbestandsmerkmal eines wirksamen Bürgschaftsvertrags erfüllt sein (Tatbestandsmerkmal genannt). Ein Bürgschaftsvertrag kommt wie jeder andere Vertrag durch entsprechende Willenserklärungen zustande (Tatbestandsmerkmal definiert), die zwar abgegeben wurden (Subsumtion), allerdings entsprach das Bürgschaftsversprechen von Falk nicht der erforderlichen Schriftform (§§ 766, 125 BGB), was nach BGB eigentlich die Nichtigkeit gemäß § 126 BGB zur Folge hätte (statt eines Ergebnisses taucht ein neues Rechtsproblem auf und die »Ausfahrt« in das HGB). Fraglich ist jedoch, ob sich nicht etwas anderes aus dem Handelsrecht ergibt und das Bürgschaftsversprechen formfrei möglich war. So wird das Schriftformerfordernis nach § 350 HGB modifiziert, wenn das Bürgschaftsversprechen für Falk ein Handelsgeschäft im Sinne des § 343 HGB, also das Geschäft eines Kaufmanns war (jetzt ist beim Tatbestandsmerkmal des § 350 HGB die Kaufmannseigenschaft zu prüfen). Eine Kaufmannseigenschaft nach §§ 1 ff. HGB entfällt, Falk selbst ist nicht nennenswert unternehmerisch aktiv. Allerdings könnte die Lehre vom Scheinkaufmann greifen: Mit Überreichen der Visitenkarte bestand (1.) der Rechtsschein, Falk sei Kaufmann. Falk, der die Visitenkarten selbst erstellt hat, ist dieser Rechtsschein folglich (2.) zurechenbar. Ulf war davon ausgegangen, dass Falk Kaufmann ist und damit (3) gutgläubig. Wie dem Sachverhalt zu entnehmen ist, hätte Ulf den Bürgschaftsvertrag ansonsten nicht geschlossen. Somit ist (4.) die Kausalität gegeben. Damit erfüllt er die Voraussetzungen eines Scheinkaufmanns. Folglich muss er die nachteiligen handelsrechtlichen Konsequenzen, das heißt der Verzicht auf die Schriftform in Kauf nehmen. Somit liegt ein wirksames Bürgschaftsversprechen vor.

Ergebnis: Ulf hat damit einen Anspruch auf Zahlung von 50.000 Euro gegenüber Falk aus § 765 BGB.

(Anmerkung: Darüber hinaus steht Falk die Einrede der Vorausklage nach § 349 HGB natürlich ebenso wenig zu.)



Eine Schippe drauf: Die Zinsen

Zinsen sind im Wirtschaftsleben überaus relevant. In Tabelle 13.5 finden Sie dazu zunächst eine Gegenüberstellung zur Zinshöhe.




		
		So verhält es sich nach dem BGB
		So verhält es sich nach dem HGB
	




		Regelung
		§ 246 BGB, § 288 Abs. 1 BGB
		§ 352 HGB, § 288 Abs. 2 BGB, § 353 HGB
	


		Inhalt
		Gesetzlicher Zinssatz: Ist eine Schuld nach Gesetz oder Rechtsgeschäft zu verzinsen, so sind vier vom Hundert für das Jahr zu entrichten, sofern nicht ein anderes bestimmt ist (§ 246 BGB). Verzugszinsen: Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz (§ 288 Abs. 1 BGB).
		Zinssatz: Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Ausnahme der Verzugszinsen, ist bei beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für das Jahr. Das gleiche gilt, wenn für eine Schuld aus einem solchen Handelsgeschäft Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind (§ 352 HGB). Verzugszinsen: Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz (§ 288 Abs. 2 BGB; ist zwar eine BGB-Regelung aber mit handelsrechtlichem Bezug). Kaufleute untereinander sind berechtigt, für ihre Forderungen aus beiderseitigen Handelsgeschäften vom Tag der Fälligkeit an Zinsen zu fordern. Zinsen von Zinsen können auf Grund dieser Vorschrift nicht gefordert werden (§ 353 HGB).
	


		Anmerkung
		Die Regelungen sagen zweierlei aus: Zum einen ist die Zinshöhe grundsätzlich 4 % (gesetzlicher Zinssatz) beziehungsweise 5 % (Verzugszinssatz). Zum anderen sind hinsichtlich des Zeitpunkts speziell Verzugszinsen erst mit Eintritt des Verzugs zu leisten (siehe zum Verzug Kapitel 8).
		Die Regelung modifiziert die BGB-Vorgaben: Zum einen gilt ein erhöhter gesetzlicher Zinssatz von 5 % (§ 352 HGB) und von 9 % bei Verzugszinsen (§ 288 Abs. 2 BGB). Zum anderen besteht ein Anspruch auf Zinsen bereits mit der Fälligkeit (§ 353 HGB).
	




Tabelle 13.5: Die Zinsregelungen im Vergleich

Cash! Die Vergütung

Ein Kaufmann kann für vieles eine Vergütung erhalten, wie Sie Tabelle 13.6 entnehmen können.




		
		So verhält es sich nach dem BGB
		So verhält es sich nach dem HGB
	




		Regelung
		Je nach Vertrag
		§ 354 Abs. 1 HGB
	


		Inhalt
		Je nach Vertrag
		Wer in Ausübung seines Handelsgewerbes einem anderen Geschäfte besorgt oder Dienste leistet, kann dafür ohne Verabredung Provision und, wenn es sich um Aufbewahrung handelt, Lagergeld nach den an dem Orte üblichen Sätzen fordern.
	


		Anmerkung
		Nach dem BGB ist je nach Vertrag eine Vergütung für eine Leistung explizit zu vereinbaren (Ausnahmen: §§ 612 Abs. 1, 632 Abs. 1, 653, 689 BGB).
		Im HGB gilt (Fiktion!) bei Geschäftsbesorgungen und Dienstleistungen der Grundsatz der Entgeltlichkeit und das selbst ohne explizite Vereinbarung.
	




Tabelle 13.6: Die Vergütung im Vergleich

Nicht verboten: Abtretung von Forderungen

Sollte es in einem handelsrechtlichen Fall darum gehen, dass eine Forderung vom Gläubiger auf einen Dritten übertragen wird (zur Abtretung nach §§ 389 ff. BGB lesen Sie Details in Kapitel 4), denken Sie an das in Tabelle 13.7 Dargelegte:




		
		So verhält es sich nach dem BGB
		So verhält es sich nach dem HGB
	




		Regelung
		§ 399 1. Alt. BGB
		§ 354a HGB
	


		Inhalt
		Eine Forderung kann nicht abgetreten werden, wenn die Leistung an einen anderen als den ursprünglichen Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhalts erfolgen kann oder wenn die Abtretung durch Vereinbarung mit dem Schuldner ausgeschlossen ist.
		Ist die Abtretung einer Geldforderung durch Vereinbarung mit dem Schuldner gemäß § 399 BGB ausgeschlossen und ist das Rechtsgeschäft, das diese Forderung begründet hat, für beide Teile ein Handelsgeschäft, […] so ist die Abtretung gleichwohl wirksam.
	


		Anmerkung
		Ein zwischen Schuldner und Gläubiger vereinbartes Abtretungsverbot schließt die Abtretung einer Forderung aus.
		Eine Abtretung bleibt bei Geldforderungen möglich. Kaufleute erhalten dadurch größere wirtschaftliche Handlungsfreiheit.
	




Tabelle 13.7: Die Abtretung im Vergleich

Verrechnet: Das Kontokorrent

Dies ist eine typische handelsrechtliche Besonderheit ohne eine vergleichbare Regelung im BGB. Dabei werden Forderungen auf eine bestimmte Art und Weise miteinander verrechnet, wie Sie Tabelle 13.8 entnehmen können.




		
		So verhält es sich nach dem BGB
		So verhält es sich nach dem HGB
	




		Regelung
		Keine
		§ 355 HGB
	


		Inhalt
		Keiner
		Nach der Legaldefinition ist es gegeben, wenn jemand mit einem Kaufmanne derart in Geschäftsverbindung steht, dass die aus der Verbindung entspringenden beiderseitigen Ansprüche und Leistungen nebst Zinsen in Rechnung gestellt und in regelmäßigen Zeitabschnitten durch Verrechnung und Feststellung des für den einen oder anderen Teil sich ergebenden Überschusses ausgeglichen werden (laufende Rechnung, Kontokorrent).
	


		Anmerkung
		Keine
		Das Kontokorrent ist eine handelsrechtliche Besonderheit.
	




Tabelle 13.8: Das Kontokorrent im Vergleich


[image: Icon_Hand.jpg]Das Kontokorrent zielt als handelsrechtliche Besonderheit darauf ab, den organisatorischen Aufwand für die Abrechnung wechselseitiger Forderungen zu vereinfachen: Nicht jedes Geschäft wird einzeln abgewickelt, sondern die Forderungen werden quasi gesammelt und nach einer gewissen Zeit verrechnet. Die Folge: Die individuellen Einzelbuchungen werden am Ende hinfällig. Entscheidend ist nur noch, was nach der Verrechnung bleibt: ein Rechnungsposten. Der ist bei einem Anerkenntnis (§ 781 BGB, das formlos und stillschweigend möglich ist) allein entscheidend (Novation). Daher können nach der Verrechnung vorherige Einzelforderungen nicht mehr gepfändet oder abgetreten werden. Sie haben sich quasi in Luft aufgelöst.



Nicht so schnell: Das Zurückbehaltungsrecht

Beim Zurückbehaltungsrecht (siehe Tabelle 13.9) kann jemand eine Leistung verweigern (rechtshemmende Einwendung, siehe dazu Kapitel 4).




		
		So verhält es sich nach dem BGB
		So verhält es sich nach dem HGB
	




		Regelung
		§ 273 Abs. 1 BGB
		§ 369 Abs. 1 HGB
	


		Inhalt
		Hat der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhältnis, auf dem seine Verpflichtung beruht, einen fälligen Anspruch gegen den Gläubiger, so kann er, sofern nicht aus dem Schuldverhältnis sich ein anderes ergibt, die geschuldete Leistung verweigern, bis die ihm gebührende Leistung bewirkt wird (Zurückbehaltungsrecht).
		Ein Kaufmann hat wegen der fälligen Forderungen, welche ihm gegen einen anderen Kaufmann aus den zwischen ihnen geschlossenen beiderseitigen Handelsgeschäften zustehen, ein Zurückbehaltungsrecht an den beweglichen Sachen und Wertpapieren des Schuldners […].
	


		Anmerkung
		Ein Zurückbehaltungsrecht besteht also nur bei Leistungen, die aus »demselben rechtlichen Verhältnis« stammen (Konnexität).
		Bei Geschäften unter Kaufleuten ist Konnexität entbehrlich.
	




Tabelle 13.9: Das Zurückbehaltungsrecht im Vergleich


[image: Icon_Hand.jpg]Sehen Sie sich auch § 371 HGB an. Danach ist ein Kaufmann als Gläubiger durchaus berechtigt, zurückbehaltene bewegliche Sachen oder Wertpapiere zu verwerten. Dazu braucht er jedoch einen vollstreckbaren Titel, etwa ein gerichtliches Urteil.



Gemach, gemach: Die Leistungszeit

Falls jemand seine Leistung nicht zur richtigen Zeit erbringt, gilt das in Tabelle 13.10 Dargelegte.




		
		So verhält es sich nach dem BGB
		So verhält es sich nach dem HGB
	




		Regelung
		§ 271 BGB
		§ 358 Abs. 1 HGB
	


		Inhalt
		(1) Ist eine Zeit für die Leistung weder bestimmt noch aus den Umständen zu entnehmen, so kann der Gläubiger die Leistung sofort verlangen, der Schuldner sie sofort bewirken.
(2) Ist eine Zeit bestimmt, so ist im Zweifel anzunehmen, dass der Gläubiger die Leistung nicht vor dieser Zeit verlangen, der Schuldner aber sie vorher bewirken kann.
		Bei Handelsgeschäften kann die Leistung nur während der gewöhnlichen Geschäftszeit bewirkt und gefordert werden.
	


		Anmerkung
		Die Leistung ist typischerweise sofort zu erbringen.
		Die Leistung ist typischerweise während der Geschäftszeit zu erbringen.
	




Tabelle 13.10: Die Leistungszeit im Vergleich

Korrekt: Der Leistungsinhalt

Das Handelsrecht bietet zudem eine in Tabelle 13.11 dargelegte Besonderheit bei sogenannten Gattungsschulden (siehe dazu Kapitel 4).




		
		So verhält es sich nach dem BGB
		So verhält es sich nach dem HGB
	




		Regelung
		§ 243 Abs. 1 BGB
		§ 360 HGB
	


		Inhalt
		Wer eine nur der Gattung nach bestimmte Sache schuldet, hat eine Sache von mittlerer Art und Güte zu leisten.
		Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Ware geschuldet, so ist Handelsgut mittlerer Art und Güte zu leisten.
	


		Anmerkung
		Orientierungsmaßstab für den Leistungsinhalt sind bei Gattungsschulden (siehe dazu Kapitel 4) Sachen mittlerer Art und Güte.
		Orientierungsmaßstab für den Leistungsinhalt ist bei Gattungsschulden Handelsgut mittlerer Art und Güte (das kann gemessen an der Qualität mehr oder weniger als der Durchschnitt sein – je nachdem, worum es konkret geht).
	




Tabelle 13.11: Der Leistungsinhalt im Vergleich

Meins oder deins? Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten

Dies ist ein absoluter Klassiker, der immer dann einschlägig ist, wenn es um den Erwerb von Eigentum von einem Nichtberechtigten geht (Details zum Eigentumserwerb lesen Sie in Kapitel 10).




		
		So verhält es sich nach dem BGB
		So verhält es sich nach dem HGB
	




		Regelung
		Nach § 932 Abs. 1 BGB
		§ 366 Abs. 1 HGB
	


		Inhalt
		(1) Durch eine nach § 929 erfolgte Veräußerung wird der Erwerber auch dann Eigentümer, wenn die Sache nicht dem Veräußerer gehört, es sei denn, dass er zu der Zeit, zu der er nach diesen Vorschriften das Eigentum erwerben würde, nicht in gutem Glauben ist. In dem Falle des § 929 Satz 2 gilt dies jedoch nur dann, wenn der Erwerber den Besitz von dem Veräußerer erlangt hatte.
	(2) Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört.
		Veräußert oder verpfändet ein Kaufmann im Betriebe seines Handelsgewerbes eine ihm nicht gehörige bewegliche Sache, so finden die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, auch dann Anwendung, wenn der gute Glaube des Erwerbers die Befugnis des Veräußerers oder Verpfänders, über die Sache für den Eigentümer zu verfügen, betrifft.
	


		Anmerkung
		Anknüpfungspunkt für den guten Glauben ist die vermeintliche Eigentümerstellung.
		Anknüpfungspunkt für den guten Glauben ist die vermeintliche Verfügungsbefugnis (»über die Sache für den Eigentümer zu verfügen«).
Kurz zur Erinnerung: Nach § 185 BGB kann jemand befugt sein, über einen Gegenstand zu »verfügen« (also vor allem Eigentum zu übertragen). Erfolgt das mit Einwilligung des Berechtigten (§ 183 Satz 1 BGB), so ist die Verfügung wirksam.
	




Tabelle 13.12: Der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten im Vergleich


[image: Icon_Hand.jpg]Tipp für die Fallbearbeitung: Am Beispiel des gutgläubigen Eigentumserwerbs vom Nichtberechtigten lässt sich wieder gut erkennen, wie das Handelsrecht punktuell das allgemeine Privatrecht des BGB modifiziert. Die »Ausfahrt« in das Handelsrecht über § 366 HGB knüpft an die Gutgläubigkeit an: Weiß der Erwerber von der fehlenden Eigentümerstellung des Verfügenden (scheitert also ein gutgläubiger Eigentumserwerb nach § 932 BGB), ist er aber vielleicht doch gutgläubig hinsichtlich der Verfügungsbefugnis – und das genügt für § 366 HGB.



Die speziellen Regeln für besondere Handelsgeschäfte

Sie finden im HGB einige spezielle Regelungen zu folgenden Geschäften:


[image: check.gif] Handelskauf

[image: check.gif] Kommissionsgeschäft

[image: check.gif] Frachtgeschäft

[image: check.gif] Speditionsgeschäft

[image: check.gif] Lagergeschäft


Doch der Reihe nach.

Geschäftig: Der Handelskauf

Der Kauf (§§ 433 ff. BGB) ist Ihnen ja mittlerweile geläufig. Speziell dieses Schuldverhältnis wird handelsrechtlich durch einige Vorschriften für die Bedürfnisse des Handelsverkehrs modifiziert. Sie finden im HGB dazu etwas in §§ 373 bis 381 HGB. Nachfolgend wieder eine Gegenüberstellung der maßgeblichen Regelungen nach dem BGB und dem HGB. Sie betreffen


[image: check.gif] den Annahmeverzug,

[image: check.gif] den Bestimmungskauf,

[image: check.gif] den Fixhandelskauf,

[image: check.gif] die Sachmängelhaftung.



[image: Icon_Hand.jpg]Um einen »Handelskauf« handelt es sich, wenn wenigstens einer der Vertragspartner Kaufmann ist und es um einen Vertrag geht, der Waren oder Wertpapiere zum Gegenstand hat (§§ 373 Abs. 1, 383 Abs. 1 HGB). Ebenso gilt der Handelskauf für den Werklieferungsvertrag (§ 381 Abs. 2 HGB), nicht dagegen zum Beispiel für Verträge über Grundstücke.



Nun aber zu den einzelnen Punkten.

Der Annahmeverzug

Es kann sein, dass ein Gläubiger die vom Schuldner angebotene Leistung nicht rechtzeitig annimmt (daher Gläubigerverzug genannt, §§ 293 ff. BGB, siehe dazu Kapitel 8). Das HGB modifiziert allerdings nicht den Annahmeverzug selbst. Es erweitert lediglich die Möglichkeiten eines Kaufmanns, wenn sich die andere Seite in Annahmeverzug befindet, und zwar im Hinblick auf die Hinterlegung und den Selbsthilfeverkauf (siehe Tabelle 13.13).




		
		So verhält es sich nach dem BGB
		So verhält es sich nach dem HGB
	




		Regelung
		§§ 372 ff. BGB
		§ 373 HGB
	


		Inhalt
		Hinterlegung: Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten kann der Schuldner bei einer dazu bestimmten öffentlichen Stelle für den Gläubiger hinterlegen, wenn der Gläubiger im Verzug der Annahme ist. Das Gleiche gilt, wenn der Schuldner aus einem anderen in der Person des Gläubigers liegenden Grund oder infolge einer nicht auf Fahrlässigkeit beruhenden Ungewissheit über die Person des Gläubigers seine Verbindlichkeit nicht oder nicht mit Sicherheit erfüllen kann (§ 372 BGB).
		Hinterlegung: Ist der Käufer mit der Annahme der Ware im Verzuge, so kann der Verkäufer die Ware auf Gefahr und Kosten des Käufers in einem öffentlichen Lagerhaus oder sonst in sicherer Weise hinterlegen (§ 373 Abs. 1 HGB).
Selbsthilfeverkauf: Er ist ferner befugt, nach vorgängiger Androhung die Ware öffentlich versteigern zu lassen; er kann, wenn die Ware einen Börsen- oder Marktpreis hat, nach vorgängiger Androhung den Verkauf auch aus freier Hand durch einen zu solchen Verkäufen öffentlich ermächtigten Handelsmakler oder durch eine zur öffentlichen Versteigerung befugte Person zum laufenden Preise bewirken. Ist die Ware dem Verderb ausgesetzt und Gefahr im Verzuge, so bedarf es der vorgängigen Androhung nicht; dasselbe gilt, wenn die Androhung aus anderen Gründen untunlich ist (§ 371 Abs. 2 HGB).
	


		Anmerkung
		Nach dem BGB kann die Hinterlegung bei einer öffentlichen Stelle (etwa Amtsgericht) erfolgen.
		Das HGB erweitert die Möglichkeiten des BGB: Ein Kaufmann kann eine Ware durchaus an anderer Stelle hinterlegen; obendrein steht ihm das Recht zum Selbsthilfeverkauf zu.
	




Tabelle 13.13: Der Annahmeverzug

Der Bestimmungskauf

Hier geht es darum, dass ein Käufer als Schuldner in Bezug auf eine Kaufsache bestimmte Spezifikationen (Form, Maß und Ähnliches) vornehmen soll, dies aber nicht tut und sich damit im Schuldnerverzug befindet. Dann hat der Verkäufer bestimmte Rechte (siehe Tabelle 13.14).




		
		So verhält es sich nach dem BGB
		So verhält es sich nach dem HGB
	




		Regelung
		Keine
		§ 375 HGB
	


		Inhalt
		Keiner
		(1) Ist bei dem Kaufe einer beweglichen Sache dem Käufer die nähere Bestimmung über Form, Maß oder ähnliche Verhältnisse vorbehalten, so ist der Käufer verpflichtet, die vorbehaltene Bestimmung zu treffen.
(2) Ist der Käufer mit der Erfüllung dieser Verpflichtung in Verzug, so kann der Verkäufer die Bestimmung statt des Käufers vornehmen oder gemäß den §§ 280, 281 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Schadensersatz statt der Leistung verlangen oder gemäß § 323 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom Vertrag zurücktreten. Im ersteren Falle hat der Verkäufer die von ihm getroffene Bestimmung dem Käufer mitzuteilen und ihm zugleich eine angemessene Frist zur Vornahme einer anderweitigen Bestimmung zu setzen. Wird eine solche innerhalb der Frist von dem Käufer nicht vorgenommen, so ist die von dem Verkäufer getroffene Bestimmung maßgebend.
	


		Anmerkung
		Keine
		Kommt der Käufer seiner Pflicht nach § 375 Abs. 1 HGB zur Bestimmung der Leistung nicht nach (und befindet er sich insoweit in Schuldnerverzug, §§ 286 ff. BGB), hat der Verkäufer (Kaufmann) die in § 375 Abs. 2 HGB beschriebenen Rechte: Bestimmung selbst vornehmen, Schadensersatz verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
	




Tabelle 13.14: Der Bestimmungskauf

Der Fixhandelskauf

Wenn bei einem Kauf die rechtzeitige Lieferung (also das »fixe« Einhalten eines Termins) nicht erfolgt ( relatives Fixgeschäft), stellt sich die Frage, welche Rechte dem Käufer zustehen (siehe Tabelle 13.15).




		
		So verhält es sich nach dem BGB
		So verhält es sich nach dem HGB
	




		Regelung
		§ 323 BGB
		§ 376 HGB
	


		Inhalt
		(1) Erbringt bei einem gegenseitigen Vertrag der Schuldner eine fällige Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß, so kann der Gläubiger, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat, vom Vertrag zurücktreten.
(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn
1. […]
2. der Schuldner die Leistung bis zu einem im Vertrag bestimmten Termin oder innerhalb einer im Vertrag bestimmten Frist nicht bewirkt, obwohl die termin- oder fristgerechte Leistung nach einer Mitteilung des Gläubigers an den Schuldner vor Vertragsschluss oder aufgrund auf Grund anderer den Vertragsabschluss begleitenden Umstände für den Gläubiger wesentlich ist.
3. […]
		(1) Ist bedungen, dass die Leistung des einen Teiles genau zu einer festbestimmten Zeit oder innerhalb einer festbestimmten Frist bewirkt werden soll, so kann der andere Teil, wenn die Leistung nicht zu der bestimmten Zeit oder nicht innerhalb der bestimmten Frist erfolgt, von dem Vertrage zurücktreten oder, falls der Schuldner im Verzug ist, statt der Erfüllung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Erfüllung kann er nur beanspruchen, wenn er sofort nach dem Ablaufe der Zeit oder der Frist dem Gegner anzeigt, dass er auf Erfüllung bestehe.
	


		Anmerkung
		Rücktrittsrecht (ohne Fristsetzung!) wegen nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung gemäß § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB
		Hier hat der Verkäufer folgende Rechte: (1) Rücktritt (wie im BGB, § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB), (2) Schadensersatz wegen Nichterfüllung, (3) Gegebenenfalls Erfüllungsanspruch.
	




Tabelle 13.15: Der Fixhandelskauf

Die Sachmängelhaftung

Ist ein Kaufgegenstand mangelhaft, kommen die Kaufgewährleistung und die Sachmängelhaftung ins Spiel, für die es ebenfalls handelsrechtliche Besonderheiten gibt (siehe Tabelle 13.16).


[image: Icon_Hand.jpg]Die Sachmängelhaftung und die handelsrechtlichen Modifikationen gehören zu den »Klassikern«. Die Regelung sollten Sie in jedem Falle kennen.






		
		So verhält es sich nach dem BGB
		So verhält es sich nach dem HGB
	




		Regelung
		§ 437 ff. BGB
		§ 377 HGB
	


		Inhalt
		Ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist,
1. nach § 439 Nacherfüllung verlangen,
2. nach den §§ 440, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 441 den Kaufpreis mindern und
3. nach den §§ 440, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.
		(1) Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Käufer die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen.
(2) Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
	


		Anmerkung
		Kaufgewährleistungsansprüche bei Vorliegen der Voraussetzungen
		Der Clou liegt in der Genehmigungsfiktion nach § 377 Abs. 2 HGB. Tritt sie ein, können keine Kaufgewährleistungsansprüche (§ 437 BGB) mehr geltend gemacht werden.
Die Untersuchung und Rüge ist eigentlich keine »Pflicht«, sondern eine sogenannte »Obliegenheit« in eigener Sache. Wie schnell und intensiv die Untersuchung ausfallen muss, hängt vom Einzelfall und von der Ware ab. Sie ist bei leicht verderblichen Waren sicher kürzer.
	




Tabelle 13.16: Die Sachmängelhaftung

Zur Illustration noch ein weiteres Beispiel:


[image: Icon_beispiel.jpg]Erinnern Sie sich noch an den Fall aus dem vorausgegangenen Kapitel zum defekten Laserdrucker, den die SchneeWittChen GmbH von der Büro4U AG gekauft hatte? Bei dem hatte sich nach der Installation drei Wochen nach der Lieferung ein Defekt gezeigt, der auf einen Fabrikationsfehler zurückging. Kann die SchneeWittChen GmbH eine Neulieferung verlangen?



Ausgehend von der Eingangsfrage »Wer« (= SchneeWittChen GmbH) will »was« (= Neulieferung) von »wem« (= der Büro4U AG) »woraus?« (= § 437 Nr. 1 BGB als Anspruchsgrundlage, siehe zur Nacherfüllung als Kaufgewährleistungsrecht Kapitel 8). In Tabelle 13.17 finden Sie links wiederum einen Lösungsvorschlag und rechts einige Anmerkungen.




		Lösungsvorschlag (Gutachten)
		Anmerkung
	




		Die SchneeWittChen GmbH könnte gegenüber der Büro4U AG einen Anspruch auf Nacherfüllung gemäß § 437 Nr. 1 BGB haben.
		Obersatz (denken Sie an die vier W-Fragen)
	


		Voraussetzung wäre zunächst das Bestehen eines Kaufvertrags.
		Erstes Tatbestandsmerkmal genannt
	


		Ein Kaufvertrag, der dazu verpflichtet, gegen Entgelt das Eigentum an einer Sache zu übertragen, kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Antrag und Annahme, zustande.
		Definition
	


		Wie dem Sachverhalt zu entnehmen ist, hat die SchneeWittChen GmbH den Laserdrucker erworben, sodass die entsprechenden Willenserklärungen vorliegen.
		Subsumtion
	


		Ein Kaufvertrag liegt damit vor.
		Ergebnis
	


		Der Laserdrucker müsste zudem mangelhaft sein.
		Zweites Tatbestandsmerkmal
	


		Ein Mangel besteht insbesondere dann, wenn sich die Sache nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet (§ 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB).
		Definition
	


		Der Drucker ist defekt und lässt sich gar nicht in Betrieb nehmen.
		Subsumtion
	


		Somit eignet er sich auch nicht für die gewöhnliche Verwendung.
		Ergebnis
	


		Der Mangel müsste nach § 434 Abs. 1 zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgelegen haben, nämlich bei Gefahrübergang.
		Weiteres Tatbestandsmerkmal
	


		Mit der Übergabe der Sache geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung auf den Käufer über, § 446 BGB.
		Definition
	


		Hier beruht der Defekt auf einem Fabrikationsfehler und lag also demnach schon bei Gefahrübergang vor.
		Subsumtion plus Ergebnis (diesmal kurz in einem Satz)
	


		Fraglich ist aber, ob die Ware nicht als genehmigt gilt (§ 377 Abs. 2 HGB) und die Kaufgewährleistungsansprüche ausgeschlossen sind.
		Hier erfolgt nun die Ausfahrt in das Handelsrecht.
	


		Dazu müsste ein beidseitiger Handelskauf vorliegen.
		Erstes Tatbestandsmerkmal des § 377 HGB
	


		Ein beidseitiger Handelskauf ist dann gegeben, wenn die am Kauf beteiligten Vertragspartner beide Kaufleute sind (§ 343 HGB).
		Definition
	


		Die GmbH und die AG sind beide Formkaufleute (§ 6 HGB), sodass es sich um einen beidseitigen Handelskauf handelt.
		Subsumtion plus Ergebnis wieder kurz in einem Satz
	


		Der Kaufgegenstand müsste zudem mangelhaft gewesen sein, was – wie bereits geprüft – vorliegt.
		Hier können Sie einfach auf Ihre obigen Ergebnisse verweisen.
	


		Fraglich ist, ob die Mängelanzeige rechtzeitig erfolgte (für ein arglistiges Verschweigen bestehen keine Anhaltspunkte), was bei einem offenen Mangel »unverzüglich« nach Ablieferung geschehen muss (§ 377 Abs. 1 HGB).
		Hier liegt das eigentliche Problem.
	


		Unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 BGB). Zwar gibt es keine starren Fristen. Ziel des Handelsrechts ist es aber vor allem, Rechtsklarheit für die Vertragsparteien zu schaffen, sodass etwaige Fristen eher auf wenige Tage beschränkt sind.
		Definition / rechtliche Erläuterung
	


		Im vorliegenden Fall erfolgte nach Ablieferung des Druckers überhaupt keine Inspektion und damit keine Mängelanzeige. Das geschah erst drei Wochen später nach dem Versuch der Inbetriebnahme. Damit ist eine auf wenige Tage beschränkte Frist nicht mehr gewahrt.
		Subsumtion
	


		Die Mängelanzeige erfolgte somit nicht unverzüglich.
		Ergebnis
	


		Die Ware gilt als genehmigt. Ein Anspruch der SchneeWittChen GmbH gegenüber der Büro4U AG auf Nacherfüllung gemäß § 437 Nr. 1 BGB besteht demnach nicht.
		Gesamtergebnis
	




Tabelle 13.17: Fall »Der Laserdrucker«


[image: Icon_Hand.jpg]Tipp für die Fallbearbeitung. Sie sollten § 377 HGB im Rahmen einer Falllösung an der passenden Stelle thematisieren, nämlich im Rahmen eines eigentlich bestehenden Gewährleistungsanspruchs (zum Beispiel auf Nacherfüllung gemäß § 437 Nr. 1 BGB oder Rücktritt, § 427 Nr. 2 BGB etc.). Der könnte ausnahmsweise aber ausgeschlossen sein, und zwar weil die Ware nach § 377 Abs. 2 HGB als genehmigt gilt (»Ausfahrt« in das HGB). Dann gehen Sie auf die Tatbestandsmerkmale des § 377 HGB ein, die sich aus dem Zusammenspiel mit Abs. 1 ergeben.



Neben dem Handelskauf gibt es im HGB noch ein paar weitere besondere Handelsgeschäfte.

Dazwischengeschaltet: Das Kommissionsgeschäft

Die Praxis kennt das Kommissionsgeschäft in unterschiedlichen Zusammenhängen. Im HGB finden Sie Regelungen dazu in den §§ 383 bis 406 HGB. Eine Erläuterung bietet § 383 Abs. 1 HGB:


»Kommissionär ist, wer es gewerbsmäßig übernimmt, Waren oder Wertpapiere für Rechnung eines anderen (des Kommittenten) in eigenem Namen zu kaufen oder zu verkaufen.«


Ein Kommissionär wird also im eigenen Namen, jedoch für fremde Rechnung tätig. Daraus ergeben sich rechtliche Beziehungen, an denen drei Personen beteiligt sind, mit folgenden Rechtsverhältnissen:


[image: check.gif] Das Rechtsverhältnis zwischen dem Kommissionär und dem Dritten: Inhalt der Kommission ist ja, dass der Kommissionär Waren oder Wertpapiere von einem beziehungsweise an einen Dritten verkauft. Das ist das Ausführungsgeschäft.

[image: check.gif] Das Rechtsverhältnis zwischen dem Kommissionär und dem Kommittenten: Es ist gekennzeichnet durch den Kommissionsvertrag. Das ist ein Geschäftsbesorgungsvertrag in Form eines Dienst- oder Werkvertrags gemäß § 675 BGB. Der Kommissionsvertrag ist die rechtliche Grundlage für das Tätigwerden. Der Kommissionär hat folgende Pflichten und Rechte:


• Ausführungsgeschäft: Ausführung des übernommenen Geschäfts (§ 384 Abs. 1 HGB)

• Abwicklungsgeschäft: Herausgabe des Erlangten an den Kommittenten (§ 382 Abs. 2 HGB)

• Anspruch auf Provision- und Aufwendungsersatz (§ 396 Abs. 1, 2 HGB)

[image: check.gif] Das Rechtsverhältnis zwischen dem Dritten und dem Kommittenten: Hier gibt es keine direkten rechtlichen Beziehungen.



[image: Icon_gluehlampe.jpg]Wie eingangs kurz erwähnt, finden Sie Kommissionsgeschäfte in der Praxis in ganz unterschiedlichen Branchen und Zusammenhängen: Der Verkauf eines Pkw (einer Antiquität, eines Kunstwerks etc.) kann vom Verkäufer auf Kommission erfolgen. Oder Sie erwerben im Vorverkauf ein Ticket für ein Konzert beziehungsweise eine Theateraufführung. Wirtschaftsrechtlich von Interesse ist nicht zuletzt der Kauf und Verkauf von Wertpapieren, den Banken für ihre Kunden übernehmen.



Logistisch: Das Fracht-, Speditions- und Lagergeschäft

In der Praxis ebenfalls bedeutsam sind das Fracht-, Speditions- und Lagergeschäft, was nicht zuletzt eine eigene Fachanwaltschaft für Transport und Speditionsrecht unterstreicht. Wirtschaftsrechtlich relevant ist all das beispielsweise im Kontext der Logistik: Dabei geht es um die clevere Organisation sowie die Durchführung des Versands und der Lagerung von Waren, Materialien etc. Das berührt ganz unterschiedliche rechtliche Themenbereiche (angefangen vom Recht des nationalen und grenzüberschreitenden Straßentransports über das Recht des nationalen und grenzüberschreitenden Transports zu Wasser, auf der Schiene und in der Luft bis hin zum Zollrecht). Im Rahmen des Studiums wird es, wenn überhaupt, allenfalls am Rande thematisiert. Daher nur ein kurzer Überblick, beschränkt auf die handelsrechtlichen Grundlagen. Im HGB finden Sie unter anderem etwas zum


[image: check.gif] Frachtgeschäft (§§ 407 bis 452d HGB). Der Frachtvertrag (§ 407 HGB) begründet einen


• Anspruch des Absenders. Durch den Frachtvertrag wird der Frachtführer verpflichtet, das Gut zum Bestimmungsort zu befördern und dort an den Empfänger abzuliefern (Abs. 1).

• Anspruch des Frachtführers. Der Absender wird verpflichtet, die vereinbarte Fracht zu zahlen (Abs. 2).

[image: check.gif] Speditionsgeschäft (§§ 453 bis 466 HGB). Der Speditionsvertrag (§ 453 HGB) begründet einen


• Anspruch des Versenders. Durch den Speditionsvertrag wird der Spediteur verpflichtet, die Versendung des Gutes zu besorgen (Abs. 1).

• Anspruch des Spediteurs. Der Versender wird verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu zahlen (Abs. 2).

[image: check.gif] Lagergeschäft. Der Lagervertrag (§ 467 HGB) begründet einen


• Anspruch des Einlagerers. Durch den Lagervertrag wird der Lagerhalter verpflichtet, das Gut zu lagern und aufzubewahren (Abs. 1).

• Anspruch des Lagerhalters. Der Einlagerer wird verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu zahlen (Abs. 2).


Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Sie haben in diesem Kapitel nun einige Besonderheiten der Handelsgeschäfte kennengelernt. Sie wissen nicht nur, was entsprechende Geschäfte sind und dass man zwischen einen und beidseitigen Handelsgeschäften unterscheiden kann. Sie wissen auch, wie solche Geschäfte zustande kommen und welche Bedeutung das Schweigen der Beteiligten haben kann. Neben dem Schweigen auf ein Angebot zu Geschäftsbesorgung ist vor allem das Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben von Bedeutung. Ein Sammelsurium von unterschiedlichen Einzelaspekten, die die BGB-Regelungen teils modifizieren, teils ergänzen, haben Sie darüber hinaus kennengelernt. Das berührt einzelne Schuldverhältnisse (etwa die Bürgschaft) und reicht bis hin zu sachenrechtlichen Facetten, wie dem gutgläubigen Erwerb von Nichtberechtigten. Darüber hinaus kennen Sie nun spezielle Regeln für besondere Handelsgeschäfte (den Handelskauf, das Kommissionsgeschäft und auch das Fracht-, Speditions- und Lagergeschäft). Im Fokus steht zumeist der Handelskauf und dabei vor allem die Sachmängelhaftung, mit der Sie sich eingehend vertraut machen sollten. Wagen Sie im nächsten Kapitel den Sprung in das Gesellschaftsrecht und lernen Sie dort weitere Bezüge zum Handelsrecht kennen.



	
		
	14

	Die Personengesellschaften

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Sich im Gesellschaftsrecht orientieren

	[image: arrow] Personengesellschaften überblicken

	[image: arrow] Ausgewählte Rechtsfragen beantworten



Wer ein Unternehmen führt, kann das allein tun (vielleicht unterstützt von ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern). Und tatsächlich finden sich in der Wirtschaftspraxis allerhand Einzelunternehmen, bei denen nur einer im Chefsessel sitzt: der Inhaber.


[image: Icon_Hand.jpg]Der ist – wenn die handelsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind – Einzelkaufmann (§§ 1 ff. HGB, dazu Kapitel 12). Ansonsten handelt es sich um einen nicht kaufmännischen Kleingewerbetreibenden.



Ebenso gut kann man sich mit mehreren zusammentun, um pfiffige Geschäftsideen auf den Weg zu bringen und möglichst erfolgreich am Markt zu etablieren. Wie heißt es doch: »Zusammen ist man weniger allein«. Personenzusammenschlüsse in Form von Gesellschaften nehmen also als mehr oder weniger selbstständige Akteure am Wirtschaftsleben teil (siehe zu den Akteuren Kapitel 3). Bei allen Unterschieden im Detail lassen sich Gesellschaften letztlich doch auf einen gemeinsamen Nenner bringen.


[image: Icon_Hand.jpg]Eine Gesellschaft ist eine Personenvereinigung, deren Mitglieder sich rechtsgeschäftlich zusammengeschlossen haben, um einen gemeinschaftlichen Zweck zu verfolgen.



Solche Gesellschaften werfen eine ganze Reihe von Fragen auf:


[image: check.gif] Wie entstehen Gesellschaften?

[image: check.gif] Welche Rechte und Pflichten haben die Gesellschafter?

[image: check.gif] Wer ist wie beteiligt?

[image: check.gif] Wer muss gegebenenfalls für Schulden geradestehen?


Bei einem Einzelunternehmer stellen sich diese Fragen entweder gar nicht oder aber sie lassen sich einfacher beantworten, weil es keine Besonderheiten gibt. Bei einer Gesellschaft ist das etwas verzwickter.

In diesem Kapitel geht es nun um einige gesellschaftsrechtliche Details. Aber keine Sorge: Zum einen kennen Sie vieles von dem, was Ihnen nachstehend begegnet, oft schon aus anderen Zusammenhängen. Und zum anderen stellen sich bei Gesellschaften, egal welcher Art, ohnehin meist dieselben Fragen. Das Gesellschaftsrecht lässt sich daher in den Grundzügen leicht meistern.

Zunächst gibt Ihnen ein kurzer Überblick Orientierung, bevor Sie sich davon ausgehend an ausgewählte Rechtsformen machen können. Den Auftakt machen die in der Kapitelüberschrift angesprochenen Personengesellschaften (im nächsten Kapitel geht es dann um die Kapitalgesellschaften). Sie wissen am Ende dann nicht nur, wie man Gesellschaften gründet, sondern können ferner die Vor- und Nachteile bestimmter Rechtsformen einschätzen. Starten Sie wieder wie gewohnt mit einer kurzen Fallstudie:


[image: Icon_beispiel.jpg]Rückblende – Montag 14:30 Uhr. Liu, Katja und Sebastian haben sich erneut mit Rechtsanwältin Dr. Bisnet verabredet. »Die Geschäftsidee mit den duftenden Büroklammern nimmt ja inzwischen konkrete Formen an«, meint die Juristin. »Haben Sie schon einmal überlegt, dazu eine Gesellschaft zu gründen?«. »Ja klar«, meint Katja. »Aber was würden Sie empfehlen?«.



Das Gesellschaftsrecht: Ein erster Überblick

Den besten Zugang zum Gesellschaftsrecht erhalten Sie, wenn Sie ganz einfach zwei große Kategorien unterscheiden:


[image: check.gif] Personengesellschaften: Bei ihnen sind die Gesellschafter mehr oder weniger gleichberechtigt unternehmerisch eingebunden. Sie lenken selbst die Geschicke der Gesellschaft. Daher spricht man vom sogenannten Prinzip der Selbstorganschaft. Allerdings droht das Risiko einer unbeschränkten Haftung. Personengesellschaften sind insbesondere


• die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR),

• die offene Handelsgesellschaft (OHG),

• die Kommanditgesellschaft (KG).

[image: check.gif] Kapitalgesellschaften: Bei ihnen ist die jeweilige Gesellschaft stärker rechtlich verselbstständigt (juristische Person). Wichtige Aufgaben können sogar von externen Personen wahrgenommen werden, weshalb für Kapitalgesellschaften das sogenannte Prinzip der Fremdorganschaft charakteristisch ist. Das Risiko der persönlichen Haftung der Gesellschafter ist minimiert. Wichtige Kapitalgesellschaften sind


• die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH),

• die Aktiengesellschaft (AG).


Die vorgenannten Gesellschaften stehen im Mittelpunkt dieses und des nächsten Kapitels. Ergänzt werden Ausführungen jeweils um ein paar Hinweise zu anderen Gesellschaften.


[image: Icon_definition.jpg]Für welche Rechtsform man sich entscheidet, ist den Parteien grundsätzlich freigestellt (Grundsatz der Rechtsformwahl), jedenfalls soweit keine zwingenden Regelungen dem entgegenstehen. Allerdings muss man sich eine der bestehenden Rechtsformen aussuchen; man kann selbst keine neuen erfinden (Grundsatz des Rechtsformzwangs). Was jedoch geht: Sie können Rechtsformen miteinander kombinieren (Grundsatz der Vertragsfreiheit). Ein bekanntes Beispiel ist die GmbH & Co KG.




[image: Icon_gluehlampe.jpg]Das Zünglein an der Waage bei der Wahl der passenden Rechtsform spielen in der Praxis häufig haftungs- und steuerrechtliche Argumente.



In Abbildung 14.1 finden Sie einen Überblick zu (einigen, nicht allen) Gesellschaftsformen.


	 

  
  
  [image: fg1401.jpg]
  
Abbildung 14.1: Einige Gesellschaftsformen im Überblick




Mal was Neues: Das Umwandlungsrecht

Man kann einmal gegründete Gesellschaften auch reorganisieren und in andere Rechtsformen überführen. Auslöser dafür sind beispielsweise der Zusammenschluss von Unternehmen (Fusionen) oder das Veräußern von Unternehmen etc. Solche Umwandlungen sind aber durchaus nicht ohne. Eine spezielle rechtliche Grundlage dafür gibt es mit dem Umwandlungsgesetz (UmwG), das beispielsweise die Möglichkeiten der Verschmelzung, der Spaltung (Aufspaltung, Abspaltung, Ausgliederung), der Vermögensübertragung und des Formwechsels vorsieht (§ 1 Abs. 1 UmwG).



Die Personengesellschaften GbR, OHG und KG bauen nach dem Schachtelprinzip aufeinander auf. Starten Sie daher zunächst mit der GbR. Sie ist von der gesetzlichen Konzeption so etwas wie die Grundform der Personengesellschaften, selbst wenn die Praxis ihr inzwischen einen neuen Anstrich verpasst und sie der OHG angenähert hat. Aber sehen Sie selbst.

Einfach umgesetzt: Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Sie können sich die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (manchmal BGB-Gesellschaft genannt) vergleichsweise schnell anhand folgender Fragen erschließen:


[image: check.gif] Was ist eine GbR?

[image: check.gif] Wie gründet man eine GbR?

[image: check.gif] Wie ist das Verhältnis der Gesellschafter untereinander (Innenverhältnis)?

[image: check.gif] Wie ist das Verhältnis gegenüber Dritten (Außenverhältnis)?

[image: check.gif] Wie erfolgen der Ein- und Austritt als Gesellschafter?

[image: check.gif] Wie endet eine GbR?


Geregelt ist die GbR – wer hätte es gedacht – natürlich im BGB, und zwar in den §§ 705 bis 740 BGB. Gleich die erste Vorschrift verrät Ihnen, was eine GbR ist. So heißt es in § 705 BGB:


[image: Icon_definition.jpg]Eine GbR ist eine Gesellschaft, bei der sich die Gesellschafter durch den Gesellschaftsvertrag gegenseitig verpflichten, die Erreichung eines gemeinsamen Zweckes in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten.



Die einzelnen Merkmale dieser Definition werden klarer, wenn Sie sich anschauen, wie man eine solche Gesellschaft gründet.

Die Gründung einer GbR

Eine GbR lässt sich leicht gründen. Man braucht


[image: check.gif] einen Zusammenschluss mehrerer durch Gesellschaftsvertrag.


• Vertragsparteien: Es muss zwei oder mehr Gesellschafter geben. Als Gesellschafter einer GbR kommen natürliche oder juristische Personen (GmbH, AG) sowie andere Personenzusammenschlüsse (GbR, OHG, KG) infrage.

• Vertragsschluss: Ein Gesellschaftsvertrag ist ein Vertrag wie jeder andere. Insoweit gelten die allgemeinen Regelungen (§§ 145 ff. BGB, siehe dazu Kapitel 5). Gehören andere Gesellschaften zu den Vertragsparteien, werden sie entsprechend vertreten (§§ 164 ff. BGB). Sollte ein Vertrag nichtig sein, denken Sie gegebenenfalls an die Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft (siehe dazu den betreffenden Kasten).

• Vertragsform: Der Vertrag kann formfrei geschlossen werden, was eine unkomplizierte Gründung ermöglicht. Eine Ausnahme gilt allerdings, wenn Immobilien im Spiel sind; dann muss ein Notar den Gesellschaftsvertrag beurkunden (siehe § 311b Abs. 1 BGB).

• Vertragsinhalt: Regeln lässt sich so ziemlich alles, wobei quasi als Mindestanforderungen die beiden gleich noch näher vorgestellten Punkte Gesellschaftszweck und Förderpflicht deutlich werden müssen.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Wenn Sie einen praxisbezogenen Einblick bekommen möchten, schauen Sie sich auf den Seiten der Industrie- und Handelskammern um. Dort finden Sie manchmal Musterverträge.



[image: check.gif] einen Gesellschaftszweck. Das Erreichen – oder wie es das BGB selbst ausdrückt das »Fördern« – eines gemeinsamen Zweckes ist das kennzeichnende Merkmal einer GbR. Der Zweck kann (fast) x-beliebig sein: Egal ob wirtschaftlich oder ideell, eigennützig oder fremdbezogen, dauerhaft oder nur vorübergehend – alles ist machbar. Es dürfen nur keine verbotenen oder sittenwidrigen Zwecke verfolgt werden; das führt zur Nichtigkeit (§§ 134, 138 BGB). Und es darf nicht um den Betrieb eines Handelsgewerbes (siehe dazu Kapitel 12) gehen. Denn dann handelt es sich nicht um eine GbR, sondern zwangsläufig entweder um eine OHG oder gegebenenfalls eine KG (§§ 105 Abs. 1, 161 Abs. 1 HGB).

[image: check.gif] eine Förderpflicht. Den Gesellschaftern obliegt eine Förderpflicht (insbesondere Beitragspflicht). Insoweit bestehen wieder viele Freiheiten: Die Beiträge (Einlagen) sind nicht zwingend auf Geld gerichtet. Ebenfalls möglich ist das Einbringen von beweglichen oder unbeweglichen Sachen (Maschinen, Grundstücke) sowie anderen Gegenständen und Rechten (Forderungen oder gewerbliche Schutzrechte, etwa Patente etc.), ja sogar das Bereitstellen der eigenen Arbeitskraft beziehungsweise sonstigen Know-hows ist möglich (§ 706 BGB).


Sie sehen: An das Entstehen der GbR sind wirklich keine allzu hohen Anforderungen gestellt: kein bestimmter Zweck, kein Mindestkapital, keine Eintragungspflicht in irgendein Register und obendrein weitgehende Formfreiheit.

Ist die GbR entstanden, existiert sie


[image: check.gif] als Innengesellschaft. Hier wird nach außen gegenüber Dritten (Kunden, Geschäftspartnern) das Bestehen einer Gesellschaft gar nicht offenbar.

[image: check.gif] oder als Außengesellschaft. Hier tritt die GbR als Gesellschaft nach außen hin auf (was im Wirtschaftsleben regelmäßig der Fall ist). Als Außengesellschaft ist die GbR rechtsfähig (zur Rechtsfähigkeit siehe Kapitel 3).



[image: Icon_Hand.jpg]Die GbR zählt aufgrund ihrer Flexibilität sicher mit zu den zahlenmäßig bedeutendsten Gesellschaftsformen hierzulande, lässt sie sich doch für die unterschiedlichsten Zwecke nutzen. Als Rechtsform ist sie vor allem für kleingewerbliche Unternehmen oder nicht gewerbliche Unternehmen von Interesse.




[image: Icon_beispiel.jpg]Liu, Katja und Sebastian könnten sich dann zu einer GbR zusammenschließen, sofern sie kein Handelsgewerbe betreiben, sondern lediglich Kleingewerbetreibende sind (ob sie das wollen?). Ebenso ist eine GbR möglich beim Zusammenschluss von Freiberuflern (die betreiben ja nie ein Handelsgewerbe) und sonstigen Zusammenschlüssen (angefangen von Fahr- und Lottotippgemeinschaften über die stille Gesellschaft (§ 230 ff. HGB) bis hin zu einem Bankenkonsortium, das ein Unternehmen beim Börsengang begleitet).




Die Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft

Ist der Gesellschaftsvertrag doch einmal unwirksam (beispielsweise aufgrund mangelnder Geschäftsfähigkeit eines Gesellschafters oder Anfechtung wegen Irrtums beziehungsweise arglistiger Täuschung), lassen sich daraus eigentlich keine Rechte herleiten. Wäre die Gesellschaft schon aktiv geworden, müsste alles nach bereicherungsrechtlichen Grundsätzen rückabgewickelt werden (siehe dazu Kapitel 9). Das ist jedoch unpraktikabel. In diesem Fall greift die Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft (gilt bei anderen Gesellschaftsformen ebenfalls). Danach gilt die Gesellschaft für die Vergangenheit als beständig und das Gesellschaftsrecht greift (ähnlich wie bei der Lehre vom faktischen Arbeitsverhältnis im Arbeitsrecht, siehe Kapitel 16). Eine Ausnahme davon: Es dürfen keine schutzwürdigen Belange bestimmter Personen entgegenstehen, was vor allem bei der Beteiligung Minderjähriger der Fall ist, die stets geschützt sind. Ist ein Beteiligter beispielsweise ein 16-jähriger Jungunternehmer, läuft die Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft selbst ins Leere.



Das Innenverhältnis der GbR

Besteht eine Gesellschaft, lohnt es, einmal den Deckel aufzumachen und sich das Innenleben genauer anzusehen. Gemeint ist das Verhältnis der Gesellschafter untereinander und in Bezug auf die Gesellschaft. Drei Punkte sind wichtig:


[image: check.gif] die Geschäftsführung

[image: check.gif] die Rechte und Pflichten der Gesellschafter

[image: check.gif] das Vermögen der Gesellschaft


Die Geschäftsführung

Beim ersten Punkt, der Geschäftsführung, geht es um Folgendes:


[image: Icon_definition.jpg]Die Geschäftsführung bezieht sich darauf, wer im Innenverhältnis tatsächliche oder rechtsgeschäftliche Maßnahmen zur Förderung des Gesellschaftszwecks durchführen darf (und zwar das komplette ABC der anfallenden Tätigkeiten, wie Anstellungen vornehmen, Bücher führen, Controlling sicherstellen und so weiter).



Dabei stellen sich zwei Fragen:


[image: check.gif] Wem obliegt die Geschäftsführung? Das hängt davon ab, ob die Gesellschafter dazu eine Regelung getroffen haben oder nicht.


• Die Gesellschafter haben keine Regelung getroffen. Nach § 709 Abs. 1 BGB steht die Geschäftsführung grundsätzlich allen gemeinschaftlich zu; jedes Geschäft bedarf demnach der Zustimmung aller Gesellschafter (Einstimmigkeit).

• Die Gesellschafter haben eine Regelung getroffen. Die Gesellschafter können abweichend Regelungen zur Geschäftsführung vornehmen (etwa Mehrheitsentscheidungen, § 709 Abs. 2 BGB, oder die Übertragung der Geschäftsführung auf einen oder mehrere Gesellschafter, § 710 BGB). Das ist unproblematisch und findet sich in der Praxis häufig; die Gesellschaft wird dadurch handlungsfähiger (zu viele Köche verderben ja bekanntlich den Brei).

[image: check.gif] Welchen Umfang hat die Geschäftsführung? Von der Geschäftsführung sind vor allem solche Handlungen gedeckt, die gewöhnlich anfallen. Sind grundlegende Aspekte berührt, die zum Beispiel den Bestand oder den Zweck der GbR betreffen, bedarf es der Zustimmung aller.



[image: Icon_Hand.jpg]Der Geschäftsführer einer GbR hat die gleiche rechtliche Stellung wie ein Beauftragter (§ 713 BGB). Er ist den Mitgesellschaftern auskunfts-, rechenschafts- und herausgabepflichtig (§§ 666 f. BGB). Umgekehrt steht ihm ein Aufwendungsersatzanspruch zu (§ 670 BGB).



Die Rechte und Pflichten

Zu den Rechten und Pflichten der Gesellschafter kann der Gesellschaftsvertrag etwas regeln. Ansonsten hilft das BGB:


[image: check.gif] Rechte der Gesellschafter: Dazu zählen vor allem die den Gesellschaftern persönlich zustehenden Mitverwaltungsrechte (als Ausdruck des oben erwähnten Prinzips der Selbstorganschaft). Darunter fallen


• das Recht zur Geschäftsführung (§§ 709 f. BGB),

• das Recht zur Vertretung (§ 714 BGB),

• das Stimmrecht bei Gesellschafterbeschlüssen (§ 712 BGB),

• das Kontrollrecht (§ 716 BGB) und

• die Vermögensrechte (§§ 721 ff. BGB).

[image: check.gif] Pflichten der Gesellschafter: Dazu zählen


• die Förder- und Beitragspflicht (§§ 705, 706 Abs. 1 BGB) und

• die gesetzlich nicht explizit geregelte Treuepflicht zur Rücksichtnahme auf die Interessen der Gesellschaft und der Mitgesellschafter und das Unterlassen schädigender Handlungen (abgeleitet aus § 242 BGB); als spezielle Ausprägung dieser Treuepflicht zudem die Pflicht, der GbR keine Konkurrenz zu machen (Wettbewerbsverbot).



[image: Icon_Warnung.jpg]Wer als Gesellschafter eine ihm obliegende Pflicht verletzt, macht sich gegebenenfalls schadensersatzpflichtig (zum Beispiel § 280 BGB, Pflichtverletzung aus einem Schuldverhältnis/Gesellschaftsvertrag). Dabei kann allerdings ein geminderter Haftungsmaßstab gelten (§§ 276 f., 708 BGB). Pflichtverletzungen eines Gesellschafters kann jeder Mitgesellschafter im Namen der Gesellschaft geltend machen (actio pro socio, Gesellschafterklage).



Das Gesellschaftsvermögen

Offen ist noch der dritte Punkt des Innenverhältnisses, die Rechtsfragen rund um das Gesellschaftsvermögen.

Zwar ist für die Gründung einer GbR keine Kapitalausstattung erforderlich. Verfolgt man mit der GbR allerdings wirtschaftliche Ziele, wird es Vermögen geben. Dann rücken das Gesellschaftsvermögen und die Beteiligung der einzelnen Gesellschafter in den Blickpunkt.


[image: Icon_definition.jpg]Das Gesellschaftsvermögen setzt sich nach der Legaldefinition in § 718 Abs. 1 BGB zusammen aus den Beiträgen der Gesellschafter und den durch die Geschäftsführung für die Gesellschaft erworbenen Gegenständen. Zum Gesellschaftsvermögen gehört außerdem, was aufgrund eines zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines zu dem Gesellschaftsvermögen gehörenden Gegenstands erworben wird (§ 718 Abs. 2 BGB). Darunter fällt beispielsweise die erhaltene Versicherungssumme für einen zerstörten Gegenstand.



Beim Gesellschaftsvermögen können Sie sich auf drei Fragen beschränken:


[image: check.gif] Wer ist Inhaber des Vermögens? Das Vermögen selbst gehört der GbR (klare Regelungen gibt es dazu nicht, ist aber mit Blick auf die Rechtsfähigkeit allgemein anerkannt).

[image: check.gif] Wie ist die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen? Das Gesellschaftsvermögen der GbR gehört den Gesellschaftern »zur gesamten Hand« (§ 719 BGB, Gesamthandsvermögen). Es ist damit gewissermaßen unteilbar, das heißt, es gibt keine individuellen Bruchteile an einzelnen Vermögensgegenständen. Man spricht in diesem Kontext von gesamthänderischer Bindung. Sie ist für die GbR charakteristisch. Die Gesellschafter haben lediglich einen (rechnerischen) Anteil. Über diesen Anteil können sie aber nicht isoliert verfügen. Das verbietet § 719 Abs. 1 BGB.

[image: check.gif] Wie erfolgt die Vermögensverteilung? Oftmals wird der Gesellschaftsvertrag entsprechende Regelungen enthalten. Fehlen diese, können Sie ganz einfach die §§ 721 f. BGB heranziehen. Dort finden Sie Regelungen zur Gewinn- und Verlustverteilung (§ 721 BGB). Sie erfolgt entweder nach Auflösung der Gesellschaft (Abs. 1) oder – was bei erwerbswirtschaftlichen Gesellschaften vorkommen wird – am Ende des Geschäftsjahres (Abs. 2 BGB). Dabei ist jeder Gesellschafter nicht nach seinem Kapitalanteil, sondern zu gleichen Teilen (man spricht auch von Kopfteil) beteiligt (§ 722 BGB).



Pssst! … Die stille Gesellschaft

Sie finden im Handelsgesetzbuch ab § 230 HGB die stille Gesellschaft. Der Begriff »still« lässt aufhorchen: Vollzieht sich womöglich etwas ohne viel Aufhebens hinter den Kulissen? Tatsächlich: Die stille Gesellschaft eignet sich, wenn die Beteiligten gar kein Interesse daran haben, dass die Gesellschaftsverhältnisse für Außenstehende sichtbar werden. Die stille Gesellschaft ist eine Sonderform der GbR und eine Ausprägung der eingangs erwähnten Innengesellschaft; sie tritt nach außen nicht in Erscheinung. Bei der stillen Gesellschaft beteiligt sich jemand mit einer Vermögenseinlage am Handelsgewerbe eines Kaufmanns. Ziel ist es, das Handelsgewerbe erfolgreicher zu machen und durch die Einlage eine Beteiligung am Gewinn zu erhalten. Als Gesellschafter hat der »Stille« insbesondere Kontrollrechte nach § 233 HGB (die er als bloßer Darlehensgeber nicht hätte). So kann sich beispielsweise ein Unternehmen (etwa eine Bank) als stiller Gesellschafter am Gewerbe eines Einzelkaufmanns oder einer Handelsgesellschaft beteiligen.



Das Außenverhältnis der GbR

Das Innenverhältnis bildet eine Seite ab, das Außenverhältnis der Gesellschaft und der Gesellschaft gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber Kunden und Geschäftspartnern, eine andere Seite. Beim Außenverhältnis spielen ebenfalls drei Aspekte immer wieder eine Rolle, nämlich


[image: check.gif] die Rechtsfähigkeit der GbR,

[image: check.gif] die Vertretung der GbR,

[image: check.gif] die Haftung für Verbindlichkeiten.


Die Rechtsfähigkeit

Die Rechtsfähigkeit als die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein, ist Ihnen in diesem Buch mehrfach begegnet. Bei der GbR hat sie eine besondere Relevanz. Denn das BGB selbst sieht die Rechtsfähigkeit einer GbR eigentlich nicht vor. Nun hat ihr aber der Bundesgerichtshof (BGH) in einem wegweisenden Urteil vor einigen Jahren die Teilrechtsfähigkeit zugestanden (und in weiteren Entscheidungen erweitert). Die GbR gilt inzwischen in vielerlei Hinsicht selbst als rechtsfähig, wobei man sich auf eine entsprechende Anwendung einer Vorschrift aus dem HGB stützt, nämlich § 124 HGB analog. Dennoch ist die GbR keine juristische Person; sie ist irgendwas dazwischen.


[image: Icon_Hand.jpg]Wenn Sie mit Kommilitonen eine GbR gründen, kann Ihre GbR durchaus selbst Vertragspartner sein (zum Beispiel eines Kaufvertrags). Die GbR selbst haftet dann für Verbindlichkeiten (§ 124 HGB analog, zur Haftung gleich mehr). Eine GbR kann viele zusätzliche Rechte und Pflichten haben (etwa Markenrechtsinhaber sein, siehe zum Markenrecht Kapitel 19).



Die Vertretung

Die GbR selbst ist zwar rechtsfähig, sie kann Träger von Rechten und Pflichten sein. Aber die GbR kann selbst nicht agieren. Das können selbstverständlich nur natürliche Personen, und zwar für die GbR. Wer vertretungsberechtigt ist und welchen Umfang die Vertretungsbefugnis gegebenenfalls hat, regeln die §§ 714 ff. BGB.


[image: Icon_Hand.jpg]Die Vertretung ist Ihnen in anderen Zusammenhängen vielleicht schon begegnet: Denken Sie zum Beispiel an die Vertretung bei der Abgabe von Willenserklärungen (§§ 164 ff. BGB), an die handelsrechtliche Prokura (§§ 48 ff. HGB) sowie die Handlungsvollmacht (§ 54 HGB). Sie können die Grundzüge ganz einfach auf die Vertretung bei der GbR übertragen.



Bei der Vertretung geht es um das rechtliche Können (im Unterschied zur Geschäftsführung als dem rechtlichen Dürfen). Prüfen Sie die Vertretungsbefugnis immer dann, wenn es um die Stellvertretung geht. Denn dann muss man ja klären, ob jemand


1. eine eigene Willenserklärung abgegeben hat, und zwar

2. im fremden Namen und dabei

3. Vertretungsmacht bestand.


Der letzte Punkt, die Vertretungsmacht, wird durch § 714 BGB speziell für die GbR konkretisiert. Es ist also ganz einfach. Bei der Vertretungsbefugnis stellen sich zwei Fragen:


[image: check.gif] Wem steht die Vertretungsbefugnis zu? Das BGB koppelt die Vertretungsbefugnis an die Geschäftsführungsbefugnis (§§ 714, 709 BGB). Wer geschäftsführungsbefugt ist, ist »im Zweifel« zugleich vertretungsberechtigt (also entweder Gesamtvertretungsbefugnis oder abweichende Vereinbarung).

[image: check.gif] Welchen Umfang hat die Vertretungsbefugnis? Das ist nicht explizit geregelt. Nach allgemeiner Auffassung soll sich der Umfang aber am Gesellschaftszweck orientieren. Alles, was der Zweckerreichung dient, ist damit von der Vertretungsbefugnis gedeckt. Beschränkungen der Vertretungsbefugnis sind – wie sonst bei der Vertretung nach §§ 164 ff. BGB – zulässig.



[image: Icon_Warnung.jpg]Werfen Sie Geschäftsführungsbefugnis nicht mit der Vertretungsbefugnis (beziehungsweise Vertretungsmacht) in einen Topf. Auch wenn sie inhaltliche Berührungspunkte aufweisen (eine Maßnahme im Innenverhältnis kann zugleich ein rechtliches Handeln im Außenverhältnis bedeuten, etwa ein Vertragsschluss), sind sie rechtlich unbedingt zu trennen: Es kann nämlich vorkommen, dass jemand im Außenverhältnis durchaus mehr kann, als er im Innenverhältnis darf!



Die Haftung

Kommen Sie nun zum dritten – und dem oft entscheidendem – Punkt im Außenverhältnis, der Haftung.


[image: Icon_Warnung.jpg]Fragen der Haftung spielen regelmäßig eine zentrale Rolle, in der Praxis ebenso wie im Studium und in Prüfungen. Machen Sie sich mit diesem Thema deshalb unbedingt vertraut.



Bei der Haftung geht es darum, wer für die Verbindlichkeiten geradezustehen hat. Differenzieren Sie ganz einfach wieder:


[image: check.gif] Haftet die GbR selbst? Tatsächlich kommt eine Haftung der Gesellschaft selbst in Betracht. Für eigene Verbindlichkeiten muss sie gemäß § 124 HGB analog einstehen (das haben Sie eben bei der Rechtsfähigkeit gesehen). Schädigt ein Gesellschafter im Rahmen einer Geschäftsausführung einen Dritten deliktsrechtlich (§§ 823 ff. BGB), haftet die GbR dafür ebenfalls. Dazu wendet man § 31 BGB analog an (das ist eine Regelung aus dem Vereinsrecht). Die Gesellschaft selbst haftet mit dem Gesellschaftsvermögen (§ 718 BGB).

[image: check.gif] Haften die Gesellschafter? Die Gesellschafter selbst sind keineswegs aus dem Schneider. Sie haften persönlich, und zwar im vollem Umfang § 128 HGB analog und zwar als Gesamtschuldner (§ 421 ff. BGB), getreu der Devise »Einer für alle, alle für einen«.


Ein Gläubiger der GbR ist damit in einer überaus komfortablen Situation: Er kann sich nicht nur an die Gesellschaft selbst halten, sondern sich daneben zugleich an die Gesellschafter wenden. Zahlt ein Gesellschafter, kann er von den Mitgesellschaftern aufgrund der gesamtschuldnerischen Haftung einen Ausgleich verlangen (§ 426 BGB). Weil die Haftung so bedeutsam ist, noch ein kurzes Beispiel:


[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn Sie eine GbR gegründet haben und Ihre Gesellschaft einem Gläubiger 10.000 Euro aus einem Vertrag schuldet (§ 124 HGB analog), kann der Gläubiger die 10.000 Euro auch (!) von jedem einzelnen Gesellschafter verlangen. Jeder muss nach § 128 HGB analog ebenfalls dafür einstehen. Der Gläubiger bekommt die Summe natürlich nur ein Mal. Zahlt einer der Gesellschafter, kann der wiederum von den Mitgesellschaftern einen anteilsmäßigen Ausgleich verlangen (§ 426 BGB). Das funktioniert übrigens nicht nur bei vertraglichen Verpflichtungen, sondern ebenso bei einer deliktischen Schädigung (beispielsweise wegen einer Eigentumsbeschädigung während eines Geschäftstermins): Hier besteht eine Haftung der GbR (§§ 823 Abs. 1, 31 analog BGB) und eine Haftung der Gesellschafter (§§ 823 Abs. 1, 128 HGB analog).




Die GbR und das Handelsrecht

Zwar werden auf die GbR inzwischen tatsächlich einige (wenige) Vorschriften des HGB angewendet. Das gilt aber im Wesentlichen nur für die Haftung (§§ 124, 128, 130 HGB analog). Im Übrigen ist das Handelsrecht auf die GbR nicht anzuwenden. Eine GbR ist kein Formkaufmann (§ 6 HGB). Sie kann keine Firma führen (§§ 17 ff. HGB, möglich allenfalls eine allgemeine Geschäftsbezeichnung). Ebenso wenig gibt es Prokuristen (§§ 48 ff. HGB).



Der Ein- und Austritt von Gesellschaftern

Bei einer GbR kann sich das Gesellschafterkarussell drehen (was aber bei dieser Gesellschaftsform durchaus nicht die Regel ist). Neue Gesellschafter können ein-, alte austreten (das ist nicht dasselbe wie eine Kündigung eines Gesellschafters; die führt sogar zur Auflösung der Gesellschaft).

Der Ein- und Austritt lässt sich auf unterschiedliche Weise gestalten, etwa durch Abschluss eines Aufnahmevertrags, durch die Übernahme von Gesellschaftsanteilen (§§ 398 ff., 413 BGB, mit Zustimmung aller übrigen Gesellschafter), durch die Vereinbarung einer erbrechtlichen Nachfolgeklausel. Der Austritt eines Gesellschafters kann freiwillig erfolgen (wenn gesellschaftsvertraglich vorgesehen) oder zwangsweise (wenn ein wichtiger Grund vorliegt, §§ 737, 723 Abs. 1 Satz 2 BGB).

Von besonderer Relevanz sind in solchen Fällen die Auswirkungen auf die Haftung von ein- beziehungsweise austretenden Gesellschaftern.


[image: check.gif] Haftung eines eintretenden Gesellschafters: Der eintretende Gesellschafter haftet für etwaige Schulden, und zwar für neu begründete Verbindlichkeiten nach § 128 HGB analog, sowie für Altverbindlichkeiten, und zwar nach § 130 HGB analog.

[image: check.gif] Haftung eines austretenden Gesellschafters: Ihn trifft unter Umständen noch eine Nachhaftung (§ 736 Abs. 2 BGB i. V. m. § 160 HGB). Die Nachfrist kann bis zu fünf Jahre dauern. Achtung: Der Fristbeginn ist nicht der Zeitpunkt des Ausscheidens und dessen Eintragung in das Handelsregister (die es ja bei der GbR nicht gibt). Maßgeblich ist vielmehr der Zeitpunkt, in dem der jeweilige Gläubiger von dem Ausscheiden des Gesellschafters erfahren hat. Die Nachfrist und die Haftung kann daher je nach Gläubiger unterschiedlich lang ausfallen.


Das Ende der GbR

Am Ende dieses Abschnitts zur GbR passen vielleicht ein paar Ausführungen zum Ende einer GbR selbst ganz gut. Das ist in Prüfungen zwar nicht ganz so relevant, spielt aber in der Praxis durchaus eine Rolle. Das Ende einer GbR vollzieht sich (wie bei jeder Gesellschaft) in unterschiedlichen Phasen:


1. Auflösung: Erforderlich ist ein Auflösungsgrund: etwa wenn die GbR von vornherein nur für eine bestimmte Dauer angedacht war oder weil die Gesellschafter – was die Vertragsfreiheit bietet – die Gesellschaft auflösen wollen. Im Übrigen ist eine Auflösung vorgesehen bei


• Kündigung eines Gesellschafters (§§ 723, 724 BGB),

• Kündigung durch einen Pfändungsgläubiger (§ 725 BGB),

• Zweckerreichung beziehungsweise Unmöglichkeit der Zweckerreichung (§ 726 BGB),

• Tod eines Gesellschafters (§ 727 BGB),

• Insolvenz der Gesellschaft oder eines Gesellschafters (§ 728 BGB).

2. Liquidation: Mit der Auflösung der Gesellschaft ändert sich der Gesellschaftszweck: Sie wird nun abgewickelt. Was dabei zu tun ist, können Sie dem BGB selbst entnehmen:


• schwebende Geschäfte beenden (§ 730 Abs. 2 BGB)

• überlassene Gegenstände an den jeweiligen Gesellschafter zurückgeben (§ 732 BGB)

• Gesellschaftsschulden begleichen sowie die Einlage erstatten (§ 733 BGB)

• etwaige Überschüsse verteilen (§ 734 BGB)

• Verluste ausgleichen (§ 735 BGB).

3. Vollbeendigung: Ist die Liquidation abgeschlossen, ist die GbR Geschichte.


Zwar gilt eine GbR nach wie vor oft noch als die Grundform der Personengesellschaften. Durch die analoge Anwendung einzelner Vorschriften aus dem Recht der offenen Handelsgesellschaft (OHG) hat sich die GbR der OHG inzwischen aber teilweise angenähert. Was liegt also näher, als sich nun mit der OHG selbst zu befassen?

Noch eine Schippe drauf: Die offene Handelsgesellschaft

Wie bei der GbR können Sie sich die OHG anhand folgender Fragen erschließen:


[image: check.gif] Was ist eine OHG?

[image: check.gif] Wie gründet man eine OHG?

[image: check.gif] Wie ist das Verhältnis der Gesellschafter untereinander (Innenverhältnis)?

[image: check.gif] Wie ist das Verhältnis gegenüber Dritten (Außenverhältnis)?

[image: check.gif] Wie erfolgen der Ein- und Austritt als Gesellschafter?

[image: check.gif] Wie endet eine OHG?


Der Begriff »Offene Handelsgesellschaft« lässt bereits erahnen, wo Sie dazu etwas finden: im Handelsgesetzbuch, und zwar konkret ab § 105 HGB. Die Norm verrät Ihnen gleich, was die OHG eigentlich ist:


[image: Icon_definition.jpg]Eine OHG ist eine Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist und bei der bei keinem der Gesellschafter die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern beschränkt ist.



Die charakteristischen Merkmale der OHG können Sie besser verstehen, wenn Sie sich mit der Gründung einer solchen Gesellschaft vertraut machen; dann zeigen sich neben Gemeinsamkeiten zugleich Unterschiede gegenüber der GbR.


[image: Icon_Warnung.jpg]Dass sich die OHG und die GbR nahestehen, können Sie dem Gesetz sogar selbst entnehmen: Nach § 105 Abs. 3 HGB sind nämlich die Regelungen zur eben behandelten GbR anwendbar, sofern die §§ 105 ff. HGB keine Sonderregelungen enthalten. Die OHG ist im HGB demnach keineswegs abschließend geregelt, sodass Sie stets ein BGB parat liegen haben sollten.



Die Gründung einer OHG

Die Gründung einer OHG ist etwas aufwendiger als die einer GbR. Sie brauchen:


[image: check.gif] Zusammenschluss mehrerer durch Gesellschaftsvertrag: Er bildet – wie bei der GbR – die zentrale Grundlage für das Rechtsverhältnis der Gesellschafter untereinander (§ 109 HGB):


• Vertragsparteien: Gesellschafter einer OHG können natürliche oder juristische Personen sowie andere gesellschaftsrechtliche Personenzusammenschlüsse sein (GbR, OHG, KG).

• Vertragsschluss: Ziehen Sie wie immer die §§ 145 ff. BGB heran (einschließlich einer etwaigen Vertretung bei Gesellschaften als Vertragspartner). Denken Sie bei etwaigen Vertragsmängeln gegebenenfalls wieder an die Lehre von der fehlerhafte Gesellschaft.

• Vertragsform: Die Gründung einer OHG ist grundsätzlich formfrei möglich, sofern nicht ausnahmsweise eine Grundstücksübertragung mit im Spiel ist, die eine notarielle Beurkundung erfordert (§§ 311b Abs. 1 BGB)

• Vertragsinhalt: Er umfasst die unterschiedlichsten Punkte (Gesellschaftszweck, Geschäftsführung, Vertretung, Haftung etc.).

[image: check.gif] Gesellschaftszweck: Achtung! Nun gibt es einen Unterschied zur GbR. Eine OHG ist nämlich längst nicht für jeden Zweck geeignet. § 105 HGB legt vielmehr fest:


• Betrieb eines Handelsgewerbes: Der Zweck der Gesellschaft kann auf den Betrieb eines Handelsgewerbes im Sinne des § 1 Abs. 2 HGB gerichtet sein (§ 105 Abs. 1 HGB).

• Betrieb eines Kleingewerbes oder einer Vermögensverwaltung: Eine OHG kann zudem ein Kleingewerbe betreiben oder eigenes Vermögen verwalten. Dann bedarf es der Eintragung der Firma in das Handelsregister (§ 105 Abs. 2 HGB).

[image: check.gif] Förderpflicht: Das Fördern eines gemeinsamen Zwecks ist bei einer OHG ebenso wie bei der GbR ein kennzeichnendes Merkmal. Dazu erbringen die Gesellschafter die jeweils festgelegten Beiträge (Geld- oder Sachleistungen als Einlagen). Das ergibt sich aus § 105 Abs. 3 HGB i. V. m. § 706 f. BGB.

[image: check.gif] Eintragung in das Handelsregister: Diesbezüglich besteht noch ein Unterschied zur GbR: Die OHG ist nämlich zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Die Wirkung der Eintragung fällt aber unterschiedlich aus:

• Eintragung beim Betrieb eines Handelsgewerbes: Bei einer OHG, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes gerichtet ist, wirkt die Eintragung rechtsbekundend (deklaratorisch, siehe dazu Kapitel 12). Wird ein Handelsgewerbe betrieben, »ist« die Gesellschaft automatisch eine OHG, selbst ohne Eintragung. Eine solche OHG ist das gesellschaftsrechtliche Gegenstück zum Istkaufmann (§ 1 HGB).

• Eintragung beim Betrieb eines Kleingewerbes oder einer Vermögensverwaltung: Bei einer OHG, die ein Kleingewerbe oder eine Vermögensverwaltung betreibt (§ 105 Abs. 2 HGB), wirkt die Eintragung rechtsbegründend (konstitutiv, siehe dazu ebenfalls Kapitel 12). Eine solche OHG ist das gesellschaftsrechtliche Gegenstück zum Kannkaufmann (§ 2 HGB).



[image: Icon_Hand.jpg]Sie sehen, es gibt gravierende Unterschiede zwischen der GbR und der OHG: Einmal hinsichtlich der Eintragung in das Handelsregister, vor allem aber hinsichtlich des Gesellschaftszwecks. Letzterer ist bei der OHG eingeschränkter als bei einer GbR. Das hat Konsequenzen für die Rechtsformwahl: Wenn ein Handelsgewerbe betrieben wird, kann es sich nie und nimmer um eine GbR handeln. Umgekehrt kann niemand eine OHG gründen, der kein Gewerbe betreibt, wie etwa Freiberufler (Anwälte, Architekten, Ärzte, Künstler, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer etc.). Ihnen bleibt nur die allgemein bürgerlich-rechtliche GbR oder aber eine andere Rechtsform (GmbH, AG, Partnerschaft etc.).




Die OHG und das Handelsrecht

Die OHG ist eine im HGB geregelte Personenhandelsgesellschaft. Als solche ist eine OHG immer Formkaufmann (§ 6 Abs. 1 HGB). Die von einer OHG getätigten Rechtsgeschäfte sind damit stets Handelsgeschäfte (§ 343 HGB). Selbst die Gesellschafter einer OHG gelten als Kaufleute. Die OHG führt als Handelsgesellschaft eine Firma (§§ 17 ff. HGB, siehe dazu Kapitel 12), was ja in der Begriffsbestimmung der OHG nach § 105 Abs. 1 HGB selbst zum Ausdruck kommt (als notwendiger Rechtsformzusatz ist zum Beispiel »Offene Handelsgesellschaft«, »OHG«, »oHG«) möglich. Als Formkaufmann kann es bei einer OHG Prokuristen geben (§ 48 Abs. 1 HGB). All das finden Sie bei einer GbR nicht.



Das Innenverhältnis der OHG

Ebenso wie bei der GbR müssen Sie bei der OHG hinsichtlich des Innenverhältnisses unterscheiden bezüglich


[image: check.gif] der Geschäftsführung,

[image: check.gif] der Rechte und Pflichten der Gesellschafter,

[image: check.gif] dem Vermögen der Gesellschaft.


Regelmäßig sieht der Gesellschaftsvertrag zu alledem entsprechende Regelungen vor. Fehlt es daran, können Sie auf die gesetzlichen Vorgaben abstellen.

Die Geschäftsführung

Bei der Geschäftsführung als dem rechtlichen Dürfen im Innenverhältnis fragen Sie sich:


[image: check.gif] Wem obliegt die Geschäftsführung? Das kommt wieder ganz darauf an: Haben die Gesellschafter eine Regelung getroffen oder nicht?


• Die Gesellschafter haben keine Regelung getroffen. Anders als bei der GbR und der dortigen Gesamtgeschäftsführungsbefugnis kann jeder Gesellschafter einzeln Maßnahmen der Geschäftsführung entscheiden ( Einzelgeschäftsführungsbefugnis, § 114 HGB). Allerdings haben die anderen Gesellschafter ein Widerspruchsrecht (sofern sie nicht durch den Gesellschaftsvertrag von der Geschäftsführung gänzlich ausgeschlossen sind). Bei einem Widerspruch muss das Geschäft unterbleiben (§ 115 Abs. 1, 2. Halbsatz HGB), es darf somit eigentlich nicht abgeschlossen werden (auf einem ganz anderen Blatt steht, ob der Gesellschafter es dennoch abschließen kann; das ist eine Frage der Vertretung).

• Die Gesellschafter haben eine Regelung getroffen. Vom Grundsatz der Einzelgeschäftsführung können Abweichungen getroffen werden. So kann die Befugnis allein einem Gesellschafter oder aber mehreren Gesellschaftern übertragen werden. In diesem Falle sind die Mitgesellschafter von der Geschäftsführung ausgeschlossen (§ 114 Abs. 2 HGB).

[image: check.gif] Welchen Umfang hat die Geschäftsführungsbefugnis? Bei einer OHG erstreckt sie sich explizit auf alle Handlungen, die der »gewöhnliche Geschäftsbetrieb« der jeweiligen OHG mit sich bringt (§ 116 Abs. 1 HGB). Bei »außergewöhnlichen« Maßnahmen ist ein Beschluss aller Gesellschafter nötig (§ 116 Abs. 2, § 119 HGB).


Die Rechte und Pflichten

Die Rechte und Pflichten der Gesellschafter einer OHG können im Gesellschaftsvertrag geregelt sein. Sollte das nicht der Fall sein, bietet das HGB selbst einige Anhaltspunkte.


[image: check.gif] Rechte der Gesellschafter:


• die Mitverwaltungsrechte wie das vorstehend behandelte Geschäftsführungsrecht (§ 114 HGB)

• das Stimmrecht (§ 119 HGB)

• das Recht zur Vertretung (§ 125 HGB)

• das Kontrollrecht für von der Geschäftsführung ausgeschlossene Gesellschafter (§ 118 HGB)

• die Vermögensrechte (§§ 120 ff. HGB, dazu gleich mehr)

[image: check.gif] Pflichten der Gesellschafter:


• die Förderer- und Beitragspflicht (§ 105 Abs. 3 HGB i. V. m. §§ 705, 706 Abs. 1 BGB)

• die Treuepflicht, die einen OHG-Gesellschafter dazu verpflichtet, alles zu unterlassen, was der Gesellschaft schadet

• die Pflicht zur Beachtung des Wettbewerbsverbots, die sich bei der GbR allgemein aus der Treuepflicht nach § 242 HGB ergibt, ist bei der OHG in § 112 HGB sogar explizit genannt (mit Schadensersatzanspruch nach § 113 HGB!).


Das Gesellschaftsvermögen

Wie bei der GbR ist für die Gründung einer OHG kein Gesellschaftsvermögen nötig. Hinzu kommt: Die Vorschriften des HGB enthalten diesbezüglich keine nennenswerten Sonderregelungen. Sie können sich ganz einfach mit dem Verweis in § 105 Abs. 3 HGB auf §§ 718 ff. BGB behelfen. Das betrifft zum einen die Frage, was das Gesellschaftsvermögen umfasst, und zum anderen, wem das Gesellschaftsvermögen gehört. Dabei gilt das zur GbR Gesagte: Es handelt sich um Gesamthandsvermögen, das aus den Beiträgen der Gesellschafter und dem Erworbenen besteht (§ 105 Abs. 3 HGB, §§ 705 f., 718 BGB). Das Vermögen gehört der OHG selbst. Sie ist eine rechtsfähige Personengesellschaft (§ 124 HGB, zur Rechtsfähigkeit gleich noch mehr). Lediglich bei der Verteilung der Gewinne und Verluste enthält das HGB ein paar Sonderregelungen, die sich von denen des BGB unterscheiden. Sie greifen jedoch wiederum nur dann, wenn der Gesellschaftsvertrag dazu nicht explizit etwas vorsieht. Details dazu können Sie den §§ 120 ff. HGB entnehmen.

Das Außenverhältnis der OHG

Eine OHG tritt im Rechtsverkehr nach außen auf, und zwar unter ihrer Firma (§ 17 HGB). Hinsichtlich des Außenverhältnisses gegenüber Dritten ist es bei der OHG viel einfacher als bei der GbR. Das HGB bietet Ihnen nämlich unter der Überschrift »Rechtsverhältnis der Gesellschafter zu Dritten« ausdrückliche Regelungen, die Sie teils schon kennen (ab § 123 HGB). Vier Punkte sollten Sie sich ansehen:


[image: check.gif] das Wirksamwerden der OHG

[image: check.gif] die Rechtsfähigkeit der OHG

[image: check.gif] die Vertretung der OHG

[image: check.gif] die Haftung für Verbindlichkeiten


Das Wirksamwerden

Wenn die OHG ein Handelsgewerbe betreibt (§ 105 Abs. 1 HGB), kommt das Wirksamwerden zum Tragen. Eine OHG meldet man zur Eintragung in das Handelsregister an. Wie Sie aber inzwischen wissen, wirkt das in der Regel nur rechtsbekundend (deklaratorisch); sie entsteht nicht automatisch durch die Eintragung. Aber wann dann? (Eine Frage, die sich bei der GbR naturgemäß nicht stellt, weil die nicht in das Handelsregister eingetragen wird.) Unterscheiden Sie zwischen der Wirksamkeit im Innen- und im Außenverhältnis. Im Innenverhältnis ist die OHG mit Abschluss des Gesellschaftsvertrags entstanden; das ist unproblematisch. Im Außenverhältnis, also im Verhältnis zu Dritten (etwa Kunden und Geschäftspartnern), ist es ein bisschen »tricky«. Dort kann die OHG auf zweierlei Art und Weise entstehen:

[image: check.gif] Erst mit Handelsregistereintrag: Weil das ja aufgrund der deklaratorischen Wirkung nicht automatisch der Fall ist, gibt es dafür in § 123 Abs. 1 HGB eigens eine Regelung.

[image: check.gif] Bereits mit Geschäftsbeginn: Wird ein Handelsgewerbe jedoch mit Zustimmung aller Gesellschafter betrieben, obwohl die Gesellschaft noch nicht eingetragen ist, entsteht die OHG mit Geschäftsbeginn (§ 123 Abs. 2 HGB: »Beginnt die Gesellschaft …«).



[image: Icon_beispiel.jpg]Zum Geschäftsbeginn gehören bereits vorbereitende Aktivitäten, etwa ein Geschäftskonto eröffnen, Büros anmieten etc.




[image: Icon_Warnung.jpg]In Fallbearbeitungen kann das Wirksamwerden der OHG relevant sein, wenn es zum Beispiel um die Haftung der Gesellschafter geht (dazu gleich mehr). Die setzt nämlich nach § 128 HGB Verbindlichkeiten »der Gesellschaft« (!) voraus. Dazu muss die aber im Außenverhältnis überhaupt entstanden sein.



Die Rechtsfähigkeit

Zwar ist die OHG als Personenhandelsgesellschaft keine juristische Person. Sie ist ihr aber in dieser Hinsicht stark angenähert. Denn wie sich aus § 124 Abs. 1 HGB entnehmen lässt, ist eine OHG teilrechtsfähig: Sie kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben und vor Gericht klagen und verklagt werden. Ganz einfach.


[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn Sie mit Kommilitonen eine OHG gründen, kann die Gesellschaft selbst Vertragspartner sein und Eigentum haben.



Die Vertretung

Die Vertretung betrifft – was man nicht oft genug betonen kann – das rechtliche Können im Außenverhältnis (im Unterschied zur Geschäftsführung als dem rechtlichen Dürfen im Innenverhältnis). Fragen Sie sich:


[image: check.gif] Wem steht die Vertretungsbefugnis zu? Ebenso wie einem OHG-Gesellschafter die Einzelgeschäftsführungsbefugnis zusteht (§ 114 HGB), ist jeder Gesellschafter allein vertretungsberechtigt (§ 125 Abs. 1 HGB, Einzelvertretungsbefugnis). Man kann durchaus abweichende Regelungen treffen und einzelne Gesellschafter von der Vertretung ausschließen (§ 125 Abs. 1 HGB), eine Gesamtvertretung beschließen (§ 125 Abs. 2 HGB) oder einzelne Gesellschafter ermächtigen, die Gesellschaft gemeinsam mit einem Prokuristen zu vertreten, sogenannte unechte Gesamtvertretung (§ 125 Abs. 3 HGB).


[image: Icon_Hand.jpg]Die Vertretung der Gesellschaft (und jede Änderung) gehören in das Handelsregister (§§ 106 Abs. 2 Nr. 4, 107 HGB). Es handelt sich um eine eintragungspflichtige Tatsache (siehe dazu gerade im Hinblick auf die Publizitätswirkungen nach § 15 HGB Kapitel 12).



[image: check.gif] Umfang der Vertretungsbefugnis: Schauen Sie sich dazu § 126 HGB an. Die Vertretungsmacht umfasst alle gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäfte und Rechtshandlungen samt der Veräußerung und Belastung von Grundstücken sowie die Erteilung und den Widerruf von Prokura (Abs. 1).



[image: Icon_Warnung.jpg]Der Umfang der Vertretungsmacht kann Dritten gegenüber nicht eingeschränkt werden (§ 126 Abs. 2 HGB)! Das schützt Kunden und Geschäftspartner. Sie dürfen auf den (gesetzlichen) Umfang der Vertretungsmacht vertrauen. Bei der GbR gibt es diese Regelung nicht.



Die Haftung

Die Haftung ist bei der OHG ähnlich wie bei der GbR (was eigentlich klar ist, orientiert sich doch die Haftung der GbR inzwischen an der OHG).


[image: check.gif] Haftet die OHG selbst? Natürlich, und zwar wie folgt:


• Vertragliche Haftung: Grundlage ist § 124 Abs. 1 HGB. Danach haftet die OHG für eigene Schulden (etwa aus eingegangenen Vertragsverpflichtungen) unbeschränkt mit ihrem kompletten Gesellschaftsvermögen.

• Deliktische Haftung: Denken Sie bei einem deliktischen Fehlverhalten eines Gesellschafters, der für die Gesellschaft tätig wird, wieder an § 31 BGB analog.

[image: check.gif] Haftung die Gesellschafter? Schon die Definition der OHG sagt ja, dass die Haftung der Gesellschafter nicht beschränkt ist. Sie haften neben (!) der OHG nach § 128 HGB für »Verbindlichkeiten« (Schulden) der Gesellschaft. Und das persönlich, in vollem Umfang und wieder als Gesamtschuldner (§§ 421 ff. BGB).



[image: Icon_beispiel.jpg]Sollten Liu, Katja und Sebastian eine OHG gründen und ein Gläubiger eine Mietforderung gegen die OHG als Vertragspartner haben, haftet die Gesellschaft selbst (§ 535 Abs. 2 BGB i. V. m. § 124 Abs. 1 HGB) und es haften zugleich alle drei Gesellschafter (§ 535 Abs. 2 BGB i. V. m. § 128 HGB). Das ist deshalb alles andere als risikolos.




[image: Icon_Hand.jpg]Einen Strohhalm gibt es noch für einen OHG-Gesellschafter, der in Anspruch genommen wird. Er kann einem Gläubiger der OHG nämlich Einwendungen entgegenhalten (§ 129 HGB): Das sind einmal solche, die der OHG zustehen. Zudem kann er sich auf Einwendungen berufen, die er selbst hat. Solche Einwendungen können zum Beispiel die Aufrechnung (als rechtsvernichtende Einwendung) oder bestehende Verjährung (als rechtshemmende Einwendung) sein. Zu den unterschiedlichen Arten von Einwendungen lesen Sie etwas in Kapitel 4.



Tilgt ein Gesellschafter eine Gesellschaftsschuld, hat er einen Ersatzanspruch gegen die Gesellschaft (§ 110 Abs. 1, 1. Alt. HGB). Ist bei der Gesellschaft nichts zu holen, erfolgt ein (anteiliger) Ausgleich unter den Gesellschaftern im Innenverhältnis (§ 426 BGB).


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Mit Blick auf die doch beachtlichen Haftungsgefahren für die Gesellschafter ist die praktische Bedeutung der OHG vergleichsweise gering. Sie finden die Rechtsform der OHG eher bei kleineren und mittelständischen (Familien-)Unternehmen. Aber es gibt sogar einige (Privat-)Banken, die in dieser Rechtsform geführt werden.



Der Ein- und Austritt von Gesellschaftern

Der Ein- und Austritt von Gesellschaftern bei der OHG ähnelt dem bei der GbR. Ein Eintritt ist zum Beispiel möglich


[image: check.gif] durch Abschluss eines Aufnahmevertrags,

[image: check.gif] durch Übernahme von Gesellschaftsanteilen (§§ 398 ff., 413 BGB, ebenfalls mit Zustimmung aller übrigen Gesellschafter),

[image: check.gif] durch eine erbrechtliche Nachfolgeklausel.


Beim Ausscheiden fällt der Anteil des Ausscheidenden am Gesamthandsvermögen an die verbleibenden Gesellschafter (sogenannte Anwachsung). Ein ausscheidender Gesellschafter (beziehungsweise dessen Erben) kann eine am Unternehmenswert orientierte Abfindung beanspruchen (§ 105 Abs. 3 HGB i. V. m. § 738 BGB). Die Gesellschaftsverträge sehen aber oftmals abweichende Regelungen vor; das soll die OHG wirtschaftlich schonen. Letztlich geht es aber oft wieder um Haftungsfragen:


[image: check.gif] Haftung eines eintretenden Gesellschafters: Der eintretende OHG-Gesellschafter haftet für etwaige neue Verbindlichkeiten (§§ 128, 129 HGB). Er haftet aber ebenso für bestehende Altverbindlichkeiten. Das ergibt sich aus § 130 HGB, eine Regelung, die im Übrigen zwingend ist (Abs. 2)!

[image: check.gif] Haftung eines ausscheidenden Gesellschafters: Einen ausscheidenden Gesellschafter trifft unter Umständen noch eine Nachhaftung (§ 160 HGB). Die Regelung kennen Sie von der GbR. Für den Beginn der Frist ist bei der OHG – so wie es im Gesetz steht – der Zeitpunkt der Eintragung des Ausscheidens im Handelsregister maßgeblich (§ 160 Abs. 1 Satz 2 HGB).



[image: Icon_Hand.jpg]Es gibt noch einen Sonderfall, wenn nämlich ein bisheriger Einzelkaufmann einen neu eintretenden Gesellschafter aufnimmt und dadurch eine OHG entsteht. Dann haftet der Eintretende für die zuvor begründenden Verbindlichkeiten des Geschäftsinhabers ebenfalls (§ 28 Abs. 1 Satz 1 HGB).



Das Ende der OHG

Selbst eine OHG kann einmal enden. Allerdings nicht immer aus denselben Gründen wie bei der GbR: Beim Tod eines Gesellschafters oder der Kündigung durch einen Gesellschafter geht das HGB vom Fortbestand der OHG aus; sie wird mit den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt. Eine OHG endet wie eine GbR in folgenden Schritten:

1. Auflösung: Sie beginnt mit dem Vorliegen von Auflösungsgründen, die Sie entweder dem Gesellschaftsvertrag entnehmen können oder die sich aus § 131 Abs. 1 HGB ergeben (Gesellschafterbeschluss, Insolvenz der OHG – nicht dagegen Tod, Insolvenz oder Kündigung eines Gesellschafters, was bei der GbR anders ist).

2. Liquidation: Sie ist geregelt in den §§ 145 ff. HGB, wobei ausstehende Forderungen und die gesamten Geschäftsabläufe beglichen und bereinigt werden müssen.

3. Vollbeendigung: Die Beendigung der OHG durch Löschen der OHG im Handelsregister muss nach § 143 Abs. 1 HGB von den sogenannten Liquidatoren zum Handelsregister angemeldet werden. Nach der Vollbeendigung können die Gesellschafter allerdings noch fünf Jahre haften (§§ 128, 159 HGB).



[image: Icon_Hand.jpg]Die Abwicklung der Gesellschaft ist meist nicht lohnend: Die einzelnen Wirtschaftsgüter werden sich im Wege der Liquidation regelmäßig nicht entsprechend verwerten lassen. In der Praxis können daher andere Optionen angedacht sein. Denken Sie etwa an den Verkauf des Unternehmens, an eine interne Übernahme, zum Beispiel durch einen oder mehrere Gesellschafter. Das HGB eröffnet diese Optionen ausdrücklich (§ 145 HGB).



Damit können Sie nun die OHG ebenfalls abhaken. Bleibt noch eine letzte Rechtsform übrig, bei der es übrigens weitere Parallelen gibt, die Kommanditgesellschaft.


Der feine Unterschied: Die Kommanditgesellschaft

Für die KG gelten ebenfalls wieder folgende Fragen:


[image: check.gif] Was ist eine KG?

[image: check.gif] Wie gründet man eine KG?

[image: check.gif] Wie ist das Verhältnis der Gesellschafter untereinander (Innenverhältnis)?

[image: check.gif] Wie ist das Verhältnis gegenüber Dritten (Außenverhältnis)?

[image: check.gif] Wie erfolgen der Ein- und Austritt als Gesellschafter?

[image: check.gif] Wie endet eine KG?


Die KG ist im Anschluss an die OHG im Handelsgesetzbuch geregelt (ab § 161 HGB). Sie ist ebenfalls eine Personenhandelsgesellschaft. Wenn Sie bereits alles zur OHG gelesen haben, können Sie sich bei der KG entspannt zurücklehnen, funktioniert die KG selbst doch weitgehend wie eine OHG. Das können Sie dem HGB entnehmen: § 161 Abs. 2 HGB verweist nämlich auf das Recht der OHG (der dann seinerseits wieder über § 105 Abs. 3 BGB auf das Recht der GbR abstellt).



[image: Icon_Hand.jpg]Schauen Sie immer zunächst, ob es gegebenenfalls spezielle Regelungen gibt (die finden sich ab den §§ 161 ff. HGB eigentlich nur für die Kommanditisten; dazu gleich mehr). Gibt es nichts Spezielles, gilt über den Verweis in § 161 Abs. 2 HGB das OHG-Recht (und über den Verweis in § 105 Abs. 3 HGB gegebenenfalls das GbR-Recht). Das ist das Schachtelprinzip.



Wenn Sie wissen wollen, was eine KG ist, hilft ein Blick in § 161 Abs. 1 HGB.


[image: Icon_definition.jpg]Eine Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, ist eine Kommanditgesellschaft, wenn bei einem oder bei einigen von den Gesellschaftern die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern auf den Betrag einer bestimmten Vermögenseinlage beschränkt ist (Kommanditisten), während bei dem anderen Teil der Gesellschafter eine Beschränkung der Haftung nicht stattfindet (persönlich haftende Gesellschafter).



Hier zeigt sich gleich eine charakteristische Besonderheit. Es gibt zwei Arten von Gesellschaftern:


[image: check.gif] Komplementär: Das ist der erwähnte »persönlich haftende Gesellschafter« einer KG. Die rechtliche Stellung eines Komplementärs entspricht der eines OHG-Gesellschafters. Tatsächlich sind auf den Komplementär deshalb weitgehend die Vorschriften des OHG-Rechts anwendbar (über § 161 Abs. 2 HGB!).

[image: check.gif] Kommanditist: Neben dem Komplementär hat jede KG mindestens einen (meist mehrere) Kommanditist(en). Gerade für diese Spezies finden Sie in den §§ 161 ff. HGB Spezialregelungen. Das macht den feinen Unterschied aus. Bei Kommanditisten ist die Haftung beschränkt auf eine zuvor festgelegte Vermögenseinlage. Diese Möglichkeit der kapitalmäßigen Beteiligung macht die Kommanditgesellschaft zu einer beliebten Rechtsform, und zwar gleichermaßen für mittelständische und größere Unternehmen (etwa Publikums-KGs bei Großvorhaben).



[image: Icon_Warnung.jpg]Halten Sie den/die Komplementäre und den/die Kommanditisten unbedingt auseinander, nicht nur weil sie unterschiedlich haften, sondern auch, weil für sie unterschiedliche Regelungen gelten.



Die Gründung einer KG

Hinsichtlich der Gründung einer KG gilt im Vergleich zur OHG nicht viel Neues, die Gründung einer KG ähnelt im Wesentlichen einer OHG. Daher nur ein paar kurze Anmerkungen:


[image: check.gif] Zusammenschluss mehrerer durch Gesellschaftsvertrag: Gesellschafter als Komplementär oder Kommanditist können natürliche oder juristische Personen sowie sonstige Gesellschaften (GbR, OHG, KG) sein. Der Gesellschaftsvertrag wird wie jeder andere Vertrag durch Antrag und Annahme geschlossen (§§ 145 ff. BGB). Bestimmte Formvorschriften sind angeraten, aber nur ausnahmsweise zwingend (§ 311b Abs. 1 BGB). Beim Vertragsinhalt ist darauf zu achten, dass der Gesellschaftsvertrag die unterschiedlichen Gesellschafter (Komplementär, Kommanditist) erkennen lassen muss. Dabei sind der Umfang der Einlageverpflichtung (Pflichteinlage) und die Haftsumme der Kommanditisten (Hafteinlage) festzulegen.

[image: check.gif] Gesellschaftszweck: Nichts Neues gibt es beim Gesellschaftszweck: Er ist bei der KG typischerweise ebenfalls auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinsamer Firma gerichtet (§ 161 Abs. 1 HGB). Ebenfalls möglich ist eine kleingewerbliche oder vermögensverwaltende KG (§§ 161 Abs. 2, 105 Abs. 2 HGB) – wie bei der OHG.

[image: check.gif] Förderpflicht: Diesbezüglich gilt das, was Sie noch von den zuvor vorgestellten Gesellschaften kennen, speziell das Erbringen der Einlagen (§§ 161 Abs. 2, 105 Abs. 3 HGB, § 706 f. BGB).



Die KG und das Handelsrecht

Die KG ist wie die OHG ebenfalls eine waschechte Personenhandelsgesellschaft. Auf sie finden die handelsrechtlichen Regelungen Anwendung. Eine KG ist Formkaufmann (§ 6 Abs. 1 HGB), die von ihr getätigten Geschäfte sind Handelsgeschäfte (§§ 343 ff. HGB). Die Gesellschaft tritt im Rechtsverkehr unter ihrer Firma auf (§§ 17 ff. HGB), wobei der dafür erforderliche Rechtsformzusatz (§ 19 HGB) meist einfach »KG« lautet. Es kann Prokuristen der KG geben (§§ 48 ff. HGB, auch Kommanditisten als Prokuristen). Die Komplementäre einer KG gelten übrigens selbst als Kaufleute (nicht dagegen die Kommanditisten).



Das Innenverhältnis der KG

Das Innenverhältnis der KG ist etwas komplexer. Schließlich gibt es ja zwei unterschiedliche Kategorien von Gesellschaftern. Die Fragen sind aber dieselben wie bei den anderen Gesellschaften. Sie betreffen


[image: check.gif] die Geschäftsführung,

[image: check.gif] die Rechte und Pflichten der Gesellschafter,

[image: check.gif] das Vermögen der Gesellschaft.


Die Geschäftsführung

Starten Sie wieder mit dem ersten Punkt, der Geschäftsführung bezogen auf das rechtliche Dürfen. Wie jede Gesellschaft braucht die KG nämlich jemanden, der die Geschäfte führt.


[image: check.gif] Wem obliegt die Geschäftsführung? Es gilt: Die Geschäftsführung obliegt dem oder den jeweiligen Komplementären; sie haben in der Regel also Einzelgeschäftsführungsbefugnis (§§ 161 Abs. 2, 114 f. HGB) oder der Gesellschaftsvertrag sieht etwas anderes vor (zum Beispiel alleinige Geschäftsführungsbefugnis eines Komplementärs oder die Übertragung auf mehrere Komplementäre). Das ist genau wie bei der OHG und der Geschäftsführung der OHG-Gesellschafter.


[image: Icon_Warnung.jpg]Eine Besonderheit der KG: Die nur eingeschränkt haftenden Kommanditisten sind vorsorglich erst einmal explizit von der Geschäftsführung ausgeschlossen (§ 164 Satz 1 HGB). Der Grund: Sie tragen aufgrund ihrer Haftungsbegrenzung nur ein eingeschränktes wirtschaftliches Risiko. Ein Gesellschaftsvertrag kann aber abweichend Kommanditisten mit der Geschäftsführung betrauen. Sie sind ja Gesellschafter, was dem Prinzip der Selbstorganschaft entspricht.



[image: check.gif] Welchen Umfang hat die Geschäftsführungsbefugnis? Sie ist bei der KG nicht anders als bei der OHG (§§ 161 Abs. 2, 116 HGB): Umfasst sind sämtliche Handlungen, die der »gewöhnliche Geschäftsbetrieb« mit sich bringt (§ 116 Abs. 1 HGB). Bei »außergewöhnlichen« Maßnahmen ist wieder ein Beschluss aller Gesellschafter (auch der Kommanditisten) erforderlich (§§ 161 Abs. 2, 116 Abs. 2, 119 HGB). § 164 Satz 1 HGB ist insoweit etwas missverständlich: Demnach scheint es »nur« ein Widerspruchsrecht zu geben.


Die Rechte und Pflichten

Und welche Rechte und Pflichten haben die Gesellschafter? Denken Sie wieder an die Unterscheidung:

Da sind zum einen die Rechte und Pflichten des Komplementärs. Weil die rechtliche Stellung des Komplementärs im Grunde der eines OHG-Gesellschafters entspricht, schauen Sie dort noch einmal nach, wenn Sie es nicht parat haben.


[image: check.gif] Rechte des Komplementärs:


• die Mitverwaltungsrechte, insbesondere das Recht zur Geschäftsführung (§§ 161 Abs. 2, 114 HGB)

• das Stimmrecht (§§ 161 Abs. 2, 119 HGB)

• das Recht zur Vertretung (§§ 161 Abs. 2, 125 HGB)

• das Kontrollrecht (§§ 161 Abs. 2, 118 HGB)

• die Vermögensrechte (§§ 161 Abs. 2, 120 ff. HGB)

[image: check.gif] Pflichten des Komplementärs: die Förderer- und Beitragspflicht (§§ 161 Abs. 2, 105 Abs. 3 HGB i. V. m. 705, 706 Abs. 1 BGB), Treuepflicht, Beachtung des Wettbewerbsverbots (§§ 161 Abs. 2, 112 HGB)


Den Kommanditisten treffen weniger Rechte und Pflichten:


[image: check.gif] Rechte eines Kommanditisten:


• die Mitwirkung bei grundlegenden Gesellschafterbeschlüssen (§ 164 Abs. 1 HGB)

• das »Widerspruchsrecht« bei außergewöhnlichen Maßnahmen (§§ 161 Abs. 2, 116 Abs. 2 HGB)

• das Kontrollrecht (§ 166 HGB)

[image: check.gif] Pflichten eines Kommanditisten:


• die Treuepflicht (§ 242 BGB)

• nicht dagegen das Wettbewerbsverbot (§ 165 HGB). Es kann aber ausnahmsweise doch bestehen, insbesondere wenn der Kommanditist zur Geschäftsführung befugt ist und als solcher die Geschicke der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen kann.



[image: Icon_gluehlampe.jpg]Die Rechtsstellung des Kommanditisten scheint auf den ersten Blick verhältnismäßig eingeschränkt und vielfach ist sie es auch. In der Praxis kann man die Rechtsstellung aber vertraglich ausbauen, etwa indem man dem Kommanditisten Geschäftsführungsbefugnis einräumt (§ 116 HGB), ihn in gewissem Umfang zur Vertretung ermächtigt (Prokura, Handlungsvollmacht) oder die Vornahme von Geschäftsmaßnahmen von seiner Zustimmung abhängig macht.



Das Gesellschaftsvermögen

Die Rechtsverhältnisse hinsichtlich des Gesellschaftsvermögens entsprechen in vielerlei Hinsicht der OHG. Das Vermögen selbst steht der KG zu, die wie die OHG teilrechtsfähig ist (§§ 161 Abs. 2, 124 HGB). Bei den Gesellschaftern muss man allerdings wieder differenzieren:


[image: check.gif] Beteiligung des Komplementärs am Gewinn und Verlust: Insofern gilt das zum OHG-Gesellschafter Gesagte.

[image: check.gif] Beteiligung des Kommanditisten am Gewinn und Verlust: Das regeln die §§ 167 f. HGB. Zentral ist § 167 Abs. 3 HGB: Der Kommanditist ist an Verlusten nur bis zum Betrag seines Kapitalanteils und etwaiger ausstehender Einlage beteiligt (Haftungsbeschränkung im Innenverhältnis). Er hat jedoch kein Entnahmerecht, sondern kann lediglich Auszahlung seines Gewinnanteils verlangen, solange die Einlage erhalten bleibt (vergleiche insgesamt die §§ 167 bis 169 HGB).


Das Außenverhältnis der KG

Nehmen Sie wie bei der OHG vier Punkte unter die Lupe: Wirksamwerden der Gesellschaft, Rechtsfähigkeit, Vertretung und Haftung.

Das Wirksamwerden

Beim Wirksamwerden der Gesellschaft im Außenverhältnis stellte sich bei der OHG ja mit Blick auf die Handelsregistereintragung ein Problem. Ähnlich ist es bei der KG, die wie die OHG zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden ist (mit den Inhalten nach § 162 HGB). Im Innenverhältnis entsteht sie regelmäßig mit Abschluss des Gesellschaftsvertrags (oder einem festgelegten Zeitpunkt), im Außenverhältnis hingegen erst mit Eintragung oder Geschäftsbeginn (§§ 161 Abs. 2, 123 HGB).

Die Rechtsfähigkeit

Wichtig, zugleich aber sehr einfach, ist die Rechtsfähigkeit bei der KG; sie ist zwar keine juristische Person aber dennoch als Personengesellschaft rechtsfähig: Sie kann selbst unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden (§ 161 Abs. 2, 124 Abs. 1 HGB).

Die Vertretung

Wie sieht es mit der Vertretung bei der KG aus?

[image: check.gif] Wem steht die Vertretungsbefugnis zu? Wer kann also wirksam Willenserklärungen für die KG abgeben? Vermutlich können Sie sich das ohnehin denken: Vertretungsberechtigt ist zunächst der Komplementär (§§ 161 Abs. 2, 125 HGB). Dem Kommanditisten steht zumindest keine originäre Vertretungsbefugnis zu. Das bestimmt § 170 HGB ausdrücklich. Diese Regelung ist zwingend; man kann davon nicht abweichen (anders als bei der dispositiven Geschäftsführungsregelung). Ein Komplementär kann jedoch eine Vollmacht (§ 167 BGB) oder Prokura (§ 48 HGB) bekommen. Allerdings muss mit Blick auf das Prinzip der Selbstorganschaft dann weiterhin zumindest ein Komplementär vertretungsberechtigt sein. Allein wird ein Kommanditist keine KG vertreten können.

[image: check.gif] Welchen Umfang hat die Vertretungsbefugnis? Sie bestimmt sich wie bei der OHG (§§ 161 Abs. 2, 126 HGB).


Die Haftung

Die Haftung ist bei der KG abhängig von der Stellung der Gesellschafter. Am besten stellen Sie sich wieder folgende Fragen:


[image: check.gif] Haftet die KG selbst? Selbstredend haftet die KG für eigene Gesellschaftsschulden (etwa aus eingegangenen Vertragsverpflichtungen) nach §§ 161 Abs. 2, 124 Abs. 1 HGB unbeschränkt mit dem Gesellschaftsvermögen. Zudem haftet sie für ein etwaiges Fehlverhalten eines Gesellschafters nach § 31 BGB analog (vor allem bei einer unerlaubten Handlung).

[image: check.gif] Haften die Komplementäre? Abermals ein klares »Ja!«, entspricht doch ihre Rechtsstellung der von OHG-Gesellschaftern. Sie haften daher nach §§ 161 Abs. 2, 128 ff. HGB (also persönlich, primär, unmittelbar und unbeschränkt) und das gegebenenfalls über ihr Ausscheiden hinaus (§§ 159, 160 HGB).

[image: check.gif] Haften die Kommanditisten? Diese Frage berührt den eigentlichen Kern des KG-Rechts. Zwar macht es Ihnen das HGB vergleichsweise einfach, enthält es doch direkte Regelungen. Aber man muss schon genau hinsehen. Halten Sie vor allem eine Grundregel, eine Ausnahme und eine Ausnahme von der Ausnahme auseinander:


• Grundregel: Zunächst ist § 171 Abs. 1, 1. Halbsatz HGB einschlägig: Ist die KG in das Handelsregister eingetragen, so haftet ein Kommanditist den Gläubigern der Gesellschaft persönlich und unmittelbar. Die Haftung ist allerdings beschränkt, und zwar »bis zur Höhe seiner Einlage«.

• Ausnahme: Ist die KG in das Handelsregister eingetragen und wurde die Einlage erbracht, kann sich der Kommanditist zurücklehnen, denn dann haftet er gar nicht mehr. Hat er die Einlage teilweise erbracht, so haftet er für den noch nicht erbrachten Teil weiterhin persönlich und unmittelbar (§ 171 Abs. 1, 2. Halbsatz HGB; achten Sie auf das Wörtchen »soweit«!).

• Ausnahme von der Ausnahme: Wer einmal eine Einlage erbracht hat, die dann aber wieder zurückgeflossen ist (auf welche Weise auch immer), sollte sich § 172 Abs. 4 Satz 1 HGB genauer anschauen. Denn bei einer Rückgewähr der Einlage lebt eine Haftung – pong! – gegebenenfalls wieder auf.

• Sonderfall: Einen Sonderfall finden Sie noch in § 176 HGB. Er greift, wenn die KG noch nicht in das Handelsregister eingetragen wurde. Dann besteht für einen Kommanditisten sogar die Gefahr der unbeschränkten Haftung, und zwar bei einer neu gegründeten KG (Abs. 1) sowie beim Eintritt in eine bestehende KG (Abs. 2). Details können Sie dem § 176 HGB selbst entnehmen.



[image: Icon_Hand.jpg]Sie können bei der Kommanditistenhaftung die Bedeutung des Handelsregisters erkennen: Ist die Eintragung erfolgt, kann sich ein Dritter über die Verhältnisse der Gesellschaft informieren. Ist die Eintragung noch nicht erfolgt, kennt der Dritte die Verhältnisse also nicht, ist er schutzbedürftiger, weshalb Gesellschafter gegebenenfalls persönlich voll haften. Ein Kommanditist sollte demnach ein eigenes Interesse daran haben, dass die Gesellschaft und seine Kommanditistenstellung rasch in das Handelsregister eingetragen werden und dass die KG ihre Geschäfte nicht vor der Eintragung beginnt.



Dass die Haftung bei einer Art von Gesellschaftern, den Kommanditisten, beschränkt ist, reduziert für sie das Risiko und macht die KG verglichen mit der OHG interessanter. Noch interessanter wird es, wenn man beim eigentlich persönlich haftenden Komplementär durch clevere Konstruktion eine zusätzliche Haftungsbeschränkung hinbekommt. Und das geht tatsächlich: Komplementär kann ja eine juristische Person sein, beispielsweise eine GmbH (bei der ist die Haftung der Gesellschafter ebenfalls beschränkt, wie Sie im nächsten Kapitel sehen werden). Dann hat man eine GmbH & Co. KG. Das ist nichts anderes als eine ganz gewöhnliche KG mit einer GmbH als Komplementär.

Der Ein- und Austritt von Gesellschaftern

Wenn bei einer KG Gesellschafter ein- beziehungsweise wieder austreten, müssen Sie – angesichts der unterschiedlichen Arten von Gesellschaftern – abermals unterscheiden, vor allem bei der Haftung.


[image: check.gif] Haftung eines eintretenden Komplementärs: Wenden Sie das zum OHG-Gesellschafter Dargestellte entsprechend an (samt Nachhaftung, §§ 161 Abs. 2, 130 HGB).

[image: check.gif] Haftung eines eintretenden Kommanditisten: Der Kommanditist haftet beschränkt bei Eintritt in eine bestehende KG für Altschulden (§ 173 HGB, der wiederum auf §§ 171 f. HGB verweist) und ausnahmsweise voll bei Eintritt in eine bestehende KG (§ 176 Abs. 2 HGB, das haben Sie eben schon gesehen), wenn im Zeitraum nach dessen Eintritt und vor dessen Eintragung in das Handelsregister Verbindlichkeiten der Gesellschaft entstehen. Nur in diesem zeitlich begrenzten Raum haftet er primär, persönlich, unmittelbar und unbeschränkt.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Man kann den Kommanditisten in der Praxis vor der Haftung für Altschulden aber schützen. Wie? Nun, man vereinbart eine aufschiebende Bedingung (§ 158 Abs. 1 BGB): Der Eintritt als Kommanditist soll erst mit der Eintragung wirksam werden. So einfach.



[image: check.gif] Haftung eines ausscheidenden Komplementärs: Die KG bleibt nur bestehen, wenn es, nachdem der Komplementär gegangen ist, mindestens noch einen anderen Komplementär gibt. Für die in seiner Zeit begründeten Verbindlichkeiten haftet er unbeschränkt (denken Sie aber an die Haftungsbegrenzung nach §§ 161 Abs. 2, 160 HGB!).

[image: check.gif] Haftung eines ausscheidenden Kommanditisten: Dazu gibt es keine speziellen Regelungen. Sie können ganz einfach die bekannten §§ 171, 172 HGB anwenden: Er haftet, wenn er seine Einlage noch nicht erbracht hat, für bis zum Ausscheiden begründete Verbindlichkeiten. Für ihn gilt zudem die Nachhaftung (§§ 161 Abs. 2, 160 HGB).


Das Ende der KG

Und damit sind Sie beim Ende der KG angekommen. Was das Prozedere anbelangt, so unterscheidet sich die KG nicht sonderlich von der OHG (beziehungsweise GbR).


1. Auflösung: Bei der KG gelten dieselben Auflösungsgründe wie bei der OHG (§§ 161 Abs. 2, 131 HGB: insbesondere Gesellschafterbeschluss oder Insolvenz der KG).

2. Liquidation: Sie bestimmt sich nach den §§ 161 Abs. 2, 145 ff. HGB.

3. Vollbeendigung: Löschen der KG im Handelsregister (§§ 161 Abs. 2, 143 Abs. 1 HGB).



Wenn es etwas mehr sein darf: Sonstige Gesellschaftsformen

Neben den drei bisher behandelten Gesellschaftsformen (GbR, OHG, KG) gibt es weitere Rechtsformen, die in der Praxis ebenfalls relevant sind. Im Studium spielen sie aber zumeist eine untergeordnete Rolle, weshalb sie hier nur kurz vorgestellt werden. Dabei geht es um


[image: check.gif] die Partnerschaftsgesellschaft (mit beschränkter Berufshaftung). Die Partnerschaftsgesellschaft (kurz: PartG) bietet Freiberuflern (wer darunterfällt, können Sie in § 1 Abs. 2 PartGG entnehmen) eine Möglichkeit, sich zusammenzuschließen. Grundlage dafür ist das »Gesetz über die Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger freier Berufe« (kurz: PartGG). Als eine besondere Spielart der PartG gibt es die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (kurz: PartG mbB). Sie eröffnet der PartG unter bestimmten Umständen die Möglichkeit der Haftungsbeschränkung.

[image: check.gif] die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung. Auf europäischer Ebene bietet sich die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (kurz: EWIV) als grenzüberschreitende Möglichkeit an, sich zusammenzuschließen. Grundlage dafür sind eine europäische Verordnung (EWIV-VO) und das deutsche EWIV-Ausführungsgesetz (EWIV-G). Letzteres bezieht sich teilweise wieder auf das Ihnen inzwischen geläufige OHG-Recht (§ 1 EWIV-G).




Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

In diesem ersten Kapitel zum Gesellschaftsrecht haben Sie gesehen, dass es mit Personen- und Kapitalgesellschaften zwei große Kategorien von Gesellschaften gibt. Mit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, der offenen Handelsgesellschaft sowie der Kommanditgesellschaft haben Sie drei zentrale Rechtsformen von Personengesellschaften kennengelernt. Trotz mancher Übereinstimmungen und inhaltlicher Bezüge (Schachtelprinzip) gibt es jeweils charakteristische Besonderheiten.

Die im BGB geregelte Personengesellschaft lässt sich für eine Vielzahl unterschiedlicher Zwecke nutzen und ohne viel Aufhebens gründen. Das Besondere an dieser Gesellschaft: Zwar ist sie von der gesetzlichen Konzeption her nicht rechtsfähig. In der Praxis ist ihre Rechtsfähigkeit allerdings inzwischen anerkannt. Diesbezüglich und im Hinblick auf die Haftung der Gesellschaft und der Gesellschafter werden mit §§ 124, 128 HGB analog Regelungen aus dem OHG-Recht herangezogen.

Die OHG selbst ist insbesondere dann relevant, wenn es um den Betrieb eines Handelsgewerbes geht. Mit dem besonderen Zweck und der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister unterscheidet sie sich bereits im Gründungsstadium von der GbR. Hinzu kommt, dass eine OHG im Außenverhältnis gegenüber Dritten schon vor Registereintrag mit Aufnahme der Geschäfte wirksam werden kann.

Die Besonderheit bei der dritten Rechtsform, der KG, die sich in vielerlei Hinsicht an der OHG orientiert, ist die unterschiedliche Gesellschafterstruktur mit einem regelmäßig persönlich haftenden Komplementär sowie beschränkt haftenden Kommanditisten. Vor allem die Kommanditistenhaftung kann je nach Fallgestaltung Besonderheiten aufweisen und unter Umständen sogar zu einer unbeschränkten Vollhaftung führen.

Besondere Aufmerksamkeit sollten Sie neben der Haftung den Regelungen zur Geschäftsführung als dem rechtlichen Dürfen und der Vertretung als dem rechtlichen Können schenken. Sie sind je nach Rechtsform von der gesetzlichen Konzeption her unterschiedlich ausgestaltet und immer wieder in Prüfungen relevant.

Alles in allem lässt sich festhalten, dass mit manchen Vorteilen der Personengesellschaften (einfache Gründung, weitgehende rechtliche Selbstständigkeit) mit den Haftungsrisiken für die Gesellschafter durchaus Nachteile verbunden sind. Sollten die Risiken zu hoch sein, lohnt es sich womöglich auf andere Gesellschaftsformen auszuweichen. Ob Kapitalgesellschaften eine Alternative sein können, erfahren Sie im nächsten Kapitel.
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	Die Kapitalgesellschaften

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Besonderheiten juristischer Personen erfassen

	[image: arrow] Kapitalgesellschaften überblicken

	[image: arrow] Ausgewählte Rechtsfragen beantworten



Nachdem es im vorherigen Kapitel um einzelne Formen von Personengesellschaften ging, können Sie sich in diesem Kapitel nun eine zweite Gruppe von Gesellschaften vornehmen, die Kapitalgesellschaften. Hier noch einmal kurz zur Erinnerung: Kapitalgesellschaften sind


[image: check.gif] die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und

[image: check.gif] die Aktiengesellschaft.



[image: Icon_Hand.jpg]Ein paar erste Hinweise dazu haben Sie ja schon in Kapitel 3 erhalten. Um Kapitalgesellschaften handelt es sich, weil es bereits bei deren Gründung eines bestimmten Gesellschaftskapitals bedarf. Machen Sie sich zudem noch einmal klar: Kapitalgesellschaften sind juristische Personen. Als solche sind sie selbst rechtsfähig, also Träger von Rechten und Pflichten: Eine GmbH beziehungsweise AG kann unproblematisch Verpflichtungen eingehen, Eigentum oder andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben und vor Gericht klagen beziehungsweise verklagt werden. Als Trägerinnen des jeweils betriebenen Unternehmens sind die Gesellschaften selbst Unternehmer im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB.



Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft zu sein ähnelt in mancher Hinsicht der Mitgliedschaft in einem Verein. Tatsächlich ist eine GmbH oder eine AG im Grunde wie ein eingetragener Verein (kurz: e. V.) konstruiert. Der ist übrigens im BGB geregelt, und zwar in dem § 21 BGB (Idealverein). Zwar gibt es ausdrücklich wirtschaftliche Vereine (§ 22 BGB); sie sind auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet und erlangen die Rechtsfähigkeit insbesondere durch staatliche Verleihung. Ein Beispiel dafür ist die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (kurz: GEMA). Alles in allem gibt es aber nur wenige wirtschaftliche Vereine.


Und sonst? Weitere Rechtsformen

Neben den beiden in diesem Kapitel ausführlicher dargestellten Rechtsformen der GmbH und der AG gibt es noch weitere Rechtsformen, die zugleich juristische Personen sind, wie die


[image: check.gif] Eingetragene Genossenschaft (kurz: eG). Für sie gilt das Genossenschaftsgesetz (kurz: GenG). Genossenschaften fördern als Zusammenschluss den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 1 GenG). Genossenschaften finden Sie in vielen Bereichen, angefangen vom Zusammenschluss von Ärzten über Energie- oder IT-Projektgenossenschaften bis hin zu Wohnungsgenossenschaften und anderem mehr.

[image: check.gif] Kommanditgesellschaft auf Aktien (kurz: KGaA). Sie kombiniert Aktienrecht mit dem Recht der Kommanditgesellschaft. Regelungen zur KGaA finden Sie ab § 278 AktG.
 [image: check.gif] Stiftung. Ihr liegt ein bestimmtes Stiftungsvermögen zugrunde. Damit wird ein vom Stifter festgelegter Zweck verfolgt. Neben privaten Stiftungen werden hierzulande durchaus einige Unternehmen in dieser Rechtsform geführt; der überwiegende Teil der Stiftungen verfolgt jedoch eher gemeinnützige Zwecke.

[image: check.gif] Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (kurz: VVaG) als spezielle Rechtsform für Versicherer. Dabei handelt es sich um einen Verein, der die Versicherung seiner Mitglieder nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit betreiben will (§ 171 Versicherungsaufsichtsgesetz).





Konzern und Holding

Unternehmen können unter einem Dach zusammengefasst sein. Gibt es ein beherrschendes Unternehmen, unter dessen Leitung ein oder mehrere abhängige Unternehmen gebündelt sind, spricht man von einem Konzern; die einzelnen Unternehmen sind Konzernunternehmen (§ 18 AktG). Dreh- und Angelpunkt ist hierbei der Begriff der »einheitlichen Leitung«, der sich auf zentrale Bereiche wie Absatz, Beschaffung, Finanzen, Personal etc. bezieht. Bei einem Vertragskonzern liegt dazu ein Beherrschungsvertrag vor, bei einem faktischen Konzern die tatsächliche Wahrnehmung von Leitungsaufgaben infolge einer mehrheitlichen Beteiligung.

Übt eine Muttergesellschaft selbst keine Betriebstätigkeit aus, sondern ist sie als Dachgesellschaft nur kapitalmäßig an Tochtergesellschaften beteiligt, spricht man von einer Holding. Mit einer solchen Konstruktion sind beispielsweise steuerliche Privilegien verbunden.



Um sich die Kapitalgesellschaften zu erschließen, starten Sie wieder mit einer Fallstudie. Setzen Sie dazu einfach den Fall aus dem vorherigen Kapitel fort.


[image: Icon_beispiel.jpg]Rückblende – Montag 15:25 Uhr. Nachdem sich Liu, Katja und Sebastian nun darüber im Klaren sind, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Personengesellschaften mit sich bringen, überlegen sie, ob eine Kapitalgesellschaft eine Alternative für sie sein könnte. Was würden Sie raten?



Starten Sie mit der Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Kalkulierbar: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Wie bei den Personengesellschaften können Sie sich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (kurz: GmbH) sehr gut anhand folgender Fragen erschließen:


[image: check.gif] Was ist eine GmbH?

[image: check.gif] Wie gründet man eine GmbH?

[image: check.gif] Wie ist das Verhältnis der Gesellschafter untereinander (Innenverhältnis)?

[image: check.gif] Wie ist das Verhältnis gegenüber Dritten (Außenverhältnis)?

[image: check.gif] Wie erfolgen der Ein- und Austritt als Gesellschafter?

[image: check.gif] Wie endet eine GmbH?


Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung zählt hierzulande zweifellos zu den beliebtesten Rechtsformen. Geregelt ist sie in einem eigenen Gesetz, dem Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (oder kurz: GmbHG). Das GmbHG wurde seit Inkrafttreten 1892 (es hat also bereits ein paar Jahre auf dem Buckel) mehrfach geändert und den Bedürfnissen der Praxis angepasst. 2008 erfolgte die bislang letzte umfassende Überarbeitung. Dabei wurden zum Beispiel zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, eine GmbH schneller und unter vereinfachten Voraussetzungen auf den Weg zu bringen.

Bevor Sie sich auf etwaige Details stürzen, werfen Sie ruhig einmal einen Blick in das Inhaltsverzeichnis. Das Gesetz ist einfach aufgebaut und gibt Ihnen bereits eine gute erste Orientierung. Sicherlich werden Ihnen einige Aspekte bekannt vorkommen. In Tabelle 15.1 finden Sie dazu einen Überblick.



	
	Der Aufbau des GmbHG
	




		Abschnitte
		Inhalt
		Anmerkung
	


		Abschnitt 1 §§1 – 12 GmbHG
		Errichtung der Gesellschaft
		Hier werden Sie also fündig, wenn es um die Gründung geht.
	


		Abschnitt 2 §§ 13 – 34 GmbHG
		Rechtsverhältnisse der Gesellschaft und der Gesellschafter
		Hier finden Sie maßgebliche Regelungen zum Innenverhältnis.
	


		Abschnitt 3 §§ 35 – 52 GmbHG
		Vertretung und Geschäftsführung
		Merken Sie sich schon mal, dass dabei vor allem die Organe der Gesellschaft angesprochen sind, also – der Geschäftsführer (§§ 35 – 44 GmbHG), – die Gesellschafterversammlung (§§ 45 – 51b), – der Aufsichtsrat (§ 52 GmbHG).
	


		Abschnitt 4 §§ 53 – 58f GmbHG
		Abänderungen des Gesellschaftsvertrags
		Bei einer Kapitalgesellschaft stehen Aspekte der Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung im besonderen Fokus. Das ist hier geregelt.
	


		Abschnitt 5 §§ 60 – 77 GmbHG
		Auflösung und Nichtigkeit der Gesellschaft
		Selbst eine GmbH kann zu Ende gehen.
	


		Abschnitt 6 §§ 78 – 85 GmbHG
		Ordnung-, Straf- und Bußgeldvorschriften
		Hiernach droht Ungemach, wenn man bestimmten Pflichten nicht nachkommt.
	




Tabelle 15.1: Das GmbHG im Überblick

Wie lässt sich eine GmbH charakterisieren? Einiges davon können Sie gleich § 1 GmbHG entnehmen.


[image: Icon_definition.jpg]Eine GmbH ist eine (Kapital-)Gesellschaft, die als juristische Person über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt und daher als solche selbst Träger von Rechten und Pflichten ist. Sie kann zu jedem erlaubten Zweck gegründet werden (§ 1 GmbHG; es muss also keineswegs der Betrieb eines Handelsgewerbes sein). Das macht die GmbH sehr vielfältig einsetzbar.




[image: Icon_gluehlampe.jpg]Sie finden GmbHs in der Praxis in den unterschiedlichsten Sparten, ob als Handels- oder Dienstleistungsunternehmen, ob in Kultur, Sport und Wissenschaft. GmbHs finden sich ferner als Dach- oder Tochtergesellschaften in Konzernen. Recherchieren Sie ruhig selbst einmal etwas – die Bandbreite ist wirklich enorm, sowohl im privaten wie im öffentlichen Sektor.



Das vorausgeschickt können Sie gleich in die Gründung einsteigen. Die ist etwas anspruchsvoller als bei Personengesellschaften.

Die Gründung einer GmbH

Jede Gesellschaftsform hat so ihre Eigenheiten. Bei der GmbH ist es die Gründung. Sie vollzieht sich in verschiedenen Schritten. Für die GmbH im Gründungsstadium finden Sie manchmal die Bezeichnung »GmbH i.Gr.« (in Gründung). Dass die Gründung einer GmbH aufwendiger und anspruchsvoller ist, hat natürlich einen Grund.


[image: Icon_Hand.jpg]Am Ende der Gründung steht eine Gesellschaft mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit die am Wirtschaftsleben teilnimmt. Damit sie »lebensfähig« ist, darf bei ihrer Gründung nichts schiefgehen. Das hat sonst weitreichende Konsequenzen. Denken Sie bloß an die Haftung: Wie Sie sicher wissen (und später noch genauer sehen werden), trifft die Haftung allein die GmbH, nicht dagegen die Gesellschafter. Letztere sind in aller Regel aus dem Schneider. Etwaige Gläubiger können sich also nicht (wie bei Personengesellschaften) an die Gesellschafter, sondern nur an die GmbH halten – vorausgesetzt, dieses abstrakt-künstliche Gebilde existiert und ist liquide genug. Eine Kapitalgesellschaft wie die GmbH braucht also genug Kapital.




Kommen Sie auf die Fallstudie zurück: Was müssten Liu, Katja und Sebastian tun, wenn sie eine GmbH erwägen?

Folgen Sie den Schritten zur Gründung einer klassischen GmbH (die einzelnen Schritte können Sie anhand des GmbHG gut nachvollziehen):



1. Gründungsbeschluss fassen: Die Gründungsgesellschafter (natürliche oder juristische Personen sowie Personengesellschaften wie die GbR, OHG, KG) müssen einen (formlosen) Gründungsbeschluss fassen. Den kann sogar jemand mit sich allein ausmachen (bei einer Ein-Personen-GmbH; dass es die gibt, können Sie § 1 GmbHG entnehmen).



[image: Icon_Warnung.jpg]Jetzt gibt es zwar noch keine GmbH, aber eine Vorgründungsgesellschaft. Deren Zweck ist die Gründung der GmbH. Auf die Vorgründungsgesellschaft ist das GmbH-Recht allerdings noch nicht anwendbar. Die Vorgründungsgesellschaft ist regelmäßig eine Personengesellschaft (Ausnahme: Gründungsbeschluss von einer Person). Rechtlich handelt es sich entweder um eine GbR oder eine OHG (wenn bereits ein Handelsgewerbe betrieben wird). Das kann relevant werden, wenn zu diesem Zeitpunkt Verträge geschlossen werden oder Haftungsfragen im Raum stehen.




2. Satzung feststellen: Der Gesellschaftsvertrag wird notariell beurkundet (§ 2 Abs. 1 GmbHG, Feststellung der Satzung). Das geht sogar in einem vereinfachten Verfahren (§ 2 Abs. 1a GmbHG). Der Vertrag beinhaltet nach §§ 3 ff. GmbHG: Firma (samt Hinweis »mit beschränkter Haftung« oder »mbH«), Unternehmenssitz, Unternehmensgegenstand, Stammkapital (als Haftungsmasse beträgt es bei einer regulären GmbH mindestens 25.000 Euro; das Stammkapital ist die Summe der jeweiligen Stammeinlagen der Gesellschafter; die ebenfalls festzulegen sind).



[image: Icon_Warnung.jpg]Mit der Feststellung der Satzung besteht eine Vor-GmbH, manchmal als Vorgesellschaft bezeichnet. Die ist immer noch keine GmbH, sondern vielmehr eine Rechtsform eigener Art (sui generis) und im GmbHG nicht geregelt. Ihr Zweck ist es, die Eintragung der GmbH in das Handelsregister herbeizuführen. Auf die Vor-GmbH ist das GmbH-Recht (mit einigen Einschränkungen und Modifikationen) anwendbar: So ist beispielsweise die Vertretung (§ 35 GmbHG) nicht unbeschränkt, sondern auf Geschäfte im Zusammenhang mit der Gründung begrenzt.




3. Geschäftsführung bestellen: Es muss mindestens ein Geschäftsführer bestellt werden (§ 6 Abs. 1 GmbHG). Das muss nicht notwendigerweise ein Gesellschafter sein (Grundsatz der Fremdorganschaft).

4. Einlage erbringen: Die Einlagen müssen erbracht werden (§ 7 Abs. 2, 3 GmbHG). Bei Bareinlagen beläuft sich das auf mindestens 12.500 Euro (die noch ausstehenden Beträge sind dann Forderungen der Gesellschaft gegen die Gesellschafter). Sacheinlagen (also Gegenstände wie Immobilien, Maschinen, Pkw etc.) müssen vollständig vorliegen (§ 7 Abs. 3 GmbHG). Dienstleistungen als Einlagen sind nicht möglich (anders bei Personengesellschaften).

5. Anmeldung vornehmen: Der Geschäftsführer meldet die Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht des Gesellschaftssitzes an (§ 7 Abs. 2 GmbHG).

6. Eintragung erwarten: Mit der konstitutiven (also rechtsbegründenden) Eintragung durch das Registergericht entsteht die GmbH als juristische Person (§ 11 GmbHG). Die wichtige Konsequenz können Sie § 13 GmbHG entnehmen: Die GmbH ist rechtsfähig (§ 13 Abs. 1 GmbHG). Nur nebenbei: Die Eintragung erfolgt übrigens in Abteilung B des Handelsregisters (daher finden Sie das Kürzel »HRB …«). Denken Sie bei unrichtigen Eintragungen und Bekanntmachungen an § 15 HGB (siehe Kapitel 12).



[image: Icon_beispiel.jpg]Liu, Katja und Sebastian könnten auf die vorgenannte Weise problemlos eine GmbH gründen. Wenn das Stammkapital beispielsweise die erforderlichen 25.000 Euro beträgt, könnte Liu eine Stammeinlage von 12.500 Euro leisten, Kaja 7.500 Euro und Sebastian ein entsprechend bewertetes Patent einbringen.




[image: Icon_Warnung.jpg]Gerade im Studium ist es wichtig, die unterschiedlichen Schritte (Vorgründungsgesellschaft, Vor-GmbH, GmbH) auseinanderzuhalten. Damit verbunden sind beliebte Prüfungsthemen. Denn gegebenenfalls müssen Sie gar nicht das GmbH-Recht, sondern das Recht einer Personengesellschaft anwenden. Außerdem stellen sich im Gründungsstadium manchmal Haftungsfragen: Handeln Verantwortliche bereits vor der Eintragung der Gesellschaft, haften sie persönlich und gesamtschuldnerisch (§ 11 Abs. 2 GmbHG).




Die »Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)« alias »Mini-GmbH«

Besonderheiten gibt es für eine Spielart der GmbH, der »Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)«, landläufig »Mini-GmbH« oder »Ein-Euro-GmbH« genannt. Sie möchte Existenzgründern den Start erleichtern und das Risiko einer persönlichen Haftung minimieren. Details dazu können Sie § 5a GmbHG entnehmen. Bei der UG (haftungsbeschränkt) kann das Stammkapital unter 25.000 Euro liegen und gegebenenfalls sogar nur einen Euro betragen. Die Firma muss durch einen entsprechenden Rechtsformzusatz: »Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)« oder kürzer »UG (haftungsbeschränkt)« gekennzeichnet sein. Zudem sind nur Bareinlagen möglich, die voll zu erbringen sind; Sacheinlagen sind dagegen unzulässig. Soll die UG (haftungsbeschränkt) Gewinne erwirtschaften, ist es das Ziel, sie einmal in eine »richtige« GmbH zu überführen. Dazu muss man zum Beispiel 25 Prozent der erwirtschafteten Gewinne in eine Rücklage einstellen (Thesaurierung). So kann das Gesellschaftskapital nach und nach auf 25.000 Euro anwachsen und perspektivisch einmal eine klassische GmbH entstehen.



Das Innenverhältnis einer GmbH

Ist eine GmbH gegründet, sollten Sie einmal hinter die Kulissen schauen und sich mit ihrem Innenleben vertraut machen. Gemeint ist das Verhältnis der Gesellschafter untereinander und in Bezug auf die Gesellschaft. Vier Punkte sind wichtig:


[image: check.gif] die Organe der GmbH

[image: check.gif] die Geschäftsführung

[image: check.gif] die Rechte und Pflichten der Gesellschafter

[image: check.gif] das Vermögen der Gesellschaft


Die Organe der GmbH

Gleich beim ersten Punkt, den Organen der GmbH, geht es um etwas für Kapitalgesellschaften Charakteristisches, das es so bei den Personengesellschaften nicht gibt. Zwar ist die GmbH rechtlich gesehen eine Person. Als juristisches Konstrukt müssen aber, damit sie handlungsfähig ist, Menschen für die Gesellschaft handeln. Hier zeigt sich die eingangs kurz angesprochene Parallele zu einem Sport- oder Gesangsverein: Im Kern ist eine GmbH wie ein solcher Verein konstruiert, bei der es ja beispielsweise auch einen Vereinsvorstand gibt. Tatsächlich passt der Vergleich durchaus. Ein Verein als Grundform der Kapitalgesellschaften ist körperschaftlich aufgebaut und hat – das kann man wörtlich nehmen – Organe, die ihm Leben einhauchen. Das sind bei einer GmbH


[image: check.gif] die Gesellschafterversammlung (§§ 48 ff. GmbHG). Was bei einem Verein die Mitgliederversammlung ist, ist bei einer GmbH die Gesellschafterversammlung: Hier fassen die Gesellschafter die Beschlüsse (§ 48 Abs. 1 GmbHG); sie ist das Willensbildungsorgan.

[image: check.gif] die Geschäftsführung (§§ 35 ff. GmbHG). Der beziehungsweise die Geschäftsführer sind quasi für das Tagesgeschäft verantwortlich: Sie führen die Geschäfte der Gesellschaft und vertreten sie im Außenverhältnis gegenüber Dritten, insbesondere Geschäftspartnern und Kunden. Die Geschäftsführung ist weisungsgebunden: Das Sagen haben die Gesellschafter, denen entsprechende Kontrollrechte zustehen (§§ 46 Nr. 5, 51a GmbHG). Geschäftsführer kann jemand aus dem Gesellschafterkreis sein (was häufig der Fall ist). Zwingend ist das aber nicht. Als Geschäftsführer kann ebenso gut jemand als Externer von außerhalb berufen werden (Prinzip der Fremdorganschaft). Externe Geschäftsführer werden auf Grundlage eines Anstellungsvertrags (§ 611 BGB) tätig. Sie sind selbst keine Arbeitnehmer (zum Arbeitnehmerbegriff siehe Kapitel 16), keine Kaufleute (§§ 1 ff. HGB) und keine Unternehmer (§ 14 BGB – Unternehmer ist die GmbH!). Die Gesellschafterversammlung kann die Bestellung zum Geschäftsführer jederzeit widerrufen (§ 38 GmbHG), einen Geschäftsführer also in die sprichwörtliche Wüste schicken. Den Anstellungsvertrag muss man dann noch kündigen (§ 14 KSchG).

[image: check.gif] der Aufsichtsrat (§ 52 GmbHG). Dabei handelt es sich um ein internes Kontrollorgan. Er überwacht die Geschäftsführung. Anwendbar sind die §§ 93, 116 AktG. Zwingend vorgesehen ist ein Aufsichtsrat bei einer GmbH nur ausnahmsweise (etwa wenn die GmbH in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmer hat, § 1 Abs. 1 Nr. 3 Drittelbeteiligungsgesetz). Im Übrigen kann er aber freiwillig (fakultativ) eingerichtet werden. Ähnlich gilt für einen gesetzlich ebenfalls nicht explizit vorgesehen Beirat, der mit Nichtgesellschaftern besetzt ist und der oft beratende Aufgaben wahrnimmt.


Die Geschäftsführung

Wenn Sie die Organe kennen, ist zur Geschäftsführung als Befugnis ja eigentlich nicht mehr viel zu sagen, oder? Wie bei den Personengesellschaften bezieht sich das darauf, wer sich im Innenverhältnis um die Geschäfte der Gesellschaft kümmert. Sie liegt – natürlich – beim Geschäftsführer. Welche Geschäftsführungsbefugnisse konkret bestehen, bestimmt sich aus dem Gesellschaftsvertrag sowie nach den §§ 40 ff. GmbHG. Die Befugnisse können durch entsprechende Vorgaben der Gesellschafterversammlung beschränkt sein.


[image: Icon_Warnung.jpg]Die Geschäftsführung ist bei der GmbH also in einem doppelten Sinne zu verstehen: einmal als Organ »Geschäftsführung«, zum anderen als Aufgabe »Geschäftsführung« (das rechtliche Dürfen im Innenverhältnis).



Die Rechte und Pflichten der Gesellschafter

Die Gesellschafter einer GmbH sind vor allem eines: Kapitalgeber. Sie können zwar in die Geschäftsführung involviert sein, zwingend ist das mit Blick auf den Grundsatz der Fremdorganschaft nicht. Sie haben Kontrollrechte (§§ 4 Nr. 5, 51a GmbHG), sie bestimmten in wichtigen Geschäftsangelegenheiten (§ 46 GmbHG) und sie nehmen diese Rechte in der Gesellschafterversammlung wahr (§§ 47 ff. GmbHG): grundsätzlich per Mehrheitsbeschluss, ausnahmsweise mit einer Dreiviertelmehrheit (zum Beispiel bei Satzungsänderungen, § 53 GmbHG).

Das Gesellschaftsvermögen

Das Vermögen selbst gehört der GmbH als juristischer Person. Es gibt – anders als bei Personengesellschaften – keine gesamthänderische Bindung. Je nach wirtschaftlicher Entwicklung kann das Gesellschaftsvermögen zudem anwachsen oder sich verringern, sollte es einmal nicht so gut laufen. Dem Vermögen entsprechend erhöhen und vermindern sich die Anteile der GmbH-Gesellschafter, die Geschäftsanteile (§§ 14 f. GmbHG). Diese sind insbesondere für das Stimmrecht (§ 47 Abs. 2 GmbHG) und die Gewinn- und Verlustverteilung (§ 29 Abs. 3 GmbHG) maßgeblich. Verluste treffen die Gesellschafter über ihren Geschäftsanteil hinaus grundsätzlich nicht: Geld nachzuschießen brauchen sie demnach nur ausnahmsweise, wenn die Satzung das vorsieht (§§ 26 bis 28 GmbHG).

Bei der GmbH als Kapitalgesellschaft kommt dem Gesellschaftsvermögen naturgemäß eine große Relevanz zu. Dementsprechend gibt es bei der GmbH – und insoweit wieder im Unterschied zu Personengesellschaften – einige Regelungen, die speziell kapitalbezogen sind:


[image: check.gif] Kapitalaufbringung: Schon bei der Gründung der GmbH wird auf eine ausreichende Kapitalausstattung geachtet. Dem dient insbesondere die Pflicht der Gesellschafter, ihre Einlage zu leisten (§ 14 GmbHG). Das Gesellschaftsvermögen setzt sich aus den Bar- und Sacheinlagen zusammen. Während es bei Personengesellschaften keine Vermögenserfordernisse gibt, sind es bei einer klassischen GmbH mindestens 25.000 Euro, bei einer UG (haftungsbeschränkt) kann es weniger sein (selbst ein Euro genügt).

[image: check.gif] Kapitalerhaltung: Gerade das Stammkapital als Haftungsmasse soll im Fall der Fälle etwaigen Gläubigern der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Denen ist natürlich daran gelegen, dass dieses Kapital erhalten bleibt. Das GmbH-Gesetz enthält daher insbesondere ab § 30 ff. GmbHG ein ganzes Bündel an Vorschriften, das genau diesem Zweck dient. So besteht beispielsweise ein Auszahlungsverbot (§ 30 Abs. 1 Satz 1 GmbHG).


Das Außenverhältnis der GmbH

Wenden Sie jetzt wieder den Blick nach außen und dem Verhältnis gegenüber Dritten, insbesondere Kunden und Geschäftspartnern, zu. Das ist viel einfacher als bei den Personengesellschaften. Dabei spielen drei Aspekte immer wieder eine Rolle:


[image: check.gif] die Rechtsfähigkeit der GmbH

[image: check.gif] die Vertretung der GmbH

[image: check.gif] die Haftung für Verbindlichkeiten


Die Rechtsfähigkeit

Zur Rechtfähigkeit braucht man nicht viel auszuführen: Die GmbH ist rechtsfähig (§ 13 Abs. 1 GmbHG). Punkt.

Die Vertretung

Auch die Vertretung der Gesellschaft ist einfacher als bei den Personengesellschaften. Zwar ist eine GmbH rechtsfähig und kann zum Beispiel Vertragspartner sein, sie ist aber als solche nicht handlungsfähig und kann die für einen Vertrag nötigen Willenserklärungen selbst nicht abgeben. Zur Vertretung befugt ist der Geschäftsführer beziehungsweise sind die Geschäftsführer, wenn es mehrere gibt (§ 35 GmbHG). Wer als Geschäftsführer im Namen der GmbH einen Vertrag schließt, berechtigt und verpflichtet die GmbH (§ 164 Abs. 1 BGB, § 35 GmbHG). Geschäftsführer besitzen bei der Abgabe von Willenserklärungen für die GmbH demnach die gemäß § 164 Abs. 1 Satz 1 BGB erforderliche Vertretungsmacht. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, sind diese gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt (§ 35 Abs. 2 GmbHG).


[image: Icon_Warnung.jpg]Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer kann im Innenverhältnis zur Gesellschaft hin zwar eingeschränkt werden (§ 37 Abs. 1 GmbHG). Eine solche Beschränkung hat im Außenverhältnis gegenüber Dritten jedoch keine Wirkung (§ 37 Abs. 2 GmbHG). Wenn Sie sich beispielsweise schon mit der Prokura beschäftigt haben (siehe Kapitel 12), ist Ihnen so etwas ja nicht mehr fremd.



Die Haftung

Ebenfalls sehr einfach handhaben lässt sich die Haftung. Fragen Sie sich:

[image: check.gif] Haftet die GmbH selbst? Die GmbH haftet mit ihrem Gesellschaftsvermögen für die eigenen Verbindlichkeiten (§ 13 Abs. 2 GmbHG) und für ein Fehlverhalten ihrer Organe (§ 31 BGB). Sie haftet ihren Gläubigern gegenüber unbeschränkt mit dem kompletten Gesellschaftsvermögen. Als Rechtsnachfolgerin haftet sie mit dem Gesellschaftsvermögen zudem für die im Rahmen der Gründung entstandenen Verbindlichkeiten der Vor-GmbH. Letztere ist ja mit der Eintragung in der GmbH aufgegangen.

[image: check.gif] Haften die Gesellschafter? Nein. Selbst im Fall der Fälle können sie von einem Gläubiger der Gesellschaft nicht ohne Weiteres in Anspruch genommen werden (§ 13 Abs. 2 GmbHG).



[image: Icon_Warnung.jpg]Die beschränkte Haftung dürfte viele Gesellschafter etwas beruhigter schlafen lassen. Aber Obacht: Nicht immer ist man ganz aus dem Schneider. Es gibt – zugegebenermaßen wenige – Ausnahmen von dem Grundsatz, dass nur die Gesellschaft mit ihrem Gesellschaftsvermögen haftet. Eine Haftung der Gesellschafter ist ausnahmsweise aufgrund besonderer Umstände denkbar, etwa im Rahmen einer Durchgriffshaftung. Dann muss es aber schon Dicke kommen, beispielsweise bei einem existenzvernichtenden Eingriff in das Gesellschaftsvermögen durch einen Gesellschafter.




Die GmbH und das Handelsrecht

Die GmbH ist zwar keine im HGB geregelte Gesellschaftsform, dennoch sollten Sie Ihr HGB in Reichweite haben. Mit Entstehen der Gesellschaft ist sie eine Handelsgesellschaft (was sich aus § 13 Abs. 3 GmbHG ergibt). Eine GmbH ist damit als solche immer Formkaufmann im Sinne des § 6 Abs. 1 HGB (sowie aufgrund der körperschaftlichen Struktur im Übrigen nach § 6 Abs. 2 HGB). Das macht es Ihnen einfach: Wenn Ihnen eine GmbH begegnet, entfällt die Prüfung, ob die Gesellschaft zum Beispiel ein Handelsgewerbe betreibt (§ 1 HGB). Auf eine GmbH findet das HGB immer Anwendung. Sie hat eine Firma (§§ 17 ff. HGB), es kann Prokuristen geben (§§ 48 ff. HGB), ihre Geschäfte sind Handelsgeschäfte (§§ 343 ff. HGB).



Der Ein- und Austritt von Gesellschaftern

Nach § 15 GmbHG sind Gesellschaftsanteile übertragbar. Sie sind veräußerlich und vererblich (Abs. 1). Der Gesellschafterwechsel vollzieht sich mit der Übertragung von Geschäftsanteilen in Form der Abtretung (§§ 398, 413 BGB); dazu ist ein in notarieller Form geschlossener Vertrag erforderlich.


[image: Icon_Hand.jpg]Das ist ein wichtiger Unterschied zur AG: Dort vollzieht sich der Gesellschafterwechsel regelmäßig viel unkomplizierter.



Das Ende der GmbH

Selbst eine GmbH ist nicht unbedingt für die Ewigkeit gebaut und kann daher das Zeitliche segnen. Wie bei anderen Gesellschaften vollzieht sich das in drei Schritten:


1. Auflösung: Auflösungsgründe finden Sie entweder im Gesellschaftsvertrag (§ 60 Abs. 2 GmbHG) oder in § 60 Abs. 1 GmbHG. Das sind insbesondere die Auflösung durch Beschluss der Gesellschafter (mit Dreiviertelmehrheit, sofern im Gesellschaftsvertrag nicht ein anderes bestimmt ist) oder die Auflösung infolge einer Insolvenz. Eine GmbH in Auflösung bekommt dann einen Zusatz »i. Abw.« (in Abwicklung) oder »i. L.« (in Liquidation).

2. Liquidation: In der Liquidation (§§ 66 ff. GmbHG) obliegen den Liquidatoren verschiedene Aufgaben: Sie müssen die laufenden Geschäfte beenden, die Verpflichtungen der aufgelösten Gesellschaft erfüllen, die Forderungen derselben einziehen und das Vermögen der Gesellschaft in Geld umsetzen; sie vertreten die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich (§ 70 GmbHG).

3. Vollbeendigung: Ist die Liquidation beendet, wird die Gesellschaft im Handelsregister gelöscht (§ 74 Abs. 1 GmbHG). Das erfolgt mit dem Hinweis »Die Gesellschaft ist erloschen«.


Und das war es auch schon zur GmbH. Kommen Sie nun zur zweiten bedeutsamen Kapitalgesellschaft, der Aktiengesellschaft.

Die Aktiengesellschaft

Bei der Aktiengesellschaft (kurz: AG) können Sie sich wieder an einigen zentralen Fragen orientieren:


[image: check.gif] Was ist eine AG?

[image: check.gif] Wie gründet man eine AG?

[image: check.gif] Wie ist das Verhältnis der Gesellschafter untereinander (Innenverhältnis)?

[image: check.gif] Wie ist das Verhältnis gegenüber Dritten (Außenverhältnis)?

[image: check.gif] Wie erfolgen der Ein- und Austritt als Gesellschafter?

[image: check.gif] Wie endet eine AG?


Regelungen zur Aktiengesellschaft finden Sie im Aktiengesetz (kurz: AktG). Werfen Sie ruhig einen Blick in das Inhaltsverzeichnis und machen Sie sich mit dem Aufbau des Gesetzes vertraut. Gleich in § 1 AktG finden Sie das Wesen der AG beschrieben.


[image: Icon_definition.jpg]Die AG ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (sie ist also eine juristische Person). Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen (Abs. 1). Das Grundkapital der AG ist in Aktien zerlegt (Abs. 2).



Die AG ist vor allem als Rechtsform für Großunternehmen mit einer Vielzahl von Gesellschaftern bekannt, die oftmals börsennotiert sind und sich über den Kapitalmarkt finanzieren (§ 3 Abs. 2 AktG). Hier gibt es dann zugleich eine Schnittstelle zum Kapitalmarktrecht: Der Börsengang von Unternehmen (initial public offering, IPO) durch Emission von Aktien und der spätere Handel damit berührt das Feld der Unternehmensfinanzierung (dazu lesen Sie etwas in Kapitel 11).

Längst nicht alle Aktiengesellschaften sind an einer Börse gelistet. Ebenso gibt es zahlreiche nicht börsennotierte Aktiengesellschaften und mit der sogenannten kleinen AG sogar eine Spielart für mittelständische Unternehmen, die einen übersichtlichen Kreis von Gesellschaftern haben. Eine europäische Form der Aktiengesellschaft ist die Societas Europaea (kurz: SE), die für international aufgestellte Unternehmen interessant sein kann. Das vorausgeschickt können Sie gleich in die Gründung einsteigen. Sie ist bei einer AG noch etwas aufwendiger als bei einer GmbH.

Die Gründung der AG

Die Gründung einer AG vollzieht sich wie bei einer GmbH in verschiedenen Schritten. Das sind:


1. Gründungsbeschluss fassen: Das ähnelt der GmbH, wobei Gründungsgesellschafter wieder natürliche oder juristische Personen sowie Personengesellschaften (wie GbR, OHG, KG) sein können. Damit besteht eine Vorgründungsgesellschaft.

2. Satzung feststellen: Zur notariellen Beurkundung (§§ 2, 23 AktG) der Satzung gibt es strikte Anforderungen (Grundsatz der Satzungsstrenge). Nach § 23 Abs. 3, 4 AktG sind unter anderem Angaben zur Firma und zum Sitz, zum Unternehmensgegenstand und zum Grundkapital (mindestens 50.000 Euro) erforderlich.

3. Aktien übernehmen: Mit der Übernahme aller Aktien durch die Gründer ist die Gesellschaft errichtet (§ 29 AktG). Nun besteht die Vor-Aktiengesellschaft. Bei Aktien handelt es sich um so etwas wie verbriefte Anteilsrechte.

4. Organe und Abschlussprüfer bestellen: Die Gründer müssen nach § 30 AktG den ersten Aufsichtsrat der Gesellschaft und den Abschlussprüfer bestellen. Das bedarf notarieller Beurkundung. Der Aufsichtsrat bestellt dann den Vorstand. Hier gilt wieder der Grundsatz der Fremdorganschaft.

5. Einlage leisten: Die Gesellschafter müssen die Einlagen leisten (§§ 36a, 54 AktG). Das können Bar- oder Sacheinlagen sein (bei Letzteren gelten strenge Bewertungsmaßstäbe).

6. Gründungsbericht erstellen: Die Gründer müssen einen schriftlichen Gründungsbericht über den Hergang der Gründung erstatten (§ 32 AktG).

7. Gründungsprüfung vornehmen: Vorstand und Aufsichtsrat prüfen die Gründung (§§ 33 ff. AktG).

8. Anmeldung durchführen: Die Gesellschaft muss zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet werden (§§ 36 f. AktG).

9. Eintragung abwarten: Das Registergericht prüft alles und trägt die Gesellschaft in das Handelsregister ein (§§ 38 f. AktG), die damit als Rechtspersönlichkeit entstanden ist.



[image: Icon_beispiel.jpg]Liu, Katja und Sebastian könnten durchaus eine Aktiengesellschaft gründen – allerdings ist der Aufwand vergleichsweise groß und die Anforderungen an die Kapitalausstattung (50.000 Euro) sind gerade für Existenzgründer kein Pappenstiel.




[image: Icon_Hand.jpg]Denken Sie gegebenenfalls noch an spezielle Haftungstatbestände im Gründungsstadium (§ 41 Abs. 1 Satz 2 AktG, § 46 AktG, § 48 AktG).



Das Innenverhältnis einer AG

Orientieren Sie sich wieder an den vier zentralen Punkten:


[image: check.gif] die Organe der AG

[image: check.gif] die Geschäftsführung

[image: check.gif] die Rechte und Pflichten der Gesellschafter

[image: check.gif] das Vermögen der Gesellschaft


Die Organe der AG

Zu den Organen der AG ist nicht viel anzumerken. Es gibt


[image: check.gif] die Hauptversammlung. Hier treffen sich die Aktionäre und nehmen ihre Rechte wahr. Mehr zu den Aufgaben, der Einberufung und Durchführung sowie der Beschlussfassung finden Sie in §§ 119 ff. AktG. Bei großen Aktiengesellschaften gleicht eine solche Hauptversammlung durchaus einer Massenveranstaltung.

[image: check.gif] den Vorstand. Er ist das Führungsorgan. Er leitet gemäß § 76 Abs. 1 AktG die AG in eigener Verantwortung (ist also nicht weisungsgebunden) und vertritt die Gesellschaft nach außen (§ 78 Abs. 1 Satz 1 AktG). Vorstandsmitglieder können externe Manager sein (Grundsatz der Fremdorganschaft); sie werden auf Basis eines Anstellungsvertrags tätig. Der Vorstand muss seine Aufgaben sorgfältig erfüllen, ansonsten drohen Schadensersatzansprüche (§ 93 Abs. 1, 3 AktG).


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Was die Praxis oft beschäftigt, ist die Managerhaftung und das Vorliegen einer Pflichtverletzung durch den Vorstand. Hier greift die Business Judgement Rule nach Art. 93 Abs. 1 Satz 2 AktG. Dort heißt es: »Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesellschaft zu handeln.« Ein Vorstand wird daher stets auf eine tragfähige Grundlage seiner Entscheidungen und deren ausreichende Dokumentation achten.



[image: check.gif] den Aufsichtsrat. Er ist das Kontrollorgan der AG. Er bestellt und überwacht den Vorstand (§ 111 AktG).


Die Geschäftsführung

Die Geschäftsführung im Innenverhältnis wurde schon angesprochen: Sie obliegt dem Vorstand (§ 93 AktG).

Rechte und Pflichten der Aktionäre

Die Rechte und Pflichten der Aktionäre als Gesellschafter lassen sich in zwei Gruppen unterteilen:


[image: check.gif] die Mitwirkungsrechte, die sie in der Hauptversammlung wahrnehmen (§ 118 AktG), und

[image: check.gif] die Vermögensrechte, die Aktionäre als Kapitalgeber zumeist mehr interessieren. Das ist etwa der Anspruch auf Gewinnbeteiligung (Dividende). Näheres zu alledem finden Sie in den §§ 58 Abs. 4, 60, 174 Abs. 2 Nr. 2 AktG. Nennenswerte Pflichten obliegen den Aktionären nicht.


Das Gesellschaftsvermögen

Das Gesellschaftsvermögen kann bei guter Geschäftsentwicklung durchaus höher ausfallen als das Grundkapital von mindestens 50.000 Euro. Das Vermögen gehört der AG als juristischer Person. Diverse Regelungen sichern die Kapitalaufbringung (zum Beispiel § 9 Abs. 1 AktG), die Kapitalerhaltung (zum Beispiel § 57 Abs. 1 AktG) und die Kapitalerhöhung (§§ 182 ff. AktG). Die Gewinn- und Verlustverteilung interessiert vor allem die – wie eben angesprochen – an einer Dividende interessierten Aktionäre. Wegen einer etwaigen eigenen Haftung müssen sich Aktionäre nicht den Kopf zerbrechen. Läuft es schlecht, können sie allenfalls das investierte Kapital verlieren. Mehr zumindest nicht.

Das Außenverhältnis einer AG

Beim Außenverhältnis ist es ähnlich einfach wie bei der GmbH: Betroffen sind


[image: check.gif] die Rechtsfähigkeit der AG,

[image: check.gif] die Vertretung der AG,

[image: check.gif] die Haftung für Verbindlichkeiten.


Zum ersten Punkt der Rechtfähigkeit braucht man wiederum kaum etwas zu ergänzen. Wie schon mehrfach erwähnt, ist die AG rechtsfähig (§ 1 Abs. 1 AktG). Die Vertretung erfolgt, auch das wurde schon angesprochen, durch den Vorstand (§ 76 Abs. 1 AktG). Und bei der Haftung ist es ebenfalls ganz einfach:


[image: check.gif] Haftet die AG selbst? Natürlich haftet sie als rechtsfähige juristische Person für ihre eigenen Verbindlichkeiten (§ 1 Abs. 1 Satz 2 AktG). Obendrein muss sie für ein Fehlverhalten ihrer Organe einstehen (§ 31 BGB). Als Rechtsnachfolgerin haftet sie mit dem Gesellschaftsvermögen zudem für die im Rahmen der Gründung entstandenen Verbindlichkeiten der Vor-AG. Letztere ist ja – wie bei der GmbH – mit der Eintragung in der AG aufgegangen.

[image: check.gif] Haften die Aktionäre als Gesellschafter? Nein, sie sind aus dem Schneider (§ 1 Abs. 1 Satz 2 GmbHG).



Die AG und das Handelsrecht

Die AG ist eine Handelsgesellschaft (§ 3 AktG) und unterliegt als Formkaufmann (§ 6 HGB) dem Handelsrecht. Sie führt eine Firma (§ 4 AktG) mit einem entsprechenden Rechtsformzusatz (zum Beispiel »AG«). Es kann Prokuristen geben (§§ 48 ff. HGB) und die von der AG getätigten Geschäfte sind Handelsgeschäfte (§§ 343 ff. HGB). Zum Handelsrecht lesen Sie mehr in den Kapiteln 12 und 13.



Der Ein- und Austritt von Gesellschaftern

Der Ein- und Austritt von Aktionären als Gesellschafter ist vergleichsweise einfach. Bei der typischen Form, der Inhaberaktie, ist der Aktionär anonym. Gerade das macht sie verkehrsfähig, was wiederum eine zentrale Voraussetzung für den Handel an Börsen ist. Die Übertragung erfolgt durch Abtretung (§§ 398, 413 BGB) oder, wenn es eine Urkunde gibt, durch Einigung und Übergabe (§ 929 BGB).

Das Ende der AG

Gerade Unternehmen in Form von Aktiengesellschaften sind eigentlich auf die Ewigkeit hin ausgerichtet. Aber alles kann ja bekanntlich ein Ende haben.


1. Auflösung: Sie finden Auflösungsgründe in § 262 AktG, wobei der Auflösungsbeschluss in der Hauptversammlung (Nr. 2) und das Eröffnen des Insolvenzverfahrens (Nr. 3) zwei Beispiele sind.

2. Liquidation: An die Auflösung schließt sich wieder die Liquidation an (§§ 264 ff. AktG).

3. Vollbeendigung: Schließlich wird die Gesellschaft gelöscht (§ 273 Abs. 1 AktG), wodurch die Rechtspersönlichkeit der AG passé ist.


Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Mit der GmbH haben Sie eine Rechtsform kennengelernt, die sich für viele Zwecke eignet. Vor allem die schon in der Bezeichnung dieser Rechtsform zum Ausdruck kommende beschränkte Haftung macht sie für die Praxis interessant. Beschränkt ist allerdings die Haftung der Gesellschafter, nicht jedoch der Gesellschaft, die ganz im Gegenteil voll haftet. Voraussetzung ist natürlich das Bestehen einer GmbH. Der Gründungsprozess ist – verglichen mit dem einer Personengesellschaft – wesentlich aufwendiger. Allerdings gibt es inzwischen ein paar Vereinfachungen. Die Möglichkeit einer Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) mit einem geringeren Kapitalaufwand von unter 25.000 Euro eignet sich gerade für Existenzgründer. Organe der GmbH sind die Gesellschafterversammlung, die Geschäftsführung sowie unter Umständen ein Aufsichtsrat. Noch etwas umfangreicher fällt die Gründung bei einer Aktiengesellschaft aus. Hier beträgt das Gründungskapital sogar 50.000 Euro. Organe der Gesellschaft sind die Hauptversammlung, der Vorstand und der Aufsichtsrat. Charakteristisch für Kapitalgesellschaften insgesamt ist der Grundsatz der Fremdorganschaft. So können externe Personen insbesondere die Aufgaben der Geschäftsführung (bei GmbH) beziehungsweise des Vorstands (bei AG) übernehmen. Klar wurde auch, dass Geschäftsführer beziehungsweise Vorstände keine Arbeitnehmer sind. Wenn Sie nun speziell mehr zu Arbeitnehmern und dem Arbeitsrecht wissen wollen, werden Sie dazu im nächsten Teil fündig.



	
	
Teil V

Grundzüge des Arbeitsrechts

  
  
 

[image: cartoon_05.jpg]


In diesem Teil . . .

  
Nachdem Sie im vorausgegangenen Teil freiwillige Zusammenschlüsse in Form von Gesellschaften näher unter die Lupe nehmen konnten, haben Sie nunmehr Gelegenheit, sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen für Beschäftigungen in Arbeitsverhältnissen vertraut zu machen. Nach einem Überblick zu den beiden Bereichen des individuellen und des kollektiven Arbeitsrechts können Sie sogleich in ausgewählte individualrechtliche Einzelheiten einsteigen: Angefangen von der Begründung über die Durchführung bis zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses gibt es manche Finessen zu entdecken. In einem separaten weiteren Kapitel lernen Sie dann das Kollektivarbeitsrecht näher kennen: Auf dem Programm stehen dort neben dem Koalitions- und Tarifvertragsrecht zudem das Arbeitskampfrecht und vor allem das in der unternehmerischen Praxis zum Tagesgeschäft gehörende Betriebsverfassungsrecht.
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	Das Individualarbeitsrecht

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Bedeutung des Arbeitsrechts als Sonderprivatrecht erfassen

	[image: arrow] Rechtsfragen von der Begründung bis zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses erkennen

	[image: arrow] Ausgewählte Problempunkte lösen



Sie gilt als eine der wichtigsten kulturhistorischen Errungenschaften: die Arbeitsteilung. Kein Wunder, wirkt sie sich doch vorteilhaft auf die Produktivität aus. Jeder mache einfach das, was er am besten kann, dann ist allen gedient. Das wusste schon vor bald 250 Jahren der schottische Moralphilosoph und Nationalökonom Adam Smith (berühmt ist etwa sein Beispiel vom arbeitsteiligen Herstellen einer winzigen Stecknadel).

Und wie steht es aktuell um die schöne neue Arbeitswelt, in der die meisten von uns einen Großteil der Lebenszeit zubringen? Sie wandelt sich stetig. Denken Sie nur an technologische Entwicklungen und damit verbundene Rationalisierungen, an die Diskussion um den Mindestlohn oder an die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (neudeutsch: Work-Life-Balance). All das betrifft mal mehr, mal weniger Aspekte eines rechtlichen Arbeitsfeldes, das sich angesichts von Millionen von Beschäftigungsverhältnissen mittlerweile zu einem eigenen und überaus umfangreichen Rechtsgebiet entwickelt hat: das Arbeitsrecht.


[image: Icon_Hand.jpg]Das moderne Arbeitsrecht findet seinen Ursprung mit der aufkommenden Industrialisierung ab Mitte des 18. Jahrhunderts. Erste Meilensteine waren spezielle Vorgaben zum Schutz der Jugend und ein Verbot der Kinderarbeit. In der Weimarer Republik (1918 – 1933) brachte man weitere Gesetze mit arbeitsrechtlichem Einschlag auf den Weg. So entwickelte sich das Arbeitsrecht vor allem als ein Sonderrecht zum Schutz von Beschäftigten. Bereits seit 1926 besteht eine eigene Arbeitsgerichtsbarkeit (siehe dazu Kapitel 21).



Mit Grundzügen des Arbeitsrechts sollten Sie jedoch nicht nur vertraut sein, wenn Sie sich beruflich mit Personalthemen beschäftigen (wollen). Schon im eigenen Interesse lohnt es, sich dem Arbeitsrecht etwas intensiver zuzuwenden.

Wenn Sie dieses Kapitel bearbeitet haben, kennen Sie die Rechtsgrundlagen des Arbeitsrechts und wissen zudem zwischen dem sogenannten Individual- und dem Kollektivarbeitsrecht zu unterscheiden. Darüber hinaus können Sie Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Begründung, der Durchführung sowie der Beendigung von Arbeitsverhältnissen beantworten. Behalten Sie also auch in puncto Arbeitsrecht den Durchblick – am besten wieder ausgehend von einer Fallstudie.


[image: Icon_beispiel.jpg]Ein Dienstag im Mai. Die Geschäfte der SchneeWittChen GmbH laufen inzwischen gut. Um sich stärker im Vertrieb engagieren zu können und weniger Zeit mit Buchhaltung zu vertrödeln, schlägt Katja im wöchentlichen Jour fixe vor, Mitarbeiter einzustellen. In der sich anschließenden Diskussion ergeben sich verschiedene Fragen: Welche Rechtsgrundlagen sind zu beachten? Welche Rechte und Pflichten bestehen? Und was ist, wenn die Geschäfte einmal schlecht laufen – kann man sich dann wieder von Mitarbeitern trennen? Unterdessen arbeitet sich Rechtsanwalt Aruj Ura in ein neues Mandat ein: Ein falscher Arzt verlangt vom städtischen Krankenhaus eine ausstehende Vergütung von knapp 10.000 Euro.



Erschließen Sie sich das Arbeitsrecht wieder mit einem ersten Überblick.

Arbeitsrecht: Ein erster Überblick

Ihr Zugang zum Arbeitsrecht besteht aus zwei Fragen:


[image: check.gif] Wie ist das Arbeitsrecht unterteilt?

[image: check.gif] Welche Rechtsgrundlagen sind einschlägig?


Zwei Seiten einer Medaille: Das Individual- und das Kollektivarbeitsrecht

Sie können im Arbeitsrecht das individuelle und das kollektive Arbeitsrecht unterscheiden.


[image: check.gif] Individualarbeitsrecht: Es betrifft die Rechtsbeziehungen zwischen einzelnen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Das individuelle Arbeitsrecht steht im Mittelpunkt dieses Kapitels, wobei die auftretenden Rechtsfragen im Wesentlichen um drei Punkte kreisen, nämlich um


• die Begründung des Arbeitsverhältnisses (insbesondere Bewerbung und Arbeitsvertrag),

• die Durchführung des Arbeitsverhältnisses (insbesondere Rechte und Pflichten der Beteiligten sowie etwaige Haftungsfragen),

• die Beendigung des Arbeitsverhältnisses (insbesondere Kündigung und Kündigungsschutz).

[image: check.gif] Kollektivarbeitsrecht: Hier geht es um die Rechte von Arbeitnehmern als Mitglieder eines Kollektivs (zum Beispiel einer Gewerkschaft) gegenüber einzelnen Arbeitgebern oder Arbeitgeberverbänden. Mit dem kollektiven Arbeitsrecht werden Sie sich im nächsten Kapitel genauer befassen können. Dort erhalten Sie einen Überblick zu den Themen


• Koalitionsfreiheit,

• Tarifvertragsrecht,

• Arbeitskampfrecht,

• Betriebsverfassungsrecht.


In Abbildung 16.1 finden Sie eine zusammenfassende Übersicht.


	 

  
  
  [image: fg1601.jpg]
  
Abbildung 16.1: Übersicht: Individual- und Kollektivarbeitsrecht



Viele Puzzleteile: Die Rechtsgrundlagen des Arbeitsrechts

Das Arbeitsrecht ist nicht zusammenhängend in einer Art »Arbeitsgesetzbuch« geregelt. Sie finden die rechtlichen Grundlagen vielmehr verstreut an vielen Stellen. So gibt es allerlei Gesetze mit arbeitsrechtlichem Einschlag. Meist legen sie bestimmte Mindeststandards zugunsten von Arbeitnehmern fest. Wie gesagt: Das Arbeitsrecht ist aufgrund der sozialen Abhängigkeit der Beschäftigten vor allem ein Arbeitnehmerschutzrecht. Nachstehend ein kleines ABC der wichtigsten Gesetze mit arbeitsrechtlichem Bezug. Sie lassen bereits die Bandbreite dieses Rechtsgebiets erahnen.


[image: check.gif] Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG): Es zielt darauf ab, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen (§ 1 AGG). Das AGG gilt übrigens nicht nur im Arbeitsrecht.

[image: check.gif] Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG): Es dient dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern (§ 1 Satz 1 ArbSchG).

[image: check.gif] Arbeitszeitgesetz (ArbZG): Es will insbesondere die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei der Arbeitszeitgestaltung gewährleisten und die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten verbessern; zudem sind der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer geschützt (§ 1 ArbZG).

[image: check.gif] Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG): Es regelt die Arbeitnehmerüberlassung, das heißt, wenn Arbeitgeber als Verleiher Dritten (Entleihern) Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zur Arbeitsleistung überlassen wollen. Man nennt das Zeitarbeit.

[image: check.gif] Berufsbildungsgesetz (BBiG): Es behandelt die Berufsausbildungsvorbereitung, die Berufsausbildung im Rahmen des sogenannten dualen Systems sowie die berufliche Fortbildung und die berufliche Umschulung (§ 1 Abs. 1 BBiG).

[image: check.gif] Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG): Es regelt die Mitbestimmung in Betrieben bezüglich solcher Angelegenheiten, die die Beschäftigten unmittelbar an ihrem Arbeitsplatz betreffen.

[image: check.gif] Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Das ist Ihnen ja schon aus den vorausgegangenen Kapiteln bekannt. Arbeitsrechtlich gesehen enthält es vor allem die rechtlichen Grundlagen zum Arbeitsvertrag (§§ 611 ff. BGB).

[image: check.gif] Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG): Es widmet sich unter anderem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere durch die Elternzeit und das Elterngeld.

[image: check.gif] Bundesurlaubsgesetz (BurlG): Es enthält Regelungen zum Anspruch von Arbeitnehmern auf bezahlten Erholungsurlaub pro Kalenderjahr.

[image: check.gif] Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): Es regelt den Umgang mit persönlichen Daten und bestimmt ausdrücklich, unter welchen Voraussetzungen Daten eines Beschäftigten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden können (§ 32 BDSG).

[image: check.gif] Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG): Es regelt die Zahlung des Arbeitsentgelts an gesetzlichen Feiertagen und die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfall an Arbeitnehmer sowie die wirtschaftliche Sicherung im Bereich der Heimarbeit für gesetzliche Feiertage und im Krankheitsfall (§ 1 Abs. 1 EFZG).

[image: check.gif] Gewerbeordnung (GewO): Sie enthält in den §§ 105 ff. GewO einige allgemeine arbeitsrechtliche Grundsätze.

[image: check.gif] Grundgesetz (GG): Es bestimmt arbeitsbezogene Grundrechte wie die Koalitionsfreiheit sowie das Arbeitskampfrecht.

[image: check.gif] Nachweisgesetz (NachwG): Es fixiert in § 2 NachwG die Pflicht des Arbeitgebers, spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen.

[image: check.gif] Kündigungsschutzgesetz (KSchG): Es enthält Details zum Kündigungsschutz und bestimmt insbesondere, unter welchen Voraussetzungen eine Kündigung rechtsunwirksam ist, weil sie sozial ungerechtfertigt ist.

[image: check.gif] Mindestlohngesetz (MiLoG): Die Diskussion um den Mindestlohn hat in jüngster Vergangenheit die Gemüter erhitzt. Details regelt jetzt das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns.

[image: check.gif] Tarifvertragsgesetz (TVG): Es enthält Regelungen zu Tarifverträgen. Ein solcher regelt die Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien und enthält Rechtsnormen, die den Inhalt, den Abschluss und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen sowie betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen ordnen können.

[image: check.gif] Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG): Ziel des Gesetzes ist, Teilzeitarbeit zu fördern, die Voraussetzungen für die Zulässigkeit befristeter Arbeitsverträge festzulegen und die Diskriminierung von teilzeitbeschäftigten und befristet beschäftigten Arbeitnehmern zu verhindern (§ 1 TzBfG).


Daneben finden Sie bestimmte Gesetze zum Schutz bestimmter Personengruppen, wie:


[image: check.gif] Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG): Es enthält Regelungen zum Schutz von arbeitenden Kindern und Jugendlichen sowie Folgen bei Verstößen.

[image: check.gif] Mutterschutzgesetz (MuSchG): Es zielt einerseits darauf ab, (werdende) Mütter vor Überlastung und Gefahren zu schützen. Andererseits sollen sie vor monetären Einbußen oder einem womöglich drohenden Verlust ihres Arbeitsplatzes während der Schwangerschaft (und für einen gewissen Zeitraum nach der Geburt) bewahrt werden.

[image: check.gif] Sozialgesetzbuch IX (SGB IX): Es enthält im zweiten Teil »besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen«. Sie genießen nach Maßgabe der dortigen Regelungen besonderen Schutz und Förderung im Arbeitsleben.



[image: Icon_Hand.jpg]Arbeitsrechtlich sind keineswegs nur die gesetzlichen Regelungen relevant. Hinzu kommen Rechtsverordnungen (zum Beispiel Wahlordnungen zum BetrVG) sowie Kollektivvereinbarungen (zum Beispiel zwischen Gewerkschaften sowie Arbeitgeberverbänden beziehungsweise einzelnen Arbeitgebern geschlossene Tarifverträge und innerbetriebliche Betriebs- oder Dienstvereinbarungen; mehr dazu übrigens im nächsten Kapitel zum kollektiven Arbeitsrecht). Nicht zu vergessen ist zudem das Richterrecht, insbesondere die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG). Sie hat dem Arbeitsrecht ganz maßgeblich ihren Stempel aufgedrückt und prägt es weiterhin.




[image: Icon_Hand.jpg]Bei sogenannten Tendenzbetrieben und Religionsgemeinschaften können arbeitsrechtliche Besonderheiten zu berücksichtigen sein (§ 118 BetrVG). Details dazu werden allerdings nicht vertieft.



Wenden Sie sich nach diesem Überblick zu den Grundlagen des Arbeitsrechts nun den Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Begründung des Arbeitsverhältnisses zu.

Die Begründung des Arbeitsverhältnisses

Erst mal beschnuppern: Rechtsfragen im Bewerbungsverfahren

Man mag sich ja in manches Hals über Kopf stürzen – in ein Arbeitsverhältnis für gewöhnlich nicht. Dem geht vielmehr in aller Regel ein mehr oder minder aufwendiges Bewerbungsverfahren voraus. Bereits das birgt für potenzielle Arbeitgeber manche rechtlichen Tücken.


[image: check.gif] Knackpunkt 1: Stellenanzeigen richtig formulieren

[image: check.gif] Knackpunkt 2: Fragen im Einstellungsprozess


Knackpunkt 1: Stellenanzeigen formulieren

Schon das Formulieren einer Stellenanzeige kann heikel werden.


[image: Icon_beispiel.jpg]Seitens der SchneeWittChen GmbH will man eine Stellenanzeige schalten. Ist dabei arbeitsrechtlich etwas zu beachten?



Klares »Ja!«. Schon im Vorfeld, also bei der Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses, gelten nämlich bestimmte Rechte und Pflichten, insbesondere Rücksichtnahmepflichten (siehe § 311 Abs. 2 BGB). Ein Arbeitgeber ist beispielsweise nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verpflichtet, offene Stellen benachteiligungsfrei auszuschreiben (§§ 11, 7 Abs. 1 AGG); das AGG ist für Bewerberinnen und Bewerber ebenfalls explizit einschlägig (§ 6 Abs. 1 Satz 2 AGG).

Noch einmal zur Erinnerung: Das AGG will Benachteiligungen verhindern oder beseitigen (§ 1 AGG). Jedwede Benachteiligung aus den genannten Gründen ist daher unzulässig. Das gilt ausdrücklich für »Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, für den Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie für den beruflichen Aufstieg« (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 AGG). Allenfalls ausnahmsweise kann bei Vorliegen besonderer Gründe einmal eine unterschiedliche Behandlung gerechtfertigt sein (siehe dazu §§ 8 bis 10 AGG).


[image: Icon_Warnung.jpg]Missachten potenzielle Arbeitgeber das Diskriminierungsverbot, können nicht erfolgreiche Bewerber einen verschuldensunabhängigen (!) Schadensersatzanspruch geltend machen (§ 15 Abs. 1, 2 AGG, siehe § 61b ArbGG). Der kann bis zu drei (in der Praxis meist zwei) Monatsgehältern umfassen. Und davon wird durchaus Gebrauch gemacht, wie manches Unternehmen schon erfahren durfte.




[image: Icon_beispiel.jpg]Seitens der SchneeWittChen GmbH sollte man also überaus zurückhaltend sein, in einer Stellenanzeige zum Beispiel alters- und/oder geschlechtsbezogene Kriterien zu verwenden, wie »Einsteiger«, »freundliche Assistentin«, »junger dynamischer Mitarbeiter« oder umgekehrt »Persönlichkeiten mit langjähriger Berufserfahrung«. Das könnte nämlich nach hinten losgehen, sollten nicht erfolgreiche Bewerber daraufhin tatsächlich Schadensersatz verlangen.




[image: Icon_gluehlampe.jpg]Wer sich jedoch mit Blick auf einen Schadensersatzanspruch bloß zum Schein auf eine Stelle bewirbt, um gar nicht die Stelle selbst, sondern vielmehr Schadensersatz zu ergattern (landläufig als »AGG-Hopper« bezeichnet), hat es inzwischen schwerer: Die Gerichte betrachten solche Scheinbewerbungen mittlerweile durchaus skeptisch. Das Bundesarbeitsgericht hat dazu sogar beim Europäischen Gerichtshof angeklopft und um Einschätzung gebeten.




Und sonst? Einige Detailfragen aus der Praxis

Im Rahmen des Bewerbungsprozesses können sich eine ganze Reihe weiterer Fragen stellen. Eine Auswahl gefällig?


[image: check.gif] Bekommen eingeladene Bewerber Vorstellungskosten ersetzt? Eigentlich sind Reise-, Übernachtungs- oder Verpflegungsaufwendungen tatsächlich nach § 670 BGB zu erstatten (und zwar selbst dann, wenn es gar nicht zu einer Einstellung kommt). Der Arbeitgeber kann eine Erstattung aber im Rahmen der Einladung ausschließen.

[image: check.gif] Was muss man beim Umgang mit Bewerbungsunterlagen beachten? Da sie weiterhin im Eigentum der Bewerber stehen, ist damit diskret und sorgsam umzugehen. Sie sind, sofern sich nicht aus der Stellenausschreibung etwas anderes ergibt, zurückzusenden.

[image: check.gif] Gibt es rechtliche Anforderungen bei Absagen? Sie müssen ebenfalls sorgsam verfasst sein, damit sie nicht an die Regelungen des AGG anecken, da ansonsten ebenfalls ein Schadensersatzanspruch drohen kann (§ 15 AGG).

[image: check.gif] Gibt es eine Beteiligung des Betriebsrats? Besteht ein Betriebsrat, sind bei Einstellungen gegebenenfalls dessen Mitwirkungsrechte zu beachten (dazu mehr im nächsten Kapitel).




Knackpunkt 2: Fragen im Einstellungsprozess

Hätten Sie es gedacht? Rund ein Viertel aller Bewerber soll bei einer Bewerbung schon einmal geflunkert haben. Aber ist das eigentlich erlaubt? Wie neugierig dürfen Personaler sein?

Zunächst gilt: Fragen kann man zwar alles, ob man jedoch immer die gewünschten Antworten erhält (sei es im persönlichen Bewerbungsgespräch oder über einen Einstellungsfragebogen) steht auf einem ganz anderen Blatt. Arbeitsrechtlich müssen Sie ebenfalls differenzieren:


[image: check.gif] Zulässige Fragen: Fragen, deren Antworten für eine Beschäftigung relevant sind, sind zulässig. Bereits das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) stellt das klar: So dürfen nach § 32 Abs. 1 BDSG personenbezogene Daten eines Beschäftigten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung (!) eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist.


[image: Icon_beispiel.jpg]Zulässig sind Fragen zur Ausbildung, fachlichen Qualifikation, zu Prüfungsergebnissen und Zeugnisnoten sowie beruflichen Erfahrungen, zum Werdegang und bisherigen Beschäftigungsverhältnissen oder zu vereinbarten Wettbewerbsverboten mit vorherigen Arbeitgebern. Wesentliche Umstände, die einer Einstellung zwingend entgegenstehen, sind sogar vom Bewerber offenzulegen.



[image: check.gif] Bedingt zulässige Fragen: Bei solchen Fragen kann sich aus dem Zusammenhang eine Zulässigkeit ergeben.


[image: Icon_beispiel.jpg]In aller Regel unzulässig, ausnahmsweise jedoch bedingt zulässig sein können Fragen nach Vorstrafen (wenn die Tat im Hinblick auf die angestrebte Tätigkeit bedeutsam ist: Vermögensstraftaten bei Kassierern, Verkehrsdelikte bei Berufskraftfahrern – nicht, wenn die Vorstrafe nicht (mehr) im Bundeszentralregister eingetragen ist), zu Vermögensverhältnissen (wenn die angestrebte Tätigkeit auf einen besonders vertrauensvollen Umgang mit Geld abzielt), nach (früheren) Erkrankungen, auch HIV-Infektion (wenn der Gesundheitszustand im konkreten Fall bedeutsam ist, sonst regelmäßig ebenfalls unzulässig).



[image: check.gif] Unzulässige Fragen: Unzulässig können Fragen sein, die die Privat- oder Intimsphäre des Befragten betreffen und für die Stelle irrelevant sind.



[image: Icon_beispiel.jpg]Fragen zur Gewerkschaftszugehörigkeit, zur Schwangerschaft einer Bewerberin sowie zu AGG-bezogenen Aspekten (Alter, ethnische Herkunft, Religionszugehörigkeit, Weltanschauung etc.) sind regelmäßig unzulässig, es sei denn, die Frage ist ausnahmsweise gemäß § 8 Abs. 1 AGG gerechtfertigt. Bei einer (Schwer-)Behinderung ist das Fragerecht durchaus umstritten.





[image: Icon_Hand.jpg]Gerade die Differenzierung zwischen bedingt zulässigen und unzulässigen Fragen ist nicht immer einfach und zumeist eine Frage des Einzelfalls.




Der eigentliche Clou liegt nun darin, wie es sich eigentlich rechtlich verhält, wenn eine Frage bewusst wahrheitswidrig beantwortet wird. Ein Arbeitgeber wird sich möglicherweise getäuscht sehen. Kann er dann einen bereits abgeschlossenen Arbeitsvertrag anfechten? Unterscheiden Sie ganz einfach wie folgt:


[image: check.gif] War die Frage (bedingt) zulässig? In diesem Fall kann eine Falschbeantwortung zur Anfechtung und damit zur Nichtigkeit des Arbeitsvertrags führen (§§ 119 Abs. 2, 123, 142 BGB).

[image: check.gif] War die Frage unzulässig? In diesem Fall steht dem Bewerber ein Recht zur Lüge zu. Entsprechende Fragen dürfen also wahrheitswidrig beantwortet werden. Eine Anfechtung scheidet aus.



[image: Icon_Warnung.jpg]Das Recht zur Lüge als ein gesetzlich nicht geregeltes (aus dem grundgesetzlich geschützten »Allgemeinen Persönlichkeitsrecht« nach Art. 1 GG i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG abgeleitetes) Rechtsinstitut kann also in einer Fallbearbeitung im Rahmen einer Täuschungsanfechtung relevant werden.




[image: Icon_beispiel.jpg]Bewirbt sich Adeline bei der SchneeWittChen GmbH und wird sie beispielsweise im Rahmen des Bewerbungsverfahrens nach einer bestehenden Schwangerschaft befragt, darf sie lügen. Käme es zu einer Einstellung, liefe eine Täuschungsanfechtung seitens der GmbH ins Leere: Adeline hätte zwar getäuscht (was in einer Fallbearbeitung durchaus zu bejahen wäre); anschließend wäre dann aber auf das arbeitsrechtliche Rechtsinstitut des Rechts zur Lüge einzugehen und mit Blick auf die einschlägigen Fragekategorien zu behandeln. (Formulierungsvorschlag: »Fraglich könnte aber sein, ob Adeline nicht ein Recht zur Lüge zustand. Dies hätte zur Folge …«)



Unter Dach und Fach: Der Arbeitsvertrag

Ist das Bewerbungsverfahren erfolgreich beendet, beginnt ein neues Kapitel: Die Begründung des Arbeitsverhältnisses. Das rechtliche Fundament ist natürlich wieder ein Vertrag, der Arbeitsvertrag. Er ist eine wichtige, aber keinesfalls die einzige Rechtsgrundlage, wenn es darum geht, in einer Gesamtschau die Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu bewerten (so können Schutzgesetze das Arbeitsverhältnis ebenso beeinflussen wie die im nächsten Kapitel thematisierten Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen). Dennoch ist der Arbeitsvertrag erst einmal der Ausgangspunkt.

Im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses erbringt jemand Dienste für einen anderen und erhält dafür im Gegenzug ein Entgelt. Damit handelt es sich beim Arbeitsvertrag rechtlich zunächst einmal um einen ganz gewöhnlichen Dienstvertrag im Sinne des § 611 BGB. Allerdings sind die Abmachungen der Vertragspartner insofern etwas Besonderes, als sie auf längere Zeit ausgerichtet sind, sodass es sich bei einem arbeitsrechtlichen Dienstvertrag um ein Dauerschuldverhältnis handelt (solche Verhältnisse enden dann nicht automatisch, sondern erst durch Kündigung; anders ist es wiederum bei Befristungen).


[image: Icon_Hand.jpg]Den Dienstvertrag kennen Sie vielleicht schon aus Kapitel 7. Auf den Ausführungen dort können Sie getrost aufbauen. Speziell zu den daraus verbundenen arbeitsrechtlichen Rechten und Pflichten (sowie den jeweiligen Ansprüchen) erfahren Sie mehr im nächsten Abschnitt zur Durchführung des Arbeitsverhältnisses. Nachstehend finden Sie einige Einzelaspekte zum Arbeitsvertrag selbst und den daran Beteiligten.



Abermals stellen sich zwei Fragen:


[image: check.gif] Welche Anforderungen sind an einen Arbeitsvertrag zu stellen?

[image: check.gif] Wie ist mit Mängeln im Arbeitsvertrag umzugehen?


Die Anforderungen an den Arbeitsvertrag

Auch wenn ein Arbeitsvertrag ein Dienstvertrag ist, so ist doch nicht jeder Dienstvertrag umgekehrt als Arbeitsvertrag anzusehen. Sie müssen also differenzieren: Nur eine arbeitsvertragliche Vereinbarung begründet die rechtlichen Schutzwirkungen, die das Arbeitsrecht als Sonderprivatrecht der Arbeitnehmer kennzeichnen. Denken Sie etwa an den Kündigungsschutz, von dem nur Arbeitnehmer profitieren (speziell mehr dazu am Ende dieses Kapitels im Rahmen der Beendigung von Arbeitsverhältnissen). Ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, hängt entscheidend davon ab, wie Vertragsparteien anzusehen sind: Handelt es sich um Arbeitnehmer und Arbeitgeber? Sie sollten sich daher zunächst mit diesen Begriffen vertraut machen, wobei vor allem der Arbeitnehmerbegriff in den Mittelpunkt rückt. Gerade die Einordnung als Arbeitnehmer ist nicht immer ganz einfach, zumal es keine allgemeingültige gesetzliche Definition gibt (siehe aber § 5 ArbGG). Merken Sie sich einfach folgende allgemein gebräuchliche Begriffsbestimmungen, mit denen sich ganz gut arbeiten lässt:


[image: Icon_definition.jpg]Arbeitnehmer ist, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags zur Leistung von weisungsgebundener und unselbstständiger Arbeit gegen Entgelt im Dienste eines anderen (des Arbeitgebers) verpflichtet ist. Arbeitgeber ist dann umgekehrt, wer einen Arbeitnehmer beschäftigt. Das können natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften sein (§ 6 Abs. 2 Satz 1 AGG).



Nachstehend finden Sie die wichtigsten Merkmale zum Arbeitnehmerbegriff kurz erläutert:


[image: check.gif] Privatrechtlicher Vertrag: Er bildet die Grundlage. Sie können dazu zunächst unproblematisch auf alle bisherigen Kenntnisse rund um das Vertragsrecht, wie beispielsweise zum Vertragsschluss (siehe Kapitel 5), zurückgreifen. Hier ein paar arbeitsrechtliche Besonderheiten:


• Gestaltung des Arbeitsvertrags: Die Vertragsparteien können den Arbeitsvertrag frei gestalten (das ist speziell arbeitsrechtlich hervorgehoben in § 105 GewO). Sie können also den Abschluss, den Inhalt und die Form des Arbeitsvertrags frei vereinbaren, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften (zum Beispiel Arbeitnehmerschutzvorschriften), Bestimmungen eines anwendbaren Tarifvertrags oder einer Betriebsvereinbarung entgegenstehen. In der Praxis sind beispielsweise tarifvertragliche Regelungen oftmals ohnehin explizit mit in den Vertrag eingebunden, und zwar durch Einbeziehungsklauseln oder Gleichstellungsklauseln.

• Nachweis der Vertragsbedingungen: Zwar bedarf ein Arbeitsvertrag keiner bestimmten Form, kann also formfrei geschlossen werden (wenngleich die Schriftform in der Praxis dennoch die Regel ist). Der Arbeitgeber ist aber verpflichtet, die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen (§ 2 NachwG). Arbeitnehmer sollen also etwas »in der Hand halten« können. Ein Verstoß dagegen macht einen Arbeitsvertrag aber keineswegs unwirksam.

• Geschäftsfähigkeit Minderjähriger: § 113 BGB erweitert deren Geschäftsfähigkeit.

• Mängel des Arbeitsvertrags: Weist ein Vertrag einen Vertragsmangel auf (Dissens, Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot, Sittenwidrigkeit, Anfechtung), ist an die Lehre vom faktischen Arbeitsverhältnis zu denken (dazu gleich mehr).

[image: check.gif] Weisungsgebundenheit: Arbeitgeber haben nach § 106 GewO ein Weisungsrecht (Direktionsrecht). Sie können »Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrags oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. Dies gilt zudem hinsichtlich der Ordnung und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb.«

[image: check.gif] Unselbstständigkeit: Arbeitnehmer erbringen eine unselbstständige Tätigkeit. Dieses Merkmal dient als Abgrenzungskriterium gegenüber selbstständigen Tätigkeiten, die nicht arbeitsrechtlich zu qualifizieren sind. Dazu brauchen sie keineswegs etwas auswendig zu lernen. Sie finden im HGB eine Hilfsnorm: Nach § 84 Abs. 1 Satz 2 HGB ist selbstständig, wer im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Ein Kriterium zur Beurteilung kann sein, inwieweit man in die gesamte Organisation des Arbeitgebers eingebunden ist. Je stärker das der Fall ist, desto unselbstständiger die Tätigkeit.



[image: Icon_Hand.jpg]Entscheidend ist am Ende des Tages also keineswegs, wie jemand zum Beispiel in einem Vertrag bezeichnet wird, ob ausdrücklich als Arbeitnehmer oder womöglich als »freier Mitarbeiter«. Das kann allenfalls ein Indiz sein. Maßgebend ist letztlich, ob aufgrund der vorgestellten Begriffsmerkmale von einer persönlichen Abhängigkeit eines Beschäftigten auszugehen ist. Um das beurteilen zu können, muss man eine Gesamtschau vornehmen und jeweils die Umstände des Einzelfalls berücksichtigen. Dabei helfen weitere Indizien (zum Beispiel die Eingliederung in den Betriebsablauf, inhaltliche Gestaltungsfreiheit, Entrichten von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen etc.). Hier kommt es gegebenenfalls auf Ihre Argumentationsfähigkeit an!




[image: Icon_beispiel.jpg]Keine Arbeitnehmer sind – wie Sie § 5 Abs. 2 BetrVG und § 14 KSchG entnehmen können – beispielsweise Geschäftsführer einer GmbH sowie der Vorstand einer AG oder die Gesellschafter einer OHG. Anwälte, Architekten oder Ärzte etc. unterfallen dann nicht dem Arbeitsrecht, wenn sie freiberuflich (selbstständig) tätig sind; anders ist es hingegen, wenn sie angestellt sind, zum Beispiel in einer Kanzlei oder einem Krankenhaus. Ebenso wenig sind Beamte Arbeitnehmer (Beamte stehen in einem besonderen Rechtsverhältnis zum Staat; Grundlage ist kein privatrechtlicher Vertrag, sondern Beamter wird man durch Ernennung als formaler Akt). Ebenfalls keine Arbeitnehmer sind ehrenamtlich Tätige. Studierende sind keine Arbeitnehmer, sofern sie im Rahmen ihres Studiums ein Praktikum absolvieren; anders verhält es sich jedoch, wenn sie zu Erwerbszwecken in einem Unternehmen beschäftigt sind. Für Auszubildende gelten die besonderen Regelungen des Berufsbildungsgesetzes (BBiG).




[image: Icon_Hand.jpg]Eine Besonderheit gilt noch für Beschäftigte in besonderen Leitungsfunktionen mit Entscheidungsspielraum (oft als »leitende Angestellte« bezeichnet). Sie führen zwar Arbeitnehmertätigkeiten aus. Zugleich treffen sie durchaus unternehmerische Teilentscheidungen und repräsentieren damit den Arbeitgeber (siehe insoweit § 5 Abs. 3 BetrVG). Sie sind daher keine »klassischen« Arbeitnehmer. Für sie gelten vielmehr Sonderregelungen, etwa im Hinblick auf den eingeschränkten Kündigungsschutz (§ 14 KSchG).




Arbeitsrecht und Sozialrecht

Mit einem Arbeitsverhältnis entsteht zugleich ein sozialrechtliches Beschäftigungsverhältnis. Damit gibt es einen Berührungspunkt zu einem separaten Rechtsbereich, dem Sozialrecht. Es ist sehr umfangreich im Sozialgesetzbuch geregelt (SGB I bis XII). So ist der Arbeitgeber beispielsweise verpflichtet, anteilig Beiträge für Beschäftigte zur Arbeitslosen-, Kranken-, Renten- und Unfallversicherung zu leisten. Wer Arbeitnehmer nicht anmeldet und Sozialversicherungsbeiträge nicht abführt, macht sich womöglich wegen illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit strafbar. In solchen Fällen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt, wie es in § 266a StGB heißt, drohen eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.

Problematisch sind in der Praxis bisweilen solche Fälle, die unter dem Stichwort Scheinselbstständigkeit diskutiert werden. Dabei erbringt jemand für ein anderes Unternehmen Dienst- oder Werkleistungen und das ausweislich der getroffenen vertraglichen Absprachen selbstständig (zum Beispiel als »freier Mitarbeiter«). Schaut man dann aber genauer hin, erfüllt die Tätigkeit eher die Anforderungen eines nicht selbstständigen Arbeitnehmers. Da etwaige vertragliche Bezeichnungen hinsichtlich einer Arbeitnehmereigenschaft ja nicht bindend sind, sondern allenfalls ein Indiz darstellen, kann also durchaus ein Arbeitsverhältnis und damit verbunden eine Arbeitnehmereigenschaft vorliegen. Damit sind neben Lohnsteuern die Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten. Tipp: Um den Status des Auftragnehmers zu klären, kann bei der Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund ein entsprechender Antrag gestellt werden.



Halten Sie also fest: Das Arbeitsverhältnis umfasst die (rechtlichen) Beziehungen zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber. Meist denkt man aus Arbeitnehmersicht in diesem Zusammenhang an die unbefristete Vollzeitbeschäftigung. Die Praxis kennt daneben weitere Formen von Arbeitsverhältnissen beziehungsweise Anpassungen der Vollzeitbeschäftigung. Selbstredend, dass dabei wieder einige rechtliche Aspekte hineinspielen:


[image: check.gif] Teilzeitarbeit: Eine Teilzeitbeschäftigung ist nicht selten sogar gewollt, etwa um sich besser um Familie und Beruf kümmern oder anderen Dingen widmen zu können. Das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG) enthält sogar einen diesbezüglichen Anspruch auf Teilzeitarbeit (§ 8 TzBfG).

[image: check.gif] Befristetes Beschäftigungsverhältnis: Solche Arbeitsverhältnisse gelten als »Dauerbrenner« in der Praxis. Egal ob jemand einen neuen Mitarbeiter nicht gleich unbefristet einstellen will oder ob aktuell nur ein zeitweiliger Bedarf an Unterstützung besteht (zum Beispiel Schwangerschaftsvertretung, besondere Auftragslage, Projektarbeit), eine befristete Beschäftigung als Instrument der Personalplanung ist durchaus gang und gäbe. Dann sind ebenfalls die Vorgaben des TzBfG zu beachten. Die Zulässigkeit sowie etwaige wiederholte Befristungen (Kettenbefristung) hängt unter anderem davon ab, ob es sich um eine Sachgrund- oder Zeitbefristung (§ 14 Abs. 1, 2 TzBfG) handelt. 

[image: check.gif] Probezeit: Etwas anders verhält es sich bei einem Arbeitsverhältnis, das meist unbefristet geschlossen, aber eine bis zu sechsmonatige Probezeit beinhaltet. Das ist zulässig, wie Sie beispielsweise § 622 Abs. 3 BGB entnehmen können. Bedeutsam ist die Probezeit, weil sich beide Seiten einfacher voneinander trennen können, sollte man doch nicht zueinander passen (§ 1 Abs. 1 KSchG, Wartezeit).



Stichwort: Arbeitnehmerüberlassung

Das Überlassen von Personal im Wege der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung – landläufig als Leih- oder Zeitarbeit bezeichnet – erfreut sich hierzulande branchenübergreifend großer Beliebtheit. Bei der Arbeitnehmerüberlassung erbringt ein vom Verleiher eingestellter Arbeitnehmer vorübergehend eine Arbeitsleistung beim Entleiher, in dessen Betrieb er eingegliedert und dessen Weisungen er unterworfen ist. Die Arbeitnehmerüberlassung, ein für den Entleiher durchaus flexibles Personalinstrument, ist dabei möglichst mit der sozialen Absicherung des (Leih-)Arbeitnehmers in Übereinstimmung zu bringen. Ein Spagat, der nicht immer zur Zufriedenheit aller gelingt. Unter anderem deshalb ist die rechtliche Grundlage, das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), verschiedentlich in der Diskussion. Jüngst wurden weitere Reformbestrebungen wieder aufs Tapet gebracht. Trotz der durchaus großen Bedeutung in der Praxis wird Sie das Thema Arbeitnehmerüberlassung im Studium wohl nur in seltenen Fällen vertiefter beschäftigen. Kennen sollten Sie dieses Instrument dennoch.




Das faktische Arbeitsverhältnis

An der Wirksamkeit der meisten Arbeitsverhältnisse bestehen keine Zweifel. Dennoch kann ein Vertrag aber einen Vertragsmangel aufweisen, etwa weil sich die Vertragsparteien noch gar nicht über zentrale Eckpunkte geeinigt haben (Dissens, §§ 154 f. BGB), weil der Arbeitsvertrag gegen ein gesetzliches Verbot verstößt oder sittenwidrig und daher nichtig ist (§§ 134, 138 Abs. 1 BGB) oder weil er – und das ist ein wichtiger Fall – infolge einer einseitigen Anfechtung durch den Arbeitgeber nichtig ist (§ 142 BGB). Letzteres kann insbesondere vorkommen bei


[image: check.gif] einem Irrtum des Arbeitgebers über eine verkehrswesentliche Eigenschaft des Arbeitnehmers nach § 119 Abs. 2 BGB (siehe dazu Kapitel 6). So ist beispielsweise eine Vorstrafe für sich genommen zwar keine verkehrswesentliche Eigenschaft, doch sie erlaubt Rückschlüsse auf zentrale Eigenschaften, zum Beispiel Charakterstärke, Redlichkeit. Das kann den Arbeitgeber zu einer Anfechtung berechtigen, sofern ein wesentlicher Zusammenhang zwischen Vorstrafe/Eigenschaft und Beschäftigung besteht (etwa bei einem einschlägig vorbestraften Kassierer).

[image: check.gif] einer arglistigen Täuschung des Arbeitgebers durch den Arbeitnehmer gemäß § 123 BGB (siehe dazu Kapitel 6). Das kann beispielsweise einschlägig sein bei der Fälschung von Bewerbungsunterlagen.


Natürlich kann ein Arbeitgeber ein Arbeitsverhältnis auch kündigen. Eine Kündigung wirkt jedoch nur in der Zukunft. Zudem sind Kündigungsschutzregeln zu beachten und es ist gegebenenfalls der Betriebsrat zu informieren (dazu gleich mehr). Das entfällt bei der Anfechtung.

Auf den ersten Blick scheint die Anfechtung gegenüber einer Kündigung einfacher. Sie wirft aber ganz eigene Probleme auf: Denn ein Arbeitnehmer hätte, obwohl er womöglich schon tätig geworden ist, keinerlei Ansprüche (zum Beispiel auf Vergütung etc.). Der Vertrag wäre ja nichtig. In der Rechtspraxis wurde daher die gesetzlich nicht geregelte Lehre vom faktischen Arbeitsverhältnis geschaffen. Sie besagt Folgendes:


[image: Icon_definition.jpg]Das Arbeitsverhältnis wird unter Umständen für die Vergangenheit wie ein wirksames Arbeitsverhältnis behandelt (ein Arbeitnehmer kann dann zum Beispiel Vergütung für die geleistete Tätigkeit verlangen, ein Zeugnis erteilt bekommen, Urlaub in Anspruch nehmen etc.). Es kann dann für die Zukunft aufgelöst werden.



Das geht aber nur unter folgenden Voraussetzungen:


1. Liegt ein fehlerhafter Arbeitsvertrag vor?

Der Arbeitsvertrag müsste einen Vertragsmangel aufweisen. In Betracht kommen die eben schon angesprochenen Punkte, also Dissens (§ 154 BGB), Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot (§ 134 BGB), Sittenwidrigkeit (§ 138 Abs. 1 BGB) und der wichtige Fall der Anfechtung (§§ 119 ff., 142 f. BGB).

2. Wurde das Arbeitsverhältnis in Vollzug gesetzt?

Ist der Arbeitnehmer zwar nicht auf einer rechtlichen Grundlage, aber doch tatsächlich (also »faktisch«) tätig geworden?

3. Bestehen entgegenstehende überwiegende Interessen Einzelner oder der Allgemeinheit?

Hier ist eine Interessenabwägung vorzunehmen und zu entscheiden, welche Interessen höher zu gewichten sind: Überwiegen die Interessen Einzelner oder der Allgemeinheit gegenüber dem Interesse des Arbeitnehmers, greift die Lehre vom faktischen Arbeitsverhältnis nicht.


Am Beispiel der Lehre vom faktischen Arbeitsverhältnis zeigt sich, wie sich das allgemeine Privatrecht nach dem BGB und das arbeitsrechtliche Sonderprivatrecht begegnen. Machen Sie sich das an folgendem Fall klar, der auf der eingangs vorgestellten Fallstudie beruht:


[image: Icon_beispiel.jpg]Rechtsanwalt Aruj Ura hat einen Termin mit Piet Petermann. Der Personalleiter der St. Bartholomäus-Krankenhaus GmbH (K-GmbH) schildert ihm folgende Situation: Vor rund zwei Monaten sei mit Dominic D. ein neuer Arzt eingestellt worden. Wie sich nun herausgestellt habe, verfüge D. über kein abgeschlossenes medizinisches Studium und habe obendrein seine Approbationsurkunde gefälscht. Er selbst habe als vertretungsberechtigter Personalleiter daraufhin das Beschäftigungsverhältnis sofort angefochten. Da D. aber tatsächlich als Arzt praktiziert und eine Vielzahl von Patienten behandelt habe, stelle der nun für die Zeit der Tätigkeit Vergütungsansprüche in Höhe von 9.876,54 Euro. Muss das Krankenhaus zahlen?



Eine Lösung könnte wie in Tabelle 16.1 abgebildet aussehen (links der Vorschlag, rechts einige Anmerkungen).




		Lösungsvorschlag (Gutachten)
		Anmerkung
	




		D. könnte einen Vergütungsanspruch in Höhe von 9.876,54 Euro gegenüber der K-GmbH gemäß § 611 BGB haben.
		Obersatz (ausgehend von den vier W-Fragen)
	


		Dazu müsste ein Dienstvertrag in Form eines Arbeitsvertrags zwischen den Beteiligten bestehen.
		Tatbestandsmerkmal nennen
	


		Ein Arbeitsvertrag ist darauf gerichtet, Dienste gegen Entgelt zu erbringen und kommt – wie jeder andere Vertrag – durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Antrag und Annahme, zustande (§§ 145 ff. BGB).
		Definition
	


		Fraglich ist jedoch, ob die Willenserklärung der K-GmbH vorliegend durch den vertretungsberechtigten P wirksam angefochten und der Vertrag damit nichtig ist (§ 142 BGB).
		Einfach subsumieren lässt sich nicht, da sich sogleich ein erstes Problem stellt.
	


		1. Anfechtung
		Hier folgt dann die Prüfung der Anfechtung.
	


		a) Eine Anfechtung setzt zunächst einen Anfechtungsgrund voraus. In Betracht kommt eine arglistige Täuschung gemäß § 123 Abs. 1 BGB.
		Erste Voraussetzung der Anfechtung genannt: Anfechtungsgrund
	


		Eine arglistige Täuschung ist immer dann auszunehmen, wenn jemand bei einem anderen vorsätzlich einen Irrtum hervorruft, um diesen zur Abgabe einer Willenserklärung zu bewegen.
		Definition der arglistigen Täuschung
	


		D. hat gefälschte Unterlagen vorgelegt, wodurch sich der verantwortliche Personalleiter über die fachliche Qualifikation irrte. Das geschah mit dem Ziel, als Arzt eingestellt zu werden.
		Subsumtion
	


		Somit liegt ein Anfechtungsgrund vor.
		Ergebnis festhalten (Nur nebenbei: Sollte die Anfechtung nicht wie hier auf gefälschten Unterlagen beruhen, sondern auf einer Täuschung infolge der Beantwortung unzulässiger Fragen, wäre in diesem Kontext beispielsweise das »Recht zur Lüge« zu behandeln.)
	


		Die weiteren Voraussetzungen der Anfechtungserklärung (§ 143 BGB) und der eingehaltenen Anfechtungsfrist (§ 124 BGB) liegen ebenfalls vor. P hatte als vertretungsberechtigter Personalleiter sofort die Anfechtung erklärt.
		Bei den beiden weiteren Voraussetzungen neben dem Anfechtungsgrund (der Anfechtungserklärung und dem Einhalten der Anfechtungsfrist) können Sie sich durchaus kurzfassen. Der Sachverhalt lässt keine Signale erkennen, wonach diese Merkmale problematisch sein könnten. Insbesondere war P, wie dem Sachverhalt explizit zu entnehmen ist, vertretungsberechtigt, konnte die Anfechtung also wirksam erklären.
	


		Sind damit die Voraussetzungen für die Anfechtung gegeben, wäre die arbeitsvertragliche Vereinbarung eigentlich als von Anfang an nichtig anzusehen.
		Vorläufiges Ergebnis für die Anfechtung
	


		2. Fraglich ist allerdings, ob sich nicht aus arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten etwas anderes ergibt, wenn die sogenannte Lehre vom faktischen Arbeitsverhältnis zu berücksichtigen ist. Sie hat zur Folge, dass ein Arbeitsverhältnis für die Vergangenheit als wirksam angesehen und nur für die Zukunft aufgelöst werden kann.
		Hier spielt dann das arbeitsrechtliche Rechtsinstitut der Lehre vom faktischen Arbeitsverhältnis eine Rolle.
	


		a) Dazu müsste als erste Voraussetzung ein fehlerhafter Arbeitsvertrag vorliegen, der immer dann gegeben ist, wenn ein Vertragsmangel besteht. Wie vorstehend bereits dargestellt liegt infolge der Anfechtung ein Vertragsmangel vor.
		Erstes Tatbestandsmerkmal genannt, wobei Sie sich beim Vertragsmangel kurz halten und insofern auf die obigen Ausführungen verweisen können.
	


		b) Das Arbeitsverhältnis müsste zweitens in Vollzug gesetzt sein. Das ist dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich tätig geworden ist. D. hat verschiedentlich Patienten behandelt. Damit ist diese Voraussetzung ebenfalls erfüllt.
		Zweites Tatbestandsmerkmal (1) genannt, (2) definiert, (3) kurze Subsumtion und (4) Ergebnis festgehalten
	


		c) Schließlich ist drittens zu fragen, ob etwaige Interessen Einzelner oder der Allgemeinheit überwiegen und der Anwendung der Lehre vom faktischen Arbeitsverhältnis entgegenstehen. Das ist der Fall, wenn bei einer Interessenabwägung die Interessen des Beschäftigten zurückstehen müssen. Das Vergütungsinteresse des D. kollidiert jedoch mit einem ganz grundsätzlichen Interesse der Allgemeinheit an einem funktionierenden Gesundheitswesen und dem Vertrauen in die fachliche Qualifikation der behandelnden Ärzteschaft. Dieses Interesse ist gegenüber den individuellen monetären Interessen als gewichtiger anzusehen.
		Dritte Voraussetzung (1) genannt, (2) definiert, (3) Interessenabwägung in Form einer Subsumtion am konkreten Fall und (4) das Ergebnis festgehalten
	


		Somit liegen nicht alle Voraussetzungen für ein faktisches Arbeitsverhältnis vor, sodass der Arbeitsvertrag nicht nur für die Zukunft aufgelöst werden kann, sondern infolge der Anfechtung rückwirkend entfallen ist.
		Abschließende Zusammenfassung zur Lehre vom faktischen Arbeitsverhältnis
	


		Ein Anspruch auf Zahlung der ausstehenden Vergütung in Höhe von 9876,54 Euro gemäß § 611 BGB besteht demnach nicht.
		Gesamtergebnis
	




Tabelle 16.1: Lösungsvorschlag zum Beispiel »Der falsche Arzt«

So viel an dieser Stelle zur Begründung eines Arbeitsverhältnisses. Rechtlich nicht weniger anspruchsvoll kann es bei dessen Durchführung zugehen.

Die Durchführung des Arbeitsverhältnisses

In dem meisten Fällen wird ein Arbeitsverhältnis völlig unproblematisch verlaufen – jedenfalls dann, wenn die Beteiligten ihren Pflichten nachkommen. So richtig sicher sein kann man sich aber natürlich nie. Dabei stellen sich sogleich wieder ein paar Fragen:


[image: check.gif] Welche Rechte und Pflichten haben die Beteiligten?

[image: check.gif] Was gilt bei Störungen im Arbeitsverhältnis?

[image: check.gif] Wie steht es um eine etwaige Haftung?


Grundlegend: Rechte und Pflichten der Beteiligten

Wie bei jedem anderen Schuldverhältnis begründet der Arbeitsvertrag als spezielle Ausprägung des Dienstvertrags Rechte und Pflichten (und damit vor allem Ansprüche für die Beteiligten). Nachstehend finden Sie dazu einen kurzen Überblick:

Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers

Der Arbeitnehmer hat folgende Rechte und Pflichten:


[image: check.gif] Anspruch des Arbeitnehmers auf Vergütung und Beschäftigung


• Vergütung: § 611 BGB normiert als Hauptpflicht des Arbeitgebers, das (tarif-)vertragliche Entgelt zu zahlen. Hierin liegt umgekehrt der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers. Die Vergütung braucht nicht explizit vereinbart zu sein, gegebenenfalls greift die Fiktion gemäß § 612 Abs. 1 BGB (»gilt«). Vom Vergütungsanspruch mit umfasst sind ferner Sonderzuwendungen (zum Beispiel Urlaubs- oder Weihnachtsgeld). In manchen Fällen sind in der Praxis noch die Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) zu beachten.

• Beschäftigung: Der Arbeitnehmer hat zudem einen Anspruch auf Beschäftigung. Ein Arbeitgeber muss also nicht nur zahlen, sondern den Arbeitnehmer entsprechend der arbeitsvertraglichen Vereinbarung beschäftigen. Eine Nichtbeschäftigung würde einen Arbeitnehmer in seinen Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten beschränken und sein grundgesetzlich verankertes Persönlichkeitsrecht (Art. 1 i. V. m. Art. 2 GG) tangieren. Niemand braucht sich also »kaltstellen« zu lassen.

[image: check.gif] Weitere Rechte und Pflichten


• Rechte: Beschäftigte sind etwa berechtigt, eine Nebentätigkeit wahrzunehmen (was anzuzeigen ist). Die darf nicht mit berechtigten Interessen des Arbeitgebers kollidieren (zum Beispiel Konkurrenztätigkeit) und man muss sich damit im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) halten (je nach Lage des Falls können aber acht Stunden in der Woche durchaus drin sein). Problematisch sind Nebentätigkeiten während des Erholungsurlaubs (§ 8 BurlG) sowie während einer Krankmeldung, was einen Arbeitgeber sogar zur (außerordentlichen) Kündigung berechtigen kann.

• Pflichten: Zudem besteht ein ganzes Bündel weiterer Nebenpflichten. Hier eine kurze Auswahl: allgemeine Sorgfalts- und Treuepflicht (§§ 241 Abs. 2, 242 BGB), Verschwiegenheitspflicht (Verbot des Verrats von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, § 17 UWG), Unterlassen von Konkurrenztätigkeiten (Wettbewerbsverbot, § 110 GewO), keine Annahme von Bestechungsgeldern (§§ 299 ff. StGB).



Ansprüche und Rechte aufgrund »betrieblicher Übung«

Ansprüche und Rechte für Beschäftigte können selbst dann entstehen, wenn es gar keine expliziten Absprachen dazu gibt, und zwar unter dem Stichwort der betrieblichen Übung. Dabei handelt es sich um ein weiteres gesetzlich nicht geregeltes arbeitsrechtliches Rechtsinstitut. Inhaltlich geht es um Folgendes: Wenn ein Arbeitgeber vorbehaltlos und wiederholt (mindestens drei Mal) ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt und Beschäftigte darauf vertrauen dürfen, dass dieses weiterhin geschieht, so können aus dieser betrieblichen Übung Ansprüche und Rechte erwachsen. Zahlt ein Arbeitgeber beispielsweise drei Mal hintereinander und ohne Vorbehalt Urlaubs- oder Weihnachtsgeld beziehungsweise sonstige Gratifikationen oder Prämien, obwohl dies eigentlich nicht explizit vorgesehen ist, dürfen sich die Beschäftigten im Jahr drauf über einen kleinen Geldregen freuen. Doch nicht alles lässt sich über die betriebliche Übung konstruieren: Einen darauf gestützten Anspruch für bezahlte Raucherpausen haben Gerichte beispielsweise abgeschmettert. Ein Tipp: Arbeitgeber, die auf Nummer sicher gehen wollen, sollten sich die Freiwilligkeit einer Leistungsgewährung ausdrücklich vorbehalten.



Der vielfach diskutierte demografische Wandel macht auch vor dem Arbeitsrecht nicht halt. Anpassungen an besondere Arbeitssituationen werden beispielsweise dann nötig, wenn es um die Betreuung des Nachwuchses oder zunehmend älterer Angehöriger geht. Dazu gibt es für Beschäftigte diverse Freistellungsmöglichkeiten. Beschäftigte können


[image: check.gif] der Arbeit bis zu zehn Arbeitstage fernbleiben bei plötzlich auftretender Pflegesituation (kurzzeitige Arbeitsverhinderung, § 2 PflegeZG),

[image: check.gif] eine bis zu sechsmonatige Freistellung (voll oder teilweise) bei Pflegebedürftigkeit eines nahen Angehörigen wahrnehmen (Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG),

[image: check.gif] eine bis 24-monatige teilweise Freistellung zur Pflege eines nahen Angehörigen wahrnehmen (Familienpflegezeit, § 2 FPfZG),

[image: check.gif] eine bis zu dreimonatige Freistellung zur Begleitung schwerstkranker Angehöriger in ihrer letzten Lebensphase wahrnehmen (§§ 3 Abs. 6, 4 Abs. 3 PflegeZG).


Allerdings gelten die Regelungen nicht gleich für alle Betriebe. So ist eine Inanspruchnahme der Pflegezeit nicht möglich in Betrieben mit 15 oder weniger Beschäftigten, die der Familienpflegezeit nicht in Betrieben mit 25 oder weniger Beschäftigten. Geschützt sind Personen, die etwaige Möglichkeiten in Anspruch nehmen durch einen besonderen Kündigungsschutz (siehe §§ 5 PflegeZG, § 2 Abs. 3 FPfZG).

Rechte und Pflichten des Arbeitgebers

Den Rechten und Pflichten des Arbeitnehmers auf der einen Seite stehen auf der anderen Seite solche des Arbeitgebers gegenüber. Dazu wiederum eine kurze Übersicht:


[image: check.gif] Anspruch des Arbeitgebers auf Arbeitsleistung: § 611 BGB normiert die Hauptpflicht des Arbeitnehmers, seiner Tätigkeit nachzukommen. Umgekehrt liegt darin ein Anspruch des Arbeitgebers auf Erbringen der Arbeitsleistung. Der Arbeitnehmer muss seine Arbeitsleistung persönlich erbringen (§ 613 BGB). Einen bestimmten Arbeitserfolg schuldet er jedoch nicht; der Dienstvertrag ist ja kein Werkvertrag.

[image: check.gif] Weitere Rechte und Pflichten: Neben der Vergütungs- und Beschäftigungspflicht bestehen weitere Rechte und Pflichten.


• Rechte: Hier ist vor allem das schon angesprochene Weisungsrecht (Direktionsrecht) zu nennen (§ 106 GewO). Der Arbeitgeber kann also einseitig Arbeitsinhalt, Arbeitsort und Arbeitszeit festlegen. Das Weisungsrecht ist »nach billigem Ermessen« auszuüben (siehe § 315 Abs. 1 BGB). Wie weit dieses Recht konkret reicht, ist in der Praxis durchaus umstritten. Bietet das Weisungsrecht nicht genügend Spielraum, ist gegebenenfalls eine Änderungskündigung erforderlich.

• Pflichten: Für den Arbeitgeber gibt es ebenfalls diverse weitere (Neben-)Pflichten. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit noch ein paar Beispiele: Pflichten zur Urlaubsgewährung, zur Gleichbehandlung (Verbot der Diskriminierung einzelner Beschäftigter oder ganzer Gruppen, wie Teilzeitbeschäftigten gegenüber Vollzeitbeschäftigten; allerdings kann im Einzelfall eine unterschiedliche Behandlung ausnahmsweise gerechtfertigt sein, etwa wegen des Bestehens besonderer beruflicher Anforderungen, § 8 AGG). Weil das Arbeitsrecht vor allem als Arbeitnehmerschutzrecht ausgestaltet ist, bestehen zahlreiche weitere Nebenpflichten, vor allem in Form von Schutz- und Fürsorgepflichten des Arbeitgebers. Teils sind sie sogar explizit für bestimmte Adressaten geregelt: so etwa für Auszubildende, Schwerbehinderte, (angehende) Mütter (Mutterschutzgesetz). Wichtig sind ferner sogenannte Organisationspflichten.



[image: Icon_Hand.jpg]Wird ein Unternehmen (oder ein Unternehmensteil) veräußert und geht auf den Erwerber über (Betriebsübergang), gehen damit zugleich die betroffenen Beschäftigungsverhältnisse unverändert mit sämtlichen Rechten und Pflichten auf den Erwerber über. Das bestimmt § 613a Abs. 1 BGB. Damit verbunden sind weitere Konsequenzen: So ist eine Kündigung unzulässig, sofern sie auf den Betriebsübergang gestützt wird (§ 613a Abs. 4 Satz 1 BGB). Die Beschäftigten sind, sofern sie betroffen sind, entsprechend zu unterrichten (§ 613a Abs. 5 BGB). Sie haben zudem ein Widerspruchsrecht, das sie binnen eines Monats ausüben können; tun sie das, bleibt ihr bisheriges Arbeitsverhältnis beim Veräußerer zwar bestehen (§ 613a Abs. 6 BGB), allerdings schwebt dann das Risiko einer betriebsbedingten Kündigung wie ein Damoklesschwert über ihnen, wenn der Arbeitsplatz wegfällt (zu dieser Form der Kündigung gleich mehr bei der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses).



Probleme gibt’s überall: Störungen im Arbeitsverhältnis

Sie haben im dritten Teil dieses Buches zu den Meilensteinen des Bürgerlichen Rechts erfahren, dass gerade Leistungsstörungen im Schuldverhältnis manche rechtliche Probleme aufwerfen. Um Leistungsstörungen geht es immer dann, wenn jemand einer ihm obliegenden Haupt- oder Nebenpflicht nicht oder nicht so wie vorgesehen nachkommt. Von etwaigen Störungen ist ein Arbeitsverhältnis keineswegs immer verschont, wobei sich dann wiederum die Frage nach den rechtlichen Konsequenzen stellt.


[image: Icon_Hand.jpg]Da es sich beim Arbeitsvertrag ja um einen Dienstvertrag handelt, gelten bei Störungen im Schuldverhältnis zunächst einmal die allgemeinen Regelungen, die Sie aus Kapitel 8 kennen (etwa im Hinblick auf eine Schadensersatzpflicht).



Doch das Arbeitsrecht wäre nicht das Arbeitsrecht, wenn es nicht ein paar Besonderheiten bereithielte:


[image: check.gif] Knackpunkt 1: Der Arbeitnehmer erbringt seine Leistung nicht. Wie weit reicht der Grundsatz »Kein Lohn ohne Arbeit« und welche Ausnahmen davon gibt es?

[image: check.gif] Knackpunkt 2: Der Arbeitnehmer fügt einem anderen einen Schaden zu. Welche rechtlichen Konsequenzen sind damit verbunden?

[image: check.gif] Knackpunkt 3: Der Arbeitnehmer erbringt seine Leistung mehr schlecht als recht.


Knackpunkt 1: Der Arbeitnehmer erbringt seine Leistung nicht

Erbringt der Arbeitnehmer seine Leistung nicht, ist das misslich. Denn aus welchen Gründen auch immer er nicht arbeitet – zurück in die Vergangenheit geht es nicht. Die Arbeitszeit ist nämlich eine sogenannte absolute Fixschuld, wenn die tägliche Arbeitszeit genau festgelegt ist (sieht man einmal von Gleitzeitregelungen oder Ähnlichem ab). Für die verpasste Zeit kann die Leistung nicht nachgeholt werden. Rechtlich gesehen ist sie unmöglich geworden.

Ein Anspruch auf eine unmögliche Leistung ist aber bekanntlich ausgeschlossen (§ 275 Abs. 1, 3 BGB; siehe dazu Kapitel 8). Für den Arbeitnehmer entfällt damit zugleich sein Anspruch auf die Bezahlung als Gegenleistung (§§ 275 Abs. 4, 326 Abs. 1 Satz 1 BGB). So einfach ist das. Das ist der Grundsatz: Kein Geld ohne Arbeit. Hier wird er also besonders deutlich.

Allerdings gilt bekanntlich kein Grundsatz ohne Ausnahme, was im Arbeitsrecht in besonderer Weise relevant wird. Durch spezialgesetzliche Einschränkungen sowie rechtliche Weiterentwicklungen durch die Gerichte wird der Grundsatz in unterschiedlicher Weise modifiziert. Einige Sonderfälle beim Arbeitsausfall und den entsprechenden Konsequenzen hinsichtlich der Vergütung sollten Sie kennen. Denn manchmal muss man genauer hinsehen. Unter Umständen bleibt der Vergütungsanspruch nämlich bestehen, wenn der Arbeitnehmer nicht tätig wird. Hier einige wichtige Fallgruppen:


[image: check.gif] Vergütung bei Unmöglichkeit

[image: check.gif] Vergütung bei Annahmeverzug

[image: check.gif] Vergütung bei Verwirklichung eines Betriebsrisikos

[image: check.gif] Vergütung bei vorübergehender Verhinderung

[image: check.gif] Vergütung im Krankheitsfall

[image: check.gif] Vergütung bei Freistellung


Nun zu den Details.

Vergütung bei Unmöglichkeit

Wenn ein Arbeitnehmer nicht (rechtzeitig) zur Arbeit kommt, kann das viele Gründe haben.


[image: Icon_beispiel.jpg]Berthold erscheint nicht rechtzeitig zur Arbeit, weil er a) verschlafen hat, b) die Bahn nicht rechtzeitig erwischt hat, c) sich ganz einfach einen schönen Tag macht (»blaumacht«), d) in einen Stau gerät, e) das Flugzeug von einer Urlaubsfahrt aufgrund eines Vulkanausbruchs nicht fliegt, f) die Witterungsverhältnisse eine Verspätung zur Folge haben. Konsequenzen?



Berthold verliert seinen Vergütungsanspruch nach dem oben dargestellten Grundsatz. Nun gut, sagen Sie vielleicht – in den genannten Fällen a) bis c) mag es noch einleuchten, wenn der Arbeitnehmer seinen Vergütungsanspruch verliert. Aber wie ist es in den Fällen d) bis f)? Merken Sie sich dazu einfach Folgendes:


[image: Icon_Warnung.jpg]Das Risiko, rechtzeitig eine Arbeitsstelle (Erfüllungsort, § 269 BGB) zu erreichen, das Wegerisiko, trägt der Arbeitnehmer.



Das heißt, auch in den anderen Fällen wird der Arbeitnehmer zwar gemäß § 275 Abs. 1 BGB von seiner Leistungspflicht befreit. Umgekehrt verliert er dann jedoch ebenfalls seinen Vergütungsanspruch (§§ 275 Abs. 4, 326 Abs. 1 Satz 1 BGB). Und um noch eins draufzusetzen: Dem Arbeitgeber steht gegebenenfalls ein Schadensersatzanspruch aufgrund einer Pflichtverletzung zu (§ 280 Abs. 1 BGB); zudem kann er bei wiederholten Verfehlungen das Arbeitsverhältnis unter Umständen sogar kündigen.


[image: Icon_Hand.jpg]Anders ist es lediglich in den Fällen, in denen die Unmöglichkeit, die Arbeitsleistung zu erbringen, nicht beim Arbeitnehmer, sondern umgekehrt beim Arbeitgeber liegt. Dann behält der Arbeitnehmer seinen Vergütungsanspruch. Das ergibt sich ebenfalls aus den allgemeinen BGB-Regelungen (§§ 275 Abs. 1, 4, § 326 Abs. 2 BGB).




[image: Icon_beispiel.jpg]Berthold kann nicht arbeiten, da das von Anton beauftragte Büro- und Gebäudereinigungsunternehmen beim Reinemachen versehentlich die komplette Werkshalle unter Wasser gesetzt hat.



Sie sehen: Man muss bei der Unmöglichkeit unterscheiden: Wer hat sie letztlich zu verantworten, der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber?

Vergütung bei Annahmeverzug

Wenn ein Arbeitgeber die Annahme der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers verweigert, liegt möglicherweise ein Annahmeverzug vor.


[image: Icon_beispiel.jpg]Anton hat seinem Angestellten Berthold fristlos gekündigt, weil er davon ausging, Berthold habe einen Diebstahl begangen (§ 242 StGB), was jedoch nicht zutrifft. Als Berthold seine Arbeitsleitung weiterhin anbietet, verweigert Anton diese. Oder: Anton hat, weil die Auftragslage mau ist und der Absatz nicht läuft, keine Einsatzmöglichkeit für Berthold, der seine Arbeitskraft trotzdem zur Verfügung stellt.



Hier greift § 615 Satz 1 BGB: Kommt der Dienstberechtigte (= Anton) mit der Annahme der Dienste in Verzug, kann der Verpflichtete (= Berthold) für die infolge des Verzugs nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, und zwar ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein. Voraussetzung ist aber, dass sich der Arbeitgeber in Annahmeverzug befindet (§§ 293 ff. BGB, siehe dazu Kapitel 8). Dazu muss der Arbeitnehmer seine Dienste regelmäßig tatsächlich (§ 294 BGB) anbieten.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der Praxis kann in der Kündigung bereits deutlich werden, dass der Arbeitgeber die Leistung nicht annehmen wird. Hier braucht der Arbeitnehmer nicht in Person vorstellig zu werden und seine Arbeitsleistung tatsächlich anzubieten. Das Erheben einer Kündigungsschutzklage kann als wörtliches Angebot (§ 295 BGB) aufgefasst werden, das ausreicht. Mit einer entsprechenden Klage bezweckt ein Kläger also zweierlei: Zum einen geht es ihm darum, den Arbeitsplatz zu behalten, zum anderen darum, sich Vergütungsansprüche infolge des Annahmeverzugs zu sichern. Geht die Kündigungsschutzklage durch, muss der Arbeitgeber (nach-)zahlen.



Ebenfalls unter § 615 Satz 1 BGB fällt das Wirtschaftsrisiko. Damit ist das Risiko gemeint, jemanden wegen Auftrags- oder Absatzmangels nicht sinnvoll beschäftigen zu können und eine Beschäftigung damit wirtschaftlich sinnlos wird. Der Arbeitgeber muss also trotzdem zahlen.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]In Krisenzeiten, etwa bei schlechter Auftragslage, lässt sich auf das Instrument der Kurzarbeit zurückgreifen, vorzugsweise um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann dann Kurzarbeitergeld als Kompensation für einen Verdienstausfall beansprucht werden (siehe dazu das SGB III). Diese Entgeltersatzleistung gewährt die Bundesagentur für Arbeit.



Vergütung bei Verwirklichung eines Betriebsrisikos

Wenn der Arbeitsausfall aufgrund eines Umstands eintritt, den weder der Arbeitnehmer noch der Arbeitgeber zu vertreten hat, könnte es sein, dass die Verwirklichung eines Betriebsrisikos vorliegt.


[image: Icon_beispiel.jpg]Infolge eines Brandes (Stromausfalls, Kurzschlusses, nicht gelieferter Materialien, Maschinenschaden etc.) kann in dem Teil des Betriebs, in dem Berthold beschäftigt ist, nicht gearbeitet werden.



Diesen speziellen Fall regelt § 615 Satz 3 BGB: Der Vergütungsanspruch beim Annahmeverzug gilt entsprechend in den Fällen, in denen der Arbeitgeber das Risiko des Arbeitsausfalls trägt, wenn dieser von keiner Seite zu vertreten ist (diese Konstellation unterscheidet sich also von den obigen Fällen zur Unmöglichkeit, die entweder vom Arbeitnehmer oder vom Arbeitgeber zu vertreten war).

Selbst wenn ein Arbeitgeber keine sinnvolle Verwendungsmöglichkeit sieht, behält der Arbeitnehmer seinen Vergütungsanspruch. Weil dem Unternehmer die erwirtschafteten Gewinne zufallen, trägt er das Risiko eines von keiner Seite zu vertretenden Arbeitsausfalls infolge von Betriebsstörungen (das ist das Betriebsrisiko).


[image: Icon_Warnung.jpg]Kein Fall des Betriebsrisikos ist die Verwirklichung eines Arbeitskampfrisikos: Bei einem rechtmäßigen Streik braucht der Arbeitgeber nicht zu zahlen – übrigens auch nicht denjenigen, die arbeiten wollen. Das führt nicht zum oben schon dargestellten Annahmeverzug (mehr zum Streik und den Folgen finden Sie in Kapitel 17).



Vergütung bei vorübergehender Verhinderung

Was passiert, wenn ein Arbeitnehmer vorübergehend persönlich verhindert ist?


[image: Icon_beispiel.jpg]Berthold muss a) einen dringen Arzttermin wahrnehmen, ist b) als Zeuge in einem Gerichtsverfahren geladen, c) zieht durch den Arbeitgeber veranlasst um, muss d) zur Beerdigung eines Familienangehörigen, e) pflegt sein krankes Kind etc.



Hier hilft § 616 BGB: Der zur Dienstleistung Verpflichtete behält seinen Vergütungsanspruch, wenn er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. Kurzum: Bei persönlichen Gründen muss der Arbeitgeber weiter zahlen. Tarif- oder Arbeitsverträge können anderes vorsehen. Speziell bei der Pflege eines kranken Kindes gibt es gegebenenfalls Kinderkrankengeld nach § 45 SGB V.

Vergütung im Krankheitsfall

Fällt der Arbeitnehmer krankheitsbedingt aus, hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Näheres dazu regelt das Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG). Danach gilt: Ist ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge einer unverschuldeten Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert, hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für maximal sechs Wochen (§ 3 Abs. 1 EFZG).

Wenn Ihnen beim Begriff »unverschuldet« der Verschuldensmaßstab nach § 276 BGB (Vorsatz und Fahrlässigkeit) in den Sinn kommt, beachten Sie, dass »Verschulden« im Sinne des EFZG anders auszulegen ist: Dabei muss gegen das eigentlich im eigenen Interesse gebotene Verhalten grob verstoßen werden.


[image: Icon_beispiel.jpg]Erleidet Berthold schwere Verletzungen infolge eines Verkehrsunfalls, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hat, ist eine damit verbundene Krankheit nicht »unverschuldet«.



Das EFZG gilt übrigens nicht allein bei Krankheitsfällen. Eine Lohnfortzahlung gibt es ferner an gesetzlichen Feiertagen. Dazu nun mehr im Rahmen der bezahlten Freistellung.


Vergütung bei bezahlter Freistellung

Bezahlte zeitweise Freistellung von der Arbeit kann vorliegen wegen


[image: check.gif] eines Feiertags (§ 2 EFZG),

[image: check.gif] einer Betriebsratstätigkeit (§ 37 BetrVG),

[image: check.gif] eines Urlaubs (§ 1 BUrlG).


Im Grunde ist das keine wirkliche »Störung« im Sinne einer Leistungsstörung. Es passt aber trotzdem in diesen Kontext der Ausnahmen vom Grundsatz »Kein Lohn ohne Arbeit«.

Kurz ein paar Anmerkungen speziell zum Urlaub: Beschäftigte haben einen Anspruch auf bezahlten (!) Erholungsurlaub (§ 1 BUrlG). Der volle Urlaubsanspruch entsteht gemäß § 4 BUrlG aber erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses (sogenannte Wartezeit). Das deckt sich regelmäßig mit einer Probezeit, wobei durchaus schon währenddessen Urlaub genommen werden kann, allerdings nur anteilig ein Zwölftel für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses (§ 5 Abs. 1 BUrlG). Der Urlaub muss zusammenhängend gewährt werden und muss einmal im Jahr mindestens zwölf aufeinanderfolgende Werktage umfassen (§ 7 Abs. 2 BUrlG). Hinsichtlich des zu zahlenden Urlaubsentgelts brauchen Sie sich einfach nur § 11 Abs. 1 Satz 1 BUrlG vorzuknöpfen.


So berechnen Sie einen Urlaubsanspruch:

Der Urlaubsanspruch (§ 1 BurlG) beträgt nach § 3 BurlG regelmäßig 24 Werktage bei einer Sechstagewoche (der Samstag wird also mitgezählt!). Ist die Beschäftigungszeit anders verteilt, können Sie sich einfach mit folgender »Formel« behelfen:

Urlaub = 24 Werktage × Arbeitstage pro Woche : 6 Werktage


[image: Icon_beispiel.jpg]Arbeitet Berthold nur fünf Tage in der Woche, ergibt sich: 24 × 5 : 6 = 20 Urlaubstage.



In der Praxis ist arbeits- oder tarifvertraglich (§ 13 BUrlG) oftmals sogar ein längerer Urlaubsanspruch als der gesetzliche Mindesturlaub vorgesehen. Unter Umständen gibt es gesetzlich ebenfalls weiter gehende Ansprüche: So haben schwerbehinderte Menschen Anspruch auf einen bezahlten zusätzlichen Urlaub von fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr (§ 125 Abs. 1 SGB IX). Daneben gelten noch für Jugendliche andere Zeitspannen (§ 19 Abs. 2 JArbSchG: 25 bis 30 Tage).



Abbildung 16.2 bietet eine zusammenfassende Übersicht zur Vergütung.


	 

  
  
  [image: fg1602.jpg]
  
Abbildung 16.2: Arbeitsrechtliche Vergütung



Wie lässt sich das Ganze in einer Fallprüfung unterbringen? Dazu finden Sie ein Prüfungsschema in Tabelle 16.2.



	
	Prüfungsschema
	




		Anspruchsgrundlage Vergütung: § 611 Abs. 1 BGB
		Ihr Ausgangspunkt: Die Anspruchsgrundlage
	


		1. Vergütungsanspruch entstanden?
		Hier wären zunächst die Tatbestandsvoraussetzungen zu prüfen, also insbesondere ob ein wirksamer Arbeitsvertrag vorliegt.
	


		2. Vergütungsanspruch untergegangen?
		
	


		a) Grundsatz: Der Aufhänger ist § 326 Abs. 1 Satz 1 BGB. Danach entfällt im Falle einer Unmöglichkeit der (Arbeit-)Leistung der Anspruch auf Gegenleistung (also Vergütung) – Grundsatz: »Kein Lohn ohne Arbeit«. Voraussetzung dafür ist der Ausschluss der Leistungspflicht des Arbeitnehmers, § 275 Abs. 1 bis 3 BGB infolge einer Unmöglichkeit.
		Hier prüfen Sie das Vorliegen der Unmöglichkeit (Arbeitsleistung als absolute Fixschuld). Formulierungsbeispiel: »Der Lohnanspruch könnte allerdings gemäß § 326 Abs. 1 Satz 1 BGB erloschen sein. Danach entfällt die Gegenleistung im Falle der Unmöglichkeit nach § 275 Abs. 1 bis 3 BGB. …«
	


		b) Ausnahmen: Kommen Sie dann, wenn der Sachverhalt entsprechende Hinweise enthält, zu (einer) der arbeitsrechtlichen Ausnahmen, zum Beispiel – Vergütung bei Unmöglichkeit? Nur, wenn vom Arbeitgeber zu verantworten (§ 326 Abs. 2 Satz 1 BGB) – Vergütung bei Annahmeverzug des Arbeitgebers (§ 615 Satz 1 i. V. m. § 293 ff. BGB) – einschließlich Wirtschaftsrisiko – Vergütung bei Verwirklichung eines Betriebsrisikos (§ 615 Satz 3 BGB) – Vergütung bei persönlicher Verhinderung (§ 616 Satz 1 BGB) – Vergütung im Krankheitsfall (§ 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG) – Vergütung bei bezahlter Freistellung (zum Beispiel § 2 Abs. 1 EZFG, § 37 Abs. 2, 6, 7 BetrVG, § 1 BurlG)
Nur zur Vollständigkeit: Sollte ein Sachverhalt sonstige Informationen bieten, weshalb der Vergütungsanspruch untergegangen sein könnte (zum Beispiel durch Erfüllung, § 362 BGB), wäre darauf noch einzugehen (meist wird das aber nicht der Fall sein).
		Unter Umständen besteht aber doch ein »Lohn ohne Arbeit« als Ausnahme von dem vorherigen Grundsatz. Hier kann ein Schwerpunkt einer Prüfung liegen. Denken Sie an die nebenstehenden Konstellationen, die dann – sofern einschlägig – intensiver von Ihnen zu begutachten sind. Zum Einstieg folgendes Formulierungsbeispiel: »Fraglich ist aber, ob im vorliegenden Fall der Vergütungsanspruch nicht doch gegeben ist. Insoweit bestehen arbeitsrechtlich Ausnahmen von dem vorgenannten Grundsatz wonach es keinen Lohn ohne Arbeit gibt.« Sofern der Sachverhalt entsprechende Hinweise hat, gehen Sie dann auf die entsprechende Regelung ein.
	


		3. Vergütungsanspruch durchsetzbar?
		Die Durchsetzbarkeit des Vergütungsanspruchs kann Probleme aufwerfen (zum Beispiel, wenn der Anspruch verjährt ist, § 214 Abs. 1 i. V. m. §§ 195, 199 Abs. 1, 4 BGB; aber auch das spielt zumindest in Prüfungen regelmäßig keine Rolle).
	




Tabelle 16.2: Vergütungsanspruch und Ausnahmen (Prüfungsschema)


Knackpunkt 2: Der Arbeitnehmer fügt einem anderen einen Schaden zu

Wenn man viele Stunden mit der Arbeit zubringt, kann es natürlich durchaus vorkommen, dass ein Malheur passiert oder sogar jemandem ein (schwerer) Schaden zugefügt wird.


[image: Icon_beispiel.jpg]Adeline verschüttet versehentlich eine Tasse Matetee, die sie an ihrem Arbeitsplatz abgestellt hat. Der Tee ergießt sich daraufhin über ihrem Schreibtisch und auf den darunter stehenden Computer, wobei es zu einem Kurzschluss kommt. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Haftet Adeline gegenüber ihrem Arbeitgeber, der SchneeWittChen GmbH?



Wie steht es also um die Haftung, wenn jemandem im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis ein Schaden entsteht? Sehen Sie sich dazu zunächst den Fall an, dass der Arbeitgeber der Geschädigte ist.

Fügt der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber schuldhaft, also vorsätzlich oder fahrlässig (§ 276 BGB), einen Schaden zu, kann sich eine Schadensersatzpflicht aus den Ihnen schon bekannten Gründen ergeben:


[image: check.gif] Haftung wegen Pflichtverletzung: Diese Rechtsgrundlage kennen Sie bereits – §§ 280 Abs. 1 Satz 1, 241 Abs. 2 BGB (siehe dazu Kapitel 8).


[image: Icon_Warnung.jpg]Beachten Sie in diesem Zusammenhang § 619a BGB: Im Arbeitsrecht gilt abweichend von § 280 Abs. 1 BGB, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber Ersatz für den aus der Verletzung einer Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis entstehenden Schaden nur zu leisten hat, wenn er (= der Arbeitnehmer) die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Die Beweislast ist also abweichend geregelt. Das Vertretenmüssen (§ 280 Abs. 1 Satz 2, 276 BGB) wird nicht vermutet, sondern muss explizit bejaht werden.



[image: check.gif] Deliktische Haftung: Die deliktische Haftung nach §§ 823 ff. BGB (siehe dazu Kapitel 9) kommt insbesondere immer dann in Betracht, wenn eines der dort genannten absoluten Rechtsgüter verletzt wurde (§ 823 Abs. 1 BGB).


Bei vorsätzlichem Handeln mag eine Haftung gut nachvollziehbar sein. Aufgrund des objektiven Fahrlässigkeitsmaßstabs (siehe dazu Kapitel 8) würde schon das kleinste Missgeschick eine Haftung des Arbeitnehmers begründen. Da können im unternehmerischen Umfeld leicht sehr große Schadenssummen zusammenkommen. Soll der Arbeitgeber tatsächlich den wirtschaftlichen Erfolg erhalten und – wenn einmal etwas passiert – bei etwaigen Schäden außen vor sein?

Gesetzliche Regelungen dazu gibt es nicht. In der Praxis gibt es aber tatsächlich eine Beschränkung der eigentlich uneingeschränkten Haftung, die im Arbeitsverhältnis oftmals als unbillig angesehen wird. Dabei wird die betrieblich veranlasste Tätigkeit relevant. Dieses gesetzlich nicht geregelte Rechtsinstitut gewährt Haftungserleichterungen (so etwas ist durchaus möglich, blättern Sie dazu einmal in § 246 Abs. 1 Satz 1 BGB nach; der lässt eine mildere Haftung »aus dem sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses« zu). Was ist nun eine betrieblich veranlasste Tätigkeit?


[image: Icon_definition.jpg]Betrieblich veranlasst ist eine Tätigkeit, wenn der Arbeitnehmer sie im Unternehmensinteresse ausführt oder sie ihm explizit übertragen worden ist.



In solchen Fällen kommt es darauf an, beim Vertretenmüssen (§ 280 Abs. 1 Satz 2, 276 BGB) beziehungsweise beim Verschulden (Vorsatz/Fahrlässigkeit) § 823 BGB zu differenzieren. Merken Sie sich bei einer betrieblich veranlassten Tätigkeit Folgendes:


[image: check.gif] Vorsatz bedeutet mit Wissen und Wollen zu handeln. Dann haftet ein Arbeitnehmer für entstandene Schäden in voller Höhe.

[image: check.gif] Grobe Fahrlässigkeit bedeutet, dass die im rechtlichen Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße verletzt wurde oder aber dass naheliegende Überlegungen nicht angestellt wurden. Hier haftet der Arbeitnehmer grundsätzlich ebenfalls voll. Ausnahmsweise kann es eine anteilige Haftung geben, wenn zwischen dem verwirklichten Schadensrisiko und dem Verdienst des Arbeitnehmers ein krasses Missverhältnis besteht. Wenn der Arbeitnehmer also zu wenig verdient, um den Schaden tragen zu können. Die Haftung ist dann auf wenige Monatsgehälter beschränkt, wobei es keine starren Vorgaben gibt.

[image: check.gif] Mittlere Fahrlässigkeit bedeutet, dass ein Arbeitnehmer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt zwar nicht beachtet hat, ihn aber diesbezüglich kein besonders schwerer Vorwurf trifft. Es gilt die Devise »Hätte nicht passieren sollen«. In diesem Fall wird der Schaden dann geteilt (man spricht insoweit von »gequotelt«). Dabei ist eine Abwägung der Gesamtumstände vorzunehmen, einschließlich des Schadensanlasses und der Schadensfolgen. Die Haftung ist dann wiederum auf wenige Monatsgehälter beschränkt.

[image: check.gif] Leichteste (einfache) Fahrlässigkeit bedeutet, dass dem Arbeitnehmer geringfügige Pflichtverletzungen vorzuwerfen sind, getreu der Devise »Das hätte jedem passieren können«. Der Arbeitnehmer hat Glück, eine Haftung entfällt; der Arbeitgeber trägt den Schaden selbst.


Welcher Verschuldensmaßstab konkret vorliegt und wie gegebenenfalls eine Schadensaufteilung zu erfolgen hat, ist stets im Einzelfall zu betrachten. Gefragt ist dann Ihre Argumentationsfähigkeit.


[image: Icon_beispiel.jpg]Im obigen Beispiel wird man wohl eine grobe Fahrlässigkeit annehmen können. Dass die sich aus einer umgestoßenen Tasse ergießende Flüssigkeit einen ganz in der Nähe befindlichen Computer treffen kann (was sich nicht sonderlich gut miteinander verträgt), ist wohl eine naheliegende Überlegung. Mit 1.000 Euro ist der Schaden zudem nicht exorbitant hoch. Adeline wird auf dem Schaden sitzen bleiben (aber sie ist hoffentlich gut versichert).




[image: Icon_definition.jpg]Es gibt ein ganzes Sammelsurium von weiteren Haftungskonstellationen. So kann der Arbeitnehmer beispielsweise haften, wenn er einen Kollegen schädigt. Bei einem solchen Arbeitsunfall ist der schädigende Arbeitnehmer dem geschädigten Kollegen gegenüber allenfalls ausnahmsweise zum Schadensersatz oder zum Schmerzensgeld verpflichtet, etwa bei vorsätzlicher Schädigung. Ansonsten ist er aus dem Schneider, da insoweit bei Personenschäden die Privilegierung gemäß § 105 SGB VII greift: Der Verletzte erhält Leistungen aus der Unfallversicherung. Oder der Arbeitnehmer schädigt einen nicht zum Betrieb gehörenden Dritten (etwa einen Geschäftspartner oder sonstigen Kunden). Hier haftet der Arbeitnehmer ebenfalls selbst (§§ 823 ff. BGB). Daneben haftet – bei Vorliegen der Voraussetzungen – der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer als Erfüllungsgehilfen (§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 276, 278 BGB) beziehungsweise als Verrichtungsgehilfen (§ 831 BGB). Ist dem Arbeitnehmer wiederum nur leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen, profitiert er wieder unter dem Gesichtspunkt der betrieblich veranlassten Tätigkeit. Sollte ein Gläubiger ihn in Anspruch nehmen, hätte er im Innenverhältnis gegenüber dem Arbeitgeber nämlich einen Anspruch von der Haftung freigestellt zu werden (§ 257 Satz 1 BGB, entsprechend § 670 BGB). Umgekehrt kann ein Arbeitgeber haften, etwa wenn er dem Arbeitnehmer einen Schaden zugefügt. Geht es um einen Sachschaden, können Sie auf die Ihnen schon bekannten allgemeinen Regelungen abstellen (§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, BGB sowie §§ 823 ff. BGB). Anders ist es bei einem Personenschaden: Erleidet ein Arbeitnehmer einen solchen Schaden im Rahmen eines Arbeitsunfalls, haftet ein Arbeitgeber wiederum nicht (§§ 8, 104 SGB VII; die gesetzliche Unfallversicherung springt ein).



Knackpunkt 3: Der Arbeitnehmer leistet schlecht

So mancher Arbeitgeber sähe es vielleicht gern, wenn sich die Beschäftigten mehr ins Zeug legten. Aber was gilt, wenn der Arbeitnehmer hinter den Erwartungen zurückbleibt? In der unternehmerischen Praxis kursiert insoweit der Begriff vom Low Performer, einem leistungsschwachen Mitarbeiter, dessen Arbeitsleistung nicht stimmt.

Wie Sie schon gesehen haben, ist der Arbeitsvertrag ein Dienst- und kein Werkvertrag. Der Arbeitnehmer schuldet daher keinen bestimmten Erfolg, etwa im Sinne einer bestimmten Quantität oder Qualität (jedenfalls solange arbeitsvertraglich diesbezüglich nichts bestimmt ist). Er muss lediglich seine Arbeit seiner Leistungsfähigkeit entsprechend so gut er eben kann persönlich erbringen – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Was darf man erwarten? Zumindest, dass sich der Arbeitnehmer konzentriert und gewissenhaft arbeitet und nicht schludert. Er muss sich schon etwas anstrengen. Maßstab ist dabei – wie es das Bundesarbeitsgericht (BAG) formuliert – die Ausschöpfung seiner persönlichen Leistungsfähigkeit. Die Leistung lässt sich also nicht objektiv, sondern nur subjektiv bestimmen, was es für Arbeitgeber in der Praxis durchaus schwer macht, hier eine rechtliche Handhabe zu finden. Das hat man letztlich nur, wenn man nachweisen kann, dass der Arbeitnehmer zur »Will-nicht-Fraktion« gehört, was mehr oder weniger auf eine Arbeitsverweigerung hinausläuft. Anders sieht es aus, wenn der Arbeitnehmer es nicht besser kann. Aber wie will man da differenzieren?


[image: Icon_Hand.jpg]Die Praxis behilft sich mit Indizien: Liegt die durchschnittliche Fehlerquote deutlich und über einen längeren Zeitraum hinweg über derjenigen vergleichbarer Kollegen, kann man eine Schlecht- oder Minderleistung im Sinne eines Nichtwollens unterstellen.



Und die Konsequenz? Die kann gegebenenfalls eine Kündigung sein. Und damit sind Sie schon beim letzten Abschnitt dieses Kapitels.

Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Ein Arbeitsverhältnis kann natürlich wieder enden.

Beendigungsgründe

Beendigungsgründe gibt es mehrere:

[image: check.gif] Tod des Arbeitnehmers: Das Arbeitsverhältnis als höchstpersönliche Angelegenheit (§ 613 BGB) wird also nicht vererbt. Umgekehrt ist es durchaus anders: Verstirbt der Arbeitgeber, greift die Gesamtrechtsnachfolge (§§ 1922, 1967 BGB) und die Erben treten in die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis ein.

[image: check.gif] Aufhebungsvertrag: Die Privatautonomie und Vertragsfreiheit ermöglichen es, eine vertragliche Vereinbarung in Form eines Aufhebungs- oder Auflösungsvertrags zu schließen, durch den das Arbeitsverhältnis beendet wird.

[image: check.gif] Zeitablauf: Sie haben bereits gesehen, dass Arbeitsverträge befristet abgeschlossen werden können. Für sie gilt das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Das Arbeitsverhältnis endet mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist (§ 620 Abs. 1, 3 BGB). Die Praxis beschäftigt hier vor allem die Zulässigkeit von Befristungen (§ 14 TzBfG, insbesondere Sachgrund).

[image: check.gif] Kündigung: In der arbeitsrechtlichen Praxis besonders bedeutsam ist die einseitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch eine Kündigung. Sie kann durch den Arbeitnehmer ebenso erfolgen wie durch den Arbeitgeber.



[image: Icon_Hand.jpg]Die rechtlichen Probleme treten vor allem in den Fällen auf, in denen der Arbeitgeber kündigt.



Speziell die Kündigung durch den Arbeitgeber spielt in der arbeitsrechtlichen Praxis eine ganz besondere Rolle. Hier wird zugleich das Konzept des Arbeitsrechts als Schutzrecht für Beschäftigte besonders deutlich. Dabei stellen sich maßgeblich zwei Fragen:


[image: check.gif] Welche Formen der Kündigung gibt es und unter welchen Voraussetzungen ist eine Kündigung rechtmäßig?

[image: check.gif] Welche Kündigungsschutzregeln greifen?


Da es sich beim Arbeitsvertrag ja um einen Dienstvertrag handelt, greifen hinsichtlich der Kündigung zunächst einmal die dortigen Bestimmungen. Danach kann jeder Teil (also Arbeitnehmer und Arbeitgeber) das Vertragsverhältnis kündigen, wenn die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus der Beschaffenheit oder dem Zweck der Dienste zu entnehmen ist; Näheres dazu regeln die §§ 621 bis 623 BGB (§ 620 Abs. 2 BGB). Bei der Kündigung handelt es sich um ein Gestaltungsrecht (siehe dazu Kapitel 6). Merken sich dazu Folgendes:


[image: Icon_definition.jpg]Die Kündigung ist eine einseitige, empfangsbedürftige und bedingungsfeindliche Willenserklärung einer der beiden Vertragspartner, die das auf unbestimmte Dauer eingegangene Arbeitsverhältnis für die Zukunft beendet.



Dabei gibt es zwei Arten der Kündigung, die sich hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Konsequenzen unterscheiden:


[image: check.gif] die ordentliche (fristgemäße) Kündigung

[image: check.gif] die außerordentliche (fristlose) Kündigung



Die Änderungskündigung

Eine Sonderstellung nimmt die Änderungskündigung ein. Dabei kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis, wobei er dem Arbeitnehmer zugleich die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu geänderten Arbeitsbedingungen anbietet (§ 2 KSchG). Die neuen Bedingungen sind für den Arbeitnehmer natürlich typischerweise ungünstiger als die alten (ansonsten hätte man sich gewiss einvernehmlich verständigt). Die Änderungskündigung spielt in der Praxis zum Beispiel dann eine Rolle, wenn die bisherigen Arbeitsbedingungen geändert werden sollen und das vom allgemeinen Weisungsrecht nicht gedeckt ist (Änderung des Aufgabengebiets oder der Arbeitszeiten, Versetzungen, Herabstufungen und Umgruppierungen etc.). Der Arbeitnehmer hat folgende Möglichkeiten: Er kann


[image: check.gif] das Änderungsangebot annehmen; damit wird die Kündigung hinfällig.

[image: check.gif] das Änderungsangebot ablehnen; dann greift die Kündigung.

[image: check.gif] das Änderungsangebot unter Vorbehalt annehmen und dann durch eine Kündigungsschutzklage arbeitsgerichtlich prüfen lassen, ob die Änderungskündigung sozial gerechtfertigt ist (siehe § 2 Satz 2 KSchG).




Erfahren Sie zunächst mehr zur ordentlichen Kündigung.

Die ordentliche Kündigung

Die ordentliche (fristgemäße) Kündigung nach § 620 Abs. 2 BGB beendet das Arbeitsverhältnis (das ist die Rechtsfolge). Sie können die Rechtmäßigkeit einer ordentlichen Kündigung in folgenden Schritten prüfen (ein zusammenfassendes Prüfungsschema mit einem Vergleich zur außerordentlichen Kündigung finden Sie am Ende dieses Kapitels):

Liegt eine wirksame Kündigungserklärung vor?

Eine Kündigungserklärung muss folgenden Anforderungen genügen:


[image: check.gif] Schriftform: Die Kündigungserklärung als einseitige Willenserklärung bedarf der Schriftform (§ 623 BGB); sie kann also rechtswirksam nicht mündlich ausgesprochen werden. Ebenso wenig reicht die elektronische Form (§§ 623, 126 BGB), mögen E-Mail- und SMS-Kommunikation heute auch zum Alltag gehören. Erforderlich ist vielmehr ein mit einer Unterschrift versehenes Schreiben.

[image: check.gif] Zugang: Die Kündigung ist empfangsbedürftig, muss dem anderen Teil also zugehen (§ 130 BGB).

[image: check.gif] Bestimmtheit: Die Kündigungserklärung muss inhaltlich bestimmt genug sein, das heißt, für den Empfänger muss die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu einem bestimmten Zeitpunkt deutlich hervortreten.

[image: check.gif] Bedingungsfeindlichkeit: Die Erklärung ist regelmäßig bedingungsfeindlich. Sie kann also nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft sein. Das sind ungewisse, zukünftige Ereignisse, von denen eine bestimmte Rechtswirksamkeit abhängig gemacht wird (vergleiche § 158 BGB).


Die Angabe eines Kündigungsgrundes ist nicht erforderlich. Gegebenenfalls muss der Arbeitgeber aber die soziale Rechtfertigung nachweisen, wenn das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist (dazu gleich mehr).


[image: Icon_Warnung.jpg]Erfolgt die Kündigung durch einen Bevollmächtigten des Arbeitgebers (zum Beispiel Personalleiter oder Prokurist), so ist auf dessen Vertretungsmacht zu achten (§§ 164 ff., 174 BGB – siehe zur Stellvertretung Kapitel 4).



Ist die Kündigungsfrist eingehalten?

Hier gelten entweder gesetzliche Kündigungsfristen. Die können Sie ganz einfach anhand des § 622 BGB berechnen. Gegebenenfalls greifen spezielle, insbesondere (tarif-)vertragliche Kündigungsfristen (siehe § 622 Abs. 3 bis 6, 624 BGB).

Wurde der Betriebsrat angehört?

Gibt es im Unternehmen einen Betriebsrat, hat der nach § 102 BetrVG bei Kündigungen ein Anhörungsrecht. Der Arbeitgeber muss ihm die Gründe für die Kündigung mitteilen. Widerspricht der Betriebsrat, kann der Arbeitgeber die Kündigung dennoch aussprechen. Nur eine ohne Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.

Hat der Betriebsrat einer ordentlichen Kündigung frist- und ordnungsgemäß widersprochen und hat der Arbeitnehmer nach dem Kündigungsschutzgesetz eine Kündigungsschutzklage erhoben, so muss der Arbeitgeber auf Verlangen des Arbeitnehmers diesen bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits bei unveränderten Arbeitsbedingungen weiterbeschäftigen (Weiterbeschäftigungsanspruch, § 102 Abs. 5 BetrVG; mehr zum Betriebsrat und dessen Mitwirkungsrechten finden Sie gleich im nächsten Kapitel).

Greift ein besonderer Kündigungsschutz?

Für bestimmte Gruppen beziehungsweise in bestimmten Situationen bestehen besondere Regelungen zum Kündigungsschutz. Abermals eine kleine Auswahl:


[image: check.gif] Mutterschutz (§ 9 MuSchG)

[image: check.gif] Schwerbehindertenschutz (§§ 85 ff. SGB IX)

[image: check.gif] Schutz von Betriebsratsmitgliedern (§§ 15 KSchG, § 103 BetrVG)

[image: check.gif] Schutz in der Pflegezeit (§ 5 PflegeZG)


Greift ein allgemeiner Kündigungsschutz nach dem KSchG?

Eine ordentliche Kündigung braucht man nicht ohne Weiteres hinzunehmen. Das vor allem als Schutzrecht ausgestaltete Arbeitsrecht bietet gerade beim Kündigungsschutz manche Optionen. Einschlägig ist das Kündigungsschutzgesetz (KSchG). Es regelt, unter welchen Bedingungen eine Kündigung unwirksam, weil sozial ungerechtfertigt, ist. Folgende Punkte sind dabei zu beachten:

[image: check.gif] Anwendbarkeit: Zunächst muss das Kündigungsschutzgesetz überhaupt anwendbar sein. Das ist der Fall, wenn das Arbeitsverhältnis mehr als sechs Monate bestanden hat (Wartezeit), was sich also regelmäßig mit einer gegebenenfalls vereinbarten Probezeit deckt (persönliche Anwendbarkeit, § 1 Abs. 1 KSchG), zudem muss der Betrieb in den Geltungsbereich fallen (betriebliche Anwendbarkeit, § 23 KSchG: also regelmäßig mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigen, wobei Zeitarbeitnehmer und gegebenenfalls Teilzeitkräfte durchaus mitzählen; keine Anwendung findet das Gesetz bei Kleinbetrieben).

[image: check.gif] Soziale Rechtfertigung der Kündigung: Sie ist das eigentliche Herz des Kündigungsschutzes, ist doch die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist (§ 1 Abs. 1 KSchG).


Sozial ungerechtfertigt ist eine Kündigung nach § 1 Abs. 2 KSchG vor allem, wenn sie nicht durch personen-, verhaltens- oder betriebsbedingte Gründe gedeckt ist.

Die personenbedingte Kündigung

Eine solche kommt in Betracht, wenn sie direkt an die Person des Arbeitnehmers anknüpft.


[image: Icon_beispiel.jpg]Der Arbeitnehmer fällt aufgrund langwieriger Krankheit aus. Maßgeblich ist eine negative Zukunftsprognose.



Die verhaltensbedingte Kündigung

Eine solche kann unter verschiedenen Aspekten in Betracht kommen, vor allem wenn sie folgende Punkte berührt


[image: check.gif] Leistungsbereich: Die Kündigung ist in der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers begründet.

[image: check.gif] Vertrauensbereich: Hier sind besondere Vertrauensaspekte des Arbeitsverhältnisses berührt.

[image: check.gif] Betriebsbereich: Ansatzpunkt ist dabei das Einfügen des Arbeitnehmers in den Betrieb.

[image: check.gif] Privatbereich: Im Fokus steht ein Verhalten, das an der Schnittstelle zwischen dem beruflichen und dem privaten Bereich angesiedelt ist.



[image: Icon_beispiel.jpg]Hier einige Beispiele:


• Leistungsbereich: Der Arbeitnehmer schöpft seine persönliche Leistungsfähigkeit nicht aus (»Will-nicht-Fälle«, siehe dazu weiter oben). Dazu gehört nicht die Teilnahme an einem rechtmäßigen Streik. Sie führt nicht zu einer Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten (siehe zum Streik und den Folgen Kapitel 17).

• Vertrauensbereich: Der Arbeitnehmer nimmt Schmiergelder an. Tugendhaft gedacht, aber arbeitsrechtlich auch riskant ist unter Umständen das Publikmachen von Missständen im Unternehmen (sogenanntes Whistleblowing).

• Betriebsbereich: Der Arbeitnehmer verstößt gegen die betriebliche Ordnung (zum Beispiel gegen ein Rauchverbot).

• Außerbetrieblicher Bereich: Der Arbeitnehmer gibt drastische Äußerungen in Social-Media-Kommentaren von sich.




[image: Icon_Warnung.jpg]Die Kündigung ist ein extremes Mittel. Sie ist daher verhaltensbedingt regelmäßig erst dann zulässig, wenn dem Arbeitgeber keine milderen Mittel zuzumuten sind. In der Praxis bedeutsam ist dabei das Instrument der Abmahnung (siehe §§ 314 Abs. 1 Satz 1, 323 Abs. 3 BGB). Sie dient gleichermaßen zur Dokumentation sowie als Hinweis und Warnung; sie ist also eine Art »Gelbe Karte«. Bei gravierenden Verstößen (strafrechtliche Handlungen wie Diebstahl oder Gewalttätigkeiten) kann eine Abmahnung entfallen (und es kann sogar dann eine außerordentliche Kündigung in Betracht kommen).



Die betriebsbedingte Kündigung

Sie kann unterschiedliche Gründe haben, je nachdem, ob sie von außen auf das Unternehmen wirken oder sie innerhalb des Unternehmens angesiedelt sind (wobei es durchaus Schnittstellen gibt):


[image: check.gif] Außerbetriebliche Ursachen sind beispielsweise ein Umsatzeinbruch oder eine schlechte Auftragslage.

[image: check.gif] Innerbetriebliche Ursachen sind beispielsweise strategische Neuausrichtung oder Rationalisierungsmaßnahmen und damit verbunden der Wegfall von Arbeitsplätzen.



[image: Icon_Hand.jpg]Für einen Arbeitgeber ist es zumeist leichter, eine Kündigung auf innerbetriebliche Ursachen als auf außerbetriebliche Gründe zu stützen: Er kann seine unternehmerische Freiheit ausnutzen und innerbetrieblich gestaltend agieren. Bei außerbetrieblichen Gründen reagiert er bloß, was arbeitsrechtlich seinen Spielraum einschränkt; der Abbau von Arbeitsplätzen ist nur im nötigen Umfang machbar.




[image: Icon_Warnung.jpg]Bei einer betriebsbedingten Kündigung muss der Arbeitgeber als Besonderheit noch die Sozialauswahl sowie die Abfindung beachten. Hinsichtlich der Sozialauswahl (§ 1 Abs. 3 KSchG) ist er nicht frei, Beschäftigte nach Gutdünken in die Wüste zu schicken. Hier ist vielmehr anhand vorgegebener Kriterien jeder Einzelfall zu prüfen. Es werden »Sozialpunkte« vergeben (»alte Hasen« haben zum Beispiel oft bessere Chancen als Neueinsteiger, ältere Beschäftigte bessere als jüngere). Zudem besteht ein Abfindungsanspruch in den Fällen der betriebsbedingten Kündigung (§ 1a KSchG).



Geht es nicht nur um einzelne Beschäftigte, sondern drohen Massenentlassungen, sind von Arbeitgeberseite weitere Pflichten zu beachten (etwa Anzeigepflicht, siehe §§ 17 ff. KSchG).

Die außerordentliche Kündigung

Etwas anders als die ordentliche Kündigung funktioniert die außerordentliche (fristlose) Kündigung nach § 626 BGB. Kurz zum Hintergrund: Hier geht es darum, dass einem Arbeitgeber ein Festhalten am Arbeitsverhältnis angesichts besonderer gewichtiger Umstände und bei Abwägung der wechselseitigen Interessen nicht mehr zugemutet werden kann. Das Arbeitsverhältnis ist so gestört, dass der Arbeitgeber nicht einmal das Einhalten von Kündigungsfristen im Rahmen einer ordentlichen Kündigung abzuwarten braucht. Hier prüfen Sie ganz einfach folgende Voraussetzungen:

Liegt eine wirksame Kündigungserklärung vor?

Hier gelten die Anmerkungen, wie Sie sie schon von der ordentlichen Kündigung her kennen, also insbesondere die Schriftform (§§ 623, 126 BGB) und der Zugang der Kündigungserklärung (§ 130 BGB).

Wurde die Kündigungserklärungsfrist eingehalten?

Die außerordentliche Kündigung ist zwar eine fristlose Kündigung. Daher gibt es naturgemäß keine Kündigungsfrist. Einzuhalten ist aber eine Kündigungserklärungsfrist (§ 626 Abs. 2 S. 1, 2, 188 Abs. 2 BGB). Die außerordentliche Kündigung ist danach innerhalb von zwei Wochen zu erklären (§ 626 Abs. 2 Satz 1 BGB). Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt.

Wurde der Betriebsrat angehört?

Hier können Sie ebenfalls auf die oben schon dargelegten Ausführungen zurückgreifen (§ 102 BetrVG).

Bestehen keine besonderen Kündigungsschutzgründe?

Dazu können Sie wieder auf die entsprechenden Ausführungen zur ordentlichen Kündigung zurückgreifen.

Besteht ein Kündigungsgrund?

Der Kündigungsgrund ist die Besonderheit der außerordentlichen Kündigung. Es muss ein wichtiger Grund vorliegen (siehe § 314 Satz 2 BGB).


[image: Icon_definition.jpg]Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.



Ein wichtiger Grund liegt also insbesondere dann vor, wenn besonders grobe Verstöße vorliegen, insbesondere wenn das Vertrauensverhältnis erschüttert ist (was beispielsweise bei Straftaten der Fall sein kann) oder wenn besonders grobe Verstöße gegen die bestehenden Leistungs- oder Verhaltenspflichten bestehen.


[image: Icon_Hand.jpg]Bei der außerordentlichen Kündigung muss eine Interessenabwägung vorgenommen werden. Zudem darf es kein milderes Mittel geben, zum Beispiel eine Änderungskündigung oder eine ordentliche Kündigung. Inwiefern es zudem einer Abmahnung als milderem Mittel bedarf, lässt sich nicht pauschal sagen. Bei Verstößen im Leistungsbereich kann es durchaus erforderlich werden (§ 314 Abs. 2 Satz 1 BGB). Sie kann allerdings – je nach den Umständen des Einzelfalls – durchaus entbehrlich sein (§ 314 Abs. 2 Satz 2 BGB).




[image: Icon_gluehlampe.jpg]Gerade die Kündigung im Zuge eine Diebstahls oder der Unterschlagung geringwertiger Sachen (Bagatellkündigung) hat die Gerichte in jüngster Vergangenheit verschiedentlich beschäftigt und sogar in den Medien ein breites Echo ausgelöst. So etwa im Fall einer Supermarktkassiererin, die zwei ihr nicht gehörende Pfandbons (Wert: 1,30 Euro) kurzerhand selbst eingelöst und dafür eine fristlose Kündigung kassiert hatte. Die bis dato vornehmliche Ansicht in der Rechtsprechung hat das Bundesarbeitsgericht schließlich etwas modifiziert: Zwar bestand eine erhebliche Pflichtwidrigkeit, doch hätte es eine Abmahnung auch getan; immerhin war die Beschäftigte über 30 Jahre lang in dem Unternehmen tätig. Die Kündigung war damit in dem Fall hinfällig.



Ist eine fristlose Kündigung – aus welchen Gründen auch immer – unwirksam, denken Sie noch an § 140 BGB. Danach besteht unter Umständen nämlich die Möglichkeit, die außerordentliche in eine ordentliche Kündigung umzudeuten (natürlich mit allen damit verbundenen Konsequenzen, wie etwa hinsichtlich der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes).

In Tabelle 16.3 finden Sie noch einmal im Vergleich zwei zusammenfassende Prüfungsschemata der ordentlichen und der außerordentlichen Kündigung im Vergleich.


[image: Icon_Warnung.jpg]Sollte es in einer Prüfungsarbeit bloß um die Rechtmäßigkeit der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses in Form einer Kündigung gehen, können Sie den klassischen Anspruchsaufbau (siehe dazu Kapitel 4) links liegen lassen.





	
	Prüfungsschema Kündigung
	




		Ordentliche Kündigung
		Außerordentliche Kündigung
	


		1. Wirksame Kündigungserklärung (§ 623 BGB)
		1. Wirksame Kündigungserklärung (§ 623 BGB)
	


		2. Einhalten der Kündigungsfrist (§§ 622, 624 BGB)
		Entfällt
	


		Entfällt
		2. Einhalten der Kündigungserklärungsfrist (§§ 622, 624 BGB)
	


		3. Anhörung des Betriebsrats (§ 102 BetrVG)
		3. Anhörung des Betriebsrats (§ 102 BetrVG)
	


		4. Kein Bestehen besonderer Kündigungsschutzgründe (zum Beispiel § 9 MuSchG, §§ 85 ff SGB IX)
		4. Kein Bestehen besonderer Kündigungsschutzgründe (zum Beispiel § 9 MuSchG, §§ 85 ff SGB IX)
	


		5. Allgemeiner Kündigungsschutz bei sozial ungerechtfertigter Kündigung (§§ 1 ff. KSchG)
		• Anwendbarkeit

		• Soziale Rechtfertigung

		– personenbedingte Kündigung

		– verhaltensbedingte Kündigung (Besonderheit: Abmahnung)

		– betriebsbedingte Kündigung (Besonderheit: Sozialauswahl)

		
		Entfällt
	


		Entfällt (der Arbeitgeber muss aber gegebenenfalls die soziale Rechtfertigung nachweisen, sofern das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist).
		5. Bestehen eines Kündigungsgrundes
	




Tabelle 16.3: Prüfungsschema Kündigung

Beendigungsfolgen

Steht die Beendigung des Arbeitsverhältnisses bevor oder ist sie bereits eingetreten, hat das diverse weitere Konsequenzen. Hier ein paar Hinweise:


[image: check.gif] Anspruch auf Freistellung zur Stellensuche: Nach der Kündigung eines dauernden Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auf Verlangen zeitweilig freizustellen (§ 629 BGB). Der Arbeitnehmer soll damit die Möglichkeit bekommen, sich eine neue Stelle zu suchen sowie gegebenenfalls konkrete Bewerbungsgespräche wahrzunehmen.
 [image: check.gif] Anspruch auf Zeugniserteilung: Arbeitnehmer haben bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis, das ein einfaches oder qualifiziertes Zeugnis sein kann (§ 109 GewO).


• Einfaches Zeugnis: Es muss mindestens Angaben zu Art und Dauer der Tätigkeit enthalten.
 • Qualifiziertes Zeugnis: Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass sich die Angaben darüber hinaus auf Leistung und Verhalten im Arbeitsverhältnis erstrecken.


Ein Zeugnis muss klar und verständlich formuliert sein. Es darf keine Merkmale oder Formulierungen enthalten, die den Zweck haben, eine andere als aus der äußeren Form oder aus dem Wortlaut ersichtliche Aussage über den Arbeitnehmer zu treffen (§ 109 GewO).


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Einen geheimen Zeugniscode, den es zu entschlüsseln gilt, gibt es zwar nicht explizit, es tauchen dennoch immer wieder bestimmte Formulierungen auf. So macht es einen Unterschied, ob ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer bescheinigt, übertragene Aufgaben »zur vollen Zufriedenheit« oder »stets zur vollsten Zufriedenheit« erfüllt zu haben. Gemessen an Schulnoten entspräche Ersteres einem »befriedigend« und Letzteres einem »sehr gut«. Für die weitere Entwicklung sind Zeugnisse natürlich mitentscheidend. Auch die Gerichte haben sich daher immer wieder mit Zeugnisprozessen zu befassen. Wichtig dabei: Will ein Arbeitnehmer, dass seine Beurteilung besser als »befriedigend« ausfällt, so muss er im Rahmen eines Rechtsstreits die relevanten Umstände darlegen und beweisen. Umgekehrt ist der Arbeitgeber in der Pflicht, wenn das Zeugnis schlechter ausfällt.


[image: check.gif] Anspruch auf Herausgabe weiterer Arbeitspapiere: Als Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer weitere Arbeitspapiere neben dem Zeugnis auszuhändigen (zum Beispiel Arbeitsbescheinigung gemäß § 312 SGB III, (elektronische) Lohnsteuerbescheinigung, Urlaubsbescheinigung etc.).



[image: Icon_Hand.jpg]Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis endet, müssen sich drei Monate vor Ende der Beschäftigung persönlich arbeitsuchend melden; bei kürzeren Kündigungsfristen ist die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunktes notwendig (§ 38 SGB III). Ansonsten droht eine Sperre beim Bezug von Arbeitslosengeld. Eine solche Sperrzeit gibt es übrigens auch, wenn einem Arbeitnehmer nicht gekündigt wird, sondern er selbst hinschmeißt, sowie bei Befristungen.




Gekündigt – und nun?

Egal ob eine ordentliche (fristgemäße) oder außerordentliche (fristlose) Kündigung vorliegt. Das muss man natürlich nicht hinnehmen, sondern kann sich dagegen wehren. Entsprechende Kündigungsschutzklagen machen einen Großteil der Fälle vor den Arbeitsgerichten aus. Wichtig ist dabei, die Klagefrist nicht zu versäumen. Sie beträgt drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung (§ 4 KSchG). Verspätete Klagen sind nur ausnahmsweise dann zulässig, wenn der Arbeitnehmer trotz Anwendung aller ihm nach Lage der Umstände zuzumutenden Sorgfalt verhindert war, die Klage rechtzeitig zu erheben (§ 5 KSchG). Der Arbeitnehmer sollte alles daransetzen, die Frist nicht zu versäumen. Denn ansonsten droht, dass die Wirksamkeit der Kündigung fingiert wird (§ 7 KSchG). Die Kündigungsfrist gilt – und das ist eine weitere Besonderheit – ebenso für Arbeitnehmer in Kleinbetrieben, für die das Kündigungsschutzgesetz ja eigentlich nicht anwendbar ist (§ 23 Abs. 1 KSchG).



Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Sie wissen nun zwischen dem Individual- und dem Kollektivarbeitsrecht zu differenzieren und haben einen Überblick über die diversen Rechtsgrundlagen des Arbeitsrechts gewonnen. Zugleich können Sie einzelne ausgewählte Rechtsfragen beantworten. Das beginnt bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses mit den Rechtsfragen in Bewerbungsverfahren, insbesondere der diskriminierungsfreien Gestaltung von Stellenanzeigen bis hin zum etwaigen Recht zur Lüge bei unzulässigen Fragen. Auch die Anforderungen, die an einen Arbeitsvertrag zu stellen sind, sowie die rechtlichen Lösungen, wenn ein gravierender Vertragsmangel vorliegt (Stichwort: faktisches Arbeitsverhältnis), sind Ihnen bekannt. Bei der Durchführung des Arbeitsverhältnisses liegt der rechtliche Schwerpunkt auf etwaigen Störungen im Arbeitsverhältnis. Dies kann sich daraus ergeben, dass der Arbeitnehmer seine Leistung nicht erbringt. Arbeitsrechtlich gibt es gleichwohl diverse Fallgestaltungen, die als Ausnahmen vom Grundsatz »Kein Lohn ohne Arbeit« dem Arbeitnehmer seinen Vergütungsanspruch belassen. Schädigt ein Arbeitnehmer den Arbeitgeber, ist gegebenenfalls zu hinterfragen, ob er im Rahmen einer etwaigen Haftung durch die sogenannte betrieblich veranlasste Tätigkeit privilegiert ist. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist zu guter Letzt zu differenzieren zwischen der ordentlichen und der außerordentlichen Kündigung. Mit dem nun folgenden Kapitel zum Kollektivarbeitsrecht können Sie Ihre Kenntnisse komplettieren.
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	Das Kollektivarbeitsrecht

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Ausgewählte Aspekte des Kollektivarbeitsrechts kennen

	[image: arrow] Rechtmäßigkeit von Arbeitskampfmaßnamen beurteilen

	[image: arrow] Bedeutung des Betriebsverfassungsrechts erfassen



Ging es im vorherigen Kapitel um das Individualarbeitsrecht und damit um die Rechtsbeziehungen zwischen einzelnen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, steht nun beim kollektiven Arbeitsrecht etwas anderes auf dem Programm: Der Fokus liegt hier auf den rechtlichen Beziehungen von Zusammenschlüssen von Arbeitnehmern als Kollektiv zu einzelnen beziehungsweise mehreren Arbeitgebern, die sich selbst wiederum zusammengeschlossen haben.

Dem liegt ein einfacher Gedanke zugrunde: Gemeinsam ist man stärker, wenn es darum geht, Interessen durchzusetzen. Das ist heute noch so relevant wie anno dazumal, mag sich auch die Situation im Arbeitsleben in den letzten Jahrzehnten sicher deutlich gewandelt haben. Da war es zu Zeiten der Industrialisierung noch anders: miserable Arbeitsbedingungen, geringe Entlohnung – von familienfreundlichen Arbeitszeitregelungen oder Urlaub ganz zu schweigen.

Wie sieht das Kollektivarbeitsrecht heute aus? Erschließen Sie sich dieses Feld wieder ausgehend von einer kurzen Fallstudie:


[image: Icon_beispiel.jpg]Donnerstag 12:40 Uhr. Katja ist mit Bastian, dem Betriebsratsvorsitzenden der VlohAG, zum Lunch verabredet. Bastian berichtet ihr von einer bevorstehenden Betriebsversammlung. Katja schreibt daraufhin Liu eine Nachricht: »Schon mal Gedanken gemacht, ob wir einen Betriebsrat brauchen?« Trübe Stimmung unterdessen bei Sebastian. Eigentlich sollte er morgen als Seminarleiter eine Veranstaltung durchführen. Nun macht die Eilmeldung von einem Bahnstreik die Runde. Eine Fahrkarte hat er bereits erworben. Die Alternative wäre nun ein Flug – der ist allerdings viel teurer. Hätte er Anspruch auf Schadensersatz, wenn er statt der Bahn den teureren Flug nähme?



Erfahren Sie ausgehend von diesem Beispiel im Folgenden mehr zu den wirtschaftsverfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen, wenn es darum geht, sich zu sogenannten Koalitionen zusammenzufinden. Beim sich anschließenden Thema »Tarifverträge« werden Sie vielleicht überrascht sein: Solche vertraglichen Regelungen gelten keinesfalls nur zwischen den Vertragspartnern, sondern – und das ist das Besondere –, sie können sogar normativen, sprich gesetzlichen, Charakter haben. Angriffslustig geht es dann beim Arbeitskampfrecht zu: Wann ist ein solcher eigentlich zulässig? Und last, but not least steht noch die betriebsverfassungsrechtliche Mitbestimmung der Arbeitnehmerseite im Unternehmen auf dem Programm. In Abbildung 17.1 finden Sie eine Übersicht zu den Schwerpunkten des Kollektivarbeitsrechts.


	 

  
  
  [image: fg1701.jpg]
  
Abbildung 17.1: Teilgebiete des Kollektivarbeitsrechts



Das Koalitionsrecht

Koalitionen – wer kennt sie nicht, etwa aus der Politik, wenn es darum geht, Regierungsbündnisse zu schmieden. Zusammenschlüsse mit dieser Bezeichnung gibt es ebenso im Arbeitsrecht.

Grundlage des Koalitionsrechts

Das Koalitionsrecht (auch Koalitionsfreiheit genannt) steht für die Möglichkeit von Arbeitnehmern einerseits sowie Arbeitgebern andererseits, sich zusammenzuschließen. Sie finden eine Regelung dazu in Art 9 Abs. 3 GG. Dabei handelt es sich um einen Sonderfall des in Art. 9 Abs. 1 GG allgemein verbrieften Grundrechts der Vereinigungsfreiheit. Nach Art. 9 Abs. 3 GG sind


»[das] Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, […] für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig.«


Das Grundgesetz ermöglicht es also, sich losgelöst von staatlicher Seite in dem Bestreben zusammenzuschließen, die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu verbessern. Was ist damit gemeint?


[image: check.gif] Arbeitsbedingungen: Sie knüpfen am Arbeitsverhältnis an und betreffen beispielsweise Arbeitszeiten, den Schutz vor Kündigung oder Vergütungsaspekte.

[image: check.gif] Wirtschaftsbedingungen: Sie knüpfen an übergeordneten wirtschaftsbezogenen Fragestellungen an und betreffen beispielsweise allgemeine arbeitsmarkt- und sozialpolitische Themen (etwa die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit).



[image: Icon_Hand.jpg]Als verfassungsmäßig garantiertes Grundrecht (siehe allgemein dazu sowie zum Wirtschaftsverfassungsrecht Kapitel 1) kommt dem Koalitionsrecht ein überragender Stellenwert zu.



Koalitionen – Anforderungen und Formen

Damit man von einer Koalition im Sinne des Art. 9 Abs. 3 GG sprechen kann, müssen bestimmte Anforderungen erfüllt sein:


[image: check.gif] der Zusammenschluss muss freiwillig erfolgen und auf eine dauerhafte Organisation angelegt sein;

[image: check.gif] der satzungsmäßige Zweck muss in der Verbesserung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen bestehen;

[image: check.gif] der Zusammenschluss muss sowohl finanziell als auch organisatorisch unabhängig sein von der Gegnerseite;

[image: check.gif] der Zusammenschluss muss über eine Durchsetzungskraft verfügen.


Koalitionen gibt es als Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände.


[image: check.gif] Gewerkschaften: So nennt man die Zusammenschlüsse von Arbeitnehmern. Als Sprachrohr der Arbeitnehmer vertreten sie deren Interessen gegenüber politischen Entscheidungsträgern, staatlichen Institutionen sowie einzelnen Arbeitgebern beziehungsweise Arbeitgeberverbänden.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Bekannt sind große Gewerkschaften wie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (kurz: ver.di). Andere sind industriebezogen (zum Beispiel die Industriegewerkschaft Metall, kurz: IG Metall für Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie) oder wenden sich an bestimmte Berufsgruppen (zum Beispiel die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL für Eisenbahner, der Marburger Bund für die Ärzteschaft oder die Vereinigung Cockpit für Piloten und Flugingenieure). Der Spitzenverband ist der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit acht Mitgliedsgewerkschaften.



[image: check.gif] Arbeitgeberverbände: So nennt man die Zusammenschlüsse von Arbeitgebern, um deren Interessen gegenüber politischen Entscheidungsträgern, staatlichen Institutionen und Gewerkschaften zu vertreten.



[image: Icon_gluehlampe.jpg]Anders als Gewerkschaften sind die mehreren Hundert Arbeitgeberverbände hierzulande regional organisiert. Wie Gewerkschaften sind sie aber oft branchenbezogen organisiert, etwa der Bundesarbeitgeberverband Chemie oder der Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e. V. (kurz: Gesamtmetall). Ihnen gehören jeweils wieder regionale Arbeitgeberverbände an. Der Spitzenverband ist die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).




[image: Icon_Hand.jpg]Das Koalitionsrecht gilt übrigens auch für Beamte, obwohl sie keine Arbeitnehmer sind, sondern in einem besonderen Rechtsverhältnis zu ihrem Dienstherrn stehen. Zusammenschließen können sie sich dennoch (§ 116 Bundesbeamtengesetz beziehungsweise § 52 Beamtenstatusgesetz).




[image: Icon_beispiel.jpg]Die SchneeWittChen GmbH könnte demnach einem Arbeitgeberverband beitreten, die Beschäftigten könnten sich einer Gewerkschaft anschließen.



Umfang des Koalitionsrechts

Beim Umfang des Koalitionsrechts können Sie verschiedene Facetten unterscheiden, nämlich die positive beziehungsweise die negative Koalitionsfreiheit sowie die individuelle und die kollektive Koalitionsfreiheit.

Positive und negative Koalitionsfreiheit

Das Koalitionsrecht umfasst übrigens nicht nur das Recht, sich zusammenzuschließen. Geschützt ist umgekehrt ebenso das Recht, dies nicht zu tun und sich nicht einer Gewerkschaft oder einem Arbeitgeberverband anzuschließen; es gibt keine Zwangsmitgliedschaft. Je nachdem spricht man von positiver beziehungsweise negativer Koalitionsfreiheit.


[image: Icon_beispiel.jpg]Es kann tatsächlich sein, dass in ein und demselben Betrieb einige Beschäftigte gewerkschaftlich organisiert sind, andere hingegen nicht.



Individuelle und kollektive Koalitionsfreiheit

Unterscheiden Sie zudem zwischen individueller und kollektiver Koalitionsfreiheit. Die Koalitionsfreiheit nach Art. 9 Abs. 3 GG gewährt die


[image: check.gif] individuelle Koalitionsfreiheit, als die persönliche Freiheit jedes Einzelnen, sich zusammenzuschließen oder dies nicht zu tun.

[image: check.gif] kollektive Koalitionsfreiheit, als der institutionelle Schutz von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden einschließlich koalitionsspezifischer Aktivitäten, also solcher, die der Verbesserung von Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen dienen.



[image: Icon_beispiel.jpg]So können Gewerkschaften ihren Mitgliedern durch weitere Aktivitäten unterstützend zur Seite stehen. Das umfasst Informationen, Fortbildungen oder die konkrete Rechtsberatung einschließlich der Vertretung ihrer Mitglieder vor den Arbeitsgerichten. Ebenso zulässig ist die Öffentlichkeitsarbeit für eine Gewerkschaft in einem Unternehmen – jedenfalls dann, wenn dies in den Pausen oder auf andere Weise (etwa durch den Aushang eines Infoflyers) erfolgt. Ähnliches gilt für Informationen zu allgemeinen tarif-, arbeitsmarkt- oder sozialpolitischen Themen und Einflussnahme auf politischer Ebene.



Bedeutung von Koalitionen

Mit Blick auf den eingangs beschriebenen Zweck von Koalitionen, die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu verbessern, ist das Wirkungsspektrum breit gefasst, was sich zugleich in der Bedeutung von Koalitionen niederschlägt. Vor allem zwei praxisrelevante Aspekte sind hervorzuheben:


[image: check.gif] das Tarifrecht. Koalitionen obliegt es, Tarifverhandlungen zu führen.

[image: check.gif] das Arbeitskampfrecht. Koalitionen können zudem einen rechtmäßigen Arbeitskampf auslösen.


Das maßgebliche Instrument von Koalitionen, um das Arbeitsleben zu gestalten, sind Tarifverträge. Knöpfen Sie sich sogleich den ersten Punkt zum Tarifvertragsrecht etwas genauer vor.


Das Tarifvertragsrecht

Sicher haben Sie schon von Tarifverhandlungen gehört oder etwas darüber gelesen. Ein bisschen hat es ja was von Weihnachten: Alle Jahre wieder stehen diverse Tarifverhandlungen (Tarifrunden) an. Aber:


[image: check.gif] Wer ist Tarifvertragspartei?

[image: check.gif] Was beinhaltet ein Tarifvertrag?

[image: check.gif] Welche Bedeutung haben Tarifverträge?


Wenn Sie Antworten auf diese Fragen suchen, lesen Sie die folgenden Abschnitte und werfen Sie dabei auch immer einen Blick in das einschlägige Tarifvertragsgesetz (TVG), das mit seinen wenigen Paragrafen sogar recht übersichtlich ausfällt.

Parteien von Tarifverträgen

Einen Tarifvertrag kann nur abschließen, wer nach den eigenen Statuten (Satzungen) tarifzuständig und nach dem TVG zudem tariffähig ist. Tariffähigkeit besitzen nach § 2 TVG


[image: check.gif] Gewerkschaften,

[image: check.gif] einzelne Arbeitgeber,

[image: check.gif] Vereinigungen von Arbeitgebern,

[image: check.gif] Spitzenorganisationen.


Nicht tariffähig sind hingegen einzelne Beschäftigte.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Das Thema der Tariffähigkeit hat durchaus praktische Relevanz. So hatte das Bundesarbeitsgericht (BAG) vor wenigen Jahren der Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalserviceagenturen (CGZP) mit Blick auf die Organisationsstruktur die Tariffähigkeit abgesprochen. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hatte 2015 die rückwirkend geltende Tarifunfähigkeit der CGZP bestätigt. Die von der Gewerkschaft bis dahin abgeschlossenen Tarifverträge waren damit rückwirkend unwirksam.



Inhalt von Tarifverträgen

Das TVG verrät Ihnen etwas zum Inhalt eines Tarifvertrags. So heißt es in § 1 Abs. 1 TVG:


»Der Tarifvertrag regelt die Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien und enthält Rechtsnormen, die den Inhalt, den Abschluss und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen sowie betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen ordnen können.«


Ein Tarifvertrag, der übrigens der Schriftform bedarf (§ 1 Abs. 2 TVG, § 126 BGB), enthält zweierlei: Einen schuldrechtlichen Teil und einen normativen Teil.

Schuldrechtlicher Teil: Die Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien

Als privatrechtlicher Vertrag (§§ 145 ff. BGB) regelt er die Rechte und Pflichten der eben behandelten Tarifvertragsparteien zueinander (§ 1 Abs. 1, 1. Halbs. TVG). Insofern hat ein Tarifvertrag (wie jeder Vertrag) schuldrechtlichen Charakter; er regelt die Rechtsbeziehungen zwischen den eben schon erwähnten Vertragsparteien (zum Beispiel einer Gewerkschaft und einem Arbeitgeber).


[image: Icon_beispiel.jpg]Eine Pflicht ist zum Beispiel die Friedenspflicht. Sie verbietet Arbeitskampfmaßnahmen (dazu gleich mehr) während der Laufzeit des Tarifvertrags. Zu denken ist zudem an die Durchführungs- und Einwirkungspflicht. Sie bezieht sich darauf, die Umsetzung der geschlossenen Vereinbarungen sicherzustellen und insbesondere die tarifgebundenen Mitglieder dazu anzuhalten, sich damit vertragskonform zu verhalten.



Normativer Teil: Der gesetzliche Charakter von Tarifverträgen

Ein Tarifvertrag hat – und das ist der eigentliche Clou – zugleich normativen Charakter; er enthält bindende Rechtsnormen und wirkt damit wie ein Gesetz! Seine Regelungen gelten für die Mitglieder der Tarifvertragsparteien, die dem Anwendungsbereich des Tarifvertrags unterfallen, unmittelbar und zwingend (§ 4 TVG). Konkret kann es nach § 1 Abs. 1, 2. Halbs., 4 Abs. 1 TVG um Folgendes gehen:


[image: check.gif] Inhalt, den Abschluss und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen (§ 4 Abs. 1 TVG): Das sind zum Beispiel Regelungen bezüglich Arbeitszeiten, Entgelt, Kündigung, Urlaub, Zulagen und anderem mehr.

[image: check.gif] Betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen (§ 3 Abs. 2 TVG): Das sind zum Beispiel Regelungen zu betrieblichen Belangen, wie etwaigen Raucherpausen oder Eingangskontrollen.



[image: Icon_Hand.jpg]Die Rechtsnormen des Tarifvertrags über betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen gelten für alle Betriebe, deren Arbeitgeber tarifgebunden sind (§ 3 Abs. 2 TVG). Daran halten müssen sich dann sämtliche Beschäftigte, selbst wenn sie nicht der tarifschließenden Gewerkschaft angehören.




[image: Icon_gluehlampe.jpg]Gerade dieser normative Teil ist bedeutsam für die Praxis, wirken sich die darin getroffenen Vereinbarungen doch auf die Arbeitsverhältnisse der jeweiligen Beschäftigten aus. Weil die Regelungen unmittelbar und zwingend gelten, muss der Arbeitgeber sie beachten. Er kann sich nicht damit herausreden, von alledem nichts gewusst zu haben.



Falls Sie sich nun vielleicht fragen: Sind abweichende arbeitsvertragliche Abmachungen vom Tarifvertrag möglich oder ist damit alles in Stein gemeißelt? Man kann durchaus anderweitige Abmachungen treffen, sofern sie für die Beschäftigten günstiger sind. Oder anders ausgedrückt: Sind die arbeitsvertraglichen Regelungen schlechter, werden sie durch die besseren tarifvertraglichen Regelungen verdrängt – sind sie hingegen besser, treten die tarifvertraglichen Regelungen zurück (§ 4 Abs. 3 TVG). Das ist das Günstigkeitsprinzip.


[image: Icon_beispiel.jpg]Sieht ein Arbeitsvertrag beispielsweise eine geringere Vergütung vor als ein einschlägiger Tarifvertrag, so gilt das tarifliche Entgelt (§ 4 Abs. 3 TVG). Ist es umgekehrt und sieht der Arbeitsvertrag ein höheres Gehalt vor, dann gilt dieses.





[image: Icon_Hand.jpg]Grundsätzlich gehen Bestimmungen aus Tarifverträgen den individuellen Vereinbarungen aus dem Arbeitsvertrag vor (§ 4 Abs. 3 TVG).





Einige Arten von Tarifverträgen

Es gibt verschiedene Arten von Tarifverträgen:


[image: check.gif] Branchen- oder Flächentarifverträge gelten für bestimmte Branchen oder einzelne Wirtschaftszweige.

[image: check.gif] Firmen- beziehungsweise Haustarifverträge gibt es mit einzelnen (größeren) Unternehmen.

[image: check.gif] Lohn-, Gehalts- beziehungsweise Entgelttarifverträge beziehen sich auf die Vergütung und haben meist nur eine kurze Laufzeit und werden oft jährlich neu verhandelt.

[image: check.gif] Manteltarifverträge haben eine längere Laufzeit und regeln zum Beispiel Details zu Arbeitsbedingungen, angefangen von der Begründung (zum Beispiel Probezeit) über die Durchführung (zum Beispiel Arbeitszeit) bis zur Beendigung (zum Beispiel Kündigungsfristen) von Arbeitsverhältnissen.

[image: check.gif] Rahmentarifverträge haben ebenfalls längere Laufzeiten. Sie beschreiben beispielsweise Tätigkeits- und Qualifikationsmerkmale oder legen Einstufungen für bestimmte Gruppen fest.


Das ist keine umfassende Auflistung, es gibt noch andere Arten von Tarifverträgen. Speziell für Beschäftige im öffentlichen Dienst, in den Behörden und Einrichtungen von Bund, Länder und Kommunen – ausgenommen Beamte – gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).



Bedeutung von Tarifverträgen

Auch wenn längst nicht alle Beschäftigten hierzulande in einer Gewerkschaft oder Arbeitgeber in einem Arbeitgeberverband organisiert sind, spielen Tarifverträge in der Praxis eine große Rolle. Zum einen wirken sie sich auf die Rechte und Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus (Vergütung, Urlaub und anderes mehr); sie sind deshalb mit dem Individualarbeitsrecht verwoben. Zum anderen profitieren von entsprechenden Besserstellungen in aller Regel auch die Beschäftigten, die keiner Gewerkschaft angehören. Zwar gilt ein Tarifvertrag erst einmal nur für die Mitglieder der Tarifvertragsparteien (Tarifgebundenheit, § 3 Abs. 1 TVG). Allerdings gelten, wie Sie schon gesehen haben, Rechtsnormen des Tarifvertrags über betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen ohnehin für alle Betriebe, deren Arbeitgeber tarifgebunden ist (§ 3 Abs. 2 TVG). Im Übrigen wird sich ein Arbeitgeber im Hinblick auf eine potenzielle Ungleichbehandlung von Gewerkschaftsmitgliedern und nicht organisierten Beschäftigten, keinen Unfrieden ins Haus holen wollen und daher eine Gleichbehandlung anstreben.

Bedeutsam sind Tarifverträge schließlich, weil sie für allgemeinverbindlich erklärt werden können. Damit möchte man verhindern, dass landauf, landab Arbeitsverhältnisse zu untertariflichen Arbeitsbedingungen geschlossen werden. Hätte man das Instrument der Allgemeinverbindlichkeitserklärung nicht, müsste man im Fall der Fälle ein entsprechendes Gesetz erlassen (was viel aufwendiger wäre). Näheres zu alledem finden Sie übrigens in § 5 TVG. Von den rund 70.000 Tarifverträgen hierzulande wurden rund 500 für allgemeinverbindlich erklärt (was sich auf unzählige Arbeitsverhältnisse auswirkt). Dann gilt der Tarifvertrag auch dann, wenn die Beteiligten nicht tarifgebunden sind – er gilt eben allgemein (§ 5 Abs. 4 TVG). Zuständig ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales; auf dessen Website (www.bmas.de) finden Sie ein Tarifregister, in das der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung der Tarifverträge sowie der Beginn und die Beendigung der Allgemeinverbindlichkeit eingetragen werden (§ 6 TVG).


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Auch das Tarifrecht ist immer wieder in der Diskussion. Seit 2015 gibt es das Tarifeinheitsgesetz, das auf dem Prinzip »Ein Betrieb – ein Tarifvertrag« beruht. Vor allem kleineren Spartengewerkschaften ist das allerdings ein Dorn im Auge. Weil das Gesetz verfassungsrechtlich umstritten ist, steht eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts noch aus.



Tarifstreitigkeiten werden keineswegs immer in Friede-Freude-Eierkuchen-Manier geführt, um die Inhalte wird teils erbittert gestritten. Will man von Arbeitnehmerseite dem eigenen Anliegen Nachdruck verleihen, greift man zu Arbeitskampfmaßnahmen. Damit sind Sie schon beim nächsten Teilaspekt: dem Arbeitskampf.

Das Arbeitskampfrecht

Ein dritter wichtiger Bereich des kollektiven Arbeitsrechts ist das Arbeitskampfrecht.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der Praxis treffen Arbeitskampfmaßnahmen durchaus und zu deren Missfallen breite Teile der Bevölkerung: Denken Sie etwa an Bahnstreiks oder den Streik von Beschäftigten im Versandhandel (gern zum Weihnachtsgeschäft).



Man darf allerdings nicht vergessen: Es handelt sich um ein grundgesetzlich verankertes Recht. Das ergibt sich aus Art. 9 Abs. 3 GG, wo der Begriff Arbeitskämpfe sogar explizit genannt ist. Es ist also ein fundamentales Recht. Ganz allgemein formuliert lässt sich der Arbeitskampf wie folgt definieren:


[image: Icon_definition.jpg]Als Arbeitskampf werden Maßnahmen von Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseite bezeichnet, die ergriffen werden, um durch kollektiven, wirtschaftlichen Druck ein bestimmtes Ziel zu erreichen.



Dabei stellen sich vor allem drei Fragen:


[image: check.gif] Welche Arbeitskampfmaßnahmen gibt es?

[image: check.gif] Wann ist ein Arbeitskampf rechtmäßig?

[image: check.gif] Welche rechtlichen Konsequenzen haben Arbeitskämpfe?



[image: Icon_Warnung.jpg]Rechtlich gesehen müssen Sie hier aufpassen. Das Arbeitskampfrecht ist vor allem durch die Rechtsprechung geprägt. Gesetzliche Regelungen zu alledem werden Sie kaum finden.



Arbeitskampfmaßnamen im Überblick

Die Frage nach den Arbeitskampfmaßnahmen kann unterschiedlich zu beantworten sein, je nachdem, ob es um Maßnahmen von Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseite geht.


[image: check.gif] Maßnahmen von Arbeitnehmerseite

Von Arbeitnehmerseite kommen als Arbeitskampfmaßnahmen vor allem in Betracht:


• Streik: Das ist die kollektive, planmäßige Arbeitsniederlegung von Beschäftigten eines einzelnen Betriebs oder eines ganzen Gewerbes beziehungsweise Berufszweigs.

• Sonstige Aktivitäten: Es gibt aber eine Arbeitskampfmittelfreiheit. Möglich sind zum Beispiel Flashmobaktionen: Etwa wenn Streikende in einem bestreikten Supermarkt Einkaufswagen mit nicht verderblicher Ware füllen und diese im Kassenbereich einfach stehen lassen.

[image: check.gif] Maßnahmen von Arbeitgeberseite

Von Arbeitgeberseite kommen als Arbeitskampfmaßnahmen vor allem in Betracht:


• Aussperrung: Praktisch relevant ist allenfalls die Abwehraussperrung als Reaktion auf einen Streik. Dabei weist der Arbeitgeber die Arbeitsleistung der Arbeitnehmer ab – und weigert sich natürlich zu zahlen. Denkbar, wenngleich praktisch nicht relevant und rechtlich durchaus problematisch, ist eine Angriffsaussperrung, die einen Arbeitskampf von Arbeitgeberseite eröffnet.

• Betriebsstilllegung: Der Arbeitgeber eines bestreikten Betriebs kann anders reagieren und Teile des Betriebs oder sogar den ganzen Betrieb stilllegen. Das ist aber kaum relevant.



[image: Icon_Hand.jpg]Bei der Aussperrung oder der Betriebsstilllegung geht es letztlich darum, ein bestehendes Ungleichgewicht gegenüber der Gewerkschaft wettzumachen und für ein Verhandlungsgleichgewicht zu sorgen, indem die Kampfparität hergestellt wird.



Rechtmäßigkeit eines Arbeitskampfs

Wer einen Arbeitskampf führt, muss sich an gewisse Spielregeln halten. Und die sollte man kennen. Denn ob ein Arbeitskampf rechtmäßig oder unrechtmäßig ist, hat immense praktische Bedeutung, gerade für die Beschäftigten, die sich unmittelbar an einem Arbeitskampf beteiligen (zu den Konsequenzen gleich mehr). Daher stehen Fragen rund um die Rechtmäßigkeit im Fokus des Arbeitskampfrechts.

Rechtmäßig ist ein Arbeitskampf nur unter folgenden Voraussetzungen, die sich darauf beziehen, »von wem«, »wozu«, »wann« und »wie« ein Arbeitskampf ausgefochten wird. Prüfen Sie einfach die folgenden Punkte:


[image: check.gif] Tariffähige Partei: Der Arbeitskampf muss von einer tariffähigen Partei initiiert worden sein (praktisch bedeutsam ist hier der von einer Gewerkschaft ausgehende Arbeitskampf).

[image: check.gif] Tarifvertragliches Ziel: Der Arbeitskampf muss auf den Abschluss eines Tarifvertrags abzielen, also nur die dort regelbaren Ziele betreffen, wie beispielsweise die Durchsetzung wirtschaftlicher Ziele (zum Beispiel Arbeitszeiten, Gehaltssteigerungen, Arbeitsplatzsicherheit etc.).


[image: Icon_Warnung.jpg]Allgemein politische Arbeitskämpfe sind hierzulande nicht zulässig.



[image: check.gif] Nicht während der Dauer eines Tarifvertrags: Arbeitskampfmaßnahmen während einer laufenden Friedenspflicht sind unzulässig. Zulässig sind sie nach Ablauf (beziehungsweise mit Ablaufen) eines Tarifvertrags.

[image: check.gif] Verhältnismäßigkeit: Der Arbeitskampf muss schließlich dem Gebot der Verhältnismäßigkeit entsprechen.


[image: Icon_definition.jpg]Verhältnismäßigkeit bedeutet, dass eine Maßnahme im Hinblick auf das Erreichen des Ziels angemessen sein muss. Kurzum: Man darf nicht übers Ziel hinausschießen.




[image: Icon_beispiel.jpg]So ist ein Streik erst dann zulässig, wenn zuvor andere Optionen ergebnislos geblieben sind (insbesondere vorausgegangene gescheiterte Tarifverhandlungen, Schlichtungsversuche) und der Streik dann nach Ablauf der Friedenspflicht als letzter Ausweg (Ultima Ratio) im Arbeitskampf anzusehen ist. Die Gerichte sind hier aufgrund der verfassungsrechtlichen Verankerung des Arbeitskampfrechts durchaus großzügig (wenngleich aber bestimmte Arbeitskampfmaßnahmen untersagt werden; das ist aber stets eine Frage des Einzelfalls). Verhältnismäßig können Reaktionen von Arbeitgeberseite sein, wenn sie darauf abzielen, das Verhandlungsgleichgewicht und die Waffengleichheit – also die schon erwähnte Kampfparität – herzustellen.




[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der Praxis finden durchaus schon vor dem Ablauf von Tarifverträgen und dem eigentlichen Start von Tarifverhandlungen Warnstreiks statt. Sie sind zeitlich befristet (oft nur wenige Stunden) und dienen dazu, der Arbeitgeberseite zu signalisieren, dass man kampfbereit ist. Solche Streiks sind zulässig, zumal sie helfen können, den Abschluss von Tarifverträgen voranzutreiben.



Rechtsfolgen von Arbeitskämpfen

Arbeitskampfmaßnahmen können sowohl wirtschaftlich als auch rechtlich weitreichende Folgen haben. Davon betroffen sind in erster Linie wiederum die direkt Beteiligten, also die streikenden Arbeitnehmer sowie die Gewerkschaften einerseits und die bestreikten Betriebe andererseits. Denken Sie zudem an etwaige Konsequenzen für gänzlich Unbeteiligte, wie zum Beispiel Kunden, Verbraucher, andere Unternehmen. Aus rechtlicher Sicht von Interesse ist natürlich die Frage: Welche Konsequenzen haben Arbeitskampfmaßnahmen? Das kommt ganz darauf an: Ist jemand direkt oder indirekt beteiligt? Und handelt es sich um einen rechtmäßigen oder unrechtmäßigen Arbeitskampf?

Rechtsfolgen für direkt Beteiligte

Die Rechtsfolgen für die direkt Beteiligten sind davon abhängig, ob es sich um einen rechtmäßigen oder rechtswidrigen Arbeitskampf handelt.

Konsequenzen bei einem rechtmäßigen Arbeitskampf

Bei einem rechtmäßigen Arbeitskampf – allen voran bei einem Streik – ruhen die arbeitsvertraglichen Hauptpflichten der Vertragsparteien; man spricht davon, die Pflichten sind suspendiert: Der Arbeitnehmer braucht nicht zu arbeiten, der Arbeitgeber nicht zu zahlen.


[image: Icon_definition.jpg]Durch die Suspendierung ruhen während des Arbeitskampfes die beiderseitigen Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis (ruhende Arbeitsverhältnisse). Ein solches Arbeitsverhältnis »erwacht« nach der Beendigung des Arbeitskampfes jedoch wieder. Infolge der Suspendierung führt der Arbeitskampf nicht zu einem Verstoß gegen die arbeitsvertraglichen Pflichten.





[image: Icon_Hand.jpg]Der rechtmäßige Streik ist damit übrigens wieder eine Ausnahme des Grundsatzes im Individualarbeitsrecht »Kein Lohn ohne Arbeit«. Mag sich ein Arbeitgeber auch noch so über eine Arbeitskampfmaßnahme ärgern, er kann einen Arbeitnehmer, der an einem rechtmäßigen Streik teilnimmt, nicht abmahnen oder ihm kündigen – es liegt ja keine Verletzung einer arbeitsvertraglichen Pflicht vor.




Falls Sie sich fragen: Und wer bezahlt die Streikenden während eines vielleicht tage- oder womöglich wochenlangen Streiks? Die Gewerkschaften zahlen ein sogenanntes Streikgeld, das den Ausfall teilweise kompensiert (wer nicht gewerkschaftlich organisiert ist, schaut allerdings in die Röhre).

Konsequenzen bei einem rechtswidrigen Arbeitskampf

Stellt sich eine gewerkschaftlich organisierte Arbeitskampfmaßnahme als rechtswidrig heraus, braucht sich ein Arbeitnehmer nicht zu sorgen. In diesem Fall wird er keine Konsequenzen befürchten müssen. Wer sich als Arbeitnehmer allerdings an einem nicht gewerkschaftlich organisierten Streik beteiligt (»wilder Streik«), pokert hoch: Zum einen entfällt währenddessen der Anspruch auf Lohnzahlung. Zum anderen kommt der Arbeitnehmer in diesem Falle seiner weiterhin bestehenden Arbeitspflicht nicht nach, was zu einer Abmahnung oder sogar einer außerordentlichen Kündigung führen kann. Darüber hinaus kommen unter Umständen weitere Ansprüche des Arbeitgebers in Betracht, zum Beispiel gerichtet auf Unterlassung oder Schadensersatz (nach § 280 Abs. 1 BGB wegen Verletzung einer Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis beziehungsweise §§ 823 ff. BGB wegen eines Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb).


[image: Icon_Hand.jpg]Bei der Teilnahme an einem nicht gewerkschaftlich organisierten rechtswidrigen Arbeitskampf riskieren Arbeitnehmer nicht nur eine Abmahnung, sondern womöglich eine Kündigung.



Handelt es sich um eine rechtswidrige Arbeitskampfmaßnahme des Arbeitgebers (zum Beispiel rechtswidrige Aussperrung), kann der Arbeitnehmer das ihm zustehende Arbeitsentgelt natürlich weiter beanspruchen.

Rechtsfolgen für indirekt Betroffene

Ein Arbeitskampf kann sich nicht nur auf direkt Betroffene auswirken, sondern weite Kreise ziehen und mittelbar für Dritte zu Konsequenzen führen. Haben sie gegebenenfalls Ansprüche? Zur Illustration zwei Fälle:


1. Ansprüche nicht streikender Arbeitnehmer

2. Ansprüche anderer Unternehmen und sonstiger Betroffener


Ansprüche nicht streikender Arbeitnehmer

Hier können Sie nochmals unterscheiden:


[image: check.gif] Im Betrieb beziehungsweise innerhalb des umkämpften Tarifgebiets: Wer als Arbeitnehmer a) des bestreikten Betriebs oder b) eines anderen Betriebs innerhalb des umkämpften Tarifgebiets nicht streikt (und gerne arbeiten möchte), schaut bei einem rechtmäßigen Streik dennoch in die Röhre: Er verliert nämlich seinen Anspruch auf Arbeitsentgelt, wenn er nicht wirtschaftlich sinnvoll beschäftigt werden kann. Das ergibt sich mit Blick auf die Waffengleichheit aus dem Grundsatz der Kampfparität. Bei einem rechtswidrigen Streik sieht die Sache naturgemäß anders aus.

[image: check.gif] Außerhalb des umkämpften Tarifgebiets: Wer als Arbeitnehmer eines Betriebs außerhalb des umkämpften Tarifgebiets betroffen ist, weil der Streik weite Kreise zieht und dort zu beschäftigungsfreien Zeiten führt, für den stellt sich die Sachlage etwas anders dar. Profitiert der Arbeitnehmer vom Tarifabschluss des anderen Tarifgebiets, verliert auch er seinen Entgeltanspruch, andernfalls behält er ihn (Fernwirkung).


Ansprüche anderer Unternehmen und sonstiger Betroffener

Eine missliche Situation für die Beteiligten ist die folgende: Ein bestreiktes Unternehmen kann die vertraglichen Pflichten gegenüber Dritten (anderen Unternehmen und sonstigen Betroffenen wie zum Beispiel Privatkunden) nicht wie versprochen erbringen. Ist dann nicht nur der Geduldsfaden bei den Kunden gespannt, steht schnell die Frage nach rechtlichen Konsequenzen im Raum: Bestehen zum Beispiel Schadensersatzansprüche gegen den bestreikten Betrieb? Sie können solche Überlegungen bei einem rechtmäßigen Arbeitskampf schnell wieder zu den Akten legen: Ein bestreiktes Unternehmen braucht keine Schadensersatzansprüche zu befürchten. Solche könnten sich nämlich schnell zu Millionenbeträgen summieren. Das böte den Gewerkschaften ein unverhältnismäßiges Druckmittel, was wiederum die Waffengleichheit (Kampfparität) gefährdete. Anders sieht das natürlich wieder bei einem rechtswidrigen Arbeitskampf aus. Hier können Schadensersatzansprüche (§§ 280 Abs. 1 BGB beziehungsweise §§ 823 ff. BGB) in Betracht kommen.


[image: Icon_beispiel.jpg]Ist der Warnstreik rechtmäßig, geht Sebastian im Eingangsbeispiel leer aus. Schadensersatz für die Mehrausgaben für das Flugticket kann er nicht beanspruchen. Die Bahn wird ihm aber das bereits gekaufte Ticket erstatten.



So viel zum Arbeitskampfrecht. Werfen Sie nun noch abschließend einen Blick in das Unternehmen hinein: Das einschlägige Stichwort ist das Betriebsverfassungsrecht.

Das Betriebsverfassungsrecht

Einen weiteren Schwerpunkt des kollektiven Arbeitsrechts – in der Praxis wohl der Schwerpunkt überhaupt – ist das Betriebsverfassungsrecht. Dabei zeigt sich übrigens ein interessanter Unterschied gegenüber den drei zuvor behandelten Bereichen des kollektiven Arbeitsrechts (Koalitionsrecht, Tarifvertragsrecht, Arbeitskampfrecht). Ging es dort um die überbetriebliche Ebene und standen dort mehr oder weniger die Gewerkschaften im Mittelpunkt, ist es beim Betriebsverfassungsrecht etwas anders: Hier geht es um die betriebliche Ebene und die gewählte Interessenvertretung der Beschäftigten sowie deren Aufgaben im Unternehmen.


[image: Icon_Hand.jpg]Das Betriebsverfassungsrecht regelt die betriebsinterne Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern beziehungsweise der Arbeitnehmervertretung.



Das eröffnet ein nicht zu unterschätzendes Spannungsfeld, geht es doch um eine entscheidende Frage: Können Arbeitgeber in betrieblichen Belangen stets allein entscheiden, sind sie »Herr im Haus«, oder haben Beschäftigte die Möglichkeit der Mitbestimmung? Und wenn ja, in welchem Umfang? Das kann auf zwei Ebenen erfolgen:


[image: check.gif] Unternehmensmitbestimmung: Das betrifft die Einflussmöglichkeiten der Beschäftigten repräsentiert durch Vertreter (siehe dazu den Kasten »Die Unternehmensmitbestimmung«).

[image: check.gif] Betriebliche Mitbestimmung: Sie steht im Mittelpunkt der nachstehenden Ausführungen.



Die Unternehmensmitbestimmung

Bei der Unternehmensmitbestimmung geht es weniger um die Mitbestimmung auf betrieblicher Ebene in Alltagsfragen als vielmehr um die Beteiligung an grundsätzlichen unternehmerischen Entscheidungen, wie sie in den Leitungsorganen einzelner Betriebe getroffen werden. Angesprochen ist also die Beteiligung der Arbeitnehmer innerhalb der »normalen« gesellschaftsrechtlichen Organe (zum Beispiel Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat einer AG oder GmbH). Inwiefern die Arbeitnehmerseite unternehmerisch mitbestimmen kann, hängt insbesondere von der Rechtsform der Gesellschaft und der Anzahl der Beschäftigten im Unternehmen ab. Mit Blick auf die Gesellschaftsform ergibt sich dabei eine Schnittstelle zum Gesellschaftsrecht (siehe Kapitel 15). Dort finden Sie ergänzende Erläuterungen. Relevant werden kann insbesondere das Drittelbeteiligungsgesetz.



Grundzüge der betrieblichen Mitbestimmung

Einige Antworten auf die wichtigsten Fragen zur betrieblichen Mitbestimmung finden Sie im Überblick hier:


[image: check.gif] Was ist die rechtliche Grundlage?

[image: check.gif] Wie wird die Mitbestimmung ausgeübt?

[image: check.gif] Wie erfolgt die Zusammenarbeit?

[image: check.gif] Welche Aufgaben und Rechte hat der Betriebsrat?


Die rechtliche Grundlage

Die rechtliche Grundlage finden Sie im Betriebsverfassungsgesetz (kurz: BetrVG); es regelt die Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Betrieben. Unterscheiden Sie:


[image: check.gif] Sachlicher Geltungsbereich: Dazu brauchen Sie nur in § 1 Abs. 1 BetrVG nachzusehen. Danach werden Betriebsräte in Betrieben gewählt, wenn die in der Regel mindestens fünf ständige wahlberechtigte Arbeitnehmer haben, von denen drei wählbar sind. Ein Unternehmen kann einen Betriebsrat haben. Zwingend erforderlich ist das nicht. Insofern ist gegebenenfalls die Belegschaft gefragt, entsprechende Initiativen zu ergreifen.

[image: check.gif] Persönlicher Geltungsbereich: Das Gesetz gilt für Arbeitnehmer (§ 5 Abs. 1 BetrVG). Sie finden dort zugleich Ausnahmen davon, wer nicht als solche anzusehen sind (§ 5 Abs. 2 BetrVG). Das sind zum Beispiel


• GmbH-Geschäftsführer oder AG-Vorstand (Nr. 1) sowie

• Geschäfts- und vertretungsbefugte Gesellschafter bestimmter Personengesellschaften (Nr. 2).

• Ebenso wenig gilt das BetrVG für »leitende Angestellte«; sie üben eher Aufgaben des Arbeitgebers aus (§ 5 Abs. 3 BetrVG); für sie gilt ein eigenes Gesetz, das Sprecherausschussgesetz (kurz: SprAuG).



[image: Icon_Hand.jpg]Das BetrVG gilt nicht für Verwaltungen sowie Betriebe des öffentlichen Rechts (siehe auch § 130 BetrVG). Hier sind vielmehr die jeweiligen Personalvertretungsgesetze einschlägig. Allerdings bleibt das BetrVG durchaus anwendbar, wenn eine Kommune eine Einrichtung in der Rechtsform einer privaten Gesellschaft führt (zum Beispiel Stadtwerke-GmbH).



Die Ausübung der Mitbestimmung

Die Mitbestimmung erfolgt durch besondere Organe. Das sind


[image: check.gif] der Betriebsrat. Er ist die Interessenvertretung der Belegschaft (wobei »Vertretung« hier allerdings nicht im rechtsgeschäftlichen Sinne nach § 164 ff. BGB zu verstehen ist). Als solcher übt der Betriebsrat verschiedene Mitwirkungsrechte aus: Über manche Dinge ist er vom Arbeitgeber zu informieren, manchmal ist er anzuhören oder es sind bestimmte Angelegenheiten mit ihm zu beraten. Teils bedarf es sogar seiner expliziten Zustimmung (siehe zu weiteren Einzelheiten gleich mehr). Bei einem Unternehmen, das aus mehreren Betrieben besteht, gibt es einen Gesamtbetriebsrat, bei einem Konzern (§ 18 Abs. 1 AktG) kann ein Konzernbetriebsrat errichtet werden.

[image: check.gif] die Betriebsversammlung (§§ 42 bis 46 BetrVG). Die Betriebsversammlung besteht aus den Arbeitnehmern des Betriebs; sie wird vom Vorsitzenden des Betriebsrats geleitet. Sie ist nicht öffentlich (§ 42 Abs. 1 BetrVG). Der Betriebsrat hat grundsätzlich einmal in jedem Kalendervierteljahr eine Betriebsversammlung einzuberufen und ihr einen Tätigkeitsbericht zu erstatten (§ 43 Abs. 1, Satz 1 BetrVG). Themen der Betriebsversammlungen sind vielfältig und betreffen betriebliche Angelegenheiten einschließlich solcher tarifpolitischer, sozialpolitischer, umweltpolitischer und wirtschaftlicher Art sowie Fragen der Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit sowie der Integration der im Betrieb beschäftigten ausländischen Arbeitnehmer (§ 45 Satz 1 BetrVG). Sie sehen schon: Es ist wieder eine Menge geregelt.




[image: Icon_Hand.jpg]Es gibt noch andere Organe der Vertretung bestimmter Gruppen, wie die Jugend- und Auszubildendenvertretung (auch als Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung beziehungsweise Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung) oder der schon erwähnte Sprecherausschuss als die Interessenvertretung der leitenden Angestellten (SprAuG).




Genauer nachgesehen: Der Betriebsrat unter der Lupe

Über die Betriebsratsarbeit selbst könnte man ganze Bücher schreiben (und mit Betriebsrat für Dummies gibt es auch eines). Hier nur ein paar Anmerkungen. Die Zusammensetzung des Betriebsrats, also die Anzahl der Mitglieder, und seine Wahl richtet sich nach §§ 7 ff. BetrVG. Das reicht von einem Betriebsrat (bei fünf bis 20 Mitarbeitern) und ist dann – je nach Anzahl der Beschäftigten – weiter gestaffelt bis zu mehreren Dutzend Betriebsratsmitgliedern (§ 9 BetrVG). Gewählt wird alle vier Jahre (die nächste Wahl findet übrigens zwischen dem 1. März und dem 31. Mai 2018 statt, vergleiche § 13 BetrVG). Entsprechend beträgt die Amtszeit eines Betriebsrats in der Regel vier Jahre (§ 21 BetrVG). Der Betriebsrat hat einen Vorsitzenden (und einen Stellvertreter, §§ 26 ff. BetrVG), der die Sitzungen einberuft und leitet (§ 29 Abs. 2, Satz 1 BetrVG). Finanziert wird der Betriebsrat übrigens durch den Arbeitgeber, der zugleich Räume, sachliche Mittel, Informations- und Kommunikationstechnik sowie Büropersonal zur Verfügung zu stellen hat (§ 40 BetrVG). Ein Betriebsratsmitglied führt sein Amt unentgeltlich als Ehrenamt (§ 37 Abs. 1 BetrVG). Das ist kein Hobby außerhalb der Arbeitszeit, vielmehr haben Betriebsratsmitglieder Anspruch auf Freistellung zur Durchführung ihrer Tätigkeiten (§ 37 Abs. 2 BetrVG). Sie sind die Repräsentanten der Arbeitnehmer und als solche zugleich besonders geschützt: Weder dürfen sie in der Ausübung ihrer Tätigkeit gestört oder behindert werden, noch dürfen sie wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt oder begünstigt werden, was ihre berufliche Entwicklung mit einschließt (§ 78 BetrVG). Zudem unterliegen sie einem besonderen Kündigungsschutz (§ 103 BetrVG, § 15 KSchG), damit sie ihre Aufgaben ausführen können, ohne ein etwaiges Damoklesschwert über sich fürchten zu müssen.




Die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern

Das BetrVG hält hierzu selbst fest, dass Arbeitgeber und Betriebsrat unter Beachtung der geltenden Tarifverträge vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammenwirken (Kooperationsmaxime, vergleiche § 2 Abs. 1 BetrVG).

Instrumente der Zusammenarbeit sind insbesondere durch schriftliche Vereinbarungen festgelegt, allen voran die Betriebsvereinbarungen (siehe dazu § 77 BetrVG). Sie gelten unmittelbar und zwingend für die Arbeitnehmer (§ 77 Abs. 4 BetrVG).


[image: Icon_Hand.jpg]Ebenso wie Bestimmungen in Tarifverträgen gehen Betriebsvereinbarungen dem Arbeitsvertrag vor (§ 77 Abs. 3, 4 BetrVG).




[image: Icon_Warnung.jpg]Einigen sich Arbeitgeber und Betriebsrat nicht, können sie sich an das zuständige Arbeitsgericht oder – im Falle der zwingenden Mitbestimmung – an eine Einigungsstelle wenden. Letztere ist so etwas wie ein Schiedsgericht (§§ 76 f. BetrVG). Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.



Aufgaben und Rechte des Betriebsrats

Der Betriebsrat hat ein breites Spektrum an Aufgaben und Rechten:


[image: check.gif] Informationsrechte: Dabei ist die Unterrichtung des Betriebsrats ausreichend.

[image: check.gif] Beteiligungsrechte: Hier ist eine Anhörung des Betriebsrats beziehungsweise die Beratung mit dem Betriebsrat im Rahmen eines Entscheidungsprozesses nötig.

[image: check.gif] Mitbestimmungsrechte: Dann bedarf es der Zustimmung des Betriebsrats. Man unterscheidet


• zwingende Mitbestimmung und

• freiwillige Mitbestimmung.


Die Mitbestimmungsrechte können sich auf unterschiedliche betriebliche Aspekte beziehen. Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis (Überschriften zum dritten, vierten, sechsten Abschnitt) zeigt, worauf sich das insbesondere erstrecken kann, nämlich soziale, personelle Angelegenheiten oder wirtschaftliche Angelegenheiten. Nachstehend zu alledem – eher zur Illustration und ohne Anspruch auf Vollständigkeit – eine Übersicht zur Veranschaulichung. Sie brauchen zu alledem nichts auswendig zu lernen. Gegebenenfalls finden Sie alle Informationen im BetrVG selbst.


[image: check.gif] Allgemeine Aufgaben (§ 80 BetrVG): So muss der Betriebsrat beispielsweise darüber wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden. Zudem hat er Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen, beim Arbeitgeber zu beantragen (§ 80 Abs. 1 Nr. 1, 2 BetrVG). Zur Durchführung seiner Aufgaben ist der Betriebsrat rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten (§ 80 Abs. 2 BetrVG). Hier hat der Betriebsrat ein Informationsrecht.

[image: check.gif] Soziale Angelegenheiten (§§ 87 ff. BetrVG): Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, ein zwingendes Mitbestimmungsrecht in den Angelegenheiten nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 bis 13 BetrVG. Das sind


• Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb (Nr. 1);

• Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage (Nr. 2);

• vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit (Nr. 3);

• Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte (Nr. 4);

• Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie die Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern kein Einverständnis erzielt wird (Nr. 5);

• Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen (Nr. 6);

• Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften (Nr. 7);

• Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern beschränkt ist (Nr. 8);

• Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Arbeitnehmern mit Rücksicht auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vermietet werden, sowie die allgemeine Festlegung der Nutzungsbedingungen (Nr. 9);

• Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung (Nr. 10);

• Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungsbezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren (Nr. 11);

• Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen (Nr. 12);

• Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit; Gruppenarbeit im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rahmen des betrieblichen Arbeitsablaufs eine Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene Gesamtaufgabe im Wesentlichen eigenverantwortlich erledigt (Nr. 13).


Darüber hinaus besteht ein freiwilliges Mitbestimmungsrecht nach § 88 BetrVG hinsichtlich der durch Betriebsvereinbarung regelbaren Punkte:


• zusätzliche Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Gesundheitsschädigungen (Nr. 1);

• Maßnahmen des betrieblichen Umweltschutzes (Nr. 1a);

• die Errichtung von Sozialeinrichtungen, deren Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern beschränkt ist (Nr. 2);

• Maßnahmen zur Förderung der Vermögensbildung (Nr. 3);

• Maßnahmen zur Integration ausländischer Arbeitnehmer sowie zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb (Nr. 4).

[image: check.gif] Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung (§ 90 f. BetrVG)

[image: check.gif] Personelle Angelegenheiten (§§ 92 ff. BetrVG), zum Beispiel bei allgemeinen personellen Angelegenheiten, wie der Personalplanung (§ 92 BetrVG), oder bei personellen Einzelmaßnahmen. So hat der Arbeitgeber zum Beispiel in Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern den Betriebsrat vor jeder Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung zu unterrichten, ihm die erforderlichen Bewerbungsunterlagen vorzulegen und Auskunft über die Person der Beteiligten zu geben (§ 99 Abs. 1 BetrVG). Hier hat der Betriebsrat ein Anhörungsrecht.

[image: check.gif] Wirtschaftliche Angelegenheiten (§§ 106 ff. BetrVG): Nach § 106 BetrVG ist in allen Unternehmen mit in der Regel mehr als einhundert ständig beschäftigten Arbeitnehmern ein Wirtschaftsausschuss zu bilden. Der Wirtschaftsausschuss hat die Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenheiten mit dem Unternehmer zu beraten und den Betriebsrat zu unterrichten.



[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der Praxis bilden gerade die Mitbestimmungsrechte in sozialen Angelegenheiten nach 87 Abs. 1 BetrVG das Tagesgeschäft der Betriebsratsarbeit.



Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Damit haben Sie nun das Kapitel zum Kollektivarbeitsrecht hinter sich gebracht. Sie kennen die wirtschaftsverfassungsrechtlichen Grundlagen für das Koalitionsrecht. Beim Tarifvertragsrecht begegnen sich Gewerkschaften und einzelne Arbeitgeber beziehungsweise Arbeitgeberverbände. Thematischer Schwerpunkt des überbetrieblichen Tarifvertragsrechts ist der Abschluss von Tarifverträgen. Gerade der normative Teil eines Tarifvertrags kann sich dabei auf das individuelle Arbeitsverhältnis auswirken. Der Schwerpunkt im Arbeitskampfrecht liegt auf der Rechtmäßigkeit von Arbeitskampfmaßnahmen, wie etwa einem Streik. Sie wissen, wie man entsprechende Maßnahmen auf ihre Rechtmäßigkeit hin prüft und die damit verbundenen Rechtsfolgen einschätzt: Während rechtmäßige Arbeitskampfmaßnahmen die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis suspendieren, kann die Teilnahme an einem rechtswidrigen Arbeitskampf sogar die Kündigung nach sich ziehen. Einen Blick in das Unternehmen ermöglicht das Betriebsverfassungsrecht. Auf dieser betrieblichen Ebene begegnen sich der Betriebsrat als die Interessenvertretung der Beschäftigten und der jeweilige Arbeitgeber. Auch abgeschlossene Betriebsvereinbarungen wirken sich wiederum auf die einzelnen Arbeitsverhältnisse aus. Schwerpunkte sind hier aber vor allem die vielfältigen Rechte hinsichtlich der Beteiligung, der Information, der Mitwirkung und der Mitbestimmung in innerbetrieblichen Angelegenheiten.

Arbeitnehmer (aber nicht nur diese) erbringen oftmals kreative Leistungen. Falls Sie sich schon einmal gefragt haben, wie man solche Leistungen schützt und welchen Stellenwert das geistige Eigentum hat, dann machen Sie doch gleich mit dem nächsten Teil weiter.




	
	
Teil VI

Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Kartellrecht

  
  
 

[image: cartoon_06.jpg]


In diesem Teil . . .


Im Wirtschaftsleben spielen keineswegs nur Dienstleistungen oder physische Güter eine Rolle, also Produkte und Waren, die man anfassen kann. Relevant sind in einer modernen Wissens- und Informationsgesellschaft zugleich immaterielle Vermögenswerte. Hier kommt das geistige Eigentum ins Spiel, wie der Schutz von Patenten, Gebrauchsmustern, Marken, Designs und Urheberrechten. Solche immaterielle Vermögenswerte zählen nicht selten zu den wichtigsten unternehmerischen Wirtschaftsgütern. Doch was ist eigentlich konkret geschützt und welche Funktionen haben die jeweiligen Schutzrechte? Darum geht es in diesem Teil. Gleich im nächsten Kapitel können Sie sich nach einem Einstieg zunächst im Überblick mit dem geistigen Eigentum befassen und sich dabei zugleich mit technischen Schutzrechten wie Patenten und Gebrauchsmustern vertraut machen. In einem separaten Kapitel folgen sodann das Marken-, Design- und Urheberrecht. Ein abschließendes drittes Kapitel widmet sich anschließend dem Wettbewerbs- und Kartellrecht und damit der Frage: Wie stellt unsere Rechtsordnung eigentlich einen funktionierenden Wettbewerb sicher?
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	Geistiges Eigentum, Patent- und Gebrauchsmusterrecht

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Überblick zum Immaterialgüterrecht bekommen

	[image: arrow] Kernbereiche des Patentrechts erfassen

	[image: arrow] Grundzüge des Gebrauchsmusterrechts kennen



Sitzen Sie zufälligerweise gerade an Ihrem Schreibtisch? Steht eventuell ein Laptop vor Ihnen oder haben Sie ein Smartphone neben sich liegen? In all diesen Gegenständen steckt viel mehr als das, was sich greifen lässt, nämlich eine Menge Köpfchen.

Know-how, Ideen, Kreativität – in einer modernen und innovativen Wissens- und Informationsgesellschaft spielt all das eine herausragende Rolle. Schöpferische kreative Leistungen und Innovationskraft stärken entscheidend die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen.

Von einer ersten Idee bis hin zu einem marktreifen Produkt vergehen allerdings nicht selten Jahre. Verbunden ist das zumeist mit hohen Kosten. Will man die wieder einspielen, wird einem daran gelegen sein, die kreativen Schöpfungen in irgendeiner Weise zu verwerten – und zugleich etwaige Trittbrettfahrer und Nachahmer davon abzuhalten, mit Kopien selber Reibach zu machen. Wie kann das konkret gelingen? Hier kommt das geistige Eigentum ins Spiel. Es dient dazu, den angestrebten wirtschaftlichen Erfolg rechtlich abzusichern. Damit bilden Schutzrechte eine Basis für etwaige Vermarktungsstrategien, die dazu beitragen, dass sich Investitionen amortisieren und so bestenfalls neue Entwicklungen anschieben. So schließt sich der Kreislauf.


[image: Icon_Hand.jpg]Das geistige Eigentum »boomt«. Lange Zeit eher stiefmütterlich behandelt, ist es inzwischen von erheblicher praktischer Bedeutung. Dazu beigetragen haben die Globalisierung sowie die digitalen Entwicklungen und insbesondere das Internet. Damit eröffnen sich nicht nur allerhand Chancen für die Wirtschaft, potenzielle Nachahmer können sich auch zunehmend leichter der schöpferischen Leistungen anderer bedienen. Das hat Rechtsfragen rund um das geistige Eigentum von einem Mauerblümchendasein in den Mittelpunkt katapultiert und zu einem festen Bestandteil des Wirtschaftsrechts gemacht.




[image: Icon_gluehlampe.jpg]Brisant ist etwa die Produktpiraterie. Damit wird gezielt Markenware imitiert und auf den Markt gebracht, oft aus dem Ausland. Hier kommt den Zollbehörden eine besondere Rolle zu. Schutzrechtsinhaber können einen Antrag auf Grenzbeschlagnahme stellen, um zu verhindern, dass gefälschte Produkte eingeführt werden (der Schritt sollte aber mit Bedacht gewählt werden: ist die Beschlagnahme ungerechtfertigt, drohen Schadensersatzansprüche). Um Schutzrechtsverletzungen aufzuspüren, empfiehlt sich eine kontinuierliche Marktbeobachtung.



Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sind Sie mit den unterschiedlichen Möglichkeiten vertraut, geistiges Eigentum zu schützen. Sie können insbesondere zwischen verschiedenen Formen der gewerblichen Schutzrechte und dem Urheberrecht unterscheiden. Zudem werden Sie Patente und Gebrauchsmuster als technische Schutzrechte kennen.


[image: Icon_beispiel.jpg]Mit ihren »duftenden Büroklammern« hat die SchneeWittChen GmbH von Liu, Katja und Sebastian eine Nische gefunden. Das von Sebastians Vater entwickelte Verfahren, Büroklammern mit einem bestimmten Duft zu versetzen, ist einzigartig. Mit ihrem Slogan »Bleib duftend verbunden!« haben es sich die drei zur Mission gemacht, den Mief aus den Büros zu verbannen. Welche Möglichkeiten bestehen im Hinblick auf Schutzrechte, wenn sie die Büroklammern selbst herstellen und vertreiben wollen?



Geistiges Eigentum: Ein erster Überblick

Ihr Zugang zum geistigen Eigentum besteht vornehmlich aus zwei Fragen:


[image: check.gif] Welche Schutzmöglichkeiten bestehen?

[image: check.gif] Welche Rechtsgrundlagen sind einschlägig?


Sie können beim geistigen Eigentum mehrere verschiedene Schutzrechte unterscheiden. Dabei geht es maßgeblich um zwei große Kategorien:


[image: check.gif] Gewerblicher Rechtsschutz: Er schützt geistig-schöpferische Leistungen auf gewerblichem Gebiet; die wirtschaftliche Verwertbarkeit ist ein implizites Anliegen. Der gewerbliche Rechtsschutz umfasst die nachstehenden Teilbereiche (zusätzlich gibt es zudem noch das Sortenschutzrecht und das Halbleiterschutzrecht, die hier allerdings beide ausgeklammert bleiben):


• Das Patentrecht: Regelungen dazu gibt es im Patentgesetz (PatG).

• Das Gebrauchsmusterrecht: Dazu finden Sie etwas im Gebrauchsmustergesetz (GebrMG).

• Das Markenrecht: Es ist eigens im Markengesetz (MarkenG) geregelt.

• Das Designrecht: Hierfür gilt das Designgesetz (DesignG). Bis 2014 hieß es übrigens Geschmackmusterrecht. Auf europäischer Ebene ist die Bezeichnung Geschmacksmuster immer noch gängig (vergleiche § 62 DesignG).

[image: check.gif] Urheberrecht: Dabei geht es um den Schutz persönlicher geistiger Schöpfungen an bestimmten Werken. Das Urheberrecht ist im Urhebergesetz geregelt (UrhG). Daneben können Leistungen anderer Art als »verwandte Schutzrechte« geschützt sein, die im Folgenden allerdings auch ausgeklammert bleiben.



[image: Icon_Warnung.jpg]Immaterialgüterrechte schützen stets nur die konkrete Umsetzung einer schöpferischen Leistung, nicht aber allgemeine Ideen oder abstrakte Konzepte.




[image: Icon_Hand.jpg]Die gewerblichen Schutzrechte und das Urheberrecht werden vielfach unter dem Sammelbegriff geistiges Eigentum beziehungsweise Immaterialgüterrecht zusammengefasst. Als geistiges »Eigentum« unterfallen sie der Eigentumsgarantie nach Art. 14 GG (siehe dazu Kapitel 1).



Letztlich geht es beim Immaterialgüterrecht aus wirtschaftsrechtlicher Sicht immer darum, wer rechtlich geschützte Inhalte nutzen und verwerten darf. In der Praxis besteht oft ein Interesse, nicht nur isoliert ein Schutzrecht zu nutzen, sondern Produkte gezielt – besser noch: kombiniert – durch diverse Schutzrechte abzusichern.

Schutzrechte sind territorial begrenzt (Territorialitätsprinzip). Hierzulande gewährte Schutzrechte gelten nur für Deutschland, es gibt aber auch europäische oder sogar internationale Schutzrechte. Weil eine der wichtigsten Zeitschriften in diesem Bereich, die GRUR (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht) in einem grünen Einband erscheint, nennt man das Recht des geistigen Eigentums übrigens den »grünen Bereich«. In Abbildung 18.1 finden Sie eine zusammenfassende Übersicht.


	 

  
  
  [image: fg1801.jpg]
  
Abbildung 18.1: Immaterialgüterrechte im Überblick




Internationale und europäische Aspekte

Auch auf internationalem Parkett spielt der Schutz des geistigen Eigentums eine wichtige Rolle. Schon im 19. Jahrhundert gab es erste Bestrebungen für einen grenzüberschreitenden Schutz, etwa im Rahmen der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), einem völkerrechtlichen Abkommen aus dem Jahre 1883. Nur wenig später traf man 1886 zum Urheberrecht die Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst. Eine wichtige Organisation ist die Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, kurz: WIPO) mit ihrem Hauptsitz in Genf. Und auch auf europäischem Parkett gibt es Regelungen zum geistigen Eigentum.



Lernen Sie in diesem und dem nächsten Kapitel mehr zu den unterschiedlichen Möglichkeiten, kreative Leistungen zu schützen. Beginnen Sie dazu mit dem Patentrecht.

Erfinderisch: Das Patentrecht

Das Patentrecht ist das Rechtsgebiet für alle Daniel Düsentriebs dieser Welt, wie beispielsweise Ingenieure, Naturwissenschaftler oder jeden sonst, der sich erfinderisch betätigt. Das Patentrecht ist in einem eigenen Gesetz geregelt, dem Patentgesetz (kurz: PatG). Ergänzt wird es durch das Patentkostengesetz (kurz: PatKostG).


[image: Icon_Hand.jpg]Mit dem Europäischen Patentübereinkommen (kurz: EPÜ) von 1973 gibt es auf europäischer Ebene Regelungen zum Patentrecht. Ergänzend dazu soll ein spezielles europäisches Gemeinschaftspatent hinzutreten.



Das Patentrecht ist deshalb interessant, weil es dem Patentinhaber ein zeitlich beschränktes Ausschließlichkeitsrecht bietet:


[image: Icon_Hand.jpg]Allein der Patentinhaber ist befugt, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen (§ 9 Abs. 1 Satz 1 PatG).



Sie können sich das Patentrecht ausgehend von folgenden Fragen gut erschließen:


[image: check.gif] Wofür bekommt man ein Patent?

[image: check.gif] Wie erhält man ein Patent?

[image: check.gif] Welche Rechte bietet ein Patent?

[image: check.gif] Wie verliert man ein Patent wieder?

[image: check.gif] Was gilt bei Patentverletzungen?

[image: check.gif] Welche Optionen bietet ein Patent?


Wofür Sie ein Patent bekommen

Was geschützt ist, können Sie direkt § 1 PatG entnehmen: Danach werden Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt (§ 1 Abs. 1 BGB). Charakteristisch ist also der technische Bezug, weshalb Patente zu den technischen Schutzrechten zählen. Dabei ist der Begriff Technik im Patentgesetz nicht weiter definiert. Angesichts der permanenten Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technologie wäre eine starre Definition schwerlich praktikabel. Nach allgemeiner Auffassung versteht man unter Technik Folgendes:


[image: Icon_definition.jpg]Technik ist die Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs.



Liest sich ein bisschen abstrakt? Nun, dann hier noch ein paar Ergänzungen. Denn patentierbar ist eine Erfindung letztlich nur, wenn sie die nach § 1 Abs. 1 PatG aufgezählten weiteren Kriterien erfüllt. Für eine patentierbare Erfindung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:


[image: check.gif] Neuheit: Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum »Stand der Technik« gehört (§ 3 Abs. 1 PatG). Die Erfindung darf also einem durchschnittlichen Fachmann so noch nicht bekannt gewesen sein. Um den Stand der Technik zu bestimmen, müssen alle Kenntnisse herangezogen werden, die bis zu einem bestimmten Stichtag (Tag der Anmeldung) in irgendeiner Weise einer (weltweiten!) Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden – sei es schriftlich (zum Beispiel Veröffentlichungen), mündlich (zum Beispiel durch Vorträge) oder in sonstiger Weise (zum Beispiel durch eine »offenkundige Vorbenutzung«). Erfinder sollten ihre Schöpfungen also bis zur Patentanmeldung tunlichst geheim halten.

[image: check.gif] Erfinderische Tätigkeit: Eine Schwalbe macht ja bekanntlich noch keinen Sommer und nicht jede kleine Neuerung ist patentwürdig. Die Schöpfung muss vielmehr auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Dazu muss sich das Neue vom bisherigen Stand der Technik abheben und eine gewisse Erfindungshöhe aufweisen. Die ist gegeben, wenn sich die Erfindung für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (§ 4 Satz 1 PatG).

[image: check.gif] Gewerblich anwendbar: Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann (§ 5 PatG). Weil sich aber alles irgendwie verwerten lässt, bereitet dieses Merkmal kaum Probleme.


Eine Erfindung lässt sich unterschiedlichen Patentkategorien zuordnen. Geht es darum, was Gegenstand eines Patents ist, spricht man von einem Erzeugnispatent. Geht es hingegen darum, wie etwas hergestellt oder angewendet wird, so spricht man von einem Verfahrenspatent. Patentierbar sind sogar Biopatente (§ 1 Abs. 2 BGB). Nicht als Erfindungen angesehen werden nach § 1 Abs. 3 PatG allerdings:


[image: check.gif] Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;

[image: check.gif] ästhetische Formschöpfungen;

[image: check.gif] Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;

[image: check.gif] die Wiedergabe von Informationen.


Aber davon gibt es wieder Ausnahmen: So steht Absatz 3 der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten »als solche« Schutz begehrt wird.


[image: Icon_beispiel.jpg]Das wird beispielsweise relevant bei Software. Angesichts der überragenden Bedeutung der Informationstechnologie heutzutage könnte man daran denken, Computerprogramme zu patentieren. Sie sind »als solche« jedoch nicht patentfähig. Anders ist es dagegen bei sogenannten computerimplementierten Erfindungen (also solchen, in denen Software steckt). Die Abgrenzung zwischen reinen Computerprogrammen und computerbezogenen Erfindungen kann im Einzelfall durchaus schwierig sein.




[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn Sebastians Vater ein Verfahren entwickelt hat, Büroklammern mit einem Duft zu versehen, kommt ein Verfahrenspatent in Betracht.



Und wie erhält man einen Patentrechtsschutz?

Wie Sie ein Patent erhalten

Zuständig für die Patenterteilung ist hierzulande das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) mit Sitz in München (siehe dazu §§ 26 ff. PatG).


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Daneben gibt es weitere Dienststellen in Jena und Berlin sowie bundesweit diverse Patentinformationszentren.



Die Patentrecherche durchführen

Bevor Sie sich in ein Anmeldeverfahren stürzen, sollten Sie zunächst eine Recherche durchführen beziehungsweise durchführen lassen. Das ist durch das DPMA möglich. Ziel der Recherche ist es, den einschlägigen Stand der Technik zu ermitteln. Außerdem lässt sich so vorab beurteilen, wie erfolgreich eine Patentanmeldung sein wird. Schließlich wird man womöglich vor Doppelarbeiten und überflüssigen Investitionen bewahrt, wenn man Geld in unnötige Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten versenkt.

Das Patent anmelden

Ob die eigentlichen Voraussetzungen für eine Patentierbarkeit gegeben sind, wird nach einem bestimmten Verfahren beurteilt. Wer ein Patent für seine Erfindung bekommen möchte, muss die Erfindung beim Patentamt anmelden (§ 34 Abs. 1 PatG). Das ist mittlerweile elektronisch machbar.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Auf den Seiten des DPMA finden Sie neben nötigen Formularen zahlreiche Hinweis- und Merkblätter zur Anmeldung. Auch die Patentinformationszentren nehmen entsprechende Anmeldungen entgegen, die dann an das DPMA weitergeleitet werden.



Die Patentanmeldung muss bestimmten Anforderungen genügen. Nach § 34 Abs. 3 PatG muss sie enthalten:


[image: check.gif] den Namen des Anmelders (das kann eine natürliche oder eine juristische Person sowie eine Personengesellschaft sein, wobei dann der Name beziehungsweise die Firma entsprechend dem Eintrag im Handelsregister angegeben werden muss);

[image: check.gif] einen Antrag auf Erteilung des Patents, in dem die Erfindung kurz und genau bezeichnet ist;

[image: check.gif] einen oder mehrere Patentansprüche, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll;

[image: check.gif] eine Beschreibung der Erfindung;

[image: check.gif] die Zeichnungen, auf die sich die Patentansprüche oder die Beschreibung beziehen.



[image: Icon_Hand.jpg]Die Patentansprüche (die Sie bitte nicht verwechseln mit schuldrechtlichen Ansprüchen!) legen den Schutzumfang des Patents fest. Man muss deshalb darauf achten, solche Ansprüche exakt zu formulieren. Schon das ist eine Kunst für sich. In der Praxis empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit Patent- oder Rechtsanwälten. Erstere sind übrigens keine Juristen, sondern oftmals Ingenieure oder Naturwissenschaftler mit einer besonderen Zusatzqualifikation.




[image: Icon_definition.jpg]Die Anmeldung muss die Erfindung so deutlich und vollständig offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 34 Abs. 4 PatG).



Übrigens bleibt die Anmeldung selbst nicht geheim. Nach spätestens 18 Monaten kann jedermann Einsicht in die Akten der Anmeldung nehmen (siehe § 31 Abs. 2 Nr. 2 PatG, Offenlegung). Die Frist bietet einerseits dem Anmelder die Chance abzuschätzen, ob es sich lohnt, die Patentanmeldung weiter zu betreiben. Andererseits erhalten andere Tüftler nach Ablauf der Frist die Gelegenheit, etwas zum aktuellen Stand der Technik zu erfahren.

Die Anmeldegebühren überweisen

Um ein Patent anzumelden, müssen Sie eine Anmeldegebühr entrichten (Näheres zu alledem finden Sie im PatKostG). Dazu besteht eine Frist von drei Monaten nach dem Anmeldetag. Unterbleibt das, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (§ 6 Abs. 2 PatKostG).


[image: Icon_Hand.jpg]Das Einreichen der Unterlagen und das Zahlen der Gebühren sind gerade in zeitlicher Hinsicht wichtig. Denn dadurch sichert man sich den zeitlichen Rang seiner Anmeldung (Prioritätsdatum). Sie kennen doch den Spruch: »Wer zuerst kommt, mahlt zuerst«. Wer danach eine gleiche oder ähnliche Erfindung anmelden will, schaut in die Röhre.



Die Prüfung beantragen

Ein Patent wird erst nach einem umfangreichen Prüfungsverfahren erteilt. Dazu muss man, zusätzlich zur Anmeldung, noch einen Prüfungsantrag stellen. Der Antrag kann bis zum Ablauf von sieben Jahren nach Einreichung der Anmeldung gestellt werden. Dann müssen Sie noch die Prüfungsgebühr entrichten, denn »ohne Moos nix los« – auch nicht im Patentamt.

Das Patentamt prüft sodann, ob die Anmeldung den (formellen) Vorgaben der §§ 34, 37 und 38 PatG genügt und ob der Gegenstand der Anmeldung nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfähig ist, also ob es sich um eine technische Erfindung handelt, die neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist (§ 44 PatG).

Die Patenterteilung abwarten

Ist die Prüfung erfolgreich, wird ein Patent erteilt. Etwas Zeit sollten Sie durchaus mitbringen. So dauert ein Patentverfahren nach eigener Darstellung des DPMA durchschnittlich zwei Jahre. Mit der Patenterteilung verbunden ist die Veröffentlichung der Patentschrift sowie eines Hinweises auf Erteilung im vom DPMA herausgegebenen Patentblatt. Als Nachweis erhält der Anmelder eine Urkunde.

Welche Rechte Sie durch ein Patent haben

Das Patentrecht ist deshalb interessant, weil es dem Patentinhaber ein zeitlich beschränktes Ausschließlichkeitsrecht bietet:


[image: Icon_Hand.jpg]Allein der Patentinhaber ist befugt, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen (§ 9 Abs. 1 Satz 1 PatG).



Die gesetzlichen Wirkungen, insbesondere das Ausschlussrecht nach § 9 PatG entsteht mit der Patenterteilung (§ 58 Abs. 1 PatG). Die Schutzdauer eines Patents beträgt zwanzig Jahre, beginnend mit dem Tag, der auf die Anmeldung der Erfindung folgt (§ 16 PatG). Vollständig auf der sicheren Seite ist man aber selbst mit der Patenterteilung nicht: Eine Bombe kann noch platzen.

Wie Sie ein Patent wieder verlieren

Haben Sie ein Patent erhalten, haben Sie es noch nicht sicher in der Tasche. Die Bekanntgabe der Patenterteilung kann andere Akteure auf den Plan rufen, die gegen das Patent vorgehen.


[image: check.gif] Einspruch (§ 59 PatG): Innerhalb von neun Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung haben andere die Möglichkeit, Einspruch gegen das Patent einzulegen. Der Einspruch muss schriftlich erklärt und begründet werden und kann nur darauf gestützt werden, dass einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliegt. Im (kostenpflichtigen) Einspruchsverfahren wird das Patent abermals auf den Prüfstand gestellt. Gegebenenfalls bleibt es aufrechterhalten oder es wird (teilweise) widerrufen (§ 61 Abs. 1 PatG). Je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt, kann der Patentinhaber oder der Einsprechende Beschwerde einlegen, womit die Angelegenheit beim Bundespatentgericht landet.

[image: check.gif] Nichtigkeitsklage (§ 81 PatG): Mit Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist droht zwar von der Seite aus kein Ungemach mehr. Allerdings kann das Patent noch immer von Dritten mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen werden. Darüber entscheidet ebenfalls das Bundespatentgericht.


Was bei Patentverletzungen gilt

Im Patentrecht spielen tatsächliche oder vermeintliche Patentverletzungen eine wichtige Rolle. Aber wann ist ein Patent verletzt und welche Rechtsfolgen sind daran geknüpft?

Vorliegen einer Patentverletzung

Eine Patentverletzung kann unmittelbar oder mittelbar erfolgen:


[image: check.gif] Unmittelbare Patentverletzung (§ 9 PatG): Wie Sie wissen, hat ein Patent die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Er hat damit ein Ausschließlichkeitsrecht (§ 9 PatG). Eine unmittelbare Patentverletzung liegt daher vor, wenn jemand gegen die in § 9 Nr. 1 bis 3 PatG festgelegten Verbote verstößt. Danach sind einem Dritten ohne Zustimmung des Patentinhabers bestimmte Dinge untersagt. Er darf kein


• Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herstellen, anbieten, in Verkehr bringen oder gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einführen oder besitzen;

• Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anwenden oder zur Anwendung anbieten;

• durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestelltes Erzeugnis anbieten, in Verkehr bringen oder gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einführen oder besitzen.

[image: check.gif] Mittelbare Patentverletzung (§ 10 PatG): Sie bezieht sich auf bestimmte Vorbereitungshandlungen. Ein Patent hat nämlich eine weitere Wirkung: So dürfen Dritten ohne Zustimmung des Patentinhabers auch nicht bestimmte Mittel zur Verwendung der Erfindung anbieten oder liefern.



[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn jemand anders das patentierte Verfahren der SchneeWittChen GmbH nutzt, liegt eine unmittelbare Patentverletzung vor. Werden Mittel angeboten oder geliefert, die zur Patentverletzung gedacht sind, liegt eine mittelbare Patentverletzung vor.



Ansprüche bei einer Patentverletzung

Die rechtlichen Grundlagen zur Patentverletzung finden Sie natürlich im Patentgesetz. Folgende Ansprüche bestehen:


[image: check.gif] Unterlassung (§ 139 Abs. 1 PatG): Wer eine patentierte Erfindung unzulässigerweise benutzt, kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

[image: check.gif] Schadensersatz (§ 139 Abs. 2 PatG): Erfolgt die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig, besteht gegebenenfalls ein Anspruch auf Schadensersatz. Die Schadensberechnung kann sich an verschiedenen Punkten orientieren: am entgangenen Gewinn, am tatsächlichen Gewinn oder an einer etwaigen Lizenzgebühr.

[image: check.gif] Weitere Ansprüche: Ergänzend gibt es noch ein paar weitere Ansprüche:


• Vernichtung (§ 140a PatG) von patentverletzenden Erzeugnissen und Vorrichtungen

• Auskunft (§ 140b PatG) über die Herkunft und den Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse

• Vorlage und Besichtigung (§ 140c PatG) einer Sache, wenn dies zur Begründung von Ansprüchen erforderlich ist

• Vorlage (§ 140d PatG) von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen oder einen geeigneten Zugang zu den entsprechenden Unterlagen

• Öffentliche Bekanntmachung (§ 140e PatG) eines Urteils in einem Patentverletzungsverfahren, sofern ein berechtigtes Interesse besteht



Patentrecht und Wirtschaftsstrafrecht

Das Patentrecht kennt einige strafrechtliche Sanktionen (§ 142 PatG). Eine vorsätzliche Patentverletzung kann unter Umständen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden (Abs. 1). Handelt der Täter gewerbsmäßig, beträgt die Strafandrohung bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe (Abs. 2). Bereits der Versuch ist strafbar (Abs. 3).



Sie sehen: Es gibt wahrlich ein ganzes Bündel an Ansprüchen. Im Rechtsverkehr dreht sich im Zusammenhang mit Patenten aber keineswegs immer alles um Patentverletzungen.

Welche Optionen ein Patent bietet

Dass Patente einen Schutz für bestimmte Formen von Innovationen, nämlich Erfindungen, bieten und vor unberechtigter Nachahmung bewahren, ist nur eine Seite der Medaille. Gerade wirtschaftsrechtlich nicht uninteressant ist eine andere Seite: Patente bieten manche Optionen zur Verwertung.


[image: check.gif] Patent als Kaufgegenstand: Patentinhaber können patentierte Erzeugnisse und Verfahren selbst verwerten, sie können das Schutzrecht aber ebenso gut verkaufen. Dabei handelt es sich um einen Rechtskauf (§ 453 BGB). Danach finden die Vorschriften über den Kauf von Sachen auf den Kauf von Rechten Anwendung (siehe zum Kauf Kapitel 7). Bei Rechtsmängeln stehen dem Käufer die Gewährleistungsrechte zu (§§ 453 Abs. 1, 437 ff. BGB, siehe speziell dazu Kapitel 8).

[image: check.gif] Patent als Lizenzgegenstand: Patentinhaber können ein Patent lizenzieren und auf diese Weise verwerten. Einen eigenen gesetzlich normierten Typ des Lizenzvertrags gibt es nicht, er kann aber der Vertragsfreiheit des BGB entsprechend geschlossen werden (zum Lizenzvertrag siehe Kapitel 7). Bei einem Lizenzvertrag wird einem Dritten die Nutzung des Patents gegen Zahlung einer Lizenzgebühr überlassen. Lizenzen sind flexibel, zumal sie sich beschränken lassen (etwa in räumlicher, zeitlicher oder inhaltlicher Hinsicht). Es gibt die


• einfache Lizenz. Der Lizenznehmer erhält zwar ein Benutzungsrecht, der Lizenzgeber bleibt selbst aber zur weiteren Verwertung und Lizenzierung berechtigt.

• ausschließliche Lizenz. Der Lizenznehmer erhält so etwas wie ein Exklusivrecht.



[image: Icon_Warnung.jpg]Wurde ein geschützter Gegenstand erstmals rechtmäßig in einem Land in Verkehr gebracht, dann ist das Schutzrecht mit Blick auf weitergehende Rechte quasi verbraucht. In diesem Fall hat ein Patentinhaber keine Rechte mehr gegenüber weiterer Erwerber eines patentierten Gegenstands. Letztere können diese nach Belieben gebrauchen und darüber frei verfügen (gesetzlich nicht geregelter Erschöpfungsgrundsatz).




Das Arbeitnehmererfinderrecht

Es kommt gar nicht so selten vor, dass Erfindungen im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses entstehen. Dann greifen gegebenenfalls die Regelungen des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (kurz: ArbnErfG). Diesem Gesetz unterliegen die Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten und im öffentlichen Dienst sowie von Beamten und Soldaten (§ 1 ArbnErfG). Erfindungen im Sinne des Gesetzes sind nur Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind (§ 2 ArbnErfG). Um technische Verbesserungsvorschläge handelt es sich bei Vorschlägen für sonstige technische Neuerungen, die nicht patent- oder gebrauchsmusterfähig sind (§ 3 ArbnErfG). Handelt es sich um eine Diensterfindung (§ 4 ArbnErfG), so besteht eine Meldepflicht (§ 5 ArbnErfG). Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen (§ 6 ArbnErfG). In diesem Fall steht dem Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber ein Anspruch auf angemessene Vergütung zu (§ 9 ArbnErfG). Handelt es sich um eine freie Erfindung (§ 4 Abs. 3 ArbnErfG), unterliegt sie ebenfalls gewissen Beschränkungen (Meldepflicht gemäß § 18 ArbnErfG, Anbietungspflicht gemäß § 19 ArbnErfG).



Schnell umgesetzt: Das Gebrauchsmusterrecht

Es kann recht aufwendig und vergleichsweise langwierig sein, ein Patent zu erhalten. Eine einfachere Möglichkeit gibt Ihnen das Gebrauchsmuster als der »kleine Bruder« des Patents. Hier stellen sich ganz ähnliche Fragen wie beim Patent:


[image: check.gif] Wofür bekommt man ein Gebrauchsmuster?

[image: check.gif] Wie bekommt man ein Gebrauchsmuster?

[image: check.gif] Welche Rechte hat man durch ein Gebrauchsmuster?

[image: check.gif] Wie verliert man ein Gebrauchsmuster wieder?

[image: check.gif] Was gilt bei Gebrauchsmusterverletzungen?

[image: check.gif] Welche Optionen bietet ein Gebrauchsmuster?


Das Gebrauchsmuster steht dem Patentrecht nahe. Die rechtlichen Grundlagen finden Sie allerdings nicht im Patentgesetz. Einschlägig ist vielmehr ein eigenes Gesetz, das Gebrauchsmustergesetz (kurz: GebrMG), sowie ergänzend die Gebrauchsmusterverordnung (kurz: GebrMV).


[image: Icon_Hand.jpg]Im Unterschied zum Patentrecht gibt es kein europäisches Gebrauchsmuster (wenngleich es in anderen Ländern durchaus so etwas wie ein Gebrauchsmuster gibt).



Wofür Sie ein Gebrauchsmuster bekommen

Ein Gebrauchsmuster können Sie – wie ein Patent – für eine technische Erfindung erhalten. Solche können also sowohl als Patent als auch als Gebrauchsmuster geschützt werden. Näheres verrät Ihnen § 1 GebrMG: Als Gebrauchsmuster werden Erfindungen geschützt, die


[image: check.gif] neu sind,

[image: check.gif] auf einem erfinderischen Schritt beruhen und

[image: check.gif] gewerblich anwendbar sind.



[image: Icon_Hand.jpg]Statt »auf erfinderischer Tätigkeit« wie beim Patent reicht ein »erfinderischer Schritt«. Die Hürde ist nicht ganz so hoch.



Ähnlich wie beim Patent sind allerdings gewisse Dinge vom Gebrauchsmusterschutz ausgenommen. Das sind nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 GebrMG:


[image: check.gif] Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;

[image: check.gif] ästhetische Formschöpfungen;

[image: check.gif] Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;

[image: check.gif] die Wiedergabe von Informationen;

[image: check.gif] biotechnologische Erfindungen (§ 1 Abs. 2 des Patentgesetzes).


Aber Obacht! Die Ausnahmen greifen wieder nur, wenn für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten »als solche« Schutz begehrt wird (§ 1 Abs. 3 GebrMG).

Als Gebrauchsmuster werden nach § 2 GebrMG zudem nicht geschützt:


[image: check.gif] Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Verwertung der Erfindung durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist;

[image: check.gif] Pflanzensorten oder Tierarten;

[image: check.gif] Verfahren.



[image: Icon_beispiel.jpg]Gebrauchsmuster für (Herstellungs- oder Arbeits-)Verfahren, vergleichbar einem Verfahrenspatent, gibt es also nicht. Die SchneeWittChen GmbH könnte für ein Verfahren, Büroklammern mit einem Duft zu versehen, also kein Gebrauchsmuster erhalten. Ebenso wenig sind andere Verfahren (unter anderem mit biologischem, chemischem oder technischem Bezug) gebrauchsmusterschutzfähig. Durchaus als Gebrauchsmuster anmelden kann man chemische Stoffe oder Medikamente.



Wie Sie ein Gebrauchsmuster erhalten

Das Verfahren zum Erhalt eines Gebrauchsmusters ähnelt ein bisschen dem zum Erhalt eines Patents, weshalb es beim knappen Überblick bleibt. Zuständig ist wiederum das DPMA.


[image: check.gif] Recherche (§ 7 Abs. 1 GebrMG): Es ist sinnvoll, zunächst eine Recherche durchzuführen, um den einschlägigen Stand der Technik zu ermitteln. Nach § 7 Abs. 1 GebrMG ermittelt das Patentamt auf Antrag den Stand der Technik, der für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstands der Gebrauchsmusteranmeldung oder des Gebrauchsmusters in Betracht zu ziehen ist (Recherche). Der Recherchebericht bietet in der Praxis eine Grundlage, um die Chancen für das angedachte Gebrauchsmuster einschätzen zu können.

[image: check.gif] Anmeldung (§ 4 GebrMG): Wie bei einem Patent meldet man ein Gebrauchsmuster beim Patentamt an. Wegen des Prioritätsprinzips ist der Anmeldetag bedeutsam (§ 4a Abs. 1 GebrMG). Nähere Details zur Anmeldung selbst können Sie der Gebrauchsmusterverordnung entnehmen (§§ 2 ff. GebrMV). Die Anmeldung kann man entweder selbst vornehmen oder man zieht (patent-)anwaltliche Unterstützung hinzu, zudem muss man eine Anmeldegebühr entrichten. Die Anmeldung, für die es natürlich der guten Ordnung wegen ein bestimmtes Formular gibt, muss nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 GebrMG Folgendes enthalten:


• den Namen des Anmelders;

• einen Antrag auf Eintragung des Gebrauchsmusters, in dem der Gegenstand des Gebrauchsmusters kurz und genau bezeichnet ist;

• einen oder mehrere Schutzansprüche, in denen angegeben ist, was als schutzfähig unter Schutz gestellt werden soll;

• eine Beschreibung des Gegenstands des Gebrauchsmusters;

• die Zeichnungen, auf die sich die Schutzansprüche oder die Beschreibung beziehen.


[image: Icon_Hand.jpg]Auch hier wird durch die Schutzansprüche festgelegt, was der Gebrauchsmusterschutz konkret umfassen soll; sie bilden also das Herz einer jeden Anmeldung.



[image: check.gif] Prüfungsverfahren: Anders als bei einem Patent erfolgt keine detaillierte Prüfung des Gegenstands der Anmeldung auf Neuheit, erfinderischen Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit. Es wird lediglich geschaut, ob die Anmeldung den Anforderungen der §§ 4, 4a, 4b GebrMG entspricht, also ob die Anmeldung vollständig und der Gegenstand grundsätzlich schutzfähig ist.

[image: check.gif] Eintragung (§ 8 Abs. 1 GebrMG): Entspricht die Anmeldung den Anforderungen, verfügt das Patentamt die Eintragung in das Register für Gebrauchsmuster.


Ein Gebrauchsmuster ist unkomplizierter und zügiger zu bekommen als ein Patent (was den Anmelder freuen wird, da es zu geringeren Kosten führt). In aller Regel kann man nach einigen Wochen oder wenigen Monaten ein solches Schutzrecht erhalten.

Welche Rechte Sie durch ein Gebrauchsmuster haben

Die Eintragung eines Gebrauchsmusters bewirkt, dass allein der Inhaber befugt ist, den Gegenstand des Gebrauchsmusters zu benutzen (§ 11 Abs. 1 Satz 1 GebrMG). Anders als bei einem Patent beträgt die Schutzdauer zunächst drei Jahre; sie kann auf bis zu zehn Jahre verlängert werden, wofür dann eine Aufrechterhaltungsgebühr fällig wird (§ 23 GebrMG).

Wie Sie ein Gebrauchsmuster wieder verlieren

Weil die Prüfung beim Gebrauchsmuster nicht so intensiv erfolgt wie beim Patent und die Punkte Neuheit, erfinderischer Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit zunächst ungeprüft bleiben, besteht ein Risiko, das Gebrauchsmuster wieder zu verlieren. Das vergleichsweise einfache Erteilungsverfahren kann also zu einem Bumerang werden.

Ist jemand mit der Gebrauchsmustererteilung nicht einverstanden, weil er annimmt, dass dadurch die eigenen Rechte eingeschränkt werden, kann er einen Antrag stellen, das Gebrauchsmuster wieder zu löschen. Das Gebrauchsmusterrecht sieht einen an das DPMA gerichteten gebührenpflichtigen und zu begründenden Löschungsantrag vor (siehe § 15 Abs. 1 GebrMG). Der kann selbst nach einigen Jahren noch gestellt werden.


[image: Icon_Warnung.jpg]Im Gebrauchsmusterrecht gibt es – anders als im Patentrecht – also kein fristgebundenes Einspruchsverfahren.



Ein Löschungsantrag will gut überlegt sein und sollte nicht ins Blaue erfolgen, zumal ein Kostenrisiko droht: Die unterlegene Partei muss nämlich der Gegenseite entstandene Kosten ersetzen. Der Schutzrechtsinhaber kann der Löschung widersprechen (§ 17 GebrMG), insbesondere wenn er annimmt, dass das Schutzrecht rechtsbeständig ist. Dann erfolgt eine eingehendere Prüfung im Rahmen eines Löschungsverfahrens. Erst jetzt wird genauer unter die Lupe genommen, ob die zugrunde liegende Erfindung wirklich neu ist und ob sie auf einem erfinderischen Schritt beruht. Hat der Antrag Erfolg (zum Beispiel weil es am erfinderischen Schritt, an Neuheit fehlt), verliert der Schutzrechtsinhaber sein Gebrauchsmuster rückwirkend. Am Ende steht ein Beschluss des DPMA, gegen den gegebenenfalls Beschwerde (§ 18 GebrMG) eingelegt werden kann.


[image: Icon_Hand.jpg]Ein Löschungsverfahren ist die Bewährungsprobe für ein angegriffenes Gebrauchsmuster.



Was bei Gebrauchsmusterverletzungen gilt

Auch bei einem Gebrauchsmuster sind etwaige Verletzungen des Schutzrechts möglich.

Vorliegen einer Gebrauchsmusterverletzung

Eine Gebrauchsmusterverletzung kann unmittelbar oder mittelbar erfolgen:


[image: check.gif] Unmittelbare Gebrauchsmusterverletzung (§ 11 Abs. 1 GebrMG): Ein Gebrauchsmuster berechtigt allein den Rechtsinhaber, den Gegenstand des Gebrauchsmusters zu benutzen (§ 11 Abs. 1 Satz 1 GebrMG); es handelt sich also um ein Ausschließlichkeitsrecht. Eine unmittelbare Gebrauchsmusterverletzung liegt damit vor, wenn Dritte ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers ein Erzeugnis, das Gegenstand des Gebrauchsmusters ist, herstellen, anbieten, in Verkehr bringen oder gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einführen oder besitzen (§ 11 Abs. 1 Satz 2 GebrMG).

[image: check.gif] Mittelbare Gebrauchsmusterverletzung (§ 11 Abs. 2 PatG): Sie bezieht sich wieder auf Vorbereitungshandlungen: Dritten ist es verboten, unbefugt Mittel, die sich auf ein wesentliches Element des Gegenstands des Gebrauchsmusters beziehen, zu dessen Benutzung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern.


Beachten Sie aber die Ausnahmen nach § 11 Abs. 2, Satz 2, § 12 GebrMG.

Ansprüche bei einer Gebrauchsmusterverletzung

Ansprüche im Zusammenhang mit einer Gebrauchsmusterverletzung sind:


[image: check.gif] Unterlassung (§ 24 Abs. 1 GebrMG): Wer ein Gebrauchsmuster unzulässigerweise benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht schon dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

[image: check.gif] Schadensersatz (§ 24 Abs. 2 GebrMG): Erfolgt die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig, kommt ein Schadensersatzanspruch in Betracht. Bei der Berechnung des Schadensersatzes gibt es – wie beim Patent – mehrere Möglichkeiten, angefangen vom tatsächlichen Gewinn bis hin zur Lizenzanalogie.

[image: check.gif] Vernichtung und Rückruf (§ 24a GebrMG): Dieser Anspruch bezieht sich auf die Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen Erzeugnisse, die Gegenstand des Gebrauchsmusters sind, sowie bestimmte Vorrichtungen zur Herstellung dieser Erzeugnisse. Gegebenenfalls sind ein Rückruf der Erzeugnisse und deren Entfernen aus den Vertriebswegen möglich.

[image: check.gif] Auskunft (§ 24b GebrMG): In Betracht kommt zudem ein Anspruch auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse.



Gebrauchsmusterrecht und Wirtschaftsstrafrecht

Ähnlich wie im Patentrecht ist eine Schutzrechtsverletzung strafbar, wenn sie vorsätzlich erfolgt (§ 25 GebrMG). Je nach Umstand ist eine Freiheitsstrafe von drei bis fünf Jahren vorgesehen beziehungsweise eine Geldstrafe. Bereits der Versuch ist strafbar. Verfolgt wird die Tat aber gegebenenfalls nur auf Antrag, wobei der Inhaber des verletzten Gebrauchsmusters (oder ein ausschließlicher Lizenznehmer) antragsberechtigt sind.



Welche Optionen ein Gebrauchsmuster bietet

Auch das Gebrauchsmuster kann Gegenstand von vertraglichen Absprachen sein (Kauf, Lizenzierung). Insofern gelten die Ausführungen zum Patent entsprechend.

Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Sie haben nun ein erstes Kapitel zum Recht des geistigen Eigentums abgeschlossen. Es dient nicht zuletzt dazu, Wettbewerbsvorteile in rechtlicher Hinsicht abzusichern. Dabei haben Sie erfahren, dass man bei Immaterialgüterrechten zwischen gewerblichen Schutzrechten und Urheberrecht unterscheiden kann. Wichtige technische gewerbliche Schutzrechte sind das Patent und das Gebrauchsmuster, die für Erfindungen erteilt werden, und zwar im Gegenzug für die Offenlegung der Erfindung. Zwar haben beide mit den Erfindungen grundsätzlich denselben Schutzgegenstand, sie werden allerdings in einem unterschiedlich umfangreichen Prüfverfahren vergeben: Während die Erfindung bei einem Patent vergleichsweise umfangreich auf Herz und Nieren geprüft wird, fällt eine solche Prüfung beim Gebrauchsmuster eher knapp aus. Dementsprechend größer ist bei Letzterem das Risiko, im Rahmen des Löschungsverfahrens dieses Schutzrecht wieder zu verlieren, vor allem dann, wenn keine ausführliche Recherche im Vorfeld erfolgte. Aber auch ein Patent ist nicht unbedingt für die Schutzdauer bestandskräftig: Ein Einspruch oder ein Nichtigkeitsverfahren kann dieses Schutzrecht zu Fall bringen. Unterschiede bestehen ferner hinsichtlich der Schutzdauer, die beim Patent 20 Jahre und beim Gebrauchsmuster bis zu zehn Jahre beträgt. Rechtlich bedeutsam ist in beiden Fällen der Umgang mit Schutzrechtsverletzungen. Hier bestehen diverse Ansprüche, vor allem auf Unterlassung und Schadensersatz; sie werden durch weitere Ansprüche flankiert. Wirtschaftsrechtlich ebenso bedeutsam ist, dass beide Schutzrechte Gegenstand von Verwertungen sein können: Man kann sie verkaufen oder lizenzieren. Ob all das bei den anderen Schutzrechten, wie dem Marken-, Design- und Urheberrecht, ebenfalls möglich ist, erfahren Sie im nächsten Kapitel.
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	Das Marken-, Design- und Urheberrecht

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Eckpunkte des Markenrechts kennen

	[image: arrow] Kernbereiche des Designrechts erfassen

	[image: arrow] Grundzüge des Urheberrechts beherrschen



Mit diesem Kapitel zum Marken-, Design- und Urheberrecht können Sie quasi nahtlos am vorausgegangenen Kapitel anknüpfen. Sofern Sie sich dort bereits in das geistige Eigentum eingearbeitet und dem Patent- sowie dem Gebrauchsmuster genauer auf den Zahn gefühlt haben, wird Ihnen dieses Kapitel keine weiteren Schwierigkeiten bereiten. Den Auftakt macht das Markenrecht, gefolgt vom Designrecht als zwei weiteren Schwergewichten des gewerblichen Rechtsschutzes. Zu guter Letzt gibt es noch etwas zum Urheberrecht – jedenfalls soweit es aus wirtschaftsrechtlicher Sicht von Interesse ist. Danach werden Sie sich dann in diesen beiden Rechtsbereichen ebenfalls gut zurechtfinden können. Setzen Sie dazu einfach die Fallstudie aus dem letzten Kapitel fort:


[image: Icon_beispiel.jpg]Liu, Katja und Sebastian sind auf den Geschmack gekommen, was den Schutz kreativer Leistungen betrifft. Da sie ihren Büroklammern zudem eine andere Gestalt verpasst haben, Katja obendrein ein Logo erstellt hat und auch der Slogan »Bleib duftend verbunden!« in den Mittelpunkt rückt, überlegen sie, ob und wie sich dabei Schutzrechte nutzen lassen.



Sehen Sie zunächst, welche Möglichkeiten das Markenrecht bietet.

Unverwechselbar: Das Markenrecht

»Na, du bist vielleicht ’ne Marke« – bestimmt kennen Sie diese Redensart, wenn man etwas Besonderes an einer Person zum Ausdruck bringen möchte. Aus dem Wirtschaftsleben sind Marken ebenfalls nicht wegzudenken. Starke Marken können wertvoll sein, die Identität eines Unternehmens prägen und eine wichtige Rolle in der Kommunikation mit den Zielgruppen spielen (Stichwort: Werbung). Machen Sie einmal den Selbsttest: Verbinden Sie mit der Farbe Lila eine bestimmte Schokolade? Tatsächlich ist Lila eine (Farb-)Marke eines bekannten Süßwarenherstellers. Schon das zeigt, die Begriffe »Marke« und »Marketing« stehen sich nicht ganz grundlos nahe. Rechtlich geschützt werden Marken durch ein eigenes Gesetz, das Markengesetz (kurz: MarkenG). Es wird ergänzt durch die Markenverordnung (kurz: MarkenV).


[image: Icon_Hand.jpg]Ein Markenschutz kann europaweit in Anspruch genommen werden, und zwar als Unionsmarke (bis 2016: Gemeinschaftsmarke) auf Grundlage der Markenrechtsverordnung; zuständig ist dafür das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) im spanischen Alicante (bis 2016 hieß es Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, HBMA). Wer einen internationalen Schutz erhalten möchte, kann den Schutz seiner nationalen Marke als Basismarke auf Antrag international ausdehnen. Grundlage dafür sind das Madrider Markenabkommen (MMA) und das Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA). Zuständig ist die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) mit Sitz in Genf (Schweiz).




Schutz geschäftlicher Bezeichnungen und geografischer Herkunftsangaben

Das MarkenG gilt übrigens nicht nur für Marken: Geschützt werden zugleich geschäftliche Bezeichnungen (§ 1 Nr. 2 MarkenG). Darunter fallen unter anderem Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma (siehe dazu Kapitel 12) oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Ebenso sind sogenannte Werktitel (zum Beispiel Titel von Büchern, Filmen, Software etc.) geschäftliche Bezeichnungen. Zudem sind geografische Herkunftsangaben geschützt (§ 1 Nr. 3 MarkenG), was gerade für Lebensmittel und Agrarprodukte relevant sein kann. Denken Sie daran, wenn Sie demnächst womöglich eine »Thüringer Rostbratwurst« oder »Spreewälder Gurken« genießen. Auf solche geschäftlichen Bezeichnungen oder geografischen Herkunftsangaben können Sie das Markenrecht ebenfalls anwenden; gegebenenfalls müssen Sie ein paar Besonderheiten berücksichtigen, die sich dann aber dem MarkenG selbst entnehmen lassen.



Ein Markenschutz ist wie bei anderen Schutzrechten deshalb interessant, weil der Inhaber damit wiederum ein Ausschließlichkeitsrecht erhält und die Marke für die geschützten Waren und Dienstleistungen nutzen kann (§ 14 Abs. 1 MarkenG).

Erschließen Sie sich das Markenrecht erneut ausgehend von folgenden Fragen:


[image: check.gif] Wofür bekommt man eine Marke?

[image: check.gif] Wie bekommt man eine Marke?

[image: check.gif] Welche Rechte hat man durch eine Marke?

[image: check.gif] Wie verliert man eine Marke?

[image: check.gif] Was gilt bei Markenverletzungen?

[image: check.gif] Welche Optionen bietet eine Marke?


Wofür Sie eine Marke bekommen

Marken dienen dazu, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Das können Sie § 3 Abs. 1 MarkenG entnehmen. Sie dienen damit der Kennzeichnung, weshalb man beim Markenrecht gelegentlich von Kennzeichnungsrecht spricht.

Was sich markenrechtlich schützen lässt, können Sie ebenfalls § 3 Abs. 1 MarkenG entnehmen. Das sind »alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen«. Typischerweise unterscheidet man:


[image: check.gif] Wortmarke: Sie besteht aus ganzen Wörtern, einzelnen Buchstaben, Zahlen oder sonstigen Schriftzeichen (siehe dazu § 7 MarkenV). Wortmarken gibt es branchenübergreifend: BMW (Bayerische Motoren Werke) oder Milka (übrigens ein Kürzel von »Milch« und »Kakao«). Selbst ganze Werbeslogans fallen hierunter.

[image: check.gif] Bildmarke: Sie haben keine Wortbestandteile und bestehen aus Bildern, Bildelementen oder Abbildungen (siehe dazu § 8 MarkenV). Bildmarken können sogar fremde Schriftzeichen aus anderen Sprachen darstellen (Chinesisch, Japanisch). Ihnen sicher bekannte Bildmarken haben einen stilisierten Apfel zum Gegenstand (Apple) oder ein springendes Raubtier (Puma).

[image: check.gif] Dreidimensionale Marke: Hierbei handelt es sich um eine gegenständliche Marke, die dreidimensional gestaltet ist (siehe dazu § 9 MarkenV). Als dreidimensionale Marken geschützt sind beispielsweise ein bekannter Textmarker (»Stabilo Boss«) oder Süßigkeiten (zum Beispiel »Bounty«-Schokoriegel), denken Sie an die typische Form!

[image: check.gif] Kennfadenmarke: Das sind auf Produkten (zum Beispiel Kabeln, Drähten, Schläuchen) angebrachte oder eingewobene farbige Streifen oder Fäden (siehe dazu § 10 MarkenV).

[image: check.gif] Hörmarke: Hier kommt die Akustik ins Spiel: Denken Sie an Geräusche, Klänge, Melodien, einzelne Töne oder ganze Tonfolgen (siehe dazu § 11 MarkenV). Eine bekannte Hörmarke ist etwa der Jingle der Telekom.

[image: check.gif] Sonstige Markenformen: Darüber hinaus gibt es Marken, die keiner der vorgenannten Kategorien zugeordnet werden können (siehe dazu § 12 MarkenV), beispielsweise Farb-, Tast- oder Geruchsmarken.



[image: Icon_beispiel.jpg]Die SchneeWittChen GmbH könnte sich um einen markenrechtlichen Schutz ihres Namens bemühen, sofern da nicht bereits etwas geschützt ist. Tatsächlich musste sich nämlich das Bundespatentgericht einmal damit befassen, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen »Schneewittchen« und »Dornröschen« besteht (es ging um alkoholische Getränke). Markenrechtlich geschützt werden kann auch der Slogan »Bleib duftend verbunden!« oder das von Katja selbst gestaltete Logo.




[image: Icon_Hand.jpg]Möglich sind zudem Kombinationen einzelner Merkmale, etwa als Wort-Bild-Marke, also bestehend aus Wörtern, Buchstaben etc. verbunden mit grafischen Gestaltungen. Speziell Wort-, Bild- und Kombinationsmarken finden sich häufig.



Eine eigene Bedeutung hat eine Kollektivmarke nach § 97 MarkenG. So können Verbandsunternehmen für gleiche Waren beziehungsweise Dienstleistungen einen Markenschutz in den Formen des § 3 MarkenG erlangen (zum Beispiel bestimmte Gütezeichen oder »Lübecker Marzipan« etc.). Inhaber solcher Kollektivmarken können jedoch nur rechtsfähige Verbände sein (§ 98 MarkenG). Man spricht insofern deshalb zugleich von Fachverbandszeichen.


Internet-Domain als Marke?

Markenrechtlich geschützt werden können selbst Internet-Domains, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, vor allem unterscheidungskräftig sind. Einzelnen Elementen kommt dabei keine individualisierende Kraft zu (etwa Länderkennungen wie ».de«, ».uk«, Top-Level-Kürzel wie ».com«, ».biz«, ».net« oder ».org« etc. oder andere technische Erfordernisse wie »www«, »http://«). Maßgeblich ist stets die Beurteilung der Unterscheidungskraft (die man zum Beispiel »hotel.de« übrigens abgesprochen hatte). Unabhängig von einer markenrechtlichen Bewertung ist die Registrierung einer Domain (zum Beispiel über die DENIC eG, eine eingetragene Genossenschaft, die die Top-Level-Domain ».de« betreibt und betreut. 



Wie Sie eine Marke erhalten

Markenschutz kann man nach § 4 MarkenG auf dreierlei Weise erhalten, und zwar durch die


[image: check.gif] Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt geführte Register.

[image: check.gif] Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.

[image: check.gif] notorische Bekanntheit im Sinne des Artikels 6bis (der heißt wirklich so!) der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft).


Markenschutz durch Eintragung

Sie kennen die Eintragung sicher noch von den beiden vorausgegangenen Schutzrechten (Patent, Gebrauchsmuster). Einen Markenschutz kann man ebenfalls durch eine Eintragung erhalten, und zwar in das Markenregister (§ 4 Nr. 1 MarkenG, Registermarke). Diese Markenform ist zugleich die bedeutsamste. Nachfolgend finden Sie eine knappe Übersicht zum Eintragungsverfahren gemäß §§ 32 ff. MarkenG. Zuständig ist wieder das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), das einen Bestand von fast 800.000 nationalen Marken pflegt.


[image: check.gif] Recherche: Es empfiehlt sich, vorab eine (Marken-)Recherche durchzuführen, um das Risiko zu minimieren, durch die angedachte Marke bereits bestehende Rechte Dritter zu verletzen. Die Recherche in der elektronischen Datenbank des DPMA ist über das Internet kostenlos möglich und auch für jedermann leicht machbar.

[image: check.gif] Anmeldung: Zunächst müssen Sie die Marke anmelden und dafür eine Anmeldegebühr entrichten. Die Anmeldung kann auf klassischem Wege in Papierform oder aber elektronisch erfolgen. Wichtig ist, dass die Anmeldung die erforderlichen Angaben enthält. Angeben müssen Sie:



• Anmelder: Das kann eine natürliche oder eine juristische Person sowie eine rechtsfähige Personengesellschaft sein (§ 7 MarkenG, siehe dazu Kapitel 3); gegebenenfalls sind weitere Details nach der Markenverordnung zu beachten.

• Marke: Das hängt von der jeweiligen Art der Marke ab. Hinweise gibt ebenfalls die Markenverordnung.

• Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen: Da Marken darauf angelegt sind, die Waren und Dienstleistungen von Unternehmen zu unterscheiden, müssen Sie noch klarstellen, für welche bestimmten Waren und Dienstleistungen der Markenschutz gelten soll; danach bestimmt sich der Umfang des markenrechtlichen Schutzes. Sämtliche Waren und Dienstleistungen sind dazu entsprechend einer (internationalen) Markenklassifikation (Nizza-Klassifikation) in insgesamt 45 Klassen aufgeteilt. (Nur nebenbei: Selbst »Juristische Dienstleistungen« finden sich dort (Klasse 45).) In der Anmeldegebühr sind die Auswahl von drei Waren- oder Dienstleistungsklassen inbegriffen. Jede weitere Klasse kostet extra.

[image: check.gif] Prüfung: Zunächst erfolgt eine formelle Prüfung: Ist die Anmeldung in Ordnung? Liegen insbesondere alle erforderlichen Angaben vor? Anschließend wird geprüft, ob womöglich absolute Schutzhindernisse einer Markeneintragung entgegenstehen (§ 8 MarkenG). Das kann unter anderem der Fall sein, wenn sich die Marke grafisch nicht darstellen lässt, wenn sie keine Unterscheidungskraft besitzt, ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die allgemein üblich sind, oder die Gefahr der Irreführung (Täuschung) besteht. Das ist jeweils von Fall zu Fall zu prüfen. Je einzigartiger und fantasievoller Ihre Marke ist, desto besser stehen die Chancen.

[image: check.gif] Eintragung: Verläuft die Prüfung erfolgreich, so wird die Marke in das Markenregister eingetragen und die Eintragung im Markenblatt veröffentlicht (§ 41 MarkenG).


Ein Eintragungsverfahren nimmt nur wenige Monate in Anspruch und ist nach Angaben des DPMA meist nach drei bis vier Monaten beendet. Bei Rückfragen durch das DPMA kann sich das aber erheblich in die Länge ziehen! Deswegen ist eine korrekte Anmeldung wichtig!


[image: Icon_Warnung.jpg]Was im Eintragungsverfahren keine Rolle spielt, sind relative Schutzhindernisse, also eine Kollision mit entgegenstehenden Schutzrechten Dritter durch bereits eingetragene Marken (§ 9 MarkenG). Das DPMA prüft ja nicht das Vorliegen bestehender ähnlicher oder sogar identischer Marken. Das kann gegebenenfalls in einem sich anschließenden Widerspruchsverfahren eine Rolle spielen.



Markenschutz durch Benutzung

Markenschutz kann man noch durch Benutzung erhalten (§ 4 Nr. 2 MarkenG). Dazu muss die Marke bei den einschlägigen Personengruppen (Abnehmern) eine gewisse Relevanz (Verkehrsgeltung) erworben haben.


[image: Icon_Hand.jpg]Die Marke muss derart intensiv benutzt worden sein, dass die beteiligten Verkehrskreise (Personengruppen) die mit der Marke versehenen Waren oder Dienstleistungen ganz klar einem bestimmten Unternehmen zuordnen.




[image: Icon_beispiel.jpg]Könnte dem Begriff »LanaSan« Markenschutz durch Benutzung zukommen, wenn es sich dabei um Hundefutter handelt? Jedenfalls dann, wenn die relevante Zielgruppe (Hundehalter) diesen Begriff in nennenswertem Umfang mit dem Produkt und dessen Herkunft verknüpft und so eine entsprechende Verkehrsgeltung vorliegt. In der Praxis würde das durch ein Expertengutachten zu klären sein.



Markenschutz durch Bekanntheit

Schließlich gibt es einen Markenschutz bei notorischer Bekanntheit (§ 4 Nr. 3 MarkenG). Allerdings ist diese Kategorie nicht so bedeutsam, da Markenschutz zumeist aufgrund der Benutzung erfüllt sein wird. Die Bekanntheit muss lediglich etwas höher liegen.


[image: Icon_beispiel.jpg]Notorische Bekanntheit haben sicher Coca-Cola oder Rolls-Royce (unabhängig von sonstigen Markenrechten).




® und TM – verpflichtend oder überflüssig?

Sicher ist Ihnen das auf Produkten oft angebrachte ® Zeichen (für englisch Registered Trademark) schon einmal über den Weg gelaufen. Wenn hierzulande eine Marke eingetragen wurde, kann ein neben der Marke angebrachtes ®- beziehungsweise (R)-Symbol durchaus als Hinweis auf die Eintragung beim Markenamt verwendet werden. Verpflichtend ist das keineswegs. Aber wer weiß, vielleicht schreckt es ja potenzielle Nachahmer ab (wenn die das Zeichen selbst nicht kurzerhand gleich mit nachahmen). Etwas verzwickter ist es mit dem nicht weniger bekannten hochgestellten TM-Kürzel (für englisch Trademark), das in den USA verbreitet ist und sich auf bisher bloß angemeldete Marken bezieht. Man kann es zwar hierzulande verwenden. Will man auf der sicheren Seite sein, allerdings besser erst nach Eintragung der Marke. Nicht jedem Kunden sind die markenrechtlichen Finessen bekannt, weshalb bei Verwendung die Gefahr einer wettbewerbsrechtlichen Irreführung, die unlauter sein kann (siehe zum Wettbewerbsrecht Kapitel 20), besteht. Die Gerichte haben sich dazu in der Vergangenheit unterschiedlich positioniert.



Welche Rechte Sie durch eine Marke haben

Der Markeninhaber hat das alleinige ausschließliche Recht, die Marke für die geschützten Waren und Dienstleistungen zu benutzen (§ 14 Abs. 2 MarkenG). Bei einer eingetragenen Marke beträgt die Schutzdauer zehn Jahre und ist unbegrenzt für jeweils weitere zehn Jahre verlängerbar (sofern die Verlängerungsgebühr gezahlt wird). Das können Sie in § 47 MarkenG nachlesen.


[image: Icon_Warnung.jpg]Beachten Sie, dass das Geltendmachen von Rechten nach einem erstmaligen rechtmäßigen Inverkehrbringen verbraucht sein kann (Erschöpfungsgrundsatz, § 24 MarkenG).



Wie Sie eine Marke wieder verlieren

Da seitens des DPMA nicht geprüft wird, ob relative Schutzhindernisse in Form kollidierender Markenrechte bestehen, kann es durchaus sein, dass die Marke nach der Veröffentlichung angegriffen wird. Man kann eine Marke aber nicht nur deshalb verlieren.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Die Überwachung eigener Marken ist in der Praxis gang und gäbe und mittlerweile selbst ein Geschäftsfeld entsprechender Dienstleister.



Denken Sie insofern insbesondere an folgende Möglichkeiten:


[image: check.gif] Widerspruch (§§ 42 ff. MarkenG): Dritte können der Eintragung innerhalb von drei Monaten widersprechen. Gestützt wird ein solcher gebührenpflichtiger Einwand zum Beispiel darauf, dass bereits vorher ein Markenrecht für eine angemeldete oder eingetragene Marke bestand (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Ist das Widerspruchsverfahren erfolgreich, ist die eigene Marke dahin und wird gelöscht.

[image: check.gif] Verzicht (§ 48 MarkenG): Markeninhaber können auf ihre Marke für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen verzichten.

[image: check.gif] Verfall (§ 49 MarkenG): Eine Marke kann verfallen und infolgedessen gelöscht werden, wenn sie nach der Eintragung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden ist.

[image: check.gif] Nichtigkeit (§§ 50 ff. MarkenG): Eine Marke kann im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens gelöscht werden, weil zum Beispiel absolute oder relative Schutzhindernisse bestehen.



[image: Icon_gluehlampe.jpg]Wer eine eingetragene Marke besitzt, sollte sie also benutzen, will er nicht ihren Verlust riskieren.




[image: Icon_Warnung.jpg]Wer eine Marke hat (egal auf welcher Grundlage), sollte zudem auf der Hut sein, dass sie nicht zu einem allgemeinen Gattungsbegriff verkommt, da der Markenschutz ansonsten wieder entfallen kann (die Unterscheidungsfunktion ist ja dann nicht mehr gewährleistet). Bekannte Markeninhaber sind hier besonders gefordert und überwachen ihre Rechte in der Praxis mit Argusaugen. Hätten Sie beispielsweise gedacht, dass »Föhn« als Synonym für einen Haartrockner aus einer Wortmarke (Foen beziehungsweise Fön) entstand? Ähnlich verhält es sich mit »Tempo« (Taschentuch), »Tesafilm« (Klebeband) und vielen anderen Marken.



Was bei Markenverletzungen gilt

Auch bei einer Marke sind etwaige Schutzrechtsverletzungen möglich (und stehen in der Praxis nicht selten im Mittelpunkt).

Vorliegen einer Markenverletzung

Eine Markenverletzung kann nach § 14 MarkenG unmittelbar oder mittelbar stattfinden. Dazu müssen als allgemeine Voraussetzungen ein Handeln »im geschäftlichen Verkehr« vorliegen (rein private oder wissenschaftliche Handlungen bleiben damit außen vor), die Zustimmung des Markeninhabers fehlen und eine markenmäßige Benutzung des konkreten Zeichens erfolgt sein. Darüber hinaus muss einer der konkret aufgeführten Verletzungstatbestände vorliegen:


[image: check.gif] Unmittelbare Markenverletzung (§ 14 Abs. 2, 3 MarkenG): Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 MarkenG gewährt dem Inhaber der Marke ja ein ausschließliches Recht (§ 14 Abs. 1 MarkenG). Eine unmittelbare Verletzung liegt daher nach § 14 Abs. 2 MarkenG unter anderem vor bei


• Verstoß gegen Identitätsschutz (Nr. 1);

• Verstoß gegen Verwechslungsschutz (Nr. 2);

• Verstoß gegen Bekanntheitsschutz (Nr. 3).

[image: check.gif] Mittelbare Markenverletzung (§ 14 Abs. 4 MarkenG): Hierunter fallen Verletzungshandlungen, die diverse Vorbereitungshandlungen betreffen.



[image: Icon_Warnung.jpg]§ 14 MarkenG ist gewissermaßen das Herz des Markenrechts. Die unterschiedlichen Fallkonstellationen decken in der Praxis ein so breites Spektrum ab, dass nur im Einzelfall entschieden werden kann.



Ansprüche bei einer Markenverletzung

Liegt ein Verstoß gegen § 14 MarkenG vor, so stehen dem Markeninhaber gegenüber demjenigen, der das Zeichen in verletzender Weise verwendet, verschiedene Abwehransprüche zu:


[image: check.gif] Unterlassung (§ 14 Abs. 5 MarkenG)

[image: check.gif] Schadensersatz (§ 14 Abs. 6 MarkenG)

[image: check.gif] Weitere Ansprüche: Ebenso wie bei den anderen Schutzrechten bestehen zusätzliche Ansprüche bezogen auf Vernichtung und Rückruf (§ 18 MarkenG), Auskunft (§ 19 MarkenG), Vorlage und Besichtigung (§§ 19a, 19b MarkenG) und Urteilsbekanntmachung (§ 19c MarkenG).


Welche Optionen eine Marke bietet

Sie sehen, Marken können ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen: Kunden bieten sie Orientierung, was auf Unternehmensseite zur Kundenbindung beiträgt und Gelegenheiten schafft, sich von der Konkurrenz abzuheben. Wirtschaftsrechtlich interessant ist eine Marke deshalb, weil Marken Gegenstand des Rechtsverkehrs sein können: Sie lassen sich veräußern (Rechtskauf, § 453 BGB) und Dritten können Nutzungsrechte in Form ausschließlicher oder nicht ausschließlicher (einfacher) Lizenzen einräumt werden (§ 30 MarkenG).

Und damit können Sie das Markenrecht hinter sich lassen und zum nächsten Schutzrecht übergehen.

Gestalterisch: Das Designrecht

Geregelt ist das Designrecht im Designgesetz (kurz: DesignG) sowie ergänzend in der Designverordnung (DesignV). Das DesignG hat Anfang des Jahres 2014 das ehemalige Geschmacksmustergesetz (kurz: GeschmMG) abgelöst; Letzteres bestand immerhin seit dem Jahr 1876 und war damit hierzulande das älteste gewerbliche Schutzrecht.


Europäischer und internationaler Schutz

Aufgrund des Territorialitätsprinzips gelten Designs zunächst nur national. Wer über die Landesgrenzen hinaus einen Schutz erhalten will, dem stehen folgende Möglichkeiten offen:


[image: check.gif] ein für alle europäischen Mitgliedsstaaten geltendes eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster (zuständig ist wie bei der Marke das EUIPO in Alicante),

[image: check.gif] ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster mit eingeschränktem Schutz,

[image: check.gif] ein internationaler Schutz nach dem Haagener Musterabkommen durch Eintrag in ein internationales Register; der gilt zwar nicht weltweit, aber doch in vielen Staaten (zuständig ist wie bei der Marke die WIPO in Genf).




Aus dem etwas sperrigen Begriff »Geschmacksmuster« ist inzwischen also das Design geworden. Sie können sich dieses Rechtsgebiet wieder anhand der Ihnen schon bekannten Fragen erschließen:


[image: check.gif] Wofür bekommt man ein Design?

[image: check.gif] Wie bekommt man ein Design?

[image: check.gif] Welche Rechte hat man durch ein Design?

[image: check.gif] Wie verliert man ein Design wieder?

[image: check.gif] Was gilt bei Designverletzungen?

[image: check.gif] Welche Optionen bietet ein Design?


Wofür Sie ein Design bekommen

Das Designgesetz selbst definiert gleich in § 1 Nr. 1 DesignG, was ein Design ist, nämlich


»die zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt.«



[image: Icon_beispiel.jpg]Die SchneeWittChen GmbH könnte ihr Logo als zweidimensionales Design schützen lassen. Ebenso denkbar wäre die neu gestaltete Büroklammer selbst als dreidimensionales Design.




[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der Praxis gibt es Designschutz für diverse Produkte unterschiedlichster Branchen (angefangen von der Automobilbranche über Haushaltswaren bis hin zur Kleidung und anderem mehr). Das Designrecht ist überaus vielfältig einsetzbar – gerade bei allerlei Gebrauchsgegenständen.



Ein Designschutz setzt nach § 2 Abs. 1 DesignG voraus, dass ein Design neu ist und Eigenart aufweist.


[image: check.gif] Neuheit (§ 2 Abs. 2 DesignG): Ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden ist. Als identisch gelten Designs, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden. Anmelder sollten noch die Neuheitsschonfrist im Hinterkopf behalten (§ 6 DesignG). Wer ein Design entwirft, kann nämlich bis zu einem Jahr nachdem das Design erstmals veröffentlicht wurde noch einen Schutz beantragen. Dann steht eine eigene Offenbarung der Neuheit also keineswegs entgegen. Mit dieser Regelung wird bezweckt, einen etwaigen Erfolg am Markt abzuschätzen.

[image: check.gif] Eigenart (2 Abs. 3 DesignG): Um die zu bestimmen, wird auf den Gesamteindruck abgestellt. Einem Design kommt eine Eigenart zu, wenn sich der Gesamteindruck von dem unterscheidet, den ein bereits veröffentlichtes Design aufweist. Die Anforderungen können übrigens je nach Bereich ganz unterschiedlich ausfallen: In Bereichen, in denen es bereits viele Designs gibt, können schon kleine Nuancen »eigenartig« sein, sodass die Anforderungen entsprechend geringer ausfallen. Vollkommen unerheblich ist, ob die Erscheinungsform irgendwie nützlich oder ansprechend ausfällt.



[image: Icon_Hand.jpg]Wie auch bei anderen Schutzrechten kann manches von vornherein vom Designschutz ausgeschlossen sein. Näheres dazu finden Sie in § 3 DesignG.



Wie Sie ein Design erhalten

Ein eingetragenes Design erhalten Sie nach einem bestimmten Verfahren, für das die Designstelle des DPMA am Standort Jena zuständig ist. Eine Registrierung funktioniert wie folgt:


[image: check.gif] Recherche: Vorab empfiehlt sich wiederum eine Recherche: Was gibt es bereits? Droht eine Verletzung älterer Rechte? Die Recherche ist wieder wichtig, da beim Design ebenfalls keine Überprüfung auf ähnliche oder schon existente Designs durch das DPMA erfolgt.

[image: check.gif] Anmeldung (§ 11 DesignG): Der Zeitpunkt der Anmeldung ist wichtig für den Zeitrang, um sich Rechte und Ansprüche aus dem Schutzrecht zu sichern (»Wer zuerst kommt, mahlt zuerst«). Damit alles seine Ordnung hat, muss die Anmeldung (in Papierform oder online) bestimmten Anforderungen genügen und nach Abs. 2 insbesondere Folgendes enthalten:


• einen Antrag auf Eintragung (Nr. 1);

• Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen (Nr. 2) – Anmelder können natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften sein;

• eine zur Bekanntmachung geeignete Wiedergabe des Designs.


Mit 60 Euro (Onlineanmeldung) beziehungsweise 70 Euro (Papieranmeldung) ist eine Designanmeldung vergleichsweise günstig (inklusive der Hinterlegung von bis zu zehn unterschiedlichen Darstellungen des Designs).

[image: check.gif] Prüfverfahren: Die Designstelle des DPMA prüft das Vorliegen der formellen Anmeldevoraussetzungen und das Bestehen etwaiger Eintragungshindernisse (§ 18 DesignG).


[image: Icon_Warnung.jpg]Nicht geprüft wird, ob das angemeldete Design tatsächlich die erforderlichen Schutzvoraussetzungen erfüllt, also neu ist und Eigenart aufweist. Das kann Gegenstand eines späteren Nichtigkeitsverfahrens oder Verletzungsverfahrens sein.




[image: check.gif] Eintragung und Bekanntmachung: Das Design wird sodann in das Designregister eingetragen (§ 19 DesignG). Parallel dazu erfolgt die Bekanntmachung im Designblatt (§ 20 DesignG). Die Bekanntmachung kann bis zu 30 Monate aufgeschoben werden (§ 21 DesignG). Sinnvoll kann das sein, um entsprechende Vermarktungsstrategien zu entwerfen oder aber um die Aufnahme und den wirtschaftlichen Erfolg des Produkts zu beobachten.


Ein eingetragenes Design ist innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten (das DPMA gibt eine Dauer von drei bis vier Monaten an) vergleichsweise kurzfristig zu bekommen.


Welche Rechte Sie durch ein Design haben

Nach § 38 Abs. 1 DesignG gewährt ein eingetragenes Design dem Rechtsinhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Eine Benutzung schließt insbesondere Folgendes ein: Die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr, den Gebrauch eines Erzeugnisses, in das das eingetragene Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, und den Besitz eines solchen Erzeugnisses zu den genannten Zwecken.

In bestimmten Ausnahmefällen können nach § 40 DesignG keine Rechte aus einem eingetragenen Design geltend gemacht werden, zum Beispiel bei Handlungen, die im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken vorgenommen werden (Nr. 1).

Die Schutzdauer eines eingetragenen Designs beträgt übrigens zunächst fünf Jahre. Der Schutz lässt sich bis auf maximal 25 Jahre erweitern (§§ 27 f. DesignG).


Wie Sie ein Design wieder verlieren

Weil bei einem Design keine Prüfung der Schutzvoraussetzungen erfolgt, sondern lediglich das Vorliegen der formellen Voraussetzungen und etwaiger Eintragungshindernisse, besteht das Risiko, ein Design wieder zu verlieren. Ein Design wird wieder gelöscht, wenn es nichtig ist. Ob das der Fall ist, wird in einem Nichtigkeitsverfahren (§§ 33 ff. DesignG) vor dem DPMA geprüft. Dabei geht es um das Bestehen etwaiger absoluter oder relativer Schutzhindernisse.

[image: check.gif] Absolute Schutzhindernisse (§ 33 Abs. 1 DesignG) sind eine fehlende Designfähigkeit (Nr. 1), mangelnde Neuheit und Eigenart (Nr. 2), Ausschluss vom Designschutz (Nr. 3).

[image: check.gif] Relative Schutzhindernisse (§ 33 Abs. 2 DesignG) sind entgegenstehende Urheberrechte (Nr. 1), sogenannte prioritätsältere eingetragene Designs (Nr. 2) oder prioritätsältere Zeichen mit Unterscheidungskraft (Nr. 3).


Stellt jemand einen (gebührenpflichtigen und zu begründenden) Antrag auf Nichtigkeit, erfolgt also erst dann eine intensivere Prüfung. Im Falle der Nichtigkeit wird das eingetragene Design wieder gelöscht mit der Folge, dass die Schutzwirkungen wieder entfallen – und zwar rückwirkend. Wer das nicht hinnehmen will, kann gegen den Beschluss Beschwerde beim Bundespatentgericht einlegen.

Was bei Designverletzungen gilt

Wie bei anderen Schutzrechten ist eine Verletzung des Designrechts ebenfalls möglich.

Vorliegen einer Designverletzung

Der Rechtsinhaber hat nach § 38 Abs. 1 DesignG das ausschließliche Recht, das Design zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu verwenden. Wenn jemand dagegen verstößt, spricht man von einer Designverletzung:


[image: check.gif] Unmittelbare Designverletzung: Eine unmittelbare Designverletzung liegt vor, wenn jemand entgegen § 38 DesignG ein Design verletzt (zum Beispiel Produkte unter Verwendung des geschützten Designs herstellt und veräußert).

[image: check.gif] Mittelbare Designverletzung: Eine mittelbare Designverletzung liegt bei etwaigen Vorbereitungshandlungen vor.


Ansprüche bei einer Designverletzung

Im Falle von Designverletzungen bestehen wiederum diverse Ansprüche und Rechte. Ansprüche sind:


[image: check.gif] Beseitigung und Unterlassung (§ 42 Abs. 2 DesignG): Der Rechtsinhaber oder Berechtigte, etwa ein Lizenznehmer (Verletzter), kann von dem, der entgegen § 38 Absatz 1 Satz 1 DesignG ein eingetragenes Design benutzt (Verletzer), verlangen, dass er damit aufhört. Gegebenenfalls besteht ein Anspruch auf Unterlassung selbst dann, wenn die Verletzung erstmals droht.

[image: check.gif] Schadensersatz (§ 42 Abs. 2 DesignG): Wenn der Verletzer vorsätzlich oder fahrlässig handelt, ist er zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Die Bemessung des Schadensersatzes kann verschiedentlich erfolgen: Sie kann sich am erzielten Gewinn orientieren oder an einer etwaigen Lizenzgebühr.

[image: check.gif] Weitere Ansprüche: Schließlich besteht ein ganzes Bündel weiterer Ansprüche:


• Vernichtung (§ 43 Abs. 1 DesignG)

• Rückruf (§ 43 Abs. 2 DesignG)

• Überlassung (§ 42 Abs. 3 DesignG)

• Entschädigung (§ 45 DesignG)

• Auskunft (§ 46 DesignG)

• Vorlage und Besichtigung (§ 46a DesignG)

• Urteilsbekanntmachung (§ 47 DesignG)



[image: Icon_Warnung.jpg]Auch im Designrecht gilt der so genannte Erschöpfungsgrundsatz, wodurch Rechte verbraucht sein können (§ 48 DesignG).




Designrecht und Wirtschaftsstrafrecht

Auch im Designrecht ergeben sich Berührungspunkte zum Wirtschaftsstrafrecht. Einschlägig ist § 51 DesignG. Strafbar ist es unter anderem, entgegen § 38 Absatz 1 Satz 1 ein eingetragenes Design zu benutzen, obwohl der Rechtsinhaber nicht zugestimmt hat. Das kann mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden (Abs. 1). Bei Gewerbsmäßigkeit beträgt die Strafe sogar Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre oder Geldstrafe (Abs. 2). Schon der Versuch ist strafbar (Abs. 3). Gegebenenfalls wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält (Abs. 4).



Welche Optionen ein Design bietet

Ein Design kann Gegenstand einer Rechtsübertragung sein (Rechtskauf, § 453 BGB). Daneben eröffnen Lizenzen Möglichkeiten für Vertriebswege. Dazu gibt es in § 31 DesignG eigens eine Regelung: So kann der Rechtsinhaber Lizenzen für das gesamte Gebiet oder einen Teil des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland erteilen. Eine Lizenz kann ausschließlich oder nicht ausschließlich sein (Abs. 1). Einzelheiten des Rechtsverhältnisses zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer (sowie gegebenenfalls weiterer Beteiligter) können Sie den Absätzen 2 bis 5 in § 31 DesignG entnehmen.

Und damit können Sie nun das Designrecht ebenfalls hinter sich lassen. Bleibt noch ein letztes Schutzrecht: das Urheberrecht.

Einfallsreich: Das Urheberrecht

Das Urheberrecht ist ebenfalls Teil des geistigen Eigentums. Es steht traditionell aber neben den gewerblichen Schutzrechten. Bereits das lässt erahnen, dass es inhaltlich etwas anders ausgestaltet ist.

Das Urheberrecht gilt keineswegs nur für Kunstschaffende. Gerade für die am Wirtschaftsleben Beteiligten ist es aus unterschiedlichen Gründen bedeutsam. Für das Urheberrecht gilt ein eigenes Gesetz, das Urhebergesetz (UrhG).


[image: Icon_Hand.jpg]International wird das Urheberrecht durch diverse Abkommen geregelt, etwa die sogenannte Revidierte Berner Übereinkunft oder das TRIPS-Abkommen. Sicher ist Ihnen auch schon das Copyrightsymbol © aufgefallen. Früher war es in den USA einmal bedeutsam. Hierzulande hat es ohnehin nur symbolischen Charakter (sieht man vielleicht einmal von einer etwaigen abschreckenden und damit vorbeugenden Funktion ab, die ein solches Zeichen haben kann). Das Urheberrecht entsteht nämlich – wie Sie noch sehen werden – automatisch, ohne dass es irgendeiner Art von Eintragung bedarf.



In jüngster Vergangenheit hat das Urheberrecht – wie die anderen Schutzrechte – enorm an Bedeutung gewonnen. Eine Diskussion um Rechtsfragen im Internet ist beispielsweise heute ohne urheberrechtliche Aspekte kaum mehr denkbar.


[image: Icon_beispiel.jpg]Nichts anderes gilt für die Rechtspraxis. Wer als Unternehmer die eigene Internetpräsenz mit fremden Bildern »aufhübschen« möchte, sieht sich ebenso mit urheberrechtlichen Fragen konfrontiert wie jemand, der (privat oder als Mitarbeiter) die neuesten Hits, Filme oder geschützte Software (illegal) herunterlädt. Ebenso kann sich das unbedachte »Posten« geschützter Inhalte über Social-Media-Kanäle urheberrechtlich auswirken. Der Vielfalt möglicher Fallkonstellationen sind kaum Grenzen gesetzt.



Sie können sich das Urheberrecht ein letztes Mal anhand folgender Fragen erschließen:


[image: check.gif] Wofür bekommt man ein Urheberrecht?

[image: check.gif] Wie erhält man ein Urheberrecht?

[image: check.gif] Welche Rechte hat man durch ein Urheberrecht?

[image: check.gif] Wie verliert man ein Urheberrecht wieder?

[image: check.gif] Was gilt bei Urheberrechtsverletzungen?

[image: check.gif] Welche Optionen bietet ein Urheberrecht?


Wofür Sie ein Urheberrecht bekommen

Wen und was schützt das Urheberrecht? Geschützt sind die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst; sie genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe des Urhebergesetzes (§ 1 UrhG). Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere (nach § 2 UrhG):


[image: check.gif] Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;

[image: check.gif] Werke der Musik;

[image: check.gif] pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;

[image: check.gif] Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke;

[image: check.gif] Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden;

[image: check.gif] Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden;

[image: check.gif] Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen.


Voraussetzung ist, dass es sich um persönliche geistige Schöpfungen handelt (Abs. 2).

Ein Großteil des Vorgenannten kann man dem künstlerischen oder (geistes-)wissenschaftlichen Bereich zurechnen. Das ist mit einer der Gründe, weshalb das Urheberrecht zwar zum geistigen Eigentum, nicht aber zum gewerblichen Rechtsschutz zählt. Dennoch basieren heute ganze Geschäftsbereiche auf urheberrechtlich geschützten Leistungen.


[image: Icon_Hand.jpg]Nicht geschützt sind bloße Ideen, die jemand im Kopf hat (»Die Gedanken sind frei«). Erforderlich ist vielmehr stets, dass sich eine Idee in einem konkreten Werk widerspiegelt.



Explizit nicht geschützt sind amtliche Werke (§ 5 UrhG). Für bestimmte Werkarten müssen ergänzende Sonderregelungen beachtet werden (etwa für Computerprogramme die §§ 69a ff. UrhG). Außerdem regelt das Urhebergesetz die dem Urheberrecht nahestehenden »verwandten Schutzrechte« (Leistungsschutzrechte), für die ebenfalls eigens Vorschriften zu beachten sind (ab § 70 UrhG); sie bleiben hier allerdings ausgeklammert.


[image: Icon_beispiel.jpg]Das Logo der SchneeWittChen GmbH wäre bei einer entsprechenden Schöpfungshöhe urheberrechtlich geschützt. Wenn Sebastian als Seminarleiter tätig ist, sind die von ihm erstellten Seminarunterlagen ebenfalls urheberrechtlich geschützt.



Wie ein Urheberrecht entsteht

Falls Sie nach der Lektüre des vorausgegangenen Kapitels oder der vorausgegangenen Abschnitte dieses Kapitels nun erwarten, auch der urheberrechtliche Schutz setze irgendeine Art von Neuheit oder gar Registrierung voraus – keineswegs! Das Urheberrecht an einem Werk entsteht einfach mit der Schöpfung. Punkt.

Einzige Voraussetzung: Es muss sich um eine persönliche geistige Leistung handeln, die ein gewisses Maß an Gestaltungshöhe (Schöpfungshöhe) aufweist (§ 2 Abs. 1 UrhG). Nicht geschützt werden Belanglosigkeiten. Schöpfungen an der Grenze der Gestaltungshöhe (sogenannte »kleine Münze«) sind nach deutschem Recht durchaus schutzfähig. Die Abgrenzung ist nicht immer einfach. Es gilt: Je origineller, desto schöpferischer.


[image: Icon_Hand.jpg]Beim Urheberecht ist, anders als bei den gewerblichen Schutzrechten, kein bestimmtes formelles Verfahren einzuhalten, um einen Schutz zu erhalten. Das macht es einfacher.



Sind mehrere an einem Werk beteiligt und lassen sich die jeweiligen Anteile nicht gesondert verwerten, so sind sie Miturheber des Werkes (§ 8 UrhG).


[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der Praxis kann sich eine notarielle Hinterlegung des Werkes empfehlen. Weil es keine Registrierung gibt, hat man dadurch im Fall der Fälle – sollte es zum Streit über die Urheberschaft kommen – ein Beweismittel in der Hand.



Welche Rechte Sie durch ein Urheberrecht haben

Wie jedes Schutzrecht gewährt das Urheberrecht dem (oder den) Schöpfern eines Werkes als (Mit-)Urheber(n) bestimmte Rechte. Dazu finden Sie zunächst eine ganz allgemeine Regelung in § 11 UrhG: Danach schützt das Urheberrecht den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes. Zugleich dient es der Sicherung einer angemessenen Vergütung für die Nutzung des Werkes. Beides wird maßgeblich durch zwei Kategorien von Rechten konkretisiert, und zwar durch


[image: check.gif] das Urheberpersönlichkeitsrecht und

[image: check.gif] die Verwertungsrechte.


Das Urheberpersönlichkeitsrecht

Viel stärker als bei den anderen Schutzrechten ist das vom Urheber geschaffene Werk mit seiner Persönlichkeit verbunden. Daher sieht das Urhebergesetz in den §§ 12 ff. UrhG unter dem Stichwort Urheberpersönlichkeitsrecht diverse Bestimmungen vor. Das sind:


[image: check.gif] Veröffentlichungsrecht (§ 12 UrhG): Der Urheber kann bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist (Abs. 1).

[image: check.gif] Anerkennung der Urheberschaft (§ 13 UrhG): Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Er kann bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist. Daraus ergibt sich das Recht zur Verwendung von Pseudonymen.

[image: check.gif] Entstellung des Werkes (§ 14 UrhG): Der Urheber hat das Recht, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines Werkes zu verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden.


Die Verwertungsrechte

Neben dem Urheberpersönlichkeitsrecht sind dem Urheber eines Werkes diverse vermögensrechtliche Verwertungsrechte zugeordnet. Sie lassen sich verschiedenen Kategorien zuordnen.


[image: check.gif] Das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten (§ 15 Abs. 1 UrhG):


• Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG)

• Verbreitungsrecht (§ 17 UrhG)

• Ausstellungsrecht (§ 18 UrhG)

[image: check.gif] Das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe, § 15 Abs. 2 UrhG):


• Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19 UrhG)

• Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a UrhG)

• Senderecht (§ 20 UrhG)

• Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21 UrhG)

• Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung (§ 22 UrhG)

[image: check.gif] Das Recht, dass Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes nur mit Einwilligung des Urhebers veröffentlicht oder verwertet werden (§ 23 UrhG):

Handelt es sich um eine Verfilmung des Werkes, um die Ausführung von Plänen und Entwürfen eines Werkes der bildenden Künste, um den Nachbau eines Werkes der Baukunst oder um die Bearbeitung oder Umgestaltung eines Datenbankwerkes, so bedarf bereits das Herstellen der Bearbeitung oder Umgestaltung der Einwilligung des Urhebers.


Eine Ausnahme von einer zustimmungspflichtigen Bearbeitung bietet die »freie Benutzung« eines Werkes nach § 24 UrhG: Ein selbstständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, darf ohne nämliche Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden. Dazu muss das neu geschaffene Werk jedoch einen gewissen Abstand (Individualität) gegenüber dem älteren Werk aufweisen; Letztere dient also nur zur Anregung. Keine freie Benutzung ist die Benutzung eines Musikwerkes, bei der eine Melodie erkennbar dem Werk entnommen und einem neuen Werk zugrunde gelegt wird (§ 24 Abs. 2 UrhG).


[image: Icon_beispiel.jpg]Der Fotograf Pascal Picpues entdeckt in der Werbeanzeige eines Baumarkts die Abbildung eines Mannes, der auf einem Schornstein sitzt. Er meint es ähnele einem seiner in einem eigenen Bildband erschienenen Porträts. Hier werden die Gerichte bei einem Vergleich auf wesentliche und prägende Übereinstimmungen achten. Je nachdem kann es sich um eine Bearbeitung (§ 23 UrhG) oder – bei entsprechendem Abstand – um eine freie Benutzung (§ 24 UrhG) handeln.




[image: Icon_Hand.jpg]Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (§ 64 UrhG).



Wie Sie ein Urheberrecht wieder verlieren

Gar nicht. Denn da es kein förmliches Eintragungsverfahren gibt, entfällt ein förmliches Verfahren, wenn es darum geht, ein solches Recht wieder zu verlieren, etwa durch Widerspruch oder Einspruch. Das macht wieder manches einfacher.


Urheberrecht im Arbeitsverhältnis

Eine Schnittstelle gibt es zum Arbeitsrecht, da sich hier die Frage stellt: Wem »gehören« eigentlich die schöpferischen Leistungen kreativer Mitarbeiter? Immerhin werden hierzulande tagtäglich unzählige urheberrechtlich geschützte Werke von Beschäftigten hervorgebracht. Rechtlich können dazu einerseits arbeitsvertragliche Regelungen etwas vorsehen. Andererseits finden Sie explizit eine Regelung in § 43 UrhG: Danach sind die Vorschriften zu den Nutzungsrechten (dazu gleich mehr) auch anzuwenden, wenn der Urheber das Werk in Erfüllung seiner Verpflichtungen aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffen hat. Der Arbeitgeber erhält damit regelmäßig das Recht, die Arbeitsergebnisse zu nutzen.



Was bei Urheberrechtsverletzungen gilt

Ein Urheberrecht kann selbstverständlich verletzt werden, was angesichts der Bandbreite der verschiedenen Rechte (Urheberpersönlichkeitsrecht, Verwertungsrechte) nicht weiter verwundert.

Vorliegen einer Urheberrechtsverletzung

Eine Urheberrechtsverletzung liegt immer dann vor, wenn in eines der Urheberpersönlichkeits- oder Verwertungsrechte eingegriffen wurde.

Ansprüche bei einer Urheberrechtsverletzung

Ansprüche und Rechte bei Urheberrechtsverletzungen finden Sie in den §§ 97 ff. UrhG. Sie beziehen sich insbesondere auf:


[image: check.gif] Unterlassung (§ 97 Abs. 1 UrhG): Nach § 97a UrhG soll der Verletzte den Verletzer vor einer Unterlassungsklage abmahnen und ihm Gelegenheit geben, den Streit beizulegen, und zwar durch Abgabe einer Unterlassungsverpflichtung.

[image: check.gif] Schadensersatz (§ 97 Abs. 2 UrhG): Bei schuldhafter Verletzung ist der Schaden zu ersetzen.

[image: check.gif] Weitere Ansprüche: Anspruch auf Vernichtung (§ 98 Abs. 1 UrhG), Rückruf (§ 98 Abs. 2 UrhG) und Überlassung (§ 98 Abs. 3 UrhG).



[image: Icon_Hand.jpg]Wirtschaftsrechtlich von Interesse ist § 99 UrhG. Diese Regelung bezieht sich ausdrücklich auf die Haftung des Inhabers eines Unternehmens: Sofern ein Arbeitnehmer oder Beauftragter ein Urheberrecht widerrechtlich verletzt hat, kann der Verletzte die Ansprüche aus §§ 97 Abs. 1, 98 UrhG sogar gegen den Inhaber des Unternehmens geltend machen. Der haftet demnach selbst dann, wenn ihn kein Verschulden (Vorsatz, Fahrlässigkeit) trifft! Auf einem anderen Blatt steht in diesem Zusammenhang häufig ein gesondertes Problem, das unter dem Stichwort der sekundären Darlegungslast (§ 138 Abs. 2 ZPO) diskutiert wird: Kann der Inhaber konkret darlegen, welcher Mitarbeiter die Verletzung begangen hat, ist er aus dem Schneider. Diese Regelung der ZPO gilt übrigens ebenso in anderen Zusammenhängen, etwa beim privaten Filesharing. So waren Eltern wegen der Nutzung einer Musiktauschbörse verurteilt worden; sie hatten sich nicht dazu erklären wollen, welches ihrer volljährigen Kinder die Urheberrechtsverletzung tatsächlich begangen hatte. Apropos: Bei öffentlichen WLAN-Hotspots ist die sogenannte Störerhaftung 2016 entfallen.




Urheberrecht und Wirtschaftsstrafrecht

Einige strafrechtliche Bestimmungen können Sie im Urhebergesetz ebenfalls finden, und zwar in den §§ 106 ff. UrhG. Wer beispielsweise in anderen als in den gesetzlich zugelassenen Fällen ein Werk vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (§ 106 UrhG). Strafbar ist zudem das unzulässige Anbringen von Urheberbezeichnungen (§ 107 UrhG). Bei gewerbsmäßiger Verletzung drohen sogar noch höhere Strafen (§ 108a UrhG).



Erfolgt eine Urheberrechtsverletzung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses, droht womöglich eine fristlose Kündigung (siehe dazu Kapitel 16).

Welche Optionen ein Urheberrecht bietet

Wahrscheinlich wird es Sie nicht verwundern, dass das Urheberrecht viele Möglichkeiten eröffnet. Die Verwertungsrechte, die im Mittelpunkt des Urheberrechts stehen, erlauben es dem Urheber, sein Werk ganz so, wie er es will, zu verwerten. Er kann aber auch anderen Personen Rechte einräumen. Das Urhebergesetz selbst sieht das vor: So kann der Urheber einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden (§ 31 Abs. 1 UrhG). Möglich ist ein


[image: check.gif] einfaches Nutzungsrecht (§ 31 Abs. 2 UrhG). Es berechtigt den Inhaber, das Werk auf die erlaubte Art zu nutzen, ohne dass eine Nutzung durch andere ausgeschlossen ist. Hier darf der Nutzungsberechtigte das Werk also neben anderen Berechtigten nutzen.

[image: check.gif] ausschließliches Nutzungsrecht (§ 31 Abs. 2 UrhG). Es berechtigt den Inhaber, das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und Nutzungsrechte einzuräumen. Hier darf der Nutzungsberechtigte das Werk also allein und damit exklusiv nutzen. Die Nutzung durch den Urheber kann allerdings vorbehalten bleiben.



[image: Icon_Hand.jpg]Nutzungsrechte lassen sich also übertragen, was die wirtschaftliche Verwertung eines Werkes ermöglicht. Nicht übertragbar ist dagegen das eigentliche Urheber(persönlichkeits)recht; es ist aber vererblich (§§ 28 ff. UrhG).



Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Sie haben mit diesem zweiten Kapitel rund um das geistige Eigentum drei weitere Formen von Schutzrechten kennengelernt.

Das Markenrecht zielt drauf ab, Waren und Produkte eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Wichtig ist vor allem die registrierte Marke. Sie gibt dem Markeninhaber ein Ausschließlichkeitsrecht. Die mit einer Marke verbundenen Rechte können allerdings insbesondere im Falle eines Widerspruchs entfallen, was zur Löschung der Marke führt. Im Übrigen stehen dem Markeninhaber diverse Rechte zu, die verletzt werden und zu Unterlassungs- und Schadensersatzpflichten führen können. Die Schutzdauer einer Marke kann auf unbestimmte Zeit verlängert werden.

Ganz ähnlich verhält es sich mit einem weiteren Schutzrecht, dem Design. Es ist noch einfacher zu erhalten und bietet ebenfalls ein Ausschließlichkeitsrecht, das bei Verletzung zu Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen führt. Das Designrecht bietet einen maximal 25-jährigen Schutz.

Das dritte Schutzrecht, das Urheberrecht, unterscheidet sich dagegen von den gewerblichen Schutzrechten. Zum einen ist es stärker mit der Persönlichkeit des Urhebers verknüpft und begründet insofern ein Urheberpersönlichkeitsrecht. Zum anderen entsteht es bereits durch den bloßen Schöpfungsakt, ohne dass es auf eine formelle Registrierung oder Hinterlegung ankommt. Bei der Verletzung des Urheberrechts drohen als Konsequenzen Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche. Das Urheberrecht bietet einen Schutz für 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.

Zwei weitere Rechtsbereiche, die ebenfalls häufig im Zusammenhang mit dem gewerblichen Rechtsschutz und dem Urheberrecht thematisiert werden, betreffen das Wettbewerbs- und das Kartellrecht. Darum geht es im nächsten Kapitel.



	
		
	20

	Das Wettbewerbs- und Kartellrecht

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Grundzüge des Wettbewerbsrechts kennen

	[image: arrow] Überblick zum Kartellrecht erhalten

	[image: arrow] Ausgewählte Einzelfragen beantworten



Die Akteure des Wirtschaftslebens stehen oftmals in einem hart umkämpften Markt und damit im Wettbewerb zueinander. Kunden wird das freuen, belebt doch Konkurrenz bekanntlich das Geschäft. Allerdings ist der Kuchen, den es zu verteilen gibt, nicht unendlich groß. Da liegt womöglich die Versuchung nahe, sich auf die eine oder andere Weise einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Nicht alles ist per se illegitim, vorausgesetzt, man schlägt nicht über die Strenge. Denn dann kann der Schuss leicht nach hinten losgehen. Aber was ist eigentlich noch zulässig und was verboten? An welchen Maßstäben ist das eine beziehungsweise das andere zu messen? Und vor allem: Was droht bei etwaigen Verstößen? Fragen über Fragen, auf die das Wettbewerbsrecht Antworten gibt.


[image: Icon_Hand.jpg]Das Wettbewerbsrecht betrifft unter anderem die Unternehmenskommunikation mit den relevanten Zielgruppen, zum Beispiel über Marketing und Werbung. Gerade im E-Commerce sind Wettbewerbsverstöße weit verbreitet. Wer zum Beispiel als Shopbetreiber nicht ins Fettnäpfchen treten will, tut gut daran, diesem Rechtsgebiet Aufmerksamkeit zu schenken.



Der Terminus »Wettbewerbsrecht« wird oft als Oberbegriff verwendet. Schaut man näher hin, gibt es zwei Teilbereiche:


[image: check.gif] Wettbewerbsrecht: Es legt so etwas wie Spielregeln für das unternehmerische Verhalten im Markt fest und stellt dazu diverse Wettbewerbsverbote auf. Damit bewahrt es vor unlauteren Geschäftspraktiken (weshalb man zugleich vom »Lauterkeitsrecht« spricht). Das Wettbewerbsrecht ist geregelt im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (kurz: UWG).

[image: check.gif] Kartellrecht: Es verbietet insbesondere wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen zwischen den Marktteilnehmern (Kartellverbot); Ausnahmen davon sind nur in begrenztem Rahmen zulässig. Das Kartellrecht ist geregelt im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (kurz: GWB).



[image: Icon_Hand.jpg]Das eigentliche Wettbewerbsrecht wie das Kartellrecht sollen – jedes auf seine Weise – einen freien und unverfälschten Wettbewerb gewährleisten.



Nach Durcharbeiten dieses Kapitels wissen Sie, wie unsere Rechtsordnung einen funktionierenden Wettbewerb schützt. Sie kennen dann nicht nur die einschlägigen Regelungen samt ihrer Voraussetzungen und Rechtsfolgen, sondern Sie können zugleich ausgewählte Detailfragen beantworten. Erschließen Sie sich beide Bereiche einmal mehr ausgehend von einer kurzen Fallstudie.


[image: Icon_beispiel.jpg]Liu und Sebastian haben einen Termin bei ihrem Anwalt Aruj Ura. Vor wenigen Tagen haben sie eine »Abmahnung« einer anderen Rechtsanwaltskanzlei erhalten, die die Interessen eines Mitbewerbers vertritt. Der Vorwurf: Das Impressum auf der Website der SchneeWittChen GmbH sei fehlerhaft. Nun soll die SchneeWittChen GmbH eine Unterlassungserklärung abgeben. Geltend gemacht werden zusätzlich Anwaltskosten von mehreren Hundert Euro. Zu Recht?



Das Wettbewerbsrecht

Als Teilgebiet des Wirtschaftsrechts hat sich das Wettbewerbsrecht in den letzten Jahren mehr und mehr zu einem Bereich von großer praktischer Bedeutung gemausert.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Falls Sie sich dafür interessieren, was die Praxis aktuell beschäftigt, so finden Sie dazu etwas auf den Seiten der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V. Bei der Wettbewerbszentrale handelt es sich um eine Eigenkontrollinstitution der Wirtschaft, der etwa 2.000 Verbände und Unternehmen angehören. Näheres dazu unter www.wettbewerbszentrale.de.



Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), in dem das Wettbewerbsrecht geregelt ist, wurde zuletzt 2015 umfassend novelliert, um die rechtlichen Rahmenbedingungen stärker an europarechtliche Vorgaben anzupassen. Ergänzend treten noch weitere Regelungen hinzu, die teils bestimmte Sonderbereiche betreffen oder für bestimmte Branchen gelten, zum Beispiel die Preisangabenverordnung (kurz: PAngV) hinsichtlich der Preise für das Anbieten von Waren oder Dienstleistungen und das Heilmittelwerbegesetz (kurz: HWG) bezüglich der Werbung im Gesundheitswesen.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Das Wettbewerbsrecht zählt zu den Rechtsgebieten, die sehr stark von der Rechtsprechung geprägt sind. Praktiker werden daher stets die einschlägige Rechtsprechung mit heranziehen, wenn es darum geht, konkret zu beurteilen, ob ein Wettbewerbsverstoß vorliegt oder nicht.



Im Folgenden geht es jedoch weniger um Einzelheiten als vielmehr um einen Überblick. Drei Fragen stehen dabei im Mittelpunkt:


[image: check.gif] Welche Idee liegt dem Wettbewerbsrecht zugrunde?

[image: check.gif] Was ist wettbewerbsrechtlich verboten?

[image: check.gif] Was sind die Rechtsfolgen eines Verstoßes?


Ein erster Überblick zum Wettbewerbsrecht

Gleich der erste Paragraf dieses Gesetzes hebt den Zweck des UWG hervor:


»Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb.«


Geschützt sind demnach:


[image: check.gif] Mitbewerber: Das ist nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG jeder Unternehmer, der mit einem oder mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis steht. »Unternehmer« kann jede natürliche oder juristische Person sein, die geschäftliche Handlungen im Rahmen ihrer gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit vornimmt, und jede Person, die im Namen oder Auftrag einer solchen Person handelt (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 UWG).

[image: check.gif] Verbraucherinnen und Verbraucher: Für den Verbraucherbegriff gilt § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend (§ 2 Abs. 2 UWG, zum Begriff des Verbrauchers siehe Kapitel 3).

[image: check.gif] Sonstige Marktteilnehmer: Das sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG neben Mitbewerbern und Verbrauchern alle Personen, die als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen tätig sind.

[image: check.gif] Allgemeinheit: Das sind letztlich wir alle.



[image: Icon_Hand.jpg]Bereits aus dieser Zielsetzung lässt sich ein breiter Anwendungsbereich des Gesetzes herleiten. Das UWG ist deshalb keineswegs auf Handlungen zwischen Unternehmen (also den B2B-Bereich) beschränkt, sondern schließt ebenso Handlungen im Verhältnis von Unternehmen zu Verbrauchern (also den B2C-Bereich) mit ein.



Dreh- und Angelpunkt ist der Schutz vor »unlauteren geschäftlichen Handlungen«. Nur bei einer solchen Handlung ist der Anwendungsbereich eröffnet. Dazu müssen Sie sich zwei Dinge klarmachen:


[image: check.gif] Was ist eine geschäftliche Handlung?

[image: check.gif] Wann ist eine solche Handlung unlauter?


Was eine geschäftliche Handlung ist, verrät Ihnen das UWG ebenfalls, und zwar in § 2 Abs. 1 UWG (eine Definition, die Sie natürlich nicht auswendig lernen müssen).


[image: Icon_definition.jpg]Eine »geschäftliche Handlung« ist jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrags über Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt; als Waren gelten zugleich Grundstücke, als Dienstleistungen auch Rechte und Verpflichtungen.



Zugegeben: Das ist keine ganz eingängige, sondern eine ziemlich sperrige Definition. Alles in allem ist die Messlatte für das Vorliegen einer geschäftlichen Handlung aber nicht sonderlich hoch. Wichtig ist dreierlei:


[image: check.gif] Verhalten einer Person: Ein Verhalten kann man ziemlich weit auslegen: Handeln kann sowohl ein Unternehmer als auch jemand, der freiberuflich tätig ist. Selbst wenn eine Privatperson (zum Beispiel Mitarbeiter) handelt, kann sie durchaus eine geschäftliche Handlung vornehmen, wenn ihr Verhalten nicht rein privat erfolgt, sondern darauf abzielt, den Absatz oder den Bezug von Waren oder Dienstleistungen von irgendwem zu fördern. Ob überhaupt und inwieweit eventuell eigene Zwecke verfolgt werden, ist egal.

[image: check.gif] Zugunsten eines Unternehmens: Es spielt keine Rolle, ob es um das eigene oder um ein fremdes Unternehmen geht.

[image: check.gif] Objektiver Zusammenhang: Wichtig ist das Bestehen eines objektiven Zusammenhangs, das heißt, das Verhalten muss entweder


• mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängen oder

• mit dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrags über Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängen oder

• mit dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrags über Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängen


Irrelevant ist, zu welchem Zeitpunkt das Verhalten vorliegt, ob »vor«, »bei« oder »nach« einem Vertragsabschluss:


[image: check.gif] Verhaltensweisen vor Vertragsschluss können sich zum Beispiel auf Werbemaßnahmen und Marketingaktivitäten beziehen.

[image: check.gif] Verhaltensweisen bei Vertragsschluss können zum Beispiel Aussagen und Hinweise sowie Vertragsunterlagen und weitere Dokumente sein.

[image: check.gif] Verhaltensweisen nach Vertragsschluss betreffen zum Beispiel Aktivitäten, die in irgendeiner Weise auf den Vertragspartner einwirken sollen (etwa wenn es darum geht, bestehende Vertragsbedingungen zu modifizieren; sogar das Geltendmachen oder die Abwehr von Ansprüchen können solche nachträglichen Verhaltensweisen darstellen und wettbewerbsrechtlich relevant werden).


Dass eine geschäftliche Handlung vorliegt, lässt sich wegen der weit gefassten Definition meist leicht bejahen. Schwieriger ist dagegen die Bewertung, ob eine solche Handlung im konkreten Fall unlauter und damit wettbewerbsrechtlich unzulässig ist. Dazu stellt das UWG selbst diverse Verbotstatbestände auf. Einige schützen primär die Mitbewerber, andere dienen dem Schutz von Verbrauchern beziehungsweise sonstigen Marktteilnehmern. Im Wettbewerbsrecht geht es ja darum herauszufiltern, was noch geht und welche Verhaltensweisen eine Rote Karte bekommen – sprich: was erlaubt und was verboten ist. Dabei gilt der Grundsatz: Erlaubt ist grundsätzlich alles, es sei denn, es ist ausnahmsweise verboten. Dazu normiert das UWG diverse Wettbewerbsverstöße.

Ein Eigentor: Die Wettbewerbsverstöße

Sie finden in den §§ 3 bis 7 UWG einzelne Verbotstatbestände. Das sind im Einzelnen:


[image: check.gif] § 3 UWG – Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen (Generalklausel; samt Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG, sogenannte »schwarze Liste«)

[image: check.gif] § 3a UWG – Rechtsbruch

[image: check.gif] § 4 UWG – Mitbewerberschutz

[image: check.gif] § 4a UWG – Aggressive geschäftliche Handlungen

[image: check.gif] § 5 UWG – Irreführende geschäftliche Handlungen

[image: check.gif] § 5a UWG – Irreführung durch Unterlassen

[image: check.gif] § 6 UWG – Vergleichende Werbung

[image: check.gif] § 7 UWG – Unzumutbare Belästigung


Die Regelung in § 3 UWG enthält eine Generalklausel, die sich daran anschließenden §§ 3a ff. UWG konkretere Verbotstatbestände. Das ist nicht zuletzt für die Rechtsanwendung bedeutsam.


[image: Icon_Warnung.jpg]Ob eine bestimmte Verhaltensweise zulässig oder unzulässig ist, müssen Sie zunächst anhand der spezielleren Bestimmungen prüfen. Erst wenn diese nicht weiterhelfen, dürfen Sie auf die allgemeinen Regelungen zurückgreifen. Sehen Sie sich deshalb zunächst am besten die speziellen Verbotstatbestände an. Was davon nicht erfasst wird, erhält damit aber noch nicht automatisch einen Freifahrtschein. Eine geschäftliche Handlung kann dennoch unlauter sein, wenn sie unter § 3 UWG fällt.



Wie die einzelnen Verbotstatbestände aufgebaut sind, zeigt Ihnen Abbildung 20.1.

Nehmen Sie sich dazu erst einmal die »schwarze Liste« vor.

Illegitime Geschäftspraktiken: Die »schwarze Liste«

In § 3 Abs. 3 UWG finden Sie eine Regelung, nach der die im Anhang des UWG aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern stets unzulässig sind. Das dort Aufgezählte ist also automatisch verboten (und das ist nicht wenig, wie das Sammelsurium der insgesamt 30 Regelungen zeigt). Wenn einer der dort aufgelisteten Tatbestände erfüllt ist, liegt immer eine unlautere Handlung vor und Sie brauchen etwaige weitere Verbotstatbestände gar nicht mehr zu prüfen.


[image: Icon_Hand.jpg]Ist ein Verbraucher Adressat einer geschäftlichen Handlung im Sinne des UWG, sehen Sie sich am besten erst die »schwarze Liste« an, bevor Sie auf andere spezielle Verbotstatbestände oder die sogenannte Verbrauchergeneralklausel des § 3 Abs. 2 UWG abstellen.




	 

  
  
  [image: fg2001.jpg]
  
Abbildung 20.1: Verbotstatbestände im Wettbewerbsrecht



Die Liste der nach § 3 Abs. 3 UWG unlauteren Geschäftspraktiken ist durchaus beeindruckend, deshalb sei sie Ihnen nicht vorenthalten. Zum Glück ist sie meist selbsterklärend (Sie finden beispielsweise etwas zu Lockangeboten, zu Werbung, die als Information getarnt ist oder zu Schneeballsystemen). Aber sehen Sie doch ganz einfach selbst (Sie können die einzelnen Punkte ruhig »überfliegen«): Unzulässige geschäftliche Handlungen im Sinne des § 3 Abs. 3 UWG sind


1. die unwahre Angabe eines Unternehmers, zu den Unterzeichnern eines Verhaltenskodexes zu gehören;

2. die Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder Ähnlichem ohne die erforderliche Genehmigung;

3. die unwahre Angabe, ein Verhaltenskodex sei von einer öffentlichen oder anderen Stelle gebilligt;

4. die unwahre Angabe, ein Unternehmer, eine von ihm vorgenommene geschäftliche Handlung oder eine Ware oder Dienstleistung sei von einer öffentlichen oder privaten Stelle bestätigt, gebilligt oder genehmigt worden, oder die unwahre Angabe, den Bedingungen für die Bestätigung, Billigung oder Genehmigung werde entsprochen;

5. Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5a Absatz 3 zu einem bestimmten Preis, wenn der Unternehmer nicht darüber aufklärt, dass er hinreichende Gründe für die Annahme hat, er werde nicht in der Lage sein, diese oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen für einen angemessenen Zeitraum in angemessener Menge zum genannten Preis bereitzustellen oder bereitstellen zu lassen (Lockangebote); ist die Bevorratung kürzer als zwei Tage, obliegt es dem Unternehmer, die Angemessenheit nachzuweisen;

6. Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5a Absatz 3 zu einem bestimmten Preis, wenn der Unternehmer sodann in der Absicht, stattdessen eine andere Ware oder Dienstleistung abzusetzen, eine fehlerhafte Ausführung der Ware oder Dienstleistung vorführt oder sich weigert zu zeigen, was er beworben hat, oder sich weigert, Bestellungen dafür anzunehmen oder die beworbene Leistung innerhalb einer vertretbaren Zeit zu erbringen;

7. die unwahre Angabe, bestimmte Waren oder Dienstleistungen seien allgemein oder zu bestimmten Bedingungen nur für einen sehr begrenzten Zeitraum verfügbar, um den Verbraucher zu einer sofortigen geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, ohne dass dieser Zeit und Gelegenheit hat, sich aufgrund von Informationen zu entscheiden;

8. Kundendienstleistungen in einer anderen Sprache als derjenigen, in der die Verhandlungen vor dem Abschluss des Geschäfts geführt worden sind, wenn die ursprünglich verwendete Sprache nicht Amtssprache des Mitgliedstaats ist, in dem der Unternehmer niedergelassen ist; dies gilt nicht, soweit Verbraucher vor dem Abschluss des Geschäfts darüber aufgeklärt werden, dass diese Leistungen in einer anderen als der ursprünglich verwendeten Sprache erbracht werden;

9. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, eine Ware oder Dienstleistung sei verkehrsfähig;

10. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, gesetzlich bestehende Rechte stellten eine Besonderheit des Angebots dar;

11. der vom Unternehmer finanzierte Einsatz redaktioneller Inhalte zu Zwecken der Verkaufsförderung, ohne dass sich dieser Zusammenhang aus dem Inhalt oder aus der Art der optischen oder akustischen Darstellung eindeutig ergibt (als Information getarnte Werbung);

12. unwahre Angaben über Art und Ausmaß einer Gefahr für die persönliche Sicherheit des Verbrauchers oder seiner Familie für den Fall, dass er die angebotene Ware nicht erwirbt oder die angebotene Dienstleistung nicht in Anspruch nimmt;

13. Werbung für eine Ware oder Dienstleistung, die der Ware oder Dienstleistung eines bestimmten Herstellers ähnlich ist, wenn dies in der Absicht geschieht, über die betriebliche Herkunft der beworbenen Ware oder Dienstleistung zu täuschen;

14. die Einführung, der Betrieb oder die Förderung eines Systems zur Verkaufsförderung, bei dem vom Verbraucher ein finanzieller Beitrag für die Möglichkeit verlangt wird, allein oder hauptsächlich durch die Einführung weiterer Teilnehmer in das System eine Vergütung zu erlangen (Schneeball- oder Pyramidensystem);

15. die unwahre Angabe, der Unternehmer werde demnächst sein Geschäft aufgeben oder seine Geschäftsräume verlegen;

16. die Angabe, durch eine bestimmte Ware oder Dienstleistung ließen sich die Gewinnchancen bei einem Glücksspiel erhöhen;

17. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der Verbraucher habe bereits einen Preis gewonnen oder werde ihn gewinnen oder werde durch eine bestimmte Handlung einen Preis gewinnen oder einen sonstigen Vorteil erlangen, wenn es einen solchen Preis oder Vorteil tatsächlich nicht gibt, oder wenn jedenfalls die Möglichkeit, einen Preis oder sonstigen Vorteil zu erlangen, von der Zahlung eines Geldbetrags oder der Übernahme von Kosten abhängig gemacht wird;

18. die unwahre Angabe, eine Ware oder Dienstleistung könne Krankheiten, Funktionsstörungen oder Missbildungen heilen;

19. eine unwahre Angabe über die Marktbedingungen oder Bezugsquellen, um den Verbraucher dazu zu bewegen, eine Ware oder Dienstleistung zu weniger günstigen Bedingungen als den allgemeinen Marktbedingungen abzunehmen oder in Anspruch zu nehmen;

20. das Angebot eines Wettbewerbs oder Preisausschreibens, wenn weder die in Aussicht gestellten Preise noch ein angemessenes Äquivalent vergeben werden;

21. das Angebot einer Ware oder Dienstleistung als »gratis«, »umsonst«, »kostenfrei« oder dergleichen, wenn hierfür gleichwohl Kosten zu tragen sind; dies gilt nicht für Kosten, die im Zusammenhang mit dem Eingehen auf das Waren- oder Dienstleistungsangebot oder für die Abholung oder Lieferung der Ware oder die Inanspruchnahme der Dienstleistung unvermeidbar sind;

22. die Übermittlung von Werbematerial unter Beifügung einer Zahlungsaufforderung, wenn damit der unzutreffende Eindruck vermittelt wird, die beworbene Ware oder Dienstleistung sei bereits bestellt;

23. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der Unternehmer sei Verbraucher oder nicht für Zwecke seines Geschäfts, Handels, Gewerbes oder Berufs tätig;

24. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, es sei im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union als dem des Warenverkaufs oder der Dienstleistung ein Kundendienst verfügbar;

25. das Erwecken des Eindrucks, der Verbraucher könne bestimmte Räumlichkeiten nicht ohne vorherigen Vertragsabschluss verlassen;

26. bei persönlichem Aufsuchen in der Wohnung die Nichtbeachtung einer Aufforderung des Besuchten, diese zu verlassen oder nicht zu ihr zurückzukehren, es sei denn, der Besuch ist zur rechtmäßigen Durchsetzung einer vertraglichen Verpflichtung gerechtfertigt;

27. Maßnahmen, durch die der Verbraucher von der Durchsetzung seiner vertraglichen Rechte aus einem Versicherungsverhältnis dadurch abgehalten werden soll, dass von ihm bei der Geltendmachung seines Anspruchs die Vorlage von Unterlagen verlangt wird, die zum Nachweis dieses Anspruchs nicht erforderlich sind, oder dass Schreiben zur Geltendmachung eines solchen Anspruchs systematisch nicht beantwortet werden;

28. die in eine Werbung einbezogene unmittelbare Aufforderung an Kinder, selbst die beworbene Ware zu erwerben oder die beworbene Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oder ihre Eltern oder andere Erwachsene dazu zu veranlassen;

29. die Aufforderung zur Bezahlung nicht bestellter, aber gelieferter Waren oder erbrachter Dienstleistungen oder eine Aufforderung zur Rücksendung oder Aufbewahrung nicht bestellter Sachen und

30. die ausdrückliche Angabe, dass der Arbeitsplatz oder Lebensunterhalt des Unternehmers gefährdet sei, wenn der Verbraucher die Ware oder Dienstleistung nicht abnehme.


Ihnen ist allein von dieser Auflistung schon schwindelig geworden? Dabei bietet das UWG noch manch anderes, wie beispielsweise den Rechtsbruch.

Missachtung von Marktverhaltensregeln: Der Rechtsbruch

Nach § 3a UWG handelt unlauter, wer gegen eine gesetzliche Vorschrift verstößt. Wer sich also als Unternehmer einen geschäftlichen Vorsprung dadurch zu verschaffen versucht, dass er gegen eine Rechtsnorm verstößt, handelt wettbewerbswidrig. Das gilt aber nur, wenn die Regelung, gegen die verstoßen wurde, zumindest auch dazu dient, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln (Marktverhaltensregeln). Der Verstoß muss außerdem die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern spürbar beeinträchtigen (Spürbarkeitserfordernis).

Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so klingen mag: Diese Regelung ist gerade in der Praxis besonders relevant. Sie ist deswegen so bedeutsam, weil sie so etwas wie eine Schleuse oder ein Einfallstor darstellt, wodurch x-beliebige Regelungen außerhalb des UWG wettbewerbsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können – vorausgesetzt, sie beziehen sich auf Marktverhalten. Verstöße bestehen zum Beispiel bei der Nichtbeachtung folgender Regelungen:


[image: check.gif] Verstoß gegen § 6 ProdSG (Verpflichtung Verbraucherprodukte in bestimmter Weise zu kennzeichnen),

[image: check.gif] Verstoß gegen § 3 Buchpreisbindungsgesetz (Preisbindung beim Verkauf neuer Bücher),

[image: check.gif] Verstoß gegen § 1 Preisangabenverordnung (Angaben von Gesamtpreisen etc.),

[image: check.gif] Verstoß gegen §§ 312g, 355 Abs. 1 BGB, Art. 246a § 1 Abs. 2 EGBGB – Informationspflichten bei Widerruf unter anderem von Fernabsatzverträgen (siehe zum Widerruf Kapitel 6).



[image: Icon_beispiel.jpg]Im Fall der SchneeWittChen GmbH kommt bei fehlerhaften Impressumsangaben tatsächlich ein Verstoß gegen § 3a UWG in Betracht. Für die Internetpräsenz eines Unternehmens besteht nämlich nach § 5 Telemediengesetz (TMG) und § 55 Rundfunkstaatsvertrag (RStV) eine Impressumspflicht. Diese Regelungen schützen Marktteilnehmer, insbesondere Verbraucher, haben also Marktverhaltenscharakter. Daher muss das Impressum bestimmte Pflichtangaben enthalten, wie Name, Anschrift, Kontaktinformationen etc. Fehlen diese, besteht ein Rechtsbruch, der – wie in diesem Fall – wettbewerbsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.



Auf Kosten der anderen: Der Mitbewerberschutz

Eine weitere Regelung, die speziell dem Schutz von Mitbewerbern dient, enthält § 4 UWG. Danach handelt unlauter, wer


1. Mitbewerber in bestimmter Weise herabsetzt oder verunglimpft,

2. bestimmte unwahre Tatsachen verbreitet, die einen Mitbewerber schädigen können,

3. Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers in bestimmter Weise nachahmt,

4. Mitbewerber gezielt behindert.


Sie sehen: Diese Regelung enthält ein ganzes Bündel an Einzelregelungen, die Mitbewerber schützen. Hier ist jeweils eine konkrete Einzelfallprüfung erforderlich.


[image: Icon_beispiel.jpg]Angenommen, die Abmahnung der SchneeWittChen GmbH entbehrt jeder Grundlage, weil die Impressumsangaben keineswegs fehlerhaft sind und damit kein Rechtsbruch (§ 3a UWG) vorliegt. Dann könnte die verschickte Abmahnung selbst eine gezielte Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 4 UWG darstellen und damit ihrerseits wettbewerbsrechtlich unzulässig sein. Das jedenfalls dann, wenn die abmahnende Kanzlei wusste, dass die Abmahnung unberechtigt ist.



Böse, böse: Aggressive geschäftliche Handlungen

Nach § 4a UWG handelt unlauter, wer eine aggressive geschäftliche Handlung vornimmt. Die muss geeignet sein, Verbraucher oder sonstige Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die sonst nicht getroffen worden wären. Aggressiv ist das, wenn die Handlung geeignet ist, die Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers oder sonstigen Marktteilnehmers erheblich zu beeinträchtigen. Dabei sind die konkreten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Beispiele sind:


1. Belästigung,

2. Nötigung einschließlich der Anwendung körperlicher Gewalt,

3. unzulässige Beeinflussung.


Hier werden also schon ziemliche Geschütze aufgefahren.


[image: Icon_Hand.jpg]Vieles von dem, was in der »schwarze Liste« aufgeführt ist, erfüllt bereits diesen Tatbestand.



Aufs Glatteis geführt: Irreführende geschäftliche Handlungen

Nach § 5 UWG handelt unlauter, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Wann eine geschäftliche Handlung irreführend ist, können Sie dem Paragrafen selbst entnehmen. Der fällt durchaus detailliert aus. Maßgeblich sind unwahre Angaben oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände:


1. die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geografische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen;

2. den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird;

3. die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs;

4. Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen;

5. die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur;

6. die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder

7. Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche aufgrund von Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.


Sie sehen: Der Gesetzgeber hat sich viel Mühe gegeben, irreführende geschäftliche Handlungen zu beschreiben.


[image: Icon_beispiel.jpg]Wenn ein Verkäufer besonders hervorhebt, der Kunde könne bestimmte Gewährleistungsrechte geltend machen, so könnte ein Verstoß gegen § 5 Nr. 7 UWG vorliegen, wenn beim Käufer der Eindruck hängen bleibt, solche Rechte anderswo nicht zu haben (was – wenn Sie Kapitel 8 durchgearbeitet haben – natürlich nicht stimmt).




[image: Icon_Hand.jpg]Möglich ist nach § 5a UWG zudem ein Irreführen durch Unterlassen: Bei der Beurteilung, ob das Verschweigen einer Tatsache irreführend ist, kommt es auf Folgendes an: Wie wichtig ist die Tatsache für die geschäftliche Entscheidung? Und wie sehr beeinflusst das Verschweigen die Entscheidung? Es ist also abermals alles eine Frage des Einzelfalls.



Unterschiede fallen auf: Vergleichende Werbung

Von dem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard ist das Zitat überliefert, wonach das Vergleichen das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit sei. Das passt ein bisschen zum Wettbewerbsrecht. Denn das enthält in § 6 UWG eine Regelung zur vergleichenden Werbung. Danach ist vergleichende Werbung jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von einem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar macht. Eine solche Werbung ist durchaus möglich. Unlauter ist sie allerdings, wenn jemand vergleichend wirbt und der Vergleich


1. sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung bezieht,

2. nicht objektiv auf eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften oder den Preis dieser Waren oder Dienstleistungen bezogen ist,

3. im geschäftlichen Verkehr zu einer Gefahr von Verwechslungen zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den von diesen angebotenen Waren oder Dienstleistungen oder den von ihnen verwendeten Kennzeichen führt,

4. den Ruf des von einem Mitbewerber verwendeten Kennzeichens in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt,

5. die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft oder

6. eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer unter einem geschützten Kennzeichen vertriebenen Ware oder Dienstleistung darstellt.



[image: Icon_beispiel.jpg]Wer vergleichende Werbebotschaften nutzt, die sich auf nachprüfbare Fakten (zum Beispiel Preise oder Test, etwa der »Stiftung Warentest«) beziehen, handelt nicht wettbewerbswidrig. Heikel wird es, wenn nicht belegbare, aber womöglich relevante Angaben hinausposaunt werden (zum Beispiel »der schnellste Service«).




Aufgedrängt: Unzumutbare Belästigungen

Ein spezieller Wettbewerbsverstoß kann nach § 7 UWG auch in einer unzumutbaren Belästigung liegen. Denn eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise belästigt wird, ist unzulässig. Dies gilt insbesondere für Werbung, wenn der angesprochene Marktteilnehmer diese Werbung nicht wünscht.


[image: Icon_beispiel.jpg]Relevant ist das etwa bei Telefon- oder E-Mail-Werbung. Sie ist unzulässig, es sei denn, der Empfänger hat vorab eingewilligt, Werbung zu erhalten.




So geht’s nicht: Die wettbewerbsrechtliche Generalklausel

Fällt eine Verhaltensweise nicht unter die oben aufgelisteten speziellen Tatbestände, so ist sie damit nicht automatisch erlaubt, sondern es greift gegebenenfalls die Generalklausel nach § 3 UWG. Um eine Generalklausel handelt es sich deshalb, weil sie ganz generell bestimmt, unter welchen Bedingungen unlautere geschäftliche Handlungen unzulässig sind.

Die Messlatte nach § 3 UWG differenziert dabei noch einmal: Eigentlich enthält diese Regelung nicht eine, sondern zwei Generalklauseln. Diese müssen Sie sich etwas genauer ansehen.


[image: check.gif] Generalklausel nach § 3 Abs. 1 UWG: Gleich der erste Absatz hält fest, dass unlautere geschäftliche Handlungen stets unzulässig sind. Diese Regelung gilt als eine Art Auffangtatbestand für den B2B-Bereich.

[image: check.gif] Generalklausel nach § 3 Abs. 2 UWG: Hier finden Sie eine spezielle Regelung bezüglich geschäftlicher Handlungen gegenüber Verbrauchern (B2C-Bereich). Sie lässt sich ebenfalls als einer Art Generalklausel begreifen und beschreibt allgemein, was verboten ist. Geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten oder diese erreichen, sind unlauter, wenn sie nicht der unternehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, das wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen.

Und worauf kommt es bei einer Beurteilung an? Abzustellen ist regelmäßig auf den durchschnittlichen Verbraucher. Richtet sich die geschäftliche Handlung an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern, ist ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe der Maßstab. Das kann im Einzelfall durchaus heikel zu beurteilen sein.


Nachdem Sie nun die unlauteren Praktiken kennen, stellt sich noch die Frage: Welche Sanktionen drohen bei wettbewerbsrechtlichen Verstößen?

(K)Ein Einsehen: Was bei Wettbewerbsverstößen droht

Liegt ein Wettbewerbsverstoß vor, stellen sich schließlich zwei Fragen:


[image: check.gif] Welche Konsequenzen sieht das UWG vor?

[image: check.gif] Von welcher Seite aus droht Ungemach?


Beide Fragen sind letztlich damit verknüpft, welche Ansprüche gelten gemacht werden.


[image: check.gif] Unterlassung und Beseitigung (§ 8 UWG): Sie sind darauf gerichtet, dass die unlautere Verhaltensweise künftig unterlassen wird. Wer eine nach § 3 UWG oder § 7 UWG unzulässige geschäftliche Handlung begeht, muss das sein lassen. Der Anspruch auf Unterlassung besteht bereits dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

Den Unterlassungsanspruch können geltend machen


• Mitbewerber (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG).

• bestimmte rechtsfähige Verbände zur Förderung gewerblicher oder selbstständiger beruflicher Interessen (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG). Darunter fallen beispielsweise diverse Vereine zur Wahrung des lauteren Wettbewerbs oder die eingangs schon erwähnte Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs e. V. (Wettbewerbszentrale).

• bestimmte qualifizierte Einrichtungen (§ 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG). Das sind insbesondere solche, die in der Liste qualifizierter Einrichtungen nach § 4 Unterlassungsklagengesetz (kurz: UKlaG) eingetragen sind. Die mehrere Dutzend Einrichtungen umfassende Liste enthält beispielsweise diverse Mietervereine oder Verbraucherzentralen.

• Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern (§ 8 Abs. 3 Nr. 4 UWG).

[image: check.gif] Schadensersatz (§ 9 UWG): Dieser Anspruch steht nur Mitbewerbern zu, nicht aber anderen.

[image: check.gif] Gewinnabschöpfung (§ 10 UWG): Damit kann ein Gewinn abgeschöpft werden. Ein solcher Anspruch kann umgekehrt nicht bei Mitbewerbern, dafür bei den anderen genannten Berechtigten geltend gemacht werden.



[image: Icon_gluehlampe.jpg]Der Unterlassungsanspruch zählt in der Praxis zu den wichtigsten wettbewerbsrechtlichen Ansprüchen. Wer einen solchen Anspruch geltend macht, soll den Schuldner vor der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens abmahnen und ihm Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung beizulegen. Soweit die Abmahnung berechtigt ist, kann der Abmahner vom Abgemahnten Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen (§ 12 Abs. 1 UWG).




[image: Icon_beispiel.jpg]Auch die SchneeWittChen GmbH erhielt eine Abmahnung und die Aufforderung, den Wettbewerbsverstoß zu unterlassen, samt einer Kostennote.



Das Wettbewerbsrecht bietet noch eine weitere Schnittstelle zum Wirtschaftsstrafrecht. So enthalten die §§ 16 ff. UWG diverse Straf- und Bußgeldvorschriften, die jeweils mit Freiheits- oder Geldstrafe sanktioniert sind. Verboten sind


[image: check.gif] die strafbare Werbung (16 UWG),

[image: check.gif] der Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen (§ 17 UWG),

[image: check.gif] die Verwertung von Vorlagen (§ 18 UWG) sowie

[image: check.gif] das Verleiten oder Erbieten zum Verrat (§ 19 UWG).


In anderen Fällen droht ein Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit. Das gilt etwa im Falle unerwünschter Telefonwerbung (§ 20 UWG), worunter sogenannte Cold Calls (Kaltakquise) fallen. Hier droht eine Geldbuße von bis zu 300.000 Euro. Das ist kein Pappenstiel.


Geheimnisvoll: Der Schutz von Know-how

Durch Immaterialgüter kann bekanntlich immer nur die konkrete Umsetzung einer schöpferischen Leistung geschützt werden. Nicht schutzfähig sind hingegen allgemeine Ideen oder abstrakte Konzepte. Geht es um solches exklusives Wissen oder bestimmte Kenntnisse sowie Ideen, also ein bestimmtes Know-how, das aus Unternehmenssicht geheimhaltungsbedürftig ist (eines der bestgehüteten Geheimnisse ist bekanntlich die Coca-Cola-Rezeptur), muss man sich anderer Schutzkonzepte bedienen. Eine 2016 verabschiedete und in den kommenden zwei Jahren von den Mitgliedsstaaten umzusetzende europäische Richtlinie zum Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen wird künftig neue Impulse bieten; sie werden sicher über den Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen nach § 17 UWG hinausgehen.



Das Kartellrecht

Verschaffen Sie sich zunächst wie beim Wettbewerbsrecht einen Überblick.

Ein erster Überblick zum Kartellrecht

Auch das Kartellrecht hat einen wettbewerbsrechtlichen Bezug, dient es doch ebenfalls dem Schutz eines funktionierenden Wettbewerbs. Während das eigentliche Wettbewerbsrecht so etwas wie die Spielregeln für die einzelnen Unternehmen aufstellt, geht es im Kartellrecht unter anderem darum, ein Auge auf unzulässige Absprachen mehrerer Unternehmen zu haben. Auch hier gilt zwar, dass Kooperationen zwischen Unternehmen durchaus positive Folgen haben können. Das kann sich aber im Falle von Kartellen und monopolartigen Strukturen sehr leicht ins Gegenteil verkehren, sodass die Kunden das Nachsehen haben. Insofern muss das Kartellrecht einen Spagat bewältigen.

Regelungen zum Kartellrecht finden Sie insbesondere im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (kurz: GWB). Es ist wie folgt aufgebaut:


[image: check.gif] Erster Teil: Wettbewerbsbeschränkungen (§§ 1 ff. GWB)

[image: check.gif] Zweiter Teil: Kartellbehörden (§§ 48 ff. GWB)

[image: check.gif] Dritter Teil: Verfahren und Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren (§§ 54 ff. GWB)

[image: check.gif] Vierter Teil: Vergabe öffentlicher Aufträge (§§ 97 ff. GWB)

[image: check.gif] Fünfter Teil: Anwendungsbereich des Gesetzes (§§ 130 ff. GWB)

[image: check.gif] Sechster Teil: Übergangs- und Schlussbestimmungen (§ 131 GWB)


Neben dem GWB finden sich weitere kartellrechtlich bedeutsame Regelungen in anderen Gesetzen, allen voran zu den »kritischen Infrastrukturen« aus den Bereichen Telekommunikation (Telekommunikationsgesetz), Energie (Energiewirtschaftsgesetz) oder Verkehr (zum Beispiel Eisenbahngesetz). Sie bleiben ebenso ausgeklammert wie spezielle europarechtliche Regelungen der Art. 101 ff. des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (kurz: AUEV). Zu Letzterem ist allerdings anzumerken, dass sich das GWB immer wieder explizit auf europarechtliche Rahmenbedingungen bezieht (etwa § 2 Abs. 2 GWB).

Für einen Überblick sind nicht alle Regelungen des GWB gleichermaßen relevant. Im Folgenden geht es vor allem um drei Schwerpunkte, die Sie dem ersten Teil zu den Wettbewerbsbeschränkungen entnehmen können und die Sie in Abbildung 20.2 finden.


[image: Icon_Hand.jpg]Zwar ist die Anwendung des Kartellrechts grundsätzlich nicht abhängig von einer bestimmten Unternehmensgröße (es gilt daher vom Einzelunternehmer bis hin zu international tätigen Konzern). De facto sind aber nicht alle Regelungen für jedes Unternehmen gleichermaßen bedeutsam. So gelten einzelne Teilbereiche des Kartellrechts explizit nur für Unternehmen mit einer bestimmten Relevanz (etwa bei der Marktbeherrschung).
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Abbildung 20.2: Kartellrechtliche Schwerpunkte




[image: Icon_Hand.jpg]Das Kartellrecht zählt zum Öffentlichen Wirtschaftsrecht. Hier sind die Kartellbehörden aufgefordert, bei Fehlentwicklungen eingreifend tätig zu werden.



Sehen Sie sich die Schwerpunkte nun genauer an.

Im Visier: Die kartellrechtlichen Schwerpunkte

Starten Sie zunächst mit der ersten Ebene, dem Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen.

Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen

Wie einfach wäre es doch, den eigenen wirtschaftlichen Erfolg etwas anzukurbeln, indem man mit seinem Konkurrenten einen Deal aushandelt, etwa bezüglich der Preise oder anderer Rahmenbedingungen. Damit wären aber nicht nur höhere Preise für die Kunden vorgezeichnet (womöglich verbunden mit Einbußen bei der Qualität), sondern auch eine Einschränkung der unternehmerischen Innovationskraft wäre zu befürchten. Aus diesem Grund sind bestimmte Absprachen verboten.

In §§ 1 bis 3 GWB finden Sie Regelungen zu wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen. Solche illegalen Absprachen, die darauf abzielen, das Verhalten der Beteiligten zu koordinieren, um dadurch den Wettbewerb zu manipulieren, nennt man Kartelle. Sie sind nach § 1 GWB verboten. Darunter fallen Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die mehr oder weniger offen darauf angelegt sind, den Wettbewerb zu verhindern, ihn einzuschränken oder zu verfälschen.

Dabei lassen sich zwei Arten von wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen unterscheiden:


[image: check.gif] Horizontale Wettbewerbsbeschränkungen: Hier gibt es Absprachen zwischen Unternehmen auf derselben Wirtschaftsstufe – also zwischen Anbietern untereinander.

[image: check.gif] Vertikale Wettbewerbsbeschränkungen: Hier gibt es Absprachen zwischen Unternehmen auf unterschiedlichen Wirtschaftsstufen – also zwischen Anbietern und Abnehmern, Herstellern und Händlern.



[image: Icon_beispiel.jpg]Horizontale Wettbewerbsbeschränkungen können sich beispielsweise auf folgende Absprachen zwischen Anbietern beziehen: Preise (Preiskartell), Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (Konditionenkartell), Umsatz- oder Mengenrabatte (Rabattkartell), Absatzgebiete (Gebietskartelle). Vertikale Wettbewerbsbeschränkungen können sich beispielsweise auf Vorgaben der Hersteller bezüglich der Preisgestaltung gegenüber Endverbrauchern beziehen (vertikale Preisbindung); zulässig sind dagegen »unverbindliche Preisempfehlungen« (kurz: UVP), wie Sie sie sicher selbst kennen. Ausnahmsweise ebenfalls zugelassen sind feste Preise bezüglich bestimmter Waren (Bücher, Medikamente, Tabakerzeugnisse sowie Presseartikel, also Zeitschriften und Zeitungen).



Das vorstehende Kartellverbot gilt allerdings nicht ausnahmslos. Denn Verhaltensweisen, die das Marktgeschehen und damit den Wettbewerb beeinflussen, können sich im Einzelfall positiv auswirken. Daher sieht das GWB selbst zwei Ausnahmen vor:


[image: check.gif] Freigestellte Vereinbarungen (§ 2 GWB): Darunter fallen Absprachen, die die Warenerzeugung oder -verteilung verbessern beziehungsweise den technischen oder wirtschaftlichen Fortschritt fördern. Sie sind zulässig, sofern sie Verbraucher angemessen an dem entstehenden Gewinn beteiligen. Bei den freigestellten Vereinbarungen spielen auch die europäischen Gruppenfreistellungsverordnungen eine Rolle (Abs. 2). Danach werden europarechtlich ganze Gruppen von wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen, Beschlüssen und Verhaltensweisen vom Kartellverbot ausgenommen.

[image: check.gif] Mittelstandskartelle (§ 3 GWB): Das sind Absprachen zwischen kleinen und mittleren Unternehmen. Solche Absprachen sind zulässig, wenn sie der Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge dienen und die Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen stärken.



[image: Icon_beispiel.jpg]Freigestellte Vereinbarungen betreffen zum Beispiel Kooperationen bezüglich Einkauf, Forschung und Entwicklung, Produktion oder Vermarktung. Aber Achtung: Ob eine konkrete Kooperation den Anforderungen des § 2 Abs. 1 GWB tatsächlich entspricht, muss jeder Unternehmer für sich selbst beurteilen. Es gibt also keine Genehmigungen. Die rechtliche Würdigung, ob die Verhaltensweise zulässig ist oder womöglich doch ein Kartellrechtsverstoß vorliegt, birgt also durchaus ein gewisses Risiko für Unternehmen. Beispiele für Gruppenfreistellungsverordnungen betreffen unter anderem Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen, den Technologietransfer oder Vereinbarungen und Verhaltensweise im Kraftfahrzeugsektor. Mittelstandskartelle betreffen beispielsweise wiederum einen gemeinsamen Einkauf oder gemeinsame Werbeaktivitäten.



Daneben kennt das GWB noch Sonderregelungen für bestimmte Wirtschaftsbereiche, wie Land-, Energie- und Wasserwirtschaft sowie Zeitungen und Zeitschriften (§§ 28 ff. GWB).


[image: Icon_Warnung.jpg]Bei Zuwiderhandlungen drohen Maßnahmen und Sanktionen der Kartellbehörden (§§ 32 ff. GWB, dazu gleich mehr).



Ausnutzen einer marktbeherrschenden Stellung

Kartellrechtlich ebenfalls problematisch ist das Ausnutzen einer marktbeherrschenden Stellung. Das ist verständlich, ist dadurch doch der Wettbewerb ohnehin schon eingeschränkt. Regelungen dazu finden Sie in den §§ 18 bis 21 GWB. § 18 GWB verrät Ihnen, wann eine marktbeherrschende Stellung vorliegt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es keinen oder keinen nennenswerten Wettbewerb gibt. Die §§ 19 ff. GBW legen detailliert fest, dass die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen verboten ist. Missbräuchlichkeit ist auf unterschiedliche Weise möglich. Sehen Sie sich dazu § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB an: Da tritt ein marktbeherrschendes Unternehmen als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder Leistungen auf und behindert oder behandelt ein anderes Unternehmen anders als vergleichbare Unternehmen. Verboten sind noch andere Formen wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens (§§ 20 f. GWB), wie ein verbotener Boykottaufruf.

Zusammenschlusskontrolle

Ein dritter Schwerpunkt liegt in der Zusammenschlusskontrolle (auch Fusionskontrolle genannt). Regelungen dazu finden Sie in §§ 35 ff. GWB. Hierbei geht es um den Zusammenschluss von Unternehmen mit einer bestimmten Größenordnung, was die Umsatzerlöse betrifft. Details dazu können Sie § 35 Abs. 1 GWB entnehmen.

Über einen Zusammenschluss wacht das Bundeskartellamt, bei dem entsprechende Zusammenschlüsse angemeldet werden (§ 39 GWB). Lässt der Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung erwarten, wird sie untersagt (§ 36 GWB).

Untersagt das Bundeskartellamt den Zusammenschluss tatsächlich, ist damit noch nicht aller Tage Abend. So kann der zuständige Bundesminister einen Zusammenschluss auf Antrag per Ministererlaubnis genehmigen (§ 42 GWB). Voraussetzung dafür ist entweder, dass die Wettbewerbsbeschränkung von gesamtwirtschaftlichen Vorteilen des Zusammenschlusses aufgewogen wird oder der Zusammenschluss durch ein überragendes Interesse der Allgemeinheit gerechtfertigt ist.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]So war im Januar 2016 bei der Übernahme der Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann durch Edeka vom Bundeswirtschaftsminister eine (umstrittene) Ministererlaubnis unter Auflagen in Aussicht gestellt worden. Die Auflagen bezogen sich unter anderem auf Arbeitsplatzgarantien für von der Fusion betroffene Mitarbeiter.



(K)Ein Einsehen: Was bei Kartellrechtsverstößen droht

Ganz ähnlich wie im Wettbewerbsrecht gibt es nach dem GWB bei Kartellrechtsverstößen Sanktionen und Ansprüche. Hier eine (ganz) kurze Übersicht:


[image: check.gif] Verpflichtung zur Abstellung (§ 32 GWB): Die Kartellbehörde kann Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen verpflichten, eine Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift dieses Gesetzes abzustellen.

[image: check.gif] Beseitigung und Unterlassung (§ 33 Abs. 1, 2 GWB): Im Falle eines Verstoßes gegen eine Vorschrift des GWB oder einer Verfügung der Kartellbehörde besteht ein Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch.

[image: check.gif] Schadensersatz (§ 33 Abs. 3 GWB): Wer einen Verstoß nach § 33 Abs. 1 GWB vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem anspruchsberechtigten Unternehmen (also einem Unternehmen, das durch das Kartell geschädigt wurde) zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

[image: check.gif] Vorteilsabschöpfung (§§ 34, 34a GWB): Hier können Gewinne einbehalten werden.



[image: Icon_Warnung.jpg]In der Praxis bedeutsam sind auch Bußgeldverfahren (§§ 81 ff. GWB), was für die an einem Kartell beteiligten Unternehmen überaus teuer werden kann.



Damit haben Sie nun das Kartellrecht ebenfalls abgeschlossen.

Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Das Wettbewerbs- und das Kartellrecht schützen auf unterschiedliche Art den freien Wettbewerb. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs- beziehungsweise Lauterkeitsrechts stehen unlautere Geschäftshandlungen. Neben einer detaillierten Liste stets unzulässiger Geschäftspraktiken kennt das UWG noch weitere Regelungen, die angefangen vom praktisch relevanten Rechtsbruch bis hin zu unzumutbaren Belästigungen reichen. Unter Umständen muss sich wettbewerbsrechtliches Verhalten an der Generalklausel des § 3 GWB messen lassen. Bei einem Wettbewerbsverstoß drohen insbesondere Unterlassungsansprüche, die in der Praxis vor allem im Wege der Abmahnung geltend gemacht werden.

Im Fokus des Kartellrechts als einem Teil des öffentlichen Wirtschaftsrechts stehen vor allem drei Aspekte: das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen, das allerdings durchaus Ausnahmen zulässt, das Ausnutzen einer marktbeherrschenden Stellung, um Monopole zu unterbinden, und schließlich die Zusammenschlusskontrolle bei Fusionen. Letztere unterliegen einer Genehmigung durch das Bundeskartellamt. Bei kartellrechtlichen Verstößen drohen gleichfalls Sanktionen und Ansprüche, die wiederum angefangen beim Unterlassungsanspruch bis hin zur Verhängung von Bußgeldern reichen können.

Gerade im Wettbewerbs- und Kartellrecht zeigten sich Bezüge zu prozessualen Vorgehensweisen. Wie die Grundzüge des Prozessrechts hierzulande überhaupt ausgestaltet sind, ist Gegenstand des letzten Teils.




	
	
Teil VII

Außergerichtliche Konfliktlösung, Prozess- und Insolvenzrecht

  
  
 

[image: cartoon_07.jpg]


In diesem Teil . . .


Ging es in den vorherigen Kapiteln darum, wie das Wirtschaftsrecht inhaltlich ausgestaltet ist, so behandelt dieser Teil, wie sich etwaige Rechte durchsetzen lassen. Zum einen kann man sich bemühen, außergerichtlich eine Lösung zu finden. Ansonsten ist der gerichtliche Weg zu beschreiten, wenn man einen Anspruch geltend macht. Die Gerichte werden zudem tätig, wenn die Existenz eines Unternehmens infolge einer Insolvenz bedroht ist. Dazu können Sie hier ebenfalls etwas erfahren.


		


		
	21

	Außergerichtliche Konfliktlösung und gerichtliches Verfahren

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Formen der außergerichtlichen Konfliktlösung unterscheiden

	[image: arrow] Grundzüge des Prozess- und Vollstreckungsrechts beherrschen

	[image: arrow] Besonderheiten einzelner Verfahrensarten kennen



Sie haben sich durch die vorherigen Kapitel durchgearbeitet? Glückwunsch. Sollten Sie womöglich den Eindruck erhalten haben, dass auf Schritt und Tritt rechtliche Stolpersteine herumliegen und das ganze Wirtschaftsleben vor Problemen nur so strotzt – dem ist keineswegs so. Der weitaus überwiegende Teil aller geschäftlichen Kontakte wird völlig reibungslos abgewickelt. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass Meinungsverschiedenheiten, Streitigkeiten und Auseinandersetzungen die Praxis tagtäglich beschäftigen: Angefangen von unzufriedenen Kunden bis hin zu langjährigen Geschäftsbeziehungen, die plötzlich auf der Kippe stehen – bei alledem stellt sich die Frage: Wie geht man damit um? Grundsätzlich lassen sich zwei Wege unterscheiden:


[image: check.gif] außergerichtliche Konfliktlösung und

[image: check.gif] gerichtliche Verfahren mit anschließender Vollstreckung.


Dieses Kapitel macht Sie in den Grundzügen mit beiden Ansätzen vertraut. Am Ende werden Sie einschätzen können, wann die außergerichtliche Konfliktlösung sinnvoll sein kann und wann es angebracht ist, den gerichtlichen Weg zu beschreiten. Welche Möglichkeiten gibt es also, einen Streit beizulegen?

Die außergerichtliche Konfliktlösung

Geht es um rechtliche Auseinandersetzungen, denkt man schnell an die gerichtliche Konfliktlösung und damit an die große Keule. Dabei kann es sich gerade bei wirtschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen lohnen, eine außergerichtliche Einigung zu suchen. Dafür sprechen nicht zuletzt wirtschaftliche Überlegungen: Ein gerichtliches Verfahren, womöglich über mehrere Instanzen, kann nicht nur teuer sein und Zeit kosten. Es bindet zugleich Ressourcen, ganz zu schweigen vom Ausgang des Verfahrens, der sich kaum verlässlich vorherbestimmen lässt. Nicht nur unter Juristen kursiert das Bonmot, wonach man vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand allein ist. Will man also Geschäftsbeziehungen bewahren und nicht einen Scherbenhaufen hinterlassen, sollte man stets eine außergerichtliche Einigung in Erwägung ziehen.


[image: Icon_Hand.jpg]Sprechenden Menschen kann bekanntlich geholfen werden. Daher ist schon effektives Beschwerdemanagement auf Unternehmensseite ein erster Schritt zur außergerichtlichen Konfliktlösung. Je nachdem, wie bedeutsam die Angelegenheit ist (man wird sich nicht um jede Bagatelle intensiv kümmern können), kann man auch auf dem Verhandlungswege eine Einigung finden – sei es direkt zwischen den Parteien oder mittels eingeschalteter Anwälte.



Führen (direkte) Verhandlungen nicht zum Ziel, ist der Gesprächsfaden womöglich gerissen und sind die Fronten verhärtet, so kann man sich außergerichtlich der Unterstützung Dritter bedienen. Die Praxis kennt vor allem folgende Ansätze:


[image: check.gif] das Mediationsverfahren,

[image: check.gif] das Schlichtungsverfahren und

[image: check.gif] das Schiedsverfahren.


Sehen Sie sich alle drei mit den jeweils charakteristischen Besonderheiten kurz an. Sie können dann etwaige Vor- und Nachteile abwägen.

Das Mediationsverfahren

Ein Mediationsverfahren – oder einfach nur die Mediation – bietet eine überaus flexible Option der Konfliktbeilegung. Die Mediation findet ihre Grundlage im Mediationsgesetz (kurz: MediationsG). Danach haben es die Parteien selbst in der Hand, im Rahmen eines vertraulichen und strukturierten Verfahrens interessensgerechte Lösungen zu finden. Das Verfahren ist komplett freiwillig und bietet den Beteiligten die größten Gestaltungsmöglichkeiten.


[image: Icon_Hand.jpg]Mediation ist ein vertrauliches Verfahren. Das bietet Unternehmen eine Option, etwaige Reputationsrisiken, wie sie mit einem öffentlichen Gerichtsverfahren verbunden sein können, zu vermeiden.



Eine einvernehmliche Beilegung des Konflikts erfolgt mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren (§ 1 MediationsG). Als unabhängige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis führt ein Mediator durch die Mediation. Selbstredend können sich die Parteien vollkommen frei auf eine bestimmte Person als Mediator verständigen. Mediatoren sind allen Beteiligten gleichermaßen verpflichtet. Sie fördern die Kommunikation der Parteien und gewährleisten, dass sie in angemessener und fairer Weise in die Mediation eingebunden sind (§ 2 Abs. 3 MediationsG).


[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der Praxis kommen Mediatoren oftmals aus unterschiedlichen Disziplinen. Regelmäßig verfügen sie über eine Zusatzausbildung unter anderem mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsmediation.



Eine Mediation folgt keinem fest vorgegebenen Verfahrensablauf, ist in dieser Hinsicht vielmehr frei gestaltbar. Vor allem aber ist dieses Verfahren für die Praxis auch inhaltlich interessant, ist es doch nicht auf das Geltendmachen bestimmter Ansprüche beschränkt. Es geht also nicht um eine Bewertung etwaiger Fehlentwicklungen in der Vergangenheit, im Mittelpunkt steht vielmehr das Erarbeiten tragfähiger Lösungen für die Zukunft. Weil bei einer Mediation nicht nur etwaige Ansprüche im Raum stehen, über die zu befinden ist, lassen sich maßgeschneiderte Ergebnisse und Lösungen erarbeiten. Gelingt das, so steht am Ende eines erfolgreichen Mediationsverfahrens regelmäßig eine Abschlussvereinbarung.

All das eröffnet einen sehr weiten Anwendungsbereich für die unterschiedlichsten Konfliktsituationen – sowohl unternehmensintern als auch im Verhältnis zu Dritten, wie Kunden und Geschäftspartnern.


[image: Icon_beispiel.jpg]Im Wirtschaftsleben gibt es dafür eine ganze Palette an möglichen Einsatzfeldern, angefangen von bürgerlich-rechtlichen Reibereien über handelsrechtliche und gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzungen, Streitigkeiten im Bereich des Arbeitsrechts oder des gewerblichen Rechtsschutzes bis hin zum Insolvenzrecht. Gerade bei Differenzen mit internationalem Bezug und schwierigen internationalen Rechtsfragen wird eine Mediation oftmals erwägenswert sein.



Ein Mediationsverfahren kann – je nachdem, worum es geht – innerhalb eines überschaubaren Zeitraums von wenigen Stunden beendet sein. Bei komplexeren Verfahren ist aber gegebenenfalls an längere Zeiträume zu denken. Die Kosten eines Mediationsverfahrens sind nicht festgelegt, sondern individuell verhandelbar. Sie richten sich unter anderem nach Anlass und Aufwand des Verfahrens sowie der Qualifikation des Mediators. Vereinzelt gibt es erste institutionalisierte Angebote, wie Mediationsstellen für Wirtschaftskonflikte. Wer den Weg in eine Mediation erleichtern will, kann Verträge mit einer Mediationsklausel versehen.

Das Schlichtungsverfahren

Ein Schlichtungsverfahren – oder einfach nur die Schlichtung (englisch conciliation) – ähnelt zwar in mancher Hinsicht der Mediation, unterscheidet sich von ihr aber zugleich in grundsätzlicher Hinsicht. Wie bei einer Mediation lässt sich im Wege der Schlichtung ohne viel bürokratisches Brimborium eine außergerichtliche Einigung erzielen. Auch ein Schlichter oder die Schlichtungsstelle haben keine Entscheidungsbefugnis. Anders als bei einer Mediation wird aber stärker gestaltend Einfluss auf das Ergebnis genommen, indem regelmäßig ein Schlichtungsvorschlag unterbreitet wird (während die Beteiligten im Rahmen einer Mediation eigenverantwortlich Lösungen entwickeln). Den Schlichtungsvorschlag können die Parteien annehmen oder aber ablehnen. Darüber hinaus steht es ihnen frei, weiterhin einen gerichtlichen Weg zu beschreiten.


[image: Icon_Hand.jpg]Die Entscheidung einer Schlichtungsstelle ist nicht bindend, sondern hat vielmehr empfehlenden Charakter (wenngleich die Empfehlung häufig angenommen wird).



Für bestimmte Wirtschaftsbereiche (etwa Banken, Energie, Personenverkehr, Versicherungen etc.) gibt es seit vielen Jahren institutionalisierte Schlichtungsstellen (manchmal als Ombudsstellen bezeichnet).


[image: Icon_Hand.jpg]Eine besondere Relevanz hat die Schlichtung im Arbeits(kampf)recht bei Tarifkonflikten (siehe dazu Kapitel 17). Als Alternative zum Streik oder als Verfahren zur Beilegung von Arbeitskämpfen findet oftmals eine Schlichtung statt, nicht selten unter der Regie prominenter Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik.




Die Onlinestreitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten

Die außergerichtliche Streitbeilegung gerät nicht zuletzt im Zuge europäischer Rechtsentwicklungen mehr und mehr in den Blick. Schon das Mediationsgesetz beruht auf einer entsprechenden europäischen Richtlinie. Seit Anfang 2016 gibt es zudem eine europäische Plattform zur Onlinestreitbeilegung bei Verbraucherbeschwerden (kurz: OS-Plattform). Dabei geht es um die außergerichtliche Beilegung von Konflikten zwischen Verbrauchern und Unternehmen im Hinblick auf online vertriebene Waren beziehungsweise Dienstleistungen. Die OS-Plattform der EU selbst ist dabei eher so etwas wie eine Vermittlungsplattform, die zu nationalen Streitbeilegungsstellen weiterleitet. Hierzulande werden entsprechende Streitbelegungsstellen allerdings erst nach und nach ihre Arbeit aufnehmen. Um ihrer Verbraucherinformationspflicht zu genügen, ist für Onlineanbieter ein entsprechend leicht zugänglicher Hinweis auf die »Onlineschlichtungsplattform« verpflichtend.



Das Schiedsverfahren

Beim Schiedsverfahren (englisch arbitration) haben die Beteiligten die geringsten Möglichkeiten, ein Ergebnis direkt mitzugestalten. Schiedsverfahren ähneln am stärksten dem gerichtlichen Verfahren. Aufgrund einer vorab separat abgemachten oder als Klausel in einem Vertrag getroffenen Schiedsvereinbarung landet ein Konfliktfall vor einem nicht staatlichen Schiedsgericht. Es ist mit einem oder mehreren Schiedsrichtern besetzt, die oftmals mit der Materie bewandert sind und eine einschlägige Fach- und Sachkenntnis besitzen. So wie bei einem staatlichen Gericht steht am Ende eine Entscheidung, und zwar in Form eines sogenannten Schiedsspruchs. Schiedsverfahren bieten unterschiedliche Vorteile: Sie sind in aller Regel schneller als klassische gerichtliche Verfahren. Zudem findet es abseits des öffentlichen Scheinwerferlichts statt, was gerade wiederum dazu beiträgt, Reputationsrisiken zu minimieren. Auch wenn in der Praxis die anwaltliche Beratung sinnvoll ist, kann ein Schiedsverfahren selbst bei hohen Streitwerten ohne deren Beteiligung erfolgen (bei einem klassischen gerichtlichen Verfahren wäre das ab einem bestimmten Streitwert nicht mehr möglich).

Zum Schiedsverfahren finden Sie übrigens durchaus Regelungen, und zwar in den §§ 1025 ff. der Zivilprozessordnung (kurz: ZPO). Daneben besteht die Möglichkeit, sich auf bestimmte Schiedsgerichtsordnungen zu verständigen.


[image: Icon_Hand.jpg]Bei der außergerichtlichen Streitbeilegung führen viele Wege nach Rom: Einzelne Verfahren lassen sich sogar kombinieren. So kann einem Schiedsgerichtsverfahren eine Mediation vorangestellt sein (Med-Arb-Verfahren).



Das gerichtliche Verfahren und die Vollstreckung

Gelingt es nicht, sich außergerichtlich zu einigen, oder hat man einen solchen Versuch erst gar nicht unternommen (siehe aber auch § 253 Abs. 3 Nr. 1 ZPO!), stellt sich die Frage: Und nun? Keine gute Idee wäre es, finstere Gestalten anzuheuern und die Angelegenheit auf eigene Faust zu regeln. Selbstjustiz ist hierzulande (von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, zum Beispiel § 859 BGB) verboten. Will man etwaige Ansprüche und rechtliche Positionen durchsetzen, wendet man sich an die Gerichte als staatliche Stellen. Ganz egal ob es um Ansprüche aus einem Vertrag geht (zum Beispiel eine Kaufpreiszahlung), um Schadensersatz- oder Unterlassungsansprüche oder sonstige Punkte – erste Adresse sind die zuständigen Gerichte (wenn eine außergerichtliche Lösung nicht fruchtet).


[image: Icon_Hand.jpg]Im Mittelpunkt dieses Buches standen bislang vor allem das materielle Recht und die Frage, was rechtlich gilt. In diesem Abschnitt geht es nun darum, wie man zu seinem Recht kommt. Angesprochen ist damit das Verfahren und damit das Prozessrecht.




Das Mahnverfahren

Gerade wenn es darum geht, in Rückstand geratene Schuldner zur Zahlung zur bewegen, bietet sich ein Mahnverfahren als ein zivilgerichtliches Spezialverfahren an. Damit erhält der Gläubiger eine einfache Möglichkeit, einen sogenannten gerichtlichen Titel zu bekommen, der dann weitere Maßnahmen gegen den säumigen Schuldner erlaubt. Ein solches Mahnverfahren erfolgt auf Grundlage eines entsprechenden Antrags. Eine mündliche Verhandlung oder Beweiserhebung findet nicht statt, was etwaige Kosten minimiert.



Zivilprozess und Zwangsvollstreckung

Regelungen zum Prozessrecht, das selbst übrigens Teil des öffentlichen Rechts ist (siehe dazu Kapitel 1), finden Sie an unterschiedlichen Stellen: Wichtige Grundlage für das Wirtschaftsprivatrecht ist die Zivilprozessordnung (ZPO), die ergänzt wird durch das Gerichtsverfahrensgesetz (kurz: GVG). Zudem können für bestimmte Rechtsbereiche besondere Verfahrensbestimmungen zu beachten sein, etwa für das arbeitsgerichtliche Verfahren (dazu später mehr).


[image: Icon_Hand.jpg]Im Wirtschaftsstrafverfahren gilt hingegen die Strafprozessordnung (kurz: StPO) und speziell im öffentlichen (Wirtschafts-)Recht das Verwaltungsverfahrensgesetz (kurz: VwVfG) und prozessual die Verwaltungsgerichtsordnung (kurz: VwGO).



Zwei Fragen stehen beim Zivilverfahren im Mittelpunkt:


[image: check.gif] Wie läuft ein Zivilprozess ab? Das beantwortet das Erkenntnisverfahren.

[image: check.gif] Welche Vollstreckungsmöglichkeiten gibt es? Dabei geht es um die Zwangsvollstreckung.


Das Erkenntnisverfahren

Recht haben und Recht bekommen gelten ja bekanntlich als zwei Seiten einer Medaille. Wer meint, einen Anspruch gegenüber jemandem zu haben, kann – wenn die Gegenseite nicht freiwillig leistet – seinen Anspruch gerichtlich durchsetzen. Sie können sich gleich schon folgende Begriffe merken:



[image: Icon_definition.jpg]Derjenige, der einen Anspruch geltend macht, ist im Zivilverfahren der Kläger. Die Gegenseite ist der Beklagte. Dagegen gibt es Angeklagte nur im Strafverfahren.




In Gang kommt ein Prozess durch das Einreichen einer Klageschrift. Sie wird dem Beklagten dann von Amts wegen zugestellt, womit die Klage erhoben ist (§ 253 Abs. 1 ZPO) – vorausgesetzt, der Kläger hat den Gerichtskostenvorschuss gezahlt. Wer aufgrund seiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, dem kann auf Antrag eine finanzielle Unterstützung im Wege der Prozesskostenhilfe (kurz: PKH) gewährt werden (mehr dazu finden Sie in den §§ 114 ff. ZPO).



[image: Icon_definition.jpg]Mit Klageerhebung ist die Streitsache rechtshängig (§ 261 ZPO).




Was eine Klageschrift enthalten muss, können Sie § 253 Abs. 2 ZPO entnehmen. Das sind


1. die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts,

2. die bestimmte Angabe des Gegenstands und des Grundes des erhobenen Anspruchs sowie ein bestimmter Antrag.


Der Klageantrag ist für das Gericht bindend: Es kann dem Kläger nicht etwas anderes oder mehr zusprechen (durchaus aber weniger). In der Praxis wird man meist juristischen Fachverstand heranziehen und Anwältinnen und Anwälte damit betrauen, eine Klageschrift abzufassen.



[image: Icon_Hand.jpg]Die Klageschrift soll nach § 253 Abs. 3 ZPO ferner Angaben zum vorherigen Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung sowie eine Äußerung dazu enthalten, ob einem solchen Verfahren Gründe entgegenstehen.




Welches Gericht zuständig ist, hängt ganz davon ab, worum es geht. Unterscheiden Sie im Zivilverfahren wie folgt:


[image: check.gif] Amtsgerichte (AG): Dazu finden Sie etwas in den §§ 23 f. GVG. Amtsgerichte sind mit Einzelrichtern besetzt. Eine anwaltliche Vertretung ist von wenigen Ausnahmen abgesehen (etwa in Familiensachen) nicht zwingend notwendig, selbst wenn das in der Praxis zumeist der Fall ist. Amtsgerichte sind zuständig für


• vermögensrechtliche Streitigkeiten bis 5.000 Euro,

• Miet- und Familienstreitigkeiten.

[image: check.gif] Landgerichte (LG): Dazu finden Sie eine Grundlage in den §§ 71 f. GVG (sowie speziell in den §§ 93 ff. GVG etwas zu den besonderen Kammern für Handelssachen). Die an den Landgerichten eingerichteten Kammern sind regelmäßig mit drei Richtern besetzt, sofern die Angelegenheit nicht einem Einzelrichter zugewiesen ist (§§ 348 ff. ZPO). Es herrscht Anwaltszwang. Landgerichte sind zuständig


• als erste Instanz in solchen Fällen, in denen nicht die Amtsgerichte zuständig sind (§ 71 Abs. 1 GVG),

• als zweite Instanz bei Berufungen gegen Urteile eines Amtsgerichts (§ 72 GVG, § 51 ZPO).



[image: Icon_Hand.jpg]Die speziellen Kammern für Handelssachen (§§ 93 ff. GVG) kümmern sich um sogenannte Handelssachen (§ 95 GVG). Sie sind mit einem Berufsrichter und zwei Laienrichtern besetzt; bei Letzteren handelt es sich um Kaufleute, die entsprechenden handelsrechtlichen Sachverstand einbringen.



[image: check.gif] Oberlandesgerichte (OLG): Die dortigen Senate sind mit drei Berufsrichtern besetzt. Es besteht Anwaltszwang. Zuständig sind Oberlandesgerichte vor allem im Rahmen von Berufungen und Beschwerden gegen erstinstanzliche Urteile von Landgerichten (§ 119 Abs. 1 GVG).

[image: check.gif] Bundesgerichtshof (BGH): Der hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe. Die dortigen Senate sind mit fünf Berufsrichtern besetzt. Auch hier besteht Anwaltszwang, wobei nur besonders zugelassene Vertreter der Anwaltschaft tätig werden dürfen. Der Bundesgerichtshof entscheidet im Rahmen von Revisionen (siehe vor allem §§ 542 ff. ZPO).




[image: Icon_Hand.jpg]Als Faustformel lässt sich festhalten: Die höheren Gerichte befinden als Eingangsgerichte über wichtigere Streitigkeiten oder aber sie überprüfen Entscheidungen der unteren Gerichte. Im Rahmen einer Berufung kann der Prozess samt den zugrunde liegenden Tatsachen noch einmal weitgehend neu aufgerollt werden (§§ 529 ff. ZPO). Bei einer Revision durch den BGH erfolgt dagegen nur noch die Überprüfung einer Entscheidung auf Rechtsfehler hin (§§ 542 Abs. 1, 545 Abs. 1 ZPO). Gegebenenfalls verweist der BGH die Entscheidung an die Vorinstanz zurück, wenn eine weitere Tatsachenaufklärung erforderlich ist.




Nach der Zustellung der Klage ist die Gegenseite am Zug: Sie kann Stellung nehmen, eine Klageerwiderung einreichen (was regelmäßig ebenfalls mit anwaltlicher Unterstützung erfolgt) und Verteidigungsmittel vorbringen.

Die eigentliche Rechtsfindung obliegt sodann dem Gericht. Ist die Klage zulässig, wird sich das Gericht damit befassen, ob sie begründet ist. Das erfolgt aber nicht nur nach Aktenlage, sondern regelmäßig auf Basis einer mündlichen Verhandlung. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung, die übrigens öffentlich ist, hat der Einzelrichter (bei einem Gremium der Vorsitzende) die Sitzungsleitung. Nach der Einführung in den Sach- und Streitgegenstand wird die Angelegenheit mit den Parteien erörtert. Dort haben die Parteien noch einmal Gelegenheit, sowohl den entscheidungserheblichen Sachverhalt als auch ihre Auffassungen hinsichtlich der rechtlichen Bewertungen vorzutragen. Man nennt das Verhandlungsgrundsatz. Nach Möglichkeit soll der Rechtsstreit in einem Termin erledigt werden. Den wird das Gericht entsprechend vorbereiten, entweder durch einen frühen ersten Termin oder ein schriftliches Vorverfahren. Im letzteren Fall hat der Beklagte zwei Wochen Zeit anzuzeigen, ob er sich überhaupt verteidigen will. Versäumt er die Frist, kann der Kläger ein sogenanntes Versäumnisurteil beantragen. Will sich der Beklagte doch verteidigen, hat er noch mal zwei Wochen Zeit zur Klageerwiderung.

Je nachdem, was die Parteien an Tatsachen vorgetragen haben, kann sich ergeben, dass bestimmte Tatsachen unbestritten sind und insoweit Einigkeit besteht. Das kann als unstreitig zugrunde gelegt werden und bedarf keines Beweises. Ist etwas zwischen den Beteiligten streitig, wird gegebenenfalls eine Beweisaufnahme erforderlich, wenn die Tatsache entscheidungserheblich ist. Als zulässige Beweismittel kommen beispielsweise in Betracht:


[image: check.gif] Augenschein

[image: check.gif] Parteivernehmung

[image: check.gif] Sachverständige

[image: check.gif] Urkunden

[image: check.gif] Zeugenvernehmung



Aufbau eines Urteils

Ein Urteil könnte in der Praxis beispielsweise wie folgt aussehen:

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

[Name] Kläger

Prozessbevollmächtigte: [Name]

gegen

[Name] Beklagte

Prozessbevollmächtigte: [Name]

hat das Amtsgericht [Name] auf die mündliche Verhandlung vom 10.08.2016 durch die Richterin [Name] für Recht erkannt:

1. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 5.000,00 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz seit dem [Datum] zu zahlen.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

[Sachverhalt]

[Entscheidungsgründe]



Das Gericht ist frei darin, die Beweise zu würdigen. Am Ende steht dann regelmäßig eine gerichtliche Entscheidung in Form eines Urteils (§§ 300 ff. ZPO). In dem Urteil sind die Gründe anzugeben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind (§ 286 Abs. 1 ZPO). Entweder wird der Beklagte antragsgemäß verurteilt (wenn die Klage Erfolg hat) oder aber die Klage wird ganz oder teilweise abgewiesen. Das Urteil enthält zudem Regelungen zu Kostenverteilung. Wichtig ist der sogenannte Tenor als Quintessenz, der ganz am Anfang vor dem Sachverhalt und den Entscheidungsgründen steht (siehe Kasten »Aufbau eines Urteils«).


[image: Icon_Hand.jpg]Nicht immer endet ein Verfahren durch ein Urteil. Es ist gar nicht so selten, dass sich die Parteien in der Verhandlung selbst noch einigen und einen Vergleich schließen (§ 278 ZPO). Manchmal erfolgt auch eine Klagerücknahme (§ 269 ZPO), wenn sich etwa herausstellt, dass die Klage doch nicht so wasserdicht war, wie vielleicht gedacht.



Das Urteil dient der obsiegenden Partei als Grundlage für die Durchsetzung, was dann im Wege der Zwangsvollstreckung erfolgt.

Das Zwangsvollstreckungsverfahren

Wer einen Prozess gewonnen hat, ist noch nicht am Ende des Wegs. Was, wenn sich die Gegenseite nach wie vor weigert zu leisten? Hat man mit dem Urteil einen sogenannten Titel erstritten, bildet er die Grundlage für entsprechende Vollstreckungsmaßnahmen (in der Praxis kommt zudem die notarielle Urkunde als Vollstreckungstitel vor; darin unterwirft sich der Schuldner der sofortigen Zwangsvollstreckung, § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO). Unterscheiden Sie bei der Zwangsvollstreckung (§§ 704 ff. ZPO) verschiedene Arten:


[image: check.gif] Vollstreckung von Geldforderungen: Sie erfolgt im Wege der Pfändung (§§ 803 ff. ZPO). Hier wird gegebenenfalls der Gerichtsvollzieher tätig.

[image: check.gif] Vollstreckung von anderen Ansprüchen: Ist der Anspruch beispielsweise darauf gerichtet, etwas zu unterlassen, kann Ordnungsgeld oder womöglich Ordnungshaft angeordnet werden (Details zu alledem finden Sie ab § 883 ZPO).


Besonderheiten für einzelne Verfahren

In manchen wirtschaftsrechtlich relevanten Bereichen gelten Besonderheiten. Ohne auf etwaige Details eingehen zu können, nur ein paar Hinweise:

Besonderheiten im arbeitsgerichtlichen Verfahren

Für Arbeitssachen gibt es bereits seit den 1920er-Jahren eine eigene Gerichtsbarkeit, die von der Zivilgerichtsbarkeit abgetrennt ist. Grundlage dafür ist das Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG). Die Unterschiede gegenüber dem eigentlichen Zivilverfahren zeigen sich bereits beim Gerichtsaufbau. Es gibt


[image: check.gif] Arbeitsgerichte,

[image: check.gif] Landesarbeitsgerichte,

[image: check.gif] Bundesarbeitsgericht.


Die Arbeitsgerichte sind bei arbeitsgerichtlichen Verfahren ausschließlich zuständig. Das bestimmt sich nach dem Arbeitsgerichtsgesetz (kurz: ArbGG; siehe § 2 und § 2a ArbGG). Eine weitere Besonderheit ergibt sich zudem hinsichtlich der Besetzung der Richterbank: Dort sind neben Berufsrichtern zudem ehrenamtliche Richter aus dem Kreis der Arbeitnehmer und Arbeitgeber vertreten.

Besonderheiten bei Handelssachen

Bei den Landgerichten sind Kammern für Handelssachen eingerichtet. Sie sind mit einem Berufsrichter als Vorsitzendem besetzt sowie zwei ehrenamtlichen Handelsrichtern (§ 105 GVG). Sie haben alle das gleiche Stimmrecht. Falls Sie sich selbst für eine solche Tätigkeit interessieren: Die ehrenamtlichen Richter werden auf gutachtlichen Vorschlag der Industrie- und Handelskammern für die Dauer von fünf Jahren ernannt (§ 108 GVG). Wichtig ist, dass sie entsprechenden Sachverstand mitbringen und zum Beispiel als Kaufmann, Vorstand beziehungsweise Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft oder Prokurist über einschlägige Erfahrung verfügen (§ 109 GVG). Vor einer Kammer für Handelssachen wird eine Angelegenheit verhandelt, wenn es sich um eine Handelssache handelt. Details dazu können Sie § 95 GVG entnehmen. Darunter fallen insbesondere


[image: check.gif] Ansprüche gegen einen Kaufmann im Sinne des HGB (Abs. 1 Nr. 1),

[image: check.gif] gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten (Abs. 1 Nr. 4a),

[image: check.gif] Marken-, Kennzeichen- und Designstreitigkeiten (Abs. 1 Nr. 4c)


und vieles mehr.

Vor der Kammer für Handelssachen landet ein Verfahren insbesondere dann, wenn der Kläger das in seiner Klageschrift beantragt hat (§ 96 GVG). Zudem kann ein Beklagter eine entsprechende Verweisung beantragen, sollte die Klage ursprünglich vor einer Zivilkammer anhängig geworden sein (§ 98 GVG).

Besonderheiten im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

Ein paar Finessen sollten Sie noch beim geistigen Eigentum (Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken-, Design- und Urheberrecht) und dem Wettbewerbsrecht kennen. Hier finden Sie schon vorprozessual einige Besonderheiten, wie


[image: check.gif] Berechtigungsanfrage: Ist unklar, ob eine Rechtsverletzung gegeben ist, kann man eine Berechtigungsanfrage zur Klärung des weiteren Sachverhalts versenden.

[image: check.gif] Abmahnung: Sie ist die nächste Eskalationsstufe. Eine Abmahnung ist konkret verbunden mit der Androhung gerichtlicher Schritte bei nicht fristgemäßer Abgabe einer Unterlassungserklärung. Eine Abmahnung sollte man nicht ins Blaue hinein versenden, droht doch ein Schadensersatzanspruch bei unberechtigter Abmahnung (nicht bei Berechtigungsanfrage).


Geht es um die Verletzung geistigen Eigentums, wird man ein Klageverfahren nicht immer abwarten können (und wollen), wenn weitere Beeinträchtigungen zu befürchten sind. So bietet es sich an, vorläufigen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen und einen Antrag auf einstweilige Verfügung zu stellen, um weitere Rechtsverletzungen zu unterbinden. Das gibt es auch in anderen Verfahren, ist aber gerade im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht häufig.


[image: Icon_Hand.jpg]Bei einer einstweiligen Verfügung wird vor der eigentlichen Entscheidung in der Hauptsache vorläufig eine Entscheidung getroffen (einstweiliger Rechtsschutz). Dazu muss der Antragsteller einen Verfügungsanspruch und einen Verfügungsgrund (das ist die Eilbedürftigkeit) darlegen (§§ 935 ff. ZPO). Der einstweilige Rechtsschutz erfolgt regelmäßig ohne Anhörung der Gegenseite.



Ausschließlich zuständig bei Verletzung gewerblicher Schutzrechte sind erstinstanzlich die Landgerichte. Hinzu kommt, dass es mit dem Bundespatentgericht (BPatG) noch ein besonderes Gericht gibt; es steht im Rechtszug unter dem Bundesgerichtshof (Art. 96 Abs. 1, 3 GG). Das BPatG entscheidet insbesondere über Beschwerden gegen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) und Klagen auf Erklärung der Nichtigkeit von Patenten. Geht es dagegen um eine Schutzrechtsverletzung, obliegt die Bewertung den Zivilgerichten (gegebenenfalls bis hin zum BGH).

Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

In diesem Kapitel ging es um die außergerichtliche Konfliktlösung sowie um das gerichtliche Verfahren. Sie wissen nun, welche Möglichkeiten ein Mediationsverfahren bietet, dass es flexibel ist und sich für unterschiedliche Konfliktkonstellationen eignet. Dem Mediationsverfahren nahe steht die Schlichtung, wohingegen das Schiedsverfahren eher einem gerichtlichen Prozess ähnelt mit einer verbindlichen Entscheidung.

Ein gerichtliches Verfahren selbst vollzieht sich in zwei Stufen, dem Erkenntnisverfahren und dem Vollstreckungsverfahren. Im Erkenntnisverfahren wird geschaut, ob jemandem ein geltend gemachter Anspruch zusteht. Hierüber befindet das zuständige Gericht. Ist strittig, was sich tatsächlich zugetragen hat, und kommt es darauf an (ist es also entscheidungserheblich), will das Gericht Beweise sehen. Eine (erstinstanzliche) Entscheidung kann im Rahmen einer Berufung oder Revision überprüft werden. Die Zwangsvollstreckung dient dazu, auf Basis eines erstrittenen Titels, sein Recht durchzusetzen. Für bestimmte Verfahrensarten können Besonderheiten gelten, wie beispielsweise bei arbeitsgerichtlichen Verfahren, bei Handelssachen oder aber im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. Nicht nur, dass dort teilweise spezialisierte Gerichte (etwa Arbeitsgerichte, Bundespatentgericht) zuständig sind, auch innerhalb eines normalen Zivilprozesses können spezielle Spruchkörper relevant werden (Kammern für Handelssachen).

Sie haben nun gesehen, wie man Ansprüche geltend machen kann. Manchmal ist die Schuldenlast so erdrückend, dass die Existenz eines Unternehmens selbst bedroht ist. Das ist etwa der Fall, wenn das Unternehmen in die Insolvenz schlittert. Was es damit auf sich hat, lesen Sie im nächsten Kapitel.




	
		
	22

	Das Insolvenzrecht

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Ziele eines Insolvenzverfahrens kennen

	[image: arrow] Ablauf einer Regelinsolvenz überblicken

	[image: arrow] Besonderheiten der Verbraucherinsolvenz unterscheiden



Viele Unternehmen sind erfolgreich. Sie sind am Markt etabliert und die Geschäfte gehen gut. Allerdings geht es nicht allen so: Ist die Schuldenlast hoch und gerät ein Unternehmen infolgedessen in eine existenzbedrohende wirtschaftliche Schieflage (oder sind die finanziellen Schwierigkeiten für eine Privatperson erdrückend), ist das für alle Beteiligten bitter.

Eine Krise kommt in aller Regel nicht aus heiterem Himmel. Sie entwickelt sich typischerweise in unterschiedlichen Phasen. Das beginnt bei Unternehmen mit einer strategischen Krise, bei der sich zunächst vereinzelt Symptome zeigen, setzt sich fort über eine Erfolgs- oder Ertragskrise, bei der sich die Fehlentwicklungen in den Ergebnissen niederzuschlagen beginnen, und führt zu einer Liquiditätskrise, in der die Überschuldung droht oder sogar die Zahlungsunfähigkeit eintritt.

Schuldner werden in solchen Situationen oftmals bemüht sein zu retten, was noch zu retten ist: Wenn Sanierungsmaßnahmen nicht fruchten, wird man vielleicht noch versuchen, seine Schäfchen irgendwie ins Trockene zu bringen. Dass dabei naturgemäß eher das eigene Wohl im Mittelpunkt steht und weniger das Interesse etwaiger Gläubiger, liegt auf der Hand.

Kapitel 21 stellt die Möglichkeiten für Gläubiger vor, ihre Forderungen durchzusetzen. Sie müssen dabei zunächst auf dem Rechtswege einen Titel erstreiten, der dann mithilfe eines Gerichtsvollziehers vollstreckt wird. Manchmal gibt es aber nicht nur einen Gläubiger, sondern eine ganze Fülle von Leuten, denen ein Unternehmen oder eine Privatperson etwas schuldet. Besteht dann ein anderer Weg, als dass die Gläubiger jeder für sich einzeln versuchen, beim Schuldner etwas einzutreiben? Kann es einem Schuldner gegebenenfalls erschwert werden, über sein Vermögen zu verfügen? All das ist tatsächlich möglich. Das Stichwort hier heißt Insolvenz.


[image: Icon_Hand.jpg]Im Alltag stößt man nach wie vor auf den Begriff Konkurs – nicht nur wenn im Kreuzworträtsel ein umgangssprachlicher Begriff dafür gesucht wird (Pleite). Die frühere Konkursordnung ist aber schon seit Ende 1998 Geschichte. Heute heißt es Insolvenz.



Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, werden Sie die Ziele eines Insolvenzverfahrens kennen und mit dem Ablauf eines Regelinsolvenzverfahrens vertraut sein. Zudem werden Sie Besonderheiten der Verbraucherinsolvenz kennen.

Da eine Insolvenz nicht immer aber doch häufig das Ende eines Unternehmens bedeutet, bietet es sich an, sich im letzten Kapitel dieses … für Dummies-Buches damit zu befassen. Sehen Sie sich dazu zunächst kurz an, wie es der SchneeWittChen GmbH geht:


[image: Icon_beispiel.jpg]Drei Jahre später. Nach anfänglichen Erfolgen laufen die Geschäfte der SchneeWittChen GmbH leider nicht mehr ganz so gut. Einzelne Rechnungen können schon seit einer Weile nicht mehr beglichen werden. Auch die Bank ist nicht mehr bereit, neues Kapital zur Verfügung zu stellen. Liu, Katja und Sebastian setzen sich noch einmal mit der Anwältin Dr. Bisnet zusammen, um sich nach etwaigen Möglichkeiten zu erkundigen. Bietet eine Insolvenz einen Ausweg?



Ein erster Überblick über das Insolvenzrecht

Regelungen zur Insolvenz finden Sie in der Insolvenzordnung (kurz: InsO). Sofern dort nichts anderes bestimmt ist, gelten für das Insolvenzverfahren die Vorschriften der Zivilprozessordnung entsprechend (§ 4 InsO).

Gleich in § 1 InsO ist die Zielsetzung eines Insolvenzverfahrens beschrieben: Danach dient ein solches Verfahren dazu, die Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu befriedigen, indem das gesamte Vermögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt wird. In einem Insolvenzplan kann eine abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt des Unternehmens getroffen werden. Einem redlichen Schuldner wird zugleich Gelegenheit gegeben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien (Restschuldbefreiung).


[image: Icon_Hand.jpg]Sofern die Insolvenzordnung ganz allgemein von »Schuldner« spricht, kommen als solche nicht nur Unternehmen, sondern ebenso Privatpersonen in Betracht; im letzteren Fall spricht man von Verbraucherinsolvenz (oder landläufig Privatinsolvenz).



Gerade bei der Insolvenz eines Unternehmens sollten Sie sich die Zielsetzung vor Augen führen: Es geht weniger darum, die Existenz des Unternehmens zu sichern, es quasi zu retten (auch wenn das durchaus geschehen kann). In erster Linie soll das noch vorhandene Vermögen verwertet und der Erlös unter den Gläubigern verteilt werden.


[image: Icon_Hand.jpg]Auch eine Unternehmenssanierung ist damit letztlich nur Mittel zum Zweck: Es geht darum, Forderungen der Gläubiger zu begleichen.




[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der Praxis verteilt der Insolvenzverwalter das Vermögen unter den Insolvenzgläubigern, die ihre Forderungen angemeldet haben. Jedenfalls soweit noch etwas da ist. Denn vom Vermögen sind noch die Verfahrenskosten und Gebühren der Insolvenzverwaltung sowie etwaige Verbindlichkeiten (Masseverbindlichkeiten, § 55 InsO) abzuziehen. Zum genauen Ablauf eines Insolvenzverfahrens gleich mehr.



Sie können sich das Insolvenzrecht gut anhand der drei folgenden Fragen erschließen:


[image: check.gif] Wann ist ein Insolvenzverfahren zulässig?

[image: check.gif] Wie läuft ein Regelinsolvenzverfahren ab?

[image: check.gif] Welche Besonderheiten gibt es beim Verbraucherinsolvenzverfahren?


Zulässigkeit eines Insolvenzverfahrens

Ein Insolvenzverfahren kann über das Vermögen jeder natürlichen und jeder juristischen Person eröffnet werden (§ 11 Abs. 1 InsO; was natürliche und juristische Personen sind, erfahren Sie zu Beginn dieses Buches in Kapitel 3). Zudem kann nach § 11 Abs. 2 InsO ein Insolvenzverfahren eröffnet werden über das Vermögen einer offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft, einer Partnerschaftsgesellschaft, einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts oder einer Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung. Das geht selbst nach Auflösung einer juristischen Person oder einer entsprechenden Gesellschaft, solange die Verteilung des Vermögens nicht vollzogen ist (§ 11 Abs. 3 InsO).


[image: Icon_Hand.jpg]Nicht in die Insolvenz schlittern können juristische Personen des öffentlichen Rechts. Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Bundes oder eines Landes ist unzulässig (§ 12 InsO).



Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Insolvenzverfahren:


[image: check.gif] Regelinsolvenzverfahren: Es bezieht sich auf die unterschiedlichsten Arten von inhabergeführten Unternehmen beziehungsweise Gesellschaften.

[image: check.gif] Verbraucherinsolvenzverfahren: Es bezieht sich in erster Linie auf Privatpersonen. Dafür gelten spezielle Regelungen (§§ 304 ff. InsO).


Lernen Sie nun im Überblick den Ablauf eines Regelinsolvenzverfahrens kennen. Daran anschließend finden Sie noch ein paar Anmerkungen zum Verbraucherinsolvenzverfahren.

Ablauf eines Regelinsolvenzverfahrens

Mit über 350 Vorschriften ist der Ablauf eines Insolvenzverfahrens sehr detailliert beschrieben. Konzentrieren Sie sich bei der Darstellung des Ablaufs eines Regelinsolvenzverfahrens auf einige Grundzüge.

Eröffnungsantrag und Eröffnungsgrund

Das zuständige Insolvenzgericht (Amtsgericht) wird zunächst das Vorliegen der Eröffnungsvoraussetzungen prüfen: Das sind das Vorliegen eines wirksamen Eröffnungsantrags und das Bestehen eines Eröffnungsgrundes.

[image: check.gif] Eröffnungsantrag: Im Insolvenzrecht gilt der Antragsgrundsatz. Der Antrag selbst muss schriftlich erfolgen. Antragsberechtigt sind die Gläubiger und der Schuldner (§ 13 InsO). Im ersten Falle spricht man von Fremdantrag, im letzten von Eigenantrag. Wird ein Antrag von einem Gläubiger gestellt, so muss er ein rechtliches Interesse an der Eröffnung des Insolvenzverfahrens haben und seine Forderung und den Eröffnungsgrund glaubhaft machen (§ 14 Abs. 1 InsO).

[image: check.gif] Eröffnungsgrund: Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens setzt zudem einen Eröffnungsgrund voraus (§ 16 InsO). Das kann sein:


• Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO): Zahlungsunfähig ist ein Schuldner, wenn er nicht in der Lage ist, die Zahlungspflichten zu erfüllen. Die Zahlungsunfähigkeit ist regelmäßig dann anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat (Abs. 2).

• Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO): Dies ist nur ein Eröffnungsgrund, wenn der Schuldner die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt (Abs. 1). Der Schuldner droht zahlungsunfähig zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen (Abs. 2).

• Überschuldung (§ 19 InsO): Bei einer juristischen Person und bei bestimmten Personengesellschaften ist auch die Überschuldung Eröffnungsgrund (Abs. 1, 3). Eine Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich.



[image: Icon_Hand.jpg]Im Insolvenzfall ist der GmbH-Geschäftsführer verpflichtet, den Insolvenzantrag zu stellen (§ 15a InsO); er kann sich bei Verschleppung des Verfahrens haftbar oder sogar strafbar machen.



Anordnung vorläufiger Maßnahmen

Bis zur endgültigen Entscheidung darüber, ob ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder nicht, können Wochen, wenn nicht Monate vergehen. Um etwaige nachteilige Veränderungen der Vermögenslage des Schuldners zu verhüten, kann das Insolvenzgericht bereits im Eröffnungsverfahren bis zur Entscheidung über den Antrag einzelne Sicherungsmaßnahmen treffen (§ 21 InsO). Es kann insbesondere


[image: check.gif] einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen (Abs. 2 Nr. 1). Dessen Aufgabe ist es, die Fortführung des Unternehmens bis zur endgültigen Entscheidung über das Eröffnen des Insolvenzverfahrens zu gewährleisten. Das dient dem Interesse der Gläubiger und dem des Schuldners.

[image: check.gif] dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegen oder anordnen, dass Verfügungen des Schuldners nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind (Abs. 2 Nr. 2).

[image: check.gif] Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den Schuldner untersagen oder einstweilen einstellen, soweit nicht unbewegliche Gegenstände betroffen sind (Abs. 2 Nr. 3).

[image: check.gif] eine vorläufige Postsperre anordnen (Abs. 2 Nr. 4). Alle Postsendungen für den Schuldner gehen dann an den Verwalter.



[image: Icon_Hand.jpg]Bei Großverfahren kann ein (vorläufiger) Gläubigerausschuss bestellt werden (§§ 21 Abs. 2 Nr. 1a, 22a InsO). Aufgabe eines solchen Ausschusses ist es, den Insolvenzverwalter bei seiner Tätigkeit zu unterstützen.




[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der Praxis prüft das Insolvenzgericht das Vorliegen der Eröffnungsvoraussetzungen aufgrund eigener Kenntnis der Materie. Oftmals werden dabei aber auch Sachverständige mit dem Erstellen eines entsprechenden Gutachtens beauftragt. Es dient mit als Entscheidungsgrundlage für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens.



Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Sofern die Eröffnungsvoraussetzungen vorliegen und insbesondere ausreichend Vermögen (Masse) vorhanden ist, um zumindest die anfallenden Verfahrenskosten (§ 54 InsO) zu decken, eröffnet das Gericht das Insolvenzverfahren durch einen entsprechenden Beschluss. Ist das nicht der Fall, wird das Gericht den Antrag auf Eröffnung mangels Masse abweisen. Der Eröffnungsbeschluss wird sofort öffentlich bekannt gemacht und den Gläubigern und Schuldnern des Schuldners und dem Schuldner selbst zugestellt (§ 30 InsO).


[image: Icon_Hand.jpg]Nach § 31 InsO müssen im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine Ausfertigung des Eröffnungsbeschlusses, im Falle der Abweisung des Eröffnungsantrags mangels Masse eine Ausfertigung des abweisenden Beschlusses an das Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- oder Vereinsregister übermittelt werden, wenn der Schuldner dort eingetragen ist. Transparenz ist alles.




[image: Icon_gluehlampe.jpg]Hierzulande gibt es jährlich über 100.000 eröffnete Insolvenzverfahren. Weitaus weniger, nämlich nicht einmal ein Zehntel davon werden mangels Masse abgelehnt. Im Jahre 2014 gab es allein 24.085 Unternehmensinsolvenzen.



Ein maßgebliches Anliegen der Insolvenz ist es, das Vermögen des Schuldners im Interesse der Gläubiger zu sichern. Es soll nicht in irgendeiner Weise geschmälert werden. Mit der Insolvenzeröffnung sind deshalb zugleich bestimmte Wirkungen verbunden, die das sicherstellen.


[image: check.gif] Übergang des Verwaltungs- und Verfügungsrechts (§ 80 InsO): Das Recht des Schuldners, das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen zu verwalten und darüber zu verfügen, geht auf den Insolvenzverwalter über; der wird »Herr des Verfahrens«.

[image: check.gif] Verfügungen des Schuldners (§ 81 InsO): Hat der Schuldner nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über einen Gegenstand der Insolvenzmasse verfügt, so ist diese Verfügung unwirksam.

[image: check.gif] Leistungen an den Schuldner (§ 82 InsO): Leistet jemand an den Schuldner, obwohl die Verbindlichkeit eigentlich zur Insolvenzmasse gehört, ist der Leistende aus dem Schneider, wenn er nichts vom Insolvenzverfahren wusste.

[image: check.gif] Vollstreckungsverbot (§ 89 InsO): Zwangsvollstreckungen für einzelne Insolvenzgläubiger sind während der Dauer des Insolvenzverfahrens unzulässig. In die Insolvenzmasse darf also nicht mehr vollstreckt werden.



[image: Icon_Hand.jpg]Zwei Begriffe sollten Ihnen in diesem Zusammenhang bekannt sein, es sind nämlich keineswegs alle Gläubiger gleich. Geht es um die Nichtzugehörigkeit einer Sache oder eines Rechts zur Insolvenzmasse, spricht man von Aussonderung (§ 47 InsO). Geht es um eine Vorzugsbehandlung im Sinne der vorrangigen Befriedigung aus der Masse, spricht man von Absonderung (§§ 49 ff. InsO).




Sanierung in der Eigenverwaltung

Etwas mehr Spielraum hat der Schuldner bei der Sanierung in der Eigenverwaltung. So ist ein Schuldner berechtigt, unter der Aufsicht eines Sachwalters die Insolvenzmasse zu verwalten und über sie zu verfügen. Dazu muss das Insolvenzgericht im Eröffnungsbeschluss des Insolvenzverfahrens die Eigenverwaltung anordnen. Geregelt ist das in den §§ 270 ff. InsO.



Anmeldung der Forderungen

Um sich ein Gesamtbild von der Lage machen zu können, muss der Insolvenzverwalter unter anderem wissen, welche Gläubiger was für Forderungen gegenüber dem Schuldner haben. Den Schuldner selbst treffen dazu bestimmte Auskunfts- und Mitwirkungspflichten (§ 97 Ins0), wie etwa das Bereitstellen von Unterlagen. Sofern dem Insolvenzverwalter Gläubiger bekannt sind, werden sie aufgefordert, etwaige Ansprüche schriftlich beim Insolvenzverwalter »zur Tabelle« anzumelden und zu belegen (§ 174 InsO). Jede angemeldete Forderung wird dann in eine Tabelle eingetragen (§ 175 InsO). Wer sich als Gläubiger einen Teil des Kuchens sichern will, sollte dem nachkommen. Ansonsten bleibt er im Weiteren unberücksichtigt und geht leer aus.

Berichts- und Prüfungstermin

Eine Zäsur bildet der Berichtstermin (§ 156 InsO), an dem wichtige Weichen für den weiteren Verfahrensgang gestellt werden: Der Insolvenzverwalter informiert zum einen über die wirtschaftliche Lage des Schuldners und ihre Ursachen. Zum anderen legt er dar, ob Aussicht besteht, das Unternehmen des Schuldners ganz oder in Teilen zu erhalten, welche Möglichkeiten für einen Insolvenzplan bestehen und welche Auswirkungen jeweils für die Befriedigung der Gläubiger eintreten würden (§ 156 Abs. 1 InsO).

Der Schuldner, der Gläubigerausschuss, der Betriebsrat und der Sprecherausschuss der leitenden Angestellten (siehe zu den beiden Letzteren Kapitel 17) können im Berichtstermin zu dem Bericht des Verwalters Stellung nehmen. Ist der Schuldner Handels- oder Gewerbetreibender beziehungsweise Landwirt, kann auch der zuständigen amtlichen Berufsvertretung der Industrie, des Handels, des Handwerks oder der Landwirtschaft im Termin Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden (§ 156 Abs. 2 InsO).

Die Gläubigerversammlung entscheidet dann über den Fortgang des Verfahrens (§ 157 InsO). Sie beschließt im Berichtstermin, ob das Unternehmen des Schuldners stillgelegt oder fortgeführt werden soll. Sie kann den Verwalter beauftragen, einen Insolvenzplan auszuarbeiten, und ihm das Ziel des Plans vorgeben.

In einem weiteren Prüfungstermin werden die angemeldeten Forderungen ihrem Betrag und ihrem Rang nach geprüft (§ 176 InsO).

Verwertung und Verteilung

Im Weiteren setzt der Insolvenzverwalter die von der Gläubigerversammlung getroffenen Beschlüsse um. Kann das Unternehmen nicht gerettet werden, werden das vorhandene Vermögen sowie alle Gegenstände und weiteren Wertsachen bestmöglich zu Geld gemacht.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]In der Praxis kann die Abwicklung bei übersichtlichen Fällen wenige Monate dauern. In komplexen Verfahren kann sie sich aber durchaus über mehrere Jahre hinziehen.



Sind alle angemeldeten Gläubigerforderungen geprüft und die Vermögensgegenstände allesamt verwertet, erstellt der Insolvenzverwalter seine Schlussrechnung für das Insolvenzgericht. In dem Schlusstermin für eine abschließende Gläubigerversammlung lässt der Insolvenzverwalter noch einmal Revue passieren (§ 197 InsO). Dabei wird die Schlussrechnung des Insolvenzverwalters erörtert oder auch die Entscheidung der Gläubiger über die nicht verwertbaren Gegenstände der Insolvenzmasse. Bestehen seitens der Gläubiger keine Einwendungen, so billigt das Insolvenzgericht die Schlussverteilung. Wie die Verteilung in der Insolvenz nach Rängen erfolgt, können Sie Tabelle 22.1 entnehmen.



	
	Verteilung in der Insolvenz
	




		Rang 1
		Kosten des Insolvenzverfahrens (§§ 53 f., § 209 Abs. 1 Nr. 1 InsO)
	


		Rang 2
		Sonstige Masseverbindlichkeiten (§ 55, § 209 Abs. 1 Nr. 2, 3 InsO). Darunter fallen solche Verbindlichkeiten, die vom Insolvenzverwalter nach Verfahrenseröffnung begründet worden sind und nicht zu den Verfahrenskosten gehören.
	


		Rang 3
		Insolvenzgläubiger (§ 38 InsO). Dies erfolgt frühestens nach dem Prüftermin (§ 187 InsO), wobei der Verwalter ein Forderungsverzeichnis aufstellt (§ 188 InsO).
	


		Rang 4
		Nachrangige Insolvenzgläubiger (§ 39 InsO)
	




Tabelle 22.1: Verteilung in der Insolvenz


[image: Icon_Hand.jpg]Zunächst geht es also darum, die Verfahrenskosten und Masseverbindlichkeiten zu begleichen. Wenn dann noch etwas übrig ist, werden die weiteren Verbindlichkeiten nach Quoten aus der verbleibenden Restmasse bedient.




Aufhebung des Insolvenzverfahrens

Ist alles verteilt, setzt das Insolvenzgericht mit der Aufhebung des Verfahrens den Schlusspunkt. Bezog sich die Insolvenz auf das Vermögen einer Gesellschaft, ist das Verfahren tatsächlich beendet. Etwas anders ist es bei einer Insolvenz, die eine natürliche Person betraf. Hier schließt sich noch eine Wohlverhaltensperiode und gegebenenfalls die Restschuldbefreiung an.

Wohlverhaltensperiode und Restschuldbefreiung

Oft bleiben am Ende noch Schulden; nicht immer kann alles beglichen werden. Die Insolvenzordnung bietet natürlichen Personen die Option, sich von den verbleibenden Verbindlichkeiten zu befreien (§ 1 InsO). Auf Antrag ist eine Restschuldbefreiung möglich (§§ 286 ff. BGB). Dadurch wird der Schuldner zugleich von den im Insolvenzverfahren nicht erfüllten Verbindlichkeiten gegenüber den Insolvenzgläubigern befreit (§ 286 InsO). Voraussetzung ist, dass es sich um einen redlichen Schuldner handelt. Er erlangt die Restschuldbefreiung, wenn er bestimmten Obliegenheiten nachkommt, die in § 295 InsO aufgeführt sind. Dazu gehört:


[image: check.gif] eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben beziehungsweise sich um eine solche zu bemühen und keine zumutbare Tätigkeit abzulehnen (Nr. 1),

[image: check.gif] geerbtes Vermögen zur Hälfte des Wertes an den Treuhänder herauszugeben (Nr. 2),

[image: check.gif] jeden Wohnsitzwechsel oder der Beschäftigungsstelle unverzüglich dem Insolvenzgericht und dem Treuhänder anzuzeigen und nichts zu verheimlichen (Nr. 3),

[image: check.gif] nur an den Treuhänder zu leisten und keinem Insolvenzgläubiger einen Sondervorteil zu verschaffen (Nr. 4).




[image: Icon_Hand.jpg]Außerdem dürfen keine Gründe für eine Versagung nach den §§ 290, 297 bis 298 InsO bestehen. Eine Restschuldbefreiung kommt nur nach der Durchführung eines Insolvenzverfahrens in Betracht. Wird ein solches von vornherein zum Beispiel mangels Masse gar nicht erst eröffnet, besteht auch keine Möglichkeit für diese Option.



Die Wohlverhaltensperiode dauert für gewöhnlich sechs Jahre, kann aber auf drei beziehungsweise fünf Jahre verkürzt sein (§§ 300 Abs. 1 Nr. 2, 3 InsO). Eine Verkürzung kommt in Betracht, wenn es dem Schuldner gelingt, innerhalb der Wohlverhaltensperiode bestimmte Leistungen zu erbringen. Am Ende steht eine Entscheidung des Gerichts zur Restschuldbefreiung. Und damit hat es dann tatsächlich sein Bewenden. Nahezu alle Forderungen etwaiger Gläubiger werden damit hinfällig (ausgenommen nur solche aufgrund vorsätzlicher unerlaubter Handlung oder Geldstrafen etc.), selbst wenn sie ihrerseits im Insolvenzverfahren keine Ansprüche angemeldet haben. Ein Widerruf der Restschuldbefreiung ist ausnahmsweise möglich. Insofern kann man sich das Ganze als Bewährungsprobe vorstellen.


[image: Icon_Hand.jpg]Während hierzulande unternehmerisches oder privates finanzielles Scheitern eher als ein Tabu angesehen wird, ist das in anderen Ländern durchaus anders. In den USA beispielsweise gibt es eine Kultur der zweiten Chance, was weitere unternehmerische Aktivitäten beflügeln kann.




Flexibel: Der Insolvenzplan

Es gibt die Möglichkeit, einen Insolvenzplan aufzustellen und darin bestimmte Regelungen zur Befriedigung der Gläubiger und zur Verwertung des vorhandenen Massevermögens und deren Verteilung an die Beteiligten zu treffen. Regelungen dazu finden Sie in den §§ 217 ff. InsO. Einen entsprechenden Insolvenzplan an das Insolvenzgericht können der Insolvenzverwalter und der Schuldner vorlegen. Auch die Gläubigerversammlung kann den Verwalter beauftragen, einen Insolvenzplan auszuarbeiten. Ein Insolvenzplan kann gerade dann interessant sein, wenn man Optionen nutzen möchte, um ein Unternehmen zu sanieren und Arbeitsplätze zu sichern.



Besonderheiten eines Verbraucherinsolvenzverfahrens

Sonderregelungen gelten für Verbraucherinsolvenzverfahren (§§ 304 bis 314 InsO). Sie greifen nach § 304 InsO, wenn der Schuldner eine natürliche Person, die


[image: check.gif] keine selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit ausübt oder ausgeübt hat (also reine Privatleute),

[image: check.gif] eine selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt hat, seine Vermögensverhältnisse allerdings überschaubar sind und gegen ihn keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen. Überschaubar sind die Vermögensverhältnisse, wenn der Schuldner zu dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wird, weniger als 20 Gläubiger hat (Abs. 2).


Bei der Verbraucherinsolvenz gibt es Besonderheiten beim Eröffnungsantrag (§ 305 InsO): Der Schuldner muss weitere Unterlagen vorlegen, wie etwa eine Bescheinigung, nach der eine außergerichtliche Einigung (siehe Kapitel 21) mit den Gläubigern über die Schuldenbereinigung auf Grundlage eines Schuldenbereinigungsplans erfolglos war.


[image: Icon_gluehlampe.jpg]Solche Bescheinigungen werden von Insolvenz- und Schuldnerberatungen ausgestellt.



Der Schuldner muss dem Gericht den Insolvenzplan vorlegen, Gründe anführen, die für sein Scheitern maßgeblich sind, und ein Verzeichnis des vorhandenen Vermögens und des Einkommens einreichen.

Der Schuldenbereinigungsplan ist die Grundlage für das weitere Prozedere:


1. Das Insolvenzgericht stellt den vom Schuldner genannten Gläubigern den Schuldenbereinigungsplan sowie die Vermögensübersicht zu.

2. Geht beim Gericht keine Stellungnahme eines Gläubigers ein, so gilt dies als Einverständnis mit dem Schuldenbereinigungsplan (§ 307 Abs. 1, 2 InsO).

3. Hat kein Gläubiger Einwendungen gegen den Schuldenbereinigungsplan erhoben oder wird die Zustimmung nach § 309 InsO gerichtlich ersetzt, gilt der Schuldenbereinigungsplan als angenommen; das Insolvenzgericht stellt dies durch Beschluss fest.

4. Der Schuldenbereinigungsplan wirkt wie ein Vergleich (§ 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).


Gerade im Rahmen der Verbraucherinsolvenz ist die Restschuldbefreiung (§§ 286 ff. BGB) bedeutsam, sodass am Ende der Wohlverhaltensperiode der Schuldner von seinen Verbindlichkeiten befreit wird.

Auf den Punkt gebracht: Der Schnelldurchlauf

Das in der Insolvenzordnung geregelte Insolvenzrecht zielt darauf ab, die Gläubiger eines insolventen Schuldners (Unternehmer oder Privatperson), der nicht mehr in der Lage ist, seine Verbindlichkeiten (teilweise) zu bedienen, möglichst gut zu stellen. Dazu wird das noch vorhandene Vermögen verwertet und der Erlös daraus (quotal) unter den Gläubigern verteilt – abzüglich angefallener Verfahrenskosten. Dies erfolgt im Rahmen eines Regelinsolvenzverfahrens, das von einem Insolvenzverwalter durchgeführt wird. Bei Insolvenz von Privatpersonen sind einige Besonderheiten der Verbraucherinsolvenz zu berücksichtigen. Handelt es sich um eine natürliche Person, kann sich eine sechsjährige Wohlverhaltensperiode anschließen, an dessen Ende die Restschuldbefreiung steht. Das bietet einen sogenannten redlichen Schuldner die Option, sich von seinen Verbindlichkeiten vollständig zu lösen und neu zu beginnen.

Damit haben Sie nun das letzte inhaltliche Kapitel dieses Buches abgeschlossen. Glückwunsch! In den beiden folgenden Kapiteln finden Sie den Top-Ten-Teil.



	
	
Teil VIII

Der Top-Ten-Teil

	 

[image: cartoon_web.jpg]




[image: Icon_internet.jpg] Besuchen Sie uns auf www.facebook.de/fuerdummies !




In diesem Top-Ten-Teil finden Sie gebündelt einige Stolperfallen, in die Sie tunlichst nicht tappen sollten, sowie ein paar Tipps, die Ihnen das Studium des Wirtschaftsrechts erleichtern möchten.


		


		
	23

	Zehn Fallen, in die Sie tunlichst nicht tappen sollten

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Fehler, die Sie nicht begehen sollten

	[image: arrow] Die Tücken des Wirtschaftsrechts



Das Wirtschaftsrecht ist durchaus anspruchsvoll. Da droht die eine oder andere Stolperfalle. Nachstehend finden Sie zehn typische Fallen, in die Sie besser nicht tappen.

Gesetzesstruktur verkennen!

Wenn Sie mit Rechtsnormen zu tun haben, machen Sie sich stets den Aufbau einer Vorschrift klar. Denken Sie dabei an die Unterscheidung zwischen dem Tatbestand einer Vorschrift und deren Rechtsfolge. Gerade dann, wenn Sie sich mit der Rechtsanwendung beschäftigen, ist das unverzichtbar.


[image: Icon_Hand.jpg]Versuchen Sie stets die Struktur einer Norm zu ermitteln. Dabei hilft Ihnen das »Wenn-dann-Muster«: »Wenn …« (= Tatbestand), »dann …« (= Rechtsfolge).



Grundsätze und Prinzipien missachten!

Im Wirtschaftsrecht gelten bestimmte Grundsätze und Prinzipien, die Sie beachten müssen. Bekannt ist etwa die Unterscheidung zwischen dem Verpflichtungs- und dem Verfügungsgeschäft. Beide sind rechtlich unabhängig voneinander. Das ergibt sich aus dem Trennungs- und Abstraktionsprinzip, wird aber immer mal wieder missachtet.


[image: Icon_Hand.jpg]Oft hilft es, wenn Sie eine Norm bloß aufmerksam lesen. So finden Sie beispielsweise in §§ 433 Abs. 1 BGB, 535 Abs. 1, 611, 631 BGB etc. ausdrücklich den Begriff »verpflichtet«. Entsprechende Verträge sind also Verpflichtungsgeschäfte!



Kenn ich schon!

Wenn Sie im Rahmen einer Fallbearbeitung den Eindruck haben, den »Fall« womöglich schon aus einer vorausgegangenen Veranstaltung zu kennen, sollten bei Ihnen die Alarmglocken schellen. In aller Regel gleicht nämlich kein Fall einem anderen. Bekannte Lösungen aus anderen Zusammenhängen lassen sich normalerweise gerade nicht eins zu eins übertragen. Die Gefahr, etwas Wichtiges zu übersehen, ist recht groß.


[image: Icon_Hand.jpg]Behandeln Sie jeden Fall als Unikat.



Vom Ergebnis her denken!

Zu welchem Ergebnis Sie im Rahmen einer Falllösung kommen, ist in aller Regel zweitrangig. Zuvorderst gilt: Der Weg ist das Ziel! Dabei kommt es entscheidend auf Ihre Ausführungen und Begründungen an.


[image: Icon_Hand.jpg]Erfahrungsgemäß macht es zum Beispiel keinen Sinn, sich nach einer Prüfung mit anderen darüber auszutauschen, welches Ergebnis denn nun »richtig« ist. Meiden Sie solche Unterhaltungen.



Handwerkszeug vernachlässigen!

Es ist wie bei vielen anderen Fertigkeiten: Juristisches Arbeiten erfordert es, dass Sie Ihr Handwerkszeug beherrschen. Setzen Sie daher nicht nur auf Ihre Rechtskenntnisse, sondern nehmen Sie vielmehr jede sich bietende Gelegenheit wahr, Ihre Kenntnisse anzuwenden.


[image: Icon_Hand.jpg]Perfektionieren Sie Ihr Handwerk! Trainieren Sie die Rechtsanwendung und Falllösungstechnik, die Subsumtionstechnik und den Gutachtenstil. Wenn all das in Ihren Prüfungen eine Rolle spielt, werden Sie nicht darum herumkommen.



Rechtsnormen überfliegen!

Es kann sich rächen, wenn Sie eine Gesetzesnorm bloß überfliegen und querlesen. Noch verhängnisvoller kann es sein, wenn Sie darauf vertrauen, den Inhalt einer Norm zu kennen.


[image: Icon_Hand.jpg]Da hilft nur eines: Genau lesen! Machen Sie es sich zur Gewohnheit, jede Rechtsnorm, die Ihnen begegnet, wieder und wieder zu lesen. Die Arbeit mit dem Gesetzestext ist immer das Entscheidende. Es wird sich auszahlen und sicher mit manchem Aha-Erlebnis belohnt!



Fallfrage ignorieren!

Müssen Sie einen Fall bearbeiten, so steht am Ende regelmäßig eine Fallfrage (manchmal sind es auch mehrere Fragen). Nur diese ist beziehungsweise sind zu beantworten – nicht mehr und nicht weniger. Ist also danach gefragt, ob jemand einen Schadensersatz beanspruchen kann, wäre es fehlerhaft, einen Zahlungsanspruch aus einem Kaufvertrag zu prüfen. Stellen Sie hier also die richtigen Weichen.


[image: Icon_Hand.jpg]Schärfen Sie Ihren Blick. Dabei hilft in der Regel Ihr Mantra: »Wer will was von wem woraus?«



Signale nicht erkennen!

Prüfungsarbeiten enthalten oft eine Vielzahl von Signalen, die Sie dabei unterstützen wollen, die richtige Fährte zu finden. Allerdings werden solche Hilfestellungen von Studierenden mitunter nicht erkannt oder sie können sie rechtlich nicht zuordnen.


[image: Icon_Hand.jpg]Sollten in einem Sachverhalt zum Beispiel Begriffe auftauchen, die Sie partout nicht direkt rechtlich verankern können, dann nutzen Sie ruhig das Stichwortverzeichnis am Ende Ihres Gesetzestextes. Oft werden Sie fündig.



Zu viel lernen!

Ja, Sie lesen richtig. Manchmal ist es tatsächlich zu viel des Guten. Tragisch wäre es geradezu, wenn Sie etwas auswendig lernen wollten. Machen Sie erst gar nicht den Versuch. Das wird weder verlangt, noch wäre das sinnvoll. Nicht nur dass hierzulande Jahr für Jahr neue Gesetze auf den Weg gebracht werden. Vieles verschwindet auch wieder mehr oder weniger sang- und klanglos. Zudem ist im Wirtschaftsrecht gerade mit Blick auf etwaige Prüfungen nicht alles gleichermaßen relevant. Setzen Sie durchaus Schwerpunkte und Prioritäten.


[image: Icon_Hand.jpg]Gewinnen Sie im Laufe der Zeit ein Gespür dafür, was wichtiger und was weniger wichtig ist. Die Grundlagen des Vertragsrechts sind meist bedeutsamer als Details zum Reiserecht. Oder denken Sie nur an die Stellvertretung: Sie spielt in unterschiedlichen Zusammenhängen eine Rolle und hat daher eine entsprechende Relevanz.



»App«lenken lassen!

Zeitdiebe lauern überall. Einmal in deren Fänge geraten – und schnell ist man nicht mehr bei der Sache. Gerade im Studium gilt es jedoch, konzentriert zu arbeiten. Das Wirtschaftsrecht ist nicht sonderlich schwer zu erfassen. Es braucht aber etwas Ausdauer.


[image: Icon_Hand.jpg]Falls Sie sich also dabei ertappen, dass Sie alle paar Minuten auf Ihr Smartphone schauen und sich »app«lenken lassen – gehen Sie behutsam mit Ihrer Ressource Zeit um.



Übrigens: Mehr Tipps, die Ihnen das Studium des Wirtschaftsrechts erleichtern können, finden Sie im nächsten Kapitel.
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	Zehn Tipps, die Ihnen das Studium des Wirtschaftsrechts erleichtern

In diesem Kapitel

	[image: arrow] Hinweise, insbesondere für Studierende

	[image: arrow] Gute Ratschläge, die Sie beachten sollten



Womöglich fühlen Sie sich durch die vermeintliche Stofffülle, die das Wirtschaftsrecht bietet, geradezu »erschlagen«. Umso wichtiger ist es, mit Bedacht vorzugehen. Nachstehend finden Sie zehn Tipps, die Ihnen zeigen, wie Sie sich mit dem nötigen Schwung an die Arbeit machen können.

Setzen Sie sich Ziele!

Versuchen Sie nicht, gleich das große Rad zu drehen. Gehen Sie in Teilschritten vor und absolvieren Sie Etappe für Etappe. So wird das Lernen ganz nebenbei zur Routine.


[image: Icon_Hand.jpg]Machen Sie es doch wie ein (investigativer) Journalist: Verschaffen Sie sich erst einmal einen Überblick, eignen Sie sich dann nach und nach weitere Details an.



Lieben Sie Tomaten!

Auch wenn es immer wieder behauptet wird: Zeitmanagement gibt es nicht. Die Zeit verläuft unaufhörlich. Man kann sie nicht managen. Managen kann man nur sich selbst und den eigenen Umgang mit der Zeit. Das sollten Sie unbedingt tun.


[image: Icon_Hand.jpg]Arbeiten Sie in kleinen Häppchen, aber konzentriert, zum Beispiel mit der Pomodoro-Technik (vom Italienischen pomodoro = Tomate). Teilen Sie sich Ihre Arbeit in 25-Minuten-Abschnitte ein, zuzüglich einer fünfminütigen Pause. Übrigens: Die Pomodoro-Technik hat ihren Namen von einer Küchenuhr, die der »»Erfinder« dieser Arbeitsweise, der Italiener Francesco Cirillo, ursprünglich benutzte. Inzwischen gibt es dazu auch nützliche Apps. Mit der Pomodoro-Technik hat die Aufschieberitis keine Chance.



Drehen Sie noch eine Schleife!

Lernen braucht Zeit – und viele Wiederholungen, damit der Stoff sitzt. Für das Wirtschaftsrecht gilt nichts anderes. Die wenigsten können sich alles beim ersten Mal merken. Wichtig dabei: Warten Sie mit den Wiederholungen nicht zu lange.


[image: Icon_Hand.jpg]Nutzen Sie die 72-Stunden-Regel. Je länger Sie etwas auf die lange Bank schieben, desto größer die Gefahr, dass all das mühsam Erlernte wieder weg ist. Was Sie zeitnah wiederholen (Faustformel: binnen 72 Stunden), wird besser abgespeichert. Und nebenbei schlagen Sie womöglich Ihrem inneren Schweinehund ein Schnippchen.



Nutzen Sie kreative Lerntechniken!

Sie studieren – sie werden nicht studiert. Konsumieren Sie also nicht nur passiv, sondern werden Sie aktiv. Anregungen rund um kreative Lerntechniken gibt es viele. Spinnen Sie beispielsweise Ihr Wissensnetz mit dem Clustering, behalten Sie die Orientierung mit der Mindmap oder versuchen Sie es mit dem Freewriting.


[image: Icon_Hand.jpg]Wie die Arbeit mit Clustering, Mindmapping und Freewriting im Studium funktionieren kann, finden Sie im Artikel zu kreativen Lernmethoden in der Legal Tribune Online unter http://tinyurl.com/qaebca3.



Setzen Sie Anker!

Wenn Sie aktiv lernen, gehen Sie noch einen Schritt weiter und versuchen Sie, den Dingen auf den Grund zu gehen. Wo ergeben sich beispielsweise Verknüpfungen zu schon bekannten Themen? Wo zeigen sich Zusammenhänge?


[image: Icon_Hand.jpg]Halten Sie gezielt nach solchen Verbindungen Ausschau und bemühen Sie sich, neue Inhalte mit Bekanntem zu verknüpfen. Meist zeigen sich dadurch auch wichtige Schwerpunkte, etwa wenn manches immer wieder auftaucht.



Optimieren Sie Ihr Lernen!

Entwickeln Sie Lernstrategien und suchen Sie stets nach Optimierungsmöglichkeiten.


[image: Icon_Hand.jpg]Lernen ist sehr individuell. Patentrezepte gibt es kaum. Gerade das Recht kann ein Auf und Ab sein. Sollte beispielsweise eine Prüfung mal nicht klappen, besteht kein Anlass, den Kopf in den Sand zu stecken. Reflektieren Sie Ihre bisherigen Lernstrategien und schauen Sie nach Verbesserungsmöglichkeiten.



Suchen Sie sich Sparringspartner!

Mit Gleichgesinnte lernt es sich leichter: Egal ob Sie sich nun zum regelmäßigen gemeinsamen »stillen« Lernen zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort verabreden (zum Beispiel Bibliothek) oder sich in kleinen aktiven Arbeitsgruppen zusammenschließen.


[image: Icon_Hand.jpg]Achten Sie darauf, mit wem Sie sich zusammentun, damit das Ganze nicht nur zu einer zeitraubenden Plauderei gerät.



Holen Sie sich Feedback!

Im Studium bekommt man wenig Feedback – sieht man einmal von Prüfungen ab. Nutzen Sie jede, aber auch wirklich jede Gelegenheit, sich Rückmeldungen zu holen. Das mag Ihnen am Anfang ungewohnt vorkommen, zahlt sich am Ende aber aus.


[image: Icon_Hand.jpg]Beteiligen Sie sich beispielsweise aktiv an Vorlesungen (aktives Lernen!). Ihr Platz ist natürlich nicht in der letzten Reihe. Bringen Sie sich ein.



Machen Sie es doch wie Manager!

Studieren heißt Fragen stellen. Scheuen Sie sich nicht davor, Ihre Professoren, Dozenten oder auch Kommilitonen zu fragen. Manager und Führungskräfte bekommen in teuren Seminaren eingetrichtert: »Wer fragt, der führt«.


[image: Icon_Hand.jpg]Übrigens trainieren Sie dabei ganz nebenbei auch noch Ihre Kommunikationsfähigkeit.



Halten Sie Augen und Ohren offen!

Das Wirtschaftsrecht ist ein praxisbezogenes Arbeitsfeld. Nicht nur in der Tagespresse finden sich immer wieder Themen mit wirtschaftsrechtlichen Bezügen.


[image: Icon_Hand.jpg]Seien Sie achtsam. Es gibt überall Spannendes zu entdecken.
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Die juristische Arbeitsweise im Wirtschaftsprivatrecht

v Anspruchsmethode:
Das Wirtschaftsprivatrecht ist — wie das gesamte Privatrecht — von der Anspruchs-
methode beherrscht. Im Mittelpunkt stehen vier W-Fragen: »Wer« (Anspruch-
steller) will »was« (Anspruchsinhalt) von »wem« (Anspruchsgegner) »woraus«
(Anspruchsgrundlage)? Die Anspruchsgrundlage, also regelmafig ein einschlagiger
Paragraf, ist dabei Ihr rechtlicher Aufhinger und stets der Ausgangspunkt Ihrer
Priifung.

v Subsumtionstechnik:
Die sollten Sie beherrschen, wenn die Rechtsanwendung in Threm Studium rele-
vant ist. Wenn Sie priifen, ob ein Paragraf in einem konkreten Fall greift, gehen
Sie in vier Schritten vor:

1. Tatbestandsmerkmal nennen: Machen Sie dem Leser Ihres Gutachtens zunéchst
klar, welches konkrete Tatbestandsmerkmal eines Paragrafen Sie priifen.

2. Tatbestandsmerkmal definieren beziehungsweise rechtlich erlautern: Geben Sie
Threm Leser eine Vorstellung davon, wie ein Tatbestandsmerkmal abstrakt zu ver-
stehen ist.

3. Subsumieren: Das ist das eigentliche Herzstiick der Priifung: Vergleichen Sie das
konkrete Geschehen in einem Fall mit der abstrakten Begriffsbestimmung aus
Schritt 2.

4.Ergebnis festhalten: Es gibt nur zwei Moglichkeiten: Entweder ein Tatbestands-
merkmal ist erfiillt oder nicht.

v Gutachtenstil:
Den sollten Sie beherrschen, wenn Sie eine Fallbearbeitung zu Papier bringen wol-
len: Beim Gutachtenstil wird ein Fall ausgehend von einem Obersatz als Hypothese
(ergibt sich aus den vier W-Fragen; Formulierungsvorschlag: X konnte gegen Y
einen Anspruch auf [...] aus § [...] haben) gutachterlich entwickelt. Dabei werden
die jeweiligen Voraussetzungen Schritt fiir Schritt gepriift. Das Ergebnis steht am
Ende (anders als im Urteilsstil, bei dem das Ergebnis vorangestellt wird und dann
die Begriindung folgt).
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Das Wirtschaftsrecht

v Das Wirtschaftsrecht umfasst alle Rechtsvorschriften, die die Rechtsbeziehungen
der am Wirtschaftsleben beteiligten Akteure (in erster Linie natiirliche und juristi-
sche Personen) betreffen.

v Das Wirtschaftsprivatrecht als Teilbereich des Wirtschaftsrechts bildet hiufig den
Schwerpunkt im Studium. Hier begegnen sich die Beteiligten »auf gleicher Stufe«.
Auf Basis der Privatautonomie regeln die Akteure ihre rechtlichen Beziehungen ei-
genverantwortlich. Ein wesentliches Instrument ist dabei der Vertrag, womit das
Vertragsrecht in den Mittelpunkt riickt. Einzelne Teilgebiete des Wirtschaftsprivat-
rechts umfassen vor allem das Biirgerliche Recht, das Handels- und Gesellschafts-
recht, das Arbeitsrecht, den gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht
sowie das Wettbewerbsrecht.

v Das offentliche Wirtschaftsrecht als weiteres Teilgebiet des Wirtschaftsrechts glie-
dert sich in das Wirtschaftsverfassungs- und das Wirtschaftsverwaltungsrecht. Ers-
teres bietet dem Einzelnen vor allem Freiheits- und Abwehrrechte. Letzteres kann
wirtschaftliches Handeln von staatlicher Seite frdern, lenken oder beschranken.

v Das Wirtschaftsstrafrecht als Teilgebiet des Wirtschaftsrechts behandelt die Verant-
wortlichkeit dafiir, wenn jemand eine Straftat mit wirtschaftlichem Bezug begeht.
Im Falle von Wirtschaftskriminalitit drohen gegebenenfalls Geld- oder Freiheits-
strafen.

Akteure des Wirtschaftsprivatrechts

Akteure des Wirtschaftsprivatrechts sind alle (rechtsfahigen) Rechtssubjekte. Das sind

v natiirliche Personen, also Leute wie Sie und ich.

v juristische Personen, insbesondere als korperschaftlich strukturierte Gebilde (be-
stimmte Gesellschaften, wie die GmbH und die AG).

v sonstige Personenzusammenschliisse, die zwar keine juristischen Personen sind,
die aber von der Rechtspraxis als rechtlich selbststindig angesehen werden (wie die
GbR) oder direkt vom Gesetzgeber so behandelt werden (wie die OHG und KG).

Verbraucher und Unternehmer

v Verbraucher (§ 13 BGB) kinnen nur natiirliche Personen sein. Unternehmer
(§ 14 BGB) konnen sowohl natiirliche Personen als auch juristische Personen oder
sonstige Personenzusammenschliisse sein.
v Stehen Unternehmen miteinander in einer Beziehung, spricht man zwar im Wirt-
schaftsbereich oft von B2B (Business-to-Business) beziehungsweise bei Verbrau-
chern und Unternehmen von B2C (Business-to-Consumer). Allerdings sind B2C
beziehungsweise B2B — wenn auch oft verwendet — keine speziellen rechtlichen
Kategorien.






